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1 Das Thema

Auf den ersten blick sind sowohl in nordamerika und als auch in Westeuropa ähnliche 
langfristige trends hinsichtlich der reproduktion und ihrem gesellschaftlichen, politi-
schen und kulturellen rahmen erkennbar. Spätestens seit dem ende des 19. Jahrhunderts 
beispielsweise sanken die Geburtenraten,1 ein Phänomen, das die bevölkerungswissen-
schaft der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts als teil des „demographischen Übergangs“ 
verstand. Von vielen Zeitgenossen wurde der „Geburtenrückgang“ mit der Moderne zu-
geschriebenen Zeichen des „Verfalls“, der Zunahme an weiblicher Autonomie und der 
Verbreitung von berufsarbeit durch Frauen in Zusammenhang gebracht.2 In den diskur-
siven Auseinandersetzungen mit dieser meist als Problem wahrgenommenen Situation 
wurden häufig Argumente in bezug auf bevölkerungsquantität mit befürchtungen hin-
sichtlich ihrer „Qualität“ verbunden. In vielen Gesellschaften trifft das forschende Inter-
esse also auf öffentlich geäußerte Ansichten, dass die ,falschen‘ leute zu viele Kinder hät-
ten und die ,richtigen‘ zu wenige. Der Schritt zu Überlegungen von WissenschafterIn nen 
und PolitikerInnen, wie denn die Fortpflanzung dieser Menschen zum „allgemeinen 
Wohl“ gesteuert werden könnte, war – so zeigt ebenfalls die historische evidenz – meist 
nicht groß, wenn man zum beispiel an die vielen Varianten eugenisch motivierter Politi-
ken denkt. 

eine weitere häufig zu machende beobachtung ist, dass sich im Verlauf des 20. Jahr-
hunderts in vielen Gesellschaften individuelle Geburtenkontrolle als Praxis verbreitete. 
Themen der Fertilitätskontrolle waren vor allem im letzten Drittel des vergangenen Jahr-
hunderts immer wieder Gegenstand emotional geführter politischer und gesellschaftlicher 
Debatten. 

Die entwicklung von reproduktionspolitiken in nordamerika und Westeuropa 
während des 20. Jahrhunderts scheint sohin von zwei wesentlichen, jedoch divergen-
ten tendenzen geprägt zu sein: einerseits der Sozialisierung, also Vergesellschaftung des 

1 Siehe beispielsweise Josef ehmer, bevölkerungsgeschichte und historische Demographie 1800–2000, Mün-
chen 2004 (= enzyklopädie deutscher Geschichte 71), 44.

2 Vergleiche ursula Ferdinand, Geburtenrückgangstheorien und „Geburtenrückgangsgespenster“ 1900–1930, 
in: Josef ehmer/ursula Ferdinand/Jürgen reulecke (Hg.), Herausforderung bevölkerung. Zu entwicklun-
gen des modernen Denkens über die bevölkerung vor, im und nach dem „Dritten reich“, Wiesbaden 2007, 
78ff.
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Fortpflanzungsverhaltens,3 die von dem Versuch begleitet und unterlegt ist, es auch zu ra-
tionalisieren, andererseits einer bedeutungszunahme des topos individueller Handlungs-
spielräume und Verantwortlichkeiten in reproduktiven entscheidungen. Diese Individua-
lisierung in der westlichen Welt wird auf den ersten blick von einer Globalisierung von 
bevölkerungspolitiken begleitet, die vor allem in den entwickelten ländern des Westens 
definiert und in den ärmeren ländern implementiert werden. 

Aus diesen in vielen Gesellschaften anzutreffenden trends könnte man ableiten, dass 
ihnen die immer gleichen ursache-Wirkung-beziehungen zugrunde lägen: Die Ähnlich-
keiten lägen an gemeinsamen Wirkfaktoren, Differenzen seien durch eine vorgängige Di-
versität begründet.4

Solche einfachen Kausalbeziehungen können aber nicht vorausgesetzt werden, ge-
nauso wenig, wie das bild von universell wirkenden subjektlosen „trends“ ein adäquates 
erklärungsmuster längerfristiger gesellschaftlicher entwicklungen ist. Der Idee eines 
zwingend wirkenden ,Zeitgeistes‘ möchte ich die Analyse gesellschaftlicher und poli-
tischer Prozesse entgegenstellen, die vor allem an Aktivitäten, Handlungsspielräumen, 
Motivationen und Perzeptionen der historischen Subjekte im Feld des Politischen5 in-
teressiert ist, um so ein differenzierteres bild von säkulären „trends“ zu erhalten. Meine 
re-Konstruktion von reproduktiven Politiken des 20. Jahrhunderts beruht auf zwei Fall-
studien, den Vereinigten Staaten von Amerika und Österreich. beide länder weisen 
außer ihrer Situiertheit auf zwei verschiedenen Kon tinenten erhebliche Differenzen auf, 
was beispielsweise Größe, globale Machtposition, das Verhältnis zwischen Staat, Ge-
sellschaft und religion, politische Kultur und Ähnliches betrifft. Darüber hinaus hat 
die uS-amerikanische Gesellschaft keine erfahrung mit einer erscheinung, die dem 
nationalsozialismus an der Macht ähneln würde. trotzdem meine ich, dass die uSA 
und Österreich als teil einer geografischen und mentalen ,region‘ betrachtet wer den 
können. Daniel t. rodgers spricht in seinem inspirierenden buch „Atlantic Crossings“ 
von einer „nord-atlantischen“ Welt, als deren Grenzen er berlin und San Francisco 

3 Michel Foucault, Der Wille zum Wissen, Frankfurt am Main 19926 [1977] (= Michel Foucault, Sexualität und 
Wahrheit, erster band), 127.

4 Francis Castles, Introduction. Puzzles of Political economy, in: ders. (ed.), The Comparative History of Public 
Policy, Cambridge 1989, 1–15.

5 Ich verwende den begriffes des „Feldes“ in Anlehnung an die Definition Pierre bourdieus. er entwickelte 
diesen begriff anhand des akademischen Feldes. er soll hier für die beschreibung des Politischen genutzt 
werden, weil er nicht nur strukturelle Aspekte ein bezieht, sondern darauf hindeutet, dass im entsprechen-
den gesellschaftlichen bereich eigene, beschreibbare regeln und normen, sozusagen eine eigene ‚Gram-
matik‘ des sozialen Austauschs, entwickelt wurden. – Siehe Pierre bourdieu, Homo academicus, Frankfurt 
am Main 1988. Ich danke meinem Freund und Kollegen Matthew Paul berg für die entsprechenden Hin-
weise.
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benennt.6 Für diesen raum registriert er einen regen ökonomischen und kulturellen 
Austausch, vor allem in der Phase zwischen den 1870er Jahren und dem Zweiten 
Weltkrieg. besonders im letzten teil meiner Arbeit werde ich zeigen, dass diese Aus-
tauschverhältnisse weit über den Zweiten Weltkrieg hinaus reichten, auch wenn sich 
die balance im lauf der Zeit möglicherweise verschob. Österreich(-ungarn) war teil 
dieser Welt als Austauschsystem, lag aber weder in ihrem Zentrum, noch war Wien 
einer der wesentlichen Kommunikationsknoten; diese waren in europa wohl eher berlin, 
london oder auch Paris. Die periphere lage mag auch ein Grund dafür sein, warum 
österreichische Verhältnisse bisher so selten Gegenstand vergleichender Überlegungen 
waren – ein Grund mehr, einen solchen Versuch zu unternehmen.

robert Kelley hat gefordert, das Auftauchen ähnlicher bewegungen in mehreren län-
dern ernst zu nehmen als das Zutagetreten gemeinsamer Schichten, die aus gemeinsamen 
intellektuellen und sozialen einflüssen herrühren.7 Dem ist zuzustimmen, allerdings darf 
es nicht dazu führen, dass in einer zu starken Konzentration auf Phänomene der einfluss 
und die bedeutung unterschiedlicher historischer erfahrung, sei es von Individuen oder 
Gruppen, unterschätzt wird. Aufgrund von Parallelitäten zwischen den beiden hier dis-
kutierten ländern, ähnlichen Verläufen und entwicklungen kann darüber hinaus selbst-
verständlich noch nicht eine allgemeine Geschichte von reproduktionspolitiken in der 
nord-atlantischen Welt behauptet werden. Wie ich zeigen werde, können aber allgemei-
nere, über die beiden Fallstudien hinausgehende entwicklungslinien zumindest thesenhaft 
formuliert werden.

Konzentrieren werde ich mein Interesse auf Definitions- und re-Definitionsprozesse 
von sozialen normen, die reproduktion betreffen. um einen profunden, fokussierten Ver-
gleich zu ermöglichen, der nachvollziehbare, auch theoretische einsichten in bezug auf 
die Funktion, das Wesen und die bedeutung von gesellschaftlichen Differenzierungs- und 
Hierarchisierungskategorien wie Geschlecht, soziale Zugehörigkeit, race/ethnizität er-
laubt, werde ich meine Analyse auf drei bereiche aus der bandbreite von Politiken, die 
auch als reproduktive begriffen werden können, beschränken: die Sexualberatungsstellen 
in den beiden Städten Wien und new York in der Zeit zwischen den Weltkriegen; Poli-
tiken, die sich während des 20. Jahrhunderts auf die Schnittstelle von erwerbsarbeit und 
reproduktiven Aufgaben sowie die Vermittlung der beiden beziehen; und die Auseinan-
dersetzung um die gesetzliche regelung des Schwangerschaftsabbruchs im letzten Drittel 

6 Daniel t. rodgers, Atlantic Crossings. Social Policies in a Progressive Age, Cambridge, Massachusetts–lon-
don, england 1998, 4.

7 robert Kelley, The transatlantic Persuasion: The liberal-Democratic Mind in the Age of Gladstone, new 
York 1969, xiv.
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des 20. Jahrhunderts. Diese bereiche konzipiere ich als „Arenen“, in denen verschiedene 
soziale AkteurInnen, einzeln oder in Gruppen, agieren. Die „Arena“ ist in diesem Kon-
zept der ort, an dem Konflikte über unterschiedliche und divergierende Sets von Werten, 
Haltungen, Gesellschaftsinterpretationen und Politiken ausgetragen werden.8 Allerdings 
sind diese „Arenen“ nicht als isolierte, voneinander unabhängige soziale räume zu begrei-
fen; sie müssen im Zusammenhang mit anderen gesellschaftlichen und politischen ent-
wicklungen im Allgemeinen sowie mit der Geschichte der reproduktion im besonderen 
analysiert werden. Mit meiner Auswahl hoffe ich einerseits, die Heterogenität und Kom-
plexität von reproduktion adäquat abzubilden, andererseits die Vielfalt der empirizität 
so zu beschränken, dass die Materialfülle für leserInnen und Autorin überschaubar und 
bewältigbar bleibt.

8 Siehe dazu Adele e. Clarke, Disciplining reproduction. Modernity, American life Sciences, and “the Prob-
lems of Sex”, berkeley–los Angeles–london 1998, 16.



2 Suchbewegungen: 

Annäherungen, Ansätze, Definitionen, Grenzziehungen

Die vorliegende Studie befasst sich mit der rekonstruktion von Diskursen, politi schen 
Strategien, AkteurInnen und Akteursgruppen sowie mit deren Motiven im bereich der 
reproduktion in den uSA und Österreich während des 20. Jahrhunderts. Dabei gehe ich 
davon aus, dass die Kontrolle der reproduktion, die entscheidungskompetenz über nach-
kommenschaft ein zentraler bereich gesellschaftlicher Machtverhältnisse im Allgemeinen, 
im besonderen aber des Geschlechterverhältnisses ist. Möglicherweise ist das sogar uni-
versalistisch zu formulieren: reproduktion und die Kontrolle darüber ist eine Kernfrage 
jeder mir bekannten gesellschaftlichen ordnung. Die rede über reproduktion verhandelt 
immer auch die Ausgestaltung des Geschlechterverhältnisses sowie eine reihe von nor-
men, die jedenfalls ethnisch und sozial kodiert sind, in speziellen Kontexten aber auch 
lebensalters- und lebensweisen-spezifische bedeutungen erhalten können. Die Diskussion 
über reproduktion wird im Folgenden nach jenen Subtexten untersucht, durch die die 
rede über die reproduktion zu einem kommunikativen ort wird, an dem gesellschaftliche 
normen festgelegt, verhandelt, bestätigt und/oder verschoben werden. Ich werde zeigen, 
wie diese normen, ihre behauptung, Durchsetzung und (nicht-)Akzeptanz zu Grenz-
linien zwischen (nationalem) Innen und Außen und so zur (umstrittenen) Grundlage von 
gemeinsamer Identifikation werden konnten. Ich interessiere mich dafür, wie verschiedene 
AkteurInnen oder Akteursgruppen verschiedene gesellschaftliche Differenzierungs- und 
Hierarchisierungskategorien in spezifischen historischen Kontexten anwandten, um ihre 
Weltsicht, ihre Gesellschaftsinterpretation zu etablieren und sie gesamtgesellschaftlich 
 hegemonial zu machen. 

2.1 ,Reproduktion‘?

Der begriff reproduktion meint im deut schen Sprachgebrauch die Aufgaben und Pro-
zesse, die der ,privaten‘ physischen, emotionalen und psychischen Wiederherstellung 
von Menschen dienen. Diese notwendigkeiten werden meist in einen komplementären 
Gegensatz zur beruflichen erwerbsarbeit gesetzt. Im Gegensatz dazu impliziert das eng-
lische reproduction den Vorgang der menschlichen Fortpflanzung selbst. Ich versuche, die 
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unterschiedlichen Konnotationen, die die begriffe reproduktion und reproduction haben, 
zusammen zu denken, weil ich glaube, so ein tieferes Verständnis für die damit bezeich-
neten gesellschaftlichen Problemlagen und politischen Konfliktfelder zu erreichen. Meine 
Denkbewegung verläuft parallel zu einer entwicklung, die vor allem in der feministischen 
Debatte in den uSA in den 1980er Jahren vollzogen wurde: Der begriff der „reproductive 
rights“ richtete sich, als er zu beginn der 1970er Jahre geprägt wurde, gegen zwangsweise 
vorgenommene Sterilisationen. Reproductive choice wurde in der parallel dazu verlaufen-
den Auseinandersetzung um die gesetzliche regelung von Schwangerschaftsabbrüchen 
in den uSA von den befürworterInnen einer liberalisierung geprägt. Die Möglichkeit 
zu wählen sollte, so die politische Zielsetzung, Frauen zukommen, wenn es darum ging zu 
entscheiden, ob eine Schwangerschaft ausgetragen oder abgebrochen werden sollte.1 Die 
Definition der Wahlfreiheit, also der ent scheidungsmacht, beschränkte sich vorerst aller-
dings nur auf den gesetzlichen, genauer: den strafrechtlichen rahmen und umfasste nicht 
die gesellschaftlichen rahmenbedingungen, in denen eine solche entscheidung stattfand, 
nahm somit auch nicht bezug auf soziale Konsequenzen der reproduktiven entscheidung, 
nur auf ihre strafrechtlichen.2 Die Sorge um das einmal geborene Kind war wieder teil 
eines nicht politisierten ,privaten‘ raumes. Schließlich wurden im begriff der reproductive 
choice aber auch die sozialen rechte subsumiert, die nach Ansicht der Protagonistinnen ge-
regelt werden mussten, sollte ein Individuum tatsächlich eine Wahl treffen können: Fragen 
der Kinderbetreuung und des Vermittelns zwischen den bereichen der erwerbsarbeit und 
der Versorgungsarbeit, finanzielle unterstützung zum Ausgleich für Verdienstentfall und 
höhere Kosten, die ein Kind verursacht, et cetera.

Im Folgenden verwende ich den terminus reproduktion in diesem Sinn: Ich meine 
damit zum einen die biologische reproduktion von Menschen, also das Gebären von 
Kindern, Fortpflanzung. In diesem Zusammenhang inkludiert die rede über reproduk-
tion die sozialen umstände, die Machtbeziehungen, die die biologische reproduktion 
mitprägen und gestalten. Der terminus bezieht zum anderen auch das gesellschaftliche 
umfeld, in dem die obsorge und Pflege der Kinder stattfinden, mit ein: Indem diese 
bereiche zusammen gedacht werden, will ich die unterscheidungen überwinden, die die 
Dichotomie in ,naturhafte‘ Fortpflanzung und ,soziale‘ reproduktionssphäre nahelegt. 
Ich verbinde damit verschiedene Gebiete des „Wissens“ über den „Sex“ im Sinne Fou-

1 Siehe dazu detailliert das Kapitel „Kriege um das ,ungeborene leben‘. Die Auseinandersetzung um die gesetz-
liche regelung des Schwangerschaftsabbruchs.“

2 Siehe dazu linda Gordon, “Choice” Versus “right to life:” Political Contestation about reproductive rights 
in the united States, in: Maria Mesner/Gudrun Wolfgruber (eds.), The Policies of reproduction at the turn of 
the 21st Century. The Cases of Finland, Portugal, romania, russia, Austria, and the uS, Innsbruck–Wien–bo-
zen 2006, 67.
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caults,3 nämlich die rede über individuelle Fortpflanzung und ihre sozialen/politischen 
rahmenbedingungen sowie die Politiken, die auf ,bevölkerung‘ zielen, und nenne die-
sen Zusammenhang reproduktion. Mein Ziel ist es, die bedeutungen und effekte von 
Geschlecht in bezug auf reproduktion zu analysieren, indem ich die zwei Aspekte von 
reproduktion miteinander in beziehung setze.

Dieser Versuch trifft allerdings auf verschiedene Schwierigkeiten: erstens werden die 
beiden unterschiedlichen Aspekte von reproduktion in beiden von mir untersuchten 
 Gesellschaften und den jeweiligen nationalen Historiographien unterschiedlichen und 
getrennten Politikfeldern zugeordnet. Die Annäherung an die bereiche muss also in ge-
trennten Suchbewegungen stattfinden, was wiederum auch eine terminologische Frage 
nach der bezeichnung der beiden Aspekte aufwirft. Im deutschen Sprachgebrauch ist 
oft von biologischer und sozialer reproduktion die rede, um auf beide Aspekte hinzu-
weisen. Mir erscheint diese benennungspraxis mit erheblichen Schwierigkeiten behaf-
tet, verweist sie doch auf die problematische Dichotomisierung in ahistorische – meist 
weiblich konnotierte – natur4 und das Gesellschaftliche. Aber auch Schwangerschaft und 
das Gebären von Kindern sind nicht nur biologische Vorgänge. Die entsprechenden bil-
der, Praktiken, Haltungen sind selbstverständlich in sozialen Prozessen geformt und ge-
sellschaftlichen regulierungen unterworfen. „[D]ie reproduktive Situation der Frau ist 
niemals resultat der biologie allein, sondern Folge einer durch soziale und kulturelle 
Strukturen vermittelten biologie“.5 trotzdem erweist es sich als analytisch sinnvoll, den 
bereich des Gebärens von Kindern von jenem ihrer betreuung, erziehung, der obsorge 
über sie zu unterscheiden. Ich habe mich daher für den begriff der generativen repro-
duktion6 beziehungsweise Generativität entschieden, um den Fortpflanzungsaspekt von 
reproduktion zu bezeichnen und vom Aspekt der sozialen reproduktion, also der be-
treuungsarbeit und damit verbundener Aufwendungen, zu differenzieren. Ich halte aber 

3 „Das umgangssprachliche ,Sex‘ […] deckt das bedeutungsfeld des französischen ,sexe‘ und des englischen ,sex‘ 
nicht ab. es hebt daraus das betont-lustvolle hervor (Sex-Appeal, sexy) und überläßt das ,naturhafte‘ des Se-
xus dem ,Geschlecht‘. Diese deutsche begriffsspaltung ließe sich nur mit ,sexus‘ umgehen, dessen Fremdwort-
charakter aber wieder das Allgemein-Selbstverständliche des ,sexe‘ unter den tisch fallen läßt. [Hier] ist bei 
,Sex‘ das reelle und Seriöse mitgemeint, das durch Wissenschaft und Gesellschaft garantiert wird.“ – Siehe 
Foucault, Wille zum Wissen, 14, Anm. d. Übers.

4 Carol Delaney, Father State, Motherland, and the birth of Modern turkey, in: Sylvia Yanagisako/Carol Dela-
ney (eds.), naturalizing Power. essays in Feminist Cultural Analysis, new York–london 1995, 177–199.

5 rosalind Pollack Petchesky, reproduktive Freiheit: Jenseits «des rechts der Frau auf Selbstbestimmung», in: 
elisabeth list/Herlinde Studer (Hg.), Denkverhältnisse. Feminismus und Kritik, Frankfurt am Main 1989, 
172.

6 entlehnt habe ich diesen begriff von ursula beer, Geschlecht, Struktur, Geschichte. Soziale Konstituierung 
des Geschlechterverhältnisses, Frankfurt am Main–new York 1990.
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fest, dass der reproduktive Zusammenhang trotz dieser inneren Differenzierung als Gan-
zes verstanden werden muss.

Die zweite Schwierigkeit findet sich in einem bemerkenswerten Mangel an theoreti-
schen Ansätzen, die es erlauben würden, Fragen der reproduktion in konkreten Gesell-
schaften zu analysieren. Zwar beschäftigte sich vor allem die feministische literatur seit 
den frühen 1970er Jahren mit der Konzeptionalisierung der rolle der reproduktion in der 
etablierung gesellschaftlicher Machtstrukturen. „reproduktion“ fungierte dabei meist als 
zentraler bereich, der das Geschlechter-Arrangement, verstanden als Diskriminierungs-
verhältnis, strukturierte. Ansatzpunkt vieler Arbeiten war das offensichtliche Fehlen einer 
Theoretisierung des reproduktiven bereichs in den marxistischen Theorien, vor allem in 
bezug auf die gesellschaftliche bewertung der Hausarbeit.7 Feministische Theoretikerin-
nen versuchten daher vor allem, „Hausarbeit“ als weiblich konnotierte Form gesellschaft-
lich notwendiger tätigkeit als bestandteil und Gegenstand von Gesellschaftstheorien 
zu etablieren.8 Der bereich der Fortpflanzung blieb dabei meist ausgespart, möglicher-
weise weil die Fortpflanzung als „natürlicher“ Vorgang begriffen wurde, der kein adäquater 
Gegenstand für Gesellschaftstheorien wäre.

Aber bereits die Vorläuferinnen der zweiten Frauenbewegung hatten Mitte des 20. Jahr-
hunderts „reproduktion“, also Fortpflanzungsaufgaben sowie die Sorge um und für Mann 
und Kinder, ins Zentrum ihrer gesellschaftsanalytischen Überlegungen gestellt. bei Si-
mone de beauvoir hieß es: „In der Mutterschaft vollendet die Frau ihr physiologisches 
Schicksal. In ihr liegt ihre ,natürliche‘ berufung, da ihr ganzer organismus auf die Fort-
pflanzung der Art ausgerichtet ist.“9 Ihre Geschlechtertheorie gründet de beauvoir auf 
den unterschiedlichen rollen, die den Menschen im reproduktiven Prozess zugedacht 
sind. Das Geschlechterbild, das sie zeichnet, beruht auf einem bipolaren, komplementären 
Menschenpaar. Dem Mann kommt darin die rolle des Familienerhalters zu. er ist der Ak-
tive: „In seinem beruf, in seinem politischen leben lernt er Änderung, Fortschritt kennen, 
er kann sich in Zeit und raum ausströmen, und wenn er des Schweifens müde ist, gründet 
er einen Herd.“10 In der terminologie de beauvoirs verkörpert der Mann die transzen-
denz. Die Frau ist erhalterin der Gattung und Pflegerin des Haushalts, ist Immanenz: „Sie 

7 Siehe dazu ursula beer, Geschlecht – Klasse – Struktur, in: Gabriella Hauch (Hg.), Geschlecht – Klasse – 
 ethnizität. 28. tagung der Historikerinnen und Historiker der Arbeiterinnen- und Arbeiterbewegung, Wien–
Zürich 1993, 14f.

8 Siehe beispielsweise Alison M. Jaggar/William l. Mcbride, reproduktion als männliche Ideologie, in: elisa-
beth list/Herlinde Studer (Hg.), Denkverhältnisse. Feminismus und Kritik, Frankfurt/Main 1989, 133–163.

9 Simone de beauvoir, Das andere Geschlecht. Sitte und Sexus der Frau, reinbek bei Hamburg 1981 [1968], 
469.

10 ebenda, 402.
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[die Frau – Anmerkung der Autorin] hat aber keine andere Aufgabe, als das leben in sei-
ner reinen Allgemeinheit zu bewahren und zu unterhalten. Sie pflanzt die unveränderliche 
Gattung fort […]. Man erlaubt ihr kein unmittelbares eingreifen in die Zukunft oder in 
die Welt.“11 „Wir haben gesehen, daß die unterlegenheit der Frau ursprünglich davon her-
rührte, daß sie sich von vornherein darauf beschränkte, das leben zu wiederholen, während 
der Mann in ihren Augen viel wesentlichere Daseinsgründe erfand als die reine Faktizi-
tät der existenz. Wollte man die Frau in ihr Muttertum einzwängen, dann hieße dies, ihre 
 Situation zu verewigen.“12 Im Gegenzug erscheint de beauvoir als „sinngemäß organisierte 
Gesellschaft“ eine, in der „das Kind zum größten teil der obhut der Allgemeinheit anver-
traut, die Mutter versorgt und unterstützt würde“.13 

Ähnlich wie Simone de beauvoir setzten spätere Theoretikerinnen des Geschlech-
terverhältnisses reproduktion ins Zentrum ihrer Analyse von Geschlecht als Dis-
kriminierungskategorie. Shulamith Firestone, im radikalen Flügel der ,zweiten‘ uS-
Frauen bewegung aktiv, sah die „natur“ als Wurzel der Geschlechterhierarchie, weil 
die „Hälfte der Menschheit für alle Kinder gebären und aufziehen“ müsse.14 Firestone 
identifizierte ende der 1960er Jahre die „Familie“ als „biologische einheit“, die Frauen 
(und Kinder) „immer“ unterdrückt hätte.15 Im technologischen Fortschritt sah sie das 
Werkzeug zur Veränderung dieser als „natürlich“ begründeten Verhältnisse und damit 
zu einer umfassenden emanzipation. “Pregnancy is barbaric […, it] is the temporary 
deformation of the body of the individual for the sake of the species.”16 erst wenn 
reproduktionstechnologien den Weiterbestand der Menschheit sichern könnten, wür-
den Frauen nicht mehr in die weiblichen rollen gezwungen werden: “[…] the full 
development of artificial reproduction would provide an alternative to the oppressions 
of the biological family”.17 Firestone begriff also das reproduktive Arrangement als in 
der natur festgelegtes Faktum, von dem alle ungleichheit zwischen den Geschlech-
tern ausgeht. Die rolle, die Frauen bei der Fortpflanzung spielen, wurde zumindest 
implizit als Voraus setzung und begründung für deren Aufgaben bei der obsorge um 
die Kinder behandelt. Der Zusammenhang scheint Firestone unauflöslich und unhin-
terfragbar zu sein, er braucht daher nicht explizit zur Sprache gebracht werden. Ihre 
„feminist revolution“ ist für sie nur denkbar, wenn die Frauen „von der tyrannei der 

11 ebenda, 402f.
12 ebenda, 507.
13 ebenda, 508.
14 Shulamith Firestone, The Dialectic of Sex. The Case for Feminist revolution, new York 2003 [1970], 184.
15 ebenda, 175. 
16 ebenda, 180.
17 ebenda, 184.
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reproduktion befreit“ und die Aufgaben der Kinderbetreuung von der ganzen Gesell-
schaft übernommen würden.18

reproduktion stand also im Zentrum der meisten feministischen Gesellschaftstheorien 
und -interpretationen, die geschlechtsspezifischen rollen im reproduktiven Zusammen-
hang wurden sehr einhellig als Muster und Modell der Geschlechterordnung gewertet. 
Konfliktreich verliefen allerdings die Debatten darüber, wie das gemeinsam, wenn auch 
nicht gleich wahrgenommene Machtungleichgewicht verändert werden könnte. Der Kon-
flikt, der auf eine sehr häufig wirksame Spaltung innerhalb feministischer beziehungsweise 
Frauenbewegungen verweist, kann repräsentativ dargestellt werden durch die Position 
Firestones einerseits und jene der AutorInnen des bielefelder Ansatzes andererseits, die 
Claudia von Werlhof19 und andere formulierten. Sie postulierten eine abstrahierte „Müt-
terlichkeit“ als wünschenswertes gesellschaftliches ordnungsprinzip. Der gebärende weib-
liche leib sei „ursprung des lebens“. In diesem Sinne meine „Matriarchat“, „daß es letzt-
lich immer um diesen ursprung geht, die Schwelle zwischen unsichtbarem und sichtbarem 
leben, das Geheimnis des Herkommens, der Herkunft und des Zukommens, der Zukunft, 
das rätsel der entstehung von neuem und der Wiederkehr ,früheren‘ lebens.“ Im Pat-
riarchat sei es „immer schon“ um die Inbesitznahme, Kontrolle, Abtrennung, Marterung, 
Ausnutzung und tötung dieser weiblichen Körper gegangen.20 Ganz ähnlich argumentiert 
Maria Mies, auch für sie ist die Geschichte der reproduktion eine des „Patriarchats“, das 
„natur, Frauen und andere[…] Völker“ ausbeute und unterdrücke.21 

Allen diesen Ansätzen ist gemeinsam, dass sie auf der basis der geschlechtsspezifisch 
unterschiedlichen reproduktiven rollen eine dichotome Gesellschaft mit zwei hierarchisch 
angeordneten Polen konstruieren. eine Scheidung nach ethnizität beziehungsweise nach 
der Position im globalen Gefüge führte Maria Mies in einem text über „erwünschte 
Frauen – unerwünschte Frauen“22 in die Debatte ein. Sie fügte der Mann-Frau-Dicho-
tomie eine geografisch strukturierte reich-arm-Dichotomie hinzu. Damit machte sie 
deutlich, dass ,Geschlecht‘ nicht die einzige, mitunter auch nicht die zentrale Hierarchi-

18 ebenda, 185.
19 Siehe beispielsweise Claudia von Werlhof, Mutter-los. Frauen im Patriarchat zwischen Angleichung und 

Dissidenz, München 1996. Der Widerspruch spiegelt sich auf ähnliche Weise beispielsweise in der Debatte 
zwischen nicky Hart, Juliet Mitchell und elizabeth Fox-Genovese, die publiziert ist als Procreation and Fe-
male oppression, in: nikki r. Keddie (ed.), Debating Gender, Debating Sexuality, new York–london 1996, 
5–70.

20 von Werlhof, Mutter-los, 94.
21 Maria Mies, Wider die Industrialisierung des lebens. eine feministische Kritik der Gen- und reproduktions-

technik, Pfaffenweiler 1992, 23.
22 Maria Mies, „erwünschte Frauen – unerwünschte Frauen“. Kapitalistische und sozialistische Akkumulation 

und bevölkerungspolitik, in: beiträge zur feministischen Theorie und Praxis 14 (1986), 35–40.
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sierung im reproduktiven Zusammenhang ist, sondern dass globale Machtungleichheiten 
zumindest ebenso große bedeutung in der Zuweisung individueller Handlungsspielräume 
haben. Den Zusammenhang zwischen Gebärfähigkeit und Aufgaben der Kinderbetreuung 
stellte Mies damit aber nicht in Frage. Auch liefert ihr Ansatz kein Analysewerkzeug für 
konkrete historische Gesellschaften, weil sich die raster als zu grob und konkrete soziale 
Positionen nicht fassend herausstellen.

Den Theoriemangel beklagte Mary o’brien bereits 1981.23 Sie kritisierte – sich auf de 
beauvoir und Firestone beziehend –, dass auch von Feministinnen Generativität als „natür-
lich“ verstanden würde. Marx habe aber seine Theorie um den Hunger und Freud die seine 
um Sexualität herum gebaut – erscheinungen des Menschlichen, die um nichts weniger 
oder mehr „natürlich“ seien als reproduktion.24 o’brien fordert daher eine „Philosophie 
der Geburt“ ein25 und versucht in ihrem buch, die Voraussetzungen dafür zu schaffen. Sie 
besteht auf der historischen Veränderbarkeit des reproduktiven Prozesses und betont damit 
– entgegen der behauptung seiner unveränderbaren natürlichkeit – seine gesellschaftlich-
historische Kontingenz, verschiebt ihn damit in die Deutungszuständigkeit der Gesell-
schaftsanalyse: In Anlehnung an die marxsche Dialektik stellt o’brien fest, dass mensch-
liches bewusstsein vom reproduktiven Prozess und dieser Prozess selbst nicht zu trennen 
seien. Dieser Zusammenhang ist für sie die zentrale Grundlage einer Dialektik der repro-
duktion.26 Im unterschied zu Frauen würden sich Männer während des reproduktiven Pro-
zesses von ihrem Keim entfremden, was dazu führe, dass sie sich das Kind wieder aneignen 
müssten. Dies sei aber nie auf der ebene der biologie möglich, weil die Vaterschaft immer 
ungewiss bleibe, sondern nur auf der ebene des Gesellschaftlichen und des Ideologischen. 
Die beziehung zum Kind würde in der Vaterschaft durch ein recht auf das Kind ersetzt. 
Zur Durchsetzung dieses rechts brauche es soziale unterstützungssysteme. „Was die indi-
viduellen Gewißheiten der Vaterschaft in die triumphierende universalität des Patriarchats 
verwandelt, ist die historische entwicklung dieses unterstützungssystems.“ In diesem Zu-
sammenhang wurde auch der private raum etabliert als „notwendige bedingung der Af-
firmation bestimmter Vaterschaft“.27 o’brien identifiziert zwei paradigmatische brüche in 

23 Mary o’brien, The politics of reproduction, boston–london–Henley 1981.
24 Hier zitiert nach Mary o’brien, Die Dialektik der reproduktion, in: Irene Dölling/beate Krais (Hg.), ein all-

tägliches Spiel. Geschlechterkonstruktion in der sozialen Praxis, Frankfurt/Main 1997, 75.
25 o’brien fasst unter den begriff der „reproduction“, den sie im uS-amerikanischen original verwendet, den 

Prozess der entstehung und die Aufzucht eines Kindes, wie ihre Übersetzerin feststellt. – Siehe o’brien, Dia-
lektik der reproduktion, Fußnote 76. o’briens begrifflichkeit ist hier aber nicht sehr scharf. An manchen Stel-
len ihres textes geht aus dem Zusammenhang hervor, dass sie bei reproduction eher an Schwangerschaft, Ge-
burt sowie die Pflege eines Kleinstkindes denkt.

26 o’brien, Dialektik der reproduktion, 78.
27 ebenda, 94f.
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der Geschichte des bewusstseins von reproduktion, nämlich die entdeckung der Vater-
schaft und die erfindung von Verhütungsmitteln, die sie in ihrer unmittelbaren Vergan-
genheit ansetzt. Verhütungsmittel führten dazu, dass Frauen sich für oder gegen eltern-
schaft entscheiden könnten. Für o’brien ist also die im Dunkeln liegende legitimation 
der Vaterschaft und der (patriarchal-männliche) Versuch, sie über das Gesellschaftliche 
abzusichern, die Wurzel aller Gesellschaft. In derselben Monokausalität sieht sie für das 
„Zeitalter der Kontrazeption“28 drastisch und implizit – wie ihr wohl unterstellt werden 
kann – positiv veränderte „soziale reproduktionsverhältnisse“ voraus: „Von der doppelten 
bedrohung ungewollter Schwangerschaft und dem bloßen Ausgeliefertsein an männliche 
Sexualität befreit, haben Frauen jetzt nicht nur wie die Männer sexuelle bedürfnisse, son-
dern auch die Möglichkeit zu gemeinsamer Sexualität und gewollter elternschaft.“29

o’briens Versuch, eine an das marxistische Modell angelehnte Konzeption des Pat-
riarchats zu entwerfen und dessen Veränderbarkeit beziehungsweise Historizität in eine 
handhabbare Gesellschaftstheorie und -analyse zu fassen, greift aber zu kurz. Das Konzept 
des Patriarchats erweist sich – und das gilt ebenso für andere, ähnlich gelagerte oder auch 
dem bielefelder Modell folgende Theorieansätze – als zu schablonenhaft und krude, als 
dass konkrete Gesellschaften, historische AkteurInnen und Machtkonstellationen adäquat 
analysiert werden könnten: In den Patriarchatsansätzen wird die Geschlechterdifferenz zu-
mindest implizit reduziert und isoliert, sodass sie letztlich zu einem notwendigen effekt 
des biologischen unterschiedes wird.30

Der von o’brien konstatierte Theoriemangel, was reproduktion betrifft, sollte noch 
lange bestehen. noch 1996 klagte nicky Hart anlässlich ihres Versuchs, die Forderung 
nach ökonomischer bewertung von (weiblichen) reproduktionsleistungen zu argumentie-
ren: “Yet the ,business‘ of procreation is […] a marginal even a non-issue in both classical 
and contemporary social theory.”31 

einen Versuch, reproduktion in ihrer Komplexität in die Gesellschaftstheorien ein-
zubeziehen, unternahm – ebenfalls von einer marxistischen Analyse ausgehend – ursula 
beer.32 Sie erweiterte den marxistischen begriff der ökonomischen basis, indem sie die 
Wirtschaftsweise durch eine „bevölkerungsweise“33 ergänzte. beer begriff „Wirtschafts- 

28 ebenda, 101.
29 ebenda.
30 Siehe dazu auch nira Yuval-Davis, Gender & nation, london–Thousand oaks–new Delhi 1997, 8.
31 nicky Hart, The Substance of Female oppression in Modern Society, in: Keddie, Debating Sexuality, 6.
32 Siehe beer, Geschlecht, Struktur, Geschichte, 140ff.; dies., Geschlecht – Klasse – Struktur, 19.
33 Damit übernahm sie einen terminus des deutschen bevölkerungswissenschafters Gerhard Mackenroth, siehe 

dazu ders., bevölkerungslehre. Theorie, Soziologie und Statistik der bevölkerung, berlin–Göttingen–Heidel-
berg 1953; Hartmut esser, Soziologie. Allgemeine Grundlagen, Frankfurt–new York 1993, 281f.
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und bevölkerungsweise als intern differenzierte und vermutlich hierarchisierte (verbor-
gene) einheit in ihrer (kapitalistischen) trennung“ und schloss daraus, „daß über diese 
einheit ein multidimensionaler [Hervorhebung im original] gesellschaftlicher Zusam-
menhang gestiftet wird.“ „Der rekurs auf die einheit von Wirtschafts- und bevölkerungs-
weise meint den verborgenen Strukturzusammenhang einer, marxistisch gesprochen, Pro-
duktionsweise [Hervorhebung im original].“34 um die sich daraus ergebende Komplexität 
aber handhabbar zu halten, beschränkte sie ihre Analyse auf „den objektiv-gesellschaft-
lichen Kontext der Vergesellschaftung von Individuen vermittels ,Arbeit‘ und ,Fortpflan-
zung‘ zum Zwecke ihrer existenzsicherung“.35 Sie konzentrierte sich in ihrer untersu-
chung auf den Übergang von vorindustriellen zu industriellen Produktionsweisen und 
re-konstruiert den Zusammenhang zwischen der Veränderung in der Produktionsweise 
und Verschiebungen in den Familien- und reproduktiven Strukturen. Sie gelangte dabei 
zu überzeugenden ergebnissen, die allerdings auf die Ökonomie als Movens menschlichen 
Handelns fokussieren. Zwar beschäftigte sich beer mit Mangelgesellschaften beziehungs-
weise mit gesellschaftlichen Schichten, in denen existenzieller ressourcenmangel eine ver-
breitete erscheinung ist. Vermutlich stellt in solchen Gesellschaften die Sicherstellung von 
(knappen) ressourcen tatsächlich einen wichtigeren Motor menschlichen Handelns dar 
als in wohlhabenderen Gesellschaften beziehungsweise Schichten. trotzdem stellt sich die 
Frage, ob in beers Ansatz nicht die Handlungsspielräume historischer Individuen einer 
zu monokausalen Definition unterworfen werden. Die Vermittlung zwischen Gesellschaft 
und Individuum nur im Ökonomischen zu suchen, greift aus meiner Sicht zu kurz, weil sie 
kulturelle Werthaltungen und ihre Wirkungsweise nicht einbezieht.36

eine alternative Vermittlung zwischen Gesellschaft und Individuum bot Michel Fou-
cault: Seine Theorie der modernen „Macht“37, auf die später noch zurückzukommen sein 
wird, nahm die entstehungsbedingungen des modernen Subjekts in den blick, das durch 
Machtverhältnisse konstituiert werde. Als zentralen Wirkungsmodus der modernen Macht 
benannte Foucault das „Sexualitätsdispositiv“, über das es der „Macht“ gelinge, „bis in die 
winzigsten und individuellsten Verhaltensweisen vorzudringen“.38 Die entscheidende Ver-

34 beer, Geschlecht, Struktur, Geschichte, 141.
35 ebenda.
36 Zur Kritik an beer siehe auch Cornelia ott, lust, Geschlecht und Generativität. Zum Zusammenhang von 

gesellschaftlicher organisation von Sexualität und Geschlechterhierarchie, in: Dölling/Krais, ein alltägliches 
Spiel, 108.

37 An vielen Stellen seines umfangreichen Werkes beschrieb Michel Foucault – nicht immer ganz widerspruchs-
frei –, was unter „Macht“ zu verstehen sei. Ich beziehe mich im Folgenden auf das in Michel Foucault, Über-
wachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, Frankfurt am Main 19919 [1977], 231ff., und in ders., Der 
Wille zum Wissen, 113ff., niedergelegte.

38 ebenda, 21.
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bindung zwischen individuellem Verhalten und Gesellschaft bildete nach Foucault die 
Theorie der Vererbung: Jeder einzelne habe damit Verantwortung für das Schicksal der 
Gattung beziehungsweise der gesamten Gruppe, gedacht als nation, als Staat oder als Fa-
milie. Damit legitimiere das Kollektiv auch die Kontrolle über die Sexualität der einzel-
nen.39 Die „Macht [habe] aber in den modernen Gesellschaften die Sexualität [nicht] über 
das Gesetz und die Souveränität beherrscht […].“40 Wesentlich bei der einschreibung der 
Macht in die individuellen Körper seien Diskurse gewesen, also die „Gesamtheit von ano-
nymen, historischen, stets im raum und in der Zeit determinierten regeln, die in einer ge-
gebenen epoche und für eine gegebene soziale, ökonomische, geographische oder sprach-
liche umgebung die Wirkungsbedingungen der Aussagefunktion definiert haben“41, das 
heißt, die bestimmen, was zu einer bestimmten Zeit ausgesagt und gedacht werden kann. 

es ist zwar in Frage zu stellen, ob wirklich „Vererbung“ in jenem eugenischen Sinn, 
den Francis Galton in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts definierte, den paradig-
matischen Wechsel legitimierte. Angesichts der historischen Quellenlage erscheint viel 
wahrscheinlicher, dass bereits durch das Auftreten von „bevölkerung“ als ressource im 
Zuge des Merkantilismus individuelles Fortpflanzungsverhalten, wenn auch möglicher-
weise noch nicht als „Sexualität“, zum Thema institutioneller Machtausübung wurde.42 Die 
politische Ökonomie der „bevölkerung“ evozierte ein ganzes netzwerk von beobachtun-
gen über Geburtenraten, Heiratsalter, fruchtbarkeitsfördernde und unfruchtbar machende 
Mittel et cetera. Auch nach Foucault sind hier Gesellschaften erstmals – vielleicht seit der 
Antike – „zu der dauerhaften einsicht [gekommen], daß ihre Zukunft und ihr Glück nicht 
nur von der Kopfzahl und tugend der bürger, nicht nur von den regeln ihrer Heirat und 
Familienorganisation abhängen, sondern von der Art und Weise, wie ein jeder von seinem 
Sex Gebrauch macht.“43

Wiewohl in Foucaults Konzept der Macht normative Aussagen keinen Platz haben44 
und daher keine Aussagen über individuelle oder kollektive Handlungsgrundlagen ge-
macht werden können, liefert es doch einen wesentlichen Hinweis auf die Vergesellschaf-
tung individuellen reproduktiven Verhaltens. Für die empirische Analyse historischer 
(ebenso wie zeitgenössischer) Gesellschaften ist aber essenziell, es durch Fragen danach, 

39 ebenda, 142.
40 ebenda, 112.
41 Michel Foucault, Archäologie des Wissens, Frankfurt am Main 19946 [1973], 171.
42 Siehe dazu Foucault, Wille zum Wissen, 37f. Im exemplarischen historischen Detail Verena Pawlowsky, Mut-

ter ledig – Vater Staat. Das Gebär- und Findelhaus in Wien 1784–1910, Wien 2001.
43 Foucault, Wille zum Wissen, 38.
44 nancy Fraser, unruly Practices. Power, Discourse and Gender in Contemporary Social Theory, Minneapolis 

1989, 29.
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wer oder welche Gruppen wen kontrollieren beziehungsweise disziplinieren wollen, wer 
welche ,richtige‘ Form der reproduktion behauptet und durchsetzen will, zu ergänzen. 

Sowohl bei beer als auch bei Foucault werden konkrete, jeweils spezifische Motiva-
tionen und Interessenlagen von AkteurInnen ausgeblendet, weil die jeweiligen Theorie-
systeme zu stark auf jeweils ein Movens beziehungsweise ein Wirkungsschema abstellen. 
eine wesentliche Zielsetzung meiner historischen Analyse ist daher die (komparatistische) 
re-Konstruktion historischer Prozesse des 20. Jahrhunderts, in denen es um die normie-
rung reproduktiven Verhaltens ging. Mein Interesse richtet sich auf die Frage, welche nor-
men von verschiedenen Akteursgruppen vertreten wurden, wie diese normen mit der so-
zialen Position dieser Akteursgruppen in beziehung gesetzt werden können sowie welche 
Funktion und bedeutung diese normen in konkreten historischen Situationen annehmen 
konnten. 

Der begriff der „bevölkerungsweisen“ verweist ausschließlich auf staatliche oder über-
staatliche Strukturen und Institutionen, also auf die Makroebene. Ich interessiere mich 
hingegen auch für die Mikroebene, also jene der Individuen. Daher verwende ich den be-
griff „reproduktives Arrangement“45 und beziehe ihn sowohl auf generative als auch soziale 
reproduktion. Ich meine damit sowohl normen und institutionelle Voraussetzungen als 
auch lebensmuster und Werthaltungen. In diesem terminus schwingen konzeptionell 
auch lebensweltliche Aspekte, lebensweisen von Individuen und konkreten Gruppen von 
Menschen mit. 

trotzdem sei darauf hingewiesen, dass individuelle Perzeptionen, Werthaltungen, er-
wartungen und Wünsche, die sich auf die realisierung konkreter reproduktiver Arrange-
ments richten, nicht im Zentrum der folgenden Überlegungen stehen werden, ich kon-
zentriere mein Interesse auf die politisch agierenden Subjekte. Das heißt, die Frage, wie 
Menschen individuell, im Privaten die an sie gerichteten normativen Vorgaben perzipier-
ten, wie sie darauf reagierten, welche bedeutungen und welches Gewicht sie ihnen verlie-
hen, wird aus meiner untersuchung weitgehend ausgeblendet. Dazu wären Detailstudien 
auf der Mikroebene notwendig, die das Konzept des transnationalen Vergleichs gesprengt 
hätten. Ich hoffe aber, dass solche untersuchungen, die in der Forschungslandschaft weit-
gehend fehlen, die aber die gegenwärtig stark diskursanalytisch ausgerichtete Sexualitäts-
forschung sinnvoll ergänzen würden, bald und zahlreich unternommen werden können.

45 Die Soziologin birgit Pfau-effinger verwendet den terminus „Geschlechter-Arrangement“ – birgit Pfau-
effinger, Macht des Patriarchats oder Geschlechterkontrakt? Arbeitsmarktintegration von Frauen im inter-
nationalen Vergleich, in: Prokla, Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft 1993/4, 633–663; dies., Analyse 
internationaler Differenzen in der erwerbsbeteiligung von Frauen. Theoretischer rahmen und empirische er-
gebnisse, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 1996/3, 462–492. Siehe dazu im Detail 
Kapitel „Mütter der nation“ und/oder bürgerInnen.
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2.2 ,Geschlecht‘?

Zentraler begriff der Analyse ist die soziale Kategorie ,Geschlecht‘, deren beschaffen-
heit, bedeutung und analytische Aussagekraft in den letzten Jahrzehnten Gegenstand 
umfangreicher methodischer und theoretischer Diskussionen in vielen Wissenschafts-
disziplinen war. In der Konzeptionalisierung von ,Geschlecht‘ gehe ich von den Arbeiten 
der uS-Historikerin Joan Wallach Scott46 aus: Sie schlägt die Historisierung des binären 
Geschlechtergegensatzes vor und entwirft dazu ein zweiteiliges Konzept mit mehreren 
unterteilungen, die zwar miteinander verbunden seien, aber analytisch getrennt werden 
müssten:47 Demnach ist gender zum einen als konstitutives element von gesellschaftlichen 
beziehungen zu denken und gründet als solches auf wahrgenommenen unterschieden 
zwischen den Geschlechtern. ,Geschlecht‘ ist zum anderen auch eine wesentliche Weise, 
wie sozialen Machtbeziehungen bedeutung verliehen wird. Scotts theoretisches Modell 
bietet den Vorteil, verschiedene gesellschaftliche ebenen, in denen ,Geschlecht‘ unter um-
ständen wirksame Kategorie der Differenzierung wird, zu berücksichtigen. es verweist 
auch auf die changierende, oft doppeldeutige Funktion von ,Geschlecht‘ zwischen Diffe-
renzierung und Hierarchisierung. Wie unterschiedlich konkrete historische AkteurInnen 
das Verhältnis von Geschlechter-Differenz und -Hierarchie jeweils konfigurierten und 
bewerteten, welche deutlichen Konsequenzen das für politische Zielsetzungen und Strate-
gien hatte, wird anhand der folgenden Analyse deutlich.

Seit der entstehung des scottschen Konzeptes ging die oft widersprüchliche und un-
eindeutig verlaufende Diskussion über die feministische Theoriebildung weiter und ließ 
die Grenzen des Ansatzes deutlich werden. Auf dieser Grundlage habe ich einen, wie ich 
meine, für diese Studie adäquaten und operationalisierbaren begriff von ,Geschlecht‘ ent-
wickelt, den ich in der Folge vorstellen werde, ohne (noch einmal) seine Genealogie dar-

46 Scott hat in letzter Zeit die Sinnhaftigkeit der terminologischen Differenzierung zwischen sex und gender aus 
nachvollziehbaren Gründen in Frage gestellt. Das beeinträchtigt aber nicht die Gültigkeit beziehungsweise 
Anwendbarkeit des hier vorgestellten Konzepts. Scott zieht aus der oft schwierigen unterscheidbarkeit von sex 
und gender den Schluss, dass auch die Perzeption von natürlichem Geschlecht gesellschaftlich eingebettet ist. 
Siehe Joan W. Scott, Überlegungen zu Geschlechtsidentität und Politik, in: eva Waniek/Silvia Stoller (Hg.), 
Verhandlungen des Geschlechts. Zur Konstruktivismusdebatte der Gender-Theorie, Wien 2001, 33–61 (ur-
sprünglich erschienen in englischer Sprache als Some reflections on Gender and Politics, in: Myra Marx Fer-
ree/Judith lorber/beth b. Hess (eds.), revisioning Gender, Thousand oaks 1999, 70–96) sowie Joan W. Scott, 
Die Zukunft von gender. Fantasien zur Jahrtausendwende, in: Claudia Honegger/Caroline Arni (Hg.), Gender 
– die tücken einer Kategorie. Joan W. Scott, Geschichte und Politik. beiträge zum Symposion anlässlich der 
Verleihung des Hans-Sigrist-Preises 1999 der universität bern an Joan W. Scott, Zürich 2001, 39–63.

47 Joan Wallach Scott, Gender: A useful Category of Historical Analysis, in: Ameri can Historical review. 91/5 
(Dezember 1986), hier zitiert nach: Joan W. Scott, Gender: eine nützliche Kategorie der historischen Analyse, 
in: nancy Kaiser (Hg.), Selbst bewusst. Frauen in den uSA, leipzig 1994, 27–75.
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zustellen.48 notwendigerweise ist das meinen Überlegungen zugrunde liegende Konzept 
von ,Geschlecht‘ nur begrenzt tragfähig. Selbstverständlich ist es standortgebunden. Das 
ist aus meiner Sicht unhintergehbar, eröffnet auch Möglichkeiten zur erkenntnis,49 ist aber 
eine ständige Herausforderung: Die Standortgebundenheit muss ständig reflektiert wer-
den, um nicht in einer globalisierenden beziehungsweise universalisierenden bewegung zu 
verschwinden.

Die Diskussion darüber, was an ,Geschlecht‘ denn sozial hergestellt, was biologisch 
unveränderbar gedacht werden sollte, prägte die Diskussion seit den 1960er Jahren. eine 
eruption, vor allem in europa, löste in den 1990er Jahren das erscheinen von „Das unbe-
hagen der Geschlechter“ der uS-amerikanischen Philosophin und rhetorik-Professorin 
Judith butler50 aus. ohne hier die umfangreiche Debatte um butlers Thesen nachvollzie-
hen zu wollen51, erscheint mir an ihren ergebnissen Folgendes im Zusammenhang mit 
meinem Forschungsvorhaben relevant: erstens verweist butler auf die Ausschlüsse, die 
Marginalisierungen, die politische Identitätsbildungen mit sich bringen und tatsächlich 
brach ten, auch wenn sie im namen des Feminismus oder „aller Frauen“ erfolgten. Zwei-
tens scheint mir butlers Vorschlag als Denkansatz interessant, Geschlecht als „performativ 
inszenierte bedeutung“ zu begreifen. Darin sieht sie eine befreiende, das heißt Handlungs-
spielräume ausweitende Valenz, weil der performative Charakter von Geschlecht „eine pa-
rodistische Vervielfältigung und ein subversives Spiel der kulturell erzeugten bedeutungen 
der Geschlechtsidentität […] hervorrufen kann, sobald sie von ihrer naturalisierten Inner-
lichkeit und oberfläche befreit ist.“52

Ich folge der Kritik, die butler vorwirft, damit eine zu voluntaristische Perspektive 
zu vertreten und gesellschaftliche Machtbeziehungen außer Acht zu lassen. Ich halte es 
daher für hilfreich, einen an Michel Foucault angelehnten begriff von Macht zu ver-
wenden, um die Prozesse, in denen – unter anderem – die Herstellung von Geschlecht 
vor sich geht, zu beschreiben. Demnach ist Macht allen sozialen beziehungen inhärent, 
denn die 

48 Siehe dazu unter vielen anderen Andrea Griesebner, Feministische Geschichtswissenschaft. eine einführung, 
Wien 2005, 113ff.

49 Siehe dazu im Überblick Mona Singer, Feministische epistemologie, in: Johanna Gehmacher/Maria Mes-
ner (Hg.), Frauen- und Geschlechtergeschichte. Positionen/Perspektiven, Innsbruck–Wien–München–bozen 
2003, 73–90.

50 Hier seien nur die im deutschen Sprachraum bekanntesten Monografien genannt: Judith butler, Das unbeha-
gen der Geschlechter, Frankfurt am Main 1991, sowie dies., Körper von Gewicht. Die diskursiven Grenzen des 
Geschlechts, berlin 1995.

51 Siehe dazu beispielsweise Anette baldauf/Andrea Griesebner/Maria Mesner, Zur Konstruktion eines Stars. 
Judith butler in Wien, in: l’Homme. Zeitschrift für Feministische Geschichtswissenschaft 6/1 (1995), 78–80.

52 butler, Körper von Gewicht, 61.
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Macht ist etwas, was sich von unzähligen Punkten aus und im Spiel ungleicher und beweglicher Beziehun-

gen vollzieht. Die Machtbeziehungen verhalten sich zu anderen Typen von Verhältnissen (öko nomischen 

Prozessen, Erkenntnisrelationen, sexuellen Beziehungen) nicht als etwas Äußeres, sondern sind ihnen 

immanent. […]53

Foucaults Macht ist kapillar und allgegenwärtig, nicht an eine herrschende Klasse 
oder einen Staat gebunden, sondern zielt auf jedes Individuum, seinen Körper, seine 
Wünsche und Gewohnheiten. Die Individuen verhielten sich normgerecht, weil die 
Macht in sie hinein verlegt sei in einem Prozess, der zur Selbst-Überwachung füh-
re.54 trotz der berechtigten Kritik an seinem Konzept55 ist Foucaults beobachtung, 
dass Macht und Kontrolle in jedem einzelnen Subjekt ist, im Zusammenhang mit 
meinem erkenntnisinteresse nützlich, um zu vereinfachte Subjekt-objekt- oder tä-
ter-opfer-Metaphern zu vermeiden. Dabei soll aber nicht vergessen werden, dass es 
auch ein effekt von Macht ist, unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Hand-
lungsspielräume zuzuweisen, dass manche Menschen und Menschengruppen von die-
ser ungleichen Zuweisung profitieren und andere dadurch benachteiligt werden. eine 
der Fragen, die meine Forschung und Analyse anleiten, ist diejenige nach den effek-
ten von ,Geschlecht‘ im Zusammenhang mit anderen sozialen Differenzierungs- und 
Hierarchisierungskategorien in diesem Prozess der Definition von (unterschiedlichen) 
Handlungsspielräumen.

Den begriff des Performativen in der Herstellung von ,Geschlecht‘ will ich insofern 
nutzen, als die „Performation“ ein Prozess ist, der ständig im Gange ist, in dem daher 
der/die einzelne in der lage ist, die bedeutung von ,Geschlecht‘ zu verschieben, herr-
schende bedeutungen zu legitimieren und zu bestätigen oder sie in Frage zu stellen. 
richtet man den blick auf reproduktive Zusammenhänge, stößt das Kon zept der Per-
formation allerdings, wie ich meine, an spezifische Grenzen: Zu „naturgegeben“ erschei-
nen aufgrund der Alltagserfahrung generative Vorgänge, als dass die bedeutung sozialer 
bedeutungskonstruktion evident wäre. Die Annahme, dass ,Geschlecht‘ kein natürli-
ches Substrat hat, sondern ergebnis sozialer Konstruktionsprozesse ist, sieht sich bei 
Forschungsunternehmen, die sich mit reproduktion befassen, einer starken Herausfor-
derung gegenüber – möglicherweise eine ursache dafür, dass sich konstruktivistische 
Theoretikerinnen meines Wissens bisher nicht mit der Frage des Zeugens, Schwanger-

53 Foucault, Wille zum Wissen, 115.
54 Michel Foucault, Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, Frankfurt/Main 1976.
55 Siehe dazu auch im Abschnitt „reproduktion“.
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seins und Gebärens auseinandergesetzt haben.56 Angesichts dieser Prozesse ist wohl 
schwierig, das Konzept des Performativen konsequent anzuwenden, obwohl auf seine 
Innovationspotenziale für die Produktion von Identitäten und Differenzen schon hin-
gewiesen wurde. tatsächlich ist die These, dass ,Geschlecht‘ überhaupt nicht biologisch 
grundgelegt ist, so lange schwerlich durchgehend aufrechtzuerhalten, solange die repro-
duktionstechnologien nicht zur universellen Praxis in der Fortpflanzung geworden sind. 
bereits 1988 wies Zillah eisenstein einen interessanten Weg, der auch einen Ausweg 
aus dem Gleichheits-Differenz-Dilemma darstellen kann. In einer von lacan geprägten 
rechtsphilosophischen Auseinandersetzung setz te sie am physischen unterschied in den 
Körpern an und stellte den schwangeren Körper dem Phallus gegenüber, um diesen zu 
dezentrieren.57 Der schwangere Körper erinnere an eine potenzielle Geschlechter-Dif-
ferenz, die Gleichartigkeit als basis für Gleichheit inadäquat erscheinen lasse. In der 
gesellschaftlichen Ver geschlechtlichung der Differenz wird der schwangere Körper zur 
„Mutter“, damit würden Frauen generell zu Müttern,58 die Geschlechterdifferenz mit 
natur legitimiert. eisenstein wies die gesellschaftliche Vergeschlechtlichung der körper-
lichen Differenz zurück, um damit den blick frei zu bekommen für viele unterschiedli-
che und spezifische Differenzen, somit für die besonderheiten menschlicher Körper. Da-
raus entwickelte sie einen begriff von Diversität, der erst die Grundlage für (gesetzliche) 
Gleichheit sein könne: “[…] if we believe that woman’s reproductive uniqueness should 
have no inherent meaning – leading neither to her inequality nor to her  superiority – 
then reproductive uniqueness needs room to be expressed and developed.”59 Damit ent-
kam eisenstein nicht nur der einengung der oppositionen Gleichheit – Differenz so-
wie sex – gender und der bipolaren Konstruktion Mann – Frau, son dern sie bekam auch 
den blick frei für unterschiedlichste Differenzen. Auf diese Weise konnte sie die bio-
logisch fundierte differente Position von Menschen im reproduktiven Prozess wahrneh-
men, ohne daraus essenzialisierende Folgerungen abzuleiten. Darüber hinaus postulierte 
sie, dass auch biologisches immer nur durch kulturelle Intervention ausgedrückt werden 
kann.60 In einem anderen Theorierahmen formuliert bedeutet das, dass (möglicherweise 
vorgängig) biologisches nicht als solches wahrgenommen werden kann, dass es folg-
lich nicht möglich ist, dessen gesellschaftliche Wahrnehmung von den entsprechenden 

56 Siehe sowohl die schon genannten Monografien butlers als auch beispielsweise Judith butler, Performative 
Acts and Gender Constitution: An essay in Phenomenology and Feminist Theory, in: Sue-ellen Case (Hg.), 
Performing Feminisms. Feminist critical theory and theatre, baltimore–london 1990, 270–282.

57 Zillah r. eisenstein, The Female body and the law, berkeley–los Angeles–london 1988, 1.
58 ebenda, 3.
59 ebenda, 198.
60 ebenda.
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Konstruk tionsprozessen zu trennen, dass daher die opposition von natur und Kultur 
ihren (hierarchisierenden) Sinn verliert. 

Aus einer anderen Perspektive brachten historiographische Arbeiten die allgegenwärtig 
scheinende Geschlechterdichotomie durcheinander. Analysen auf der basis von und an-
geregt durch Karin Hausens bahnbrechenden Aufsatz zur „Polarisierung der Geschlechts-
charaktere“61 und Thomas laqueurs – mittlerweile nur im Detail, nicht im zentralen Ar-
gument korrigierte – Monographie „Auf den leib geschrieben“ zeigten auf der basis 
historischer evidenz, dass die biologische Grund lage der Geschlechterordnung der euro-
päischen Aufklärung in Frage gestellt werden muss: „biologisches Geschlecht und biologi-
scher Geschlechtsunterschied sind nicht einfach immer schon da, so wenig wie die sozialen 
Geschlechter.“62 es war die europäische Aufklärung, die die in der gesellschaftlichen Dif-
ferenzierung und Hierarchisierung so zentrale Geschlechterdifferenz in die Körper63 und 
die mentalen Grundlagen hinein verlegte.64

Aus diesen Überlegungen ergibt sich meines erachtens, dass die Aufklärung euro-
päischen ursprungs die gegenwärtig (nicht nur) in der nord-atlantischen Welt vorherr-
schenden Vorstellungen von Geschlecht wesentlich prägte; in diesem Sinne sind sie 
mehrfach kontingent: historisch, sozial, kulturell, geografisch. bei der Annäherung an ver-
schiedene nationale Kontexte, auch wenn diese alle der nord-atlantischen Welt angehören, 
ist das unhintergehbare Voraussetzung. 

Zwar besteht eine Spannung zwischen der Annahme, dass ,Geschlecht‘, so wie es zu 
einem bestimmten Zeitpunkt ,ist‘, eine historisch kontingente gesellschaftliche Konstruk-
tion ist, und der Frage nach der bedeutung von ,Geschlecht‘ in spezifischen Zusammen-
hängen. eine solche Frage scheint vorauszusetzen, wonach sie fragt, nämlich dass ,Ge-
schlecht‘ jedenfalls eine zentrale differenzierende bedeutung habe. Der komparatistische 
Zugang bietet aber Möglichkeiten, die unzulässige universalisierung von Kategorien zu 
verhindern. Thema – und ergebnis – der folgenden untersuchung wird auch sein, dass 

61 Karin Hausen, Die Polarisierung der ,Geschlechtscharaktere‘ – eine Spiegelung der Dissoziation von er-
werbs- und Familienleben, in: Werner Conze (Hg.), Sozialgeschichte der Familie in der neuzeit europas, 
Stuttgart 1976, 368–393.

62 Thomas laqueur, Auf den leib geschrieben. Die Inszenierung der Ge schlechter von der Antike bis Freud, 
Frankfurt–new York 1992, 252.

63 Stellvertretend seien genannt: londa Schiebinger, The Mind Has no Sex? Women in the origins of Modern 
Science, Cambridge, Mass. 1991; und dies., nature’s body: Gender in the Making of Modern Science, boston, 
Mass. 1993; sowie Claudia Honegger, Die ordnung der Geschlechter. Die Wissenschaften vom Menschen 
und das Weib, 1750–1850, Frankfurt/Main–new York 1991; Ann Fausto-Sterling, Sexing the body. Gender 
Politics and the Construction of Sexuality, new York 2000.

64 Siehe dazu auch Gabriella Hauch/Maria Mesner (Hg.), Vom ,reich der Freiheit …‘. liberalismus – republik 
– Demokratie 1848–1998, Wien 1999.
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,Geschlecht‘ ganz unterschiedliche und unterschiedlich zu gewichtende bedeutungen 
annehmen konnte, dass beispielsweise in spezifischen Kontexten Hautfarbe und soziale 
Schichtzugehörigkeit wesentlich wichtiger waren, wenn es um die Strukturierung gesell-
schaftlicher Machtverhältnisse ging.65 

um die den effekten von ,Geschlecht‘ zugrunde liegenden Konstruktionsprozesse ana-
lytisch fassen zu können, werde ich mehrere der erwähnten Ansätze zusammen denken. 
Der Gedanke, dass und wie ,Geschlecht‘ in alltäglichen Praktiken hergestellt wird, wider-
spricht nicht der Idee, dass dieser ,Herstellung‘ historische Grenzen, Grenzen aufgrund 
sedimentierter erfahrungen, also aufgrund von Strukturen gesetzt sind. Im Gegenteil: 
Dieser Zusatz ist notwendig, soll der hierarchische Charakter des Geschlechterverhält-
nisses nicht aus dem blick geraten, der den ungleichen Zugang zu ressourcen und Hand-
lungsräumen strukturiert. Gleichzeitig soll durch die betonung dieses Machtverhältnisses 
erkennbar bleiben, in wie vielfältiger Weise ,Geschlecht‘ mit anderen Strukturen sozialer 
beziehungen verwoben ist. Dadurch werden ambivalente und vielgestaltige Subjektposi-
tionen in komplexen Machtstrukturen sichtbar, vielschichtige gesellschaftliche Prozesse 
können differenziert re-konstruiert und analysiert werden.

Daraus ergibt sich, dass ,Geschlecht‘ mit anderen gesellschaftlichen Kategorien in Zu-
sammenhang gesetzt werden muss, also als „mehrfach relationale Kategorie“ zu opera-
tionalisieren ist.66 In der jüngeren Diskussion wurde der begriff der Intersektionalität 
eingeführt. er meint, dass in der Analyse die effekte von Differenzierungs- und Hierar-
chisierungskategorien wie rasse, Klasse und Geschlecht nicht einfach zu addieren sind, 
sondern fordert einen integrierten blick auf soziale ungleichheitsverhältnisse.67 es geht 
also darum, „die erforschung großrahmiger Herrschaftsverhältnisse, historische und kon-
textspezifische Machtstrukturen, institutionelle Arrangements und Formen der governance 
auf einer Meso-ebene zu verbinden mit der Analyse von Interaktionen zwischen Indivi-
duen und Gruppen sowie individuellen erfahrungen, einschließlich der damit verbunde-
nen symbolischen Prozesse der repräsentation, legitimation und Sinngebung.“68 Dabei 
gilt es insbesondere, das Prinzip der Heterosexualität zu thematisieren: „Heterosexuali-

65 Siehe dazu auch Maria Mesner/Margit niederhuber/Heidi niederkofler/Gudrun Wolfgruber, Das Ge-
schlecht der Politik, Wien 2004.

66 Vergleiche dazu die begrifflichkeit, die Andrea Griesebner, Konkurrierende Wahrheiten, Malefizprozesse vor 
dem landgericht Perchtoldsdorf im 18. Jahrhundert, Wien 2000, 304f., entwickelt.

67 Cornelia Klinger/Gudrun-Axeli Knapp, Achsen der ungleichheit – Achsen der Differenz. Verhältnisbestim-
mungen von Klasse, Geschlecht, »rasse«/ethnizität, in: transit – europäische revue 29/2005, zitiert nach: 
http://www.iwm.at/index.php?option=com_content&task=view&id=232&Itemid=230 [letzter Zugriff: 19. 
März 2008].

68 Gudrun-Axeli Knapp, traveling Theories: Anmerkungen zur neueren Diskussion über »race, Class, and Gen-
der«, in: Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften 16/1 (2005), 88–110.
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tät ist genauso auf die kulturelle Konstruktion zweier unverwechselbarer und dichotomer 
gender angewiesen wie die kulturelle Konstruktion eines binären gender-Systems ihrer-
seits auf Heterosexualität.“69 Das bedeutet auch, dass jene Menschengruppen, die nicht in 
dieses Prinzip passen, nicht ausgeblendet werden dürfen. In diese Form von mehrdimen-
sionalem Konzept müssten also alle Menschengruppen, die über die sexuelle orientierung 
konstituiert werden oder sich konstituieren, inkludiert werden. bei der Thematisierung der 
von mir ausgewählten reproduktionspolitiken kommen allerdings nicht-heterosexuelle 
lebensweisen kaum in den blick, werden nicht repräsentiert. eine starke bindung besteht 
zwischen den Konzepten der menschlichen reproduktion und dem heterosexuellen Ar-
rangement, eine bindung, die sich erst am ende des 20. Jahrhunderts im Zusammenhang 
mit Adoptionsrechten und modernen reproduktionstechnologien lockert. beide Themen 
sind nicht bestandteil meiner untersuchung. um so wichtiger ist es daher, die Ausblen-
dungs- und Auslöschungsmechanismen, die die Fokussierung des blicks mit sich bringt, 
zu reflektieren.

2.3 Theorie und Methode des Vergleichs

oft werden in einem Vergleich die zwei wesentlichen Weisen des In-beziehung-Setzens, 
nämlich die der ,gegenseitigen beeinflussung‘, des transfers, der beziehungsgeschichte 
und diejenige des eigentlichen ,Vergleichs‘, vermischt.70 Ich werde mich im Folgenden auf 
den eigentlichen Vergleich zwischen den uSA und Österreich konzentrieren, Aspekte der 
gegenseitigen beeinflussung, des transfers kommen zwar zur Sprache, stehen aber nicht 
im Zentrum meines Interesses, da ich denke, dass die rekonstruktion von Interferenzen 
– trotz der historiographisch oft vorfindlichen Gemengelage – eine grund sätzlich andere 
Herangehensweise als der Vergleich erfordert. 

einer der wesentlichsten Schritte bei einem komparatistischen Zugang ist die Identi-
fizierung dessen, was denn überhaupt verglichen werden soll. Marc bloch hat festgestellt, 
dass nicht der „ort“ die einheit des Vergleichs sei, sondern das „Problem“.71 In diesem 

69 Sylvia Junko Yanagisako, Geschlecht, Sexualität und andere Überschneidungen, in: Sabine Strasser/Gerlinde 
Schein (Hg.), Intersexions. Feministische Anthropologie zu Geschlecht, Kultur und Sexualität, Wien 1997, 49.

70 nützlich (nicht nur) als Strukturierungsversuch erweist sich Michael Werner/bénèdicte Zimmermann, Ver-
gleich, transfer, Verflechtung. Der Ansatz der Histoire croisée und die Herausforderung des transnationalen, in: 
Geschichte und Gesellschaft 28 (2002), 607–636.

71 Marc bloch, une étude régionale: géographie ou histoire? in: Annales e. S. C. 6 (1934), 81, zitiert nach: edith 
Saurer, Straße, Schmuggel, lottospiel. Materielle Kultur und Staat in niederösterreich, böhmen und lombar-
da-Venetien im frühen 19. Jahrhundert, Göttingen 1989, 25.
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Sinne sind die normativen Setzungen im bereich der reproduktionspolitiken, die Diffe-
renzierungen und Hierarchisierungen, ein- und Ausschlüsse, die dadurch erfolgen, sowie 
entsprechende rationalisierungs- und Individualisierungstendenzen in bezug auf repro-
duktive entscheidungen die ,einheit‘ meines Vergleichs.

Ich meine, dass man die Möglichkeit, die emile Durkheim mit dem einwurf eröffnet, 
dass der Vergleich ein „indirektes experiment“ sei,72 ernst nehmen sollte. experimente sind 
für die historischen Wissenschaften gemeinhin schlichtweg ausgeschlossen. Wenn man 
also den Vergleich als Quasi-experiment oder als experiment-Substitut sieht, ist es be-
sonders wichtig, die „Versuchsanordnung“ genau zu überdenken und möglichst detailliert 
zu identifizieren, was in bezug auf welchen Aspekt verglichen werden soll.

Ich gehe davon aus, dass die AkteurInnen beziehungsweise Akteursgruppen, die sich 
an den Auseinandersetzungen um Stellenwert, bedeutung und normative Setzungen im 
bereich der reproduktion beteiligten, ein zentraler Schwerpunkt der untersuchung sind: 
In der Auseinandersetzung mit diesen Akteursgruppen will ich auf die wesentliche rolle, 
die Diskurse beziehungsweise Auseinandersetzungen über legitime Diskursformen bei 
der Formierung von sozialen bewegungen spielen, eingehen.73 In diesem Sinne verstehe 
ich meine Arbeit auch als teil der von Angelika epple geforderten „reformulierung“ der 
„Analytik der Macht“ „unter den bedingungen der Geschlechtergeschichte“.74

um diesen Anspruch einzulösen, identifiziere ich die wesentlichen AkteurInnen und 
Akteursgruppen, und zwar für jede der spezifischen Arenen. Davon ausgehend, interessiere 
ich mich dafür, welchen ,Hebel‘ diese Gruppen verwendeten, welche Strategien sie an-
wandten und welche Koalitionen sie eingingen, um ihre gesellschaftlichen Konzeptionen 
durchzusetzen. Auf dieser basis ziele ich auf einen Gesellschaftsvergleich, der, so meine 
ich, einen Mehrwert an erkenntnis gegenüber einzelstudien in bezug auf die Verfasstheit 
der Geschlechter und den gesellschaftlichen umgang mit reproduktion im 20. Jahrhun-
dert ergeben wird. um die Struktur des Vergleichs für die leserin und den leser transpa-
rent zu halten und die orientierung zu erleichtern, habe ich dessen Schwerpunktsetzung 
auf Akteursgruppen, deren Strategien und gesellschaftspolitische rahmenbedingungen 
auch in der Anordnung der unterkapitel abgebildet.

72 emile Durkheim, règles de la méthode sociologique, Paris 1960 [1895], 124.
73 nancy Fraser, The uses and Abuses of French Discourse Theories for Feminist Politics, in: nancy Fraser/San-

dra lee bartky (eds.), revaluing French Feminism. Critical essays on Difference, Agency, and Culture, bloo-
mington–Indianapolis 1992, 179.

74 Angelika epple, Historiographiegeschichte als Diskursanalyse und Analytik der Macht: eine neubestimmung 
der Geschichtsschreibung unter den bedingungen der Geschlechtergeschichte, in: l’Homme. europäische 
Zeitschrift für Feministische Geschichtswissenschaft 15/1 (2004), 79.
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eine Möglichkeit des Gesellschaftsvergleichs ist es, ein tertium comparationis heranzu-
ziehen, auf das Phänomene der Vergleichsgesellschaften bezogen werden können. Da Ak-
teurInnen oder Akteursgruppen im Zentrum eines Vergleichs stehen, ist eine Gruppe von 
Modellen und Kategorisierungen, die für meine Arbeit herangezogen werden kann, jene, 
die europäische und nordamerikanische Frauenbewegungen betrifft. Wie zu zeigen sein 
wird, waren solche im hier interessierenden Zeitraum nahezu durchgängig als Akteurinnen 
anzutreffen. Anhand der ungarischen Frauenbewegung und entlang deren Spaltungen ent-
wickelte Susan Zimmermann eine Kategorisierung von verschiedenen Frauenbewegungen, 
die sich an deren Positionierungen gegenüber dem wahrgenommenen beschleunigten ge-
sellschaftlichen Wandel um die Wende zum 20. Jahrhundert hin orientiert. Zimmermann 
unterscheidet die „hierarchischen Integrationistinnen“ von einer individualistisch-moder-
nistisch ausgerichteten Strömung der Frauenbewegung.75 Die ersteren interpretierten die 
Folgen des beschleunigten gesellschaftlichen Wandels vor allem als Verlustgeschichte und 
als bedrohlichen Prozess der Auflösung gesellschaftlicher bindungen. In dieser Situation 
sei es Verantwortung und Chance der Frauen, durch entfaltung spezifisch weiblicher mo-
ralisch-sozialer Kräfte die Integration der Gesamtgesellschaft in neuen, den gewandelten 
Verhältnissen angepassten „und durchaus asymmetrischen und hierarchischen“76 Formen 
zu unterstützen. Die Schlagworte Gleichheit und Individualisierung hingegen verweisen 
auf die Positionierung der anderen wesentlichen Strömung. Ihr Ziel war die Herstellung 
von „Gleichheit“ auf der Grundlage einer durchgehenden Kommodifizierung der gesell-
schaftlichen Verhältnisse, die zur befreiung von beschränkenden bindungen führe. Die 
Männer seien den Frauen auf diesem Weg vorangeschritten, Aufgabe der Frauenbewegung 
sei es daher, den bisher geschlechtsspezifisch ungleich vollzogenen Prozess des Fortschritts 
voranzutreiben, weil damit die „Versklavung der Frau“ zu ende gehe.77

eine parallele Scheidung lässt sich feststellen, wenn man die Geschichte der österrei-
chischen Frauenbewegungen heranzieht: Für das moderne gesellschaftliche Dilemma zwi-
schen den Anforderungen von berufs- und reproduktionsarbeit dominierten im 19. und 
20. Jahrhundert, vereinfacht formuliert, zwei konkurrierende lösungsmuster die öffentli-
chen Debatten:78 Der eine entwurf ging von einer wesenhaften Differenz zwischen Män-
nern und Frauen aus, die sich in unterschiedlichen, zueinander komplementär gedachten 

75 Susan Zimmermann, Die bessere Hälfte? Frauenbewegungen und Frauenbestrebungen im ungarn der Habs-
burgermonarchie 1848 bis 1918, budapest–Wien 1999, 392f.

76 ebenda, 393.
77 ebenda.
78 Siehe auch Maria Mesner, ein „Faustschlag gegen die Gleichberechtigung der Geschlechter …“ in: Andrea 

Pető/bela rasky (eds.), Construction. reconstruction. Wieder. Aufbau. Women, Family and Politics in Cen-
tral europe 1945–1998, new York–budapest 1999, 31–49.
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rollen in der Familie widerspiegelt und in die Dichotomien reproduktion und Produk-
tion, privat und öffentlich gefasst werden kann. Aus dem imaginierten Modell des idealen 
Geschlechterverhältnisses folgten direkte Handlungsanleitungen für die politische Praxis: 
Die Aufgabe der Politik war es demnach, die gesellschaftlichen rahmenbedingungen zu 
schaffen, die Männern und Frauen die erfüllung ihrer ihnen wesenhaft eigenen bestim-
mung ermöglichen sollten. Gesellschaftliche Konflikte resultierten aus der Störung der 
,natürlichen‘ ordnung: In dieser Weltinterpretation fühlten sich Frauen nur benachteiligt, 
weil sie (auch) erwerbsarbeit zu leisten hätten. Die konsequente Forderung lautete daher, 
dass es ihnen ermöglicht werden sollte, sich ausschließlich ihren reproduktiven Aufgaben 
zu widmen – durch „Familienlöhne“ zum beispiel, also löhne für Männer, die hoch ge-
nug sind, um eine ganze Familie zu ernähren, und die so erwerbsarbeit von verheirateten 
Frauen mit betreuungsaufgaben obsolet werden ließen. 

Die Gegenposition dazu sah in der erwerbsarbeit von Frauen eine konsequente Folge 
der Industriegesellschaft, der sich auch verheiratete Frauen und solche mit Kindern nicht 
entziehen könnten. Die „Überlastung“ von Frauen beziehungsweise eine zu beklagende 
„Vernachlässigung der Familie“ wurden als sich aus einer mangelhaften gesellschaftlichen 
organisation ergebende Friktionen begriffen. Aufgabe der Politik sei es, diese Missstände 
zu beheben. Im österreichischen Kontext war das durch zeitweiliges Zurücktreten der er-
werbs- hinter die reproduktiven Aufgaben oder durch Übernahme von betreuungsauf-
gaben durch die Gesellschaft beziehungsweise den Staat denkbar. Wenn der ersten Position 
eine klar essenzialistische Geschlechterkonzeption zugeschrieben werden kann, so oszil-
lierten die Geschlechterbilder des zweiten typs eher: Zwar war auch hier unbestritten, dass 
die private reproduktion weiblich war, im bereich des Öffentlichen hingegen waren die 
Geschlechter eher egalitär konzipiert.79 Während die erste Position der von Zimmermann 
in ungarn diagnostizierten Haltung der „hierarchischen Integrationistinnen“ entspricht, 
kann die zweite Haltung nicht einfach mit jener der individualistisch-modernistischen 
gleichgesetzt werden, weil die Geschlechterkonzepte zwischen egalitär konzipierter Öf-
fentlichkeit und geschlechtsspezifisch gedachter Privatheit sehr widersprüchlich sind und 
auch nach genauerer Analyse nicht unter einem topos zusammengefasst werden können. 

Ganz ähnlich teilte Irene Schöffmann in ihrem Schema „emanzipationstheorien“ in 
egalitäre, also solche, die die Geschlechterdifferenz aufheben wollen, und dualistische be-
ziehungsweise komplementäre ein, also solche, die in der Geschlechterdifferenz die Chance 

79 Zu verschiedenen Konzepten von Gleichheit bzw. Gleichartigkeit der Geschlechter in der politischen Ausei-
nandersetzung in Österreich in den 1950er Jahre siehe Heidi niederkofler, Die Krux mit der Gleichheit. Dis-
kussionen um die Geschlechtergleichheit im österreichischen Familienrecht in den 1950er Jahren, in: oester-
reichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften (oeZG) 2009/3, Schwerpunktheft: ehe.norm, hg. von 
Maria Mesner, 108–133.
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zur „emanzipation“ sehen.80 es stellt sich zwar die Frage, ob denn tatsächlich „emanzipa-
tion“, also „befreiung“, der zentrale bezugspunkt der Gesellschaftsentwürfe war, und nicht 
eher die Frage nach gesellschaftlicher repräsentation und Macht-Partizipation. Gleichwohl 
ging auch Schöffmann von zwei Strängen von feministischen Gesellschaftsentwürfen aus.

Diese Zweiteilung, die auf einer Kategorisierung der Feminismen der uSA und euro-
pas beruht, zieht sich auch durch die Analyse Karen offens, die zwischen „beziehungs-“ 
und „Individualfeminismus“ unterschied.81 Der „beziehungsfeminismus“ fordere rechte 
von Frauen als Frauen in ihrer generativen und reproduktiven rolle ein, während indi-
vidualfeministische Zugänge auf einem vom Geschlecht unabhängigen Individuum als 
Grundlage der Gesellschaft bestünden. 

Alle diese Modelle zielen nicht auf die erklärung der entsprechenden Spaltungen, son-
dern auf ihre beschreibung. In dieser eingeschränkten Funktion sind sie allerdings gut in 
der lage, Sachverhalte, die für meine Fragestellungen relevant sind, begrifflich abzubilden. 
Ich werde daher im Folgenden immer wieder darauf rekurrieren.

eine weitere Gruppe komparatistischer Ansätze stammt aus der deutschen tradition 
der Sozialgeschichte – es ist wohl signifikant für die österreichische Forschungslandschaft, 
dass es ihr an komparatistischen fast vollständig mangelt.82 Zum einen hat in den letzten 
Jahren in diversen Zeitschriften83 und Internetforen84 eine lebhafte, mittlerweile allerdings 

80 Irene Schöffmann, Die bürgerliche Frauenbewegung im Austrofaschismus. eine Studie zur Krise des Ge-
schlechterverhältnisses am beispiel des bundes österreichischer Frauenvereine und der Katholischen Frauen-
organisation für die erzdiözese Wien, phil. Diss. univ. Wien 1986, 13.

81 Karen offen, Feminismus in den Vereinigten Staaten und in europa. ein historischer Vergleich, in: Hanna 
Schissler (Hg.), Geschlechterverhältnisse im historischen Wandel, Frankfurt–new York 1993, 97–138.

82 Ausnahmen sind zum beispiel birgitta Zaar, Vergleichende Aspekte der Geschichte des Frauenstimmrechts 
in Großbritannien, den Vereinigten Staaten von Amerika, Österreich, Deutschland und belgien, 1860–1920, 
phil. Diss. univ. Wien 1994; edith Saurer, Geschlechterbeziehungen, ehe und Illegitimität in der Habsbur-
germonarchie. Venezien, niederösterreich und böhmen. Das frühe 19. Jahrhundert im Vergleich, in: tamara 
K. Hareven/richard Wall/Josef ehmer (Hg.), Historische Familienforschung. ergebnisse und Kontroversen. 
Michael Mitterauer zum 60. Geburtstag, Frankurt a. M.–new York 1997, 123–156.

83 Siehe Michael Werner/bénédicte Zimmermann, Vergleich, transfer, Verflechtung. Der Ansatz der Histoire 
croisée und die Herausforderung der transnationalen, in: Geschichte und Gesellschaft 28 (2002), 607–636; 
oder den Sammelband Ilja Srubar/Joachim renn/ulrich Wenzel (Hg.), Kulturen vergleichen. Sozial- und kul-
turwissenschaftliche Grundlagen und Kontroversen, Wiesbaden 2005. bereits 1990 ging aus einer vom Inter-
disziplinären Zentrum zur Vergleichenden erforschung Gesellschaftlicher transformationen an der univer-
sität leipzig herausgegebenen Schriftenreihe die Zeitschrift Comparativ. leipziger beiträge zur universal-
geschichte und vergleichenden Gesellschaftsforschung hervor, die sich seither intensiv der theoretischen und 
empirischen Auseinandersetzung widmet.

84 Siehe z. b. die Debatten auf geschichte.transnational. geschichte.transnational. Fachforum zur Geschichte des 
kulturellen transfers und der transnationalen Verflechtungen in europa und der Welt, auf http://geschichte-
transnational.clio-online.net/forum [Zugriff: 23. März 2008].
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wieder weitgehend verebbte Diskussion über den Vergleich, den transfer und die „his-
toire croisée“ stattgefunden, in der der begriff des „transnationalen“ zum oft gebrauchten 
Schlagwort geworden ist. Der europäischen Integration im Politischen folgten bemühun-
gen, diese auf einer historiographischen ebene nachzuvollziehen und einen – wie immer 
definierten – europäischen raum kultureller transfers und Austauschbeziehungen zu be-
schreiben.85 berechtigt ist der Vorwurf an die historische Komparatistik, sie würde abge-
schlossene einheiten konstruieren, um sie dann unter Ausblendung aller Austauschver-
hältnisse mit Hilfe eines tertium compararationis zu vergleichen.86

es ist hier nicht der ort, um diese Debatte, die auf einer theoretischen ebene sehr ela-
boriert, aber durch wenige forschungspraktische beispiele gestützt ist, nachzuvollziehen. 
es muss Hartmut Kaelble recht gegeben werden, der meinte, dass die methodische De-
batte der Praxis der historischen Forschung vorauslief,87 dass daher mehr empirie von-
nöten ist. Darüber hinaus ist das entweder-oder, das die Debatte konstruiert, nicht ganz 
nachzuvollziehen und möglicherweise der Konkurrenz in der akademischen Auseinander-
setzung geschuldet. In meiner Studie werde ich mich auf den Gesellschaftvergleich kon-
zentrieren. es gibt zwar Aspekte, unter denen sich ,kreuzende‘ narrative auszumachen, 
Handlungsstränge miteinander ,verstrickt‘ sind, und ich werde an entsprechender Stelle 
darauf eingehen. Aber mich beschäftigt die aufklärerische „Moderne“, der ich am konkre-
ten beispiel nachspüren möchte und – ich komme darauf zurück – die das tertium compa-
rationis bilden soll.

Heinz-Gerhard Haupt/Jürgen Kocka88 und Hartmut Kaelble89 seien stellvertretend für 
jene genannt, die sich an Gesellschaftsvergleichen versuchten und daraus methodische 
Überlegungen zum vergleichenden Arbeiten ableiteten. Auch wenn sie die Arbeit des Ver-
gleichs eher beschreiben, als sie sie anzuleiten vermögen, sind einige ihrer Hinweise sehr 
nützlich. Haupt und Kocka stellen zu recht fest, dass der Vergleich immer und notwendi-
gerweise Abstraktion bedeute: „Man kann Phänomene nicht in ihrer vielschichtigen tota-
lität als volle Individualität miteinander vergleichen, sondern immer nur in gewissen Hin-

85 Zur historischen Verortung der Debatte siehe Matthias Middell, Kulturtransfer und Historische Komparatis-
tik – Thesen zu ihrem Verhältnis, in: Comparativ 10/1 (2000), 7–41.

86 Michel espagne, Kulturtransfer und Fachgeschichte der Geisteswissenschaften, in: Comparativ 10/1 (2000), 
42.

87 Hartmut Kaelble, Die Debatte über Vergleich und transfer und was jetzt? 08.02.2005, auf http:/hsozkult.ge-
schichte.hu-berlin.de/forum/type=artikel&id=574… [Zugriff: 13. März 2005].

88 Heinz-Gerhard Haupt/Jürgen Kocka, Historischer Vergleich: Methoden, Aufgaben, Probleme. eine ein-
leitung, in: dies. (Hg.), Geschichte und Vergleich. Ansätze und ergebnisse international vergleichender Ge-
schichtsschreibung, Frankfurt–new York 1996, 9–45. 

89 Hartmut Kaelble, Der historische Vergleich. eine einführung zum 19. und 20. Jahrhundert, Frankfurt/Main–
new York 1999.
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sichten. Der Vergleich setzt mithin Selektion, Abstraktion und lösung aus dem Kontext 
voraus.“90 Das gilt zwar für jede historische narration; die entsprechenden reduktions-
bewegungen werden aber bei einer vergleichenden Herangehensweise umfangreicher und 
damit wesentlich spürbarer. Ida bloom hält zutreffend fest, dass das hohe Maß an Gene-
ralisierung, das der Vergleich erfordert, eigentlich den Fundamenten der historischen Me-
thode, nämlich der nähe zu den Quellen und deren kritischer Würdigung, zuwiderläuft.91 
Ich meine aber, dass die speziellen einsichten, die durch Vergleiche gewonnen werden, 
die notwendigen Generalisierungen, Abstraktionen und reduktionen aufwiegen, solange 
diese nicht unbewusst, sondern nachvollziehbar erfolgen. 

In diesem Sinne möchte ich darauf verweisen, dass ich den Vergleich großteils auf der 
nationalen ebene ansetze. es ist in diesem Zusammenhang zwar der Hinweis ernst zu 
nehmen, transnationale Vergleiche würden die ,nation‘ reifizieren und dynamische bezie-
hungen, die über nationale Grenzen hinweg – hinzuzufügen wäre: und auf subnatio naler 
ebene – in gesellschaftlichen Prozessen wirksam seien, verschleiern oder ausblenden.92 
Allerdings ist der nationale raum – zumindest in der Moderne und in den beiden Ge-
sellschaften, auf die sich mein Interesse richtet – ein wesentlicher bezugsrahmen unter-
schiedlichster Politiken. besonders die uSA, in vielen Aspekten aber auch Österreich wei-
sen große unterschiede innerhalb der landesgrenzen auf. einige der Politiken, die hier 
zum Thema werden, finden in den uSA darüber hinaus ihren legislativen Ausdruck auf 
der bundesstaatlichen ebene. Die Diskurse und Politiken, die legislative Maßnahmen be-
gleiten und kennzeichnen, werden aber meist von AkteurInnen geführt, die, als Angehö-
rige politischer oder wissenschaftlicher eliten, auf föderaler beziehungsweise nationaler 
ebene agieren. Angesichts vieler unterschiedlicher bundesstaatlicher Geschichten macht 
die Heranziehung der föderalen ebene Vergleiche erst operationalisierbar und sinnvoll. 
Die Vernachlässigung der sub-föderalen ebene scheint mir daher gerechtfertigt. Die be-
achtung regionaler besonderheiten und nuancen, die beispielsweise zwischen ländlichen 
und urbanen Gegenden und sozialen Zusammenhängen feststellbar sind, würden den Ver-
gleich überfordern. 

eine Ausnahme von dieser Vorgangsweise ist in meiner Studie der Vergleich der Se-
xualberatungsstellen in Wien und new York: Hier erschien mir die Stadt als naheliegende 

90 Haupt/Kocka, Historischer Vergleich, 23.
91 Ida bloom, Gender and nation in International Comparison, in: dies./Karen Hagemann/Catherine Hall 

(eds.), Gendered nations. nationalisms and Gender order in the long nineteenth Century, oxford–new 
York 2000, 7.

92 bénédicte Zimmermann/Claude Didry/Peter Wagner, le travail et la nation: Histoire croisée de la France et 
de l’Allemagne, Paris 1999, 4, zitiert nach: Deborah Cohen, Comparative History: buyer beware, in: bulletin 
of the German Historical Institute 29 (Herbst 2001), 24.
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geografische Vergleichsebene. Sexualberatungsstellen waren in beiden hier zur Debatte 
stehenden Gesellschaften in ihren Anfängen – und diese sind Thema des entsprechenden 
Kapitels – ein sehr punktuelles, im nationalen rahmen erratisch wirkendes, auf ein urbanes 
Zentrum konzentriertes Phänomen, von dem aus es sich nur im Fall der uSA auf natio-
naler ebene verbreitete, während die Wiener Sexualberatungen spätestens 1938 aufgelöst 
wurden und nach der niederlage des nationalsozialismus keine Fortsetzung fanden. Daher 
ist in diesem Fall die ebene der Stadt adäquat, auch wenn bundesstaatliche und föderale 
beziehungsweise nationale Politiken einen wesentlichen rahmen bilden, der teil der Dar-
stellung sein muss.

Auch eine weitere beobachtung Haupts und Kockas bestätigt sich in der Arbeitserfah-
rung: bei Vergleichsstudien wird die Möglichkeit, quellennah zu arbeiten, gegenüber ein-
zelstudien geringer; umso größer ist die Abhängigkeit von bereits vor-reflektierender, 
vor-analysierender literatur.93 Darüber hinaus gilt auch ein einfacher, aber zentraler Hin-
weis Kaelbles: Zu tage geförderte unterschiede können auch in unterschiedlichem, so 
nicht vergleichbarem oder interpretierungsbedürftigem Quellenmaterial begründet sein.94 
Durch eine genaue Quellen- und textkritik hoffe ich, entsprechende inadäquate Verglei-
che zu vermeiden. 

Häufig findet sich in der Auseinandersetzung mit dem Vergleich als Methode der Hin-
weis auf unterschiedliche Formen des Vergleichs: eine individualisierende (typisierende, 
kontrastierende) wird einer generalisierenden (oder universalierenden) gegenübergestellt. 
Johan Galtung hat sich mit dieser Fragestellung allgemein beschäftigt, indem er das Kon-
zept einer Makro-Historiographie propagierte: „Macrohistory is the study of the histories of 
social systems, along separate trajectories, in search for patterns.“95 Auf der Suche nach ent-
sprechenden kategorisierenden und generalisierenden Modellen bin ich beispielsweise auf 
das Wohlfahrtsstaaten-Modell von Gøsta esping-Andersen96, die Theoretisierung der Mo-
derne von Göran Therborn97 und riane eislers „cultural transformation theory“98 gestoßen. 

93 Haupt/Kocka, Historischer Vergleich, 22.
94 Kaelble, Der historische Vergleich, 150.
95 Johan Galtung, Macrohistory and Macrohistorians: A Theoretical Framework, in: Johan Galtung/Sohail In-

ayatullah (eds.), Macrohistory and Macrohistorians. Perspectives on Individual, Social, and Civilizational 
Change, Westport, Connecticut–london 1997, 1.

96 Gøsta esping-Andersen, The Three Worlds of Welfare Capitalism, Cambridge 1990; ders., Social Foundations 
of Postindustrial economies, new York 1999.

97 Göran Therborn, european Modernity and beyond: The trajectory of european Societies, 1945–2000, lon-
don–Thousand oaks–new Delhi 1995.

98 riane eisler, Dominator and Partnership Shifts, in Galtung/Inayatullah, Macrohistory and Macrohistorians, 
141–151; siehe auch dies., Von der Herrschaft zur Partnerschaft. Weibliches und männliches Prinzip in der 
Geschichte, München 1989.
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ohne diese Modelle hier im Detail diskutieren zu wollen, ist festzuhalten, dass jedes 
für meine Studie nützliche Hinweise und Denkanstöße geliefert hat: Die Wohlfahrtsstaa-
ten-typologie esping-Andersens enthält Wesentliches für den staatlichen umgang mit 
reproduktion, vor allem in ihrem betreuungsaspekt. Therborn hebt wesentliche Aspekte 
der europäischen Moderne hervor: “Modernity here will be defined culturally, as an epoch 
turned to the future [Hervorhebung im original], conceived as likely to be different from 
and possibly better than the present and the past.”99 Die entdeckung einer offenen, dies-
seitigen Zukunft sei empirisch überprüfbar am begriff dessen, was Wissen ist, in der Poli-
tik und im Sozialen, in der Kunst. Aus einer anderen Perspektive, aber parallel dazu und 
spezifischer formuliert Hwa Jol Jung in der einleitung zu einer Aufsatzsammlung über 
transkulturelle Vergleiche: “no doubt the enlightenment legacy is the soul of Western mo-
dernity. The unbridled optimism of the enlightenment which promotes humanity’s infinite 
progress based on the cultivation of pure and applied reason ist the lingua franca of Western 
modernity.”100 Therborns Schema kann gelesen werden als Illustration eines Themas, dass 
in Immanuel Wallersteins einflussreicher Theorie über das „Weltsystem“101 anklang und 
das enrique Dussel, der es weiterentwickelt hat, folgendermaßen zusammenfasste: “[…] 
european modernity is not an independent, autopoietic, self-referential system, but instead 
is part of a world-system: in fact, its center. Modernity, then, is planetary.”102 Dieser glo-
bale Charakter der europäischen Moderne ist zwar nicht Zentrum meiner Überlegungen, 
kommt aber beispielsweise in den abschließenden Überlegungen in den blick und bleibt 
ständiger wesentlicher Kontext. 

riane eislers Modell wiederum demonstriert, dass durch das Zusammenlesen unter-
schiedlicher Kontexte ,gegen den Strich‘ Aspekte sichtbar werden können, die bei einer 
Analyse, die den üblichen Pfaden folgt, ausgeblendet bleiben. Das wiederum verweist da-
rauf, dass es – entgegen dem Sprichwort – doch unter umständen spannend und sinnvoll 
sein kann, „Äpfel mit birnen zu vergleichen“, solange man sich bewusst ist, dass es eben 
,Äpfel‘ und ,birnen‘ sind. 

letztlich hat sich aber keines als für mein Forschungsvorhaben adäquates Modell 
einer Makro-Geschichte oder globalen Geschichte erwiesen. Darüber hinaus neige ich 
– auch aufgrund von theoretischen Überlegungen – der Ansicht zu, dass die Konzep-
tion eines solchen Modells nicht möglich ist: einerseits müssen Modelle mit globalem 

99 Therborn, european Modernity, 4.
100 Hwa Jol Jung, Introduction, in: ders. (ed.), Comparative Political Culture in the Age of Gobalization. An In-

troductory Anthology, lanham–boulder–new York–oxford 2002, 4.
101 Immanuel M. Wallerstein, The modern world-system, 3 bde., Diego 1974–1988.
102 enrique Dussel, beyond eurocentrism: The World-System and the limits of Modernity, in: Jung, Compara-

tive Political Culture, 55.
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Anspruch wohl zu grobmaschig sein, als dass sie konkrete historische Faktizitäten und 
Abläufe zu fassen imstande wären und ihre Analyse – abgesehen von einzelaspekten – 
unterstützen würden; andererseits müsste ein solches Modell einem nahezu universellen 
Anspruch genügen, kann aber nicht ,keinen ort‘ haben. Die spezifische Situiertheit in 
Kombination mit universellem Anspruch zu denken, ist wohl ein nicht zu bewältigendes 
Dilemma. 

Die Abwesenheit eines „passenden“ Modells globaler Geschichte legte nahe, eklekti-
zistisch zu arbeiten, was der Komplexität und Heterogenität der re-konstruierten und dis-
kutierten Sachverhalte meiner Meinung nach am angemessensten ist. Ich habe daher die 
Modelle und Analyseansätze herangezogen, die mir nützlich für das Verständnis und die 
ordnung des erhobenen Materials und der diskutierten Aspekte erschienen. Mein Ver-
gleich ist sowohl „intra-“ als auch „interkulturell“:103 Die uSA und Österreich sind in man-
cherlei Hinsicht teil einer Kultur, nämlich beispielsweise der nord-atlantischen, konstitu-
ieren aber in vielerlei Hinsicht auch – ich werde das im Folgenden zeigen – verschiedene 
Kulturen. Gleichzeitig sind die basis zwei nationalstaaten, die zwar als entitäten wesent-
lich leichter als Kulturen abzugrenzen sind. Die erfahrung zeigt aber, dass mit dieser Ab-
grenzung nur in bezug auf institutionelle Abläufe Klarheit gewonnen ist, dass die hinter 
solchen Abläufen liegenden Werthaltungen und Gesellschaftsinterpretationen nicht nur 
im rahmen eines Staates situiert werden können. Die lösung des Analyseproblems kann 
daher nicht die eindeutige Zuordnung der Vergleichsmethode sein, sondern nur ihre of-
fene Hybridisierung.

Generell birgt ein Vergleich, wenn er nicht zwischen dem/der AutorIn völlig äquidis-
tanten einheiten unternommen wird, die Gefahr der Dichotomisierung in eigenes und 
Fremdes/Anderes. Als Ausweg aus dieser Schwierigkeit haben DenkerInnen ganz unter-
schiedlicher Herkunft und ausgehend von differenten Prämissen den begriff des transkul-
turellen entwickelt.104 Die bereits zitierte nira Yuval-Davis beschreibt die zentrale Denk-
bewegung als eine, die die Verwurzeltheit des/der SprecherIn offenlegt und in rechnung 
stellt sowie auf dieser Grundlage versucht, das Andere zu verstehen.105 Ich halte diesen 
Hinweis für zentral, wobei sich dahinter weniger eine Methode als eine Haltung verbirgt, 
die die eigene Analyse für – zumindest – zweierlei offenhält: “transversal thought and 
communication recognizes the integrity of the beliefs and practices of the other and criti-
cally engages the other so as to enhance the understanding of that which is one’s own. It 

103 Siehe zu dieser Scheidung und ihrer Problematik Jürgen osterhammel, transkulturell vergleichende Ge-
schichtswissenschaft, in: Haupt/Kocka (Hg.), Geschichte und Vergleich, 271–313.

104 Zur Genealogie des begriffs seit Jean-Paul Sartre siehe Calvin o. Schrag, Hermeneutical Circles, rhetorical 
triangles, and transversal Diagonals, in: Jung, Comparative Political Culture, 381–395.

105 Yuval-Davis, Gender & nation, 130.
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enriches both self-understanding and the understanding of the other.”106 In diesem Sinne 
möchte ich zu beidem etwas beitragen und das eigene besser verstehen, indem ich Ver-
ständnis für das Andere suche. Darüber hinaus hoffe ich aber, etwas Drittes nicht aus 
dem blick zu verlieren, nämlich die Komplexitäten und Widersprüchlichkeiten der ,euro-
päischen‘ Moderne in ihrer globalen Dimension. Das spezifische Wesen dieser Moderne 
und ihre Ausprägungen im bereich der reproduktion ist ein Forschungsinteresse, das 
meine bemühungen des Materialsammelns und Analysierens begleitet und auf das ich im 
resümee zurückkommen werde.

106 Schrag, Hermeneutical Circles, 390.



3 „Geburtenkontrolle“: zwischen Disziplinierung 

und Handlungsermächtigung

1. oktober 1916: unter der leitung von ethel byrne, einer Krankenschwester, und auf 
Initiative von Margaret Sanger, der bekanntesten und engagiertesten Aktivistin der uS-
bewegung für die Durchsetzung von Geburtenkontrolle, wird auf der Amboy Street/ecke 
Pitkin Avenue in brooklyn, new York, eine birth control clinic eröffnet.

1. Juni 1922: Die Gemeinde Wien gründet die Gesundheitliche Beratungsstelle für Ehewer-
ber, die erste ihrer Art in europa, in der rathausstraße 9, dem städtischen Gesundheitsamt.

2. november 1922: Der bund gegen den Mutterschaftszwang eröffnet die erste Frauen-
schutz-beratungsstelle in der Wiener Königseggasse 10 im 6. Gemeindebezirk, einem 
Verbandsheim der Arbeiterkrankenkassen.

2. Jänner 1923: Das Birth Control Clinical Research Bureau (Crb), gegründet von der Ame-
rican Birth Control League (AbCl), nimmt unter der leitung der Ärztin Dorothy bocker 
seine Arbeit an der Adresse 104, Fifth Avenue, new York City auf. 1927 übersiedelt das 
Crb einige Häuserblocks weiter nach 17 West 16th Street.1

27. Dezember 1928: Der Psychoanalytiker Wilhelm reich und die Ärztin Marie Frisch-
auf rufen die Sozialistische Gesellschaft für Sexualberatung und Sexualforschung ins leben, die 
unmittelbar darauf die Initiative für sechs Sexualberatungsstellen ergreift.

1 ellen Chesler, Woman of Valor. Margaret Sanger and the birth Control Movement in America, new York–
london–toronto–Sydney–tokyo–Singapore 1992, 291, gibt als Übersiedlungszeitpunkt 1930 an: Damals 
hätte noah Slee, der ehemann Margaret Sangers, das Gebäude gekauft. Allerdings befindet sich Chesler hier 
im Widerspruch zur Quellenlage: In Caroline Hadley robinson, Seventy birth Control Clinics. A Survey and 
Analysis Including the General effects of Control on Size and Quality of Population, baltimore 1930, 14, wird 
die Adresse in der 16th Street bereits für 1929 als Sitz des Crb angeführt.
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3.1 Einleitung

Sexualberatungsstellen waren einrichtungen, die zwar nach dem ersten Weltkrieg keine 
„erfindung“ darstellten2, die aber doch erst nach Kriegsende, sowohl was ihre Zahl als auch 
was ihre geografische Verbreitung anlangt, deutlich zunahmen. 

Diesen Initiativen war – trotz der deutlichen Differenzen, die Thema dieses Kapitels 
sind – eines gemeinsam: Sie waren sexualreformerisch inspiriert, das heißt, einem wie im-
mer konzipierten „Fortschritt“ verpflichtet, dem sie in bezug auf die menschliche Sexua-
lität und/oder Fortpflanzung zum Durchbruch verhelfen wollten. Ihr Ziel war sozusagen 
das leben selbst, dessen (re-)Produktion sie beeinflussen wollten.

Der Philosoph Michel Foucault hat in seinem bereits erwähnten Werk Der Wille zum 
Wis sen, das (nicht nur) die Historiographie der Sexualität und der Körper revolutionierte3, 
davon ge schrieben, dass im 18. Jahrhundert, also zu beginn der Moderne, das leben in die 
Geschichte eingetreten sei.4 Die Phänomene, die dem leben der menschlichen Gattung 
eigen sind, wurden teil einer neuen „bio“-Macht und Ziel politischer techniken. Das le-
ben selbst und dessen Schaff ung – und nicht mehr wie bis dahin nur der tod, der zeitweise 
gleichsam schicksalhaft auftrat – wurden damit von der Kontrolle des Wissens und vom 
Zugriff de r Macht er fasst. Die „Verantwortung für das leben“ verschaffe – so jedenfalls 
Foucault – „der Macht Zugang zum Körper“5.

Zeichen und effekte dieser „bio-Macht“ waren eine Vielzahl von entstehenden Appa-
raten, die das leben, die Fortpflanzung, die Gesundheit verwalteten, denn „[e]ine solche 
Macht muß eher qualifizieren, messen, abschätzen, abstufen“, um das normale – in der 
Doppelsinnigkeit des Wortes, sowohl deskriptiv als ‚normativ‘ – festlegen zu können, an 
dem die Subjekte auszurichten sind. „eine normalisierungsgesellschaft ist der historische 
effekt einer auf das leben gerichteten Macht technologie.“6

Von diesen Prämissen ausgehend, werde ich im Folgenden beratungsinitiativen in Wien 
und in new York City während der Zwischenkriegszeit in den blick nehmen: Ich be-
schäftige mich mit der Frage, wer ihre GründerInnen und betreiberInnen waren, die sich 
solchermaßen an der Produktion der „bio-Macht“ beteiligten; welche normen ihr tun in-

2 Die erste beratungsstelle, die ihre Spuren in der historisch-wissenschaftlichen literatur hinterlassen hat, 
wurde 1882 in den niederlanden gegründet. – Siehe linda Gordon, Woman’s body, Woman’s right. birth 
Control in America, revised and updated, new York 1990, 169.

3 eder, Franz X./Sabine Frühstück, Vorwort, in: dies. (Hg.), neue Geschichten der Sexualität. beispiele aus ost-
asien und Zentraleuropa 1700–2000, Wien 2000, 7.

4 Foucault, Der Wille zum Wissen, 169.
5 ebenda, 170.
6 ebenda, 172.
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spirierten, wohin die auf solchermaßen produzierte „bio-Macht“ dräng te und wohin sie 
diese zu drängen versuchten. Darüber hinaus interessiere ich mich auch für die Körper, die 
von den auf solche Weise vermittelten normen produziert wurden. Denn, um nochmals 
Foucault zu bemühen: In seiner Perspektive, der ich ein Stück weit folgen will, ist „Macht“ 
nicht destruktiv. es gilt vielmehr, ihre produktiven Aspekte zu beachten. Diskurse und nor-
mierende Praktiken, also effekte der Macht, begrenzen zwar ihren Gegenstand, sie stellen 
ihn dadurch aber auch her, ermöglichen sozusagen seine existenz. Das soll nicht bedeuten, 
dass es ohne die oder vor der „bio-Macht“ der Moderne keine materiellen Körper gege-
ben hätte. Die Art und Weise, wie Menschen Körperlichkeit denken und wie sie darüber 
sprechen können, welche bedeutungen sie körperlichen repräsentationen und Phänome-
nen verleihen, wie sie täglich in allen ihren Handlungen im weitesten Sinn Körperlichkeit 
herstellen, produzieren, diesbezügliche normen verstärken oder auch verschieben, ist aber 
historisch, also kulturell definiert. etwas vorgängiges biologisches ist nicht denk- und be-
schreibbar, auch wenn es existieren mag.7

Mit Ausnahme der Klinik in brooklyn, die allerdings bereits zehn tage nach ihrer er-
öffnung polizeilich geschlossen wurde und die in ihrer Zielsetzung von den anderen deut-
lich abweicht – worauf ich weiter unten noch eingehen werde –, entstanden alle hier zur 
Analyse stehenden einrichtungen in den 1920er Jahren. Die Frage drängt sich auf, wa-
rum die verschiedenen Gruppen von historischen AkteurInnen – denn dafür stehen die 
unterschiedlichen Initiativen – zur Gründung solcher einrichtungen schritten: In und 
unter welchen historischen rahmenbedingungen fassten sie ihren entschluss, was waren 
ihre handlungsanleitenden Ziele, wen perzipierten sie als AdressatInnen ihrer beratungs-
bemühungen?

Der erste Weltkrieg, der erste zumindest die betroffenen europäischen Gesell schaften 
total erfassende Krieg der Geschichte, hatte – neben den menschlichen tragödien, die un-
ausweichliche Folge jedes Krieges sind – zu erheblichen Verwerfungen im sozialen und 
kulturellen Gefüge der involvierten Gesellschaften geführt. Moderne Kriege sind soziale 
Situationen, die stark polarisierte Geschlechterstereotype fördern8: männlich konnotierte 
Front und weibliches Hinterland. Diese Metaphern korrespondierten mit auf der individu-
ellen ebene je nach Geschlechtszugehörigkeit radikal unter schiedlichen Kriegserfahrun-

7 Dieser Satz kann auch als – notwendigerweise verkürzte und vereinfachte – Stellungnahme und Positionie-
rung im Streit zwischen essentialismus und sozialem Konstruktivismus, auf den hier nicht näher eingegangen 
werden soll, aufgefasst werden. Zu dieser wissenschaftstheoretischen Auseinandersetzung ausführlicher siehe 
Franz X. eder, Die Historisierung des sexuellen Subjekts. Sexualitätsgeschichte zwischen essentialismus und 
sozialem Konstruktivismus, in: Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften 5/3 (1994), 311–327.

8 Introduction, in: Margaret randolph Higonnet/Jane Jenson/Sonya Michel/Margaret Collins Weitz (eds.), be-
hind the lines. Gender and the two World Wars, new Haven–london 1987, 5.
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gen. Gleichzeitig brachte der erste Weltkrieg die zwei-polige balance der Geschlechtsnor-
men aber auch aus dem Gleichgewicht: Frau en übernahmen bisher männlich konnotierte 
orte, weil diese durch die kriegsbedingten rekrutierungen verlassen waren. Die rückkehr 
der Männer an diese orte verlief nicht reibungslos. 

Für das spätere Österreich ging die niederlage im Krieg einher mit einer allgemeinen 
Staatskrise und einer (teilweise letalen) Krise der bisherigen Autoritäten: Habsburger- 
Dynastie und, mit dieser aufs engste verbunden, katholische Kirche, Militär und büro-
kratie. Abgesehen aber vom Systembruch als Folge des ersten Welt krieges gilt sowohl für 
die österreichische als auch die uS-amerikanische Gesellschaft, dass durch Veränderungen 
in der Arbeitswelt und die Zunahme industrieller Arbeitsformen immer mehr Menschen, 
vor allem Frauen, die kontrollierte Sphäre der Hauswirtschaft und der Haushaltsvorstände 
verließen und „in die Fabrik“ gingen, was viele ZeitgenossInnen unsicher und/oder aggres-
siv machte.9 In den uSA kamen massive Immigrationswellen dazu, die stärker als bisher 
aus den ländern Süd- und osteuropas herrührten. Von den KatholikInnen, die so in hö-
herer Zahl als bisher ins land kamen, fühlte sich die bereits in den uSA geborene weiße, 
meist aus dem protestantischen europa stammende bevölkerung in ihrem Status und ihrer 
Dominanz bedroht.10 

etwa zur gleichen Zeit veränderte die starke urbanisierung während der letzten Jahr-
zehnte des 19. und der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts die Handlungsräume der 
Menschen und führte dazu, dass die bisherigen, vor allem religiös fundierten normen an 
bedeutung verloren.11 Die Säkularisierung und urbanisierung ging in bezug auf die uSA 
einher mit einer neuen „culture of consumption“12, eine entwicklung, die in Österreich 
allenfalls in kleinen Ansätzen zu bemerken ist, da der nach kriegsmangel über die darauf 
folgende Stabilisierungskrise nahezu nahtlos in die Welt wirtschaftskrise überging. 

Diese langfristigen sozialen Veränderungen, die durch den ersten Weltkrieg und seine 
Konsequenzen zugespitzt und dynamisiert wurden, können auch als grundlegende Krise 
der bisherigen Geschlechterverhältnisse interpretiert werden. Auf einer persönlichen, in-
dividuellen erfahrungsebene wiederholte sich diese erschütterung in einer Destabilisie-
rung privater beziehungen und in einer deutlichen Verunsicherung, die zum beispiel dazu 
führten, dass drastisch weniger Menschen bereit waren, Kinder zu bekommen: bereits ab 
den 1880er Jahren sank in den uSA die Geburtenrate, vor allem unter den protestanti-

9 reinhard Sieder, Zur alltäglichen Praxis der Wiener Arbeiterschaft im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts, Ha-
bilitationsschrift an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der universität Wien 1988.

10 Siehe Joseph Gusfield, Symbolic Crusades, urbana 1963.
11 John C. Fout, Introduction, in: ders./Maura Shaw tantillo (Hg.), American Sexual Politics. Sex, Gender, and 

race since the Civil War, Chicago–london 1993, 1.
12 Jenet Staiger, bad Women. regulating Sexuality in early American Cinema, Minneapolis–london 1995, 5.
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schen, weißen, schon in den uSA Geborenen rasch.13 In Österreich begannen die Gebur-
tenraten ab den 1880er Jahren zuerst leicht zu sinken, eine bewegung, die sich um 1900 
be schleunigte und bis etwa 1940 anhielt.14 AutorInnen, die sich mit den Auswirkungen von 
Kriegen auf Geschlechterverhältnisse beschäftigt haben, kommen zum Schluss, dass der 
erste Weltkrieg nur eine temporäre „Störung“ der herrschenden Geschlechterordnung ge-
wesen sei, der rasch die restauration im Frieden folgte15. Meiner Überzeugung nach sind 
aber Symp tome wie das Auftauchen der bera tungseinrichtungen und der Sexualreform-
bewegungen insgesamt Zeichen dafür, dass die normativen Grundlagen des Geschlech-
terverhältnisses dauerhaft in Frage gestellt waren. Inwieweit die beratungseinrichtungen 
Agenturen einer neuen generativen ethik und Ökonomie waren, wird im Folgenden zu 
prüfen sein.

Die normengebäude, die bisher den sozialen rahmen und die kulturelle bedeutung von 
Sexualität und Generativität definiert hatten, waren – durch den Weltkrieg beschleunigt 
– unter Druck geraten und verloren zusehends an Gültigkeit. Die hier an gesprochenen 
Initia tiven können als Versuche interpretiert werden, an die Stelle der bisherigen, christlich 
imprägnierten regeln andere zu setzen. 

Die verschiedenen beratungsstellen standen für unterschiedliche Zugänge zur Frage, 
mit welchen bedeutungen geschlechtlich konnotierte Körper – träger und Medien von 
Sexualität und Fortpflanzung – versehen werden sollten. Die verschiedenen AkteurInnen 
waren von sehr widersprüchlichen normativen Vorstellungen darüber geleitet, wie die so-
zialen rahmenbedingungen beschaffen sein sollten, in denen Sexualität und Fortpflanzung 
zu leben seien und in welchem Verhältnis diese zueinander stünden. Sie fanden dies- und 
jenseits des Atlantiks auch sehr unterschiedliche gesetzliche und politische rahmenbe-
dingungen vor, die ihre Aktivitäten prägten und formten. eines hatten die Sexualrefor-
merInnen allerdings gemeinsam: das Streben, die von ihnen vertretenen Vorstellungen 
und normen als gesellschaftlich hegemoniale, also als Wahrheit zu etablieren. Im Zentrum 
der folgenden Darstellung der beratungsstellen in Wien und new York City stehen also 
verschiedene Wahrheiten darüber, wie sich geschlechtlich bezeichnete Körper sexuell und 
generativ zu verhalten hätten.

13 Siehe Gordon, Woman’s body, 48f.
14 Siehe Irene M. tazi-Preve/Josef Kytir/Gustav lebhart/rainer Münz, bevölkerung in Österreich, hg. vom 

 Institut für Demographie, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 1999, 15.
15 Margaret r. Higonnet,/Patrice l.-r. Higonnet, The Double Helix, in: Margaret randolph Higonnet/Jane 

Jenson/Sonya Michel/Margaret Collins Weitz (Hg.), behind the lines. Gender and the two World Wars, 34.
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3.2 Materialsammlung: die New Yorker und die Wiener16 Beratungsstellen

Die Datenlage unterscheidet sich in bezug auf die beiden hier zu vergleichenden orte sig-
nifikant. Weder für die österreichischen noch für die uS-amerikanischen beratungsein-
richtungen gibt es eine umfassende historische rekonstruktion, allerdings finden sich im-
mer wieder mehr oder weniger umfangreiche Hinweise sowohl in der uS-amerikanischen 
literatur über die dortige bewegung zur Verbreitung der Geburtenkontrolle17 als auch 
über die Wiener beratungseinrichtungen.18 

Die new Yorker Aktivitäten haben zudem vielfältige Spuren in verschiedenen öffent-
lichen Archiven19 hinterlassen, sind aber auch mehrfach öffentlich dokumentiert und pu-
bliziert: in den Publikationen der politischen lobbies, vor allem dem Birth Control Re-

16 Die Wiener Adlerianerin Sophie lazarsfeld erwähnt in ihrem buch Wie die Frau den Mann erlebt, sie habe 
ihre erfahrungen bei der Arbeit in einer „seelischen eheberatungseinrichtung“ gesammelt, ohne diese näher 
zu spezifizieren. – Siehe Sophie lazarsfeld, Wie die Frau den Mann erlebt. Fremde bekenntnisse und eigene 
betrachtungen, leipzig–Wien 1931, 3. norman Haire schreibt in seinem Vorwort zur englischsprachigen 
Ausgabe von lazarsfelds buch, die Autorin hätte in Wiener eheberatungsbüros gearbeitet, in der Frauen von 
Frauen beraten worden wären, was, wie gezeigt werden wird, für Wiener Verhältnisse äußerst bemerkenswert 
gewesen wäre. – norman Haire, Introduction, in: Sophie lazarsfeld, Woman’s experience of the Male, with 
an introduction by norman Haire, london 1961 (1. Auflage 1938), i. Über diese textstellen hinaus habe ich 
allerdings keinen Hinweis auf diese beratungsstellen gefunden. Ich beschränke mich daher im Folgenden auf 
die drei unten genannten Wiener Initiativen. Vielleicht hat lazarsfeld mit der Frauenschutzberatungsstelle ko-
operiert, und Haire hat die starke bedeutung, die Frauen sowohl in den britischen Sexualberatungsstellen 
Marie Stopes als auch im Clinical Research Bureau Sangers hatten, einfach auf die Wiener beratungsstellen 
projiziert.

17 Vor allem in Carole r. McCann, birth Control Politics in the united States, 1916–1945, Ithaca–london 
1994; David M. Kennedy, birth Control in America. The Career of Margaret Sanger, new Haven–london 
1970; Chesler, Woman of Valor; aber auch in Gordon, Women’s body, 258–260.

18 unter dieser Perspektive sehr informativ vor allem Karl Fallend, Wilhelm reich in Wien. Psychoanalyse 
und Politik, Wien–Salzburg 1988, 107–127; wichtig aber auch Doris byer, rassenhygiene und Wohlfahrts-
pflege. Zur entstehung eines sozialdemokratischen Machtdispositivs in Österreich bis 1934, Frankfurt–
new York 1988; Karin lehner, Verpönte eingriffe. Sozialdemokratische reformbestrebungen zu den Ab-
treibungsbestimmungen der Zwischenkriegszeit, Wien 1989; ursula Kubes, „Moderne nervositäten“ und 
die Anfänge der Psychoanalyse, in: Franz Kadrnoska (Hg.), Aufbruch und untergang. Österreichische Kul-
tur zwischen 1918 und 1938, Wien–München–Zürich 1981, 267–280; Maria Mesner, Paarweise und zu 
dritt. Sexualberatungsstellen im Wien der ersten republik, in: beiträge zur historischen Sozialkunde, Son-
dernummer 2000: Ge schlecht und Kul tur, hg. von Andrea Griesebner und Christina lutter, 49–57; dies., 
educating reasonable lovers. Sex Counseling in Austria in the first half of the 20th century, Contemporary 
Austrian Studies vol XV: Sexuality in Austria, edited by Günter bischof, Anton Pelinka and Dag mar Her-
zog, 2007, 48–64.

19 Für die vorliegende Arbeit wurden herangezogen: rockefeller Archives Center, tarrytown, new York (rAC), 
vor allem bestand bureau of Social Hygiene; The new York Academy of Medicine, Archives, Folders birth 
Control; library of Congress, Manuscript Division, The Papers of Margaret Sanger.
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view (bCr), einer Zeitschrift, die von der American Birth Control League herausgegeben 
wurde und die zumindest monatlich erschien, aber auch in verschiedenen Informations-
materialien, wie broschüren und Flugblättern, die sich beispielsweise in den unterlagen 
von potenziellen finanziellen unterstützerInnen erhalten haben.20 bereits zur Zeit des be-
stehens des Birth Control Clinical Research Bureau fanden soziologische untersuchungen 
seiner tätigkeit statt, die ebenfalls zur guten Dokumentation seiner Aktivitäten beitrugen. 
Alle diese Zeugnisse wurden allerdings von unterschiedlich motivierten Angehörigen von 
be stimmten eliten produziert: von politischen lobbyistInnen für Geburtenkontrolle, von 
denen, die die beratungseinrichtungen betrieben und verwalteten, so für die Aufbringung 
finanzieller Mittel verantwortlich waren und ihre Institution in günstigem licht erschei-
nen lassen wollten, von expertInnen, die an der Verwissen schaftlichung der öffentlichen 
Diskurse über Generativität arbeiteten und die ergebnisse ihrer quantifizierenden und 
evaluierenden Forschung an eine – meist noch skeptische – expertInnen-Öffentlichkeit 
adres sierten.21

Für die Wiener beratungseinrichtungen ist die Quellenlage wesentlich schwieri-
ger. In bezug auf die beratungsstelle der Gemeinde Wien gilt, dass ihre Gründung 
und Verwaltung zwar Spuren in den öffentlichen Protokollen hinterließ. Diese wurden 
– vielleicht nach der einstweiligen Auflösung der beratungsstelle im Zuge der etab-
lierung des autoritären „Stände staates“ oder während der nS-Zeit – zu einem gro-
ßen teil getilgt. es finden sich Hinweise in den Protokollen der Sitzungen des land-
tages,  Publiziertes gibt es nur vereinzelt, meist in den Jahrbüchern22, Zeitschriften23 und 
großformatigen Jubel-bänden, die die Arbeit der Stadtverwaltung dokumentieren und 
legitimieren sowie vor allem die Innovationskraft des „roten Wien“ beweisen sollten.24 
noch Fragmentarischeres hinterließen die beratungsinitiative des ehepaares Ferch und 
jene von Wilhelm reich mit seiner Gruppe von ÄrztInnen. Ferch gab zwar eine eigene 
Zeitschrift heraus.25 Diese ist in den öffentlichen bibliotheken allerdings nur bruch-

20 In diesem Zusammenhang besonders zu erwähnen rAC, rockefeller Foundation Archives, Pamphlet File, 
boxes 6–9.

21 Siehe dazu vor allem Marie e. Kopp, birth Control in Practice. Analysis of ten Thousand Case Histories of the 
birth Control Clinical research bureau, originalausgabe new York 1934, reprint new York 1972, aber auch 
andere Publikationen, die in den folgenden Anmerkungen aufgelistet sind.

22 Statistisches Jahrbuch der Stadt Wien, hg. von der Magistratsabteilung für Statistik, Wien 1923–1934.
23 Von bedeutung sind insbesondere die entsprechenden Jahrgänge der Blätter für das Wohlfahrtswesen der Stadt 

Wien.
24 Das neue Wien. Städtewerk, herausgegeben unter offizieller Mitwirkung der Gemeinde Wien, 4 bände, Wien 

1927.
25 Sexual-reform. Zeitschrift für Sexualreform und neomalthusianismus. Publikationsorgan des bundes gegen 

den Mutterschaftszwang.
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stückhaft vorhanden.26 Darüber hinausgehende Informationen finden sich nur ganz ver-
einzelt in öster reichischen Zeitschriften, die über die Sexualberatungsstellen berich-
ten. Allerdings war die recherche in uS-ame rikanischen Quellen unverhofft ergiebig. 
Das ehe paar Ferch hielt als einzige der österreichischen beratungsinitiativen ständigen 
Kontakt zur uS-amerika nischen AbCl. berichte über die ferchschen Aktivitäten er-
schienen daher einigermaßen regelmäßig in Publikationen aus dem umfeld der trans-
atlantischen bewegung zur Verbreitung der Geburtenkontrolle. Wilhelm reich hin-
gegen publizierte zwar selbst meh rere Artikel über die Arbeit ‚seiner‘ beratungsstellen, 
darüber hinaus finden sich, wie auch der Arbeit Karl Fallends zu entnehmen ist27, aber 
nur wenige Hinweise auf ihre tätigkeit. Ich konnte dazu kein archiva lisches Material 
finden. Meine historische rekonstruktion muss sich also vorrangig auf die zeitgenössi-
sche Publikationstätigkeit stützen.

3.2.1 birth control in New York City

Die am eingang dieses Kapitels aufgelisteten und ähnliche Initiativen waren in den  ersten 
Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts in der „nord-atlantischen Welt“28 keine einzelerschei-
nung: Der Züricher Stadtrat fasste beispielsweise im Mai 1927 den beschluss zur Grün-
dung einer  bera tungsstelle für ehefragen29, die Weimarer republik erlebte ab 1919 ge-
radezu einen boom ähnlicher einrichtungen30, die im März 1921 von Marie Stopes in 
lon don gegründete Mothers’ Clinic31 war äußerst erfolgreich und sollte den direkten An-
lass zur Gründung des Clinical Research Bureau bilden.32 In Graz wurde 1923 eine bera-
tungsstätte des städtischen Gesundheitsamtes eingerichtet.33

26 Die Österreichische nationalbibliothek verzeichnet beispielsweise die Jahrgänge I bis V (1919–1924), davon 
fehlen aber die Jahrgänge I bis III vollständig, die anderen Jahrgänge sind in einzelnen nummern vorhanden.

27 Fallend, Wilhelm reich in Wien, 115–127.
28 Siehe zu diesem begriff Daniel t. rodgers, Atlantic Crossings. Social Politics in a Progressive Age, Cambridge, 

Mass. 1998: In seiner Studie über die entwicklung von uS-Sozialpolitiken, aus der ich diesen begriff über-
nehme, spricht rodgers von einer ‚nord-atlantischen Welt‘ als einem ‚Kräftefeld‘, in dem enge Austauschbezie-
hungen, sowohl was Ideen und Modelle als auch was Institutionen anlangt, bestanden.

29 beratungsstelle für ehefragen, in: blätter für das Wohlfahrtswesen 26/262 ( Juli–August 1927), 106.
30 Kristine von Soden, Die Sexualberatungsstellen der Weimarer republik 1919–1933, berlin 1988.
31 Deborah A. Cohen, Private lives in Public Spaces: Marie Stopes, the Mother’s Clinics and the Practice of 

Contraception, in: History Workshop Journal 35 (1993), 95–116; Alexander C. t. Geppert, Divine Sex, Happy 
Marriage, regenerated nation: Marie Stopes’s Marital Manual Married Love and the Making of a best-Seller, 
1918–1955, in: Journal of the History of Sexuality 8/3 (1998), 400.

32 James reed, From Private Vice to Public Virtue. The birth Control Movement and American Society Since 
1830, new York 1978, 116.

33 Thomas Mayer, Akademische netzwerke um die „Wiener Gesellschaft für rassenpflege (rassenhygiene)“ von 
1924 bis 1928, phil. Diplomarbeit univ. Wien 2004, 74; Gabriele Czarnowski, eheeignung und ehetauglich-
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Formal war das Crb eine Gründung der American Birth Control League, einer der ak-
tivsten Grup pen, die für die Verbreitung von Verhütung als eheliche Praxis und gegen die 
gesetzliche Informationsbeschränkung auftraten. Zwischen AbCl und Crb bestanden 
enge personelle und organisatorische beziehungen: Das Crb war bis 1927 formell eine 
Abteilung der AbCl34, Margaret Sanger, die die Initiative zur Gründung des Crb unter-
nommen hatte, war bis 1928 auch Vorsitzende der AbCl. Das büro der AbCl lag in der 
Fifth Avenue in unmittelbarer nähe des Crb, wo auch das politische Werbematerial der 
AbCl auflag. eine partielle trennung der politischen organisation von der beratungs-
einrichtung erfolgte erst 1925 unter dem Druck der New York Academy of Medicine, die das 
als bedingung für ihre unterstützung forderte. 

Wie an der obigen liste deutlich wird, war das Crb nicht die erste Aktivität seiner 
Initia torin zur Gründung einer beratungseinrichtung. Wie bereits erwähnt, hatte Marga-
ret Sanger – auf deren biografie und bedeutung innerhalb der uS-amerika nischen birth-
control-bewegung angesichts der Fülle der dazu bereits erschienenen literatur35 nicht wei-
ter eingegangen werden soll – bereits 1916, gemeinsam mit ihrer Schwes ter ethel byrne, 
eine beratungsstelle im new Yorker Stadtteil brooklyn gegründet. Diese wurde allerdings 
bereits zehn tage später wieder polizeilich geschlossen, Sanger und Fania Mindell, die 
in der Patientinnen-Dokumentation der clinic gearbeitet hatte, wurden verhaftet, aller-
dings kurz darauf wieder freigelassen. Diese polizeiliche Aktion verweist zum einen auf 
eine gesetzliche Voraussetzung, die die new Yorker Initiativen deutlich von ihren Wiener 
Gegenstücken unterschied: Das zu diesem Zeitpunkt geltende Strafgesetz des Staates new 
York machte es im Paragraph 1142 zum Vergehen, rezepte, Arzneien, Medikamente oder 
Information darüber zu verkaufen, zu verleihen, weiterzugeben, öffentlich anzukündigen 
oder zu verbreiten, die die emp fängnis verhindern könnten. Mit diesem Verbot stellte new 
York unter den uS-bundesstaaten allerdings keinen einzelfall dar:36 1873 war im soge-
nannten „Comstock-law“37 die Ver sendung „obszönen“ Materials durch die U. S. mail ver-

keit. Körpereinschreibungen im administrativen Geflecht positiver und negativer rassenhygiene während des 
nationalsozialismus, in: Gerhard baader/Veronika Hofer/Thomas Mayer (Hg.), eugenik in Österreich. bio-
politische Strukturen von 1900 bis 1945, Wien 2007, 312–344.

34 robinson, Seventy birth Control Clinics, 23.
35 Zur Person Sangers im Detail z. b.: ellen Chesler, Woman of Valor. Margaret Sanger and the birth  Control 

Movement in America, new York–london–toronto–Sydney–tokyo–Singapore 1992; David M. Kennedy, 
birth Control in America. The Career of Margaret Sanger, new Haven–london 1970.

36 Am ende des ersten Weltkrieges hatten nur fünf uS-bundesstaaten keine solchen Gesetze. – Siehe  Constance 
M. Chen, „The Sex Side of life“. Mary Ware Dennett’s Pioneering battle for birth Control and Sex educa-
tion, new York 1996, 206f.

37 Das Gesetz ist benannt nach Anthony Comstock, der mit seinem lobbying, im Dienste der New York Society 
for the Suppression of Vice, wesentlich zu seinem Zustandekommen beitrug. Der Prozess der Genese des Com-
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boten worden. unter das Verbot fiel im Verständnis der maßgeblichen eliten auch Infor-
mation über emp fängnisverhütung und Schwanger schaftsabbruch. Gegen dieses Gesetz 
verstießen die Frauen, die die erste new Yorker beratungsstelle führten – neben Margaret 
Sanger und ethel byrne noch die bereits erwähnte Fania Mindell, eine aus Chicago stam-
mende Freiwillige, und elizabeth Stuyvesant, eine Sozialarbeiterin der Associated Charities 
of New York, die von ihrem Arbeitgeber allerdings nicht in ihrer Aktivität unterstützt wur-
de38 –, wissentlich und offen. Sie hatten die Gründung der clinic öffentlich auf Flugzetteln, 
die auch in einer italienischen und einer jiddischen Variante verteilt wurden, angekündigt: 
“Mothers! […] Do you want any more children? […] Do not kill, do not take life, but pre-
vent. Safe, harmless information can be obtained of trained nurses.”39 tatsächlich wurden 
die ratsuchenden in der clinic über Verhütungsmittel informiert und Informationen über 
Sexualität und Verhütung weitergegeben. Verhütungsmittel abgegeben wurden keine, das 
Mittel der Wahl war in allen Apotheken erhältlich: es handelte sich um das Mizpah- 
Pessar, das üblicherweise gegen einen durch mehrfache Geburten verursachten Gebär-
muttervorfall eingesetzt wurde, aber auch als Verhü tungsmittel funk tionierte. Daneben 
wurde auch das weithin erhältliche Kondom empfohlen. Dieses war zwar diskursiv – und 
wohl auch hinsichtlich der Alltagspraktiken – stark im Kon text der Geburtenverhütung 
verhaftet, gewann aber an legitimität, weil es vor allem von MedizinerInnen und richtern 
zunehmend auch in Zusammenhang mit der Vorbeugung gegen Geschlechtskrankheiten, 
deren Zunahme während des ersten Weltkrieges zum Debattenthema geworden war, ge-
bracht wur de.40

Die offenheit des Gesetzesverstoßes, der Mangel an allen Versuchen, gesetzeskonform 
zu agieren oder das jedenfalls vorzugeben, sowie das Verhalten der Initiatorin Margaret 
Sanger nach der Polizeiaktion in der ersten clinic lassen den Schluss zu, dass es sich bei der 
brook lyner beratungsstelle nicht vorrangig um einen Versuch handelte, tatsächlich so gut 
und effizient als möglich Information über Geburtenverhütung an jene zu weiterzugeben, 

stock-Law und vieler ähnlicher regelungen in den bundesstaaten, die wie im new Yorker Fall folgen sollten, 
war geprägt von Ängsten, die sich am Geburtenrückgang, vor allem in den protestantischen, bereits in den 
uSA geborenen bevölkerungsteilen und dem gleichzeitigen Ansteigen der Zahl nicht-protestantischer ein-
wandererInnen, die gleichzeitig höhere Geburtenraten aufwiesen, entzündeten. – Siehe James W. reed, The 
birth Control Movement before Roe v. Wade, in: Donald t. Critchlow (Hg.), The Politics of Abortion and 
birth Control in Historical Perspective, university Park, Pennsylvania 1996, 26.

38 Chesler, Woman of Valor, 150.
39 Zitiert nach: Kennedy, birth Control in America, 83.
40 Joshua Gamson, rubber Wars: Struggles over the Condom in the united States, in: John C. Fout/Maura Shaw 

tantillo (Hg.), American Sexual Politics. Sex, Gender, and race since the Civil War, Chicago–london 1993, 
311–331. belege für die bedeutungsverschiebung des Kondoms hin zur stärkeren betonung der Prävention 
von Geschlechtskrankheiten finden sich auch bei linda Gordon, Woman’s body, 63.
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die es nach Ansicht ihrer befürworterInnen am nötigsten brauchten. es handelte sich wohl 
eher um eine politische Aktion im Sinne der direct action, also um eine Provokation, die 
Sanger möglichst große öffentliche Aufmerksamkeit sichern sollte, um ihre Sache, die Auf-
hebung des gesetzlichen Verbots des öffentlichen Sprechens (und Schreibens) über Ver-
hütung, zu propagieren.41 Darauf verweist, dass Sanger und Mindell, obwohl sie nach ihrer 
Verhaftung gegen Kau tion sofort wieder freigelassen wurden, lieber eine nacht im Gefäng-
nis verbrachten, um so ein größeres Medienecho zu erreichen.42 noch während das darauf 
folgende Verfahren im Gange war, eröffnete Sanger die clinic erneut, was wieder zur Schlie-
ßung und dieses Mal zu einer Anzeige wegen erregung öffentlichen Ärgernisses führte.

Weil sich mein Interesse weniger auf die rekonstruktion der ereignisse – diese wurde 
in der uS-amerikanischen Historiographie schon geleistet –, sondern mehr auf die lei-
tenden normen der AkteurInnen in bezug auf Geschlecht und Körper richtet, werde ich 
im Folgenden auf die clinic in brooklyn nicht weiter eingehen. es sind zwar auch in den 
Praktiken dieser einrichtung Charakteristika er kennbar, die auf wesentliche Grundhaltun-
gen und Ambivalenzen der Handelnden innerhalb der uS-bewegung zur Durchsetzung 
der Geburtenkontrolle verweisen, etwa die Konzentration auf Frauen als Adressatinnen, 
das friktionsreiche Verhältnis zur Ärzteschaft und die neo-malthusianischen43 bezüge. All 
das kann aber auch anhand der beratungsstelle, die 1923 in Manhattan gegründet wurde, 
diskutiert werden. Diese eignet sich für meinen Zweck besser: Sie war eher auf bestand 
hin konzipiert als auf „Propaganda der tat“. Die Interaktion zwischen Adressatinnen und 
beraterinnen, die Werthaltungen und bedürfnisse sowie die Strategien, um diese durch-
zusetzen, können an diesem beispiel daher besser rekonstruiert und mit den Wiener ein-
richtungen und ihren ProtagonistInnen verglichen werden.

Das Clinical Research Bureau, das als zweiter Versuch, eine beratungseinrichtung in new 
York City zu etablieren, gegründet wurde, trägt die Schwierigkeiten seiner existenz bereits 
im namen. Die Gründerinnen nützten eine Ausnahme im Verbot, Informationen über 
Verhütung weiterzugeben. Section 1145 des Penal Code formulierte die entsprechende be-
stimmung: “[A]n article or instrument, used or applied by physicians lawfully practicing, 

41 Siehe dazu auch Kennedy, birth Control in America, 93.
42 Chesler, Woman of Valor, 151.
43 Der neo-Malthusianismus orientierte sich an den Annahmen, die der anglikanische Geistliche Thomas ro-

bert Malthus ende des 18. Jahrhunderts zum Verhältnis von bevölkerungswachstum und Zunahme der nah-
rungsmittelreserven entwickelte. Malthus postulierte – angesichts der schnellen Zunahme der unteren Schich-
ten zu seinen lebzeiten –, dass die Zunahme der ressourcen mit jener der Zahl der Menschen nicht Schritt 
halten könne, und prophezeite daher Hunger und Krieg. Im unterschied zu Malthus lehnten die VertreterIn-
nen des Mitte des 19. Jahrhunderts entstehenden neo-Malthusianismus die Verwendung von Verhütung zur 
Verringerung der Geburtenzahl nicht ab.
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or by their direction or prescription, for the cure or prevention of disease, is not an article 
of indecent or immoral nature to use, within this article.“44 eine Ärztin, Dorothy bocker, 
leitete daher das Crb beziehungsweise führte es als ihre Privatordination. erfolglos hatte 
sich Sanger beim new Yorker State Board of Charity, der Krankenhäuser bewilligte und 
beaufsichtigte, um eine offizielle Anerkennung ihrer einrichtung bemüht. Der Board, der 
unter starkem einfluss ärztlicher Stan desvertreter stand, war zum einen gegen extra- murale 
Spezialkliniken.45 Zum anderen dürfte bei der Ablehnung eine wesentliche rolle gespielt 
haben, dass Anfang der 1920er Jahre die Wissenschaft von der Fortpflanzung und noch 
mehr von deren Verhütung innerhalb der Ärzteschaft noch Zweige waren, die von vielen 
als „illegitim“ empfunden wurden. Die institutionalisierte, professionalisierte und organi-
sierte Ärzteschaft hatte ihr Monopol über den Körper in den uSA im „nord-atlantischen“ 
Kontext erst eher spät eta bliert, nämlich erst um die Wende zum 20. Jahrhundert.46 Die 
Hinwendung zur beschäftigung mit reproduktiven Vorgängen erfolgte während der nächs-
ten Jahrzehnte so zögerlich und langsam, dass das sogar innerhalb mancher Standesorgani-
sationen zum Thema wurde: “The Public Health Committee of the [new York] Academy 
of Medicine frankly acknowledges a negative attitude on the part of the profession in the 
matter of contraceptive advice.” Die Stoßrichtung derer, die mehr ärztliches Interesse an 
der Fortpflanzungsmedizin forderten, ist ziemlich eindeutig: “[t]he profession has failed to 
assume proper leadership in this field”, der berufsstand sollte aber in der Öffentlichkeit die 
Führungsrolle in sexuellen Angelegenheiten übernehmen.47 Die ersten Jahre des bestandes 
des Clinical Research Bureau, in denen die betreiberinnen der Klinik ständig versuchten, die 
Akzeptanz der organisierten Ärzteschaft für die einrichtung zu erlangen, waren geprägt 
durch Span nungen und Ambivalenzen. Diese resultierten aus Desinteresse beziehungs-
weise Missachtung in teilen der Ärzteschaft, die auf Versuche von anderen Frak tionen 
trafen, das medizinische Monopol auf die Fort pflanzungswissenschaften im Allgemeinen 
und auf Verhütungspraktiken der bevölkerung im besonderen zu etablieren.

Die gesetzlichen rahmenbedingungen legten die orientierung der Gründerinnen des 
Crb auf professionelle MedizinerInnen zweifach nahe: erstens, indem sie die Zulässigkeit 
von empfängnisverhütung und entsprechende beratung auf ÄrztInnen beschränkten, und 
zweitens, indem die Standesvertreter einen wesentlichen einfluss auf die entscheidung 

44 Zitiert nach: Kennedy, birth Control in America, 84.
45 McCann, birth Control Politics in the united States, 77.
46 Adele e. Clarke, Disciplining reproduction. Modernity, American life Sciences, and “the Problems of Sex”, 

berkeley–los Angeles–london 1998, 30.
47 birth Control Clinical research bureau, undatierter Vortrag an den board of trustees des bureau of Social 

Hygiene (1931), der aus einem bericht der New York Academy of Medicine zitiert, rAC, rockefeller Family, 
 record Group III 2K, Series Medical Interests, box 1, Folder 1.
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hatten, ob das Crb als anerkannte clinic arbeiten könn te. obwohl der Antrag auf staatliche 
Anerkennung schließlich scheiterte, präg te der Versuch, mit der etablierten und professio-
nalisierten Medizinerschaft zu kooperieren, die entwicklung der new Yorker beratungs-
stelle entscheidend, einerseits indem er in den ersten Jahren einen Großteil der energien 
der Gründerinnen band, andererseits indem die Praktiken der clinic im Hinblick auf die 
mögliche offizielle Akzeptanz modifiziert wurden, was auch, aber nicht nur geschlechts-
spezifische Konse quenzen hatte, auf die ich später eingehen werde.

Allerdings bedeutete das Scheitern des Versuchs, die Sanktion des Board of Charity zu 
erhalten, nicht ein Verbot der einrichtung, sondern, dass sie nicht unter der bezeichnung 
„clinic“ betrieben werden durfte: Die existenz solcher vom Board of Charity unbewilligter 
medizinischer Dienstleistungseinrichtungen war für das zeitgenössische new York keine 
Seltenheit, ein Hinweis auf die mangelnde Absicherung des ärztlichen berufsmonopols.

ursprünglich war das Clinical Research Bureau als zweijähriges Pilotprojekt angelegt. 
Damit folg te die Haupt initiatorin Margaret Sanger einem Prozedere, das in der Sozial-
reform-bewegung in den uSA während des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts mehr-
fach angewandt wurde: Ziel war es, die bedeutung einer neuen technik, Methode oder 
Zugangsweise auf privater basis zu demonstrieren, in der Hoffnung und Ab sicht, dass 
diese dann von der öffentlichen Hand übernommen würde. In diesem Sinn gewann auch 
die Forschungs- und Dokumentationstätigkeit der beratungsstelle zu sätzlichen Sinn. ei-
nerseits sollte der umworbenen Ärzteschaft die Seriosität des unternehmens demons-
triert werden; zum anderen sollten die gesammelten Daten belegen, dass die Praktiken, 
die das Crb zu verbreiten trachtete, die Zahl der to des- und Krank heitsfälle im Falle 
einer Schwangerschaft effizient zu sen ken geeignet wären.48 Die Aufgaben des Crb waren 
also mehrfacher natur und wur den von der langjährigen medizinischen leiterin Hannah 
Stone 1930 folgendermaßen be schrieben:

(1) To advise and instruct women and properly equip them in contraceptive knowledge.

(2) To evaluate the worth of various contraceptive methods.

(3) To carry on clinical research in contraceptive methods and technique.

(4) To instruct physicians who may desire to observe and learn the methods and technique of contracep-

tion.

(5) To collect and correlate the many data concerning the social, economic, medical and sexual lives of 

our patients.49 

48 McCann, birth Control Politics, 77f.
49 Hannah M. Stone, The birth Control Clinical research bureau, in: Margaret Sanger/Hannah M. Stone (Hg.), 

The Practice of Contraception. An International Symposium and Survey, baltimore 1931, 200.
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Privat war das Clinical Research Bureau nicht nur aufgrund seiner träger schaft, son dern 
auch im Hinblick auf die Finanzierungsquellen. Carole McCann stellt lapidar fest, das 
Crb sei von reichen Frauen finanziert.50 Das lässt sich anhand der Quellenlage, die al-
lerdings recht lückenhaft ist, nicht belegen. Die Gründung des Crb wurde zum beispiel 
durch zwei Spenden ermöglicht, von denen nur eine von Dorothy Straight stamm te, die 
tatsächlich zu den „reichen Frauen“ gehörte, die Margaret Sangers Aktivitäten unterstütz-
ten. Der löwenanteil des Startkapitals stamm te allerdings von Clinton Chan ce, einem rei-
chen britischen Fabriksbesitzer und neo-Malthusianer.51 Zum teil konnte der betrieb des 
Crb durch die beiträge der Patientinnen bezahlt werden,52 wobei in der zweiten Hälfte 
der 1930er Jahre einige Hinweise darauf deuten, dass die clinic von den einnahmen aus 
ihrer tätigkeit überleben konn te.53 Die finanzielle lage war durch die Weltwirtschaftskrise 
bedrohlich geworden: Patientinnen, die bisher für die Dienstleistungen der Klinik hatten 
zah len können, baten nun um kostenlose Verhütungsmittel, bis ihre ehemänner wieder 
Arbeit gefunden hätten.54 Hannah Stone klagte Anfang der 1930er Jahre darüber, dass 
etwa ein Drittel der Patientinnen für die Dienstleistungen der Klinik gar nicht bezahlen 
könne, ein weiteres Drittel könne nur für das Material, das sie bekämen, aufkommen. nur 
ein Drittel konnte tatsächlich den vollen Preis zahlen.55 Gleichzeitig wurde es schwieriger, 
Spenden zu lukrieren, da die Wirt schaftskrise die Konkurrenz um die Spendengelder er-
heblich verschärfte. In dieser Phase sicherte die kontinuierliche finanzielle unterstützung 
von J. noah Slee, ehemann Margaret Sangers und besitzer von Three-in-One Oil, der sich 
schon bei der beschaffung der Verhütungsmittel als sehr nützlich erwiesen hatte, den be-
stand der clinic. eine gewisse Kontinuität in der finanziellen unterstützung seit Mitte der 
1920er Jahre zeigten auch – männliche und weibliche – Mitglieder der Familie rockefeller, 
vor allem John D. rockefeller jun., der einer der „Anonymi“ ist, die auf den Spenderlisten 
auf scheinen.56 Auch andere Mitglieder der Familie rockefeller, beispielsweise Abby Al-

50 McCann, birth Control Politics, 61.
51 Chesler, Woman of Valor, 274.
52 reed, Private Vice, 116; birth Control Clinical research bureau, undatierter Vortrag an den board of trus-

tees des bureau of Social Hygiene (1931), rAC, rockefeller Family, record Group III 2K, Series Medical 
 Interests, box 1, Folder 1.

53 Vorlage des Sekretariats vom 22. Dezember 1938, rAC, rockefeller Family, record Group III 2K, Series Me-
dical Interests, box 2, Folder 10; aber auch schon In re: Clinical reseach bureau, undatiertes Memorandum 
mit dem Vermerk „Confidential“ (1933), rAC, rockefeller Family, record Group III 2K, Series Medical In-
terests, box 2, Folder 10, bezeichnet die clinic als „self-supporting“.

54 birth Control Clinical research bureau, undatierter Vortrag an den board of trustees des bureau of Social 
Hygiene (1931), rAC, rockefeller Family, record Group III 2K, Series Medical Interests, box 1, Folder 1.

55 Stone, The birth Control Clinical research bureau, 200.
56 John ensor Harr/Peter J. Johnson, The rockefeller Century, new York 1988, 191. Siehe zum beispiel list of 

Contributors 1938, birth Control Clinical research bureau an Arthur W. Packard, 18. november 1938, rAC, 



„Geburtenkontrolle“: zwischen Disziplinierung und Handlungsermächtigung56

drich rockefeller, eine Schwes ter von John D. rockefeller jun., spendeten ano nym für das 
Clinical Research Bureau.57 Die Spen den erfolgten ursprünglich auf empfehlung von ray-
mond Fosdick, einem der einflussreichsten Verwalter des Spendenimperiums der rocke-
fellers und später Präsident der rockefeller Foundation, der kurze Zeit auch die American 
Birth Control League beraten hatte.58 Später setzte sich der Sekretär von John D. rocke-
feller jun., Arthur W. Packard, für Spenden an das Crb ein.59 Hohe Spenden erhielt das 
Crb zumindest in den späten 1930er Jahren auch von Clarence J. Gamble, dem erben 
des Procter-&-Gamble-Vermögens, dessen Hauptanliegen die massenhafte Verbreitung 
von Verhütungsmitteln vor allem im Süden der uSA war, um dort die Geburtenrate der 
armen, vor allem afroamerikanischen bevölkerungsschichten zu senken.60 Die Gründung 
der Harlem Branch des Crb wurde zur Hälfte vom Julius-Rosenwald-Fund, einer weiteren 
großen Privatstiftung, unterstützt, während die andere Hälfte von Carrie Fuld, der (rei-
chen) Frau von Felix Fuld, einem Investment-banker, stammt.61 Das bild von den „reichen 
Frauen“, die das Crb unterstützten, muss also etwas differenziert und erweitert werden, 
die Spon sorenschaft des Clinical Research Bureau ist im Hinblick sowohl auf ihre soziale 
Verortung als auch auf ihre Motivation sehr heterogen.

Grundsätzlich waren die Dienstleistungen der clinic für alle verheirateten Frauen, die 
nicht schwanger waren, offen. Wie die gesamte bewegung, die die Verbreitung von Ge-
burtenkontrolle propagierte, trat auch das Crb nicht für die Aufhebung des Abtreibungs-
verbots ein, lehnte im Gegenteil Schwangerschaftsabbrüche (außer im Falle einer strikten 
medizinischen Indikation) vehement ab und argumentierte, dass Ver hütung geeignet sei, 
die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche drastisch zu verringern beziehungsweise diese fast 
vollständig zum Verschwinden zu bringen. Konsequenterweise war es die offizielle Politik, 
dass die MitarbeiterInnen des Crb jede Informationsweitergabe in dieser Hinsicht ver-
weigerten. 

obwohl sich die Personalstruktur und die Details der behandlung wohl in den Jah-
ren, die hier untersucht werden, mehrfach änderten, lässt sich doch aus unter schiedlichen 
Quellen – zum beispiel aus eigenen Publikationen des Crb sowie unterlagen für Geld-

rockefeller Family, record Group III 2K, Series Medical Interests, box 2, Folder 10, auf der fast die Hälfte der 
Spendensumme auf anonyme Spenden entfällt. Siehe auch Vorlage des Sekretariats vom 22. Dezember 1938, 
rAC, rockefeller Family, record Group III 2K, Series Medical Interests, box 2, Folder 10, in der vorgeschla-
gen wird, die erbetene Spende „as from an anonymous donor“ zu machen.

57 Chesler, Woman of Valor, 292.
58 Clarke, Disciplining reproduction, 182.
59 Chesler, Woman of Valor, 292.
60 Donald t. Critchlow, Intended Consequences. birth Control, Abortion, and the Federal Government in Mo-

dern America, new York–oxford 1999, 35.
61 McCann, birth Control Politics, 141.
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geberInnen62 – in etwa folgendes Szenario rekonstruieren: Die Patientinnen waren häufig 
vom büro der American Birth Control League an das Crb verwiesen worden. Sie kamen zu 
dem meist im Vorhinein vereinbarten termin in räum lichkeiten, die so ausgestattet wa-
ren, dass möglichst wenig Krankenhausatmosphäre aufkam. Zuerst füllte eine Kranken-
schwester gemeinsam mit der Patientin einen umfangreichen Fragebogen mit 80 Fragen 
aus, der unter anderem folgende Informationen erhob: die Motive der Patientin, in das 
Crb zu kom men, und die Informationsquelle, aus der sie davon erfahren hatte; soziale 
und ökonomische Daten wie Geburtsort und nationale Herkunft, religionszuhörigkeit 
und -ausübung63, erwerbstätigkeit sowohl der Patientin als auch von deren ehemann, ein-
kommenshöhe beider eheleute, Alter und Gesundheitszustand des ehemannes, Gewohn-
heiten und „besondere eigenschaften“ des ehemannes sowie die Ausbildung der Patientin; 
Daten aus der „sex history“ der Patientin sowie ihr Alter beim ersten besuch der clinic, der 
be ginn, Häufigkeit, Dauer und besonderheiten der Menstruation, ehedauer, Alter bei be-
ginn der ersten Schwangerschaft, die Anpassung („adjustment“) der Patientin an die ehe 
(Häufigkeit des Geschlechtsverkehrs, Häufigkeit von sexuellem Verlangen, orgasmus-er-
fahrung) und die Haltung der Patientin zur ehelichen beziehung.64 Danach unterrichtete 
eine andere Krankenschwester die Frauen über Anatomie und die Anwendung von Verhü-
tungsmitteln. Schließlich wurden die Frauen von einer Ärztin untersucht, die das Vorlie-
gen der vom Gesetz verlangten medizinischen Indikation feststellte, das Verhütungsmittel 
verschrieb und entsprechende Instruktionen gab. 

Allerdings war es die Politik der clinic, keine der Frauen abzuweisen, weil keine ausrei-
chende Indikation für ein Verhütungsmittel festgestellt werden konnte. ließ sich wirklich 
keine medizinische Indikation finden, wurden die Frauen an private ÄrztInnen verwie-
sen, von denen das Klinikpersonal wusste, dass sie Verhütungsmittel verschrieben.65 Die 
behandlung im Clinical Research Bureau war zwar nicht kostenlos, ihr Preis richtete sich 
aber nach der ökonomischen Situation der Patientin; war diese sehr schlecht, erfolgte die 
behandlung auch ohne bezahlung. In mehr als drei Viertel der Fälle verließ die Patien-

62 Siehe ebenda, 76; In re: birth Control Movement, undatiertes Memorandum als beilage zu einem brief des 
bureau of Advice and Information der Charity organization Society, evelyn bevier, an A. W. Packard, office 
John D. Jr. vom 3. Dezember 1932, rAC, rockefeller Family, record Group III 2K, Series Medical Interests, 
box 1, Folder 1; In re: Clinical reseach bureau, undatiertes Memorandum mit dem Vermerk „Confidential“, 
rAC, rockefeller Family, record Group III 2K, Series Medical Interests, box 2, Folder 10.

63 Die Differenzierung zwischen religionszugehörigkeit und -ausübung verweist auf die große bedeutung, die 
die betreiberinnen der clinic der religion in ihrem einfluss auf das Fortpflanzungsverhalten zuschrieben. – 
Zum größeren Kontext siehe Kapitel „rationalisierung, Individualisierung, Globalisierung: Fragmente einer 
Geschichte der reproduktion im 20. Jahrhundert“, Abschnitt „Die reproduktion der nation“.

64 Kopp, birth Control in Practice, 34f.
65 Chesler, Woman of Valor, 280; McCann, birth Control Politics, 76.



„Geburtenkontrolle“: zwischen Disziplinierung und Handlungsermächtigung58

tin das Crb mit einem Messinga- oder ramses-Diaphragma und einem Spermizid, das 
zweite Mittel der Wahl war das Mizpah-Pessar.66 Der Frau war aufgetragen worden, in 
einer Woche und dann noch einmal nach sechs Monaten zu einer Kontrolluntersuchung 
wiederzukommen. tat sie das, waren in der Patientinnen-Dokumentation schließlich im 
Durchschnitt 55 einträge über sie zustan de gekommen, die neben den Antworten auf 
die obigen Fragen auch noch dokumentierten, was die medizinische untersu chung er-
geben hatte, welche Gegenindikationen für Schwangerschaft festgestellt worden waren 
und welche Verhütungsmethode verschrieben worden war. Außerdem wurde festgehal-
ten, ob die Patientin sich kooperativ verhalten und die In struktionen befolgt hatte, ob sie 
zur Kontroll untersuchung und später wieder gekommen war, ob sie zu Hause aufgesucht 
worden war, ob sie die ihr empfohlene Methode regelmäßig angewandt hatte, wie lange 
und mit welchem erfolg sie das getan hatte, ob und aus welchem Grund sie die Methode 
gewechselt hatte. Darüber hinaus wurden noch nicht tabellarisch erfassbare oder erfasste 
Daten erhoben, die den Gebrauch von Verhütungsmitteln vor dem clinic-besuch sowie das 
Alter und Geschlecht bereits vorhandener Kinder betrafen.67 

Wiewohl jede Datenerfassung ambivalent ist hinsichtlich des Potenzials der Kontrolle, 
der Differenzierung, Kategorisierung und Hierarchisierung der Patientinnen, hat die kon-
sequente Dokumentation der Arbeit des Clinical Research Bureau dazu geführt, dass – im 
Vergleich zu den Wiener einrichtungen – relativ viele sozioökonomische Daten über die 
Patientinnen vorhanden sind: ende der 1920er Jahre waren zum beispiel über 50 Pro-
zent der Frauen im Ausland geboren, weitere 40 Prozent hatten eltern, die nicht in den 
uSA geboren waren. Die Herkunftsländer waren meist europäische länder wie ungarn, 
Deutschland, Polen, Italien, Spanien, die ČSr, die Sowjetunion und die skandinavischen 
Staaten, in geringerem Ausmaß aber auch asiatische länder wie China, Japan und Korea. 
Jeweils etwa ein Drittel der Patientinnen waren protestantischen, jüdischen und katholi-
schen Glaubens.68 Das einkommen der Haushalte, in denen die Patientinnen lebten, lag 
leicht unter dem new Yorker Durchschnitt.69 Auffällig sind die konfessionellen Anteile, 
die bei weitem nicht dem uS-amerikanischen oder auch nur new Yorker Durchschnitt 
jener Zeit entsprachen. Der relativ hohe Anteil von Personen jüdischen und katholischen 
Glaubens ist einerseits auf die geografische Situierung des Research Bureau zurückzufüh-
ren: Die Lower East Side war ein Wohngebiet ärmerer einwanderInnen, unter denen zwi-

66 Kopp, birth Control in Practice, 188.
67 ebenda, 35.
68 Stone, The birth Control Clinical research bureau, 200; detaillierte Daten zur nationalen Herkunft der Pa-

tientinnen und ihrer ehemänner ebenso wie zur religionszugehörigkeit in Kopp, birth Control in Practice, 
48–67.

69 Kopp, birth Control in Practice, 61.



59Materialsammlung: die New Yorker und die Wiener Beratungsstellen

schen den 1880er Jahren und 192470 KatholikInnen aus Süd- und osteuropa, vor allem 
aus Süditalien, einen verhältnismäßig großen Anteil hatten. Auch vor den Pogromen in 
russland geflohene Angehörige der jüdischen unterschicht hatten sich schon seit ende 
des 19. Jahrhunderts in den schlechten, dafür relativ billigen Wohnquartieren angesiedelt.71 

Zweifellos traf die new Yorker beratungseinrichtung auf großes Interesse bei den 
potenziellen Adressatinnen, wenn man von der entwicklung der Patientinnen-Frequenz 
ausgeht: bereits im ersten Jahr seines bestehens hatte das Crb 1.208 Patientinnen.72 1930 
wies die Statistik jährlich 4.300 Frauen aus, die die clinic erstmals aufsuchten, bis ein-
schließlich 1929 waren das insgesamt 15.200 gewesen.73 Dementsprechend war das Crb 
bald kräftig gewachsen. obwohl es formal weiterhin als Privatklinik der medizinischen 
leiterin, zu diesem Zeitpunkt Hannah Stone, betrieben wurde, entsprach seine Ausstat-
tung durchaus dem eines Ambulatoriums, ein begriff, der im deutschen Sprachgebrauch 
wohl zutreffender ist als die direkte Übersetzung des englischen terminus ‚clinic‘74: 1929 
sind beispielsweise neben der medizinischen leiterin, Dr. Hannah Stone, zwölf weitere 
Ärztinnen als zu den beschäftigten gehörig aufgeführt. Außerdem gab es drei Sozialarbei-
terInnen, fünf Kran kenschwestern und drei büroangestellte.75 Hannah Stone gibt für den 
September 1931 eine Gesamtpatientinnenzahl von fast 25.000 an. Sie spricht von einer 
belegschaft, die aus 15 Ärztinnen, fünf Krankenschwestern, einem/r SozialarbeiterIn so-
wie fünf büroangestellten besteht. Zu diesem Zeitpunkt war die Klinik täglich von 9:00 bis 
18:00 und an zwei Abenden pro Woche besetzt,76 Ärztinnen praktizierten aber nur etwa 
vier Stunden täglich.77 Angesichts des starken Andrangs war das Clinical Research Bureau 
als Anlaufstelle für ratsuchende wesentlich wichtiger als die neun new Yorker Kranken-
häuser, die ebenfalls verheiratete Personen in Verhütungsfragen informierten, wenn dies 
der behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten diente. obwohl von der organisier-

70 näheres zur Immigration in die uSA und zur uS-einwanderungspolitik siehe Kapitel „rationalisierung, In-
dividualisierung, Globalisierung: Fragmente einer Geschichte der reproduktion im 20. Jahrhundert“, Ab-
schnitt „Die reproduktion der nation“.

71 George J. lankevich, American Metropolis. A History of new York City, new York–london 1998, 122f.
72 McCann, birth Control Clinics, 76.
73 robinson, Seventy birth Control Clinics, 14.
74 Ich verwende daher für die bezeichnung des Crb nicht die direkte deutsche Übersetzung Klinik, sondern den 

englischen terminus clinic, um die nicht-Parallelität der mit beiden Wörtern bezeichneten einrichtungen 
nicht aus dem blick zu verlieren.

75 robinson, Seventy birth Control Clinics, 25.
76 Stone, The birth Control Clinical research bureau, 199. In der literatur finden sich verschiedene, allerdings 

nur leicht und nicht grundsätzlich divergierende Angaben. Der Grund für die unterschiede dürfte darin lie-
gen, dass sich die belegschaft ständig veränderte, für die unterschiede in den Zahlen der ratsuchenden ist 
wohl der bezugszeitpunkt verantwortlich.

77 robinson, Seventy birth Control Clinics, 14.
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ten Ärzteschaft favorisiert, waren die beratungsangebote der new Yorker Krankenhäuser 
für die AdressatInnen offensichtlich nicht sehr attraktiv: Als robert l. Dickinson, der 
Präsident der American Gynecological Society, in diesen Krankenhäusern Mitte der 1920er 
Jahre eine evaluierung ver schiedener Verhütungsmethoden durchführen wollte, um das 
Verdienst des Crb in diesem bereich zu untergraben, fanden sich nicht genügend Fall-
studien für eine statistische Auswertung78: In drei Jahren konnten nur 124 unvollständige 
Fall studien gesammelt werden,79 was dazu führte, dass Dickinson sein Vorhaben aufgeben 
muss te und in der Folge versuchte, das Clinical Research Bureau unter seine beziehungs-
weise unter institutionelle ärztliche Kontrolle zu bekommen, nicht zuletzt, um die Fall-
Dokumentation des Crb auswerten zu können.

Insgesamt war das Crb in den 1930er und 1940er Jahren eine expandierende Institu-
tion: 1930 wurde – mit unterstützung und auf Wunsch der lokalen eliten, die die hohen 
Abtreibungszahlen der Afroamerikanerinnen und die daraus resultierende Frauensterb-
lichkeit als Motivation anführten – eine Zweigstelle im new Yorker Stadtteil Harlem ge-
gründet, die sich vor allem an die dort wohnhafte afroamerikanische bevölkerung wandte. 
ein ähnlicher Versuch, der bereits 1924 in Columbus Hill, einer Gegend, die ebenfalls 
mehrheitlich von AfroamerikanerInnen bewohnt war, unternommen worden war, war 
noch aus Mangel an Publikumsinteresse gescheitert. Der Harlem Branch hingegen stieß auf 
regen Zuspruch, bereits im ersten Jahr wurden 1.900 Patientinnen verzeichnet, eine Zahl, 
die in den Folgejahren noch deutlich anstieg. Spätestens 1940 wurde die clinic, inzwischen 
vom New York City Committee of Mother’s Health Centers, das aus der AbCl hervorgegan-
gen war, übernommen, allerdings geschlossen. Der Grund dürfte in innerorganisatorischen 
Zwistigkeiten und in Differenzen zwischen den clinic-betrei berInnen, der American Birth 
Control League und dem Crb zu suchen sein.80 

An anderen orten entstanden in den 1930er und 1940er Jahren laufend neue bera-
tungseinrichtungen, viele davon nach dem direkten Vorbild des Crb.81 bereits 1930 gab 
es 35 beratungseinrichtungen in zwölf bundesstaaten der uSA.82 Die AbCl zählte 1938 
350 clinics in den uSA, 70 waren Mitglieder des Crb. In den 1940er Jahren gab es in den 
uSA bereits 800 clinics.83 Allerdings war das sprachliche Markenzeichen, unter dem diese 
arbeiteten, nicht mehr birth control, sondern planned parenthood. Während die Verwurze-
lung von birth control in der uS-amerikanischen Frauenbewegung zwar historisch eindeu-

78 Kennedy, birth Control in America, 190.
79 McCann, birth Control Politics, 81.
80 ebenda, 156.
81 reed, Private Vice, 117.
82 Gordon, Woman’s body, 266.
83 McCann, birth Control Politics, 175, 182, 97.
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tig, ihre feministische Ausrichtung allerdings auch in der literatur heftig umstritten ist, 
ist die sprachliche trennung zwischen Geburtenkontrolle und feministischen Anliegen in 
der rhetorik, der Ausrichtung und den Strategien von Planned Parenthood klar vollzogen. 

betrachtet man die entwicklung ab den 1930er Jahren aus der Perspektive der Grün-
derinnen des Clinical Research Bureau, muss die bilanz ambivalent sein: einerseits sollte 
das Crb eine einrichtung sein, deren beispiel staatliche Gründungen anregen sollte. Das 
gelang zwar nicht, doch war andererseits die beispielwirkung beträchtlich angesichts Hun-
derter, allerdings privater clinics in den uSA.

Die normativen Vorstellungen und die Gesellschaftsinterpretationen, die hinter den 
Aktivitäten der Initiatorinnen des Crb standen, lassen sich aus zahlreichen Publikatio-
nen erschließen, die Margaret Sanger hinterlassen hat. Der politische Kon text, in dem sie 
agierte, wird beispielsweise im Birth Control Review abgebildet, dem Publikationsorgan 
der American Birth Control League, als deren Abteilung das Crb wie erwähnt bis 1928 
geführt wurde. Auch Hannah Stone, die medizinische leiterin des Crb ab 1925, kam in 
medizinischen Journalen und Studien über Geburtenkontrolle zu Wort. Selbstverständlich 
sind die Motivationen der Initiatorinnen nicht homogen, noch weniger decken sie sich mit 
denen der verschiedenen SponsorInnen oder sonstigen FörderInnen des Crb. Da es die 
komparatistische Perspektive überfordern würde, ein detailliertes bild der von sehr hetero-
genen Werthaltungen geleiteten Gruppen und einzelpersonen, aufgrund deren Koalition 
das Crb existierte, zu rekonstruieren, beschränke ich mich im Folgenden darauf, die „ge-
nerativen“ Weltbilder jener zu skizzieren, die das Crb initiierten und trugen. 

Die Analyse des Birth Control Review ebenso wie der zahlreichen öffentlichen Äuße-
rungen Margaret Sangers zeigt eine durchgehende Ambivalenz in der Zielrichtung der 
beratung: Die Spannung zwischen dem dezidierten bestreben, die Handlungsspielräume 
der ratsuchenden durch Information und Anleitung zur Verhaltensänderung zu erwei-
tern, und dem oft in verschiedenen Varianten geäußerten Argument, dass die Disziplinie-
rung der individuellen Generativität durch Geburtenkontrolle einem gesellschaftlichen 
Ganzen nütze, wird weder angesprochen noch aufgelöst, besteht aber während des ge-
samten untersuchungszeitraumes (und in beiden richtungen der Zeitachse darüber hin-
aus). Grundsätzlich wenden sich die Appelle, die zur Anwendung von Geburtenkontrolle 
aufrufen, nur an verheiratete Frauen. Die ehe ist die einzige lebensform, die als ort der 
Fortpflanzung repräsentiert ist. Diese Monopolstellung des verheirateten Paares als Fort-
pflanzungsberechtigte ist zum einen in der uS-amerikanischen Gesetzeslage begründet: 
Auch ÄrztInnen dürfen Verhütungsmittel nur Verheirateten verschreiben. Die Durchgän-
gigkeit der Ausblendung von Alternativen kann aber nicht durch gesetzliche beschrän-
kungen allein erklärt werden, sondern muss auch in der Überzeugung der Akteurinnen 
gegründet liegen. 



„Geburtenkontrolle“: zwischen Disziplinierung und Handlungsermächtigung62

„Voluntary Motherhood“ ist der terminus, der das ideale Verhältnis des (verheirate-
ten84, weiblichen) Individuums zu seiner generativen Potenz für beispielsweise Margaret 
Sanger beschreibt.85 Dabei imaginiert Sanger motherhood als essenziell zum (verheirateten) 
Frausein gehörig. Die Frage, die (ehe-)Frauen entscheiden sollten, war, wann und wie 
viele Kinder sie haben wollten. Freiwillige Kinderlosigkeit, die nicht durch Krankheit oder 
familiäre risikofaktoren motiviert war, kam in diesem Kosmos nicht vor. Weil aber (ehe-)
Frauen als Müttern die Verantwortung für die Schaffung einer „new race“ obliege, seien 
sie es, die zu entscheiden hätten. In diesem Argument wird naturgesetzlich legitimiert, 
dass (ehe-)Frauen für die nachkommenschaft zuständig sind. Die Verantwortung, die sie 
dabei tragen, ist immer aber auch eine gesamtgesellschaftliche beziehungsweise eine für 
die Menschheit generell: erst Geburtenkontrolle mache es möglich, das „lebensunwerte“ 
(„unfit“) „auszumerzen“ und die Geburt von unvollkommenen oder solchen, die unvoll-
kommen werden würden, zu verhindern. Diese große Verantwortung könne nur ausrei-
chend wahrgenommen werden, wenn sich die Weiblichkeit voll entfalten könne.86 Die 
betonung der weiblichen Autonomie verweist auf einen der Herkunftszusammenhänge 
der birth-control-bewegung, den auch Hannah Stone, trotz der meist strikt medizinisch-
empirischen Ausrichtung ihrer texte, herstellt, wenn sie von „a sympathetic attitude and 
understanding approach“ der belegschaft, deren „femaleness“ sie immer wieder betont, 
spricht.87 Carole McCann stellt zu recht fest, dass “[…] the ideological underpinning of 
birth control rhetoric […] and the form of political activity that the movement pursued 
were characteristic of feminist politics in the 1920s.”88 Auch Margaret Sanger selbst posi-
tionierte birth control immer wieder als feministisches Thema, wenn sie die Geschichte von 
Sadie Sachs erzählte, die sozusagen ihren bekehrungsmythos darstellt: erst der tod von 

84 Die tatsache, dass die uS-amerikanischen beratungsstellen unverheiratete Frauen ausschlossen, ist in der li-
teratur zwar unbestritten, findet aber wenig beachtung. Sprachlich verschwindet dieser Ausschluss nahezu 
durchgängig hinter dem terminus „women“ beziehungsweise „woman“, wenn eigentlich „wife“ oder „wives“ 
gemeint und andere Frauen ausgeschlossen sind. Durch die konsequente sprachliche Setzung möchte ich den 
Status des Verheiratet-Seins als Zugangskriterium für legitime Fortpflanzung betonen.

85 Vor allem Margaret Sanger als zentrale Person der bemühungen zur etablierung von beratungsstellen in new 
York hat sehr rege publiziert. Die Auswahl der Zitate muss zwar bis zu einem gewissen Grad immer beliebig 
bleiben, ist aber aussagekräftig im Hinblick auf die normativen Vorstellungen, die sie und die bewegung, für 
die sie stand, durchsetzen wollten. Hier beziehe ich mich auf Margaret Sanger, The new Motherhood, lon-
don–new York 1922, reprint 1970, 236.

86 Die Passage heißt im original: “birth control itself […] is nothing more or less than the facilitation of the 
process of weeding out the unfit, of preventing the birth of defectives or of those who will become defectives. 
So, in compliance with nature’s working plan, we must permit womanhood its full development before we can 
expect of it efficient motherhood.” – Siehe Sanger, The new Motherhood, 238f.

87 Stone, The birth Control Clinical research bureau, 204.
88 McCann, birth Control Politics, 25.
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Sadie Sachs habe sie von der bedeutung von Geburtenkontrolle überzeugt. Sanger habe 
Sadie kennengelernt, weil sie 1912 die mittellose Frau aus dem new Yorker einwanderer-
quartier Lower East Side gepflegt hätte. Sachs hätte bereits drei Kinder zu versorgen ge-
habt und sei an einer unterleibsentzündung erkrankt, weil sie ihre Schwangerschaft selbst 
abgebrochen hätte. umsonst hätte Sachs einen Arzt um ein effizientes Verhütungsmittel 
gebeten, dieser hätte ihr nur zur Abstinenz geraten. Sachs habe sich an Sanger gewandt, 
die allerdings auch nicht helfen konnte, aber versprochen habe, sich zu erkundigen und 
wiederzukommen. Als Sanger wiedergekommen sei, wäre Sachs erneut an einer unter-
leibsentzündung erkrankt, diesmal allerdings sei die Krankheit tödlich verlaufen.89 In die-
sem Kontext ist nicht die Frage relevant, ob die Geschichte aus Pr-Gründen erfunden 
war,90 sondern was sie zeigen sollte: Verhütung konnte Abtreibungen verhindern – ein 
Argument, das für den feministisch positionierten Strang der bewegung bis in die 1960er 
Jahre relevant und gültig blieb.91 In der Argumentation der VerfechterInnen von Gebur-
tenkontrolle war auch deutlich, wozu die Handlungsspielräume, die hier für Frauen ge-
fordert wurden, genutzt werden sollten: „Voluntary Motherhood“ sollte zu besseren ehen 
führen. birth control sei damit letztlich eine zivilisatorische Kraft, die zum „racial better-
ment“ beitrage, und nicht das Gegenteil, wie ihren VerfechterInnen oft vorgeworfen wer-
de.92 Der begriff der race, den Sanger selbst oft als bezugspunkt bemühte, changiert in sei-
ner bedeutung: oft steht er als entsprechung für und in semantischer nachbarschaft von 
„mankind“.93 Dieser eher verallgemeinernde Gebrauch steht allerdings texten gegenüber, 
in denen der terminus eine differenzierende und hierarchisierende bedeutung erhält, etwa 
wenn ein Zusammenhang hergestellt wird zwischen eugenischen94 bestrebungen und der 
damit zusammenhängenden notwendigkeit, Verhütung als allgemeine Praxis durchzu-
setzen: 

89 Siehe Margaret Sanger, My Fight for birth Control, new York 1931 [reprint 1969], 51–57.
90 Siehe zur rezeption in der historischen literatur McCann, Politics of birth Control, 9, Anm. 33.
91 Maria Mesner, Political Culture and the Abortion Conflict. A Comparison of Austria and the united States, 

in: David Good/ruth Wodak (Hg.), From World War to Waldheim: Culture and Politics in Austria and the 
united States, new York–oxford 1999, 191.

92 Margaret Sanger, The Civilizing Force of birth Control, in: V. F. Calverton/S. D Schmalhausen (Hg.), Sex in 
Civilization, new York 1929, 534.

93 Siehe zum beispiel in Margaret Sanger, Woman and the new race, new York 19225 (1. Auflage 1920), 234.
94 Die eugenik, zuerst entwickelt von Francis Galton 1883 in Großbritannien, legte landwirtschaftliche Zugänge 

zur Züchtung von Pflanzen und tieren auf die menschliche Fortpflanzung um. nicht nur biologische, sondern 
auch sozial erworbene eigenschaften werden als vererblich definiert. Die „positive“ eugenik fordert Gebur-
tenförderung bei denen, deren Fortpflanzung wünschenswert ist, die „negative“ eugenik setzt darauf, dass die 
Fortpflanzung von „unerwünschten“ Personen durch Druck oder Zwang (bis zur „Ausmerze“) verhindert wird.
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Birth Control of itself, by freeing the reproductive instinct from its present chains, will make a better 

race. […] Concrete examples of the eugenic effects of Birth Control are the most convincing evidence. 

In Holland, where Birth Control is taught in clinics conducted by nurses specially trained for that purpose, 

military statistics show that the average stature of men has increased four inches in thirty years. Ninety 

per cent. [sic!] of the men were fit for army service, while in the United States, less than 50 per cent. were. 

[sic!]95

Praktiken der „negativen eugenik“ wurden vorerst ohne nationalistischen Hintergrund 
propagiert: Auf keinen Fall dürften Kinder zu Welt kommen, von denen ein elternteil an 
tuberkulose, Gonorrhö, Syphilis, Krebs, epilepsie, einer Geisteskrankheit oder -störung 
beziehungsweise an Alkoholismus leide: “As authorities have pointed out […] the jails, 
hospitals for the insane, poorhouses and houses of prostitution are filled with children born 
of such parents […]”.96 Die potenzielle Mutter dürfe auch nicht herz- oder nierenkrank 
sein und keine Missbildungen des beckens aufweisen, auch dürfe sie nicht unter 22 Jahre 
alt sein, besser noch ihr 25. lebensjahr bereits vollendet haben.

Folgende Geschichte, die der Birth Control Review abdruckte, soll exemplarisch  darauf 
verweisen, dass sowohl nationale als auch soziale Differenzierung und Hierarchisierung 
eng mit der Praxis der beratungsstellen verbunden waren. Der text erschien 1921 unter 
dem titel A Visit to a Maternity Clinic97. er ist deswegen besonders gut als beispiel geeig-
net, weil er aufgrund der textsorte, der er zuzurechnen ist – es sollte eine lehr geschichte 
erzählt werden –, sehr dicht und aussagestark ist. In offen rassistischer Manier führt die 
Autorin – obwohl der Artikel nicht namentlich gekennzeichnet ist, erschließt sich aus 
dem Inhalt, dass ihn eine Frau geschrieben hat – unterschiedliche Patientinnen einer be-
ratungsstelle vor: Als negatives exempel fungiert eine kaum englisch sprechende Frau 
aus lateinamerika, der „offensichtlich jede begabung zum Muttersein fehlte“98. Sie habe 
schon acht totgeburten hinter sich und sei von ihrem Mann verlassen worden. Ihr wird 
eine „hübsche junge Frau“ mit dem Gesicht einer „Murill Madonna“ gegenübergestellt, die 
nach drei Jahren ehe noch immer kinderlos sei. Ihr Aussehen weise schon auf mehr Intel-
ligenz und höheren sozialen Status hin, meint die Autorin. nachdem sich diese mehrfach 
gefragt hat, ob es einigen der als besonders ‚fremd‘ und deklassiert dargestellten Klien-
tinnen denn erlaubt sein solle, Kinder in die Welt zu setzen, ruft sie die nation an: “o 
Americanization that knows not how to protect the cleanly stars and stripes.” es folgt der 

95 Margaret Sanger, birth Control and racial betterment, in: birth Control review 3/4 (April 1919), 12.
96 Sanger, Women and the new race, 88.
97 A Visit to a Maternity Clinic, in: birth Control review 5/4 (April 1921), 9–10, 15–16.
98 ebenda, 10.
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Hinweis auf die Kosten, die das unkontrollierte Gebären unerwünschter Immigrantinnen 
dem amerikanischen bürger und Steuerzahler verursachen würde.99 Die Verwendung der 
Stereotype schließt an zeitgenössische Debatten an und bezieht in diesen Position: Weiße 
ProtestantInnen, die entweder schon in den uSA geboren waren oder aus den protestanti-
schen ländern nord- und nordwesteuropas kamen, fürchteten um ihre Vormachtstellung, 
weil sie sich von einer stärker werdenden Grup pe von einwanderInnen bedroht fühlten: 
Seit der Jahrhundertwende kamen aus den katholischen ländern ost- und Südeuropas 
sowie lateinamerikas viele Menschen in die uSA. Ihnen wurde – zum teil demografisch 
fundiert – eine höhere Geburtenrate als den ProtestantInnen zugeschrieben. Die rede 
von der „differential birth rate“ und von „race suicide“ bezeichnete das Schreckensszenario, 
gegen das schließlich Mitte der 1920er Jahre tatsächlich schärfere einwanderungsgesetze, 
denen nach Herkunftsnationen gestaffelte Quoten für die einwanderung zugrunde la-
gen, in Kraft gesetzt wurden. Gemeint war damit eben die tatsache, dass die in den uSA 
geborenen Protestantinnen weniger Kinder zur Welt brachten als die katholischen ein-
wandererinnen und damit Schuld am „race suicide“ hätten. Damit würden sie den katho-
lischen Süd- und osteuropäerInnen zur Vorherrschaft verhelfen, die schließlich zu einer 
grundsätzlichen Veränderung der uS-amerikanischen Kultur führen würde.100 Artikel wie 
A Visit to a Maternity Clinic sollten der einstellung entgegenwirken, dass es Verhütung, die 
von den ProtestantInnen praktiziert, von den KatholikInnen aber meist abgelehnt wurde, 
sei, die zum „untergang“ beziehungsweise zur Schwächung des angelsächsischen, protes-
tantischen Amerika beitrage. Stattdessen wurde Verhütung als Praxis dargestellt, die auch 
beitragen könne, dieses Problem zu lösen, wenn sie nur umfassend propagiert und akzep-
tiert würde. 

Der befund bezüglich des feministischen Hintergrundes der Initiatorinnen der new 
Yorker beratungsstellen ist daher zu spezifizieren: Ihr Feminismus war deutlich nicht 
nur auf einer geschlechterhierarchischen, sondern auch auf einer nationalen und sozialen 
Schei dung verortet und Ausdrucksform einer Gruppe weißer angelsächsischer uS-Ameri-
kanerinnen. es ging auch um die gesamtgesellschaftliche Durchsetzung dieser spezifischen 
Werthaltungen und lebensmodelle.

99 ebenda, 15.
100 Siehe dazu ausführlicher Kapitel „rationalisierung, Individualisierung, Globalisierung“.
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3.2.2 Sexual- und Eheberatung in Wien

Die Gesundheitliche Beratungsstelle für Ehewerber

In einem wenn auch völlig anders gearteten politischen Spannungsfeld entstand die Ge-
sundheitliche Beratungsstelle für Ehewerber, die am 1. Juni 1922 von der Gemeinde Wien – 
aufgrund eines beschlusses des Gemeinderates vom 3. März desselben Jahres – ins leben 
gerufen wurde und von da ab dienstags und freitags von fünf bis sechs uhr geöffnet hat-
te.101 eine jahrelange Diskussion war der Gründung vorausgegangen. Der Initiator Julius 
tandler, seit november 1920 Stadtrat für Wohlfahrtseinrichtungen, Jugendfürsorge und 
Gesundheitswesen, hatte öffentlich schon während des Krieges über dessen negative Se-
lektionswirkung nachgedacht und die Ansicht vertreten, dass „so wenig in einem Staate 
leben eine Privatsache [sei], so wenig [wäre] auch […] Gesundheit eine solche.“102 Im-
mer wieder bemühtes Motiv für die Gründung der beratungsstelle waren dann tatsäch-
lich auch „die schweren Wunden“, die „der Krieg und seine schrecklichen Folgen […] der 
Volks gesundheit“ geschlagen hätten.103 Ziel sei – analog zum materiellen Wiederaufbau – 
der Wiederaufbau des „organischen Kapitals“ des Staates beziehungsweise der Kommune 
Wien.104 Anfänglich waren die diesbezüglichen Ambitionen groß, der Glaube an adminis-
trative Machbarkeit schien nahezu unerschütterlich: 

Ich bin aber umsomehr der Ueberzeugung, daß diese Dinge durchführbar sind, weil ja nicht nur alle Ge-

schlechtskrankheiten, sondern eine ganze Reihe anderer konstitutioneller geistiger Anomalien die Men-

schen von der Zeugung ausschließen können. Unter Hinweglassung aller Sentimentalität müssen wir 

doch schließlich sagen, daß wir das Recht haben, das Schicksal um die Nachkommenschaft in irgendeiner 

Art sicherzustellen,105 

sagte Julius tandler im Dezember 1921 vor dem Gemeinderat, als er für die einführung 
von medizinischen ehekonsensen argumentierte. 

Folgerichtig war die Frage nach der Zulässigkeit von Zwang keine moralisch zu lösende, 
sondern wurde nach der zu erwartenden effizienz einer Maßnahme beurteilt. Anfänglich 
erschien in bezug auf die eheberatung Zwang erfolgversprechender – sowohl was die 

101 Karl Kautsky, Gesundheit und ehe, in: Zeitschrift für Kinderschutz, Familien- und berufsfürsorge XVI/7–8, 
149.

102 Julius tandler, Krieg und bevölkerung, in: Wiener klinische Wochenschrift 29 (1916), 450.
103 August böhm, Wiederaufbau der Volksgesundheit, in: blätter für das Wohlfahrtswesen 28/271 (1929), 9.
104 Julius tandler, Volksgesundheit und Volkswohlfahrt, in: Arbeiter-Zeitung, 5. Juni 1917, 1.
105 Wiener Stadt- und landesarchiv, Protokoll der Sitzung des Gemeinderats der Stadt Wien (Stenographi-

scher bericht) vom 21. Dezember 1921, 1481.
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behandlung von Krankheiten als auch was eheverbote und verpflichtende ehekonsense 
betrifft.106 Später kamen die Initiatoren von dieser Idee wieder ab: Zwangsmaßnahmen 
wären leicht zu umgehen, vor allem auch deswegen, weil die Maßnahmen ja nur in Wien 
gelten konnten.107

Wenngleich unter völlig anderen Voraussetzungen hatte auch die beratungsstelle der 
Gemeinde Wien experimentellen Charakter. Allerdings ging es den Initiatoren vorder-
hand weniger darum, das Projekt beziehungsweise die dadurch propagierte Praktik ge-
samtstaatlich durchzusetzen: Die Gemeinde Wien hatte aufgrund der österreichischen 
nachkriegsverfassung als eigenes bundesland Handlungs spielraum gewonnen. Die seit 
Mai 1919 in Wien mit absoluter Mandatsmehrheit regierende Sozialdemokratische Arbei-
terpartei (Deutsch-)Österreichs war entschlossen, die Überlegenheit des von ihr favorisier-
ten Gesellschaftsmodells gegenüber den klerikal-katholisch geprägten Konkurrenz-ent-
würfen zu demonstrieren. Dieses Modell, von dem die eheberatung nur ein Aspekt war, 
hatte eine starke pädagogisch-disziplinierende Komponente, die auf die Veränderung der 
lebensweise, der Alltagspraktiken der Adres satInnen gerichtet war. nacheinander wa-
ren eheberatungsstelle, Schwangerenberatung, Mutterberatungsstellen, Kindergärten und 
-horte, im Fall von Schwierigkeiten Kinderübernahmsstelle und Zentralkinderheim, dann 
der schulärztliche Dienst und verschiedene angeschlossene medizinische einrichtungen 
der Gemeinde für die Heranwachsenden ‚zuständig‘, sollten deren entwicklung begleiten, 
fördern und damit untrennbar verbunden auch kontrollieren.108 

Als die Gesundheitliche Beratungsstelle in den räumen des städtischen Gesundheitsamtes 
tatsächlich ihren betrieb aufnahm, war das – nach tandler – vor allem als ein Versuch zu 
sehen, der die Verantwortlichen „lehren [sollte], ob dergleichen Dinge heute bereits ent-
sprechend dem kulturellen niveau unserer bevölkerung den nötigen Anklang finden.“109 
leiter der beratungsstelle wurde auf tandlers Vorschlag hin der Arzt Karl Kautsky jun., 
der tandler in vielen Ansichten nahestand und vor allem seine Haltung zur Vererbbarkeit 
erworbener eigenschaften teilte.110

Das große Heer derer, die den sozialen Krankheiten unserer Zeit mit Naturnotwendigkeit zum Opfer 

fallen, soll nicht noch vermehrt werden durch die, die schon von Geburt an den Makel der Krankheit oder 

106 Gesundheitliche Prüfungen für die ehe, in: Arbeiter-Zeitung, 3. Juni 1921, 5.
107 Julius tandler, Protokoll der Sitzung des Gemeinderats der Stadt Wien vom 21. Dezember 1921, 1481.
108 Siehe byer, rassenhygiene, 179–182; brigitte Kepplinger, Sozialdemokratie und eugenik, in: Wert des le-

bens. Gedenken – lernen – begreifen. begleitpublikation zur Ausstellung des landes oÖ in Schloss Hart-
heim 2003, linz 2003, 54–58.

109 Protokoll der Sitzung des Gemeinderats der Stadt Wien vom 3. März 1922, 220.
110 Karl Sablik, Julius tandler. Mediziner und Sozialreformer. eine biographie, Wien 1983, 278.
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Minderwertigkeit auf der Stirne tragen und zu einem Leben der Qual und der Krüppelhaftigkeit verurteilt 

sind,111 

beschrieb Kautsky den ursprünglichen Zweck der einrichtung. Das Gesundheitsamt 
arbeitete zunächst ein Merkblatt aus, einen „rat für eheschließende“, und eine „Dienst-
vorschrift für den beratenden Arzt“.112 Demnach war als wesentlichster teil und Grund-
lage der „beratung“ eine ausführliche befragung sowohl des ehewerbers beziehungsweise 
der ehewerberin als auch von deren behandelndem Arzt gedacht: Fragen nach überstande-
nen und chronischen Krankheiten (zum beispiel Geschlechtskrankheiten, Geisteskrank-
heiten, epilepsie, Gicht und Diabetes) sind darin ebenso enthalten wie solche nach be-
stehenden behinderungen bezie hungsweise nach solchen in der Familie der „ehewerber“ 
(Schwerhörigkeit, Farbenblindheit et cetera). Die „ehewerber“ und deren Arzt sollten da-
rüber hinaus auch Aus kunft geben, ob sie (oder ein Familienmitglied) unter „Alkoholismus 
und andere[n] Suchten“ wie „Cocainismus, Morphinismus, nikotinismus“, „Hysterie“ oder 
„Degenerationszeichen und ausgesprochene[n] Mißbildungen“ und „Kongenitale[n] Ano-
malien“ litten. Aufgrund dieser Anamnese und etwaig notwendiger weiterer untersuchun-
gen sollte dann der beratungsarzt „dem ehewerber seine Ansicht über die ehefähigkeit 
in gesundheitlicher Hinsicht mündlich“ mitteilen. eine schriftliche Mitteilung oder ein 
Gutachten einer Kommission des landessanitätsrates waren nur auf Verlangen der ehe-
werberInnen vorgesehen. Auf diesem Wege wurde also der Arzt zum einzigen legitimen 
experten für menschliche Fortpflanzung.

Die eheberatungsstelle nahm allerdings bis zu ihrer einstweiligen Auflösung im Feb-
ruar 1934 offensichtlich eine andere entwicklung, als ihre Initiatoren vorhersahen. Hatte 
tandler 1921 noch von zehntausend über ihre Fortpflanzungswürdigkeit beratungswil-
ligen Menschen gesprochen, die er erhoffe,113 so war Kautsky jun. vorerst ernüchtert: Zu 
beginn „kamen Wochen vor, in denen sich niemand einfand“. Die monatliche Frequenz 
hätte „11 oder 15 ratsuchende“ betragen.114 erst nach „Vorträgen […] in der urania, vor 
Fürsorgeräten, in Arbeiterversammlungen“, nach der Verteilung eines Flugblattes „an die 
Pfarr- [sic!] und Standesämter“115 sei der Zustrom von besucherInnen stärker geworden. 
1929, in jenem Jahr, für das die Statistiken die höchste Frequenz ausweisen, wurden gerade 

111 Karl Kautsky, Die eheberatung im Dienste der Wohlfahrtspflege, in: blätter für das Wohlfahrtswesen der 
Stadt Wien 24/248 (1925), 26.

112 Siehe Das neue Wien. Städtewerk herausgegeben unter offizieller Mitwirkung der Gemeinde Wien, band II, 
Wien 1927, 578, 571.

113 Protokoll der Sitzung des Gemeinderats der Stadt Wien vom 21. Dezember 1921, 1481.
114 Karl Kautsky, eheberatung, in: Die bereitschaft IV/8 (April 1924), 14.
115 ebenda.
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892 „ratsuchende“ gezählt.116 Auch was die Anliegen derer, die rat such ten, betrifft, ver-
hielten sich die solchermaßen befürsorgten nicht ganz erwartungsgemäß: Der leiter der 
beratungsstelle (der wohl mit dem einzigen beratungsarzt ident war) stellte schon bald 
fest, dass sich die beratungen auf alle Fragen der sexuellen Hygiene bezögen und nicht nur 
Heiratswillige oder Verheiratete zu den ‚Kunden‘ gehörten. Auch müsse der „ehe berater 
[…] mit allen Feinheiten der Präventivtechnik vertraut sein und sie auf Wunsch lehren“117. 
In solchen Sätzen kommen die „ratsuchenden“, die Klienten der eheberatungsstellen – 
freilich aus der Sicht der beratenden – in den blick: Diese waren zum besuch der be-
ratungsstelle möglicherweise weniger durch ihre „generative Verantwortung“ motiviert, 
sondern wollten Mittel und Wege kennen lernen, um ihre Fortpflanzungsfähigkeit zu kon-
trollieren. Dass die nachfrage nach Wissen um Verhütung, das bedürfnis, Kontrolle über 
die eigene Generativität zu erlangen, im Wien der Zwischenkriegszeit deutlich öffentli-
chen Ausdruck fanden, zeigten auch die Auftritte des Arztes Max Hodann, der in berlin 
eine Sexualberatungsstelle gegründet und entsprechende literatur publiziert hatte118: Zu 
seinem Vortrag am 16. Dezember 1928 waren zum beispiel Zeitungsberichten zufolge 
„mehr als tausend junge Menschen gekommen“119. es scheint, als ob dermaßen deutliche 
bedürfnisse auch die Praxis der kommunalen eheberatung beeinflusst und ein Stück weit 
von den ursprünglichen Intentionen weg verschoben hätten. 

Die beratende Praxis hatte, zumindest beim damit befassten Arzt, offensichtlich auch 
die einschätzung über die realisierungschancen der anfänglichen Intentionen vorsichtiger 
werden lassen: Kautsky stellte das medizinische Monopol auf Fortpflanzung in Frage, in-
dem er beklagte, dass keine psychoanalytische betreuung zur Verfügung stehe. Angesichts 
der unsicheren Prognosemöglichkeiten und der „Mannigfaltigkeit des sozialen Seins“ 
müsse die entscheidung über eine eheschließung dem „Wagemut und temperament der 
beiden ehekandidaten“ anheimgestellt werden120 – was auch als Distanzierung von den ur-
sprünglichen Macht- und Kontrollfantasien gelesen werden kann.

Soweit die spärlichen Quellen ein urteil zulassen, war die Praxis der eheberatungsstelle 
während der ersten republik aber zumindest ambivalent: neben Hinweisen auf relati-
vierung der eugenischen Ansprüche, auf Distanzierung vom obrigkeitlichen Versuch, die 
generative Kraft der bürgerInnen zu kontrollieren, scheint es – trotz der betonung der 

116 Statistisches Jahrbuch der Stadt Wien für das Jahr 1929, hg. von der Magistratsabteilung für Statistik, Wien 
1930 (= neue Folge, 2. Jg.), 59.

117 Karl Kautsky, Fünf Jahre öffentliche eheberatung, in: blätter für das Wohlfahrtswesen 27/265 (1928), 23.
118 Max Hodann, Sexualelend und Sexualberatung. briefe aus der Praxis von Dr. Max Hodann, rudolfstadt 

1928.
119 Sexualnot und Sexualberatung. ein Vortrag von Max Hodann, in: Arbeiter-Zeitung, 18. Dezember 1928, 4.
120 Kautsky, Fünf Jahre öffentliche eheberatung, 24.
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Freiwilligkeit der beratung – auch gegengerichtete Aktivitäten hin zur ins totalitäre ge-
henden Überwachung gegeben zu haben: Kautsky berichtet von einer engen Zusammen-
arbeit mit der Geschlechtskranken- und tuberkulosenfürsorge, der trinkerheilstätte und 
der Schwangerenfürsorge.121 Auch würde die eheberatungsstelle immer häufiger von der 
Wiener landesregierung in Anspruch genommen, wenn es um die erteilung von ehe-
dispensen (zum beispiel bei der Wiederverheiratung getrennt lebender) ging. Deutlich 
wird die rolle der Fürsorgeräte als „flächendeckende“ Kontrollorgane: Sie hätten die Auf-
gabe, alle Heiratswilligen ihres Sprengels, die Zweifel an ihrer „ehefähigkeit“ hätten, an 
die eheberatungsstelle zu verweisen.122

Versucht man, aus den Quellen auf leitende Körperbilder, auf normative Haltungen, 
was Sexualität und Fortpflanzung anlangt, zu schließen, so wird bei aller Ambivalenz des 
unternehmens eine sehr deutliche Vorstellung sichtbar: Die „ehewilligen“ beziehungs-
weise ihre Körper erscheinen als Produktionsmittel und Subjekte im Hinblick auf die Hei-
lung der „Wunden“ des Volkskörpers, zur Wiederherstellung des „organischen Kapitals“. 
Der sexuelle Akt ist in diesem Sinne keine private Angelegenheit oder gar eine Sache per-
sönlicher lust, sondern teil eines Produktionsprozesses, den „die Gesellschaft“ zu über-
wachen das recht, ja die Pflicht habe. In diesem Sinne wird das Fortpflanzungsverhalten 
„sozialisiert“123: Die Fruchtbarkeit der Paare soll gefördert oder verhindert werden. Über 
das Postulat einer möglichen Vererbung von (vor allem negativen) eigenschaften wurde 
der/die einzelne verantwortlich für den gesamten Gesellschaftskörper, für das gesamte 
„organische Kapital“. Sexuelle Aktivität stand somit am Kreuzungspunkt zwischen dem/
der einzelnen und der Gesellschaft, der Gemeinschaft, der „bevölkerung“. Genau dieses 
Verhältnis wurde zum Angelpunkt des Disziplinierungsversuches. Sein Ziel war – so wird 
unausgesprochen vorausgesetzt – das heterosexuelle Paar. Dabei ging es nicht um eine 
Veränderung der geschlechts spezifischen normen innerhalb dieses Verbandes. Die „ehe-
willigen“ erscheinen daher, auch wenn das paradox klingen mag, seltsam geschlechtslos 
oder geschlechtsunspezifisch: „[…] die ehe [repräsentiert] eine Institution, welche die 
reproduktion des Menschengeschlechtes im Sinne einer durch zielstrebige Auslese güns-
tigen Zeugung und durch eine rechtlich und materiell sichergestellte Aufzucht ermög-
licht.“124 In diesem Sinne ging es um das reibungslose Funktionieren dieser einheit, denn: 
„Die Gesundheit der ehegatten ist für das Glück der ehe wichtiger als Geld und Gut.“125 

121 Kautsky, eheberatung im Dienste der Wohlfahrtspflege, 26.
122 Karl Kautsky, Die eheberatungsstelle der Gemeinde Wien, in: blätter für das Wohlfahrtswesen 29/282 

(1930), 309.
123 Foucault, Wille zum Wissen, 127.
124 Julius tandler, ehe und bevölkerungspolitik, Wien–leipzig 1924, 1.
125 Das neue Wien, band II, 578.
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Die ehepartnerInnen sollten – mit durch gesellschaftliche Kontrolle erhöhter effizienz 
und rationalität – ihre „Zucht“- und „Aufzuchtsfunktionen“ erfüllen. Die bipolaren Ge-
schlechterrollen wurden in diesem Zusammenhang durchaus in einer unhinterfragbaren, 
vorgesellschaftlichen „natur“ legitimiert: Dem Mann fiel die beteiligung an der Zeugung 
und der Großteil der erwerbsarbeit zu, für alles andere war die Frau in erfüllung ihrer 
Mutterrolle zuständig. Das verweist auf das von Pirhofer/Sieder126 für das „rote Wien“ be-
schriebene Wohn- und lebensmodell einer normativ gesetzten „Arbeiter-Kleinfamilie“.127 
Deren Durchsetzung stand aber nicht im Zentrum der „Wahrheit“ der eheberatung: De-
ren „Wahrheit“ war das ökonomisch-rationalistische Paradigma von der „Menschenpro-
duktion“.

Da die eheberatungsstelle schließlich nicht mit Zwangscharakter ausgestattet wurde, 
lag die Hoffnung auf die Durchsetzung der gewünschten Verhaltensformen, auf die dem 
entsprechende normierung des generativen Verhaltens des Paares bei der Selbst kontrolle 
und Selbstdisziplinierung. Die Aufgabe der beratungsstelle war es, sich selbst kontrollie-
rende Individuen herzustellen, die das Projekt der rationellen Menschenproduktion „frei-
willig“ vorantrieben und umsetzten. In der umsetzung dieses Ziels scheiterte die ein-
richtung allerdings an der „Gleichgültigkeit der großen Masse der bevölkerung“128, also 
an einer Form passiven Widerstandes. es ist eine bittere und irritierende Ironie, dass es 
Zwang und Gewalt waren, die während des nationalsozialismus ähnliche Versuche mit 
wesentlich folgenschwererer Wirkungsmacht ausstatteten.

Wiederbelebung unter anderen Vorzeichen:  

die Eheberatungsstelle des „Ständestaat“-Wien

Am 1. Juni 1935129 wurde die „neue“ eheberatungsstelle unter ihrem nunmehrigen leiter 
Albert niedermeyer wiedereröffnet. niedermeyer hatte Theologie, Jus und Medizin stu-
diert, war, protestantisch getauft und erzogen, als Kind mit seiner Familie aus der Monar-
chie in den damaligen osten des Deutschen reiches ausgewandert, war dort zum Ka-
tholizismus konvertiert und hatte bereits in den 1920er Jahren im damaligen Schlesien 

126 Gottfried Pirhofer/reinhard Sieder, Zur Konstitution der Arbeiterfamilie im roten Wien: Familienpolitik, 
Kulturreform, Alltag und Ästhetik, in: Michael Mitterauer/reinhard Sieder (Hg.), Historische Familienfor-
schung, Frankfurt am Main 1982, 327.

127 Die normative Setzung dieses Modells in den Politiken des „roten Wien“ bedeutet allerdings noch nicht 
seine allgemeine Durchsetzung, diese fällt in die fünfziger Jahre. Vergleiche Maria Mesner, Die „neugestal-
tung des ehe- und Fa milienrechts“. re-Definitionspotentiale im Ge schlechterverhältnis der Aufbau-Zeit, 
in: Zeitgeschichte 1997/5–6, 186–206.

128 Kautsky, eheberatungsstelle der Gemeinde Wien, 309.
129 Gerhard Melinz/Gerhard ungar, Wohlfahrt und Krise. Wiener Kommunalpolitik zwischen 1929 und 1938, 

Wien 1996, 94.
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eine „eheberatungsstelle“ (in Abgrenzung zu den „Sexualberatungsstellen“ der Weimarer 
republik) geleitet.130 1934 kam niedermeyer als „Konsulent für Sozial-Hygiene und Fa-
milienschutz“ nach Wien. Dort war er Vorstandsmitglied der 1932 gegründeten St. Lukas 
Gilde, einer Vereinigung katholischer ÄrztInnen, die sich für eugenik interessierten.131 

Über die tätigkeit der eheberatungsstelle unter der leitung von niedermeyer ist wenig 
bekannt: Ihre bürokratischen Spuren, die sich heute in Archiven wiederfinden könnten, 
sind ebenso gelöscht wie diejenigen ihrer Vorgängerin. niedermeyer publizierte zwar um-
fangreich, auch über die eheberatungsstelle und eheberatung im Allgemeinen, schilderte 
aber – im unterschied zu Kautsky – die konkrete Arbeit nicht. Die Kritik des autoritä-
ren „Ständestaates“ entzündete sich nicht an der eugenischen eheberatung – dieser hing 
auch niedermeyer an –, sondern daran, dass die kommunale eheberatungsstelle zur „all-
gemeinen Sexualberatungsstelle geworden“132 wäre und „ihre Wirkungen […] – zuletzt 
zumindest – auf die Zerstörung der Familie gerichtet“ gewesen seien. Das Ziel der neuen 
einrichtung lag „in der inneren befestigung des ehe- und Familienlebens“;133 es war „den 
vielfachen Störungen an der urzelle des Staates, der Familie, als Folge der Kriegs- und 
nachkriegszeit entgegenzuwirken“.134 niedermeyer verstand ‚seine‘ eheberatung – glaubt 
man seiner zweiten, nach 1945 erschienenen Autobiografie – als „bedeutsames geistiges 
bollwerk zur Verteidigung der ‚bastion Österreich‘“.135 nach Angaben niedermeyers er-
folgte die beratung „vorehelich“ und „innerehelich“. Die „voreheliche“ beratung richtete 
sich auf „erbliche belastung“ sowie Infektionskrankheiten und versuchte, das „Zusammen-
treffen gleichsinniger belastungen“ zu vermeiden. 

Die innereheliche Beratung bezog sich auch auf Schwierigkeiten und Störungen des Ehevollzuges, 

Potenz und Empfindungsstörungen, ihre Zusammenhänge mit Sexualanomalien; auf die Sterilität der Ehe, 

130 Siehe Albert niedermeyer, Zur Frage der eheberatung, in: Ärztliches Vereinsblatt für Deutschland 1926, 
372; sowie seine erste Autobiografie Wahn, Wissenschaft und Wahrheit. lebensbekenntnisse eines Arztes, 
Salzburg–leipzig 1934, 169.

131 löscher, Katholizismus und eugenik in Österreich, 152.
132 Das Wohlfahrtswesen der Stadt Wien. Geschichte, entwicklung, Aufbau und einrichtungen mit besonde-

rer berücksichtigung der neuschöpfungen unter bürgermeister richard Schmitz in den Jahren 1934–1936, 
Wien 1937, 9, ähnlich bereits in Albert niedermeyer, um die rechte eheberatung. Die eheberatung als 
Werkzeug zerstörender Kräfte und in Dienste aufbauender Ideen, in: Schönere Zukunft 29/1935 (14. April 
1935), 755.

133 richard Schmitz, Wiener Stadt- und landesarchiv, bürgerschaft b2 Stenographischer bericht, 18.12.1935, 
1466.

134 Die eheberatungsstelle der Stadt Wien, in: Amtsblatt der bundesunmittelbaren Stadt Wien 45/34 (21. Au-
gust 1937), 1.

135 Albert niedermeyer, Wahn, Wissenschaft und Wahrheit. lebenserinnerungen eines Arztes, Innsbruck–
Wien–München 1956, 332.
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die Fragen der Geburtenverhütung und der hiedurch verursachten Schädigungen, die Problematik der 

Methode Knaus- Og ino  [Hervorhebung im Original], die Ehezerrüttung und ihre psychologischen und 

sozialen Verursachungsfaktoren.136 

bereits vor 1938 sprach sich niedermeyer gegen „negative Auslesemaßnahmen“ wie Steri-
lisation aus, weil diese der katholischen Morallehre widersprächen.137 „es muss eben mög-
lich sein, eugenik auch ohne Sterilisierung zu treiben. Allerdings gehört dazu in erster 
linie die beseitigung der sozialen notstände […].“138 es ist konsequent, dass die einrich-
tung, die niedermeyer leitete, im rahmen einer „universalistischen eheberatung“ konzi-
piert war, in der sie vorrangig die medizinischen Aspekte zur Aufgabe hatte, während sich 
die beratungsstelle des Mutterschutzwerkes der Vaterländischen Front um soziale und fürsor-
gerische Aufgaben kümmerte und das Josefswerk mit seelsorgerischen und eherechtlichen 
Fragen betraut war.139 

Die Selbstzeugnisse niedermeyers und die rechtfertigungspublikationen der Wiener 
rathausbürokratie enthalten wenig über die konkreten Aktivitäten der einrichtung, die 
sich jedenfalls an derselben Adresse wie ihre Vorgängerinstitution befand.140 niedermeyer 
selbst berichtete in seiner zweiten Autobiografie undifferenziert über Hindernisse und 
Schwierigkeiten, auf die die eheberatungsstelle getroffen sei, und nannte nur zwei De-
tails konkret: Die „in den Ideen tandlers vorzüglich geschult[en]“ Fürsorgerinnen hätten 
sich geweigert zu erheben, wie einer Frau, die ihre Schwangerschaft wegen des Mangels, 
in dem sie lebte, abbrechen wollte, sonst zu helfen sei. und: Wagner-Jauregg und andere 
Ärzte hätten ihn, niedermeyer, wegen seiner Ablehnung der Sterilisation als eugenischem 
Werkzeug als „päpstlicher als der Papst“ kritisiert.141 

136 ebenda, 324.
137 In Österreich gab es keine katholischen eugeniker wie beispielsweise Hermann Muckermann, der sich in 

Deutschland öffentlich für Sterilisation als eugenische Maßnahme aussprach und sich damit im Wider-
spruch zur katholischen Sexualethik befand. – Siehe dazu Gert Dressel, „Volksgesundheits“verständnis des 
Politischen Katholizismus in der österreichischen ersten republik. Die Konstruktion und Medizinierung 
sozialer Krisen, phil. Diplomarbeit univ. Wien 1991, 173ff.; Monika löscher, „Der gesunden Vernunft nicht 
zuwider.“ Katholizismus und eugenik in Österreich vor 1938, in: Wert des lebens, 47–53; dies., Katholizis-
mus und eugenik in Österreich. „… dass die katholische Auffassung alle vernünftigen Versuche der positiven 
eugenik voll Freude begrüßt und unterstützt …“, in: baader/Hofer/Mayer (Hg.), eugenik in Österreich, 
141f.

138 niedermeyer, Wahn, Wissenschaft und Wahrheit. lebensbekenntnisse eines Arztes, Salzburg–leipzig 1934, 
186.

139 Siehe Die eheberatungsstelle der Stadt Wien.
140 Siehe bildunterschrift unter dem ersten bild im Fototeil von Das Wohlfahrtswesen der Stadt Wien.
141 niedermeyer, Wahn, Wissenschaft und Wahrheit. lebenserinnerungen eines Arztes, Innsbruck–Wien–

München 1956, 332.
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nach dem „Anschluss“ wurde die eheberatungsstelle konsequenterweise endgültig auf-
gelöst. „beratung“, mit welcher Ausrichtung auch immer, passte nicht mehr ins Zwangs-
konzept des „Gesetzes zur Verhütung von erbkrankem nachwuchs“.

Setzt man die beiden kommunalen eheberatungsstellen der Gemeinde beziehungsweise 
der Stadt Wien zueinander in beziehung, so ist – aufgrund der dürftigen Quellenlage mit 
Vorsicht – festzuhalten, dass sie trotz der beschriebenen unterschiedlichen ideologischen 
einbettung auch erhebliche Ähnlichkeiten aufwiesen: beide orientierten sich an der ehe 
als dem generativen Arrangement, ihr Funktionieren sollte verbessert werden. Die zentrale 
Differenz zwischen beiden bestand in der einschätzung der Steuerung der menschlichen 
Generativität und der bewussten empfängnisverhütung: Diese waren im sozialdemokra-
tisch-sexualreformerischen Zusammenhang ein legitimes Mittel der (ehelichen) lebens-
gestaltung. Die Verantwortlichen des „christlichen“ Ständestaates lehnten eine solche be-
trachtungsweise kategorisch ab.

Die Beratungsstellen der Sozialistischen Gesellschaft

für Sexualberatung und Sexualforschung

Mit der Genehmigung der Vereinsstatuten der Sozialistischen Gesellschaft für Sexualberatung 
und Sexualforschung, die die Ärztin Marie Frischauf und der Mediziner, Psycho analytiker 
und Sexualwissenschafter Wilhelm reich eingereicht hatten, durch den Wiener Magistrat 
im Dezember 1928 war diese praktisch gegründet. Statutengemäß setzte sich der Verein, 
der seine tätigkeit auf Wien beschränkte, ein dreifaches Ziel: beratung in sexuellen Kon-
flikten, Aufklärung in „Hygiene sowie Aufdeckung und bekämpfung von unzulänglich-
keiten bei bestehenden einrichtungen auf diesem Gebiete“ sowie – drittens – sexualwis-
senschaftliche Forschung.142 um das zu erreichen, wurden Beratungsstellen für Arbeiter und 
Angestellte gegründet, öffentliche Vorträge gehalten und statistisches Material gesammelt 
sowie eine eigene Publikationsreihe, die Schriften der sozialistischen Gesellschaft für Sexual-
beratung und Sexualfor schung, herausgegeben.

ende Jänner 1929 meldete die Zeitung der KPÖ Rote Fahne tatsächlich die Gründung 
von sechs „Proletarischen beratungsstellen“, die jeweils in Privatwohnungen und -praxen 
situiert waren. Dort sollte die beratung „auf Grund von wissenschaftlichen, insbesondere 
psychoanalytischen Forschungsergebnissen [erfolgen]. Sie erstreckt[e] sich auf psychische 
und somatische untersuchung und die erhebung eines befundes.“143 Jede der beratungs-
stellen hatte täglich zwei Stunden offen und war für alle ratsuchenden zugänglich.144 ein 

142 Zitiert nach Fallend, Wilhelm reich in Wien, 116.
143 § 4 der Statuten, zitiert nach Fallend, reich in Wien, 116.
144 Kubes, „Moderne nervositäten“, 274.
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beratungsgespräch dauerte etwa eine halbe Stunde. In den ersten 18 Monaten des be-
stehens wurden etwa 700 Menschen beraten,145 in den Jahren 1928/29 wurden außerdem 
etwa 7.000 Personen mit öffentlichen Vorträgen erreicht.146

Im laufe des Jahres 1930 wurde die beratungstätigkeit ausdifferenziert. Die Aufzäh-
lung der verschiedenen bereiche vermittelt einen einblick in die nunmehrigen Schwer-
punkte: Marie Frischauf und Isidor Fassler berieten über empfängnisverhütung und Ge-
schlechtskrankheiten, wobei Frischauf nur Frauen akzeptierte, Wilhelm reich und Anny 
Angel führten beratungen zu sexuellen Konflikten und neurosen durch, lia Swarowsky 
und edith buxbaum waren auf beratung von Kindern und Jugendlichen spezialisiert, wäh-
rend eduard Fliegel, der einzige Jurist unter den MedizinerInnen, beratungen in rechts-
fällen durchführte.147 ob die beratungsstellen ihre tätigkeit auch nach der Übersiedlung 
Wilhelm reichs nach berlin im Herbst 1930 fortsetzten, ist unklar, es finden sich nach 
1931 jedenfalls keine überlieferten Spuren mehr.

Aufschlüsse über Klientel und Inhalte der beratungen lassen sich vor allem aus den de-
taillierten statistischen Angaben ziehen, die reich selbst veröffentlichte. Demnach seien 
die Klienten „durchwegs mittellose Arbeiter und Angestellte“, von denen allerdings nur 
etwa 30 Prozent tatsächlich in „eine[r] oder mehrere[n] Aussprachen“ geholfen werden 
konnte. Ihr Anliegen seien vor allem „onaniekonflikte, die leichten Störungen der Potenz, 
leichte aktuelle Sexualkonflikte“ und empfängnisverhütung. Das meistempfohlene Ver-
hütungsmittel war offenbar ein „Pessar und, vor dem Verkehr eingeführt, ein chemisches 
Schutzmittel“.148 70 Prozent der beratenen seien „in so hohem Grade neurotisch, daß eine 
Hilfe ohne gründliche psychotherapeutische behandlung nicht zu erzielen ist.“149 In bezug 
auf diese „Fälle“ gab sich reich sehr pessimistisch angesichts „der reale[n] unmöglichkeit, 
auch nur einen bruchteil der Kranken einer entsprechenden behandlung zuzuführen“.150 
Auch wäre es eine Illusion zu glauben, dass im „rahmen der bürgerlichen Gesellschaft bei 
den bestehenden mangelhaften einrichtungen, bei der Masse der leidenden, bei der sich 
durch die übliche Familienerziehung unausgesetzt fortpflanzenden neurosenerzeugung 

145 Wilhelm reich, Die Sexualnot der werktätigen Massen und die Schwierigkeiten der Sexualreform, in: Sexu-
alnot und Sexualreform. Verhandlungen der Weltliga für Sexualreform. IV. Kongress, hg. von Josef K. Fried-
jung/Sidonie Fürst/ludwig Chiavacci/Herbert Steiner, Wien 1931, 78.

146 Wilhelm reich, The Socialistic Society for Sexual Advice and Sexual research, in: Margaret Sanger/Hannah 
M. Stone (Hg.), The Practice of Contraception. An International Symposium and Survey, baltimore 1931, 
271.

147 Fallend, reich in Wien, 122.
148 Marie Frischauf/Annie reich, Ist Abtreibung schädlich?, Wien 1930, 38.
149 Wilhelm reich, erfahrungen und Probleme der Sexualberatungsstellen für Arbeiter und Angestellte in 

Wien, in: Der sozialistische Arzt 5 (1929), 98.
150 ebenda, 100.
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und Schädigung des Sexuallebens eine lösung der Frage“ möglich wäre.151 „In den Fällen, 
in denen der Arzt nichts mehr zu sagen hat, muß der Sozialist an seine Stelle treten.“ reich 
selbst sei es auch schon „in einer reihe von Fällen“ gelungen, „solche Arbeiter für die Par-
teiarbeit zu interessieren“.152

Versucht man, die normativen Vorstellungen der Mitglieder der Gesellschaft in bezug auf 
Körper, Sexualität und Fortpflanzung zu analysieren, die bedeutungen, die mit Sexualität 
und Geschlecht verbunden waren, so ist man zuerst an das umfangreiche und auch aus-
führlich diskutierte Werk von Wilhelm reich verwiesen. Für zielführender in bezug auf 
die hier angesprochene Fragestellung halte ich es aber, mich auf die texte zu beschränken, 
die im Zusammenhang mit den beratungsstellen in Wien entstanden sind. Ins Auge fällt 
die umfassende Pathologisierung der gelebten Sexualität: 50 Prozent aller Männer und 70 
Prozent aller Frauen hätten neurotische Symptome, etwa die Hälfte aller Männer, aber 90 
Prozent aller Frauen litten „gering geschätzt“ auch unter „Potenzstörungen, beziehungs-
weise an Störungen der erlebnisfähigkeit beim Geschlechtsakt“.153 Schuld an der „Volks-
krankheit neurose“, der „das Proletariat […] hoffnungslos ausgeliefert“ sei,154 während sich 
die Wohlhabenden in Privatpraxen behandeln lassen könnten, sei die bürgerliche ehe- und 
Sexualmoral, die die sexuelle betätigung nur zum Zweck der Zeugung von ehelichen Kin-
dern zulasse und sonst enthaltsamkeit fordere. 

Aus der Art und Weise, wie reich beispielsweise auf den letzten Seiten der broschüre 
Sexualerregung und Sexualbefriedigung Fragen aus seiner beratenden Praxis beantwortet, 
lässt sich deutlich ablesen, wie aus seiner Sicht Sexualität gelebt werden solle. In reichs 
rede sind befreiungsrhetorik und normative Vorgaben untrennbar ineinander verwoben. 
Sexuelle betätigung sollte von bürgerlicher Sexualunterdrückung befreit, also regelmä-
ßig, lustvoll, befriedigend (das heißt genital und orgasmus-orientiert) sowie hetero sexuell 
sein. Jede andere Form der gelebten Sexualität wird durch die bezeichnung „neurotisch“ 
pathologisiert und abgewertet. Menschen mit homosexueller orientierung seien schlicht 
„Kranke“, die „entwicklungsstörungen der liebe zum anderen Geschlecht“ erfahren ha-
ben.155 Das Subjekt, das seinen „natürlichen“ Sexualtrieb solchermaßen auszuleben auf-
gefordert war, erschien auf den ersten blick nicht geschlechtlich spezifiziert. bei ge-
nauerer lektüre wird aber deutlich, dass es vor allem der unbefriedigte (proletarische) 
Mann war, der da befreit werden sollte. Dementsprechend war die „Geschlechtskälte 
der Frau […] eine der wesentlichsten ursachen, daß so viele ehen sehr bald unglücklich 

151 reich, erfahrungen und Probleme, 101.
152 ebenda, 102.
153 reich, Die Sexualnot der werktätigen Massen, 78.
154 reich, erfahrungen und Probleme, 101.
155 Wilhelm reich, Sexualerregung und Sexualbefriedigung, Wien 1929, 59.
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werden“.156 Auch daher sollte den Frauen, die durch die Sexualunterdrückung und die 
Keuschheitsforderung in größerem Ausmaß „gestört“ seien als die Männer, zu „norma-
ler“ erregbarkeit – und „normal“ bezeichnet hier durchaus auch die „norm“ – verholfen 
werden.

Zentrales Ziel reichs im Zusammenhang mit Sexualität war deren „befreiung“, die zu 
lust führen sollte. Das kritisierte er auch an den bevölkerungspolitikern, obwohl – nach 
seinen Angaben, in anderen Quellen gibt es keine Hinweise darauf – die beratungsstellen 
der Gesellschaft mit der kommunalen eheberatungsstelle eng zusammenarbeiten157: „bei al-
lem eifer und aller Fürsorge für das Wohl und nichtaussterben der Menschen werden die 
Menschen vergessen. […] es wäre wünschenswert, die biologen und bevölkerungspoli-
tiker versenkten sich in den begriff der lustprämie als Sicherung der Fortpflanzung.“158 
reich im Gegensatz dazu setzte diese „Prämie“ so absolut, dass sie zur – möglicherweise 
nicht unbedingt für alle lustvollen – norm gerann.

Die Frauenschutz-Beratungsstelle

Die Jänner-nummer 1923 der Sexual-Reform. Zeitschrift für Sexualreform und Neomal-
thusianismus meldete, dass der Bund gegen den Mutterschaftszwang nun in der Wiener Kö-
nigseg gasse 10 eine Frauenschutz-Beratungsstelle eröffnet habe, die an Diens- und Don-
nerstagen zwischen fünf und sechs uhr abends „amtiere“. „Jede mittellose Frau (auch 
Mädchen), die die Verwendung des Frauenschutzes (Pessar mit Irrigator) anstrebt,“ werde 
an einen Arzt verwiesen, der sie kostenlos untersuche und das Pessar anbringe. Pessar 
und Irrigator sowie weitere damit in Zusammenhang stehende Konsultationen des Arz-
tes könnten zu ermäßigten Preisen in Anspruch genommen werden. Der Bund übernahm 
die Differenz in den Arztkosten.159 Die beratung in der Frauenschutz-Beratungsstelle selbst 
war kostenlos. um allerdings die ermäßigten Arzttarife zu bekommen, mussten die Frauen 
eine Mitgliedskarte des Bunds vorweisen, die pro Jahr 1 Schilling kostete.160 „bemittelte“ 
Mitglieder sollten sich schriftlich an den Bund wenden, der ihnen dann eine liste mit 
Arztadressen zukommen lassen würde. Die beratung erfolgte anonym, es wurde aber eine 
Statistik über die Geburten angelegt. Der Bund forderte zwar die Aufhebung des strafge-
setzlichen Abtreibungsverbots und versuchte, diese politisch durchzusetzen; in der Zeit-
schrift wurde aber – wohl um strafrechtliche Verfolgung zu vermeiden – mehrfach dar-

156 ebenda, 25.
157 reich, erfahrungen und Probleme, 98.
158 Wilhelm reich, Der Koitus und die Geschlechter, in: Zeitschrift für Sexualwissenschaft 8 (1922), 352.
159 errichtung der Frauenschutz-beratungsstelle, in: Sexual-reform 4/13 ( Jänner 1923), 1.
160 ruth Amberg, The Ferch Clinic in Vienna, in: birth Control review September 1929, 261.
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auf hingewiesen, dass Fragen nach Schwangerschaftsabbrüchen nicht beantwortet werden 
könnten.

Wie schon der untertitel des Publikationsorgans ankündigte, war das Argument, das 
für die legitimität, ja notwendigkeit Geburten beschränkender Maßnahmen angeführt 
wurde, strikt neo-malthusianisch: Schuld am sozialen elend sei nur die tatsache, dass die 
Menschen, vor allem die unteren Schichten, zu viele Kinder zur Welt brächten, weil sie – 
im Gegensatz zu den besitzenden – nicht im Stande seien, die Geburtenzahl vernünftig zu 
beschränken. Aber: „Man erspart leid, wenn man es nicht entstehen läßt […]“.161 Gebur-
tenrückgang sei ein „erlösungszeichen“ von den katastrophalen Auswirkungen der „Über-
bevölkerung“: Wohnungsnot, Arbeitslosigkeit, Hunger, „Irrsinn der riesenstädte“.162 „Der 
Qualitätslehre – als Ausfluß der Vernunft und der Sittlichkeit – gehört die Zukunft. Die 
Qualitätslehre bedingt die Geburtenbeschränkung.“163

Alleiniger öffentlicher Sprecher des Bunds, der 1925 in Bund für Geburtenregelung um-
benannt wurde, war Johann Ferch, gelernter Drucker und Schriftsteller, der – neben bro-
schüren, in denen er Geburtenregelung und liberalisierung des Abtreibungsverbots propa-
gierte – vor allem liebesromane publiziert hatte. Da nach Angaben von Ferchs Frau betty 
1926 in Wien vier,164 drei Jahre später sogar acht beratungszentren existierten165 und es 
darüber hinaus in anderen bundesländern noch einmal zwölf gab,166 muss an dieser Initia-
tive eine größere Gruppe von Menschen beteiligt gewesen sein, von denen sich allerdings 
kaum eine Überlieferung findet. betty Ferch sprach allein von 40 sozial gesinnten ÄrztIn-
nen, mit denen sie als organisatorin der Wiener beratungsstellen zusammenarbeite. In den 
beratungszentren selbst arbeiteten (weibliche) Freiwillige ehrenamtlich, was die organi-
sation einfach und kostengünstig mache: eine beratungsstelle brauche lediglich eine lei-
terin, zwei räume, gedrucktes Informationsmaterial und eine kleine liste mit ÄrztInnen. 
Der Bund dehnte bis ende der zwanziger Jahre seine tätigkeit bis Klagenfurt und Salzburg 
aus.167 Der in den uSA erschienene Überblick Seventy Birth Control Clinics gab an, dass 
jährlich etwa 1.280 PatientInnen erstmals die beratungsstelle des Bunds aufsuchten. Ins-
gesamt seien seit der Gründung bis 1928 etwa 6.440 Personen beraten worden.168 In einem 

161 Joh.[ann] Ferch, Die unterbrechung der Schwangerschaft, Wien o. J., 6.
162 Joh.[ann] Ferch, Geburtenregelung, leipzig 1929, 37, 57.
163 Ferch, unterbrechung der Schwangerschaft, 4f.
164 betty Ferch, A Chain of Austrian Clinics, in: birth Control review 10/January (1926), 21.
165 robinson, Seventy birth Control Clinics, 10. 
166 1923 bestanden zum beispiel beratungsstellen in Wiener neustadt, traisen, linz, Salzburg, Korneuburg, 

Klagenfurt, Steyr, Atzgersdorf, neunkirchen und tullnerbach-Preßbaum. – lehner, Verpönte eingriffe, 39.
167 news notes: Austria, in: birth Control review August 1928, 289.
168 robinson, Seventy birth Control Clinics, 10.
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brief an Margaret Sanger vom 15. September 1933 schrieb betty Ferch, dass 1932 1.709 
Frauen (in ganz Österreich) mündlich beraten worden seien, mit 3.400 habe man brieflich 
verkehrt.169 Der politische bruch 1933/34 brachte allerdings ein rasches ende: Die dama-
lige Vorsitzende betty Ferch beantragte auf der Sitzung vom 25. Jänner 1934 die Auflösung 
des Vereines, weil die beschränkungen der Versammlungsfreiheit die Arbeit des Bunds zu 
stark behindere.170 Das dürfte auch das ende der beratungsstellen gewesen sein, von denen 
sich keine Spuren mehr finden.

Finanziert wurden die beratungsaktivitäten durch private Spenden, die bei den öffent-
lichen Vorträgen von Johann Ferch, die – zumindest nach Angaben der Sexual-Reform – 
sehr gut besucht waren, gesammelt wurden, und durch beiträge, die für den einsatz eines 
lichtbildvortrags, den Ferch produziert hatte, eingehoben wurden. eine rege ‚Öffentlich-
keitsarbeit‘ zeichnete den Bund insgesamt aus. Johann Ferch scheint vor allem ein Meis-
ter der Kommunikation gewesen zu sein, was ihm vielfältige internationale Kontakte und 
beispielsweise große Anerkennung in der uS-amerikanischen bewegung zur Geburten-
kontrolle einbrachte. 

Das Verhältnis des Bunds zu den „bevölkerungspolitischen“ bestrebungen der Sozial-
demokratie war ambivalent: In einigen bereichen gab es eine Interessenkongruenz und 
politische Kooperation, vor allem, wenn es um die Aufhebung des gesetzlichen Abtrei-
bungsverbotes ging.171 Die MitarbeiterInnen des Bunds pflegten ständige Kontakte 
zu teilen der Sozialdemokratie, Johann Ferch schrieb zum beispiel für Die Frau. Die 
Arbeiterkrankenkasse unterstützte den Bund zumindest in der Anfangszeit durch Zur-
verfügungstellen des raumes in der Königseggasse. Andererseits polemisierte die Sexual-
Reform häufig gegen die tandlersche beratungsstelle, ohne diese direkt zu nennen, sowie 
gegen die „Hohlheit des österreichischen Fürsorge-Falsch meldens“.172 Die Distanz zu Par-
teien und die private organisationsform der Frauenschutz-Beratungsstellen, die Medizina-
lisierung der Fortpflanzung sowie der hohe Stellenwert, den ehrenamtlichkeit und öffent-
liches lobbying besaßen, sind wesentliche organisatorische Merkmale, die deutlich auf 
das uS-amerikanische Vorbild, die Geburtenkontrollbewegung der weißen Mittelschicht-
frauenbewegung, verweisen.

Analysiert man die normativen Vorstellungen, die Konzepte von Körper, Generativität 
und Sexualität, die die Frauenschutz-Beratungsstellen inspirierten, so wird schnell deutlich, 
dass Frauen die alleinigen Adressaten der Initiative waren – dem tut auch die Gründung 

169 brief betty Ferch an Margaret Sanger, 15. September 1933, in: Margaret Sanger Papers, Microfilm, Series 
III, Subseries 1 – Correspondence.
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einer beratungsstelle für Männer, die 1931 angekündigt wurde, von der aber weiter nichts 
bekannt ist, keinen Abbruch.173 Frauen wurden als die für Fortpflanzung und Kinder-
betreuung allein Zuständigen konzipiert, ihr geschundener Körper stand für die Ausbeu-
tung und Überanstrengung durch zu häufige Geburten und unsachgemäße Schwanger-
schaftsabbrüche. Frauen, und zwar besitzlose, waren die opfer der „niederträchtige[n] 
Gesellschaftsordnung des gemeinsten egoismus“, sie würden – durch „männliche Igno-
ranz“ – in das Joch des „Mutterschaftszwangs“ gespannt. Ziel war: „Die Mutter und Frau, 
das Weib, soll nicht mehr ein Freiwild der Gedankenlosigkeit, des leides und der Körper-
verwüstung sein“.174 Während bei der kommunalen beratungsstelle der Zielpunkt aller re-
formbestrebungen die Gesell schaft beziehungsweise deren „organisches Kapital“ war, war 
es beim Bund die durch Geburtenbeschränkung glückliche ehe, die eine ideale Zukunft 
verspreche: „Die Kinder der im Zeichen der Geburtenbeschränkung lebenden liebenden 
und verständigen ehe werden eine andere Menschheit schaffen.“175 beratungsstellen, wie 
der Bund sie betreibe, verhießen „[w]irtschaftliche Sicherung des Heims, eine vom un-
erträglichen elend, Streit und Zank befreite ehe – und ein nicht mehr furchtverzerrtes, 
oft unnatürliches, sondern ein beglückendes Sexualleben.“176

Den bestrebungen des Bunds lagen somit normative Vorstellungen zugrunde, die die 
leitideen der Familienplanung,177 die in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg von den 
uSA nach Westeuropa kam, vorwegnahmen: nicht – wie die kommunale eheberatungs-
stelle voraussetzte – eine abstrakte „Gemeinschaft“ forderte vom Individuum „Verantwor-
tung“, also unterordnung unter ein „Gemeinwohl“, sondern das individuelle Glück und 
das der Kinder wurde durch adäquates Verhalten in Aussicht gestellt. ein von der Angst 
vor empfängnis befreites Sexualleben hätte glücklichere ehen zur Folge. Weniger, dafür 
mit mehr Aufwand erzogene Kinder würden glücklichere Menschen: bürgerliche Schich-
ten hatten mit dieser Verschiebung in der Haltung gegenüber möglichen nachkommen 
den sogenannten demographischen Übergang eingeleitet. Das Ideal, das der Bund propa-
gierte, bedeutete letztlich die Übernahme dieses von einer rationalen Ökonomie gepräg-
ten Familienmodells durch nichtbürgerliche Schichten, vor allem die urbane Industrie-
arbeiterInnenschaft.

173 eine beratungsstelle für Männer, in: Die unzufriedene 9/40 (10. oktober 1931), 5.
174 errichtung der Frauenschutz-beratungsstelle, in: Sexual-reform 4/14 ( Jänner 1923), 1.
175 Sexualerziehung, in: Sexual-reform 5/17 ( Jänner 1924), 6.
176 Ferch, unterbrechung der Schwangerschaft, 11.
177 lehner, Verpönte eingriffe, 34.
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3.3 Dis-/Similaritäten

3.3.1 Institutionelle Rahmenbedingungen und ihre Folgen

es ist bereits deutlich geworden, dass ein zentraler Aspekt der rahmenbedingungen die 
Wiener beratungsinitiativen von den new Yorker unterschied: es gab in der ers ten öster-
reichischen republik kein Verbot von Verhütung (wohl aber von Ab treibung), entspre-
chende Informationsvermittlung fiel nicht unter das Strafgesetz.178 In den uSA hingegen 
verlief die tätigkeit der beratungsstellen am rand der legalität, überschritt in den Augen 
der Gesetzeshüter die Grenze zur ungesetzlichkeit auch mitunter. Daraus folgte, dass es 
ein Ziel der Initiatorinnen der new Yorker bera tungsstellen war, das Verbot zu Fall zu 
bringen. Das gelang zwar in den Jahren bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges nicht, 
der bereich dessen, was die Gerichte als legal betrachteten, konnte aber ausgedehnt wer-
den. bereits 1918 hatte new Yorks höchstes Gericht, das den Fall byrnes und Sangers nach 
der polizeilichen Schlie ßung der clinic in brooklyn verhandelte, entschieden, das new Yor-
ker Gesetz könne nicht verbieten, dass ein Arzt/eine Ärztin einer verheirateten Frau ein 
Verhütungsmittel verschreibe, um einer Krankheit vorzubeugen. Außerdem definierte das 
Gericht „Krankheit“ sehr weit, sodass der Autor einer Geschichte der uS-Gesetzgebung 
zu Verhütung und Abtreibung von einem „tremendously important victory“ für die be-
klagten, deren Verurteilung im Übrigen bestätigt wurde, spricht.179 Wie ge spannt das Ver-
hältnis zwischen obrigkeit und beratungseinrichtung war, zeigt auch die Durchsuchung 
der clinic durch die Polizei am 15. April 1929. Dabei wurde die Patientendokumentation 
beschlagnahmt, was zu Protesten der organisierten ÄrztInnenschaft führte, weil sich die 
ÄrztInnen von der staatlichen Gewalt in ihrer berufsausübung bedroht sahen.180 Weil die 
Angelegenheit schließlich mit einer niederlage der Polizei endete – die Dokumentation 
musste umgehend zurückgegeben werden, der Polizeichef von new York entschuldigte 
sich öffentlich, und die für die razzia unmittelbar Verantwortliche wurde versetzt181 –, war 
sie aus der Perspektive der betreiberinnen der clinic schließlich ein erfolg: In der Anhö-
rung, die mit der niederschlagung des Verfahrens endete, sagten sowohl Dickinson, der 
Präsident der American Gynecological Society, sowie die Präsidenten der New York Academy 
of Medicine und der New York County Medical Society zugunsten der clinic aus. 1936 legte 

178 Siehe dazu Marianne Fischer, Die erotische literatur und das Gericht. Der Schmutzliteraturkampf zu be-
ginn des 20. Jahrhunderts in Wien, phil. Diss. univ. Wien 1999, 75, 217.
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schließlich der U. S. Court of Appeals in United States v. One Package of Japanese Pessaries das 
Comstock-Law so aus, dass die ÄrztInnen das recht erhielten, Material über Verhütung 
mit der Post zu bekommen. Der Anlass war, dass 120 Pessare, die aus Japan an Hannah 
Stone geschickt wurden, vom Zoll beschlagnahmt worden waren – übrigens nachdem die 
Zollbeamten von der bevorstehenden lieferung informiert worden waren, um ein zufäl-
liges „Übersehen“ und damit die ungehinderte Passage der Sendung zu vermeiden und 
den günstigen Anlassfall für einen richtungweisenden Prozess nicht zu versäumen.182 Das 
urteil des Gerichtshofes war eine wesentliche Voraussetzung dafür183, dass die American 
Medical Association 1937 schließlich ihre Meinung änderte und begann, Geburtenkontrolle 
als legitimes medizinisches betätigungsfeld zu betrachten. 

Der Versuch, das Informationsverbot über Verhütung zu Fall zu bringen, dominierte 
die Aktivitäten der befürworterInnen dieser Praktik wesentlich und prägte ihre Strate-
gien. Die breite gesellschaftliche Allianz, die die InitiatorInnen der beratungsstellen für 
ihr Anliegen suchten, ist ebenfalls auf die Anstrengung, das Gesetz zu verändern, zurück-
zuführen. Dabei agierten Sanger und ihre Kolleginnen in einem sozialen umfeld, in dem 
die gesellschaftliche regulierung der reproduktion zum umstrittenen Thema geworden 
war: es wurde schon darauf hingewiesen, dass einwanderungswellen seit der Mitte des 19. 
Jahrhunderts bei der bereits seit mehr als einer Generation in den uSA lebenden bevöl-
kerung bedrohungs potenziale freisetzten.184 Das führte einerseits zum ruf, die einwan-
derung gesetzlich zu beschränken, andererseits wurden die sinkenden Geburtenraten der 
bereits in den uSA lebenden Frauen zum Anlass öffentlich geäußerter besorgnis.185 Als 
daher in der uS-amerikanischen Gesellschaft, vor allem unter der protestantischen weißen 
Mittelschicht, nach dem ersten Weltkrieg wieder die Frage nach der dominierenden Aus-
richtung des landes wichtig zu werden begann, als gleichzeitig der ruf nach nationalen 
Quoten, die die einwanderung aus den katholischen ländern Süd- und osteuropas sowie 
Asiens und lateinamerikas reduzieren sollten, an lautstärke gewann, ergriff die American 
Birth Control League die sich bietende Chance und versuchte, mit den eugenikern, die in 
der bewegung für die begrenzung der einwanderung stark engagiert waren, eine Koalition 
zugunsten der empfängnisverhütung zu schließen: bereits in den ersten nummern des 
Birth Control Review kamen führende uS-amerikanische eugeniker zu Wort und machten 
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die bedingungen klar, unter denen sie die Sache der empfängnisverhütung unterstützen 
würden. So beschrieb Paul Popenoe, der Herausgeber des Journal of Heredity, des offiziel-
len organs der American Genetic Association, die Haltung seiner GesinnungsgenossInnen: 

They [the eugenicists] will look with satisfaction on an extension of birth control to the inefficient part 

of the population, and many of them are taking an active part in the campaign. If some have hesitated, it 

is because they see so clearly the harm that has been done the race already by birth control among the 

superior classes, in excess of what was needed or desirable. Here not birth control but „birth release“ […] 

must be preached. 

If birth control advocates will recognize this discrimination and support it, they can count on the active 

support of most engenists [sic!] in endeavoring to reduce the size of families among the inefficient and 

destitute.186

tatsächlich riss die Zusammenarbeit zwischen dem Clinical Research Bureau und den eu-
genikern in den 1920er Jahren nicht mehr ab: Dem Board, den das Crb 1925 eingerichtet 
hatte, um der Kritik aus den reihen der etablierten MedizinerInnen, vor allem Dickinsons, 
entgegenzuwirken, gehörte mit Clarence C. little ein bekannter eugeniker an. Auch im 
Birth Control Review publizierten laufend eugeniker, die den Wert der Geburtenkontrolle 
betonten, wenn sie nur zur reduktion der Geburten der ‚richtigen‘ bevölke rungsteile ein-
gesetzt wurde. 1926 stellte beispielsweise Harry H. laughlin, den Philip reilly in seiner 
Geschichte der unfreiwilligen Sterilisation in den uSA den „Champion of Sterilization“ 
nennt,187 fest: “I believe, that the efforts of eugenics and of birth Control are tending, more 
and more, to work for the common end”. einschränkend bemerkte er allerdings, dass die 
bewegung, die unter dem titel birth control agiere, zu sehr die ökonomischen Argumente 
für die beschränkung der Geburten in den blick rücke. trotzdem sei sie „an unselfish and 
patriotic movement desiring to improve the nation“.188

Die Positionierung, die sich die bewegung für Geburtenkontrolle in der Auseinan-
dersetzung um die Verfasstheit der uS-amerikanischen nation gab, kann in der tat als 
Versuch gedeutet werden, in dieser Auseinandersetzung Partei für die bisher dominanten 
gesellschaftlichen Gruppen zu ergreifen und so mächtige KoalitionspartnerInnen für das 
eigene Anliegen zu gewinnen. Katherine Verdery hat vorgeschlagen, nation als Sym-
bol zu begreifen. Jeder nationalismus könne verschiedene bedeutungen annehmen. Diese 

186 Paul Popenoe, birth Control and eugenics, in: birth Control review 1/3 (1917), 6.
187 Philip r. reilly, The Surgical Solution. A History of Involuntary Sterilization in the united States, balti-

more–london 1991, 56.
188 H. H. laughlin, eugenists on the Place of birth Control. The two Aspects of Control, in: birth Control re-

view Jänner 1926, 7.
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würden dann als Alternativen öffentlich verhandelt und könnten unter umständen zum 
Gegenstand von Konflikten zwischen Gruppen werden, die ver suchten, die Definition 
dessen, was denn „nation“ in einem spezifischen Kontext bedeute, zu dominieren und 
die daraus resultierenden legitimierenden effekte zur gesamtgesellschaftlichen Durch-
setzung ihrer Werthaltungen und Gesellschaftsinterpretationen zu nutzen.189 In diesem 
Sinne argumentierten die Initiatorinnen des Clinical Research Bureau, dass Geburtenkon-
trolle eine Praxis sei, die geeignet wäre, den weißen, protestantischen Charakter der uSA 
trotz der einwanderung von Menschen mit anderem kulturellen/religiösen Hintergrund 
zu behaupten.

Die Abwesenheit eines Verbotes in Österreich mag der Grund dafür gewesen sein, wa-
rum in Wien während der 1920er Jahre mehrere Initiativen für Sexualberatungsstellen in 
ihren Gründungsbemühungen erfolg hatten, die Gründung meist relativ unspektakulär – 
durch polizeiliche Anmeldung eines trägervereins zum beispiel – vor sich ging und dann 
in jenen Zeitungen und anderen Printmedien, in deren leserInnenschaft die jeweiligen 
GründerInnen ihre potenziellen AdressatInnen vermuteten, verlautbart wurde. Zwei der 
drei Initiativen, von denen es greifbare Überlieferung gibt, waren dezentral organisiert und 
an Arztpraxen angeschlossen, nämlich die beratungs stellen der Sozialistischen Gesellschaft 
für Sexualberatung und Sexualforschung und die Frauenschutz-Beratungsstelle des Bunds gegen 
den Mutterschaftszwang, mit polizeilicher Verfolgung waren sie in parlamentarisch-demo-
kratischen Zeiten – also bis zum ende der republik, die gleichzeitig, sieht man von der 
„ständestaatlichen“ eheberatung ab, auch das ende aller beratungsinitiativen bedeutete – 
nicht konfrontiert. etwas anders gelagert, aber nicht völlig unterschiedlich war die lage 
bei der eheberatungsstelle der Gemeinde Wien. Weil es sich um eine öffentliche einrich-
tung – die einzige unter den vier hier diskutierten Institutionen – handelte, musste ihrer 
etablierung die beschlussfassung im Gemeinderat vorausgehen, was auch – und zwar ein-
stimmig – am 3. März 1922 erfolgte.190 trotzdem war die beratungsstelle umstritten und 
hatte offenbar auch hohen Symbolwert, was vor allem im Zuge der politischen Polarisie-
rung zwi schen Sozialdemokratie und Katholisch-Konservativen im Verlauf der ersten re-
publik zum tragen kam. Darauf verweist die tatsache der Schließung der beratungsstelle 
– die autoritäre regierung unter Dollfuß schränkte die Aktivitäten vorerst durch rigide 
beschneidung der finanziellen Mittel auf dem Verordnungsweg ein.191 Zwölf Jahre zuvor 
hatten die Christlich-Sozialen mit 50 von insgesamt 165 Abgeordneten im Wiener Stadt-

189 Katherine Verdery, Whither ‚nation‘ and ‚nationalism‘? in: Gopal balakrishnan (Hg.), Mapping the nation, 
london–new York 1996, 228.

190 P. Z. 2266, P. 15, Protokoll der Sitzung des Gemeinderats der Stadt Wien vom 3. März 1922, 220.
191 Siehe dazu Maren Seliger/Karl ucakar, Wien. Politische Geschichte 1740–1934. entwicklung und bestim-

mungskräfte großstädtischer Politik, Wien 1985, teil 2: 1896–1934, 1185.
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parlament dem budget-Voranschlag 1922, in dem die Finanzierung der beratungsstelle 
festgeschrieben war, noch zugestimmt.

Während anhand des Aspekts des staatlichen Verbots schon eine Variante des Verhält-
nisses zwischen beratungseinrichtungen und Staat angesprochen ist, so ist dieses Verhält-
nis insgesamt doch wesentlicher teil der rahmenbedingungen, die die entwicklung der 
jeweiligen einrichtung prägten. Mit dem begriff des ‚Staatlichen‘ ist allerdings die frag-
liche ebene im uS-amerikanischen Fall nicht genau definiert, weil einerseits der bundes-
staat new York, andererseits die bundesebene der uSA bezugspunkte sein könnten. Auf-
grund des uS-amerikanischen Verwaltungsaufbaus, durch den die meisten hier relevanten 
‚staatlichen‘ Agenden wie Strafgesetz und soziale Verwaltung letztlich auf der ebene der 
bundesstaaten angesiedelt sind, meint ‚Staat‘ hier den bundesstaat new York. Allerdings 
unterscheidet sich dieser insofern erheblich von europäischen Staaten, als er keinen be-
zugspunkt für nationale Identitätskonstruktionen darstellt. trotzdem sei an dieser Stelle 
der bundesstaat als die relevante ‚staat liche‘ ebene herangezogen, so lange es nicht anders 
vermerkt ist. 

es wurde schon auf den bezug verwiesen, den die Initiatorinnen der new Yorker cli-
nic auf den ‚Staat‘ nahmen: einerseits war er jene Instanz, die die Gesetze schaffen bezie-
hungsweise ändern musste, auf deren Grundlage das Clinical Research Bureau und ähnliche 
einrichtungen arbeiten konnten. Im Zusammenhang mit der angestrebten Gesetzes-
änderung war das Crb nur ein kleiner teil der darauf gerichteten Aktivitäten, auf die hier 
nicht in extenso eingegangen werden soll: erstens sind sie in der literatur umfassend dar-
gestellt,192 zweitens gibt es in Österreich – schon aufgrund der völlig anderen Gesetzeslage 
– keine entsprechenden Vorgänge, sodass sie nicht sinnvoll in einen Vergleich einbezogen 
werden können. 

neben der bloßen legalität der einrichtung waren es aber auch Anerkennung und le-
gitimität, die der ‚Staat‘ verleihen sollte: erst durch die Anerkennung eines seiner organe, 
des Board of Charity, konnte das Crb zu einer offiziell als solchen aner kannten clinic wer-
den. um diese Anerkennung bemühten sich die Initiatorinnen des Crb und die Ameri-
can Birth Control League insbesondere in den ersten Jahren nach der Gründung mit viel 
energie.193 es waren vor allem die ärztlichen Standesvertretungen, die großen einfluss auf 
die entscheidungen des Board hatten. Deren bedingungen für eine unterstützung verän-

192 Siehe wiederum nur beispielhaft reed, Private Vice; Chesler, Woman of Valor; Kennedy, birth Control in 
America; McCann, birth Control Politics; Thomas Dienes, law, Politics and birth Control, urbana 1972.

193 Die von Sanger schließlich verfolgte Strategie, Geburtenkontrolle der Kontrolle von medizinischen ex-
pertInnen zu unterwerfen, war unter den birth-control-AktivistInnen nicht unumstritten, im Gegenteil, das 
Thema führte zu heftigen Konflikten und Zerwürfnissen. Siehe dazu beispielsweise Chen, “The Sex Side of 
life”, 212ff.
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derten die beratungspraxis des Crb nachdrücklich: Als die erste medizinische leiterin 
Dorothy bocker durch Hannah Stone ersetzt wurde, geschah das, nachdem Dickinson öf-
fentlich Vorwürfe wegen mangelnder Wissenschaftlichkeit erhoben hatte.194 Die Direk-
torin des Crb Sanger hoffte, dass Hannah Stones medizinische reputation besser und 
damit die Chance auf Anerkennung höher sein würden. trotz der späteren strategischen 
Vorteile, die sich daraus ergaben, war ur sprünglich – zieht man das beispiel der beratungs-
einrichtung in brooklyn heran – wohl nicht beabsichtigt, die Patientendokumentation zu 
so einem großen Arbeitsschwerpunkt zu machen. erst durch die Verweigerung des Status 
einer clinic und aufgrund des Verlangens von ärztlichen Standesvertretern wie Dickinson, 
die wissen schaftliche Kontrolle und Dokumentation forderten, gewann die wissenschaftli-
che begleitung der beratungstätigkeit ein so großes Gewicht. Auch die formale trennung 
des Research Bureau als ‚medizinische‘ einrichtung in den Händen von ‚expertinnen‘ von 
der politischen organisation Birth Control League, deren AktivistInnen als laien das sich 
gerade etablierende Deutungsmonopol der MedizinerInnen durch ihre bloße existenz in 
Frage stellten und das angestrebte Sozialprestige gefährdeten, ist auf den Druck der ärzt-
lichen Standesorganisationen zurückzuführen.

ein dritter Aspekt des Verhältnisses der new Yorker beratungsstelle zum Staat ist das 
politische Ziel der betreiberinnen. es ging zum einen um eine Änderung privater Prak-
tiken, zum anderen ging es aber auch um eine Verschiebung der Ausrichtung öffentlicher 
Programme: 1921 hatte der Sheppard-Towner Infancy and Maternity Pro tection Act fest-
gelegt, dass bundesmittel für bundesstaatliche und lokale Pro gramme zur Verfügung ge-
stellt würden, die die Gesundheitsberatung von Müttern zum Ziel hätten. Im ganzen land 
wurden Gesundheitskonferenzen abgehalten, Zentren für pränatale Gesundheitsvorsorge 
gegründet, Hausbesuche unternommen und broschüren verteilt, die helfen sollten, die 
Mütter- und Säuglingssterblichkeit zu senken. Die Initiatorinnen des Crb sahen die-
ses anfangs als Pilotprojekt, mit dem sie zu beweisen trachteten, dass die Methoden, die 
sie propagierten, effizient im Sinne der erfinderInnen der staatlichen Programme waren. 
Sofern es gelänge, das wissenschaftlich haltbar zu dokumentieren, hofften sie, dass Infor-
mation über Geburtenkontrolle in die unter dem Sheppard-Towner Act geförderten Akti-
vitäten aufgenommen werden würde.195 Ihre rhetorische Strategie, die Geburtenkontrolle 
über das Argument der Planung von Kindern in einem zeitlichen Abstand, der die Ge-
sundheit sowohl der Mütter als auch ihrer Kinder sichern sollte, in den bereich der Krank-
heitsvorsorge zu bringen, verweist auf diese politische Zielrichtung. Allerdings scheiterten 
die Initiatorinnen des Clinical Research Bureau mit ihren Hoffnungen auf die legitima-

194 McCann, birth Control Politics, 79.
195 ebenda, 78.
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tion des Staates für ihr Anliegen: es gelang während der laufzeit des Sheppard-Towner 
Act nicht einmal, die gesetzlichen beschränkungen für Geburtenkontrolle zu lockern, ge-
schweige denn, Geburtenkontrolle zur mit öffentlichen Geldern geförderten Praxis zu ma-
chen. Das gesamte unter dem titel Sheppard-Towner geförderte Programm scheiterte da-
rüber hinaus – nicht zufälligerweise an den organisierten Interessen der niedergelassenen 
ÄrztInnen, die das pränatale und postnatale Gesundheitswesen übernehmen wollten –, als 
es vom U. S. Congress 1929 nicht verlängert wurde.196

Im Vergleich zum uS-amerikanischen beispiel scheint es, als ob die österreichischen 
Initiativen ironischerweise in geringerem Ausmaß auf den Staat orientiert gewesen wären. 
Die weitgehend fehlende Ausrichtung auf den Staat liegt vor allem im geografisch-politi-
schen ort dieser bestrebungen begründet. Wien bildete innerhalb der ersten österreichi-
schen republik eine enklave. es war Manifestation einer der Pole im sich nach dem ende 
der Koalition zwischen Sozialdemokratie und Christlich-Sozialen im oktober 1920 im-
mer stärker zuspitzenden Klima der Zwischenkriegszeit. Das „rote Wien“ stand in dieser 
dichotomen Verengung dem „schwarzen“ land gegenüber, das Säkulare dem religiösen, 
das urbane dem ländlichen, das Industrielle dem bäuerlichen, das liberale dem Katho-
lischen. Wiewohl sich die verschiedenen beratungseinrichtungen in ihrer bezugnahme 
auf den katholisch-konservativen Staat (einerseits und die sozialdemokratische Stadtver-
waltung andererseits) deutlich unterschieden, ist ihnen doch gemeinsam, dass dieser Staat 
keiner war, an den im Zusammenhang mit Geburtenkontrolle und Sexualberatung ernst-
hafte legistische oder finanzielle Ansprüche gestellt wurden. Zwar war den Wiener be-
ratungseinrichtungen gemein, dass sie für eine Aufhebung des strikten Abtreibungsver-
bots eintraten, das eine medizinische Indikation nur über den umweg des allgemeinen 
notstandsrechts kannte.197 Mitglieder der Sozialistischen Gesellschaft für Sexualberatung und 
Sexualforschung forderten darüber hinaus eine weitgehende Vergesellschaftung des Ge-
sundheitswesens und der Verhütungsmittel-Industrie, eine Ausweitung der medizinischen 
Forschung über Verhütungsmittel und Abtreibung sowie die Straflosigkeit der freiwilli-
gen Sterilisation.198 Der Adressat für diese Forderung war der Staat. Die Kampagne für 
die liberalisierung der Gesetze, die Schwangerschaftsabbruch und freiwillige Sterilisa-
tion verboten, konzentrierte sich im Wesentlichen auf die parla mentarische ebene, wo 
die SDAP, vor allem die sozialdemokratischen Politikerinnen, mehrere Initiativen zu einer 

196 Theda Skocpol, Social Policy in the united States. Future Possibilities in Historical Perspective, Princeton, 
new Jersey 1995, 262f.

197 Maria Mesner, Frauensache? Die Auseinandersetzung um den Schwangerschaftsabbruch in Öster reich, 
Wien 1994, 34.

198 Marie Frischauf/Annie reich, Ist Abtreibung schädlich?, Wien 1930 (= Schriften der Sozialistischen Gesell-
schaft für Sexualberatung und Sexualforschung in Wien 2), 35–37.
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Änderung der Paragraphen 144 bis 146, die das Abtreibungsverbot enthielten, unternah-
men. Soweit heute rekonstruierbar, wurde allerdings von allen beratungsinitiativen nur der 
Bund gegen den Mutterschafts zwang gegen das Abtreibungsverbot tatsächlich politisch ak-
tiv. es gab offensichtlich enge Kontakte zwischen dem Bund und der sozialdemokratischen 
 Frauen-organisation, dem Frauen-Reichskomitee: Johann Ferch sprach auf der Frauen-
reichskonferenz im oktober 1919 über den „Mutterschaftszwang“, sozialdemokratische 
PolitikerInnen waren auch immer wieder als rednerInnen zu öffentlichen Veranstaltungen 
des Bunds geladen.199 Johann Ferch nahm mehrfach für sich in Anspruch, dass er der Ini-
tiator der sozialdemokratischen Gesetzesanträge sei.200 Diese politische Aktivität war zwar 
nicht völlig getrennt von der beratungstätigkeit zu sehen, der Bund lehnte aber die Wei-
tergabe von Information über Abtreibungsmöglichkeiten in seiner beratungsstelle rigoros 
ab. eine Gesetzesänderung war angesichts der politischen Macht verhältnisse – ab 1920 
regierten unterschiedliche konservative Koalitionen unter der Führung der Christlich- 
Sozialen, die, der katholischen Morallehre folgend, Schwangerschaftsabbrüche grundsätz-
lich ablehnten und daher jeder lockerung des Verbots entgegenstanden – unrealistisch.201 
Mit dem Ausbau der beratung über Geburtenkontrolle dürften daher die politischen Ak-
tivitäten gegen das Abtreibungsverbot abgeflaut sein, was sich 1925 auch in einer na-
mensänderung des Bunds in Bund für Geburtenregelung niederschlug.202 Allerdings kann 
das nicht als grundsätzliche Haltungsänderung betrachtet werden, wie die Publikationen 
ende der 1920er Jahre deutlich machen,203 in denen immer wieder die Straflosigkeit des 
Schwangerschaftsabbruchs gefordert wurde, wenn er von einem Arzt in den ersten drei 
Schwan gerschaftsmonaten durchgeführt würde. Im Großen und Ganzen sind die Initia-
tiven für eine Änderung der Abtreibungsgesetze im rahmen der beratungsstellen aber 
als marginal einzustufen. Darüber hinaus adressierten sie an den Staat keine expliziten 
Forderungen. es existierten aber auch keine beschränkungen von Verhütungsmitteln und 
Informationsweitergabe, die den uS-amerikanischen ähnlich gewesen wären: unter ein 
Verbot fiel nur, was als giftig oder sonst gesundheits schädlich bekannt war. Herstellung 
und Verkauf waren nicht gesetzlich geregelt, ein Ministerialerlass beschränkte allerdings 
die kommerzielle Herstellung auf chemische betriebe und die Hersteller von medizini-
schen Instrumenten.204

199 lehner, Verpönte eingriffe, 37.
200 Siehe zum beispiel Johann Ferch, Geburtenregelung, leipzig 1929.
201 Siehe dazu Kapitel „Kriege um das ‚ungeborene leben‘“.
202 lehner, Verpönte eingriffe, 38.
203 Siehe zum beispiel Johann Ferch, birth Control, london 19282 (1. Auflage 1926); Ferch, Geburtenregelung.
204 Present trends in birth Control, Julius tandler, Austria, in: birth Control review november 1929, 318.
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In spezifischer, nämlich negativer Weise war die eheberatungsstelle der Gemeinde 
Wien auf den Staat orientiert. In der Dichotomisierung zwischen katholisch-konserva-
tiven und sozialdemokratischen Gesellschaftsentwürfen bildete die Gemeinde Wien den 
ort, wo die Politiken, Strategien und resultate sozialreformerischer Ansätze demonstriert 
werden sollten. Die Fürsorgeeinrichtungen der Gemeinde, von denen die Beratungsstelle 
für Ehewerber ein teil war, waren dezidiertes Gegenmodell einerseits zur zeitgenössischen 
staatlichen Politik, die auf die rücknahme staatlicher Sozialleistungen und restriktive 
budgets ausgerichtet war, und zu karitativen Ansätzen andererseits, die sich auf die katho-
lische Soziallehre beriefen. Dagegen stellten die sozialdemokratischen eliten ein Modell, 
das sie für geeignet hielten, menschliche not und gesellschaftliches elend mit rationalen, 
planerischen Mitteln zu bekämpfen. Diese sollten mittels Aufklärung sowie mit mehr oder 
weniger Kontrolle durchgesetzt werden. Das 1922 gegründete Wohlfahrtsamt der Gemeinde 
Wien, dem auch die eheberatungsstelle unterstand, bildete die zentrale Verwaltungsstelle 
für im namen dieser bemühungen ins leben gerufene beziehungsweise ausgebaute kom-
munale Institutionen: „Alle sozialen beziehungen werden Gegenstand der Fürsorge, jeder 
Schritt im leben des Menschen sollte überwacht werden. Schließlich griff die Vorsicht 
selbst auf die ungeborenen, ja auf die noch nicht Gezeugten über“, beschrieb der leiter 
der eheberatungsstelle die Motivation ‚seiner‘ einrichtung.205 

Die eheberatungsstelle war nicht die einzige Institution, die auf das „leben“ im fou-
caultschen Sinne zielte: 1930 wurden Schwangerenberatungsstellen gegründet.206 Die 
Mutterberatungsstellen wurden von den regierenden SozialdemokratInnen zwar nicht er-
funden, aber erheblich ausgebaut. Vorschulkinder wurden von Kindergärten und -hor-
ten erfasst, im Falle von „auffälligem“ Verhalten auch von der Kinderübernahmsstelle und 
dem Zentralkinderheim.207 Der schulärztliche Dienst befürsorgte die schulpflichtigen 
Kinder, auch tuberkulosenfürsorge sowie die beratungsstelle und das Abendambulato-
rium für Geschlechtskranke208 fanden ihre spezifische Klientel. Dem gesamten System der 
Wiener kommunalen Fürsorge liegt ein industriell-ökonomisches Paradigma zugrunde: 
Die menschlichen ressourcen waren demnach sparsam zu verwalten, keine Verschwen-
dung an und in „Minusvarianten“ – einem von Gesundheitsstadtrat Julius tandler häu fig 
verwendeten begriff – sollte zugelassen werden. In vielen reden skizzierte tandler das 

205 Kautsky, eheberatung im Dienste der Wohlfahrtspflege, 26.
206 Hans Paradeiser, Der Ausbau der städtischen Schwangerenfürsorge in Wien, in: Österreichische Gemeinde-

zeitung 7/24 (15. Dezember 1930), 12–13.
207 Gudrun Wolfgruber, Kinder- und Jugendfürsorge im roten Wien zwischen sozialer Kontrolle und Hilfe; dar-

gestellt am beispiel der Kindesabnahmen, phil. Diplomarbeit univ. Wien 1996.
208 Josef Klaar, Die beratungsstelle für Geschlechtskranke beim städtischen Gesundheitsamte, in: blätter für das 

Wohlfahrtswesen 27/266 (März–April 1928), 66–67.
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Grundprinzip seiner Fürsorgepolitik: es gäbe produktive Ausgaben, zum beispiel in der 
Jugendfürsorge, und unproduktive Ausgaben, zum beispiel die Aufwendungen für die „Ir-
renanstalten“. Die produktiven müssten immer die unproduktiven Ausgaben überwiegen. 
Der topos der Verschwendung, dem eine rationelle Wirtschaftlichkeit gegenübergestellt 
wurde, bezog sich aber auch auf den angestrebten umgang mit der menschlichen genera-
tiven Potenz. einer primitiven, unvernünftigen, verschwenderischen natur wurde die eu-
genisch inspirierte „generative ethik“ eines „neuen Menschen“, den tandler allerdings nie 
so nennt, wohl aber andere sozialdemokratische Theoretiker, gegenübergestellt: „Minus-
varianten“ sind auch in diesem Sinn eine Verschwendung, also nicht nur als Adressaten 
von Fürsorgemitteln, sondern auch als resultat eines vergeudeten Fortpflanzungsakts. In 
dieser Perspektive wurde (potenzielles) menschliches leben tatsächlich schon vor seiner 
Zeugung zum Ziel gesellschaftlicher Fürsorge, Verwaltung, Kontrolle. Dieses sozialrefor-
merische unterfangen, von dem die eheberatungsstelle nur ein teil war, hatte eine gesell-
schaftliche utopie zum Ziel: „die Menge des ihr [der Verwaltung] anvertrauten [mensch-
lichen] Kapitals zu erhalten und zu fördern [und damit] auch die Qualität der einzelnen 
Menschen und damit der Gesamtheit zu heben.“209 

ebenfalls eine grundlegende Veränderung der Gesamtgesellschaft im Auge hatten die 
beratungsstellen der Sozialistischen Gesellschaft für Sexualberatung und Sexualforschung: 
 Allerdings wurde auch hier der Staat nicht mit Forderungen adressiert. es war die „bür-
gerliche Gesellschaft“, deren teil zwar der Staat war, sowie die „kleinbürgerlichen“ Ver-
hältnisse, aus denen das „sexuelle elend“ des „Proletariats“ entstand. In diesem Sinn be-
trachtete beispielsweise reich alle sexualreformerischen bestrebungen als mangelhaft: 
„Der bürgerliche liberale bekämpft mit der Sexualreform nur einen Mangel der bür-
gerlichen Gesellschaft, ohne an dieser selbst zu rühren. Der pazifistische Sozialist, der 
 ‚reformist‘, vermeint mit ihrer Durchführung ein Stück Sozialismus in der bürgerlichen 
Gesellschaft durchzusetzen.“210 Aber: „So wenig die bürgerliche Sozialpolitik, wenn sie 
auch die lage des Arbeiters […] zu bessern sucht, ihm jemals zu sozialistischer lebens-
weise verhelfen kann, so wenig vermag die Sexualreform im rahmen der bürgerlichen 
Gesellschaft einrichtungen zu schaffen, die die Sexualnot, welche spezifisch zur bürgerli-
chen Wirtschaft dazugehört, abschaffen könnten.“211 Das von den Mitgliedern der Sozia-
listischen Gesellschaft immer wieder angeführte Positivbeispiel in Fragen der Sexualpolitik 

209 Julius tandler, Gefahren der Minderwertigkeit, in: Das Wiener Jugendhilfswerk, Jahrbuch 1928, Wien o. J., 
3.

210 Wilhelm reich, Geschlechtsreife enthaltsamkeit ehemoral. eine Kritik der bürgerlichen Sexualreform, 
Wien 1930, 5.

211 ebenda, 7f.
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war die Sowjetunion212, eine positive orientierung auf den zeitgenössischen Staat hatte in 
diesem Zusammenhang keinen Platz.

neben dem Staat war auch die ‚nation‘ in der rhetorik und – und soweit sich das nach-
vollziehen lässt – in der Praxis der Wiener beratungsinitiativen keine relevante Kategorie: 
Während sich die uS-amerikanische bewegung an der Auseinandersetzung um die Defi-
nition einer ‚amerikanischen nation‘ beteiligte, lässt sich in den öffentlichen Äußerungen 
der InitiatorInnen der Wiener einrichtungen keine bezugnahme auf die in der Zwischen-
kriegszeit vehement ausgetragene Debatte über den nationalen Charakter Österreichs fin-
den: es ging zwar um eine – mehr oder weniger durchgreifende – reform der herrschen-
den gesellschaftlichen Verhältnisse, es ging aber nicht darum, wer aufgrund seiner/ihrer 
Herkunft, religion oder Sprache in diese Gesellschaft ein- oder von ihr ausgeschlossen 
werden sollte.

Den Abschnitt über die institutionellen rahmenbedingungen, unter denen die ver-
schiedenen beratungseinrichtungen arbeiteten, zusammenfassend ist also festzustellen, 
dass in Österreich zweifellos die geringere staatliche repression herrschte. Als These kann, 
erstens, formuliert werden, dass der obrigkeitliche Druck, der durch beschränkungen im 
bereich der Fortpflanzungskontrolle erzeugt wurde, die Zahl der Initiativen in new York 
City klein hielt, während in Österreich mehr und verschiedene beratungsinitiativen ent-
standen, zwischen denen es nur lose Kontakte gab. Zwei tens ist es auch denkbar, dass, 
paradoxerweise, gerade durch die staatlichen beschränkungen die Initiatorinnen des uS-
amerikanischen Clinical Research Bureau stärker und in mehrfacher Weise auf den Staat hin 
orientiert waren, an den sie politische Forderungen stellten. Das war in Österreich weitaus 
weniger der Fall: Sieht man von der ferch schen Initiative ab, war der zeitgenössische Staat 
für die Wiener unternehmungen eher bedeutungslos, wie im Fall der Sozialistischen Gesell-
schaft für Sexualberatung und Sexualforschung, oder diente als negativfolie, um sich dagegen 
abzusetzen, was eher auf die eheberatungsstelle der Gemeinde Wien zutrifft. Für diese 
beiden beratungseinrichtungen gilt auch, dass die Sexualberatung teil eines umfassenden 
entwurfs zur gesellschaftlichen Veränderung war, der wesentlich über die beratungstätig-
keit hinausging. Im Gegensatz dazu stand sowohl für die Frauen schutzberatungsstellen als 
auch für das Birth Control Clinical Research Bureau die beratung über Möglichkeiten der 
Geburtenkontrolle eher im Zentrum ihrer Aktivitäten. Das bedeutet zwar nicht, dass diese 
beratung nicht über die Informationsvermittlung hinausgehende bedeutung hatte – die 
die beratungstätigkeit motivierenden und informierenden Gesellschaftsmodelle wurden 
bereits skizziert –, die sexuellen Praktiken der Menschen, ihr umgang mit ihrer generati-
ven Potenz standen aber im Zentrum der Aktivitäten.

212 Siehe z. b. Frischauf/reich, Ist Abtreibung schädlich?, 34; reich, erfahrungen und Probleme, 102.
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3.3.2 Akteure und Akteurinnen

Die beratungseinrichtungen in new York City und in Wien waren getragen von sehr 
unterschiedlichen Gruppen von AkteurInnen: Generell scheinen die Wiener beratungs-
stellen auf kleineren und weniger heterogenen Gruppen zu basieren – möglicherweise auch 
das ein effekt des geringeren gesetzlichen Druckes, dem die Initiativen in Wien ausgesetzt 
waren. es waren dort keine umfangreichen Koalitionen notwendig, um eine beratungs-
einrichtung ins leben zu rufen. Wie vor allem die ferchschen und reichschen Initiativen 
zeigen, genügte eine Gruppe von ÄrztInnen, die sich – unter einem gemeinsamen ideolo-
gischen Dach – zusammentaten, um die beratung in ihren ordinationen durchzuführen. 
Mit diesem Hinweis ist schon eine der zentralen Akteursgruppen in den blick gerückt: 
die Mediziner und Medizinerinnen, die in die beratungsstellen involviert waren. es ist 
augenfällig, dass ÄrztInnen als medizinische expertInnen eine zentrale Funktion in den 
beratungen hatten. Während das in den uSA allerdings eine gesetzliche Voraussetzung 
war, gibt es in Österreich keine derartige beschränkung. Die tatsache, dass es hier trotz-
dem aus schließlich ÄrztInnen waren, die die beratung durchführten, verweist darauf, dass 
die MedizinerInnen bereits eine Monopolstellung, wenn es um Wissen über den Körper 
ging, etabliert hatten. 

Der vom Merkantilismus geprägte Staatsinterventionismus war schon im lauf des 
18. Jahrhunderts auf das Gesundheitswesen ausgedehnt worden. bevölkerungspolitisch 
motiviert war die Sorge ums „Gebären“ zur zentralen Aufgabe des Staates definiert wor-
den. Im Zuge der bekämpfung der hohen Kindersterblichkeit hatten die staatlichen 
organe ein Interesse an einer kontrollierten Ausbildung von Ärzten und Hebammen 
entwickelt und umgesetzt, indem die Geburtshilfe, ein bisher ausschließlich von Heb-
ammen besetzter Zweig der Medizin, als akade misches – und das bedeutete im späten 
18. und 19. Jahrhundert rein männliches – Fach ausgeformt wurde;213 bereits 1754 wurde 
zum beispiel an der Wiener universität der erste lehrstuhl für Geburtshilfe gegründet. 
Das bedeutete auch, dass Hebammen mit ihrer nicht akademischen Ausbildung im hi-
storischen Vergleich schon früh der Überwachung von Ärzten unterstellt und in ihrem 
Handlungsspielraum beschränkt wurden. In den 1920er Jahren, als in Wien die verschie-
denen Sexualberatungseinrichtungen eingerichtet wurden, war der Vorgang der Medi-
kalisierung des Fortpflan zungswissens längst abgeschlossen, das Monopol der Ärzte war 
so selbstverständlich, dass es weder von ihnen selbst noch von potenziellen PatientInnen 

213 Siehe dazu Pawlowsky, Mutter ledig – Vater Staat, 31; oder auch, allerdings für Hessen: Marita Metz-becker, 
Der verwaltete Körper. Die Medikalisierung schwangerer Frauen in den Gebärhäusern des frühen 19. Jahr-
hunderts, Frankfurt–new York 1997.
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oder nicht medizinischen InitiatorInnen von einrichtungen wie dem ehepaar Ferch in 
Frage gestellt wurde.

Auf das ambivalente Verhältnis zwischen Ärzteschaft und Clinical Research Bureau 
wurde schon verwiesen. einerseits bildete das Crb eine Folie, vor der die sich etablierende 
Gynäkologie ihre wissenschaftliche medizinische Identität öffentlich präsentieren, ihre 
Kompetenz als überlegen definieren und damit ihr Deutungsmonopol über körperliche 
Vorgänge behaupten konnte, und zwar aus zumindest zweierlei Grün den: Die ursprüng-
lich engen beziehungen des Crb zu einer politisch motivierten bewegung, die noch dazu 
von medizinischen laien getragen war, war Anlass, seine unwissenschaftlichkeit festzu-
stellen und ihm damit legitimität abzusprechen – das dezidierte politische Interesse seiner 
Initiatorinnen verletze den ‚wissenschaftlichen‘ Anspruch der interesselosen ‚objektivität‘. 
Ihr laienstatus – Margaret Sanger zum beispiel war ausgebildete Krankenschwester, aber 
eben keine Ärztin – führte dazu, dass den Initiatorinnen der clinic jede Kompetenz abge-
sprochen wurde. Medizinische Fachzeit schriften weigerten sich beispielsweise jahrelang, 
Forschungsresultate des Crb zu publizieren,214 weil sie mit einer organisation medizini-
scher laien assoziiert und daher als „unwissenschaftlich“ klassifiziert wurden. Der Konflikt 
zwischen der um legitimität ringenden Gynäkologie und den betreiberinnen der clinic 
war darüber hinaus auch geschlechtlich markiert: Die medizinische Disziplin war in den 
1920er Jahren überwiegend männlich – nur 6 Prozent der MedizinerInnen waren weib-
lich.215 Das Clinical Research Bureau war hingegen seiner Konzeption nach eine einrich-
tung von Frauen/Ärztinnen, die sich wiederum an Frauen/Patientinnen richtete. 

Andererseits hatte das Crb aber etwas, das den etablierten Gesundheitseinrichtungen 
fehlte, nämlich ausreichend empirische Daten über verschiedene Praktiken der Fortpflan-
zungskontrolle. Die Ärzte, die die Institutionalisierung einer akademischen Fortpflan-
zungsmedizin vorantrieben, in new York vor allem robert l. Dickinson, woll ten diese 
Daten nutzen, um die legitimität ihres Wissens über Fortpflanzungsvorgänge zu stüt-
zen. In diesem Sinne betrachteten die Mediziner um das National Committee for Maternal 
Health, die organisatorische Hülle, die Dickinson für sein lobbying zugunsten der Auf-
nahme von Fortpflanzungswissen in den medizinischen Kanon geschaffen hatte, das Cli-
nical Research Bureau auch als – in der Produktion von eben jenem Wissen erfolgreichere 
– Konkurrenz, über die es galt, Kontrolle zu etablieren. Gerade der „erfolg“ des Crb, vor 
allem der große Andrang von beratungswilligen, führte die organisierte Ärzteschaft in eine 
schwierige Situation. Dickinson formulierte das Dilemma drastisch: “The issue is squarely 
before us whether the medical advice for this large section of our profession and the laity 

214 McCann, birth Control Politics, 79.
215 ebenda, 90.
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shall be furnished and controlled by a non-medical organization or under representative 
and responsible professional guidance. Shall we continue to dodge this issue?”216 Das bei-
spiel des Research Bureau war schließ lich auch der Anlass, dass sich innerhalb der American 
Medical Association diejenigen durchsetzten, die Fortpflanzungswissen als legitimes Gebiet 
akademisch-wissenschaftlicher Wissensproduktion etablieren wollten.

Der transnationale Vergleich wirft gerade im bereich des legitimen Wissens um Fort-
pflanzungskontrolle eine Frage auf: Der Mangel an wissenschaftlich fundiertem Wissen 
und die notwendigkeit, fundierte Daten zu erheben, ehe Fortpflanzungskontrolle zu einer 
legitimen ärztlichen Praxis werden könne, findet sich als topos in der öffentlichen Dis-
kussion in Österreich nicht. Zwar scheint im Forderungskatalog, den Marie Frischauf und 
Annie reich, zwei Mitglieder der Sozialistischen Gesellschaft für Sexualberatung und Se-
xualforschung, in der Schriftenreihe des Vereins publizierten, der Punkt „6. exakte wis-
senschaftliche Prüfung der Verhütungsmittel auf ihre tauglichkeit und Verstaatlichung, 
oder zumindest öffentliche Kontrolle der Verhütungsmittel=Industrie“ auf.217 Dieser Punkt 
verweist aber eher auf ein Misstrauen gegenüber den Herstellern von Verhütungsmitteln 
und deren tauglichkeit als auf mangelndes Wissen über Möglichkeiten der empfängnis-
verhütung. 

Dieses Misstrauen hatte sowohl in den uSA als auch in Österreich eine plausible 
Grundlage: Aufgrund des völligen Fehlens von staatlicher Kontrolle – in Österreich gab 
es kaum Gesetze, die die Verteilung von Verhütungsmitteln regelten, und schon gar keine, 
die deren Qualität sicherten; in den uSA bildete sich aufgrund der verbotsähnlichen be-
schränkungen ein unübersichtlicher grauer, aber einträglicher Markt für verschiedenste, 
mehr oder weniger effiziente Verhütungsmittel – erfüllten die auf dem in den 1920er und 
1930er Jahren wachsenden Markt erhältlichen Verhütungsmittel ihren Zweck oft nicht 
ausreichend.218 Die Forderung, die in Gebrauch befindlichen Mittel systematischen tests 
zu unterziehen, war also durchaus konsequent. Die Weigerung der organisierten Ärzte-
schaft in den uSA wurde aber mit der Zweifelhaftigkeit, weil unwissenschaftlichkeit von 
Fortpflanzungswissen schlechthin begründet. es ist nicht anzunehmen, dass in Wien we-
sentlich mehr beziehungsweise anderes Wissen über Verhütungsmethoden vorhanden war: 
Hier wie dort waren Kondome verbreitet, die, seitdem es möglich war, Gummi zu vulka-
nisieren – das war seit 1843 der Fall219 –, zum verbreiteten und auch – bei entsprechen-

216 robert l. Dickinson an die Mitglieder des Committee on Maternal Health vom 10. April 1925, The new 
York Academy of Medicine, Archives, Folder birth control 1920–1925.

217 Frischauf/reich, Ist Abtreibung schädlich?, 36f.
218 reed, birth Control Movement, 35.
219 John t. noonan Jr., empfängnisverhütung. Geschichte ihrer beurteilung in der katholischen Theologie und 

im kanonischen recht, Mainz 1969, 486. 
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der Qualität – relativ effizienten Verhütungsmittel geworden waren. Pessare, die ebenfalls 
eine hohe empfängnisverhütende Wirkung hatten, waren leicht zu bekommen. Auf dem 
Markt gab es auch Vaginal-Duschen, die zwar gesundheitsschädigende Wirkungen zeiti-
gen konnten, aber vor allem ab den späten 1930er Jahren in den uSA sehr verbreitet wa-
ren.220 Die erforschung des weiblichen Fruchtbarkeitszyklus resultierte zwar erst in den 
1920er Jahren in Kenntnissen, die sich mit unserer heutigen Auffassung decken: 1924 
veröffentlichte der Japaner Kyusaku ogino seine Arbeiten mit einer zu diesem Zeitpunkt 
neuen einschätzung der Abfolge des weiblichen Fruchtbarkeitszyklus. 1929 erschienen die 
untersuchungen des österreichische Arztes Hermann Knaus, die oginos ergebnisse be-
stätigten. Für die Zeit, die hier diskutiert wird, sind diese ergebnisse für die tatsächlich an-
gewandten Verhütungspraktiken mit hoher Wahrscheinlichkeit noch nicht relevant: erst 
in den 1930er Jahren verbreitete sich dieses vorerst bei ÄrztInnen noch keineswegs allge-
mein anerkannte Wissen in europa und den uSA.221 trotzdem ist aber davon auszugehen, 
dass es genügend gesichertes Wissen über techniken der empfängnisverhütung gab, um 
diese einigermaßen berechenbar einsetzen zu können – darauf verweist ja auch die hohe 
erfolgsquote des Clinical Research Bureau.

Im Gegensatz dazu führten die Vertreter der uS-amerikanischen Ärzteschaft beharrlich 
die angebliche unwissenschaftlichkeit von Fortpflanzungswissen als Grund ihrer Verwei-
gerung an, während ihre mitteleuropäischen KollegInnen einen solchen Mangel nicht als 
gravierendes Problem thematisierten. eine Möglichkeit, diese Differenz zu interpretieren, 
wäre, dass für die uS-amerikanischen Gynäkologen, deren Disziplin sich noch nicht aus-
reichend gegen konkurrierende Gruppen, zum beispiel die bewegung zur Durchsetzung 
von Geburtenkontrolle, die sogar ‚Kliniken‘ gründen wollte, etabliert hatte, die ‚Wissen-
schaftlichkeit‘ als Distinktionsmittel fungierte, um sich eben von jenen konkurrierenden 
Gruppen abzugrenzen und diesen legitimität abzusprechen. Darauf verweist auch die 
tatsache, dass die American Medical Association 1937 Verhütung schließlich als teil des 
ärztlich-medizinischen Kanons akzeptierte, weil auf neue Forschungsergebnisse verwie-
sen werden konnte. Die beratungseinrichtungen und die bewegung zur Durchsetzung der 
Geburtenkontrolle hatten sich inzwischen weit aus dem feministischen Kontext entfernt 
und waren näher an die etablierte Medizin gerückt. Die medizinische Disziplin war in 
ihrem Anspruch auf das gesellschaftliche Deutungsmonopol nicht mehr gefährdet, sodass 
ein weiterer Widerstand gegen die neuen Praktiken – auch angesichts der großen nach-
frage der PatientInnen – kontraproduktiv im Sinne ärztlicher Standespolitik gewesen wäre.

220 Andrea tone, Contraceptive Consumers: Gender and the Political economy of birth Control in the 1930s, 
in: Journal of Social History Spring 1996, 487.

221 noonan, empfängnisverhütung, 549.
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es wurde bereits deutlich, dass in den uSA eine Gruppierung, die ihre ideologischen 
Wurzeln in der (weißen) feministischen bewegung hatte, die Gründung der Sexual-
beratungseinrichtung vorantrieb und diese dann auch trug. tatsächlich ist die new Yorker 
beratungsstelle eine einrichtung, die ausschließlich auf die Initiative der American Birth 
Control League und ihrer zentralen Figur Margaret Sanger zurückging. Die die beratung 
prägenden normen verweisen klar auf die soziale Verortung dieser bewegung: Die bera-
tung richtete sich an die (ehe-)Frau als teil eines (verheirateten, heterosexuellen) Paares. 
und das war auch die einzige soziale Konfiguration, in der Kinder geboren werden sollten: 
das ehepaar. In diesem Zusammenhang war Geschlecht allerdings ein deutliches Zuwei-
sungskriterium für die soziale Position und die damit einhergehenden Aufgaben: es ging 
zwar darum, den zu beratenden Frauen Handlungsspielräume zu eröffnen, was die Kon-
trolle ihrer generativen Potenz anlangte. legitimes Subjekt solcher entscheidungen wur-
den Frauen aber erst, wenn sie bestimmten normativen Vorstellungen entsprachen. Dass 
ehe der einzig legitime Platz für gelebte Mutterschaft sei, war für die (weiße) uS-Frauen-
bewegung – und alle anderen teilnehmerInnen der Koalition, die am Zustandekommen 
der beratungseinrichtungen Anteil hatten – unumstrittene norm. Die lebensrealitäten 
von ethnischen Minderheiten spiegelten sich in diesen Diskursen und in den institutio-
nellen effekten, die sie hervorbrachten, ebenso wenig wider wie die junger alleinstehender 
Arbeiterinnen. Die uS-bewegung zur Durchsetzung der Geburtenkontrolle war teil der 
reformbewegung der Progressive Era.222 Diese bewegung, innerhalb derer das Gewicht 
der verschiedenen Gruppierungen der weißen protestantischen Frauenbewegung insge-
samt signifikant war, hatte die Stärkung der „Familie“ im Auge. Die Veränderungen im 
sozialen Gefüge als Folge der wachsenden Industrialisierung wurden als Krise der Gesell-
schaft interpretiert, die sich als Zusammenbruch der Familie manifestierte. Gesunde Kin-
der in gesunden Familien waren also die Zielvorstellung der reform, die langfristig Armut, 
Verbrechen, dicht besiedelte städtische Armutsviertel und so weiter zum Verschwinden 
bringen wollte.223 berufstätige Mütter passten klar, eindeutig und weitgehend unhinter-
fragt nicht in dieses bild der „gesunden Familie“.224 Frauen in ihrer Gesamtheit wurden so 
zu potenziellen „mothers of the race“, deren reproduktives Potenzial vor den Auswirkun-
gen eines ungezügelten Industriekapitalismus geschützt werden musste. Die Kontrolle des 
generativen Potenzials mittels empfängnisverhütung konnte in diesen Vorstellungen die 
„Familie“ auf zweifache Weise stärken: einerseits verhinderte die beschränkung der Kin-

222 McCann, birth Control Politics, 11.
223 Kristin luker, Dubious Conceptions. The Politics of teenage Pregnancy, Cambridge, Massachusetts–lon-

don, england 1996, 20.
224 Judith Sealander, As Minority becomes Majority. Federal reaction to the Phenomenon of Women in the 
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derzahl die psychische und ökonomische Überlastung des sozialen Systems Familie, ande-
rerseits war es dadurch auch möglich, erwerbstätigkeit von (ehe-)Frauen zu vermeiden: 
Die Familiengröße konnte dem einkommen des männlichen Familienerhalters angepasst 
werden.225

Signifikant für die Zugehörigkeit der Initiatorinnen der beratungseinrichtungen zur 
uS-amerikanischen Frauenbewegung ist auch ihre strikte Ablehnung von Schwanger-
schaftsabbrüchen: Ihre maternalistische Ausrichtung war zu stark, als dass damit die Ak-
zeptanz von Abtreibungen kompatibel gewesen wäre. Abtreibungsmöglichkeiten zu for-
dern hätte bedeutet, die ideologische legitimation und den letzten Zufluchtsort für die 
Konstruktion weiblichen Selbstwertgefühls und gesellschaftlicher bedeutung in Frage zu 
stellen.

Auf der Grundlage der weiblichen Aufgaben im bereich der gesellschaftlichen repro-
duktion wurde allerdings auch weibliche Macht und Autonomie imaginiert: Die Kontrolle 
der generativen Potenz wurde so zur Sache von ausschließlich (ehe-)Frauen: Sie waren die 
Adressatinnen der beratung, sie waren es aber auch, die diese beratung durchführten. Die 
new Yorker beratungseinrichtung war also ein aus schließlich weiblicher ort.

Das unterscheidet sie deutlich von allen Wiener beratungseinrichtungen. Diese wa-
ren, wie schon ausgeführt, allesamt von medizinischen expertInnen dominiert. tatsächlich 
wurde keine der verschiedenen frauenbewegten Gruppen der Zwischenkriegszeit im be-
reich der Sexualberatung entscheidend initiativ: Die katholische Frauen bewegung lehnte 
auf basis des katholischen Verbots von empfängnisverhütung226 empfängnisregulierende 
Praktiken generell ab, das Parteiprogramm der Wie ner Christlich-Sozialen aus dem Jahr 
1920 forderte sogar die einführung einer dem uS-amerikanischen Modell nicht unähn-
lichen beschränkung der öffentlichen rede über Geburtenkontrolle, indem ein Verbot des 
Anpreisens von Verhütungsmitteln verlangt wurde.227 

Für die meisten Vertreterinnen der bürgerlichen Frauenbewegung war es, ähnlich wie 
für die uS-amerikanische Frauenbewegung, die „Mütterlichkeit“, mit der die Forderung 
nach politischer teilhabe von Frauen begründet wurde.228 Anders als in den Vereinigten 
Staaten war aber Geburtenkontrolle nie eine öffentlich diskutierte Strategie, die zu einer 
effizienteren Verwirklichung von ‚Mütterlichkeit‘ führen könne. Während der ersten re-

225 McCann, birth Control Politics, 55.
226 noonan, empfängnisverhütung, 524–528.
227 Klaus berchtold (Hg.), Österreichische Parteiprogramme 1868–1966, Wien 1967, 370.
228 reingard Witzmann, Frauenbewegung und Gesellschaft in Wien zur Jahrhundertwende, in: Aufbruch in 
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publik verloren die organisationen der bürgerlichen Frauenbewegung außerdem kontinu-
ierlich an bedeutung: Vereine wie der Allgemeine Österreichische Frauenverein, der im Üb-
rigen seinen politischen Partizipationsanspruch eben falls mit dem Ziel der Feminisierung 
der Gesellschaft durch den „weiblichen Geschlechtscharakter“ begründete, verloren in der 
ersten republik gegenüber sozialdemokratischen und kommunistischen Frauenorganisa-
tionen zunehmend an Attraktivität, vor allem für junge intellektuelle Frauen, die sozial-
kritisch motiviert waren.229 

Auch die sozialdemokratischen Frauen wurden nicht selbst im beratungsbereich initia-
tiv. Auf ihre Verbindungen zu den ferchschen Initiativen wurde schon hingewiesen. Die 
politischen Aktivitäten der sozialdemokratischen Frauen hatten sich in der Zwischen-
kriegszeit mehr auf Vorhaben der gesetzlichen reform und daher mehr auf die parlamen-
tarische ebene verlagert.230 Schon vor dem ende der Mon archie die politische Priorität 
mehr auf die Sozialdemokratische Partei als auf die durch das Merkmal Geschlecht definierte 
Zusammenarbeit von Frauen legend,231 engagierten sich die sozialdemokratischen Frauen 
auch in der Zwischenkriegszeit mehr in der sich über die soziale Position definierenden 
Partei der SDAP. Die eher zentralistisch orientieren SozialdemokratInnen waren klein-
teiligen grass-roots-Aktivitäten gegenüber skeptisch. Im historischen rekonstruktionsver-
such lässt sich aber auch, und das scheint gerade angesichts der starken bedeutung des 
Zusammenhalts der sozialdemokratischen Partei doch signifikant, kein engagement der 
sozialdemokratischen Frauenbewegung im Zusammenhang mit den eheberatungsstellen 
der Gemeinde Wien feststellen. Diese leerstelle mag auf die Spannungen zwischen den 
sexualpolitischen Forderungen der Frauen, die auch vom An spruch auf Handlungsspiel-
räume für Frauen motiviert waren, und den Vorstellungen der sozialdemokratischen Me-
diziner verweisen, deren prononciertester Vertreter Julius tandler war.232 Seinen Vorstel-
lungen gemäß – das wurde weiter oben schon ausgeführt – sollte geschlechts unspezifisch 
menschliche generative Potenz in den Dienst einer von Medizinern und Sozialtechnikern 
definierten „generativen ethik“233 gestellt und an deren normativen Vorgaben ausgerichtet 
werden. 

229 Gabriella Hauch, Vom Frauenstandpunkt aus. Frauen im Parlament 1919–1933, Wien 1995, 85f.
230 ebenda, 85.
231 Witzmann, Frauenbewegung und Gesellschaft, 13.
232 Die differenten Positionen manifestierten sich auch in Konflikten um die zu fordernde Ausrichtung der re-

form des Abtreibungsverbots, in der die sozialdemokratischen Frauen eher einer Fristenregelung, die sozial-
demokratischen Ärzte eher einer Indikationenregelung zuneigten. Schließlich setzten sie sich durch, was 
aber keine legistischen Auswirkungen hatte. Die katholisch-konservative regierungskoalition war zu einer 
lockerung des Abtreibungsverbots generell nicht bereit. – Siehe dazu Hauch, Vom Frauenstandpunkt aus, 
195–205; lehner, Verpönte eingriffe.

233 tandler, Gefahren der Minderwertigkeit, 13.
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Auch die kommunistischen Frauen forderten das recht für Frauen, Schwangerschaften 
zu verhindern und gegebenenfalls abzubrechen, und zwar mit ganz ähnlichen, neo-malthu-
sianisch geprägten Argumenten wie die Sozialdemokratinnen. Aufgrund der marginalen 
Position der Kommunistischen Partei Österreichs (KPÖ) in der politischen Kultur beider ös-
terreichischen republiken wurden die Positionen der kommunistischen Frauen allerdings 
wenig politikwirksam.

Das Fehlen feministisch motivierter Stimmen in den Wiener beratungsstellen koin-
zidiert mit der schon beschriebenen durchgängigen orientierung auf das Paar als Adres-
sat: Sexualberatung war im Wien der Zwischenkriegszeit kein dominant feministischer 
topos, die Kontrolle der menschlichen generativen Potenz war in diesem Konzept Sache 
eines Paares und kein ort für weibliche Macht. Die Sozialdemokratinnen, die die ferch-
schen Frauenschutzberatungsstellen in ihren Publikationen ankündigten, vertraten außer-
dem ein Geschlechterkonzept, das das Geschlecht nicht als zentralen gesellschaftlichen 
Platz anweiser verstand. Sie identifizierten sich eher als Angehörige einer sozialdemokra-
tischen Partei denn als politisch motivierte Frauen, eher als weibliche Angehörige einer 
in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft benachteiligten „Arbeiterklasse“ denn als 
unterdrückte Frauen in einer männlich dominierten Gesellschaft. Das steht im Wider-
spruch zu Karen offens unterscheidung zwischen (tendenziell uS-amerikanischem) In-
dividual- und (eher europäischem) beziehungsfeminismus.234 Hinsichtlich eines teiles der 
Frauenbewegung, der sich mit Geburtenkontrolle beschäftigte, ist dem nicht zuzustim-
men: Der teil der uS-amerikanischen Frauenbewegung, der sich im bereich der Durch-
setzung von Geburtenkontrolle engagierte, war getragen von einem Konzept der „sozialen 
Mütterlichkeit“, das als Grundlage weiblichen Machtanspruchs diente. Die Frauen, die in 
Österreich für mehr (weibliche) Kontrolle über generative Potenzen eintraten, taten das 
auf der Grundlage einer sozialen Diskriminierung: Auch Arbeiterinnen beziehungsweise 
Angehörige der benachteiligten sozialen Schichten sollten instand gesetzt werden, Hand-
lungsmacht über ihre biografie auszuüben.

3.3.3 Unscharfe Grenzen: Geburtenkontrolle zwischen Emanzipation und Eugenik

es wurde schon darauf hingewiesen, dass sich die Aktivitäten der Zwischenkriegszeit, die 
darauf zielten, empfängnisverhütung als gesellschaftlich akzeptierte und privat effizient 
geübte Praxis durchzusetzen, im Spannungsfeld zwischen dem bestreben, den Handlungs-
spielraum von Individuen zu vergrößern, und dem Versuch, menschliche Generativität 
zu disziplinieren, bewegten. betrachtet man die hier diskutierten einrichtungen und die 

234 Karen offen, Feminismus in den Vereinigten Staaten und in europa. ein historischer Vergleich, in: Hanna 
Schissler (Hg.), Geschlechterverhältnisse im historischen Wandel, Frankfurt/Main–new York 1993, 97–138.
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überlieferten öffentlichen Äußerungen jener, die sie initiierten und trugen, so wird deut-
lich, dass die Motivation und legitimation der beratungsinstitutionen sehr heterogen und 
widersprüchlich waren. es lässt sich beobachten, dass jede der Wiener beratungsstellen für 
sich ihre jeweilige Motivation eher monokausal argumentierte, während im Fall des Cli-
nical Research Bureau eugenische Argumente neben neo-malthusianischen und feministi-
schen existierten. Die bandbreite der Argumente in ihrer Gesamtheit glich aber durchaus 
denen, die in den uSA ins Feld geführt wurden, um Geburtenkontrolle zu einer legitimen, 
ja gesellschaftlich erwünschten Praxis zu machen. 

Die Eheberatungsstelle der Gemeinde Wien, vor allem Karl Kautsky jun. und Julius tand-
ler, stellten ihre bemühungen in den Kontext einer eugenisch begründeten „generativen 
ethik“, deren Ziel die effiziente „Verwaltung des ‚organischen Kapitals‘“ war, während die 
GründerInnen der Frauenschutzberatungsstelle ihr unterfangen neo-malthusianisch argu-
mentierten. Wilhelm reich wiederum forderte in seinen recht fertigungen der Beratungs-
stellen für Arbeiter und Angestellte, die Sexualität dieser nicht-bürgerlichen Schichten von 
neurosen zu befreien, die durch Kapitalismus und bürgerliche Sexualfeindlichkeit ent-
standen seien. Dementsprechend waren diese beratungsstellen für reich nur dürftiges 
remedium, die endgültige lösung der Sexualprobleme war erst durch eine sozialistische 
Gesellschaftstransformation möglich. 

eine gesellschaftstranszendierende Perspektive fehlte sowohl dem Clinical Research Bu-
reau als auch den Frauenschutzberatungsstellen. eine solche ist, wenn sie auch ganz anders 
gerichtet ist als bei den beratungsstellen der Sozialistischen Gesellschaft für Sexualforschung 
und Sexualberatung, aber auch teil der Argumentation für die beratungsstelle der Ge-
meinde Wien. Ferch und Sanger als wesentliche IdeologInnen der von ihnen initiierten 
einrichtungen wollten ihre jeweilige Gesellschaft stabilisieren, indem Konfliktpotenziale 
durch Geburtenberatung reduziert werden sollten. ob es diese nähe in der gesellschaft-
lichen Motivation war, die dazu führte, dass gerade diese beiden Initiativen regelmäßigen 
Kontakt zueinander hielten, kann nur vermutet werden. Die historische Zufälligkeit per-
sönlicher bekanntschaft war vermutlich ein weiterer Grund.

ein wesentlicher Grund für die Vielfalt der Argumente, die in den uSA zugunsten der 
empfängnisverhütung in den öffentlichen Auseinandersetzungen eingesetzt wurden, mag 
auch die tatsache sein, dass die Praxis dort engen gesetzlichen be schränkungen unter-
worfen war und die InitiatorInnen des Crb annahmen, dass eine breite gesellschaftliche 
Koalition nötig sein werde, um diese beschränkungen aufzuheben. Auch wenn sich die 
feministische und die eugenische Argumentation stark widersprachen – setzt die eine auf 
die Vergrößerung weiblichen Handlungsspielraumes, so ist es die Zielrichtung der euge-
nik, menschliches Handeln mit beratung oder Zwang zu beschränken, zu kontrollieren, in 
bahnen zu lenken, die nicht denen, die die Individuen von sich aus genommen hätten, ent-
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sprachen –, konnten diese offenbar in den 1920er und 1930er Jahren noch nebeneinander-
stehen. Auf das weitgehende Fehlen einer deutlichen Scheidung – in positiv zu setzende 
Sexualreform, die letztlich eine Gesellschaft, in der Individuen, von ökonomischen und 
überkommenen moralischen beschränkungen befreit, ihre Handlungsspielräume besser 
nutzen könnten, und in eine zu verurteilende Disziplinierung mensch licher Generativi-
tät, die für bestimmte bevölkerungsgruppen (verstärkte) Fort pflanzung vorsah, für an-
dere eine eingeschränkte oder überhaupt keine – in den zeitgenössischen Vorstellungen 
verweist auch das beispiel der Beratungsstelle für Ehewerber der Gemeinde Wien: Dass 
kein Zwang angewandt wurde, um die Fort pflanzung solcher Personen zu verhindern, die 
sich nach dem urteil der eugenisch inspirierten Sexualreformer nicht reproduzieren soll-
ten, war nur mit nützlichkeitserwägungen, nicht mit solchen, die einer politischen Moral 
entsprangen, begründet. es wurde auch schon darauf hingewiesen, dass es in der Frage 
der Abtreibungsreform deutliche Auffassungsunterschiede zwischen den neo-malthusia-
nisch und eman zipatorisch argumentierenden Frauenpolitikerinnen der SDAP und den 
eugenisch motivierten sozialdemokratischen Medizinern um Julius tandler gab. Die letz-
tere Position setzte sich zwar schließlich durch, der Konflikt wurde aber nicht als grund-
sätzlicher diskutiert, sondern eher als gradueller Auffassungsunterschied, wobei die Forde-
rung nach Indikationen durchaus für beide Gruppen als Kompromissvorschlag gegen das 
bestehende Abtreibungsverbot akzeptabel war. Die Diskussion zwischen unterschiedlichen 
Konzepten von Gesellschaftsreform wurde aber durch die Faschisierung des landes, mit 
der die Durchsetzung von zwangsweiser und gewaltsamer Fortpflanzungskontrolle einher-
ging, abrupt unterbrochen.

Das fehlende Verständnis der uS-amerikanischen bewegung für Geburtenkontrolle 
für diese aus der historischen Perspektive so folgenschwere Grenze zwischen Hand-
lungsermächtigung in bezug auf die individuelle Kontrolle von Generativität und staat-
licher, auch gewaltsamer Disziplinierung menschlicher Generativität zeigt sich an der 
fehlenden Auseinandersetzung mit den Konsequenzen der Machtübernahme der na-
tionalsozialisten im Deutschen reich. Im organ der American Birth Control League bei-
spielsweise fand eine kritische Auseinandersetzung mit den bevölkerungspolitiken der 
nationalsozialisten nicht statt. Im Gegenteil: Im April 1933 erschien eine „Sterilization 
number“235, in der der deutsche Arzt ernst rüdin in einem aus dem Deut schen übersetz-
ten Artikel, der zuerst in Das kommende Geschlecht erschienen war, für „eugenic Steriliza-
tion: An urgent need“ argumentierte.236 Auch in den kommenden Jahren findet sich keine 
kritische Stellungnahme, die den ereignissen in nS-Deutschland gerecht geworden wäre.

235 birth Control review 17/4 (April 1933).
236 ernst rudin, eugenic Sterilization: An urgent need, in: birth Control review April 1933, 102–104.
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Das mag für Menschen, die mit dem Wissen um die resultate nationalsozialistischer 
Selektions- und tötungspolitik, in der „Auslese“ und „Ausmerze“ untrennbar zusammen-
gehörten, ausgestattet sind, unverständlich sein. Die aus postfaschistischer Perspektive 
fehlende Sensibilität gegenüber den Potenzialen einer selektiven Gebärpolitik war aber 
nicht untypisch für die Zwischenkriegszeit. es entsprach den in der therbornschen De-
finition237 ‚modernen‘ Sexualreformbewegungen, die sich einem – wie immer definierten 
– gesellschaftlichen ‚Fortschritt‘ verpflichtet fühlten, diesen Fortschritt durch eine wissen-
schaftlich legitimierte rationalität herbeizuführen. Diese besaß das Potenzial einerseits 
dazu, die Handlungsspielräume von einzelnen durch bessere beherrschung, durch bessere 
Kontrolle ihrer umgebung zu vergrößern, andererseits aber auch dazu, Möglichkeiten der 
zentralen Kontrolle individuellen generativen Verhaltens zu imaginieren und in entspre-
chende Politiken umzusetzen. Was den ZeitgenossInnen der Zwischenkriegszeit offenbar 
ein abgestuftes Kontinuum von mehr oder weniger zu favorisierenden Maßnahmen zur 
Durchsetzung der empfängniskontrolle schien, wurde erst mit den erfahrungen des na-
tionalsozialismus jene Dichotomie, in der zumindest die deutschsprachigen nachkriegs-
gesellschaften zu denken gelernt haben.

237 Göran Therborn definiert „Modernität“ folgendermaßen: “Modernity here will be defined culturally, as an 
epoch turned to the future conceived as likely to be different from and possibly better than the present and the 
past.” – Siehe Göran Therborn, european Modernity and beyond: The trajectory of european Societies, 
1945–2000, london–Thousand oaks–new Delhi 1995, 4.
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Geschlecht, Reproduktion und Sozialpolitik

Die Moderne beziehungsweise die Industrialisierung ließen das agrarische Geschlech-
ter-Arrangement brüchig werden, indem sich reproduktions- und erwerbsarbeit als zwei 
voneinander getrennte, wenn auch stark interdependente Sphären entwickelten. Die tren-
nung war einmal eine örtliche, die Stätten der erwerbsarbeit der sich industrialisierenden 
Gesellschaften waren von den orten der reproduktion räumlich getrennt. Die trennung 
verlief aber auch entlang der Scheidelinie öffentlich/privat1 und war zudem geschlechtlich 
codiert: Die außerhäusliche, ,öffentliche‘ erwerbsarbeit war in diesem Konzept ,männlich‘, 
die ,private‘ reproduktion ,weiblich‘ – was nicht bedeutet, dass nicht auch Frauen, solange 
es entsprechende Arbeitsformen und -möglichkeiten gab, außerhäuslicher erwerbsarbeit 
nachgingen. Da aber ausschließlich ihnen die reproduktiven Aufgaben qua Geschlechts-
zugehörigkeit zufielen, entstand so ein Dilemma, das sich durch die Geschichte der 
Geschlechterverhältnisse zieht: Die Anforderungen an Frauen durch außerhäusliche 
erwerbsarbeit einerseits und ihnen exklusiv zukommende Kinderbetreuungsarbeit ande-
rerseits verursachten mehrfache Spannungen, die sowohl individuelle lebensgestaltung als 
auch normativ aufgeladene Debatten seither prägten. 

Im Gefolge der von den zweiten Frauenbewegungen initiierten Debatte um die ge-
sellschaftliche Arbeitsteilung wurden in den Gesellschaftswissenschaften eine Vielzahl 
von Modellen zur beschreibung und Analyse spezieller, historisch und geografisch kon-
tingenter Familien- und Geschlechter-Arrangements entwickelt. Diese basierten auf der 
Klassifizierung der geschlechtsspezifischen Zuteilung von erwerbs- und reproduktions-
aufgaben sowie entsprechenden staatlichen Politiken und waren auf die untersuchung 
gegenwärtiger Gesellschaften gerichtet, also im Wesentlichen bestrebt, die Situation am 
ende des 20. Jahrhunderts zu beschreiben.2 Im Folgenden geht es allerdings weniger da-
rum zu klassifizieren, denn historische Prozesse exemplarisch zu beschreiben. Mein Inter-
esse ist weniger auf den Zusammenhang zwischen sozialstaatlichen typologien und Fami-

1 Jürgen Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit. untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen 
Gesellschaft, neuwied–berlin 19715.

2 Siehe z. b. Jane lewis, The Decline of the Male breadwinner Model: Implications for Work and Care, in: 
 Social Politics 8/2 (2001), 152–169, die von insgesamt sechs Familien-Modellen ausgeht.



„Mütter der Nation“ und/oder BürgerInnen: Geschlecht, Reproduktion und Sozialpolitik104

lien-Modellen gerichtet; ich frage danach, wie spezifische staatliche Politiken, die auf den 
Zusammenhang von erwerbsarbeit und reproduktion zielen, entstehen, und begreife sie 
als resultate von sozialen Aushandlungsprozessen, an denen in unterschiedlichem Aus-
maß verschiedene AkteurInnen und Akteursgruppen beteiligt waren. Ich interessiere mich 
für die normen und Haltungen in bezug auf „richtige“ gesellschaftliche reproduktion, die 
die Strategien dieser AkteurInnen prägten, und dafür, wie sie versuchten und wie es ihnen 
gelang, spezifische normen zu hegemonialen zu machen. Ich habe mich entschieden, mich 
in meiner Analyse auf die Schnittstelle zwischen erwerbs- und reproduktionsarbeit zu 
konzentrieren. Ich bin mir dessen bewusst, dass damit Politiken vor allem sozialstaatlicher 
oder steuerlicher natur aus dem blickfeld geraten: Zweifelsohne sind Familienbeihilfen 
zum beispiel oder besondere Steuererleichterungen oder -zuschläge wesentlich für die 
Definition dessen, was als akzeptiertes oder gewünschtes beziehungsweise sanktioniertes 
oder marginalisiertes reproduktives Arrangement anzusehen ist. Meine entscheidung, sie 
trotzdem nicht darzustellen, ist von der Ansicht geleitet, dass die einbeziehung zu vieler 
unterschiedlicher Politiken die Abläufe und Zusammenhänge zu unübersichtlich machen 
würde, um sie im rahmen einer Vergleichsstudie zu bewältigen. trotzdem können diese 
Politiken aus der Analyse nicht völlig ausgeblendet werden, will man die Wirkmacht der 
normen an der Schnittstelle zwischen erwerbs- und reproduktivem bereich einschätzen. 
In meine abschließenden Überlegungen zu diesem Abschnitt werde ich daher mit einbe-
ziehen, welche fundamentalen differenzierenden und normierenden Wirkungen die sozial-
staatlichen Strategien und regelungen entfalteten.

Das Zentrum meines Interesses sind also die komplexen Verhältnisse und Interdepen-
denzen von kulturellen leitbildern, politischen Akteursgruppen und institutionellen be-
dingungen. Zur unterstützung meiner Analyse greife ich zurück auf den Ansatz der So-
ziologin birgit Pfau-effinger,3 der deswegen für meine Zwecke geeignet erscheint, weil 
er in seiner Kategorienbildung unterschiedliche gesellschaftliche Aspekte mit einbezieht. 
Das heißt, sein Hauptaugenmerk liegt nicht nur auf den sozialstaatlichen Politiken und 
deren resultaten, sondern er analysiert diese als ergebnis eines Prozesses, in dem die kul-
turellen traditionen einer Gesellschaft und deren Veränderung eine wesentliche rolle 
spielen. „Man kann davon ausgehen, daß sich das erwerbshandeln von Frauen zu einem 
erheblichen Anteil auf kulturelle leitbilder darüber bezieht, welches die wünschenswerte, 
,richtige‘ Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern ist […].“4 Die Handlungsperspek-
tive wie auch soziale Aushandlungsprozesse erfahren somit eine stärkere berücksichtigung. 
Außerdem entsteht dadurch ein komplexeres bild gesellschaftlicher Abläufe, als wenn der 

3 Pfau-effinger, Macht des Patriarchats oder Geschlechterkontrakt; dies., Analyse internationaler Differenzen.
4 ebenda, 464.
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blick ausschließlich auf institutionelle und legistische Anreiz- beziehungsweise entmu-
tigungssysteme gerichtet ist und dadurch zu einfache ursache-Wirkungs-Schemata kon-
struiert. Pfau-effinger entwickelte ihren Ansatz zudem im Hinblick auf ein komparatis-
tisches unternehmen, in dem sie sich allerdings auf die Analyse westeuropäischer länder 
konzentrierte.

Sie verwendet den begriff des „Geschlechter-Arrangements“, um konkrete Gesellschaf-
ten zu beschreiben. Darunter versteht sie das ergebnis von Aushandlungsprozessen, das 
sowohl institutionelle regeln, allgemeine normen, leitbilder et cetera („Geschlechter-
kultur“) als auch die lebensweltliche Praxis, von Institutionen ebenso wie von Individuen, 
(„Geschlechterordnung“) umfasst. In bezug auf Westeuropa unterscheidet Pfau-effinger 
vier geschlechterkulturelle Modelle, welche einzeln oder in Kombination im Zentrum des 
jeweils konkreten Geschlechter-Arrangements stehen. Der begriff Geschlechter-Arran-
gement bildet in diesem rahmen die Klammer für die soziale realität des Geschlechter-
verhältnisses (Geschlechterordnungen) sowie die leitbilder und normen, welche das Ge-
schlechterverhältnis prägen (Geschlechterkultur). Pfau-effinger identifiziert folgende vier 
Modelle: Im familienökonomischen Modell werden alle Familienmitglieder, also eltern 
und Kinder, in die familiäre Ökonomie involviert. Die Arbeit kann zwar geschlechtsspezi-
fisch verteilt sein, alle Mitglieder sind jedoch in derselben gesellschaftlichen Sphäre tätig. 
Ihr zweites Modell ist das der männlichen Versorgerehe, das auf der trennung der zwei 
Sphären ,Öffentlichkeit‘ und ,Privatheit‘ und der analogen komplementären Verortung der 
beiden Geschlechter beruht; erwerbsarbeit und reproduktionsarbeit werden also deutlich 
voneinander getrennt. Das egalitär-individualistische Modell als dritter typus basiert auf 
der vollzeitigen Integration beider Geschlechter in die erwerbsarbeit, betreuungsaufgaben 
werden im Wesentlichen vom Wohlfahrtsstaat übernommen, also in den öffentlichen be-
reich verlagert. Ihr viertes Modell nennt Pfau-effinger egalitär-familienbezogen: es grün-
det in einer symmetrischen und gleichwertigen Integration beider Geschlechter in die Ge-
sellschaft sowie in der Zuordnung der reproduktion in den privaten bereich. Dort werden 
die entsprechenden Aufgaben idealtypisch von beiden eltern wahrgenommen. Dieses Ar-
rangement wird gestützt durch die strukturelle berücksichtigung der „doppelten Zustän-
digkeit“ von Personen mit betreuungsaufgaben im öffentlichen erwerbsarbeitsbereich.5

Wie bereits erwähnt, entwickelte Pfau-effinger ihr Modell in den 1990er Jahren zur 
Analyse und Kategorisierung zeitgenössischer Gesellschaften.6 Ich werde ihre begrifflich-

5 ebenda, 469f.
6 Siehe dazu auch Heidi niederkofler, erwerbsarbeit: Hegemoniale Geschlechterkulturen – Soziale Geschlech-

terordnungen. Vergleich, in: Maria Mesner/Margit niederhuber/Heidi niederkofler/Gudrun Wolfgruber, Das 
Geschlecht der Politik, Wien 2004, 303.
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keit und Herangehensweise entlehnen, um zwei historische Gesellschaften zu untersuchen, 
auch wenn dort der „Wohlfahrtsstaat“, einer der wesentlichen Akteure in ihrem Modell, 
während eines teils des untersuchungszeitraums noch nicht existierte beziehungsweise 
sich gerade in seinen ersten Anfängen etablierte. Zentral an Pfau-effingers Ansatz ist aus 
meiner Sicht allerdings nicht die bandbreite der AkteurInnen, die sie in die Analyse mit 
einbezieht: Das ist historisch und geografisch kontingent und kann daher sehr unterschied-
lich sein. Wesentlich ist die Perspektive, die nicht nur politische und ökonomische Motive 
ernst nimmt, sondern auch verbreitete Werthaltungen und Gesellschaftsinterpretationen. 

Durch die Übernahme eines Ansatzes, der für gegenwärtige Familienformen und -mo-
delle entwickelt wurde, sollen diese nicht enthistorisiert und damit essenzialisiert werden. 
Historische Kontextualisierungen und Spezifizierungen sind notwendig. Allerdings ist die 
Folie für die entsprechenden Familienformen eine auf der Industrialisierung beruhende 
Arbeitsteilung, eine Voraussetzung, die auch auf die hier zu analysierenden Gesellschaften 
zutrifft. 

es gilt zwar, dass in Gesellschaften, deren agrarischer Anteil größer ist als derjenigen, 
die Pfau-effinger als Grundlage für die entwicklung ihres Modells wählte, die begriffliche 
und faktische trennung zwischen reproduktions- und erwerbsarbeit nicht eindeutig ge-
troffen werden kann. Meine Analyse wird sich allerdings weniger auf die lebensweltliche 
ebene beziehen, sondern auf den normativen bereich: Ich werde danach fragen, welche 
Familienkonzepte und -modelle die handelnden AkteurInnen durchsetzen wollten, wel-
che Familienformen und – damit eng verbunden – Geschlechternormen explizit oder im-
plizit die basis für ihre Forderungen bildeten. Mein besonderes Augenmerk gilt dabei den 
„reproduktiven Arrangements“, die den jeweiligen Politikentwürfen und -konzepten als 
Grundlage dienen: unter dem begriff des „reproduktiven Arrangements“ verstehe ich das 
soziale umfeld, in dem reproduktion nach den jeweiligen Konzeptionen idealiter statt-
finden soll, in seiner Komplexität.

ein wesentlicher Fokus meiner untersuchung werden die jeweiligen Frauenbewegun-
gen beziehungsweise -organisationen sein sowie die Frage, welche Modelle von „reproduk-
tiven Arrangements“ sie entwickelten und vertraten. Ich gehe dabei davon aus, dass diese 
Frauenbewegungen in den entsprechenden „Arenen“ wichtige Akteurinnen waren. Ver-
schiedene Kategorisierungsversuche von historisch spezifischen Frauenbewegungen, die 
auch und gerade die jeweiligen Positionen in bezug auf das Spannungsverhältnis zwischen 
erwerbs- und betreuungsarbeit einbeziehen, habe ich bereits dargestellt.7 Wenn man nun 
die Kategorisierungen, die anhand historischer Quellen und Fallbeispiele entwickelt wur-
den, mit der sich an der Gegenwart orientierenden typologie Pfau-effingers zusammen 

7 Siehe dazu Kapitel „Suchbewegungen“.
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denkt, so wäre zu postulieren, dass die männliche Versorgerehe die normative Vorgabe der 
essenzialistischen beziehungsweise der hierarchisch-integrationistischen Strömungen der 
Frauenbewegungen war, die mit den „beziehungsfeminismen“ gleichgesetzt werden kön-
nen. Ihre GegenspielerInnen hingegen, so müsste die Vermutung lauten, neigten einem 
egalitär-individualistischen Familien-Modell zu. 

Der aus diesen Modellannahmen entstehende raster dient hier als Analysewerkzeug, 
an dem die re-Konstruktion historischer realitäten gemessen wird. Die Schnittstelle zwi-
schen reproduktions- und erwerbsarbeit eignet sich besonders gut zur Überprüfung von 
geschlechterpolitischen Gesellschaftsentwürfen, weil die Scheidung zwischen den beiden 
sozialen Sphären in den meisten Gesellschaften ein zentrales bestimmungsstück der be-
deutungen von Geschlecht ist.8 Die Ausgestaltung dieser Schnittstelle lässt die Konst-
ruktion von Geschlecht, so werde ich zeigen, auch in ihrer komplexen Verwobenheit mit 
anderen gesellschaftlichen Differenzierungs- und Hierarchisierungsweisen wie ethnische 
oder soziale Zugehörigkeit erkennen. es ist Irene Schöffmann zuzustimmen, dass „sich an 
Klassenantagonismen orientierende Zuordnungen“ nicht ausreichend sind.9 Allerdings gilt 
die Fragwürdigkeit der Konstruktion von zu eindeutigen Schemata auch für andere Identi-
fikationsprozesse, die beispielsweise Geschlecht zur Grundlage haben. Meine Absicht ist 
es, exemplarisch zu zeigen, wie wesentlich die einbeziehung vielfältiger und jeweils kon-
textuell zu analysierender Verortungen historischer AkteurInnen für das Verständnis von 
deren entwürfen, Strategien und Positionen ist.

4.1 Die Etablierung staatlicher Regelungen vor 1918

4.1.1 Regeln, Normen, Gesetze

Das Verhältnis von reproduktiven Funktionen und Aufgaben einerseits und der sich ent-
wickelnden industriellen erwerbsarbeit andererseits war schon vor dem hier ins Auge ge-
fassten Zeitraum sowohl in den uSA als auch in Österreich beziehungsweise der cis-
leithanischen Hälfte der Habsburgermonarchie Gegenstand öffentlicher Debatten und 
legistischer Interventionen. Das erste arbeitsrechtliche Schutzgesetz in Österreich ist ein 
Hofkanzleidekret, das 1842 die Fabriksarbeit von Kindern und Jugendlichen regelte und 
beschränkte. 

8 Siehe dazu überblicksartig Andrea ellmeier, Arbeit Ökonomie Konsum. Zur transformation von bedeu-
tungsanordnungen, in: Johanna Gehmacher/Maria Mesner (Hg.), Frauen- und Geschlechtergeschichte: Posi-
tionen und Perspektiven, Wien 2003, 183–201.

9 Schöffmann, bürgerliche Frauenbewegung, 12.



„Mütter der Nation“ und/oder BürgerInnen: Geschlecht, Reproduktion und Sozialpolitik108

Im Hinblick auf das Geschlechterverhältnis ist relevant, dass ein formales Gleichheits-
gebot den Hintergrund für die öffentliche Diskussion in Österreich wie in den uSA bil-
dete: Das österreichische Handelsgesetz sowie die Gewerbeordnung von 1859 setzten das 
Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch von 1811 in Industrie und Handel in Geltung, das die 
Wirkung aller paternalistischen, vor allem zünftischen geschlechtsspezifischen regelun-
gen für Arbeitskräfte aufhob. Diese „egalitäre“ Position stand in krassem Gegensatz zu 
den Geschlechterregeln des eherechts, die ebenfalls in betracht gezogen werden müssen, 
wenn das gesamtgesellschaftliche Geschlechter-Arrangement adäquat beschrieben wer-
den soll: Das eherecht war die gesetzliche Festschreibung eines bipolaren, hierarchisierten 
Geschlechtermodells und bestimmte klar und einfach den Mann zum „oberhaupt der Fa-
milie“. er, für den unterhalt der Familie verantwortlich, übte die „väterliche Gewalt“ aus. 
Seine Frau war ihm dafür Gehorsam und unterordnung schuldig. erwerbstätig konnte sie 
nur mit seiner Zustimmung sein.

In den uSA verhinderte der Supreme Court, dass Forderungen nach beschränkung der 
Arbeitszeit, die die Gewerkschaften während des 19. Jahrhunderts immer wieder erhoben, 
tatsächlich zu gesetzlichen Maßnahmen führten: Generelle Arbeitszeitbeschränkungen 
würden das recht jedes Individuums, Verträge abzuschließen, einschränken, urteilte der 
oberste Gerichtshof in Lochner v. New York, einem Fall, in dem es um die Zulässigkeit 
eines Gesetzes des Staates new York ging, das die Arbeitszeit der bäcker auf zehn Stunden 
täglich beschränkte.10 es blieb so der Macht von Gewerkschaften überlassen, in bestimmten 
branchen und in konkreten unternehmen Arbeitszeitbeschränkungen in den jeweiligen 
Arbeitsverträgen zu verankern. 

trotz der universellen, also auch geschlechtsunspezifischen Formulierung der Ver-
tragsfreiheit war ihre Anwendbarkeit klar beschränkt. In den letzten Jahrzehnten des 19. 
Jahrhunderts wurden in einigen uS-bundesstaaten Frauen von manchen berufen qua 
Geschlechtszugehörigkeit ausgeschlossen: Manchenorts durften sie zum beispiel – aus 
gesundheitlichen Gründen – nicht in Minen arbeiten, in new York waren Frauen praktisch 
von der Arbeit in Gießereien ausgeschlossen, in Kalifornien durften sie nicht an orten 
arbeiten, wo Alkohol verkauft wurde, Männer könnten ihnen dort ,unanständig‘ begegnen. 
Aus ähnlichen Gründen durften Frauen nicht als boten, Aufzugführerinnen, Parkwächte-
rinnen, Postbotinnen oder taxifahrerinnen beschäftigt sein.11 obwohl allgemeine Verbote 
dieser Art in den uSA nur erratisch vorkamen, gilt: “by 1900 special protection for women 

10 elizabeth Faulkner baker, Protective labor legislation with Special reference to Women in the State of new 
York, new York 1969 [reprint von 1925], 42.

11 Alice Kessler-Harris, out to Work. A History of Wage-earning Women in the united States, new York– 
oxford 1982, 204, siehe auch Theda Skocpol, Protecting Soldiers and Mothers. The Political origins of Social 
Policy in the united States, Cambridge, Massachusetts – london, england 1995, 657, Anm. 23.
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was the rule.”12 Per Gesetz wurden beschränkungen der täglichen Arbeitszeit, häufig ein 
10-Stunden-tag, eingeführt. Diese entwicklung begann im letzten Drittel des 19. Jahr-
hunderts, als einige der sich industrialisierenden bundesstaaten Arbeitszeitbeschränkun-
gen für Frauen und Jugendliche schufen, die sich allerdings in der Praxis kaum durchsetzen 
ließen. Die Gerichte akzeptierten – im unterschied zu den allgemeinen beschränkungen 
und Schutzbestimmungen – diese regelungen als Ausdruck einer staatlichen Macht, die 
sich um bestimmte schwache, besonders schutzbedürftige Gruppen von Arbeitskräften 
legitimerweise kümmerte. Zwischen 1909 und 1917 verabschiedeten 19 bundesstaaten 
Gesetze, die die tägliche Arbeitszeit für Frauen beschränkten. bis 1914 kannten 27 (von 
48) Staaten eine Form der gesetzlichen beschränkung. 1917 gab es nur mehr in neun bun-
desstaaten keinen derartigen besonderen „Schutz“ für Arbeitnehmerinnen. Festzuhalten 
ist, dass die termini „beschränkung“ oder „Schutz“ möglicherweise falsche bilder bei le-
serInnen des beginnenden 21. Jahrhunderts evozieren, weil die Schutzgesetze zum teil 
auch für die als schützenswert definierten Gruppen eine sehr lange Arbeitszeit vorsahen. 
north Carolina etwa verbot, Frauen länger als elf Stunden täglich an sechs tagen in der 
Woche zu beschäftigen.13

Gesetzliche nachtarbeitsverbote, die Frauen qua Geschlecht betrafen, folgten gegen 
ende des 19. Jahrhunderts, wobei das erste Gesetz 1890 in Massachusetts verabschiedet 
wurde. 1920 hatten bereits 16 Staaten Gesetze, die nachtarbeit für Frauen ausdrücklich 
verboten.14 Allerdings gab es häufig umfangreiche Ausnahmen: Für bereiche, in denen 
viele Frauen beschäftigt waren, galten die gesetzlichen nachtarbeitsverbote meistens nicht. 
In new Hampshire beispielsweise durften Krankenschwestern, Hausgehilfinnen und an 
den sieben tagen vor Weihnachten auch Verkäuferinnen in Department-Stores nachts 
arbeiten, in Pennsylvania Frauen in der textilindustrie, in Maryland, Wisconsin und De-
laware in der Konservenindustrie beschäftigte.15

Wie schon erwähnt, bestätigten die Gerichte – im unterschied zu den regelungen, die 
Arbeitskräfte ohne rücksicht auf ihr Geschlecht betrafen – meist die Schutzbestimmun-
gen für Frauen (wie auch jene für Jugendliche). 1908 urteilte schließlich der Supreme Court 
in Muller v. Oregon, dass Arbeitszeitbeschränkungen für Frauen verfassungsgemäß waren. 
Als schützenswertes Gut wurde in diesem Fall nicht die Vertragsfreiheit gewertet, die un-
gehindertes ökonomisches Wachstum zum Wohl aller sicherstellen sollte. Die rollen bei 

12 Kessler-Harris, out to Work, 185.
13 ebenda, 188.
14 Alice Kessler-Harris, The Paradox of Motherhood. night Work restrictions in the united States, in: ulla Wi-

kander/Alice Kessler-Harris/Jane lewis (Hg.), Protecting Women. labor legislation in europe, the united 
States, and Australia, 1880–1920, urbana–Chicago 1995, 338.

15 Kessler-Harris, out to Work, 191.



„Mütter der Nation“ und/oder BürgerInnen: Geschlecht, Reproduktion und Sozialpolitik110

der Mehrung des gesellschaftlichen reichtums waren nämlich geschlechtsspezifisch kon-
zipiert: Während Männer durch möglichst günstige Verwertung ihrer Arbeitskraft zum 
möglichst schnellen Wirtschaftswachstum und damit zum allgemeinen Wohlstand beitra-
gen sollten, waren Frauen vor allem die Gebärerinnen und Hüterinnen des nachwuchses. 
“Surely an act which prevents the mothers of our race from being tempted to endanger 
their life and health by exhaustive employment can be condemned by none save those who 
expect to profit by it”16, hieß es in einer urteilsbegründung des obersten Gerichtshofes von 
Pennsylvania bereits 1896.

Dass die Gerichte Frauen aber nicht nur als mit komplementären Aufgaben betraut, 
sondern auch als minderwertig, daher als besonders schützenswert konzipierten, geht aus 
der weiteren Argumentation des bereits zitierten Gerichts von Pennsylvania klar hervor: 
“Adult females are a class as distinct as minors, separated by natural conditions from all 
other laborers, and are so constituted as to be unable to endure physical exertion and ex-
posure to the extent and degree that is not harmful to adult workers.”17 Dass die ent-
scheidung, spezielle Schutzbestimmungen für Arbeitnehmerinnen zuzulassen, auf einem 
klar hierarchischen Geschlechterkonzept basierte, belegt auch die entscheidung im Fall 
Muller:

That woman’s physical structure and the performance of maternal functions place her at a disadvan-

tage in the struggle for subsistence is obvious. […] history discloses the fact that woman has always been 

dependent upon man. He established his control at the outset by superior physical strength, and this 

 control in various forms […] has continued to the present. […] Differentiated by these matters from the 

other sex, she is properly placed in a class by herself, and legislation designed for her protection may be 

sustained, even when like legislation is not necessary for men and could not be sustained.18 

Diese Grundsatzentscheidung hatte eine Flut von ähnlichen Gesetzen in vielen bundes-
staaten zur Folge, von denen die meisten in den Jahren 1911 bis 1913 verabschiedet wur-
den.19 

Die besondere Schutzbedürftigkeit von Arbeitnehmerinnen wurde also in deren Wesen 
begründet und festgeschrieben. Weitgehende Ausnahmeregelungen, die ebenfalls gesetz-
lich vorgesehen waren, standen mit dieser auf die weibliche (schwächere) natur rekurrie-
renden Argumentation aber in einem deutlichen Spannungsverhältnis – ebenso wie die 

16 Zitiert nach: baker, Protective labor legislation, 61.
17 Zitiert nach: ebenda, 62.
18 Muller v. oregon, 208 u.S. 412 (1908).
19 Theda Skocpol, Protecting Soldiers and Mothers, 377.
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tatsache, dass Hausangestellte und beschäftigte in der landwirtschaft nicht von den be-
schränkungen betroffen waren. Diese beiden Gruppen waren jedoch die größten unter den 
Arbeitnehmerinnen. Die beschränkungen konzentrierten sich auf Fabriken und Handels-
betriebe, in zweiter linie auf Wäschereien sowie telegrafie- und telefongesellschaften.20

Durch die beschränkungen der Arbeitszeit waren jene Arbeiterinnen hart und negativ 
betroffen, die zur Sicherung ihrer existenz möglichst viel arbeiten mussten, weil ihr Stun-
denlohn sehr niedrig war. bereits Anfang des 20. Jahrhunderts begannen daher Frauen-
organisationen wie die National Consumers’ League (nCl) und die National Women’s Trade 
Union League (Wtul) gesetzlich geregelte Mindestlöhne zu fordern. noch vor Ausbruch 
des ersten Weltkriegs verabschiedeten einzelne Staaten tatsächlich solche Gesetze. be-
troffen war aber im Großen und Ganzen nur eine geringe Zahl von Arbeitnehmerinnen: 
Industrielle Mindestlöhne für Frauen fanden in solchen Staaten eine parlamentarische 
Mehrheit, wo landwirtschaftliche Interessen sich gegenüber jenen des Handels oder der 
Industrie durchsetzen konnten oder in denen die wesentlichsten und einflussreichsten In-
dustriezweige ohnehin weitgehend auf den einsatz weiblicher Arbeitskräfte verzichteten.21

Im unterschied zu den uSA, wo geschlechtsspezifisch strukturierte Schutzbestim-
mungen das Schwergewicht der entwicklung bildeten, lag der Fokus der Diskussion in 
Österreich, was die Schnittstelle zwischen erwerbs- und reproduktionsaufgaben betrifft, 
auf dem nachtarbeitsverbot. beschränkungen der täglichen Arbeitszeit waren unter dem 
topos „normalarbeitstag“ weitgehend geschlechtsunspezifisch gefasst oder die beschrän-
kung der erwerbsarbeit bezog sich auf Kinder und Jugendliche.22 Die sich etablierenden 
Interessenorganisationen der ArbeiterInnen forderten zwar in den 1860er Jahren ebenso 
wie Abgeordnete der Demokratischen Partei mehrfach eine gesetzliche begrenzung der 
täglichen Arbeitszeit. Der Gesetzgeber lehnte aber letztlich die Festlegung eines Maxi-
malarbeitstages mit Hinweis auf die Vertragsfreiheit zwischen ArbeitnehmerInnen und 
Arbeit geberInnen ab.23 Damit folgte er den Interessen der Industrie, deren Verwertungs-
wünschen die wirtschaftsliberale Politik entgegenkam.24 es entstanden zwar in der li-
beralen Ära der 1860er und 1870er Jahre mehrere Ministerialentwürfe zur reform des 
Arbeitsrechts, jegliche geschlechtsspezifische einschränkung der Arbeitszeit wurde aber 

20 Kessler-Harris, out to Work, 187f.
21 Siehe Commission on Industrial relation file, box 10, Florence J. Harriman Collection, zitiert nach: Kessler-

Harris, out to Work, 196.
22 Siehe dazu Kurt ebert, Die Anfänge der modernen Sozialpolitik in Österreich. Die taaffesche Sozialgesetz-

gebung für Arbeiter im rahmen der Gewerbeordnungsreform (1879–1885), Wien 1975 (= Studien zur Ge-
schichte der österreichisch-ungarischen Monarchie 15), 64.

23 ebenda, 69.
24 Siehe emmerich talos, Staatliche Sozialpolitik in Österreich. rekonstruktion und Analyse, Wien 1981, 34.
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von den Autoren dezidiert abgelehnt: es sei „ein charakteristischer Zug unserer Zeit […], 
die Theilnahme des weiblichen Geschlechtes am erwerbsleben und die Schaffung einer 
selbstständigen, von dem erwerbe Anderer unabhängigen Stellung für dasselbe zu för-
dern.“25 Diese Grundhaltung zieht sich durch die verschiedenen Gesetzesentwürfe: bereits 
in einem früheren, ebenfalls nicht umgesetzten entwurf zu einem Motivenbericht hatte 
es geheißen: „erwachsene Frauenspersonen haben ohne Zweifel das nämliche recht, über 
ihre Arbeitskraft frei zu verfügen wie die männlichen Arbeiter“.26 Die Gesetzesautoren be-
zeichneten zwar erwägungen, „[d]aß das Weib vermöge seiner bestimmung in erster li-
nie zur Pflege der Familie, zur Heranbildung eines gesunden und kräftigen nachwuchses 
berufen [sei], und an diesem berufe nicht durch übermäßige gewerbliche Arbeit Abbruch 
leiden soll[e]“, als „begründet“.27 es wurde aber ein „Selbstbestimmungsrecht“ von „Per-
sonen weiblichen Geschlechtes“ postuliert, dessen einschränkung durch eine gesetzliche 
normierung des Arbeitstages nur schwer zu begründen sei, da doch auch viele Frauen un-
verheiratet seien. „Zudem dürfte nicht außer Acht zu lassen sein, daß der durch gewerb-
liche Arbeit erworbene Verdienst erheblich ist, zu einer besseren existenz die Möglichkeit 
bietet und daher gerade vom Standpunkte der Pflege des physischen Momentes gewichtig 
in die Wagschale fällt.“28 Diese ausdrückliche Festlegung lässt auf anderslautende De-
battenbeiträge schließen: tatsächlich forderten vor allem katholische Sozialreformer und 
Katholisch-Konservative eine beschränkung des Arbeitstages von Frauen generell auf das 
Maß, das für Jugendliche galt.29 Geschlechtsspezifische Arbeitsverbote gab es während 
der Monarchie trotzdem: Frauen im Staatsdienst durften nicht heiraten, taten sie es doch, 
wurden sie entlassen. lehrerinnen beispielsweise waren also bis 1918, wollten sie ihren 
beruf weiterhin im öffentlichen Schulwesen ausüben, zum Zölibat verpflichtet. Als These 
könnte man formulieren, dass diese Arbeitsverbote in die Geschlechterkonzepte passten, 
weil sie eher Angehörige von bürgerlichen und kleinbürgerlichen Schichten betrafen, in 
deren normgebäude erwerbsarbeit von verheirateten Frauen zumindest unpassend war. 

In einem – schließlich nicht realisierten – entwurf aus dem Jahr 1869 fand sich erst-
mals ein besonderer Schutz für Wöchnerinnen: Sie sollten vor und nach der niederkunft 
im ganzen sechs Wochen nicht in der Fabrik arbeiten dürfen.30 Damit waren Frauen nicht 
aufgrund ihres Geschlechtscharakters oder auf der basis der ihnen generell gesamtgesell-

25 referenten-entwurf einer neuen Gewerbe-ordnung sammt einführungsgesetz und Anhang, Wien 1875, Ös-
terreichisches Staatsarchiv, 79f., Allgemeines Verwaltungsarchiv, Justiz, Karton 826, Post 19, Zl. 11.627/75.

26 Zitiert nach: ludwig brügel, Soziale Gesetzgebung in Österreich von 1848 bis 1918, Wien–leipzig 1919, 75.
27 referenten-entwurf, 80.
28 ebenda.
29 ebert, Die Anfänge der modernen Sozialpolitik, 87.
30 brügel, Soziale Gesetzgebung in Österreich, 75.
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schaftlich zugeschriebenen rolle als schutzbedürftig gedacht; ihre Schutzbedürftigkeit be-
ziehungsweise die notwendigkeit einer berücksichtigung besonderer bedürfnisse ergab 
sich kontextuell: erst eine konkrete Situation, Schwangerschaft oder unmittelbar voran-
gegangene Geburt, und nicht eine essenzialistisch gedachte Grundkonstitution begründe-
ten den Anspruch auf Ausnahmeregelungen.

Der bedeutungsverlust des Wirtschaftsliberalismus im Gefolge der Wirtschaftskrise, 
die dem Zusammenbruch von 1873 folgte, führte zur regierungsübernahme durch eine 
konservative Koalition, der Graf eduard taaffe vorstand. Wirtschafts- beziehungsweise 
interessenpolitisch setzte diese Koalition, die sich auf slawische Föderalisten, Deutsch-
Klerikale, den konservativen Flügel der Großgrundbesitzerkurie sowie auf streng katho-
lische bauernpolitiker der deutschen Alpenländer stützte,31 vor allem auf die Förderung 
von Gewerbe und Handwerk. Die Majorität des Abgeordnetenhauses vertrat einen deut-
lichen „Anti-Industrialismus“32, der sich auch in den ArbeiterInnenschutzgesetzen sowie 
entsprechenden Ausnahmebestimmungen beziehungsweise entsprechend definierten Gel-
tungsbereichen manifestierte. „Der eiserne ring“, wie sich diese Koalition nannte, legte 
mehrere Gesetzesentwürfe und regierungsvorlagen zur reform der Gewerbeordnung vor, 
die im unterschied zu den Gesetzesvorhaben der liberalen Ära spezielle Schutzbestim-
mungen für Frauen vorsahen, nämlich Sonn- und Feiertagsarbeits- sowie nachtarbeits-
verbote.

ein erstes legistisch festgeschriebenes nachtarbeitsverbot für erwachsene Frauen und 
damit ein signifikantes Abweichen von der wirtschaftsliberalen Grundhaltung der Ge-
werbeordnung enthielt die „Arbeiternovelle“ aus dem Jahr 1884, die die beschäftigung im 
bergbau regelte. Damit verfestigte sich eine tendenz, die gegen ende des Jahrhunderts im-
mer deutlicher wurde: Die regierung taaffe definierte bestimmte gesellschaftliche Grup-
pen, vor allem Frauen und Jugendliche, als besonders schützenswert.33 begründet wurden 
die entsprechenden regelungen mit gesundheitspolitischen und humanitären Motiven, 
aber auch mit dem „allgemeine[n] Verlangen der Arbeiter nach staatlichen bestimmun-
gen über beschränkung der weiblichen Arbeit“ sowie mit dem Hinweis auf andere län-
der, deren Gesetze spezielle Schutzbestimmungen für weibliche Arbeitskräfte enthielten. 
tatsächlich waren beispielsweise in der Schweiz Frauen von Sonn- und Feiertagsarbeit ge-
nerell ausgeschlossen, in england waren Frauen in vielen Industriezweigen Jugendlichen 

31 talos, Staatliche Sozialpolitik, 41; siehe dazu auch erich Zöllner, Geschichte Österreichs. Von den Anfängen 
bis zur Gegenwart, Wien 19796, 422.

32 talos, Staatliche Sozialpolitik, 44.
33 Sabine Ziegler, Frauennachtarbeitsverbot in Österreich, linz 1997 (= linzer Schriften zur Frauenforschung 

3), 27.
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gleichgestellt, in Frankreich betraf das nachtarbeitsverbot männliche Jugendliche unter 16 
Jahren sowie junge Frauen unter 21.34

ein ,allgemeines‘ Frauennachtarbeitsverbot – allerdings nur in bezug auf „fabriksmä-
ßig betriebene Gewerbsunternehmungen“ – enthielt dann das „Gesetz vom 8. März 1885, 
betreffend die Abänderung und ergänzung der Gewerbeordnung“35, das im Übrigen auch 
einen elfstündigen Maximalarbeitstag für die ArbeitnehmerInnen in jenen betrieben fest-
legte. Den Gewerbebehörden wurde das recht eingeräumt, auf dem Verordnungsweg ge-
sundheitsschädliche oder gefährliche Arbeiten zu definieren, zu denen Frauen und Ju-
gendliche nur beschränkt oder gar nicht herangezogen werden durften – eine Möglichkeit, 
von der allerdings praktisch nicht Gebrauch gemacht wurde.36 Für Jugendliche beiderlei 
Geschlechts und junge Frauen zwischen 16 und 21 Jahren sollte die tägliche Arbeitszeit 
nicht mehr als zehn Stunden betragen. Der universellen Formulierung des Gesetzes – alle 
Frauen (in „fabrikmäßigen Gewerbsunternehmungen“) waren von erwerbsarbeit zwischen 
8 uhr abends und 5 uhr morgens ausgeschlossen – stand der geringe bereich der Gültig-
keit gegenüber: nur Fabriksarbeiterinnen37 waren betroffen, das heißt, weder alle in der In-
dustrie beschäftigten Frauen noch beschäftigte in allen nicht unter die Gewerbeordnung 
fallenden Sparten: Hausindustrie, häusliche Dienste, landwirtschaft, niedriger Sanitäts-
dienst et cetera. Außerdem konnte der Handelsminister im einvernehmen mit dem In-
nenminister Ausnahmen vom geltenden nachtarbeitsverbot festlegen – was er auch noch 
im selben Jahr tat: vor allem für verschiedene bereiche der textilindustrie, der Zucker- und 
der Konservenfabrikation.

In der Gewerbeordnung von 1885 war aber erstmals dezidiert eine regelung enthalten, 
die sich auf (werdende) Mütter bezog: Diese sollten während vier Wochen um den Ge-
burtstermin herum nicht beschäftigt werden dürfen. bemerkenswert ist, dass sich diese 
regelung nicht nur auf Fabriken, sondern auch auf kleinere betriebe bezog: Die hohe 
rate der Kindersterblichkeit beziehungsweise die hohe Zahl von totgeburten sollte damit 

34 ebert, Die Anfänge der modernen Sozialpolitik, 117, Fn. 13.
35 rGbl. nr. 22.
36 Margarete Grandner, Special labor Protection for Women in Austria, 1860–1918, in: Protecting Women. la-

bor legislation in europe, the united States, and Australia, 1880–1920, hg. von ulla Wikander/Alice Kessler-
Harris/Jane lewis, urbana–Chicago 1995, 162.

37 Als „fabriksmäßig betriebene unternehmungen“ galten Gewerbeunternehmen, in denen die Herstellung oder 
Verarbeitung von gewerblichen Verkehrsgegenständen in geschlossenen Werkstätten mit über 20 gewerbli-
chen HilfsarbeiterInnen erfolgte, wobei die benützung von Maschinen als Hilfsmittel und die Anwendung 
eines arbeitsteiligen Verfahrens die regel bildete. Sie unterschieden sich von handwerksmäßigen Produktions-
stätten durch die das unternehmen leitende, aber selbst an der manuellen Arbeit nicht teilnehmende Person 
des unternehmers, durch höhere Steuerleistung und durch Firmaprotokollierung. – Siehe Ziegler, Frauen-
nachtarbeitsverbot, 36.
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reduziert werden, die gesetzliche bestimmung war daher eine gesundheits- und bevölke-
rungspolitische Maßnahme, die auf leben und Gesundheit der neugeborenen zielte.38 ur-
sprünglich waren diese Mutterschutzzeiten unbezahlt, was dazu führte, dass die betroffe-
nen Frauen das Verbot zu umgehen suchten, weil sie auf ihr einkommen nicht verzichten 
konnten. bereits ab 1888 wurde daher – nach deutschem Vorbild – ein einkommensersatz 
aus der Krankenversicherung ausbezahlt, der allerdings bei weitem das erwerbseinkom-
men nicht ersetzte.

Dieser rechtsbestand blieb im Wesentlichen – von geringen Änderungen abgesehen 
– bis 1914 gültig: 1911 wurde ein beschäftigungsverbot für „sichtbar Schwangere“ und 
„Hochschwangere“ in als besonders gefährlich wahrgenommenen umgebungen, in Stein-
brüchen und lehmgruben, bei errichtung von Hochbauten und ähnlichem, verhängt. Im 
selben Jahr wurde auch das nachtarbeitsverbot auf weibliche beschäftigte in allen „in-
dustriellen unternehmungen“39 ausgeweitet. Dieser regelung waren allerdings sehr be-
schränkte Auswirkungen beschieden: Während des ersten Weltkriegs wurden unzählige 
Ausnahmeregelungen erteilt, die durch die Dringlichkeit der Heeresaufträge legitimiert 
wurden, sodass das Verbot auch in seinem gesetzlichen Geltungsbereich stark durch-
löchert, eigentlich „generell durchbrochen“40 wurde.41

4.1.2 Akteure und Akteurinnen

betrachtet man nun die AkteurInnen, die an den Aushandlungsprozessen beteiligt waren, 
sowie die Geschlechternormen, die ihre Forderungen und Strategien prägten, so werden 
einige signifikante unterschiede zwischen den uSA und Österreich deutlich: Die stark 
geschlechterdifferente Schutzpolitik für ArbeitnehmerInnen war in den uSA von einer 
breiten Zustimmung getragen. SozialreformerInnen der Progressive Era, VertreterInnen 
verschiedener Frauenbewegungen, Gewerkschafter und zum teil auch VertreterInnen von 
unternehmen waren sich im Prinzip, wenn auch nicht immer im Detail darin einig, dass 
sich die gesellschaftliche rollenzuschreibung auch im Arbeitsrecht ausdrücken sollte. Die 
Initiative für die gesetzlichen beschränkungen von erwerbstätigen Frauen ging meist auf 
eine lose Koalition von SozialreformerInnen, viele davon weiblich, zurück, die ihre Kam-
pagnen auf bundesstaaten-ebene führten. 

38 Grandner, Special labor Protection for Women, 159.
39 Gesetz vom 21. Februar 1911, betreffend das Verbot der nachtarbeit der Frauen in industriellen unterneh-

mungen, rGbl. nr. 65.
40 Ziegler, Frauennachtarbeitsverbot, 63.
41 Sigrid Augeneder, Arbeiterinnen im ersten Weltkrieg. lebens- und Arbeitsbedingungen proletarischer 

Frauen in Österreich, Wien 1987, 16.
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Judith Sealander hat die Sozialreform der Progressive Era kurz, aber zutreffend folgen-
dermaßen charakterisiert: “The Progressive movement was not so much an easily identifi-
able political or social program as a collection of causes with one common goal: a safer and 
more orderly society.”42 Die reformerInnen waren wegen der Gefahren, die Industrialisie-
rung und urbanisierung für die rural geprägten Familienmuster darstellten, besorgt und 
forderten eine reihe von staatlichen Interventionen, von der Gewährleistung sauberen 
essens und sicherer Medikamente über verpflichtenden Schulbesuch bis zu Gesetzen, die 
Kinder- und Frauenarbeit regeln sollten. Sie können also, zieht man Susan Zimmermanns 
terminologie heran, als „hierarchische Integrationistinnen“ bezeichnet werden.

Verschiedene Frauen-organisationen wie die National Consumer’s League (nCl)43 und 
die General Federation of Women’s Clubs (GFWC) agierten über bundesstaaten-Grenzen 
hinweg. Ihr gemeinsames Ziel war es, die reproduktiven Funktionen, die ausschließlich 
weiblich gedacht waren, vor beeinträchtigungen durch die industrielle Arbeit zu schüt-
zen.44 Das Politikverständnis der trägerinnen dieser Gruppierungen war ein paterna-
listisches. Sie gingen davon aus, dass sie als Angehörige einer weißen, protestantischen 
Mittel- und oberschicht die Interessen von unterschichtfrauen, zumindest wie sie sie 
definierten, wahrnahmen und verstanden, vertraten: “[…] women of larger opportunities 
should stand for the toilers who cannot help themselves”45, beschloss eine Versammlung 
der General Federation 1898 und legte als Ziel die gesetzliche Absicherung einer maxima-
len Arbeitszeit von täglich acht und wöchentlich 48 Stunden fest. Argumentiert wurde die 
notwendigkeit eines besonderen Schutzes für Frauen mit Gesundheitsschutz ebenso wie 
mit der Wahrung der Moral und dem Wohl der Familie. In bezug auf die soziale Position 
der Aktivistinnen und derer, für die sie sprachen, ist die rede von ella Haas, staatliche 
Fabriksinspektorin in ohio, auf einer Jahresversammlung der General Federation aussage-
kräftig: 

I know there are women in this audience that are the wives, mothers, or sisters of some of […] the best 

manufacturers of our country […] [P]lead with your husbands or your brothers, that the women who are 

helping to make the business, who are creating the money going into your bank account, are worthy of 

42 Judith Sealander, As Minority becomes Majority. Federal reaction to the Phenomenon of Women in the 
Work Force, 1920–1963, Westport, Connecticut–london, england 1983, 14.

43 es war die nCl, die louis brandeis engagierte, um in Muller v. Oregon die Seite der Oregon State Industrial 
Commission und deren Gesetz, das einen 10-Stunden-tag für Frauen vorsah, zu vertreten. louis brandeis war 
der Schwager von Josephine Goldmark, einer führenden Funktionärin der nCl.

44 Skocpol, Protecting Soldiers and Mothers, 375.
45 beschluss auf dem Fourth biennial der General Federation of Women’s Clubs 1898, zitiert nach: Skocpol, Protec-

ting Soldiers and Mothers, 397.
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being more than numbers, for these women will be the mothers of the next generation and their children 

must be the voters of this country.46

Signifikant ist allerdings die Profession der rednerin – Fabriksinspektorin, die vor den 
teilnehmerinnen der GFWC-Versammlung sprach: Zu den SozialreformerInnen gehör-
ten auch expertInnen und öffentliche beamte, vor allem beschäftigte der Bureau of Labor 
Statistics, FabriksinspektorInnen oder sonstige leitende beamte des Department of  Labor,47 
die beruflich mit der Situation in den Fabriken konfrontiert waren und daraus den Schluss 
zogen, dass weibliche Arbeitskräfte eines besonderen Schutzes bedurften. Viele dieser 
expertInnen hatten ursprünglich Schutzgesetze für alle ArbeitnehmerInnen gefordert. 
Wegen der Haltung der Gerichte, die solche Arbeitszeitregulierungen als Verletzung der 
Vertragsfreiheit aufhoben, konzentrierten sie sich schließlich auf Frauen als des Schutzes 
bedürftige, weil das mit den Geschlechternormen, die die maßgeblichen eliten vertraten, 
zu vereinbaren war.

bereits seit den 1820er, 1830er Jahren hatten die meisten uS-amerikanischen Gewerk-
schaften löhne gefordert, die hoch genug waren, um einen Arbeitnehmer sowie eine von 
ihm ökonomisch abhängige ehefrau und Kinder zu ernähren („family wages“). Diese ,Fa-
milien‘-orientierung der Gewerkschaften verband sich mit fortschreitender Industriali-
sierung spätestens ab ende des 19. Jahrhunderts mit einer offenen Ablehnung weiblicher 
erwerbstätigkeit: Frauen ebenso wie ImmigrantInnen wurden als lohndrückende Konkur-
renz wahrgenommen.48 neben den SozialreformerInnen waren die Gewerkschaften, und 
zwar die stark männlich dominierten großen Gewerkschaftsverbände ebenso wie die Frau-
engewerkschaften, deutliche VerfechterInnen von geschlechtsspezifischen Arbeitszeitbe-
schränkungen, wenn auch aus unterschiedlichen Interessen. Die American Federation of 
Labor (AFl) beispielsweise befürwortete bis 1914 einen achtstündigen Maximalarbeitstag 
für alle ArbeitnehmerInnen. AFl-Vertreter unterstützten die Kampagne für Schutzbe-
stimmungen für Frauen, weil sie hofften, dass daraus eine allgemeine, geschlechtsunspe-
zifische beschränkung der Arbeitszeit als ,nebenprodukt‘ erwachse.49 In einer anderen 
Perspektive sollte die beschränkung der Arbeitszeit für Frauen diese in der Arbeitsplatz-
konkurrenz benachteiligen: Ziel war, (billigere) Frauenarbeit aus bereichen, wo bisher ge-

46 official report of the tenth biennial Convention of the General Federation of Women’s Clubs, Cincinnati, 
oH, May 11–18, 1910, comp. and ed. Mrs. Henry Hollister Dawson, newark, nJ 1910, 374; zitiert nach: 
Skocpol, Protecting Soldiers and Mothers, 399.

47 Skocpol, Protecting Soldiers and Mothers, 379.
48 Siehe dazu Maria Mesner, bürgerInnenschaft und einkommen: erwerbsarbeit in den uSA, in: dies./nieder-

huber/niederkofler/Wolfgruber, Das Geschlecht der Politik, Wien 2004, 278.
49 Skocpol, Protecting Soldiers and Mothers, 380.
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lernte (männliche) Arbeitskraft vorherrschend gewesen war, entweder wieder zu vertreiben 
oder ihre Anwerbung überhaupt zu verhindern. beispielsweise benutzte die eisen- und 
Straßenbahner-Gewerkschaft new Yorks das Vokabular der Frauenschutzbestimmungen, 
um ein Gesetz zu fordern, das verhindern sollte, dass Frauen mehr als neun Stunden hin-
tereinander und zwischen 22 und 6 uhr arbeiteten. Als das Gesetz im Mai 1919 schließ-
lich in Kraft trat, verloren 800 von 1500 weiblichen beschäftigten ihren Arbeitsplatz.50 
Adolph Strasser, Gewerkschafter der Zigarrenmacher und eines der Gründungsmitglieder 
der AFl, formulierte in einem Jahresbericht seiner Gewerkschaft deutlich: “We cannot 
drive the females out of the trade, but we can restrict their daily quota of labor through 
factory laws.”51 Seine Forderung argumentierte er unter Verweis auf die schwächere kör-
perliche Konstitution von Frauen, ein Argument, das von manchen Gewerkschaften he-
rangezogen wurde, um ihr Ansinnen, Frauen von bestimmten Arbeitsplätzen überhaupt 
auszuschließen, zu begründen: von Arbeiten beispielsweise, die die betätigung bestimmter 
Maschinen miteinschloss, oder auch aus beschäftigungen im öffentlichen Dienst.

Die Vertreterinnen der Arbeitnehmerinnen-Verbände wie der Women’s Trade Union 
League (Wtul) erhoben und unterstützten die Forderung nach Arbeitszeit- und ande-
ren beschränkungen für Frauen mit dem Hinweis auf deren geringen organisationsgrad. 
Daher könnten sich Frauen nicht auf Gewerkschaften verlassen, um eine bessere Verhand-
lungsposition gegenüber den ArbeitgeberInnen zu sichern, sondern sie bräuchten die be-
sondere unterstützung des Staates in Form von speziellen Schutzgesetzen. Damit könnte 
einerseits die nivellierung der Arbeitsplatzstandards nach unten verhindert werden, an-
dererseits würden solche Gesetze „efficient motherhood“ und „gesunde Kinder“ zur Folge 
haben.52 Allerdings war die Wtul weniger eine Gewerkschaft im europäischen Sinne als 
ein Hybrid aus Frauen, die tatsächlich aus der ArbeiterInnenschicht kamen, und gebilde-
ten Mittelschicht-Frauen, die sich als Verbündete der Arbeiterinnen fühlten, tatsächlich 
aber den Großteil der Führungspositionen in der Wtul einnahmen.53

Die – von den eliten festgelegten – Strategien der Gewerkschaften standen allerdings 
manchmal in krassem Gegensatz zu den Positionen der Arbeitnehmerinnen: Da der er-
lass von täglichen Höchstarbeitszeiten und von nachtarbeitsverboten oft den praktischen 
Ausschluss aus gut bezahlten bereichen der erwerbsarbeit zur Folge hatte, kam es regional 
durchaus zu anlassbezogenen Protesten von betroffenen Frauen. 

50 Kessler-Harris, out to Work, 194.
51 Cigar Maker’s Journal, September 15,1879; zitiert nach: Kessler-Harris, out to Work, 202.
52 Why Women Seek Six Special laws, undatierter Zeitungsausschnitt, file 310, box 25, bureau of Vocational In-

formation Collection; zitiert nach: Kessler-Harris, out to Work, 202.
53 Sealander, As Minority becomes Majority, 15.
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Die geschlechtsspezifischen Schutzgesetze hätten sich allerdings nicht so schnell und 
nicht so breit durchgesetzt, wären sie auf entschiedenen Widerstand der unternehmerIn-
nen gestoßen. Vor allem gemischtgeschlechtliche nachtarbeit wurde von vielen unter-
nehmerInnen als „moralgefährdend“ betrachtet. Alice Kessler-Harris vermutet, dass die 
gesetzlichen beschäftigungsbeschränkungen für Frauen zudem ein niedriger Preis für die 
FabriksbesitzerInnen waren, verheiratete Frauen zur erwerbsarbeit zu bewegen: Diese 
wurden gegenüber den unverheirateten, meist jüngeren Arbeitnehmerinnen als „better 
class of worker“54 angesehen. Allerdings kann aus eher vereinzelt überlieferten Debat-
tenbeiträgen keine allgemeine Gültigkeit abgeleitet werden. Der im Vergleich unerheb-
liche Widerstand gegen staatliche eingriffe in die Arbeitskontrakte könnte auch darauf 
zurückzuführen sein, dass die unternehmerInnen die gesamtgesellschaftlich dominanten 
Geschlechternormen teilten: Als zentrale Aufgabe von Frauen wurde die Sorge um die Fa-
milie betrachtet, deren Funktionieren war der eckpfeiler der gesellschaftlichen ordnung. 
berufstätigkeit von verheirateten Frauen war gegenüber diesen Aufgaben sekundär. Dafür 
spricht auch die beobachtung Kessler-Harris’, dass die Festlegung von geschlechtsspezi-
fischen erwerbsarbeitsbeschränkungen nur wenige Gegenstimmen provozierte55 und oft 
nur legistisch bestätigte, was ohnehin praktiziert wurde.56 

Of all potential solutions to the „problem“ of wage-earning women, protective legislation satisfied more 

interests than any other. Widely accepted views of women’s primary responsibilities to the home governed 

its development and guaranteed its acceptance. A world view shared by trade unions and employers alike 

and acknowledged by most women—wage-earners as well as reformers—made protective legislation only 

the final seal on already accepted behavior patterns.57

Perspektiven gesellschaftlicher orte, wo realitäten herrschen mochten, die es den betrof-
fenen nicht erlaubten, auf höheres einkommen durch längere Arbeit zu verzichten, Stim-
men von unterschichten, von ImmigrantInnen58 waren in der Debatte höchstens mar-
ginal und wurden nicht politikmächtig. Dabei zeigen sich aber wesentliche Differenzen, 

54 Thomas Autotops, long Hour Day Schedules, Indiana, Interviews für bulletin 12, Accession nr. 51A101, Wo-
men’s bureau Collection, national Archives; zitiert nach: Kessler-Harris, out to Work, 190.

55 Allerdings wehrten sich Frauen, die durch nachtarbeitsverbote und Arbeitszeitbeschränkungen um Arbeit 
und einkommen gebracht werden, sehr wohl dagegen. Ihr Protest blieb aber punktuell und ohne institutio-
nelle unterstützung, die ihm über den Anlassfall hinaus tragweite verliehen hätte.

56 Kessler-Harris, out to Work, 186.
57 ebenda, 212.
58 Siehe nancy M. Thornborrow/Marianne b. Sheldon, Women in the labor Force, in: Jo Freeman (Hg.), Wo-

men. A Feminist Perspective, Mountain View, California–london–toronto 19955, 204.
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wenn man die Gesamtzahl von etwa 6 Prozent erwerbstätiger verheirateter Frauen, die für 
das Jahr 1900 verzeichnet wurden, nach race aufschlüsselt: Während nur 3,2 Prozent aller 
weißen ehefrauen erwerbstätig waren, übten über ein Viertel aller nicht weißen, nämlich 
26 Prozent, einen beruf aus.

Durch die weiße Mittelschicht-Hegemonie, was den einfluss auf die normendefini-
tion betrifft, erklärt sich ein bemerkenswertes Spezifikum der uS-amerikanischen Situa-
tion, das weit über den ersten Weltkrieg hinaus prägend bleiben sollte: einer hochgradig 
geschlechtssegregierten erwerbsarbeitswelt und ebensolchen Schutzbestimmungen steht 
die völlige Abwesenheit von besonderen regelungen für schwangere Frauen und Wöch-
nerinnen gegenüber. Frauen wurden mit Hinweis auf ihre Gebärfähigkeit als ,generative 
ressource‘, als besondere Klasse von bürgerInnen behandelt. Ihre individuellen rechte 
konnten auf dieser Grundlage zugunsten eines allgemeinen Wohls eingeschränkt werden. 
Gleichzeitig verweigerten die Gesetzgeber die rücksichtnahme im bereich der erwerbs-
arbeit vollständig, wenn Frauen ihre ihnen wesenhaft anhaftende generative Potenz tat-
sächlich nutzten, wenn sie also schwanger wurden oder gebaren. Das mag darauf zurück-
zuführen sein, dass die normdefinierenden bevölkerungsgruppen darin übereinstimmten, 
dass erwerbsarbeit und reproduktive Aufgaben eigentlich inkompatibel seien, dass (wer-
dende) Mütter nicht erwerbstätig sein sollten. Aus dieser Perspektive sind regulierungen 
der Arbeitsbeziehungen, die Personen mit reproduktiven Aufgaben im blick haben, tat-
sächlich überflüssig. Wie die historische evidenz zeigt, konnte diese normative Vorgabe 
bei weitem nicht von allen erfüllt werden. Die sich daraus ergebenden bedürfnis- und Pro-
blemlagen wurden allerdings nicht Gegenstand öffentlicher Politiken. 

Die Akteursgruppen, die in Österreich in der entstehungsphase der Schutzgesetz-
gebung an deren Zustandekommen beteiligt waren, unterschieden sich deutlich von jenen 
der uSA: Im Wesentlichen waren es politische Parteien, die allerdings – mit Ausnahme 
der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei – keine Massenparteien, sondern eher Honoratio-
renverbände waren, und Interessenvertretungen wie die Handels- und Gewerbekammern. 
Die Parteien waren klar einer ökonomischen Interessenbasis zuzuordnen: Die der libera-
len Koalition unter den beiden Ministerpräsidenten Auersperg angehörenden Parteien 
vertraten industrielle wirtschaftsliberale Interessen, die auf möglichst viele und billige 
Arbeitskräfte gerichtet waren und denen staatliche eingriffe in die Arbeitsbeziehungen 
zuwiderliefen. Ihre geschlechterpolitischen Ideale waren nicht egalitärer als die anderer 
bevölkerungsgruppen. Aber die spezifisch bürgerlichen Geschlechter-Arrangements wa-
ren von den Verhältnissen in den Fabriken nur peripher tangiert. Wie Angehörige ande-
rer, benachteiligter bevölkerungsschichten, die in diesem Zusammenhang ausschließlich 
als ArbeitnehmerInnen konzipiert waren, ihren reproduktiven Aufgaben nachkamen, war 
nicht Thema dieser Form liberaler Politik.
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Die die liberalen regierungen ablösende Koalition des „eisernen rings“ stützte sich 
auf Vertreter der landwirtschaft, den konservativen Flügel der Großgrundbesitzer- 
Kurie sowie verschiedene slawische Parteien. In wirtschaftspolitischer Hinsicht hat-
ten die Interessen des „Mittelstandes“, also des Kleingewerbes und der bauern, Prio-
rität. Für die gesellschafts- und geschlechterpolitischen Konzeptionen ist der einfluss 
des Katholizismus auf diese Klientel nicht zu unterschätzen. Die politischen Strate-
gien sind daher nicht nur auf wirtschaftliche Interessen zu reduzieren, gesellschaftli-
che utopien und ordnungsvorstellungen waren von prägender bedeutung.59 Die wirt-
schaftlichen Probleme des Kleingewerbes in der dem Zusammenbruch 1873 folgenden 
Depression wurden auch dem liberalen Großbürgertum angelastet. Schuld an den ver-
schärften gesellschaftlichen Auseinandersetzungen zwischen ArbeitnehmerInnen und 
ArbeitgeberInnen sei einerseits die sich organisatorisch etablierende sozialdemokrati-
sche ArbeiterInnenbewegung, andererseits aber der „Kapitalismus“, der die Gesellschaft 
zersetze und die produzierenden Stände, also bauern und Handwerker, in ihrer exis-
tenz bedrohe.60 Der berichterstatter der regierung zur novelle der Gewerbeordnung 
egbert Graf belgredi sagte über die von ihm vorgestellte Initiative, dass die regierung 
damit „zugleich in einen großen und voraussichtlich harten Kampf, nämlich in den 
Kampf mit der Herrschaft des Capitals, und mit dem mobilen Capital, welches in den 
vergangenen Jahren leider Zeit genug gehabt hat, sich festzusetzen und auf alle Ver-
hältnisse seinen störenden einfluß zu üben, […]“ eintrete.61 Die Alternative der ka-
tholischen Soziallehre war eine idealisiert gedachte vorindustrielle Vergangenheit mit 
einer Gesellschaftsordnung, die auf klar getrennten Geschlechterrollen basierte. Ziel der 
sich formierenden staatlichen Sozialgesetzgebung war die Abmilderung krasser gesell-
schaftlicher Armut und die Wieder-einbindung der FabriksarbeiterInnen in patriar-
chale handwerkliche beziehungsweise bäuerliche Strukturen, auch, um so der sozialde-
mokratischen organisierung den boden zu entziehen. Vorrangig diesem Zweck diente 
zum beispiel die Festlegung eines geschlechtsneutral definierten normal-Arbeitstages. 
bevölkerungspolitische Überlegungen mögen außerdem dafür ausschlaggebend gewe-
sen sein, dass Schutzmaßnahmen für alle industriellen Arbeit neh merInnen konzipiert 
wurden: So wurde etwa beklagt, dass sich der Gesundheitszustand der rekruten in den 
letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts drastisch verschlechtert hätte, immer mehr 

59 Siehe dazu Margarete Grandner, Conservative Social Politics in Austria. 1880–1890, in: Austrian History 
Year book 28 (1996), 77–107.

60 talos, Staatliche Sozialpolitik, 45.
61 Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten des österreichischen reichs-

rathes (Sten. Prot. HA), 247. Sitzung, IX. Session, 8583.
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untersuchte wurden „wegen Gebrechen zurückgestellt und gelöscht“ oder „nicht assen-
tiert“.62

Darüber hinaus wurden Frauen (und Jugendliche) als besonders schutzwürdige Perso-
nen definiert. Die ratio dahinter, für Frauen spezielle Schutzbestimmungen zu erlassen, 
lag in den Familienbildern der katholischen Sozialreformer. Die weibliche Sphäre sollte 
die reproduktive sein. Die Hauptaufgabe der Frauen war die Sorge für Haushalt, also Kin-
der, ehemann und eventuell im Haushaltsverband lebende Familienangehörige. Karl von 
Vogelsang, einflussreicher katholischer Sozialreformer, sah als erstrebenswerte „christliche 
Familie“ eine, „in welcher der Mann der ernährer derselben, die Frau in dem Sinne seine 
Gehilfin ist, daß sie das erworbene verwaltet und das heilige Feuer des häuslichen Herdes 
nährt, die Pflege und erziehung des jungen nachwuchses als ihre von Gott anvertraute 
Aufgabe erfüllt. Damit würde auch für die industriellen Arbeiter die erste soziale Zelle 
wiedergewonnen sein […].“63 Dementsprechend forderte beispielsweise der II. österrei-
chische Katholikentag 1889 die „möglichste beschränkung der Frauenarbeit im Allge-
meinen“.64 Weibliche erwerbsarbeit war also eine bedauerliche Zeiterscheinung, die durch 
politische Strategien so weit als möglich zurückgedrängt werden sollte. Dieser einschät-
zung stimmte auch die 1907 gegründete katholische Frauenbewegung zu: Frauenerwerbs-
tätigkeit außerhalb der landwirtschaft sei „eine traurige Folge […] mißlicher wirtschaft-
licher Verhältnisse“. Die Steigerung der löhne für Männer sei das wirksamste Mittel, „die 
Frauen von der Fabriksarbeit zu befreien, um sie wieder ihrem natürlichen beruf, die tä-
tigkeit der Hausfrau und Mutter, zuführen zu können.“65 Spezielle Schutzbestimmungen 
für Frauen qua Geschlecht – also nicht in bezug auf konkrete Situationen mit speziellen 
erfordernissen wie Schwangerschaft oder Geburt – fungierten hier als ein Instrument 
zur Verdrängung von Frauen aus der erwerbsarbeit und zur Durchsetzung eines Gesell-
schafts- und Familien-Modells, das auf einer strikten geschlechtsspezifischen trennung 
gesellschaftlicher Sphären basierte.

Gleichwohl war die bedeutung dieser Gesetze – wie in den uSA auch – wohl eher eine 
symbolische. Aufgrund umfangreicher Ausnahmeregelungen für jene Industriesparten, in 
denen der Anteil von erwerbstätigen Frauen besonders hoch war, zum beispiel die tex-

62 Siehe Paul Myrdacz, ergebnisse der Sanitäts-Statistik des k. k. Heers in den Jahren 1870–1882, Wien 1887, 
245; ders., Statistischer Sanitäts-bericht über das k. u. k. Heer für die Jahre 1883–1893, Wien 1899, 200f. 

63 Anton orel, Vogelsangs leben und lehren. Seine Gesellschafts- und Wirtschaftslehre im Auszug dargestellt 
von seinem Schüler und Fortsetzer, Wien 19573, 210.

64 P. Victor Kolb, S. J., Schutz der Arbeiter, in: oesterreichische Monatsschrift für Christliche Social-reform, 
Gesellschafts-Wissenschaft, volkswirthschaftliche und verwandte Fragen 10 (1888), 626.

65 Irmgard Helperstorfer, Die Frauenrechtsbewegung und ihre Ziele, in: Die Frau im Korsett. Wiener Frauenall-
tag zwischen Klischee und Wirklichkeit 1848–1920, Wien 1984, 28.
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tilindustrie, änderte sich durch die Gewerbeordnung 1885 wenig in der arbeitsweltlichen 
Praxis. Verschiedene Sparten und berufe, die vor allem oder ausschließlich von Frauen aus-
geübt wurden beziehungsweise in denen Frauen besonders häufig arbeiten, fielen ebenfalls 
nicht unter die Gewerbeordnung: landarbeit, Heimarbeit, verschiedene Haushaltsberufe. 
Außerdem war das gesamte nicht fabriksmäßig betriebene Gewerbe von den Arbeitszeit-
beschränkungen ausgenommen, sodass Frauen dort weiterhin nachts arbeiten konnten. 
Das entsprach der interessenpolitischen logik der Koalition des „eisernen rings“. Die 
Wettbewerbssituation des handwerklichen Gewerbes, also der basis des „eisernen rings“, 
wurde gegenüber jener der Industrie verbessert. Andererseits war man aber auch den Wün-
schen der Industrie teilweise entgegengekommen. Der Abgeordnete leon ritter von bi-
liński, der den entwurf im Abgeordnetenhaus begründete, stellte fest, dass nachtarbeit 
von Frauen „principiell […] eigentlich unbedingt verboten werden“ sollte. „Denn entweder 
sind es junge Personen und werden sehr leicht bei der nachtarbeit demoralisirt oder es ist 
die Mutter, die Frau, und die hat die Pflicht, in der nacht zu Hause zu sein.“ Gegen ein 
universelles nachtarbeitsverbot hätten sich die Industriellen gewehrt, tatsächlich könnten 
dann „viele Arbeitszweige gar nicht existiren“, weshalb die branchenspezifischen Ausnah-
men gerechtfertigt seien.66 Zusätzlich konnte das industrielle nachtarbeitsverbot umgan-
gen werden, indem Produktionseinheiten verkleinert wurden.67

Für ein tatsächliches Verdrängen von Frauen aus dem erwerbsarbeitsmarkt fehlten 
die Voraussetzungen: einerseits waren die Ausnahmen von den geschlechtsspezifischen 
Arbeitsverboten zu weitgehend, andererseits mangelte es an ökonomischen Mitteln. Die 
Familien der unteren Schichten konnten nicht vom erwerb einer Person leben. Außerdem 
war die ledigenrate verhältnismäßig hoch, sodass auch die Gesetzgeber davon ausgehen 
mussten, dass alleinstehende Frauen gezwungen waren, ihren unterhalt zu verdienen.

neben den politischen Parteien der liberalen und der konservativen regierungskoali-
tion entwickelten sich in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts die Sozialdemokratie 
– vor allem nach der Vereinigung rivalisierender Gruppen zur Sozialdemokratischen Arbei-
terpartei in Hainfeld 1888/89 – und die ihr nahestehenden Gewerkschaften zu wichti-
gen Akteurinnen im bereich der Arbeitsbeziehungen und ihrer gesetzlichen regelung. 
Grundsätzlich war in der sozialdemokratischen Gesellschaftsinterpretation erwerbsarbeit 
von Frauen ein soziales Faktum, das – schon aus ökonomischen Gründen – unhintergeh-
bar war. Probleme in bezug auf die durch Anforderungen im Zusammenhang mit er-
werbs- und reproduktionsaufgaben entstehenden Mehrfachbelastungen und Dilemmata 
sowie eine Veränderung der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung im privaten, reproduk-

66 leon ritter von biliński, Sten. Prot. HA, 372. Sitzung, IX. Session, 12873.
67 Grandner, Special labor Protection for Women, 159.
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tiven bereich gelangten zumindest in den ersten Jahren der organisatorischen etablierung 
kaum auf die politische Agenda der Sozialdemokratie. obwohl die sozialdemokratischen 
politischen Strategien in geschlechterpolitischer Perspektive zumindest ambivalent wa-
ren, setzte die österreichische Partei – gemäß den richtlinien der Zweiten Sozialistischen 
Internationale – auf eine geschlechtsneutrale Formulierung der Arbeitszeitregelungen. 
Das Hainfelder Programm zielte auf einen allgemeinen Acht-Stunden-Maximalarbeits-
tag „ohne Klauseln und ohne Ausnahmen“.68 Geschlechtsspezifische Ausnahmeregelungen 
sollten nur in Hinblick auf schwangere Frauen und Wöchnerinnen beziehungsweise sehr 
junge Frauen getroffen werden. 

obwohl in den 1870er und 1880er Jahren viele Arbeitervereine und -treffen, die der 
Gründung der sozialdemokratischen Massenpartei vorangingen, eine „beschränkung der 
Frauenarbeit“ gefordert hatten, um die billigere Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt auszu-
schalten, konnten sich diese Stimmen in bezug auf die Programmatik der geeinten Partei 
nicht durchsetzen. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Gleichbehandlung von weibli-
chen und männlichen ArbeiterInnen ein zentrales Ziel sozialdemokratischer Partei- und 
Gewerkschaftspolitik gewesen wäre: obwohl der Kongress der österreichischen Gewerk-
schaften 1896 gefordert hatte, dass Frauen nicht schlechter als Männer bezahlt werden 
dürften, wenn sie die gleiche Arbeit verrichteten,69 wurde der Forderung nicht besonders 
viel nachdruck verliehen. Kein weiterer Gewerkschaftskongress bis zum Ausbruch des 
 ersten Weltkriegs wiederholte diese Forderung.70

es ist im Allgemeinen davon auszugehen, dass sozialdemokratische Partei und Ge-
werkschaften in ihren geschlechtsneutral formulierten Forderungen nicht vorrangig auf 
die bekämpfung der Diskriminierung qua Geschlecht abzielten. Margarete Grandner ist 
in der beobachtung zuzustimmen, dass spezielle Forderungen für Frauen von sozialdemo-
kratischen Politikern als Partikularismus empfunden und daher mit Skepsis betrachtet 
wurden.71 Weil sie das Gefühl hatten, dass ihre – geschlechtsspezifisch wahrgenommenen 
– Anliegen von Partei und Gewerkschaft nicht ausreichend berücksichtigt wurden, droh-
ten Funktionärinnen schließlich mit der bildung eigener organisationen. Die realisie-
rung wurde nicht nur durch männlichen parteiinternen Widerstand erschwert, sondern 
auch durch die spezifische Konstruktion von Staatsbürgerinnenschaft. Frauen waren zwar 
nicht qua Geschlecht vollständig von der politischen Partizipation ausgeschlossen. nach 

68 resolution über Arbeiterschutzgesetzgebung und „Sozialreform“, zitiert nach: Klaus berchthold (Hg.), Öster-
reichische Parteiprogramme 1868–1966, Wien 1967, 141. 

69 Thätigkeitsbericht der Gewerkschafts-Kommission oesterreichs für 1894 bis 1896 und Protokoll des II. öster-
reichischen Gewerkschaftskongresses abgehalten vom 25. bis 29. Dezember 1896, Wien 1897, 112, 120.

70 Grandner, Special labor Protection for Women, 181, Anm. 65.
71 ebenda, 163.
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dem österreichischen Kurien-Wahlrecht, das die Form der politischen teilhabe vor allem 
nach besitz strukturierte, waren Frauen in manchen Kronländern unter bestimmten um-
ständen in der Kurie der Großgrundbesitzer wahlberechtigt.72 Allerdings durften Frauen 
dem österreichischen Vereinsgesetz nach nicht Mitglieder in politischen Vereinen sein, 
sondern nur unpolitischen, zum beispiel bildungsorientierten Assoziationen angehören. 
Auch wenn dieses ,Politikverbot‘ oft als entlastungsargument für die Vernachlässigung 
von spezifischen Interessen von Arbeiterinnen in den politischen organisationen benutzt 
wurde,73 ist diese strukturelle beschränkung für die politische betätigung von Frauen vor 
1918 doch von signifikanter bedeutung. Sie galt aber nicht für die Gewerkschaften. 

Schließlich setzte sich in den sozialdemokratischen organisationen die Auffassung 
durch, dass Frauen innerhalb derselben Struktur zu organisieren seien. 1898 wurde ein 
Frauen-Reichskomité der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei gegründet. bereits auf dem 
 ersten Gewerkschaftskongress 1893 wurde beschlossen, dass alle angeschlossenen organi-
sationen verpflichtet waren, weibliche Mitglieder aufzunehmen. 

Weiterhin waren die sozialdemokratischen organisationen sehr zögerlich in ihrer Ak-
zeptanz von frauenspezifischen Schutzbestimmungen. nach der Gründung des Frauen-
Reichskomités wurden innerhalb der sozialdemokratischen Partei geschlechtsspezifische 
Schutzgesetze stärker diskutiert, im unterschied zu den Jahren davor wurden solche Maß-
nahmen von den Funktionärinnen vehement eingefordert. So verlangten die Funktionä-
rinnen auf dem brünner Parteitag 1899 nicht mehr nur einen generellen Acht-Stunden-
Maximalarbeitstag „ohne Clauseln und ohne Ausnahmen“,74 sondern auch einen freien 
Samstagnachmittag für „Arbeiterinnen“, an dem sie ihren reproduktiven Aufgaben nach-
kommen könnten75 – eine Forderung, die auch als Akzeptanz dieser rollenzuschreibung 
gelesen werden kann. nach der Jahrhundertwende gewannen in der Argumentation der 
Sozialdemokratinnen bevölkerungspolitische Aspekte, sowohl in quantitativer als auch in 
qualitativer Hinsicht, an Gewicht. begründet wurden damit sowohl geschlechtsspezifische 
Schutzbestimmungen für Frauen generell – „Denn wenn die Frau geschützt wird, bevor sie 
Mutter wird, ist eine wichtige Maßregel getroffen, um die Degeneration der Menschheit 

72 Siehe dazu im Detail Zaar, Vergleichende Aspekte des Frauenstimmrechts.
73 Gabriella Hauch, „Genossinnen … (lebhafte Heiterkeit)“. Zur Situation sozialdemokratischer Frauen in der 

sozialdemokratischen Männerwelt vor 1914, in: erich Fröschl/Maria Mesner/Helge Zoitl (Hg.), Die bewe-
gung. 100 Jahre Sozialdemokratie in Österreich, Wien 1990, 138. Siehe dazu auch dies., Der diskrete Charme 
des nebenwiderspruchs. Zur sozialdemokratischen Frauenbewegung vor 1918, in: Wolfgang Maderthaner 
(Hg.), Sozialdemokratie und Habsburgerstaat, Wien 1988 (= Sozialistische bibliothek Abteilung 1: Die Ge-
schichte der österreichischen Sozialdemokratie 1), 101–118.

74 Gesammt-Parteitag der Socialdemokratie oesterreichs in brünn (vom 24. September 1899), Wien o. J., 4.
75 ebenda, 13.
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aufzuhalten“76 – als auch besonderen Schutz und besondere unterstützung für schwangere 
und stillende Frauen: Arbeiterinnenschutz sei 

nicht ein Schutz der Frau, er ist vor allem ein Schutz der Mutter. Die Frau hat die wichtigste Funktion 

der Gesellschaft zu versehen, sie muß die kommende Generation zur Welt bringen. Von der Gesundheit 

und Lebenskraft, die diese neugeborenen Kinder mitbringen, hängt die Entwicklung des Volkes und der 

Menschheit ab. Daran hat nicht nur die Frau, nicht nur die Arbeiterschaft, sondern die gesamte Mensch-

heit ein Interesse.

Stillpausen und -prämien müssten daher eingeführt werden.77

Die männliche Parteimehrheit blieb aber eher ablehnend. Die Gewerkschaftsfunktio-
näre waren nur bereit, kürzere Arbeitszeiten für Frauen in ihren Forderungskatalog einzu-
beziehen, wenn diese (gemeinsam mit einer Arbeitszeitbeschränkung für Jugendliche) als 
strategische Vorbereitung einer allgemeinen beschränkung fungieren konnten.78 Spezielle 
Schutzbestimmungen für Frauen wurden also als Vorwegnahme eines Schutzes für alle 
ArbeitnehmerInnen betrachtet.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die österreichische Sozialdemokratie gegenüber 
speziellen Schutzbestimmungen für Frauen, sieht man vom Wöchnerinnenschutz ab, bis 
1914 ambivalent blieb und diese immer im rahmen von Schutzbestimmungen für alle Ar-
beitnehmerInnen begriff. Dass die Funktionärinnen der Partei, die sich als Vertreterinnen 
der Arbeitnehmerinnen begriffen, oft eine andere Position vertraten, diese aber innerhalb 
der Gesamtorganisation nicht durchsetzen konnten, verweist auf deren marginalisierte 
Position innerhalb der organisationen der ArbeiterInnenbewegung.

Im Vergleich zu den uSA gilt, dass Diskussionen auf internationaler ebene wie bei-
spielsweise auf dem „Internationalen Kongress für Arbeiterschutz“ 1897 in Zürich, wo 
eine achtwöchige Schutzfrist für Wöchnerinnen gefordert wurde, sowie entsprechende 
beschlüsse internationaler organisationen in Österreich nachvollziehbar rezipiert wurden. 
Internationale entwicklungen hatten also auf den nationalen Aushandlungsprozess einen 
– wenn auch schwierig zu quantifizierenden – einfluss, vor allem über die verschiedenen 
sozialdemokratischen organisationen. Das erklärt möglicherweise auch das Fehlen solcher 
Verweise in der uS-amerikanischen Diskussion: Dort war das Gewicht entsprechender 
organisationen wesentlich geringer.79

76 emmy Freundlich, Frauenwahlrecht und Arbeiterinnenschutz. Verhandlungen der Dritten sozialdemokrati-
schen Frauenkonferenz in oesterreich, Wien 1908, 40.

77 emmy Freundlich, Arbeiterinnenschutz, Wien 1913 (= lichtstrahlen 24), 11.
78 Grandner, Special labor Protection for Women, 167.
79 Siehe Sealander, As Minority becomes Majority, 113–132.
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Außerhalb von Parteien organisierte Frauenbewegungen gewannen in Österreich ab 
den 1890er Jahren an Gewicht. Die Aktivistinnen, die beispielsweise im Allgemeinen Ös-
terreichischen Frauenverein (AÖFV), der ersten, 1893 gegründeten, sich als politisch defi-
nierenden organisation, oder im seit 1902 bestehenden Bund Österreichischer Frauenvereine 
(bÖFV) zusammenarbeiteten, sahen ihre Klientel allerdings eher in den Angehörigen der 
Mittelschicht. Die Gründung des bÖFV ging übrigens direkt auf uS-amerikanische Vor-
bildwirkung beziehungsweise Anregung zurück: Marianne Hainisch, dessen nachmalige 
Gründerin, die über dreißig Jahre später auch die Österreichische Frauenpartei ins leben ru-
fen sollte, hatte in london um die Jahrhundertwende den International Council of Women 
kennengelernt, dessen Vertreterinnen sie zur Gründung einer österreichischen Dachorga-
nisation animierten: nur nationale Verbände konnten Mitglieder des Council werden, was 
beim bÖFV im Jahr 1904 dann tatsächlich der Fall war.80

Für ihre Mittelschichtklientel forderte die liberale Frauenbewegung auf dem staatli-
chen terrain vor allem erwerbsmöglichkeiten. Viele Mittelschichtfamilien waren in der 
Depression nach 1873 verarmt. Die ehe als Versorgungsinstitution bürgerlicher Frauen 
stand nicht allen als Möglichkeit offen; Witwen beispielsweise oder alleinstehende Frauen 
befanden sich oft in einer notlage. Die Schaffung entsprechender erwerbsmöglichkeiten 
versprachen sich die Vertreterinnen der bürgerlich-liberalen Frauenbewegung vor allem 
durch die Öffnung von bildungseinrichtungen und durch die Gründung von speziellen 
Institutionen zur Frauen- und Mädchenbildung.81 Die herrschende Geschlechterordnung 
und deren rollenzuschreibung wurden dabei nur vereinzelt in Frage gestellt, eher auf-
rechterhalten und gestützt. Gerade auf ihrer Grundlage wurde vehement die beteiligung 
an der politischen entscheidungsfindung, vor allem über die Zuerkennung des Wahl-
rechts, eingefordert. Die Interessen von industriellen Arbeitnehmerinnen standen nicht 
im Zentrum, sondern Hausangestellte und jene Frauen, die in den entstehenden Dienst-
leistungsbereichen und in der Verwaltung beschäftigung fanden, also beschäftigungs-
gruppen, auf die die Gewerbeordnung von 1859 sowie die entsprechenden Arbeitszeit-
beschränkungen keine Anwendung fanden. Die frauenpolitischen orte, an denen im 
namen von Arbeitnehmerinnen gesprochen und gestritten wurden, waren also entlang 
von Klassenlinien gespalten.

Im Österreich vor dem ersten Weltkrieg fehlte ein starker, von breitem gesellschaft-
lichem Konsens getragener Wille, weitgehende beschränkungen für die erwerbstätigkeit 

80 Jutta Pint, Die Österreichische Frauenpartei 1929–1934. ein Versuch bürgerlich-liberaler Frauen gesellschaft-
lichen einfluß zu nehmen, phil. Diplom-Arbeit univ. Wien 1988, 23.

81 Siehe dazu Harriet Anderson, utopian Feminism. Women’s Movement in fin-de-siècle Vienna, new Haven–
london 1992.
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von Frauen zu installieren. Diese blieben daher nach dem Sturz der regierung taaffe im 
Wesentlichen unverändert, was wohl auch auf die nationalitätenauseinandersetzungen zu-
rückzuführen ist, die andere legislative Initiativen in den letzten beiden Jahrzehnten vor 
dem ersten Weltkrieg weitgehend verhinderten.

betrachtet man die unterschiedlichen Verläufe, die die gesetzliche regelung von er-
werbsarbeit für Frauen bis zum ersten Weltkrieg in den uSA und in Österreich nahm, 
so kann als ein Grund für die deutlichen Differenzen das Geschlechter-Arrangement in 
bezug auf die geschlechtsspezifische Zuschreibung von erwerbs- und reproduktionsauf-
gaben gelten. bis weit ins 20. Jahrhundert hinein waren weiße verheiratete Frauen in den 
uSA fast ausschließlich für die reproduktiven Aufgaben zuständig, die weiblichen und 
männlichen Sphären waren deutlich in reproduktion und erwerb getrennt. um 1900 
waren knapp 6 Prozent aller verheirateten Frauen erwerbstätig, aber etwa ein Fünftel aller 
Frauen.82 In diesem Zusammenhang ist auch der Anteil der verheirateten Frauen wesent-
lich: 1890 beispielsweise waren über 90 Prozent aller Frauen über 35 Jahren verheiratet.83 
Diese Gesamtzahl verbirgt allerdings bedeutsame Differenzen: Von den Frauen, die vor 
1900 ein College absolvierten, blieben mehr als drei Viertel ledig84 – ein weiterer Hinweis 
darauf, in welch hohem Ausmaß sich in der weißen Mittelschichtsbevölkerung der uSA 
weibliche erwerbsorientierung und reproduktion ausschlossen. 

In Österreich war die ehe zwar auch die dominante lebensform, allerdings war im Ver-
gleich der Anteil lediger Frauen wesentlich höher.85 um die Wende zum 20. Jahrhundert 
war etwa ein Fünftel aller Frauen nie verheiratet.86 Dabei differierten die ledigenquoten 
regional stark: In Salzburg etwa blieben 1880 38,9 Prozent aller Frauen ledig, 1910 waren 
es immer noch 23,2, in Kärnten heirateten 1880 44,7 Prozent aller Frauen nie, 1910 immer 

82 Die genauen Angaben der entsprechenden Quoten differieren in der literatur teilweise beträchtlich, nämlich 
um über 15%. Diese Differenzen sind wahrscheinlich auf unterschiedliche berechnungs- und Definitionsmodi 
zurückzuführen, zum beispiel darauf, welche Personengruppen als auf dem Arbeitsmarkt befindlich definiert 
werden (erwerbstätige, Arbeitslose, Militärpersonal et cetera). Ich verzichte daher hier auf exaktere Zahlen-
angaben, weil sie eine Genauigkeit suggerieren würden, die auf der basis stark divergierenden statistischen 
Materials nicht zu erreichen ist. Ich folge hier Thornborrow/Sheldon, Women in the labor Force, 204. Siehe 
auch die Zahlen in Kessler-Harris, out to Work, 46, 122, und bei Mary e. Cookingham, Working after Child-
bearing in Modern America, in: Journal of Interdisciplinary History 14/4 (Spring 1984), 773, die wesentlich 
niedriger liegen.

83 Kessler-Harris, out to Work, 109.
84 ebenda, 113.
85 Generell ist die ledigenquote im hier betrachteten Zeitraum bei den Frauen immer höher als bei den Män-

nern, erst in den 1980er Jahren glichen sich die entsprechenden Zahlen an.
86 richard Gisser/liselotte Wilk/Martina beham/Marion bacher, Familiale Wirklichkeit aus demographischer 

und soziologischer Sicht, in: lebenswelt Familie. Familienbericht 1989, hg. vom bundesministerium für um-
welt, Jugend und Familie, Wien o. J., 59.
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noch fast ein Drittel, nämlich 31,9 Prozent.87 etwa 42 Prozent aller Frauen waren um die 
Jahrhundertwende berufstätig.88

Käthe leichter gab an, dass der Anteil der Verheirateten unter den berufstätigen Frauen 
vor 1914 bei 44,7 Prozent lag, und stellte daher fest, dass „im alten Österreich“, „Frauen-
arbeit […] überwiegend die Arbeit verheirateter Frauen“ gewesen sei, und zwar in einem 
viel höheren Ausmaß als beispielsweise im Deutschen reich. nach den Angaben leich-
ters stieg nach der Jahrhundertwende der Anteil berufstätiger verheirateter Frauen noch, 
was sie auf die verbreitete Mitarbeit von ehefrauen an der berufsarbeit ihres Mannes und 
„ungünstige[…] wirthschaftliche[…] Verhältnisse“ zurückführte.89 es ist also davon aus-
zugehen, dass sich in Österreich berufstätigkeit und das eingehen einer ehe zur Jahrhun-
dertwende weder lebensweltlich noch normativ ausschlossen. Wenn es die ökonomische 
Situation einer Familie nicht anders zuließ, war erwerbstätigkeit für beide Geschlechter 
notwendig und akzeptiert. Daraus lässt sich allerdings noch keine ,Gleichheit‘ ableiten. 
„bis zum Zweiten Weltkrieg arbeiteten entweder ledige Frauen als Angestellte oder ledige 
und verheiratete Frauen der ärmeren Schichten in Fabriken und Haushalten,“90 heißt es 
lapidar im bericht über die Situation der Frau in Österreich aus dem Jahr 1975. In bürger-
lichen und kleinbürgerlichen Milieus war die ehe mit einem männlichen Versorger norm 
im Doppelsinn des Wortes: als Zielvorgabe und als gelebte Praxis, deren realisierung al-
lerdings durch Verarmung verhindert werden konnte. 

4.1.3 Zwischenbilanz I

Diskussionsverlauf und Argumentationsmuster in der etablierung von geschlechtsspezi-
fischen Schutzbestimmungen im bereich der Arbeitsbeziehungen sind in Österreich we-
sentlich offener und direkter als in den uSA an wirtschaftlichen Gruppeninteressen orien-
tiert. Die politischen Koalitionen, die entsprechende Sonderbestimmungen befürworteten 

87 Paul Demeny, Demographischer Wandel in der österreich-ungarischen Monarchie. Früher Fruchtbarkeits-
rückgang und die Theorie des ,Demographischen Übergangs‘, in: Demographische Informationen 1986, 42.

88 Gertrude Weitgruber, Das bild der Frau in der Öffentlichkeit in Österreich, Deutschland und Amerika in den 
nachkriegsjahren (1945–1953), phil. Diss. univ. Salzburg 1982, 169. Siehe zum Themenkomplex insgesamt 
birgit bolognese-leuchtenmüller, Geschichte einer doppelten Verpflichtung. Mütter zwischen erwerbstätig-
keit, Familienökonomie und persönlichen lebensvorstellungen, in: Produkt Muttertag. Zur rituellen Insze-
nierung eines Festtages (= begleitbuch zur Ausstellung: Produkt Muttertag. Zur rituellen Inszenierung eines 
Festtages, 4. April bis 4. Juni 2001, Österreichisches Museum für Volkskunde, Wien), Wien 2001, 135–142.

89 Käthe leichter, Frauenarbeit und Arbeiterinnenschutz in Österreich, Wien 1927, 9; siehe dazu auch Josef 
ehmer, Frauenerwerbsarbeit in der industriellen Gesellschaft, in: beiträge zur historischen Sozialkunde 11/3 
( Juli–September 1981), 98.

90 bericht über die Situation der Frau in Österreich. Frauenbericht 1975, hg. vom bundeskanzleramt, Wien 1975, 
Heft 5: Die Frau im beruf, 5.
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beziehungsweise ablehnten, formierten sich vor allem auf der basis ihrer ökonomischen 
Position, als repräsentation von industriellen oder kleingewerblich-bäuerlichen Interes-
sen beispielsweise. Fragt man nach den Gründen für diese relativ hohe relevanz von durch 
ein Klassenkonzept strukturierten Konflikten, ist das bereits erwähnte Argument Göran 
Therborns interessant, dass solchermaßen strukturierte Konflikte in europäischen Gesell-
schaften deswegen so wesentlich wären, weil ,Klasse‘ ein Konzept sei, das auf die inneren 
Spaltungen einer Gesellschaft verweise. Für Therborn ist der Grund für die Spaltung die 
unterschiedlichen Positionen sozialer Gruppen im Verhältnis zur „Moderne“.91 Das ohne-
hin hohe Gewicht von ,Klasse‘ würde in europa durch die im Vergleich zu den uSA große 
bedeutung des industriellen Kapitalismus und seiner polarisierten Arbeitsteilung noch 
unterstützt.92 Die beiden hier untersuchten Fallbeispiele können also durchaus als beleg 
für Therborns These gelten.

In bezug auf das österreichische Fallbeispiel erscheint aber das jeweilige Verhältnis zur 
,Moderne‘ als das die Positionen strukturierende Kriterium als doch zu kurz gegriffen: Der 
erklärungswert in bezug auf konkrete historische Akteure – katholische Sozialreformer, 
sozialdemokratische organisationen, die liberale regierungskoalition unter Auersperg – 
ist nicht sehr hoch, weil die befunde immer ambivalent bleiben müssen, keine der Positio-
nen zeichnet sich durch unbeugsame befürwortung oder Ablehnung von ,Moderne‘ aus. 
Das mag auch daran liegen, dass Therborns Konzept der ,Moderne‘ in sich zu ungenau ist, 
als dass es sich zu klaren Scheidungen nutzen lassen würde. nichtsdestotrotz korrespon-
dieren Scheidungen im bereich erwerbsarbeit in einem hohen Ausmaß mit politischen 
organisationsgrenzen entlang der Klassenidentifikation. Diese Identifikation mit einer 
bestimmten ,Klasse‘ korrespondiert wiederum mit der politischen Positionierung und dem 
darauf basierenden jeweiligen System der Gesellschaftsinterpretation.

In den uSA hingegen war die Diskussion stark von als gemeinsam zu etablierenden 
moralischen Vorstellungen geprägt. Die organisationen, die sich aus der Position der Ver-
tretenen im bereich erwerbsarbeit legitimierten, Gewerkschaften beispielsweise, waren 
vergleichsweise schwach und agierten fragmentiert, was sich auch in unterschiedlichen, 
heterogenen politischen Standpunkten äußerte. Ähnliches gilt für die politischen Par-
teien, denen in der politischen Arena, in der geschlechtsspezifische bestimmungen über 
die Arbeitsbeziehungen diskutiert und beschlossen wurden, keine nachvollziehbare rolle 
zukam. Die rolle der entscheidungsfindung und der Klärung von inhaltlichen Konflik-
ten, die in Österreich der – wenn auch nicht allgemein gewählten – legislative zukam, 
übernahmen in den uSA oft die Gerichtshöfe, die aber höchstens sehr vermittelt als Aus-

91 Therborn, european Modernity and beyond, 4.
92 ebenda, 5.
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druck aggregierter gesellschaftlicher Interessen verstanden werden können. Wesentliche 
AkteurInnen waren netzwerke von SozialreformerInnen, die ihre Forderungen mit mo-
ralischen Argumenten untermauerten. Thesenhaft könnte man formulieren, dass der spe-
zielle (erwerbs-)Arbeitsschutz für Frauen Ausdruck von und Vehikel zur Durchsetzung 
eines konkreten Geschlechter-Arrangements war. Dieses beruhte auf einem Set von Vor-
stellungen, das die Geschlechterbeziehungen ordnete und eine entsprechende Familien-
form mit klar umrissenen geschlechtsspezifisch zugeschriebenen Aufgaben beinhaltete. 
Für die uSA als einwanderungsland, in dem Sprache, Herkunft, ethnische Zugehörigkeit, 
religion, Dynastie, Staat und ähnliches – aus den verschiedensten Gründen – keine trag-
fähige basis für die bildung einer nationalen einheit waren, war – so lautet meine These 
– die Herstellung einer solchermaßen definierten und etablierten gemeinsamen basis der 
lebensform und Geschlechterordnung als identitätsstiftender Faktor von besonderer be-
deutung. Geprägt ist dieser Prozess vom bestreben der angelsächsischen bevölkerungs-
gruppe, ihre Gesellschaftsentwürfe und -normen als allgemeine zu etablieren beziehungs-
weise zu erhalten.

In Österreich hingegen wurden durch die Gewerbeordnung 1885 und die folgenden 
regelungen zwar auch Vorstellungen über die ,richtige‘ Geschlechterkultur festgeschrie-
ben: eine klare Hierarchisierung der Geschlechter war die Grundlage der besonderen 
Schutzwürdigkeit und der daraus abgeleiteten Arbeitsverbote für Frauen. Vor dem ersten 
Weltkrieg existierte aber kein so eindeutiges Familienmodell mit derartig klar getrennten 
Sphären, das sich in diesen regelungen hätte abbilden können. Zu unterschiedlich waren 
offenbar die Möglichkeiten verschiedener sozialer Gruppen, was sich auch in der Struktur 
der politischen organisierung und entsprechenden inhaltlichen Positionierungen zeigte. 
Die ökonomische tatsache, dass erwerbsarbeit von Frauen und entsprechendes einkom-
men in großen sozialen Gruppen zur Sicherung der schieren Familienexistenz nötig waren, 
verhinderte, dass ein nach Geschlechtern segregiertes, reproduktions- und erwerbsauf-
gaben klar trennendes Familienmodell, das unter den bürgerlichen Schichten durchaus die 
norm bildete, zur allgemeingültigen Vorgabe werden konnte.

4.2 Die Zwischenkriegszeit

4.2.1 Politiken und Strategien

Für den österreichisch-uS-amerikanischen Vergleich ist wesentlich, dass die Zäsur, die 
das Kriegsende im oktober 1918 bildete, für Österreich viel bedeutender war als für 
die uSA. Zwar war es auch dort – in Folge der Mobilisierung der Armee – zu tem-
porären Verschiebungen in der geschlechtsspezifischen teilung der erwerbsarbeit ge-
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kommen. Weder die öffentliche Debatte noch die legistische entwicklung im bereich 
der reproduktionsbezogenen Gesetze erfuhren aber eine wesentliche Veränderung. In 
Österreich hingegen hatte der Systembruch einen zumindest teilweisen Austausch der 
politischen eliten und eine neue Machtkonstellation zur Folge. Mit der Gründung der 
republik war ein allgemeines, weitgehend geschlechtsneutrales Wahlrecht eingeführt 
worden. Der konstituierenden nationalversammlung gehörten daher auch weibliche 
Abgeordnete an; die Vertreterinnen der sozialdemokratischen und der christlich-sozia-
len Partei waren tatsächlich bis 1933 an der Verhandlung aller Gesetzesmaterien, die 
als „Frauenthemen“ definiert waren, beteiligt.93 Mit der neuen Staatsbürgerinnenschaft 
nicht mehr vereinbar waren eindeutig diskriminierende Arbeitsverbote für Frauen: Die 
Verpflichtung zum Zölibat für Frauen im Staatsdienst wurde mit der Gründung der 
republik abgeschafft.

Während des Krieges wurden in Österreich einige notmaßnahmen verabschiedet: be-
völkerungspolitische, pro-natalistische Überlegungen wegen sinkender Geburtenraten 
einerseits und die kriegsbedingte Mobilisierung von mehr weiblichen Arbeitskräften an-
dererseits hatten 1915 zur einführung von „Kriegspatenschaften“ geführt, einer unterstüt-
zung stillender Mütter. 1917 waren die Mutterschutzfristen auf sechs Wochen ausgedehnt 
und obligatorische Stillprämien eingeführt worden.94

unmittelbar nach Kriegsende existierte eine auf basis der Geschlechtszugehörigkeit ge-
formte Allianz in der neuen nationalversammlung: Auf Antrag der Christlich-Sozialen 
Hildegard burjan wurde die umfassende Ausarbeitung von Mutter- und Säuglingsschutz-
bestimmungen beschlossen. Wenn auch die politische Geschichtsschreibung manchmal 
von einer „österreichischen revolution“95 spricht: Die entwicklung in der Debatte um 
Frauen- und Mutterschutz war keineswegs ,revolutionär‘, sondern knüpfte unverkennbar 
an regelungen und Argumentationssträngen der Monarchie an. nach Kriegsende wurde 
das nachtarbeitsverbot wieder eingeführt und im Mai 1919 auf alle gewerblichen betriebe 
ausgeweitet.96 Damit war nachtarbeit für Frauen in allen gewerblichen betrieben, auch in 
solchen mit weniger als zehn beschäftigten, in der Zeit zwischen 8 uhr abends und 5 uhr 

93 Siehe dazu im Detail Gabriella Hauch, Vom Frauenstandpunkt aus. Frauen im Parlament 1919–1933, Wien 
1995, 135ff.

94 Siehe dazu Gerda neyer (Hg.), risiko und Sicherheit: Mutterschutzleistungen in Österreich. Wirkungen von 
Karenzgeld und Sonder-notstandshilfe auf die Arbeitsmarktsituation von Frauen, Wien 1990 (= Forschungs-
berichte aus Sozial- und Arbeitsmarktpolitik), 24ff.

95 In Anlehnung an otto bauers rückblickende Auseinandersetzung mit den ereignissen, siehe otto bauer, Die 
österreichische revolution, Wien 1923.

96 Gesetz vom 14. Mai 1919 über das Verbot der nachtarbeit der Frauen und Jugendlichen in gewerblichen be-
trieben, StGbl. nr. 281.
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morgens verboten. Die nachtruhe musste mindestens elf aufeinanderfolgende Stunden 
betragen.97

Dennoch gab es weiterhin bereiche, in denen dieser geschlechtsspezifische Schutz be-
ziehungsweise diese beschränkung nicht galten. es ist also dieselbe Spannung zwischen 
universeller normformulierung und höchst fragmentarischer umsetzung zu konstatie-
ren: obwohl das Verbot auf der Annahme einer grundsätzlichen eigenschaft von Frauen, 
nämlich ihrer Schwäche, die sie gemeinsam mit Jugendlichen besonders schützenswert 
machte, beruhte, waren Angestellte generell ausgenommen, ebenso wie der gesamte land- 
und forstwirtschaftliche bereich.98 

Zwar wurde die grundsätzliche notwendigkeit von geschlechts- (und alters-)spezifi-
schen Schutzbestimmungen von keiner der beteiligten Parteien und Interessenverbände 
in Frage gestellt. Als Kompromiss mit den Interessen der ArbeitgeberInnen wurde aber 
gemeinsam mit dem nachtarbeitsverbot für Frauen ein Prozedere beschlossen, nach dem 
Ausnahmen für bereiche, in denen das Gesetz grundsätzlich galt, ermöglicht werden 
konnten: Ausnahmen konnte das Staatsamt für soziale Verwaltung gewähren, nachdem die 
organisationen der ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen gehört worden waren. Die 
regelung verweist auf das geänderte politische Gefüge der ersten republik: organisatio-
nen, die ArbeitnehmerInnen-Interessen repräsentierten, waren legitime teilnehmerInnen 
der politischen Aushandlungsprozesse geworden.

Generell ist die entwicklung des Arbeitsrechtes während der 1920er Jahre davon ge-
kennzeichnet, dass der Gesetzgeber versuchte, größere Personengruppen in den Geltungs-
bereich entsprechender Gesetze einzubeziehen. Darauf verweisen Heimarbeitsgesetz 1918, 
Hausgehilf(inn)engesetz99 von 1920, Hebammengesetz 1924, Ammengesetz 1926. es kam 
aber nicht zu der von burjan und anderen christlich-sozialen und sozialdemokratischen 
Abgeordneten geforderten allgemeinen regelung im Frauen- und Mutterschutz. Das hatte 

97 Öffentliche betriebe, also solche des Staates, der länder, Gemeinden und der öffentlichen Körperschaften 
sowie alle nicht der Gewerbeordnung unterliegende Anlagen, „in denen gewerbsmäßig Verkehrsgegenstände 
erzeugt oder Stoffe bearbeitet“ wurden, waren ebenfalls von dieser regelung betroffen. – ebenda, §5.

98 Vom Geltungsbereich des Gesetzes vom 14. Mai 1919 war auch der bergbau ausgenommen, allerdings wurde 
das nachtarbeitsverbot dafür in einem eigenen Gesetz, nämlich dem bergarbeitergesetz 1919 – Gesetz vom 
28. Juli 1919 über die beschäftigung von jugendlichen und weiblichen Arbeitern, dann über die Arbeitszeit 
und die Sonntagsruhe beim bergbau, StGbl. 406 – geregelt. Darin war ein nachtarbeitsverbot auch für männ-
liche Arbeiter festgelegt, und zwar wenn sie zwischen 16 und 18 Jahren alt waren, was „sozialpolitisches neu-
land“ darstellte. Weiblichen beschäftigten war aber die nachtarbeit im bergbau generell und ohne rücksicht 
auf das Alter verboten. unter besonderen umständen begann die Zeit, in der das Verbot galt, für Frauen über 
18 Jahre erst um 22 uhr. – Siehe Ziegler, Frauennachtarbeitsverbot, 71.

99 bereits zur Jahrhundertwende waren 97 von 100 HausgehilfInnen weiblich. – Siehe Hauch, Vom Frauen-
standpunkt aus, 142.
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zur Folge, dass der Mutterschutz fragmentarisch und je nach branche beziehungsweise 
beschäftigungsart unterschiedlich war. Die weiblichen Angestellten des bundes beispiels-
weise erhielten ab 1920 vier Wochen vor und acht Wochen nach der Geburt dienstfrei. In 
dieser Zeit hatten sie Anspruch auf eine finanzielle unterstützung, die „Mutterhilfe“. Aus 
bevölkerungspolitischen Überlegungen demonstrierte der Staat außerdem sein Interesse, 
dass Mütter, zumindest jene im Staatsdienst, ihre Kinder stillten, indem die „Mutterhilfe“ 
als „Stillprämie“ bis zu drei Monate nach der Geburt gewährt wurde, dies auch dann, 
wenn die Frau wieder ihrer berufstätigkeit nachging,100 eine regelung, die beamte und de-
ren Angehörige gegenüber anderen erwerbstätigen bevölkerungsgruppen eindeutig privi-
legierte. Anspruchsberechtigt waren nämlich auch mitversicherte ehegattinnen und – was 
bemerkenswert ist – lebensgefährtinnen von beamten und Staatsangestellten.

Arbeiterinnen und Angestellte konnten ab 1921 ihre berufstätigkeit sechs Wochen vor 
der entbindung unterbrechen, wobei die Arbeiterinnen ersatz für den Verdienstentgang 
aus der Krankenversicherung in Höhe des Krankengeldes erhalten konnten („Mutter-
hilfe“).101 unabhängig vom einkommen, also zusätzlich zu Mutterhilfe oder erwerbs-
einkommen, zahlten die Krankenkassen „Stillprämien“, und zwar in Höhe von 50 Pro-
zent des Krankengeldes und bis zur zwölften Woche nach der entbindung, eine Frist, 
die ab 1923 auf 26 Wochen ausgedehnt werden konnte. einen besseren Schutz hatten 
die Privatangestellten: Sie erhielten hundertprozentigen einkommensersatz während der 
gesetzlichen Mutterschutzfrist, einen zusätzlichen Kündigungsschutz sowie gesetzliche 
Mindest-Stillzeiten bei vollem lohnausgleich. Inhomogener war die Situation der land-
arbeiterinnen, weil sie je nach bundesland differierte. Die meisten landarbeiterordnun-
gen kannten in den 1920er Jahren aber Mutterschutzfristen und einen verbesserten Kün-
digungsschutz für Schwangere, teilweisen ersatz des Verdienstentgangs sowie Zahlungen 
wie Mutterhilfe oder Stillprämien. 

um die sehr heterogene lage zusammenzufassen, ist festzuhalten, dass es bei den 
arbeitsrechtlichen Schutzbestimmungen und restriktionen, die Frauen allgemein, also 
qua Geschlecht betrafen, in den Jahren nach dem ersten Weltkrieg zu einer Vereinheitli-
chung und zur einbeziehung größerer Personengruppen beziehungsweise wirtschaftlicher 
bereiche kam. Spezielle Mutter- und Schwangerenunterstützung und -schutz wurden bis 
in die späten 1920er Jahre ausgebaut: Meist konnten die betroffenen Frauen während der 
endphase der Schwangerschaft und nach der Geburt (erwerbs-)Arbeitsunterbrechungen 
in Anspruch nehmen, für die zumindest partieller Verdienstausfall geleistet wurde. Die 

100 neyer, risiko und Sicherheit, 27.
101 bundesgesetz vom 11. März 1921, betreffend die Änderung einiger bestimmungen des Gesetzes über die 

Krankenversicherung der Arbeiter (6. novelle zum Krankenversicherungsgesetz), bGbl. nr. 170. 
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schlechte ökonomische lage führte aber dazu, dass viele dieses recht nicht nützten oder 
nützen konnten. einen wichtigen Stellenwert nahmen die Stillprämien ein, eine eindeu-
tig pro-natalistische, gesundheits- und bevölkerungspolitisch motivierte Maßnahme, in 
die – angesichts der Fragmentierung der sonstigen Maßnahmen und regelungen – eine 
relativ große Personengruppe einbezogen war. Während in den politikwissenschaftlichen 
und historischen Analysen die Phase von 1920 bis 1933 meist als eine der sozialpolitischen 
Stagnation beschrieben wird,102 ist dieser befund zu modifizieren, wenn man reproduk-
tionspolitische Maßnahmen in die Überlegung mit einbezieht: Auch nach dem ende der 
Koalition aus Sozialdemokratischer Arbeiterpartei und Christlich-Sozialen im oktober 1920 
wurden in diesem bereich verschiedene, wenn auch bruchstückhafte Maßnahmen neu be-
schlossen.

Das ende der republik, die etablierung eines „christlichen Ständestaates“ nach der 
Parlamentsauflösung im März 1933 sowie die bürgerkriegsähnlichen ereignisse im Feb-
ruar 1934 bedeuteten auch einen wesentlichen einschnitt in der entwicklung und Durch-
setzung der die reproduktionspolitiken prägenden normativen Vorgaben. bereits während 
der ersten republik war die Arbeitslosigkeit in Österreich im europäischen (und transat-
lantischen) Vergleich hoch gewesen. Durch die Weltwirtschaftskrise war sie noch einmal 
gestiegen. Das österreichische Geschlechter-Arrangement der ersten republik sah weibli-
che erwerbsarbeit zwar vor, hatte sie aber gegenüber männlicher deutlich abgewertet. Das 
war bereits unmittelbar nach Kriegsende sichtbar geworden, als angesichts der von Front 
und Kriegsgefangenschaft heimkehrenden Männer das Staatsamt für soziale Fürsorge unter 
dem Sozialdemokraten Ferdinand Hanusch die Arbeitsämter anwies, eine möglichst große 
rückwanderung der Frauen in die Hauswirtschaft anzustreben.103 Die gesellschaftliche 
Dominanz dieser grundsätzlichen Haltung hatte sich in den Jahren danach nicht geändert. 
Mit der Ausschaltung des parlamentarischen Mechanismus und der etablierung einer re-
gierungsdiktatur wich die bisherige Ambivalenz der Geschlechterpolitiken der eindeutig-
keit: Das Frauenbild des „christlichen Ständestaats“ war festgelegt auf das der katholischen 
Hausfrau und Mutter im entsprechenden auf idealisiert gedachte vorindustrielle Muster 
zurückgreifenden ruralen Familienideal.104 

102 Siehe beispielsweise Ziegler, Frauennachtarbeitsverbot, 71; oder talos, Staatliche Sozialpolitik in Österreich, 
182.

103 erlass des Staatsamtes für soziale Fürsorge vom 14. Februar 1919, siehe Käthe leichter, Frauenarbeit und 
Arbeiterinnenschutz in Österreich, Wien 1927, 16.

104 Siehe dazu Irene bandhauer-Schöffmann, Frauenpolitik im Austrofaschismus, in: emmerich tálos/Wolf-
gang neugebauer (Hg.), „Austrofaschismus“. beiträge über Politik, Ökonomie und Kultur 1934–1938, 4., er-
gänzte Auflage, Wien 1984, 317f.
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Über restriktive regelungen sowie propagandistische Aufforderungen, Frauen mö-
gen doch zu ihrem und zum Wohle der Familien auf erwerbstätigkeit verzichten, hin-
aus setzte der autoritäre „Ständestaat“ allerdings kaum arbeitsrechtliche Maßnahmen, um 
die Durchsetzung der favorisierten Geschlechter- und Familienordnung zu unterstützen. 
Allerdings bestand er zu kurz, um im bereich der reproduktion wirksame Politiken zu 
setzen. eine wesentliche Ausnahme davon ist die „Doppelverdienerverordnung“, also die 
Verordnung vom 15. Dezember 1933 „über den Abbau verheirateter weiblicher Personen 
im bundesdienste und andere dienstrechtliche Maßnahmen“.105 Diese regelung sollte der 
Arbeitsplatzbeschaffung dienen, war aber darüber hinaus ,grundsätzlicher‘ gemeint:106 „ein 
Doppelverdienertum von kinderlosen ehepaaren ist von jedem Gesichtspunkt aus als un-
gesunder Zustand zu betrachten“, fasst die Reichspost den Sukkus einer besprechung zwi-
schen den Ministern Schuschnigg, Schmitz und ender sowie Vertretern „verschiedener 
Zentralstellen“ zusammen.107 Der Verordnung entsprechende regelungen wurden später 
auch von den ländern übernommen. Die Doppelverdienerverordnung sah vor, dass eine 
Frau aus dem bundesdienst ausscheiden musste, wenn ihr Mann in einem „gesicherten 
aktiven Dienstverhältnis zum bund“ (inklusive bundesländern, bezirken, Gemeinden und 
anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, öffentlichen Fonds, die von öffentlich-
rechtlichen Körperschaften verwaltet wurden, Kriegsgeschädigtenfonds, dem Dorotheum, 
der nationalbank und den Österreichischen Bundesbahnen) stand und er  daraus ein einkom-
men über einer bestimmten Höhe bezog. Heiratete eine Frau, während sie in einem auf-
rechten bundesdienstverhältnis stand, galt als Kündigungstag der tag der eheschließung. 
Gleichzeitig wurde festgelegt, dass sich weibliche bundesangestellte eines Dienstverge-
hens schuldig machten, wenn sie ohne trauschein eine lebensgemeinschaft eingingen, 
und daher ebenfalls zu entlassen seien. Auch die „Doppelverdienerverordnung“ kannte 
Ausnahmen: Sie fand keine Anwendung auf Frauen im bundesdienst, auf deren Arbeits-
kraft nicht verzichtet werden konnte, zum beispiel auf Arbeiterinnen der tabakregie, land- 
und forstwirtschaftliche Arbeiterinnen, Schauspielerinnen und lehrerinnen an staatlichen 
künstlerischen Hochschulen.108

obwohl es keine Daten darüber gibt, wie viele Frauen aufgrund der „Doppelverdiener-
verordnung“ tatsächlich entlassen wurden, ist das Gesetz jedenfalls auf der symbolischen 
ebene von großer bedeutung: Im „Ständestaat“ war der Status als Staatsbürger bezie-

105 bGbl. nr. 545.
106 Verena Pawlowsky, Arbeitslosenpolitik im Austrofaschismus. ein beispiel restriktiver Sozialpolitik in öko-

nomischen Krisenzeiten, Dipl.-Arb. univ. Wien 1988, 112; siehe zur Doppelverdienerordnung auch Angela 
Franke, Doppelverdienergesetz und Doppelverdienerkampagne, phil. Dipl.-Arb. univ. Wien o. J. [1989].

107 beratungen über das Doppelverdienerproblem, in: reichspost, 1. Dezember 1933, 3.
108 Pawlowsky, Arbeitslosenpolitik im Austrofaschismus, 117.
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hungsweise Staatsbürgerin an die rolle des „berufsbürgers“ beziehungsweise der „berufs-
bürgerin“ geknüpft.109 Mit der Aufgabe der berufstätigkeit ging damit die wesentlichste 
Qualität, die eine Person zur Staatsbürgerin machte, verloren. entgegen den Forderungen 
von teilen der Frauenbewegung wurde keine Hauswirtschaftskammer als teil des „stände-
staatlichen“ Aufbaus gegründet.110

Wie schon angemerkt, stellte das ende des ersten Weltkriegs in den uSA keinen so 
großen bruch in den politischen und sozialen rahmenbedingungen, in denen sich das 
Dilemma von berufs- und betreuungsarbeit entwickelte, dar. Die Kontinuitäten über 
das Kriegsende hinaus sind deswegen noch stärker, als das für Österreich gilt. Der erste 
Weltkrieg veränderte die Geschlechtsstruktur der erwerbsarbeit in den uSA – von we-
nigen Ausnahmen abgesehen – nicht nachhaltig,111 obwohl etwa drei Millionen Männer 
eingezogen worden waren und Frauen sie schnell an ihren Arbeitsplätzen als elektriker, 
Mechaniker, Zimmerer, buslenker oder Zugführer ersetzt hatten.112 längerfristige Aus-
wirkungen – zwar nicht auf Politiken, aber doch auf die öffentliche rede – sollte das ent-
stehen einer neuen Gruppe von Arbeitnehmerinnen haben: Während des Krieges waren 
gut ausgebildete junge Frauen aus der Mittelschicht, mit highschool-Abschlüssen und col-
lege-Diplomen, in neue, besser bezahlte Positionen am Arbeitsmarkt vorgedrungen. Sie 
verbanden mit ihren berufen mehr als nur ökonomisches Überleben und stellten damit 
die geschlechtliche organisation der gesellschaftlichen Arbeitsteilung in Frage.113 “Am-
bition crept into their vocabulary. to aspire, to achieve, not merely to do a job, became at 
least a possibility for daughters as well as for sons”, beschreibt Alice Kessler-Harris die 
Haltung dieser Gruppe.114 Seit 1920 ausgestattet mit dem Wahlrecht und (bis zur Welt-
wirtschaftskrise) in einer Prosperitätsphase,115 meldeten sich in politischen Debatten red-
nerinnen und Gruppen zu Wort, für die Mutterschaft nicht länger die ausschließliche 
Quelle für Frauenwürde und -einflussmöglichkeit war, wie das noch für ihre Mütter und 
Großmütter der Fall gewesen war. Diese Frauen, in ihrer eigenen Definition „moderne 
Karrierefrauen“, strebten „Gleichheit“ mit Männern im berufsleben und in der Öffent-

109 Irene bandhauer-Schöffmann, Das große Mutteropfer. Muttertagsfeiern im ,christlichen Ständestaat‘, in: 
Produkt Muttertag, 65.

110 Siehe dazu bandhauer-Schöffmann, Frauenpolitik im Austrofaschismus, 134–178.
111 Kessler-Harris, out to Work, 224.
112 Sealander, As Minority becomes Majority, 17.
113 Kessler-Harris, out to Work, 218.
114 ebenda, 226.
115 Siehe dazu beispielsweise Dudley e. baines, Die Vereinigten Staaten zwischen den Weltkriegen 1919–1941, 

in: Die Vereinigten Staaten von Amerika, hg. von Willi Paul Adams, Frankfurt am Main 1977 (= Fischer 
Weltgeschichte 30), 304f.
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lichkeit an. Wirtschaftliche Abhängigkeit konnte diese angestrebte Autonomie in Frage 
stellen.116 

Diese divergenten sozialen Positionen und die sich daraus ableitenden Identitäten führ-
ten zu unterschiedlichen politischen Strategien. bereits vor dem ersten Weltkrieg – im 
Zuge der Auseinandersetzungen um die Zuerkennung des Wahlrechts an (weiße) Frauen 
– hatten sich Gruppierungen wie die National Woman’s Party (nWP) gebildet,117 die das 
Geschlechterverhältnis in einem Paradigma der „Gleichheit“ definierten. Sie mahnten ent-
sprechende politische Forderungen für die Frauenbewegungen ein und forderten auf dieses 
Ziel gerichtete Politiken auf bundesstaatlicher und föderaler ebene. Fokus der Auseinan-
dersetzungen war ab beginn der 1920er Jahre ein Verfassungszusatz, der „Gleichheit“ zwi-
schen Männern und Frauen garantieren sollte: “Men and women shall have equal rights 
throughout the united States and every place subjected to its jurisdiction”, sollte der ent-
sprechende Passus lauten.118 Der ursprünglich „lucretia Mott Amendment“119 genannte 
Verfassungszusatz wurde erstmals 1923, auf der 75-Jahr-Feier der ersten Woman’s Rights 
Convention 1848 in Seneca Falls, vorgestellt. Die Proponentinnen versuchten damit, die 
feministische tradition für sich in Anspruch zu nehmen. Auf der politischen Agenda der 
nWP-Aktivistinnen rangierte die „Gleichheit“ von Frauen (gemessen an den ,männlichen‘ 
Standards) eindeutig vor der Aufrechterhaltung des Arbeitnehmerinnenschutzes.120 Au-
ßerdem argumentierte beispielsweise Alice Paul, Vorsitzende der National Woman’s Party, 
die Durchsetzung der Verfassungsänderung hätte zur Folge, dass die speziellen Schutz-
gesetze für Frauen auf alle ArbeitnehmerInnen auszudehnen wären, der beruf, nicht das 
Geschlecht sollte die Grundlage gesetzlicher beschränkungen sein. “If […] a law is passed 
applying to women and not applying to men, it will discriminate against women and 
handi cap them in competing with men in earning their livelihood. […] This is a philoso-
phy that would penalize all women because some women are morally frail and physically 

116 Christina Simmons, Modern Sexuality and the Myth of Victorian repression, in: barbara Melosh (Hg.), 
Gender and American History Since 1890, london–new York 1993, 29.

117 obwohl es ihr name nahelegt, ist die nWP keine Partei in dem Sinne, dass sie beispielsweise an Wahlen teil-
genommen hätte, sondern eher eine pressure group, der es darum ging, ihre Forderungen auf die Wahlplatt-
formen der beiden großen nationalen Parteien zu bringen. – Siehe dazu Susan D. becker, The origins of the 
equal rights Amendment. American Feminism between the Wars, Westport, Connecticut–london, eng-
land 1981, vii.

118 Zitiert nach: William H. Chafe, The American Woman. Her Changing Social, economic, and Political 
 roles, 1920–1970, london–oxford–new York 1972, 112.

119 lucretia Mott und elizabeth Cady Stanton waren die Initiatorinnen der Zusammenkunft in Seneca Falls 
1848.

120 Zu den entsprechenden Ambivalenzen und Zweideutigkeiten in den öffentlich geäußerten Positionen siehe 
ausführlich nancy F. Cott, Feminist Politics in the 1920s: The national Woman’s Party, in: The Journal of 
American History 71/1 ( Juni 1984), 43–68.
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weak”, lautete das kategorische urteil über die Arbeiterinnenschutzgesetzgebung.121 Die 
National Woman’s Party nahm damit einen Standpunkt ein, der im Wesentlichen dem ent-
sprach, was die International Labour Organisation (Ilo) bereits 1919 auf dem Internatio-
nalen Arbeiterinnen-Kongress beschlossen hatte. 

Die GegnerInnen eines solchen Verfassungszusatzes fürchteten, dass damit jeglicher – 
ausschließlich geschlechtsspezifische – Arbeitsschutz, der in den vorangegangenen Jahr-
zehnten mühsam erkämpft worden war, verfassungswidrig und damit aufgehoben werden 
würde. Die Folge war eine jahrzehntelange, sehr emotional geführte Auseinandersetzung. 
Währenddessen zerfiel die mühsam aufrechterhaltene Koalition, die das Stimmrecht für 
(weiße) Frauen im 19. Verfassungszusatz hatte durchsetzen können.122 Das Equal Rights 
Amendment (erA) wurde ab 1923 in jeden uS-Kongress, wenn auch ab 1943 in einer 
neuformulierung von Alice Paul, eingebracht. bis 1946 kam es über die Ausschüsse we-
der im Senat noch im repräsentantenhaus hinaus. erst im März 1972 stimmten beide 
Häuser schließlich dem prospektiven 27. Zusatz zur uS-Verfassung zu – die ratifizierung 
durch die bundesstaaten stand (und steht) aber immer noch aus.123 Die Auseinanderset-
zung dauerte zumindest bis 1982, weil laut uS-Verfassung deren Änderung auch von zu-
mindest drei Vierteln der bundesstaaten, das waren zu diesem Zeitpunkt 38, ratifiziert 
werden musste.124 Die ursprünglich siebenjährige Frist, die einmal verlängert wurde, lief 
1982 ab. Damit war das Equal Rights Amendment und damit das Vorhaben, das Prinzip der 
geschlechtsunspezifischen „Gleichheit“ solcherart in der Verfassung zu verankern, vorerst 
gescheitert.125

Das Geschlechter-Arrangement, das eine wesenhafte Differenz von Frauen und Män-
nern vorsah und ihnen daher unterschiedliche gesellschaftliche Aufgaben sowie einen dif-
ferenten Status als bürgerInnen zuwies, blieb während der gesamten Zwischenkriegszeit 
hegemonial. Zwar wurden die Schutzbestimmungen, die Frauen auf eine Stufe mit Ju-

121 Jane norman Smith in der begründung der Haltung der nWP, testimonies, 935, 941, box 15, Women’s 
 bureau Collection, national Archives, zitiert nach: Kessler-Harris, out to Work, 206.

122 Siehe dazu Sealander, As Minority becomes Majority, 29.
123 encyclopædia britannica online, Women in American History, http://search.eb.com/women/articles/

equal_rights_Amendment.html [Zugriff: 23. April 2003].
124 bis zu diesem Zeitpunkt hatten 35 Staaten den Verfassungszusatz ratifiziert. 1982 wurde das Amendment 

noch einmal in den Kongress eingebracht, allerdings mit zwei Zusatzgesetzesanträgen, die keine zeitliche 
Grenze für den ratifizierungsprozess vorsehen. Die befürworterInnen des erA, vor allem die National 
 Organization of Women mit einer Koalition aus 80 organisationen, sind bestrebt, die ratifizierung in drei 
weiteren Staaten durchzusetzen. Siehe erA task Force of the national Council of Women’ s organizations/
erA Summit, http:/www.equalrightsamendment.org/era.htm [Zugriff: 23. April 2003].

125 Siehe dazu Joan Hoff, law, Gender, and Injustice. A legal History of u. S. Women, new York–london 
1991, 316f.
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gendlichen stellten, nicht mehr ausgeweitet, sie blieben aber im Wesentlichen unverändert 
erhalten. 

Stattdessen wurde mit dem Women’s Bureau im Jahr 1920 eine staatliche Agentur ge-
schaffen, die in mehrfacher Weise Ausdruck der Progressive-Era-reform-Agenda war. Der 
Gedanke, dass die regierung die Pflicht hatte, sich gefährlicher und gesundheitsschäd-
licher bedingungen in der Industrie anzunehmen, und für das Wohlergehen jener Sorge 
tragen sollte, die sich nicht selbst schützen könnten, war ein essenzieller teil der Vision 
der reformerInnen. Dazu kam der Glaube, dass effizientes und wissenschaftlich geplan-
tes Sammeln von Fakten durch die regierung und deren Auswertung alle gesellschaftli-
chen Probleme lösen könnte.126 Die Gründung eines föderalen Women’s Bureau war bereits 
eines der sozialreformerischen Ziele der Jahrhundertwende gewesen. Seine Aufgabe sollte 
allerdings weniger die Veränderung der Definition und Verteilung der Geschlechterrol-
len sein, sondern der Schutz von Kindern und Familien. Aus diesem Grund war Anfang 
des 20. Jahrhunderts vom umfeld des Settlement House der universität von Chicago eine 
Kam pagne für eine Datensammlung über die lage der „working women“ ausgegangen, 
die schnell die unterstützung der der gebildeten Mittelschicht angehörenden Führung 
der Women’s Trade Union League gewonnen hatte. Weil die generell misogynen, nahezu 
ausschließlich auf Männer orientierten großen Gewerkschaftsverbände in der Schaffung 
einer Agentur, die sich mit der lage der erwerbstätigen Frauen befassen sollte, keine über-
zeugten Verbündeten waren, formte die Wtul eine Koalition mit der National Consumer’s 
League, der es schließlich bereits 1910 gelungen war, den Kongress zu einer ersten unter-
suchung der lage berufstätiger Frauen zu bewegen, die schließlich in 19 bänden publiziert 
wurde.127 Die Missstände, die dadurch in die öffentliche Diskussion kamen, führten zur 
Gründung einer Frauenabteilung im Bureau of Labor Statistics im Jahr 1911. bereits 1915 
wurde die Women’s Division wieder aufgelöst: Die dort beschäftigten hatten ihre Kündi-
gung eingereicht mit der begründung, ihre Arbeit würde sabotiert und ihre Gehälter seien 
zu niedrig. Das Bureau of Labor Statistics kümmerte sich nicht um ersatz und beendete da-
mit die Geschichte dieser Abteilung. 

Die Koalition, die die Durchführung der ersten untersuchung durchgesetzt hatte, ver-
suchte weiterhin, unterstützung für ihr Anliegen zu bekommen, und forderte die ein-
richtung eines dauerhaften und organisatorisch selbstständigen Women’s Bureau im neu 
gegründeten Arbeitsministerium, stieß aber auf offene Ablehnung bei den großen Gewerk-
schaftsverbänden und auf Desinteresse im Kongress. Der eintritt der uSA in den  ersten 

126 Sealander, As Minority becomes Majority, 14.
127 u. S. Department of labor, report on the Condition of Women and Child Wage earners, 19 bände, 

 Washington, D. C. 1910–1913.
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Weltkrieg, die daraus resultierende verstärkte Präsenz von Frauen in bisher als männlich 
definierten Arbeitsbereichen sowie der bedeutungsgewinn von Planungsaktivitäten in der 
staatlichen Administration veränderte die Situation. Der nationale Verteidigungsrat grün-
dete einen Frauenausschuss, der InspektorInnen in die rüstungsbetriebe entsandte, um 
festzustellen, wie dort die weiblichen Arbeitskräfte am besten eingesetzt werden konn-
ten. Im Juli 1918 wurde – auf betreiben der Mitglieder dieses Ausschusses, die über den 
ständigen Mangel an Geld, vor allem für jegliche Datensammlung, klagten und die ein-
richtung einer eigenen behörde für Fragen der beschäftigung von Frauen in der Kriegs-
wirtschaft forderten – ein Women-in-Industry Service gegründet, dessen bestehen mit der 
Dauer des Krieges befristet war. Der Service wurde aber dann um ein Jahr verlängert, um 
den Übergang zu Friedensverhältnissen zu erleichtern. 1920 wurde ein Gesetzesantrag in 
den Kongress eingebracht, der vorsah, das Women-in-Industry Service in ein ständiges Wo-
men’s  Bureau im Department of Labor umzuwandeln, „to formulate standards to promote 
the welfare of wage earning women, to improve their working conditions, increase their ef-
ficiency and advance their opportunities for profitable employment.“128 nachdem sich der 
zuständige Kongressausschuss geeinigt hatte, passierte das Gesetz ohne weitere Schwie-
rigkeiten den Kongress. Das Women’s Bureau konnte seine Arbeit im Juni 1920 aufnehmen.

Als ironische Fußnote zu dessen Geschichte mag gelten, dass die Gründung des Women’s 
Bureau in der Presse zwar als beispiel dafür, was sich alles verändern würde, wenn Frauen 
wählen dürften, zitiert wurde, dass aber die Statistikerinnen und die übrigen expertinnen, 
die im Bureau beschäftigt waren, weniger verdienten als Kollegen, die in vergleichbaren 
Abteilungen des Arbeitsministeriums arbeiteten.129 Durch die 1920er Jahre hindurch or-
ganisierte das Bureau Konferenzen, bei denen ArbeitgeberInnen, GewerkschafterInnen, 
SozialreformerInnen und Vertreterinnen von Frauenorganisationen zusammentrafen. Vom 
Bureau beauftragte Personen inspizierten Fabriken, stellten Statistiken zusammen, inter-
viewten ArbeiterInnen und publizierten die resultate dieser Aktivitäten laufend. Darüber 
hinaus versorgte das Bureau Kongressausschüsse und andere Gremien mit Information, 
rat und expertise. 

In geschlechterpolitischer Hinsicht waren die Aktivitäten des Bureau immer ambiva-
lent: einerseits unterstützte es Arbeitnehmerinnen bei der Durchsetzung von arbeitsrecht-
lichen Standards wie beispielsweise dem Grundsatz, dass die Arbeit von Frauen gleich 
hoch wie diejenige von Männern bezahlt werden müsse. Andererseits forderte das Women’s 

128 Women’s bureau Hearings, House Committee on labor, March 4, 1920, S. 4002, H. r. 1134, 66th Con gress, 
2nd Session, v. 235, 2, 3, 1; zitiert nach: Sealander, As Minority becomes Majority, 18.

129 Siehe The Status of Women in Government Service in 1925. Women’s bureau bulletin 53, Washington D. C. 
1926, zitiert nach: Sealander, As Minority becomes Majority, 21.
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Bureau auch speziellen Schutz für Arbeiterinnen, was letztere als schwach und schützens-
wert definierte. In diesem Zusammenhang argumentierte das Bureau damit, dass Arbeit-
nehmerinnen wegen ihres niedrigen gewerkschaftlichen organisationsgrades und der be-
anspruchung durch ihre häuslichen Pflichten unfähig seien, ihre rechte als erwerbstätige 
Menschen ebenbürtig und gleich mit den Männern zu verhandeln, auch wenn ihnen per 
Verfassung eine formale Gleichheit in allen bereichen garantiert würde.130 

es ist daher nur konsequent, dass das Women’s Bureau während der Zwischenkriegs-
zeit das Equal Rights Amendment ablehnte. Seine Direktorin, Mary Anderson, die ihr er-
werbsleben als Arbeiterin in einer Schuhfabrik begonnen hatte, war schon, bevor sie diese 
Position einnahm, für spezielle Schutzbestimmungen für Frauen aufgetreten. Als die Ak-
tivistinnen der nWP die Kampagne für das erA beschlossen, war Andersons Position 
und diejenige der organisation, der sie vorstand, eindeutig. Anderson argumentierte, dass 
es „theoretische“ Feministinnen seien, die über Dinge sprächen, die gänzlich außerhalb 
ihrer Kenntnis und erfahrung seien, “rights must be interpreted for women workers as 
something concrete, and we must start with the world where it is today […].”131 nach der 
Auffassung des Women’s Bureau sollte die gesetzliche Gleichstellung nicht der gesellschaft-
lichen vorangehen: Solange es üblich wäre, dass Frauen schlechter als Männer bezahlt 
würden und die meisten Haushaltsaufgaben erledigten, so lange sei ein spezieller Schutz 
für Frauen notwendig.

Während der Zwischenkriegszeit führte das Women’s Bureau untersuchungen über ver-
schiedenste Aspekte weiblicher erwerbsarbeit durch, konzentrierte sich aber auf die Si-
tuation schlecht bezahlter, weiblicher Arbeitskräfte in der Industrie: es untersuchte die 
Arbeitsbedingungen von Afroamerikanerinnen in der Industrie,132 die behandlung von 
Industriearbeiterinnen im radio,133 die Arbeitssituation von Immigrantinnen134 und so 
weiter, insgesamt erschienen vor beginn des Zweiten Weltkriegs fast 160 berichte.135 Da-
rüber hinaus fungierte das Bureau als teil eines feministischen netzwerks aus Gewerk-
schafterinnen und sich als gemäßigt verstehender Frauenorganisationen, die es mit In-
formationen und expertise in Fragen von weiblicher erwerbsarbeit und entsprechenden 
Gesetzesmaterien versorgte. 

130 Sealander, As Minority becomes Majority, 23. 
131 Mary Anderson, Should There be labor laws for Women? Yes, in: Good Housekeeping, September 1925, 

53ff., zitiert nach: Kessler-Harris, out to Work, 210.
132 united States Women’s bureau, negro Women in Industry, Washington, D. C. 1922.
133 united States Women’s bureau, radio talks on Women in Industry, Washington D. C. 1924.
134 Caroline Manning, The Immigrant Woman and Her Job, Washington D. C. 1930.
135 Siehe Appendix b, The bulletins and Special bulletins of the Women’s bureau, united States Department of 

labor, 1920–1963, in: Sealander, As Minority becomes Majority, 167–180.
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Die Position weiblicher erwerbstätiger wurde nach dem ende des wirtschaftlichen 
booms 1929 und während der darauf folgenden Depression schwieriger. Schon zuvor 
waren in manchen bundesstaaten und Gemeinden lehrerinnen, bibliothekarinnen oder 
Sozialarbeiterinnen, die heirateten, gekündigt worden, weil sie – als berufstätige ehe-
frauen – ein schlechtes beispiel für andere abgegeben hätten.136 Während solche Prakti-
ken während der Konjunkturphase punktuell und widersprüchlich blieben, wurde die ge-
schlechtliche Hierarchisierung von berufstätigen deutlicher, als sich die Folgen der Krise 
bemerkbar machten: Zu beginn der dreißiger Jahre begannen mehr Verwaltungen von 
bundesstaaten und Städten, verheiratete Frauen aus dem öffentlichen Dienst zu verdrän-
gen. nicht unähnlich der österreichischen „Doppelverdienerverordnung“ dekretierte 1932 
der Federal Economy Act im Abschnitt 213 auf bundesebene, dass verheiratete Angestellte 
im bedarfsfall zuerst zu kündigen seien, wenn ihr Partner beziehungsweise ihre Partnerin 
ebenfalls im bundesdienst beschäftigt sei. obwohl die Formulierung dieser regelung – im 
unterschied zum österreichischen Pendant – formal geschlechtsneutral gehalten war, war 
das ihre Wirkung keinesfalls: 75 Prozent der Personen, die aufgrund von Section 213 ihren 
Arbeitsplatz aufgeben mussten, waren ehefrauen.137 Private ArbeitgeberInnen folgten den 
öffentlichen Institutionen: eisenbahngesellschaften beispielsweise kündigten verheiratete 
Arbeitnehmerinnen – mit unterstützung der entsprechenden Gewerkschaft – besonders 
konsequent.

Die gewerkschaftliche Vertretung der Arbeitnehmerinnen kritisierte diese Praktiken, 
indem sie auf die finanzielle notwendigkeit zur erwerbsarbeit hinwies, die für Männer und 
für Frauen gelte. Damit rekurrierten sie auf eine schichtspezifische Scheide linie: Wohlha-
bende Frauen beziehungsweise weibliche Angehörige wohlhabender Familien sollten auf 
erwerbsarbeit verzichten. Für Männer stand der Verzicht auf erwerbsarbeit aus Gründen 
der Solidarität nicht zur Debatte – ein Verweis darauf, dass auch die gewerkschaftlichen 
Vertreterinnen der Arbeitnehmerinnen weibliche erwerbsarbeit gegenüber der männli-
chen klar als sekundär einstuften.

Mary robinson, Vertreterin des Women’s Bureau, vertrat im Gegensatz dazu eine Posi-
tion, die sich im Interesse aller Frauen ohne rücksicht auf Klassenpositionen verstand. 
Sie fragte, ob die Gesetzgeber ebenso „Junggesellen und ledige mit ökonomischen Mit-
teln, die sie unabhängig machten, alle Männer, die mit dem Schneiden von Coupons ein 
fettes leben verdienen, sowie ihre Frauen, die auf den öffentlichen Gehaltslisten stehen,“ 

136 Kessler-Harris, out to Work, 235.
137 Sealander, As Minority becomes Majority, 60; Alice Kessler-Harris gibt an, dass aufgrund dieser bestim-

mung innerhalb eines Jahres 1.600 weibliche Angestellte gekündigt wurden. – Siehe Kessler-Harris, out to 
Work, 257.
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aus lukrativen Positionen ausschließen würden.138 Dieser einwurf war allerdings ebenso 
hilf- und erfolglos wie alle anderen Proteste gegen die diskriminierenden Maßnahmen, die 
durch die Sekundarität weiblicher erwerbsarbeit und die grundsätzlich ,andere‘ beschaf-
fenheit ihrer sozialen Position legitimiert wurden. erst der wirtschaftliche Aufschwung 
und schließlich der Arbeitskräftemangel, der dem eintritt der uSA in den Zweiten Welt-
krieg folgte, sollte die gesamtgesellschaftlich dominante Definition des Verhältnisses von 
erwerbs- und reproduktionsarbeit verändern.

4.2.2 Akteure und Akteurinnen

betrachtet man die uSA auf föderaler ebene, so wird deutlich, dass in der Zwischen-
kriegszeit nur eine, wenn auch in sich gespaltene, Gruppe von AkteurInnen im Über-
schneidungsbereich von erwerbsarbeit und reproduktionspolitiken aktiv war, nämlich die 
Frauenbewegung/en. nach der Durchsetzung des Wahlrechts für (weiße) Frauen durch 
einen Verfassungszusatz 1920 waren die erwartungen an die machtpolitischen Auswir-
kungen groß gewesen. unter den befürworterinnen des Frauenwahlrechts war die rede 
von einem „vote bloc“ gewesen, die ein einheitliches ,Frauen-Interesse‘ imaginierte und 
darin die Grundlage politischer Macht und einflussmöglichkeit gesehen hatte. Mit der 
beendigung der Wahlrechtsauseinandersetzung wurden allerdings Differenzen virulent, 
die zuvor hinter dem einigenden Anliegen sekundär geblieben waren: Die Mitglieder der 
National Woman’s Party hatten bereits vor dem Weltkrieg die sexistischen Implikationen 
einer speziellen Arbeitnehmerinnenschutzgesetzgebung kritisiert. Allerdings war es ihnen 
nicht gelungen, ihre Position gegen die Übermacht der gemäßigten Wahlrechtsbefürwor-
terinnen und Sozialreformerinnen zu behaupten, die für eine spezielle behandlung von 
weiblichen Arbeitskräften eintraten.139 

Als die nWP beschloss, ihre Kampagne unter dem Motto „Gleichheit“ in die Forderung 
nach einer Verfassungsänderung zu bündeln, wurden die Differenzen offensichtlich. es 
ging dabei allerdings nicht nur um eine strategische Meinungsverschiedenheit darüber, wie 
der Verfassungszusatz zu formulieren sei, ohne dass die Arbeitnehmerinnenschutzgesetz-
gebung von den Gerichten außer Kraft gesetzt werden konnte. es ging um eine Ausein-
andersetzung zwischen unterschiedlichen bildern vom Geschlechterverhältnis und diffe-
renten gesellschaftlichen Visionen. Wenn man Karen offens typologie heranzieht, könnte 
man von Differenzen zwischen „beziehungs-“ und „Individualfeminismus“ sprechen.140 

138 Anlage zu einem brief von Mary robinson an elizabeth Christman vom 19. September 1939, Wtul files, 
Women’s bureau Collection, national Archives, zitiert nach: Kessler-Harris, out to Work, 258.

139 Hoff, law, Gender and Injustice, 207.
140 offen, Feminismus in den Vereinigten Staaten und in europa, 97–138.
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Wesentlicher scheint mir in diesem Zusammenhang aber der maternalistische141 Aspekt 
zu sein, also der generelle Verweis auf die bedeutung von Mutterschaft bei der Strukturie-
rung und regulierung gesellschaftlicher Verhältnisse: Geschlechterpolitische Forderungen 
wurden nicht unter Hinweis auf tatsächliche beziehungen und Funktionen von Frauen be-
gründet, sondern mit einer gesamtgesellschaftlichen bedeutung von Mutterschaft, einer 
Potenz, die allen Frauen in einem universellen Sinn innewohne, auch wenn das konkret gar 
nicht der Fall war beziehungsweise diese Potenz keine realisierung erfuhr. Auf der basis 
dieses Maternalismus war die Zurücksetzung von Frauen am Arbeitsmarkt in einer Zeit 
stark verknappter ressourcen schwer grundsätzlich zu kritisieren, weil die Aktivistinnen, 
die diesen Standpunkt vertraten, ja dasselbe Geschlechter-Arrangement favorisierten, das 
den geschlechtsspezifischen Schutz- beziehungsweise Ausschlussmaßnahmen zugrunde 
lag und das gesamtgesellschaftlich sowohl lebensweltlich als auch diskursiv hegemonial 
war. 

Die Differenzen innerhalb der Frauenbewegung/en lassen sich allerdings kaum aus-
schließlich auf soziologische unterschiede zurückführen: Alle Protagonistinnen ent-
stammten der Mittelschicht beziehungsweise der oberen Mittelschicht und beanspruch-
ten für sich, im namen aller Frauen zu sprechen. Wesentlicher scheint eine generationelle 
unterscheidung zu sein: Die Anhängerinnen der nWP waren tendenziell jünger als die 
Gegnerinnen des erA. Vor allem die in den 1920er und 1930er Jahren sozialisierten jun-
gen, karriereorientierten Frauen, die die sexuelle revolution der 1920er Jahre als Verspre-
chen erlebten, nahmen ein Equal Rights Amendment als Symbol für neue individuelle Mög-
lichkeiten, die sie vor sich sahen, wahr. Gleiche rechte – und wohl auch den Männern 
angenäherte lebensverläufe – wurden für diese Frauen zum individuellen, persönlichen 
Ziel, woraus sich eine Interessenkoinzidenz mit den Strategien der nWP ergab. es ver-
wundert daher nicht, dass die National Federation of Business and Professional Women’s Clubs 
und andere organisationen gut ausgebildeter, berufsorientierter Frauen die nWP in ihrem 
bestreben unterstützten.142 Die Koalition, die die Gründung des Women’s Bureau durch-
gesetzt hatte und deren konstituierende organisationen – wie Wtul oder die National 
Consumer’s League – immer noch teil des netzwerkes um diese staatliche Agentur waren, 
entschied sich für die Arbeiterinnenschutzgesetzgebung und gegen das erA. Der be-
fund muss aber uneindeutig und zwiespältig bleiben, die National Association of Colored 
Women beispielsweise unterstützte die Verabschiedung des Verfassungszusatzes, die Kon-

141 Siehe dazu auch die Definition, die Wikander/Kessler-Harris/lewis entwickeln, die maternalistische Dis-
kurse als „discourses that centered on the importance of motherhood“ bezeichnen. Siehe ulla Wikander/
Alice Kessler-Harris/Jane lewis, Introduction, in: dies. (Hg.), Protecting Women, 10.

142 Kessler-Harris, out to Work, 210.
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kurrenzorganisation mit derselben Klientelbasis, der National Council of Negro Women, war 
dagegen.143 Die Generalsekretärin der Wtul änderte – im Gegensatz zu ihrer Arbeit-
geberin – 1926 ihre Meinung und sprach sich für das erA aus.144 Die politischen Parteien 
spielten in den uSA hingegen keine entscheidende rolle: In den 1920er Jahren tendierten 
die befürworterInnen des erA zur Republikanischen Partei, während die befürworterIn-
nen der Arbeiterinnenschutzgesetzgebung zu diesem Zeitpunkt keiner der beiden Parteien 
zuzuordnen waren. Das änderte sich nach der Weltwirtschaftskrise während des New Deal, 
weil sich diese Personengruppe immer mehr der Demokratischen Partei annäherte.145 Aller-
dings fand sich die unterstützung des erA in den frühen 1940er Jahren auch auf deren 
Wahlplattformen.146

ebenfalls heterogen, wenn auch weniger einander widersprechend war die Haltung der 
Mitglieder der Koalition für das Women’s Bureau: Zum einen waren es FunktionärInnen, 
die die Interessen berufstätiger Frauen vertreten wollten. bereits aus der Debatte im Kon-
gress-unterausschuss wurde allerdings klar, dass die „wage earning women“ vor allem im 
Hinblick auf ihre ,Doppelrolle‘ als „mothers of the race“ zum institutionell zu behandeln-
den ,Problemfall‘ wurden. Auch die Gründer des Women’s Bureau konnten sich nicht da-
rauf einigen, wie die künftig zu unterstützenden vorzustellen seien: als Hausfrauen und 
Mütter, die auch erwerbstätig seien, oder als Frauen, die erwerbsarbeit einer eheschlie-
ßung und Familiengründung vorzögen. um die erste Position zu illustrieren, sei der kali-
fornische Kongressabgeordnete John raker zitiert: “When they [the women – Anmerkung 
der Autorin] leave their work, they must leave it with strong, healthy minds and bodies, 
so that they may do their functions as American citizens and contribute to the vitality of 
coming generations.” Sein new Yorker Kollege John MacCrate war völlig anderer Auf-
fassung: “A great many women do not want a man but prefer work. They are the objects of 
this legislation.”147

trotz dieser unterschiede wurde aber eine dauerhafte staatliche Struktur geschaffen, die 
der Wissensproduktion und -weitergabe diente. Das Women’s Bureau bildete ein netzwerk 
aus sich gegenseitig unterstützenden Frauen- und Sozialreform-Clubs. Diesem netzwerk 
gehörten auch die befürworterInnen und SponsorInnen sowie die unbezahlten Mitarbei-
terInnen des Bureau an. Die typische Angestellte des Bureau war eine weiße, gut ausgebil-
dete Ökonomin, die wenig persönliche erfahrungen in der Welt der von ihr Vertretenen 

143 Hoff, law, Gender and Injustice, 210.
144 Kessler-Harris, out to Work, 209.
145 Hoff, law, Gender and Injustice, 209.
146 Sealander, As Minority becomes Majority, 76.
147 Women’s bureau Hearings, House Committee on labor, March 4, 1920, S. 4002, H. r. 1134, 66th Congress, 

2nd Session, v. 235, 11, zitiert nach Sealander, As Minority becomes Majority, 19.
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und wenig persönlichen Kontakt zu ArbeitgeberInnen oder belegschaftsvertreterInnen 
hatte. 

Diese beschreibung verweist gleichzeitig auf die Abwesenheit einer wesentlichen 
Gruppe: Dem Bureau mangelte es völlig an unterstützung von Industriellen, hohen beam-
ten oder den führenden Vertretern der nationalen Gewerkschaftsverbände. es zeigt sich 
hier die Kehrseite der tatsache, dass in der Washingtoner bürokratie mit dem Bureau ein 
reiner ,Frauenraum‘ geschaffen worden war, dem es auch in den Folgejahren nicht gelang, 
Kontakte mit den staatlich-administrativen, industriellen oder gewerkschaftlichen eliten 
herzustellen.148 

Allerdings lag das nicht nur an der spezifischen personellen Zusammensetzung und 
daher leicht zu marginalisierenden sozialen Position des Bureau, sondern auch an der 
politischen und gesamtgesellschaftlichen Wertigkeit der von ihm repräsentierten Anlie-
gen. Die Anliegen berufstätiger Frauen, die immer noch überwiegend den ärmeren be-
völkerungsschichten angehörten, waren nicht in die Zentralen der politischen entschei-
dungsfindung vorgedrungen. Zwar hatten die vom Women’s Bureau initiierten Proteste 
gegen die entlassungen von Frauen während der Depression punktuell erfolg. Ange-
sichts der Massen von telegrammen, die die Verantwortlichen von mit dem Bureau ver-
bündeten organisationen wie dem YWCA (Young Women’s Christian Association) oder der 
Wtul erhielten, wurden Kündigungen vereinzelt zurückgenommen. Solche Siege waren 
aber nur möglich, indem das der gesellschaftlichen Arbeitsteilung zugrunde liegende Ge-
schlechter-Arrangement nicht in Frage gestellt wurde: Die betroffenen Arbeitnehmerin-
nen wurden als Frauen beschrieben, die sich die Aufgabe ihres Jobs nicht leisten konnten, 
sollten sie und ihre Familien keinen Hunger leiden. tatsächlich gab es solche Frauen (und 
Männer) in der Depression der dreißiger Jahre in Massen, „but theirs were not the only 
faces of women workers“.149 Ihre existenz entgegen der herrschenden gesellschaftlichen 
Geschlechternormen fand aber in den öffentlichen Diskursen in den uSA keine (positive) 
repräsentation und hatte keine durchsetzungsfähige politische Stimme. Die Koalition 
um die National Woman’s Party war in der politischen landschaft zu marginal, um eine 
solche darzustellen.

Für Österreich hingegen gilt, dass die wesentlichen AkteurInnen beziehungsweise 
Akteursgruppen in der Frage von reproduktion und erwerbsarbeit in der Zwischen-
kriegszeit bis 1933/34 die politischen Parteien waren. Diese schon in der letzten Phase 
der Habsburgermonarchie wichtige politische organisationsform erfuhr durch die Ka-
nalisierung des politischen Geschehens auf die Parteien durch Wegfall der Monarchie 

148 Sealander, As Minority becomes Majority, 28.
149 ebenda, 62.
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und die einführung eines allgemeinen Wahlrechts (das auch die Frauen einschloss) noch 
einen bedeutungszuwachs. Die politischen Auseinandersetzungen dominierten vor allem 
die sozialdemokratische und die christlich-soziale Partei sowie die Interessenvertretungen 
der ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen. Die Honoratiorenparteien, die vor dem 
 ersten Weltkrieg noch existiert hatten, hatten sich zu Massenparteien gewandelt oder 
aufgelöst, wobei die christlich-soziale und die sozialdemokratische Partei die nachkriegs-
koalition bildeten. 

unmittelbar nach Kriegsende war die SDAP als zentraler Integrationsfaktor150 inner-
halb der Koalition der tonangebende teil, was sich auch in der Verabschiedung einer reihe 
von sozialpolitischen Gesetzen, die schon vor dem ersten Weltkrieg zum sozialdemo-
kratischen Forderungskatalog gehört hatten, zeigte. Interessenpolitisch waren die SDAP 
und die ihr nahe stehenden Gewerkschaften eindeutig die dominanten Vertreterinnen der 
abhängig erwerbstätigen. etwas heterogener war die lage aufseiten der Interessen der 
unternehmerInnen, weil nach dem Zusammenbruch der Habsburgermonarchie in die-
sem bereich wesentliche reorganisierungsprobleme zu lösen waren. 1918 schlossen sich 
die reste der drei großen unternehmerverbände der Monarchie151 zum Reichsverband der 
österreichischen Industrie, der später in Hauptverband der Industrie Österreichs umbenannt 
wurde, zusammen. erst 1922 sollte es ihm gelingen, seine parteipolitische Vertretung im 
rahmen der Christlich-Sozialen Partei zu regeln.152

Für die beiden großen Parteien, die bis 1920 in Koalition regierten, und die 1920 
gegründete Großdeutsche Volkspartei gilt, dass sie „den Mittelpunkt gesellschaftlicher 
Sub systeme [bildeten], in denen die wichtigsten gesellschaft lichen Aufgaben […] 
wahrgenommen wurden. […]“.153 Gegeneinander schotteten sich diese Systeme weit-
gehend ab.154 Die politischen Parteien waren „Weltanschauungsparteien, die […] mehr 
wollten, als die Interessen ihrer Mitglieder politisch durchzusetzen und die regie-
rungsmacht zu erobern.“155 Die politischen trennlinien zwischen den Parteien fielen 

150 talos, Staatliche Sozialpolitik in Österreich, 144.
151 bund österreichischer Industrieller, Centralverband der Industriellen Österreichs, Industrieller Club.
152 talos, Staatliche Sozialpolitik in Österreich, 145.
153 So formuliert Anton Pelinka in bezug auf die Zweite republik. Sein befund gilt aber auch für die erste, was 

die Funktion der Parteien für die Klientel und sozialen netzwerke war, die sie repräsentierten. Im unter-
schied zur Zweiten republik war aber elitenkonkurrenz das wesentliche Verhaltensmuster der ersten repu-
blik. Siehe Anton Pelinka, Abstieg des Parteienstaates – Aufstieg des Parlamentarismus, in: ders./Fritz Plas-
ser (Hg.), Das österreichi sche Parteiensy stem, Wien–Köln–Graz 1988, 36.

154 Herbert Dachs, Das Parteiensystem, in: emmerich tálos/Herbert Dachs/ernst Hanisch/Anton Staudinger 
(Hg.), Handbuch des politischen Systems Österreichs. erste republik 1918–1933, Wien1995, 152.

155 ernst Hanisch, Der lange Schatten des Staates. Österreichische Gesellschaftsgeschichte im 20. Jahrhundert, 
Wien 1994, 117.
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mit sozialen, kulturellen, ideologischen und zum teil auch geografischen Scheidungen 
zusammen. 156

Differenzen entlang des Ge schlechts verliefen dagegen innerhalb der Parteien. um diese 
Differenzen sowie die unterschiedlichen Interessen, die sich daraus ergaben, zu kanalisie-
ren, hatte die SDAP – ich habe bereits darauf hingewiesen – ein eigenes Gremium, eine 
eigene unterorganisationen für Frauen, das Frauen-Reichskomitee geschaffen. Die Grün-
dung einer christlich-sozialen Frauenorganisation scheiterte, obwohl die Partei und die 
in ihr organisierten Frauen mehrfach entsprechende beschlüsse gefasst hatten. Hildegard 
burjan und Fanny Starhemberg als Vertreterinnen eines Politischen Verbandes der christlich-
sozialen Frauen Oesterreichs wollten am Parteitag 1920 zwar als teil der Partei anerkannt 
werden. es ist allerdings keine Vereinsaktivität rekonstruierbar, sodass die Katholische 
Reichsfrauenbewegung während der ersten republik als „weiblicher Flügel“ der Christlich-
sozialen Partei fungierte.157 Das verweist einerseits auf die bis 1918 sehr ambivalente bis ab-
lehnende Haltung der Christlich-Sozialen (beiderlei Geschlechts) zum Frauenwahlrecht, 
andererseits auf die nähe zwischen katholischer laienbewegung, katholischem Klerus und 
Christlich-Sozialen auf der basis eines engen und formal nicht immer klar zu unterschei-
denden netzwerkes von Kooperationen aus Gruppen, organisationen und Vereinen, die 
das katholisch/christlich-soziale lager konstituierten. Innerhalb der Großdeutschen Volks-
partei schufen sich die Frauen ebenfalls eigene Vertretungskörper, nämlich eigene lokale 
und regionale „Frauenausschüsse“, die einen „reichsfrauenausschuss“ bildeten.158

Solche geschlechtsseparierte Strukturen – de facto war das Verhältnis zwischen ,allge-
meiner‘ Partei-organisation und ,spezieller‘ Frauen-organisation innerhalb der beiden 
Koalitionsparteien nicht ganz unähnlich – können zum einen verstanden werden als in-
stitutioneller Ausdruck für eine Situation, die die amerikanische Historikerin Joan Scott 
„feministisches Paradoxon“ genannt hat.159 um gegen die Marginalisierung von Frauen in 
der Politik zu protestieren, müssen Politikerinnen, die in solchen „Frauen“-organisatio-
nen tätig sind, im namen von „Frauen“ handeln. Damit be schwören sie aber die Differenz, 
auf deren Grundlage die Diskriminierung erfolgt. Differenz ist in diesem Zusammenhang 
immer nicht nur bloßer unterschied, sondern Diskriminierung und Hierarchisierung, was 

156 Wolfgang C. Müller, Das Parteiensystem, in: Herbert Dachs/Peter Gerlich/Herbert Gottweis/Franz Horner/
Helmut Kramer/Volkmar lauber/Wolfgang C. Müller/emmerich tálos (Hg.), Handbuch des politischen 
Systems Österreichs, Wien 1991, 196.

157 Siehe dazu Hauch, Vom Frauenstandpunkt aus, 77.
158 Siehe dazu Johanna Gehmacher, ,Völkische Frauenbewegung‘. Deutschnationale und nationalsozialistische 

Geschlechterpolitik in Österreich, Wien 1998, 34.
159 Joan Wallach Scott, only Paradoxes to offer: French feminists and the rights of man, Cambridge, Massa-

chusetts–london, england 1996.
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individuelle Wahlmöglichkeiten, einfluss, Macht und die Verteilung materieller ressour-
cen angeht. Scotts These ist allerdings durch eine einschränkung zu modifizieren: In den 
Geschlechterbildern der katholischen und der deutschnationalen Frauen waren die Ge-
schlechter tatsächlich als different gedacht. legitimation für die politische Partizipation 
von Frauen war der ihnen innewohnende ,Geschlechtscharakter‘. Ziel von frauenpoliti-
schen Forderungen in einem solchen Kontext war nicht eine „Gleichstellung“, sondern ein 
einschluss von Frauen zum Wohle der Gesamtgesellschaft, die auf die ,weiblichen‘ Qua-
litäten nicht verzichten könnte. Festzuhalten ist, dass solche organisatorischen ,Sonder‘-
räume für Frauen in jedem Fall auch Zeichen für die Marginalisierung von Frauen und 
ein Instrument zur ihrer Gettoisierung im politischen Feld sind. 

Welche konkreten Auswirkungen hatten nun diese Sonder-organisationen auf die poli-
tischen Handlungsspielräume? Wenn Interessen von Frauen als ,Sonder‘-Interessen defi-
niert wurden oder werden, so bedeutet das meist, dass sie einem angeblichen ,Gesamt‘- 
Interesse der jeweiligen Partei unterzuordnen sind. Zu welchen resultaten das führte, wird 
deutlich, wenn man die Geschichte von Fragestellungen, die direkt mit dem Geschlechter-
verhältnis in Zusammenhang stehen, untersucht. ein gutes beispiel dafür sind die Forde-
rungen nach einem umfassenden Mutter- und Wöchnerinnenschutz, die Hildegard burjan 
in der Konstituierenden Nationalversammlung gestellt hatte. In den parteiinternen Diskus-
sionen finden sich innerhalb beider Parteien der regierenden Koalition – auch geschlechts-
spezifisch – divergierende Standpunkte in bezug auf Fragen, die das Geschlechterverhält-
nis unmittelbar betreffen. Im laufe des Willensbildungsprozesses innerhalb der Parteien 
mussten die unterschiedlichen Standpunkte aber hinter einer gemeinsamen Parteilinie ver-
schwinden, die dann nach außen kommuniziert werden konnte. Die Frauen-organisatio-
nen hatten nun zwar das recht, eine Vertreterin in das Spitzengremium der jeweiligen 
Partei zu entsenden. nicht selten war diese Frau aber die einzige Frau am Sitzungstisch. 
Die Parteien außerhalb der Frauen-organisationen waren zweifelsohne männlich. Ab-
weichende Positionen, von vereinzelten Partei-Frauen vertreten, hatten in diesem rahmen 
keine Chance. Klar ist: Die politische Agenda wurde in einem umfeld erstellt und ent-
schieden, in dem Frauen nur vereinzelt vertreten waren, und zwar ganz überwiegend im 
Kontext politischer Parteien. Als ,Sprachrohr‘ dieser Parteien fungierten Politikerinnen 
dann bei ,Frauenthemen‘, wie zum beispiel Mutterschutz, Hausgehilf(inn)engesetz, ehe-
recht oder Abtreibung. Die jeweiligen Positionen waren aber zuvor in männlich bestimm-
ten Gremien festgelegt worden. Die wenigen in der Öffentlichkeit aktiven Frauen definier-
ten ihre politische Identität auch eher als Angehörige ,ihrer‘ Partei denn als ,Frauen‘. Die 
Frauenorganisationen der beiden Parteien dienten also aus verschiedenen Gründen weni-
ger dazu, eigenständig spezifische ,Frauen‘-Interessen zu vertreten; sie waren eher dazu da, 
den Frauen – als Wählerinnen – das männlich definierte Feld Politik nahezubringen und 
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sie zur Stimmabgabe für die jeweilige Partei zu bewegen, nachdem sie gerade das Wahl-
recht erhalten hatten.

Dass der Schub sozialpolitischer Maßnahmen, der in den Jahren 1918 bis 1920 verab-
schiedet wurde, auch dazu diente, die gesellschaftliche unruhe zu kanalisieren, ist unbe-
stritten. Das führte zu einer temporären entkoppelung von Wirtschaftsentwicklung und 
Ausbau der Sozialpolitik, sodass trotz der prekären budgetären Situation des Staates ver-
hältnismäßig weitreichende Maßnahmen beschlossen wurden, um die Staatsform gegen-
über alternativen entwürfen wie beispielsweise den räterepublikanischen abzusichern.160 
es ist daher nur konsequent, dass die beschlossenen Schutzbestimmungen und andere 
sozialrechtliche Maßnahmen nicht nach Geschlecht differenzierten. Wohl blieb aber die 
aus der Klientelpolitik der österreichischen Parteien herrührende Scheidung der beschäf-
tigten nach berufsgruppe beziehungsweise Wirtschaftssparten aufrecht und wurde noch 
weiter vertieft. 

Konflikte, die sich innerhalb der Parteien aufgrund der Geschlechterdifferenz ergaben, 
wurden im ,Innenraum‘ der Parteien ausverhandelt, um die Meinungsverschiedenheiten 
– in der starken Parteienkonkurrenz – nicht nach außen dringen zu lassen. In diesen Aus-
verhandlungsprozessen erwiesen sich die Politikerinnen und die von ihnen repräsentierten 
,Fraueninteressen‘, wie immer diese definiert waren, als die schwächeren. In Fragen des 
Mutterschutzes und ähnlicher regelungen war es letztlich allerdings wohl weniger ent-
scheidend, dass die Gesamtpartei eine andere inhaltliche linie vertreten hätte als die Frau-
enorganisationen. Viel wichtiger war es – im Österreich der Zwischenkriegszeit ebenso wie 
in den uSA –, dass die politische Prioritätensetzung meist so ausfiel, dass Maßnahmen, 
die als ,frauenspezifisch‘ wahrgenommen wurden, als nicht prioritär gereiht wurden, sei es 
aus finanziellen Gründen – in bezug auf Staatsbudget oder unternehmerInneninteressen 
– oder weil entsprechende Forderungen dem koalitionären Kompromiss zum opfer fielen.

Wie schon erwähnt, stärkte die einführung des allgemeinen Wahlrechts in Österreich 
langfristig die ohnehin vergleichsweise schon starke Position der politischen Partei im 
Prozess der Agenda-Definition und der Meinungsbildung. Die parteiunabhängige Frauen-
bewegung, die im Allgemeinen Österreichischen Frauenverein und im Bund österreichischer 
Frauenvereine organisiert war, wurde durch den verstärkten nachdruck, den die Parteien 
auf die organisierung und Mobilisierung von Frauen(-stimmen) legten, deutlich dezimiert. 
Die bürgerliche Frauenbewegung „diffundierte […] in detaillierte Vereinsaktivitäten“.161 

160 Siehe dazu talos, Staatliche Sozialpolitik in Österreich, 160.
161 Hanna Hacker, Staatsbürgerinnen. ein Streifzug durch die Protest- und unterwerfungsstrategien in der 

Frauenbewegung und im weiblichen Alltag 1918–1938, in: Franz Kadrnoska (Hg.), Aufbruch und unter-
gang. Österreichische Kultur zwischen 1918 und 1938, 229.
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Die liberalen Parteien, in der Monarchie politische Verbündete der parteiunabhängigen 
Frauen, schieden bis 1920 aus dem Parlament aus. Für viele junge intellektuelle, sozial-
kritische Frauen, die bis dahin zu den Akteurinnen beispielsweise des AÖFV gehört hat-
ten, waren SDAP und KPÖ meist attraktiver, weshalb der AÖFV zunehmend mit nach-
wuchsproblemen zu kämpfen hatte.162 Zwar unterstützten AÖFV und bÖFV weiterhin die 
Gründung von ,weiblichen‘ berufsvereinen in männerdominierten räumen und engagier-
ten sich in internationalen Zusammenschlüssen. Da aber ein parlamentarischer bezugs-
punkt für alle diese Aktivitäten fehlte, entwickelten sie in einer zunehmend auf politische 
Parteien fokussierten politischen Kultur wenig politische Dynamik. Darauf reagierten die 
eliten der parteiunabhängigen Frauenbewegung/en und betrieben die Gründung einer 
Frauenpartei. Diese wurde zwar 1929 tatsächlich gegründet und gab für die nationalrats-
wahlen eine Wahlempfehlung für den Nationalen Wirtschaftsblock ab. Generell trat die Ös-
terreichische Frauenpartei (ÖFP) für die berufliche und privatrechtliche Gleichstellung von 
Frauen ein und protestierte auch gegen die diskriminierende behandlung von beamtinnen. 
Der Schwerpunkt der Aktivitäten der ÖFP war allerdings die Vertretung von Hausfrauen 
und die Verbesserung von deren Situation, beispielsweise durch die Schaffung einer „Haus-
wirtschaftskammer“. es war daher nur konsequent, dass die Frauenpartei bis zum ende der 
republik keine politischen Konzepte entwarf und in die öffentliche Diskussion einbrachte, 
die die Schnittstelle von reproduktions- und erwerbsarbeit betrafen.163

Deutlicher entlang von Parteiengrenzen als in den uSA verliefen die (geschlechter-) 
politischen Konflikte im Österreich der Zwischenkriegszeit, jedenfalls was die Zeit nach 
dem Koalitionsbruch im Herbst 1920 betrifft. Die Positionen der beiden Parteien zum 
Verhältnis zwischen reproduktions- und erwerbsarbeit und wie dieses mit den ge-
wünschten Geschlechterverhältnissen zusammenhing, waren keineswegs gleichlautend. 
In der Frage von geschlechtsspezifischen Schutzbestimmungen konnte allerdings leicht 
ein gemeinsamer nenner gefunden werden, solange die Interessen der christlich-sozialen 
Kernklientel insofern gewahrt blieben, als es einerseits umfangreiche Ausnahmen gab, was 
Gewerbe (und Industrie) zufriedenstellte, und andererseits die landwirtschaft überhaupt 
nicht betroffen war. 

es wurde bereits darauf hingewiesen, dass den geschlechtsspezifischen Arbeitsverboten 
für Christlich-Soziale und SozialdemokratInnen völlig unterschiedliche bedeutungen in 
divergenten Weltbildern und Gesellschaftsentwürfen zukamen. Diese unterschiedlichen 
Haltungen bewiesen über die Zwischenkriegszeit hinweg eine auffallende Kontinuität. 

162 Hauch, Vom Frauenstandpunkt aus, 85.
163 Siehe Das Wort der Frau. unabhängiges Wochenblatt für die kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Inte-

ressen der Frau 1931–1933.
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Deutliche Konvergenzen ergaben sich hingegen in den bevölkerungspolitischen Motiva-
tionen. Arbeitnehmerinnen waren auch Mütter, und als solche hatten sie besondere be-
dürfnisse: Sie waren in ihrer Arbeitskraft kurz vor und nach der Geburt beeinträchtigt, sie 
wollten/sollten ihre neugeborenen stillen. entsprechende Sonderregelungen für Wöchne-
rinnen und Schwangere waren daher durchaus konsensual. Dass diese regelungen nicht 
nur sozialdemokratischer Initiative entsprangen, sondern durchaus auch in die christlich-
soziale und nationale Konzeption der Geschlechterverhältnisse und der Aufgaben staat-
licher Sozialpolitik passten, zeigt die Fortführung dieser Politiken durch ihre Ausweitung 
auf weitere berufsgruppen nach dem ende der entsprechenden regierungskoalition und 
der Übernahme der regierungsgeschäfte durch eine Allianz aus Christlich-Sozialen und 
nationalen. 

Die wechselnden ,bürgerlichen‘ regierungskoalitionen während der 1920er und der 
frühen 1930er Jahre unter christlich-sozialer Führung vertraten Geschlechtermodelle, die 
im Wesentlichen im Konzept geschlechtsspezifisch getrennter Sphären bestanden. Das 
galt nicht nur für die Christlich-Sozialen, sondern auch für die Deutsch-nationalen; die 
GDVP beispielsweise verstand sich als „Partei der Hausfrauen“.164 In die Heterogenität 
der deutsch-nationalen Sammelpartei passten aber auch Forderungen nach der Aufhe-
bung der benachteiligung von Frauen beim Zugang zu bildungsmöglichkeiten und be-
rufen, solange der „beruf der Mutter“ Priorität habe. Die regierungskoalitionen ab 1920 
waren sich in dem Punkt einig, dass eine Förderung des „Mittelstandes“165 zentrale Auf-
gabe sei: Dies diente einerseits der deutlichen Abgrenzung dieser bevölkerungsgruppe von 
den ArbeiterInnen, was auch rhetorisch umso notwendiger wurde, je mehr Angestellte und 
beamte durch die Wirtschaftspolitik im Zusammenhang mit der Genfer Sanierung von 
Verarmung und damit Proletarisierung bedroht waren.166 entsprechende Politiken ma-
terialisierten sich zwar in einer besserstellung von Angestellten bei den Mutterschafts-
bestimmungen, ohne dass es allerdings zu einer substanziellen Weiterentwicklung dieses 
Politikfeldes bis 1933 kam. 

Zwar hatte sich die österreichische regierung im Vertrag von St. Germain verpflich-
tet, das im Wesentlichen die Vorkriegsforderungen der Sozialdemokratinnen enthaltende 
„Übereinkommen über die beschäftigung von Frauen vor und nach der niederkunft“ aus 
dem Jahr 1919 zu ratifizieren. Dieses sah ein sechswöchiges Arbeitsverbot vor der Ge-
burt und einen ebenso langen Karenzurlaub danach, eine entsprechende, ausreichende fi-
nanzielle unterstützung während der Zeit der Abwesenheit vom Arbeitsplatz, eine Still-

164  Johanna Gehmacher, ,Völkische Frauenbewegung‘, 50.
165 talos, Staatliche Sozialpolitik in Österreich, 183.
166 Siehe dazu den Abschnitt „Heimlichkeit Heimarbeit“ in: Gehmacher, ,Völkische Frauenbewegung‘, 70–74.
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pause sowie einen Kündigungsschutz während der Arbeitspause und während eines durch 
die Schwangerschaft verursachten Krankenstandes vor. Allgemein umgesetzt wurden die 
richtlinien aber weder von der sozialdemokratisch-christlich-sozialen Koalition noch von 
den nachfolgeregierungen. Die von der Forderung burjans nach umfassendem Mutter- 
und Kinderschutz repräsentierte Koalition qua Geschlecht konnte über die Parteigren-
zen hinweg nicht wirksam werden. Für die eliten der Koalitionsparteien nach 1920 war 
unbestritten, dass die dazu notwendige Vereinheitlichung der österreichischen Versiche-
rungssysteme zu teuer wäre, für den Staat ebenso wie für die Versicherten und die Arbeit-
geberInnen, die die beiträge mit finanzierten.167

nach der Zerstörung des parlamentarischen Systems und der etablierung des autoritä-
ren „Ständestaates“ fiel jegliche legale politische opposition weg. Der Bund österreichischer 
Frauenvereine protestierte zwar gegen die „Doppelverdienerverordnung“. Die entsprechen-
den resolutionen, Protestveranstaltungen und unterschriftenaktionen168 führten aber an-
gesichts der marginalisierten Position, in der es keine mächtigen politischen Verbündeten 
mehr gab, zu keinem ergebnis. Insgesamt dürfte die ständestaatliche Geschlechterpoli-
tik in bezug auf berufstätige Frauen dennoch nicht zu einer radikalisierung der organi-
sierten bürgerlichen Frauen beigetragen haben: 1935 wurde der bÖFV widerstandslos 
in das Frauenreferat der Vaterländischen Front eingegliedert.169 Die Österreichische Frau-
enpartei hatte bereits auf ihrem dritten Parteitag im Juli 1933 ihren kollektiven beitritt 
zur Vaterländischen Front bekannt gegeben, weil ihre Vertreterinnen in dieser autoritär-
ständestaatlichen einheitsorganisation ein „Friedensprogramm“, nämlich die Antithese 
zum parlamentarisch-demokratischen „Parteienstreit“, sahen. Außerdem erhofften sich die 
Funktionärinnen der Frauenpartei die Anerkennung durch die einrichtung einer ständi-
schen „Hausfrauenkammer“170 – auch das eine vergebliche Hoffnung.

Auf verlorenem Posten standen die katholischen Frauen, die eine sehr widersprüchliche 
Position einnahmen. Zwar protestierten sie im Jänner 1934 in einem Memorandum gegen 
die „Doppelverdienerverordnung“.171 Andererseits hieß es in öffentlichen reden auch, es 
sei „gerecht zu verlangen, daß die ehefrau, deren wirtschaftliche existenz gesichert er-
scheint, auf ihren Posten verzichtet zu Gunsten der Jugend“. „Aus katholischer einstellung 
müssen wir […] verlangen, daß die Frau bei ihrer Verheiratung ihren erwerbsberuf aufgibt 

167 neyer, risiko und Sicherheit, 30.
168 Schöffmann, Frauenpolitik im Austrofaschismus, 333.
169 Hauch, Vom Frauenstandpunkt aus, 88.
170 Pint, Österreichische Frauenpartei, 132f.
171 Memorandum des ständigen Ausschusses katholischer Frauenorganisationen und Frauen-berufsverbände 

vom 11. Jänner 1934 betreffs „Doppelverdienerverordnung“ von 1933, Diözesanarchiv Wien, bischofsakten 
Innitzer, Kassette 12, Faszikel 6: Katholische Frauenorganisation.
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und sich vor allem dem Aufgabenkreis in der Familie widmet. Die ehe und auch der be-
ruf verlangen einen ganzen Menschen.“172 Schließlich verlangten die katholischen Frauen, 
dass die „Doppelverdienerverordnung“ nicht anzuwenden wäre, wenn Frauen andere Per-
sonen mit ihrem einkommen erhalten müssten, wenn es zur Kündigung einer Hausgehil-
fin komme oder die Frau nur verlobt sei. Weibliche lehrkräfte seien außerdem wegen des 
wichtigen einflusses der „verheirateten Frau und Mutter“ in diesem beruf auch weiterhin 
notwendig.173 Generell aber teilte die katholische Frauenbewegung das katholisch fun-
dierte „ständestaatliche“ Geschlechterkonzept, wonach sich reproduktionsaufgaben und 
berufstätigkeit generell ausschließen sollten.

4.2.3 Zwischenbilanz II

Die Differenz in den Geschlechter-Arrangements zwischen Österreich und den uSA im 
Zeitraum der Zwischenkriegszeit liegt auf dreierlei ebenen: auf der ökonomischen und, 
damit eng zusammenhängend, auf der ebene der geschlechterordnenden Vorstellungen 
der AkteurInnen sowie, drittens, in den strukturellen Voraussetzungen der politischen 
Kultur. Die wirtschaftliche lage in Österreich ließ die Durchsetzung von „Familien-
löhnen“ weiterhin nicht zu, im Gegenteil, der im Vergleich mit Mittel- und Westeuropa 
sowie nordamerika untypische Konjunkturverlauf in Österreich führte zur Verarmung 
von gesellschaftlichen Gruppen, die ursprünglich der Mittelschicht angehörten. es sei 
in diesem Zusammenhang nur an den massiven Abbau von beamten im Zuge der Gen-
fer Sanierung und von Angestellten während des Anpassungsprozesses des auf die be-
dürfnisse der Monarchie ausgelegten Dienstleistungsbereichs an die Verhältnisse des 
Kleinstaats erinnert.174 Die von der Proletarisierung bedrohten Gruppen gaben zwar ihre 
normativen Vorstellungen im Hinblick auf die Geschlechterordnung nicht auf, die poli-
tische option, Frauen mit reproduktiven Aufgaben aus der erwerbsarbeit zu verdrängen, 
musste aber unrealistisch bleiben. Die ökonomischen rahmenbedingungen waren dabei 
in dreierlei Hinsicht, wenn auch in unterschiedlicher bedeutung relevant: Sie definier-
ten den Spielraum für löhne und hielten sie niedrig. Sie begrenzten den budgetären 
Handlungsspielraum des Staates in der Finanzierung der Sozialversicherungssysteme und 
in der Übernahme von leistungen, die mit Schwangerschaft und damit einhergehender 
Arbeitsbeeinträchtigung verbunden waren. und sie hielten die Arbeitslosigkeit hoch, was 

172 Die Frau im geistigen ringen der Gegenwart. referat, gehalten von Frau nationalrätin emma Kapral auf 
dem allgemeinen deutschen Katholikentag in Wien (Schluß), in: Frauen-briefe 97 ( Jänner 1934), 3.

173 Schöffmann, Frauenpolitik im Austrofaschismus, 335.
174 Fritz Weber, Die wirtschaftliche entwicklung, in: tálos/Dachs/Hanisch/Staudinger, Handbuch des politi-

schen Systems Österreichs. erste republik, 30.
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die tendenz, schwangere Frauen und solche mit kleinen Kindern aus dem Arbeitsmarkt 
zu nehmen, eher stützte.175 

In den uSA hingegen waren Familienlöhne ab den 1920er Jahren zum gesamtgesell-
schaftlichen Standard geworden.176 entsprechend dem Geschlechter-Arrangement war 
weibliche erwerbstätigkeit ein Mangel-, also unterschichtenphänomen,177 das heißt auch, 
eher afroamerikanisch als weiß. Während der Weltwirtschaftskrise mussten aber auch 
die ehefrauen von (weißen) erwerbslosen Arbeitern die ernährerrolle, die ihre ehemän-
ner temporär nicht erfüllten konnten, übernehmen. Das führte zu einem ersten Gipfel in 
der erwerbsquote von verheirateten Frauen während der Weltwirtschaftskrise, als 15,2 
Prozent aller ehefrauen erwerbstätig waren,178 aber auch zum Versuch, Frauen als un-
beliebte Konkurrenz für Männer aus dem Arbeitsmarkt zu verdrängen. entsprechende 
Maßnahmen und Gesetze wurden unter Weiterbestehen demokratisch-parlamentarischer 
Institutionen durchgesetzt, was darauf verweist, dass sich das hegemoniale Geschlechter- 
Arrangement zumindest beim elektorat entsprechender Zustimmung erfreute – auch 
nach 1920 war race eine Scheidelinie, was die Partizipation an politischen entscheidungen 
über die teilnahme an Wahlen betraf. Insgesamt wurde die erwerbstätigkeit von weißen 
verheirateten Frauen während der Zwischenkriegszeit als nicht erwünschter Ausnahmefall 
gesehen – in der Akzeptanz dieser norm gab es unter den weißen Mittelschichten immer 
noch eine hohe Übereinstimmung.

In der sozialdemokratischen, der – stark marginalisierten und politisch nur wenig ein-
flussreichen – kommunistischen sowie in der bürgerlich-liberalen Frauenbewegung Ös-
terreichs war erwerbstätigkeit für beide Geschlechter und unabhängig vom Familien-
stand zumindest akzeptiert. Allerdings nahm seit der Jahrhundertwende der einfluss 
eugenischer Argumente vor allem in der SDAP zu, was dort die Forderungen nach ent-
sprechenden Schutzbestimmungen für erwerbstätige Schwangere und Wöchnerinnen 
unterstützte. Den handelnden Funktionärinnen war bereits Anfang der 1920er Jahre 
klar, dass die bestimmungen für die Frauen am Arbeitsmarkt nachteile bringen könnten: 
Adelheid Popp schrieb 1922, dass unternehmer Frauen als „unbequem“ empfänden, weil 
ihnen die Gesetzgebung größeren Schutz gewähre.179 trotzdem wurden in der politischen 
Debatte keine ausgleichenden Maßnahmen, sondern nur erhöhter Kündigungsschutz dis-

175 neyer, risiko und Sicherheit, 30.
176 Thornborrow/Sheldon, Women in the labor Force, 203.
177 Theodore Caplow/louis Hicks/ben J. Wattenberg (Hg.), The First Measured Century. An illustrated guide 

to trends in America, 1900–2000, Washington D. C. 2001, 38.
178 Carol Hymowitz/Michaele Weissman, A History of Women in America, toronto–new York–london– 

Sydney–Auckland 1978, 305.
179 Adelheid Popp, Frauenarbeit in der kapitalistischen Gesellschaft, Wien 1922, 16.
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kutiert: Das kann einerseits als naivität gegenüber den Marktmechanismen interpretiert 
werden, andererseits aber auch als klare Prioritätensetzung. Auch in den sozialdemokra-
tischen Geschlechterkonzepten waren im Konfliktfall reproduktive Aufgaben für Frauen 
prioritär. 

Die Forderungen nach stärkerem Arbeiterinnenschutz stießen hingegen unter den stark 
vom Katholizismus beeinflussten Christlich-Sozialen auf Zustimmung. In deren Gesell-
schaftsinterpretation war zwar die weibliche erwerbsarbeit nicht wünschenswert, sie muss-
ten aber die ökonomischen Gegebenheiten als rahmenbedingungen für realisierbare Poli-
tiken zur Kenntnis nehmen und setzten daher auf Schutzbestimmungen, die allerdings mit 
den Interessen ihrer bäuerlichen und gewerblichen Klientel verhandelt und abgestimmt 
werden mussten. Denkt man diesen Gedanken weiter, ist offensichtlich, dass es eine hohe 
Übereinstimmung darin gab, dass weibliche erwerbsarbeit – egal ob akzeptiert, begrüßt 
oder kritisiert – ein hinzunehmendes Fakt war. Frauen sollten aber (zumindest) am ende 
der Schwangerschaft und nach der Geburt keine erwerbsarbeit verrichten. trotzdem blie-
ben die Mutterschutzleistungen in Österreich hinter dem westeuropäischen Durchschnitt 
zurück.180 es wurde keine entsprechende Kompensation für einen Verdienstentfall über-
nommen, was viele Frauen davon abhielt, die ihnen zustehenden rechte in Anspruch zu 
nehmen. Aufgrund der fiskal- und gesellschaftspolitischen Festlegungen der regierungs-
koalitionen nach 1920 war eine solche Übernahme von leistungen durch den Staat – die 
ArbeitgeberInnen waren dazu nicht bereit – ebenfalls nicht möglich. Die sich 1919 an-
deutende Koalition von ,Fraueninteressen‘ für den Ausbau der Mutterschutz leistungen 
löste sich in der Parteienlandschaft der Zwischenkriegszeit nahezu auf und büßte daher an 
politischer Wirksamkeit ein.

Die uS-amerikanischen Frauenbewegungen hingegen waren gerade durch Differenzen 
über den StaatsbürgerInnenstatus von Frauen gespalten: Seien Frauen – implizit gemessen 
an männlichen Standards – als ,anders‘ und daher als besonders schutzwürdig zu definie-
ren, oder sei der Konstruktion der Frauen als ,gleich‘ der Vorrang zu geben? Der Konflikt 
blieb während der gesamten Zwischenkriegsperiode ungelöst. Protektionistische Politiken 
und die etablierung einer entsprechenden Agentur innerhalb der staatlichen Administra-
tion standen neben Kampagnen für ein Equal Rights Amendment, insgesamt erwiesen sich 
aber beide Strategien – auch an ihren jeweils eigenen Zielen gemessen – als nicht sehr ef-
fizient. Für die Zwischenkriegszeit wird häufig ein geringer Zuspruch zu den uS-Frauen-
bewegungen, ihren Aktivitäten und Themen konstatiert.181 Das verweist möglicherweise 
darauf, dass das dominante Geschlechter-Arrangement bei den entscheidenden gesell-

180 neyer, risiko und Sicherheit, 30.
181 Siehe beispielsweise Hoff, law, Gender and Injustice, 208; Kessler-Harris, out to Work, X.
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schaftlichen Gruppen, also jenen mit politischem und medialem einfluss, auf Zustimmung 
traf. Widerspruch dagegen blieb punktuell, vereinzelt und daher meist wirkungslos.

ein wesentlicher unterschied zwischen den politischen Kulturen der beiden länder 
besteht – es wurde bereits darauf hingewiesen – im Stellenwert, den politische Parteien 
bei der Festlegung von politischen Agenden, Prioritäten und entscheidungen einnahmen. 
Das führte im konkreten Fall dazu, dass die Frauenbewegung/en in Österreich zu einem 
großen teil in den an bedeutung noch zunehmenden Parteien fragmentiert wurde/n. In-
nerhalb der Parteien nicht konsensuale, unterlegene Positionen verstummten meist an der 
Parteigrenze nach ,außen‘. Das gilt auch für feministische Interventionen beziehungsweise 
Interventionsversuche. In den uSA war dieser ,Filter‘ der Parteidisziplin nicht vorhanden. 
Möglicherweise ist es darauf zurückzuführen, dass Initiativen, die auf die Geschlechterdif-
ferenz verwiesen beziehungsweise daran ansetzten, die öffentlichen politischen Diskurse 
leichter erreichten und im konkreten Fall sogar zu entsprechenden Prozessen der Institu-
tionenbildung führten, auch wenn das Women’s Bureau unter anderem bürokratischer Aus-
druck des weiblichen ,Anders-‘, also ,Schwächer‘-Seins, der weiblichen Marginalisierung 
war, während in bezug auf das österreichische beispiel ein völliges Verschwinden weib-
licher realitäten – von allgemein akzeptierten ,besonderen‘ lebenslagen abgesehen – die 
norm gewesen zu sein scheint.

eine wesentliche Differenz zwischen den beiden politischen Kulturen und ihren Ak-
teurInnen betrifft das Verhältnis von nationalen AkteurInnen und Gruppen zur inter-
nationalen ebene und dort agierenden organisationen – diese Differenz ist allerdings 
aufgrund der unterschiedlichen Größe der beiden Staaten nicht überraschend. betrach-
tet man diese internationale ebene, so wird außerdem eine andere beziehung zwischen 
uS-amerikanischer und österreichischer entwicklung wesentlich, nämlich diejenige der 
Interferenz. Dabei sind wenigstens zwei Aspekte von bedeutung: die Aktivitäten rund 
um die 1919 gegründete International Labour Organization sowie Versuche seitens Ver-
treterinnen der National Women’s Party, ihrem Standpunkt eine internationale Plattform 
zu geben. Die Übereinkommen, die die Ilo 1919 in Washington getroffen hatte, waren 
formal bestandteil des Vertrags von St. Germain, den die österreichische bundesregie-
rung zu akzeptieren hatte. Die Ilo und deren Kommission, die die ersten sechs Über-
einkommen entwarf und die der AFl-Vorsitzende Samuel Gompers präsidierte, forderte 
zwar allgemeine Schutzbestimmungen für ArbeitnehmerInnen,182 neigte darüber hinaus 
aber stark einer geschlechtsspezifischen Arbeiterinnenschutzgesetzgebung zu. Das schlug 
sich beispielsweise in einem Abkommen über beschränkungen von nachtarbeit für Frau-

182 Übereinkommen über die begrenzung der Arbeitszeit in gewerblichen betrieben auf acht Stunden täglich 
und achtundvierzig Stunden wöchentlich, 1919 (Übereinkommen nr. 1).
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en,183 aber auch einem „Übereinkommen über die beschäftigung der Frauen vor und nach 
der niederkunft“184 nieder. ebenso wie auf der nationalen war auch auf der internationa-
len ebene die Motivation für geschlechtsspezifische Schutzbestimmungen bei den unter-
schiedlichen ProtagonistInnen sehr verschieden: Der zumindest implizite Versuch, die 
erwerbsarbeit von Frauen zu beschränken, traf auf Forderungen von Gewerkschafterin-
nen, die die generell größere bereitschaft, Frauen Schwäche, also Schutzbedürftigkeit zu-
zugestehen, für die Durchsetzung ihrer Anliegen nutzten. beide genannten Schutzgesetze 
galten nicht generell für alle bereiche der erwerbsarbeit, als ,weiblich‘ definierte bereiche 
wie Dienstleistungen und landwirtschaft blieben ausgespart. 

Sowohl für Österreich als auch für die uSA gilt, dass verschiedene Akteursgruppen die 
internationale ebene zur Durchsetzung der eigenen Politiken auf nationaler ebene zu nut-
zen versuchten. Die uS-amerikanischen AkteurInnen trugen beispielsweise den Konflikt 
zwischen erA-Proponentinnen und dem Women’s Bureau auch auf der ebene der Ilo 
aus, obwohl die uSA der Ilo erst 1934 formal beitraten.185 bereits vorher sprach sich das 
Women’s Bureau wegen ihrer unterstützung für Arbeitnehmerinnenschutzgesetzgebung für 
die Ilo aus und war darauf bedacht, eine Person seines Vertrauens in uS-amerikanische 
Delegationen zu Ilo-Konferenzen zu entsenden und gleichzeitig zu verhindern, dass Ver-
treterinnen der National Women’s Party auch nur zu Hearings eingeladen wurden.186 Wäh-
rend es AkteurInnen aus den uSA gelang, die Politiken der internationalen organisation 
zu beeinflussen, hatten internationale Politiken auf die uS-amerikanische entwicklung 
wenig einfluss. Als Zeichen dafür mag gelten, dass die uSA bisher keines der genannten 
Ilo-Übereinkommen beziehungsweise eine spätere überarbeitete Fassung ratifiziert ha-
ben. 

Im österreichischen Fallbeispiel versuchten vor allem die sozialdemokratischen Vertre-
terInnen, die mit der unterzeichnung des Friedensvertrages übernommenen internationa-
len beschlüsse zur legitimation und unterstützung eigener Forderungen zu nutzen – mit 
so stark wechselndem erfolg allerdings, dass die Wirkmacht der internationalen Politiken 
in Frage gestellt werden muss. Zwar wurde das Übereinkommen nr. 4 über die nachtarbeit 
von Frauen bereits am 12. Juni 1924 ratifiziert, entsprach es doch sowohl den geltenden 
regelungen als auch den Intentionen der regierenden Parteienkoalition. Alle regierungen 
der ersten republik lehnten aber die Anerkennung des Übereinkommens über den Mut-
terschutz ab: Die dazu notwendige Vereinheitlichung der stark berufsständisch segregier-

183 Übereinkommen über die nachtarbeit der Frauen, 1919 (Übereinkommen nr. 4).
184 Übereinkommen nr. 3, 1919.
185 Siehe dazu beispielsweise ausführlich becker, The origins of the equal rights Amendment, 161ff.
186 Sealander, As Minority becomes Majority, 116.



„Mütter der Nation“ und/oder BürgerInnen: Geschlecht, Reproduktion und Sozialpolitik160

ten österreichischen regelungen wäre zu teuer. erst am 4. Dezember 1969 trat Österreich 
einem nachfolgeübereinkommen bei.187

Während die uSA im bereich der Arbeitsbeziehungen auf übernationaler ebene nur 
eine kontrollierende Funktion einnahmen, ging es bei den Aktivitäten der National Wo-
men’s Party um den transfer uS-amerikanischer organisationsmuster und Politiken in 
andere, vor allem europäische Kulturen: nachdem Alva belmont 1920 Alice Paul als Prä-
sidentin der National Women’s Party nachgefolgt war, versuchte sie, den Anliegen der nWP 
eine internationale Arena zu geben: Der rhetorisch globale Anspruch war, den Gleich-
heitsgrundsatz „weltweit“ zu verankern, der Fokus lag allerdings – entlang der zeitgenös-
sisch dominanten uS-amerikanischen geopolitischen ,blickachsen‘ – auf europa und Mit-
tel- und Südamerika. Zur unterstützung dieser Aktivitäten wurde der Sitz der nWP in 
Washington zu einem „International Parliament of Women“ ausgebaut, einem – glaubt 
man einer österreichischen Zeitzeugin – repräsentativen Zentrum ihrer über die uSA hi-
nausgreifenden Aktivitäten: „Das nationale Hauptquartier erhebt sich als Weltparlament 
der Frauen auf dem Capitolhügel zu Washington und bietet Aufnahme allen zu interna-
tionaler beratung kommenden Frauendelegierten der nationalparteien der Welt“,188 be-
schrieb Helene Granitsch, spätere Vizepräsidentin und ab 1931 Präsidentin der Österrei-
chischen Frauenpartei, das Szenario. Als die österreichische Partei 1929 gegründet wurde, 
war mit der Vizepräsidentin Margaret Whillemore eine Vertreterin der National Women’s 
Party anwesend, ein besuch, der auf die langjährigen Kontakte von Marianne Hainisch, 
der Gründerin der Frauenpartei, in die uSA verweist. treibende Kraft der internationalen 
Vernetzung waren allerdings die Aktivistinnen in den uSA, die im november 1938 in Ge-
nua auch eine World Woman’s Party, deren Präsidentin Alice Paul wurde, ins leben riefen. 
nachvollziehbare politische Aktivitäten dieser organisation verhinderte der Ausbruch des 
Zweiten Weltkriegs.189 Die liberale Frauenbewegung Österreichs war zu diesem Zeitpunkt 
in organisatorischer Hinsicht nicht mehr vorhanden, sondern der politischen Zuspitzung 
zum opfer gefallen. organisatorische reste waren bereits vor dem „Anschluss“ in der 
 Vaterländischen Front aufgegangen.

187 Übereinkommen über den Mutterschutz, neufassung 1952 (nr. 103).
188 Helene Granitsch, Das buch der Frau. eine Zeitkritik, Wien 1927, 109.
189 Siehe dazu becker, The origins of the equal rights Amendment, 182f.
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4.3 Kriegswirtschaft

4.3.1 Maßnahmen und Gesetze

Der eintritt der uSA in den Zweiten Weltkrieg änderte die uS-amerikanischen öffent-
lichen bilder von weiblichen berufstätigen drastisch: “overnight, Pearl Habor changed 
the Depression caricature of women workers as evil job stealers. […] A new caricature 
made the woman worker an angel, loyally staffing the home front arsenals of democracy. 
Magazines, movie newsreels, popular songs, and public leaders all praised her: rosie the 
riveter was a national heroine.”190 In Österreich, das inzwischen zur „ostmark“ mutiert 
war, hatten die Auswirkungen des Krieges in bezug auf die bilder von erwerbstäti-
gen und die öffentlich bezeugte Wertschätzung von berufstätigen Frauen eine durchaus 
ähnliche Qualität, auch wenn die neuen Werthaltungen weniger mit populären bildern 
und Idolen denn mit Zwangsmaßnahmen und behördlichem Druck umgesetzt wur-
den. Wenn in der Folge an der Schnittstelle zwischen erwerbs- und reproduktions-
arbeit angesiedelte Gesetze und Maßnahmen dargestellt und vergleichend analysiert 
werden, so ist vorauszuschicken, dass die geschilderten Politiken im europäischen Fall-
beispiel nur für eine ganz bestimmte Personengruppe von relevanz waren: Die realität 
war für KZ- und Zwangs arbeiterInnen eine vollständig andere. Für sie ging es nicht 
um einen Schutz von reproduktiven Potenzialen in Zeiten der Kriegsproduktion, son-
dern um Ausbeutung, bei der der tod der betroffenen bedenkenlos in Kauf genommen 
wurde, beziehungsweise um geplante und durchorganisierte tötung durch Arbeit.191 
Die scheinbare normalität, die einbettung nationalsozialistischer Politiken und deren 
Konsequenzen in ein zeitliches Kontinuum soll diese tatsache nicht verschleiern und 
verdecken.

ursprünglich reagierten behörden und unternehmen in den uSA zögerlich und defen-
siv auf die zunehmende nachfrage nach Arbeitskräften, die die Aufrüstungsanstrengun-
gen des uS-Militärs zur Folge hatte. Die War Manpower Commission des War Department 
gab noch im August 1942 die order aus, dass die unternehmen nicht ermutigt werden 
sollten, weibliche Arbeitskräfte zu beschäftigen, bevor nicht alle reserven an Männern 

190 Sealander, As Minority becomes Majority, 95.
191 Siehe dazu nur exemplarisch ulrich Herbert, Fremdarbeiter. Politik und Praxis des „Ausländer-einsatzes“ in 

der Kriegswirtschaft des Dritten reichs, bonn 19992; rimco Spanjer/Diete oudesluijes/Johan Meijer (Hg.), 
Zur Arbeit gezwungen. Zwangsarbeit in Deutschland 1940–1945, bremen 1999; Wolf Gruner, Der ge-
schlossene Arbeitseinsatz deutscher Juden: zur Zwangsarbeit als element der Verfolgung. 1938–1943, ber-
lin 1997; Wolf Gruner/Götz Aly, Arbeitsmarkt und Sondererlaß. Menschenverwertung, rassenpolitik und 
Arbeitsamt, berlin 1990; Wolf Gruner, Zwangsarbeit und Verfolgung. Österreichische Juden im nS-Staat 
1938–45, Innsbruck 2000.
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ausgeschöpft seien.192 Das Women’s Bureau hatte seit ende des ersten Weltkriegs auf die 
tatsache hingewiesen, dass Frauen durchaus einen beitrag zur Kriegsproduktion auch in 
zukünftigen Kriegen würden leisten können und müssen und dass ein solcher einsatz pla-
nerisches engagement seitens der bundes-Administration erfordern würde – es wurde 
bereits geschildert, wie das Women’s Bureau im ersten Weltkrieg als Planungsagentur ent-
standen war. entsprechende berichte waren erstellt worden. Ab 1939 versammelte das 
 Bureau Gewerkschaften und verschiedene Frauenorganisationen wie die National Federa-
tion of Business and Professional Women’s Clubs oder die American Association of University 
Women, um Maßnahmen zu beraten, wie auch die weiblichen Arbeitskraftressourcen für 
eine nationale Kriegsanstrengung im großen Stil zu nutzen seien. “It now becomes our 
time to be the powerhouse from which ideals spread throughout the world. our national 
powerhouse is dependent upon woman power as well as man power”,193 reklamierte bei-
spielsweise Mary Anderson, die leiterin des Women’s Bureau, den einschluss von Frauen 
in die missionarische Aufgabe der kriegführenden nation, und zwar auf einer zweifachen 
ebene: einerseits sollte der einsatz von weiblichen Arbeitskräften in den Produktionspro-
zessen geplant werden, andererseits erhob Anderson den Anspruch auf die repräsentation 
von Frauen in den Agenturen, die die uS-bundespolitik formulierten. Während die Inter-
ventionen des Bureau vorerst wirkungslos blieben, was den ‚Arbeitseinsatz‘ betraf, hatte die 
Forderung nach repräsentanz auf der institutionellen ebene, wenn auch begrenzten, er-
folg: ein – eher einfluss-, weil stimmrechtsloses194 – Women’s Advisory Committee wurde bei 
der War Manpower Commission gegründet.

erst ende 1942, als immer mehr Männer zum Militärdienst eingezogen wurden, be-
gann seitens der unternehmen und der regierung ein intensives Werben um weibli-
che  Arbeitskräfte: Die War Manpower Commission führte in bereichen mit besonderem 
Arbeitskräftemangel lokale rekrutierungskampagnen durch, das Office of War startete eine 
nationale Medienkampagne, deren Ziel es war, Frauen in die Produktionsbetriebe zu lo-
cken. 

Die verschiedenen Kampagnen erwiesen sich allerdings nicht als besonders erfolgreich, 
auch deswegen, weil sich zur gleichen Zeit die Arbeitsbedingungen in den Produktions-
betrieben verschlechterten: trotz Protesten beispielsweise des Women’s Bureaus lockerten 

192 leonard J. Meloney to liaison officers, August 26, 1942, records of Headquarters, Army Service Forces, 
box 605, national Archives, record Group 160, zitiert nach: Susan M. Hartmann, The Home Front and be-
yond. American Women in the 1940s, boston 1982, 54.

193 Mary Anderson, Women in Democracy today, rede anlässlich eines treffens der American Association of 
university Women in Asheville, north Carolina, 26. März 1941, Speech File #341-S-221, records of the 
Women’s bureau, rG 86, national Archives, zitiert nach: Sealander, As Minority becomes Majority, 96.

194 Sealander, As Minority becomes Majority, 105.
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die meisten bundesstaaten die bestehenden Gesetze, um nachtarbeit und längere Arbeits-
zeiten auch für Frauen zu ermöglichen. 

Der zunehmende Arbeitskräftemangel motivierte die staatliche Administration aber 
schließlich, legistische Maßnahmen zu setzen, die die erwerbsarbeit für bisher am 
Arbeitsmarkt benachteiligte, unter den umständen der Kriegsproduktion aber dringend 
gebrauchte Arbeitskräfte attraktiver machen sollten: Vorwiegend an weibliche (poten-
zielle) Arbeitskräfte richtete sich das öffentliche Werben der regierung für gleichen lohn 
ohne rücksicht auf das Geschlecht – das schließlich sogar in eine dirigistische Maßnahme 
mündete. Der National War Labor Board gab im Herbst 1942 eine entsprechende richt-
linie heraus, die er in der Folge auch in den Arbeitskonflikten, die an ihn herangetragen 
wurden, umsetzte.195

Schließlich sahen sich manche Gewerkschaften in Gefahr, ihren ohnehin vergleichs-
weise schwachen einfluss dadurch zu verlieren, dass sie weiterhin auf die rekrutierung 
weiblicher Mitglieder verzichteten. Durch die Konsequenzen der erfordernisse der 
Kriegsproduktion gezwungen, begannen sie, die bedürfnisse von weiblichen Arbeitskräf-
ten in ihren Forderungskatalogen zu adressieren: Forderungen nach gleichen löhnen so-
wie nach Mutterschaftsurlauben, verbesserten Kinderbetreuungseinrichtungen und dem 
Abbau von benachteiligungen durch erwerbsunterbrechung, wenn Frauen ein Kind geba-
ren und es selbst betreuten, kamen so in die Forderungskataloge beispielsweise der United 
Auto Workers, die eine Frauenabteilung gründeten, oder der United Rubber Workers. Diese 
Forderungen führten zwar zu keinen gesetzlichen Maßnahmen, einzelne betriebe adap-
tierten aber ihre richtlinien an die bedürfnisse der neuen Arbeitnehmerinnenschaft.196

Drohende Proteste von AfroamerikanerInnen zwangen die uS-regierung, Diskrimi-
nierungen entlang von race zu thematisieren. um den inneren Frieden und die gesellschaft-
liche Integration zu wahren, wurde im Juli 1941 eine Fair Employment Practices Commis-
sion gegründet, die allerdings ein machtloses Instrument bleiben sollte: Die Kommission 
konnte der regierung empfehlen, Verträge mit betrieben zu kündigen, die nicht-Weiße 
benachteiligten oder von beschäftigung ausschlossen. Der Standpunkt, den die regierung 
– unter Kriegsbedingungen – gegen die Diskriminierung von Angehörigen von farbigen 
Minderheiten einnahm, blieb aber bestenfalls ambivalent und oberflächlich: Zur selben 
Zeit warben bundesbehörden ausdrücklich weiße Arbeitskräfte für bestimmte bereiche 
an oder wollten Afroamerikanerinnen nur für Haushalts- oder Wartungsarbeiten beschäf-
tigen.197 Weitere Proteste und Demonstrationen, vorwiegend getragen von Afroamerika-

195 Hartmann, The Home Front and beyond, 57.
196 Kessler-Harris, out to Work, 292.
197 Hartmann, The Home Front and beyond, 80.
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nerinnen, die allerdings vor allem auf ethnische, weniger auf geschlechtsspezifische Dis-
kriminierung orientiert waren, begleiteten daher die Versuche von uS-amerikanischen 
unternehmen und der regierung bis 1944,198 den bedürfnissen der Kriegsproduktion bei 
fortdauernder Diskriminierungsstruktur gerecht zu werden.

Weil der Versuch, Frauen zur erwerbsarbeit zu motivieren, sich auch und vor allem an 
verheiratete Frauen richtete, die als Personen mit reproduktiven Pflichten definiert waren, 
war es nur konsequent, dass die staatlichen Versuche, Arbeitskräfte zu rekrutieren, auch 
die erledigung reproduktiver Aufgaben als Problem adressierten und damit die sonst sehr 
dauerhafte und stabile Grenze zwischen öffentlichem und privatem bereich verschoben. 
es wurden zwar keine dirigistischen Maßnahmen gesetzt, die regierung machte das Pro-
blem aber zum öffentlichen Thema: Sie wies darauf hin, dass die sich verschlechternde 
Versorgung mit nahrungsmitteln, Konsumgütern und medizinischer behandlung sowie 
schwierigere Verkehrsverhältnisse es immer aufwändiger machten, gleichzeitig reproduk-
tive und produktive Aufgaben zu erledigen. Daher wurden betriebe und Gemeinden zu 
Initiativen wie der Ausdehnung der ladenöffnungszeiten oder öffentlichen Ausspeisun-
gen ermuntert. Die regierung unternahm aber darüber hinaus keinerlei Anstrengungen 
zur realisierung solcher Maßnahmen, wie das beispielsweise in Großbritannien der Fall 
war,199 noch verpflichtete sie unternehmen zu entsprechenden Schritten. Diese Haltung 
ist möglicherweise damit zu erklären, dass es jenen organisationen, die die Interessen der 
gut ausgebildeten, berufsorientierten, weißen Frauen repräsentierten, zwar gelungen war, 
eine, wenn auch marginale, Vertretung in jenen regierungsgremien durchzusetzen, die die 
Kriegswirtschaft administrierten.200 Als die staatliche Administration versuchte, ihre rek-
rutierungskampagnen wirkungsvoller zu gestalten, vertraten diese Frauen allerdings nicht 
die Position jener verheirateter Frauen, die bislang in der bipolaren Welt der uS-Mittel-
schicht nur reproduktionsaufgaben erfüllt hatten, sodass Maßnahmen, die genau an dieser 
Situation ansetzen sollten, nicht im Zentrum standen.

Die Ausnahmesituation des Krieges führte allerdings zu einer signifikanten Verschie-
bung bei der politischen Wahrnehmung von betreuungsaufgaben. Zwar fand die War 
Manpower Commission zu keiner konsistenten Haltung, was die rekrutierung von Frauen 
mit kleinen Kindern betraf: Während in Gebieten mit besonders drastischem Arbeits-
kräftemangel Frauen von der Commission aufgefordert wurden, in die Fabriken zu gehen, 
unterstützten die lokalen behörden häufig die traditionellen rollenvorgaben und rieten 
den Frauen, erwerbsarbeit zugunsten der betreuung ihrer Kinder aufzugeben. Auch in der 

198 Kessler-Harris, out to Work, 279.
199 Hartmann, The Home Front and beyond, 58.
200 Kessler-Harris, out to Work, 286.
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politischen Debatte standen bilder des Familienverfalls und verwahrloster Jugendlicher, 
deren Mütter in die Fabriken gegangen waren, neben der Aufforderung der patriotischen 
Pflichterfüllung in der Kriegsproduktion. Schließlich intervenierte die präsidenzielle Ad-
ministration in das sich so etablierende diskursive und normative, wohl aber auch lebens-
weltliche Dilemma. roosevelt stellte schließlich Geld aus notfall-Fonds zur Verfügung, 
damit die Federal Work Administration gemeinsam mit den Gemeinden über den bau von 
Kinderbetreuungseinrichtungen entscheide. obwohl das Programm immer halbherzig und 
chronisch unterfinanziert blieb,201 ist es bemerkenswert, weil der Staat die finanzielle Ver-
antwortung für Kinderbetreuung übernahm. Diese Positionierung basierte allerdings auf 
einem sehr fragilen nationalen Konsens. Die Ambivalenz des unterfangens bildet sich in 
der folgenden Aussage von Florence Kerr, der leiterin des Projekts in der Federal Work Ad-
ministration, treffend ab: “We have what amounts to a national policy that the best service a 
mother can do is rear her children at home […]. but we are in a war. […] Whether we like 
it or not, mothers of young children are at work. […] So we do need care centers.”202 Wie 
sich zeigen sollte, zerbrach der „nationale Konsens“, der zur öffentlichen Finanzierung von 
Kinderbetreuungseinrichtungen geführt hatte, sofort wieder, als ‚normale‘ Friedensbedin-
gungen eingekehrt waren.203

Wie in den uSA führten der Krieg und die damit verbundenen gesellschaftlichen, poli-
tischen und institutionellen Verschiebungen auch in Österreich als teil des nS-reichs zu 
einer temporären neudefinition des Verhältnisses von reproduktions- und berufsaufga-
ben. nach dem ‚Anschluss‘ schien die nS-Geschlechterpolitik in ihrem rigiden Pronata-
lismus und ihrer dichotomen Aufgabenzuschreibung an Frauen und Männer nahtlos an 
die entsprechenden Weltbilder des autoritären „Ständestaats“ anzuknüpfen – sofern die in 
Frage stehenden Personen zu den fortpflanzungswürdigen und -pflichtigen zählten: Gisela 
bock hat zu recht darauf hingewiesen, wie eng verquickt Pro- und Antinatalismus in der 
nS-reproduktionspolitik waren und wie jeder pronatalistischen Maßnahme, die für einen 
bevölkerungsteil die Geburten vermehren sollte, eine antinatalistische gegenüberstand, 
die sich gegen die Angehörigen der bevölkerungsgruppen richtete, die vernichtet werden 
sollten.204 Für die „erbgesunde“, „deutsche“ Frau galt, dass ihre Aufgabe das Gebären und 

201 Sonya Michel, Children’s Interests/Mothers’ rights. The Shaping of America’s Child Care Policy, new 
 Haven–london 1999, 134.

202 transkript eines radio-Interviews mit Florence Kerr, das am 17. April 1943 gesendet wurde, biographic 
Sketch Mrs. Kerr file, box 229, Federal Works Administration, national Archives, zitiert nach: Kessler, out 
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die erziehung der Kinder sei, berufstätigkeit beziehungsweise erwerbsarbeit waren da-
hinter zweitrangig und nicht erwünscht.205 Vor allem öffentliche bilder und rituale sollten 
auf einer symbolischen ebene die entsprechenden normen durchsetzen, gestützt wurde 
die normensetzung ursprünglich auch durch ehestandsdarlehen und einkommenssteuer-
gesetzgebung, die mit dem ‚Anschluss‘ auch in der ‚ostmark‘ gültig wurden. Waren die 
ehestandsdarlehen bei ihrer Schaffung 1933 eine Maßnahme gewesen, die zwecks re-
duktion der Arbeitslosigkeit den rückzug von verheirateten Frauen aus dem erwerbsleben 
unterstützen und belohnen sollte, so war diese Ausrichtung, bis die regelung nach dem 
‚Anschluss‘ auch auf dem Gebiet des heutigen Österreich galt, deutlich abgeschwächt: es 
wurde nun belohnt, dass Frauen in der ehe Kinder gebaren und nach ihrer Heirat nicht er-
werbstätig waren,206 später wurde allerdings auch diese bedingung fallen gelassen.

Die geschlechtsspezifischen normvorgaben des nS-regimes verkehrten sich mit den 
Kriegsvorbereitungen und dem beginn des Zweiten Weltkrieges sukzessive in ihr Gegen-
teil. bereits im Februar 1939 wurde die gesetzliche basis für eine allgemeine Dienstver-
pflichtung geschaffen.207 Gleichzeitig wurde begonnen, für verheiratete Frauen, die keine 
oder bereits erwachsene Kinder hatten, die Aufnahme einer erwerbsarbeit zu propagie-
ren, während Frauen mit betreuungspflichten – für Kinder oder andere Angehörige – er-
werbsarbeit nicht zugemutet werden sollte.208 Zu Kriegsbeginn wurden noch relativ hohe 
„Familienunterstützungen“ an die Angehörigen eingezogener Männer ausgezahlt. um die 
ehefrauen keinem erwerbsdruck auszusetzen, erhielten sie 85 Prozent des erwerbsein-
kommens des Familienerhalters. bis Juli 1941 wurde diese unterstützung gekürzt, wenn 
die Frau ein eigenes Arbeitseinkommen hatte. bereits im Juni 1940 wurden die Ministe-
rien aber in einem geheimen erlass aufgefordert, Frauen, die Familienunterstützung be-
zogen, zur Aufnahme von erwerbsarbeit zu bewegen, wenn nötig mit der Drohung, ihnen 
die unterstützung zu entziehen. Insgesamt verfolgte das nS-regime während des Krie-
ges keine konsistente Politik, was die einbeziehung von Frauen in die Kriegsproduktion 
betraf. Während Vertreter von Industrie und Militär wegen des die Produktion behin-
dernden Mangels an Arbeitskräften für eine umfassende und zwangsweise Formulierung 
der Arbeitsverpflichtung eintraten, zögerte die politische elite um Hitler und Goebbels. 

205 Siehe dazu beispielsweise Irmgard Weyrather, Muttertag und Mutterkreuz. Der Kult um die „deutsche Mut-
ter“ im nationalsozialismus, Frankfurt am Main 1993.

206 Vergleiche Gabriele Czarnowski, Das kontrolliert Paar. ehe- und Sexualpolitik im nationalsozialismus, 
Weinheim 1991, 103f.

207 Verordnung zur Sicherstellung des Kräftebedarfs für Aufgaben von besonderer staatspolitischer bedeutung 
vom 13. Februar 1939, reichsgesetzblatt teil I,  Jahrgang 1939, erstes Halbjahr, 206f.

208 Karin berger, Zwischen eintopf und Fließband. Frauenarbeit und Frauenbild im Faschismus in Österreich 
1938–1945, Wien 1984, 72.
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einerseits standen einer solchen allgemeinen Verpflichtung die bisher propagierten Ge-
schlechternormen, die ja auch diese elite teilte, entgegen. Andererseits fürchtete die poli-
tische Führung (wie die spätere entwicklung zeigt, zu recht), dass eine rigorose Arbeits-
verpflichtung für Frauen auf Widerstand in der bevölkerung stoßen würde.

Die Initiativen, Frauen mit betreuungspflichten in die Kriegsproduktion einzuziehen, 
blieben generell halbherzig und, vor allem wenn man die sonstige brutalität des regimes 
in betracht zieht, inkonsequent,209 lange Zeit auf propagandistische Maßnahmen bau-
end.210 eindeutig ist allerdings, dass mit der Fortdauer des Krieges die Mobilisierung aller 
Arbeitskräfte-ressourcen im Interesse des nS-regimes war. Vor allem jene Frauen sollten 
zur Aufnahme von erwerbsarbeit gedrängt werden, die keine oder höchstens ein kleines 
Kind hatten und bereits vor dem Krieg gearbeitet hatten. Damit wuchs der Druck, die 
bedingungen für erwerbsarbeit so zu gestalten, dass sie mit der Generativität der Frauen 
(leichter) zu vereinbaren war. Schon bislang hatte es Mutterschaftsurlaube und Ähnliches 
gegeben, die aber von vielen, die dazu berechtigt gewesen wären, nicht eingehalten wurden: 
Die Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes und mangelnder Ausgleich des Verdienst-
entfalls hatten das verhindert.211 

Als das nS-regime – den eigenen ideologischen Vorgaben widersprechend – durch 
den Kriegsverlauf mehr Frauen in der Produktion benötigte, versuchte es mittels gesetz-
licher Maßnahmen, spezifischen bedürfnissen von Frauen, die im Zusammenhang mit 
ihrer Generativität standen, entgegenzukommen, wohl auch, weil ein solches Vorgehen 
propagandistisch gut zu nutzen war. „es ist immer unser Hauptglaubensartikel gewesen, 
daß der Platz der Frau das Heim ist, aber da das ganze Deutschland unser Heim ist, müs-
sen wir ihm dienen, wo immer wir es am besten können“,212 versuchte ruth Kohle-Irrgang, 
eine Vertreterin der nS-Frauenschaft, den offensichtlichen Widerspruch zu glätten und 
die Frauen zu mobilisieren. bereits 1938 waren die deutschen Mutterschutzregelungen 
(aus dem Jahr 1927) auch in Österreich in Kraft getreten, sofern sie für die betroffenen 
Frauen günstiger waren als die österreichischen. 1942 trat das „Gesetz über den Schutz 

209 Siehe dazu im Detail berger, Zwischen eintopf und Fließband. 
210 Siehe beispielsweise Gauleiter bürckels Versuch, mit der Aktion „Frauen helfen siegen“ freiwillige weibliche 
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entbindung nicht einhielten und 12 Prozent sogar bis zum tag der entbindung gearbeitet hatten. Siehe 
neyer, risiko und Sicherheit, 33; Ilse Mintz, Die industrielle Arbeiterin, in: Martha Stephanie braun/ernes-
tine Fürth/Marianne Hönig/Grete laube/bertha list-Ganser/Carla Zaglits (Hg.), Frauenbewegung, Frau-
enbildung und Frauenarbeit in Österreich, Wien 1930, 249.
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der erwerbstätigen Mutter“213 in Kraft, das einerseits für mehr Frauen galt, weil nicht-
Pflichtversicherte und landarbeiterinnen mit einbezogen waren, andererseits aber viele 
ausschloss: Für nach der nS-Diktion „jüdische“ Frauen und Zwangsarbeiterinnen galt das 
Gesetz nicht. Für die anderen Frauen waren während der Schwangerschaft und nach der 
Geburt nacht- und Feiertagsarbeiten, Akkord-, Prämien- und bandarbeiten verboten. Als 
Stillzeiten wurden pro tag 90 Minuten bei vollem lohnausgleich bestimmt. Während der 
gesamten Schwangerschaft bestand ein Kündigungsschutz, die Schutzfrist für stillende 
Mütter wurde auf acht Wochen nach der Geburt erhöht, für stillende Mütter nach Früh-
geburten auf zwölf Wochen. Das Wochengeld wurde verdoppelt und lag nun in der Höhe 
des durchschnittlichen letzten Verdienstes. 1944 wurde ein Stillgeld auch an Frauen aus-
bezahlt, die nicht unter das Mutterschutzgesetz fielen, und zwar für eine Dauer von 26 
Wochen. eine gesellschaftliche Verantwortung für die Kinderbetreuung wurde insofern 
bereits im Gesetz von 1942 erstmals festgeschrieben, als das reichsarbeitsministerium die 
unternehmen verpflichten konnte, entweder für die Kinder ihrer Dienstnehmerinnen be-
triebskindergärten zu errichten oder entsprechende kommunale einrichtungen finanziell 
zu unterstützen.

Wenngleich die berufstätigkeit von Frauen mit betreuungspflichten in den öffentlichen 
Stellungnahmen immer als temporäre, kriegsbedingte erscheinung bezeichnet wurde,214 
bedeutete die nS-Gesetzgebung doch eine bemerkenswerte Verschiebung der bisheri-
gen Gesetze im Hinblick auf die Homogenisierung des empfängerinnenkreises sowie die 
Höhe des einkommensersatzes, die es auch ärmeren bevölkerungsschichten ermöglichen 
sollte, die entsprechenden bestimmungen zu nutzen.

4.3.2 Konsequenzen

Sowohl in den uSA als auch in Österreich führten die notwendigkeiten der Kriegfüh-
rung während des Zweiten Weltkriegs zu einer gewissen normenverschiebung in den öf-
fentlichen Politiken, weil erwerbsarbeit von Frauen mit betreuungspflichten zu einem 
erwünschten Verhalten wurde. In beiden ländern übernahm der Staat in diesem Zusam-
menhang zumindest symbolisch die Verantwortung für betreuungsaufgaben, was in beiden 
Fällen eine gesellschaftliche und politische Innovation darstellte. Die Versuche, Frauen für 
die Kriegsproduktion zu rekrutieren, waren in den uSA insgesamt halbherzig. Im nS-
reich waren bestimmte Gruppen von den Zwangsmaßnahmen betroffen, andere Frauen 
wiederum konnten die Arbeitsverpflichtung durch tricks und umgehung vermeiden. In 
beiden ländern waren aber während des Zweiten Weltkrieges wesentlich mehr Frauen er-

213 DrGbl. I, 321.
214 Siehe dazu Maimann, Zur Frauen- und Familienideologie, 62; neyer, risiko und Sicherheit, 37.
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werbstätig, als das vorher der Fall gewesen war. Zwar sind die entsprechenden Zahlen für 
Österreich nicht genau zu eruieren, weil die umsetzung der Meldepflicht beim Arbeits-
amt nicht genau nachvollzogen werden kann.215 es steht aber fest, dass viele Frauen ver-
suchten, durch Scheinarbeitsverhältnisse oder Verzögerungen der Dienstverpflichtung zu 
entgehen. Folgendes mag als Hinweis auf die realität der Dienstverpflichtungen gelten: 
Die Meldepflichtverordnung vom 27. Jänner 1943 betraf Männer zwischen 16 und 65 Jah-
ren sowie Frauen zwischen 17 und 45 Jahren. Sie mussten sich beim Arbeitsamt melden. 
Ausgenommen waren Frauen, die mindestens ein noch nicht schulpflichtiges Kind oder 
zwei unter-Vierzehnjährige im gemeinsamen Haushalt hatten, oder Menschen beiderlei 
Geschlechts, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis standen, in der land-
wirtschaft selbstständig tätig oder geistlich waren, sowie Mittel- oder höhere SchülerInnen 
und erwerbsunfähige Anstaltspfleglinge. Im Gebiet des ehemaligen Österreich meldeten 
sich über 180.000 Frauen, von denen knapp 40 Prozent einsetzbar waren. tatsächlich wur-
den nur etwa zwei Drittel von ihnen eingesetzt, davon etwas über zwölf Prozent, das waren 
6.379 durch Dienstverpflichtung,216 wobei viele ihre Arbeitsplätze bald wieder verließen. 

Während in Österreich die Frauen versuchten, der zwangsweisen Aufnahme von er-
werbsarbeit zu entgehen, war die quantitative Auswirkung der entsprechenden rekrutie-
rungsversuche in den uSA wesentlich deutlicher. Der Zweite Weltkrieg brachte – nach der 
Weltwirtschaftskrise – einen zweiten Gipfel in der erwerbsquote von Frauen, durch den 
die bisherige geschlechts- und race-spezifische Segregation des Arbeitsmarktes, die dazu 
führte, dass Frauen vor allem im boomenden Dienstleistungssektor Arbeit fanden, erstmals 
im 20. Jahrhundert durchbrochen wurde: Während 1940 fast 11 Millionen Frauen in den 
uSA berufstätig gewesen waren, stieg diese Zahl bis 1945 auf 19,5 Millionen, also um 80,5 
Prozent, wobei allerdings das Census Bureau 1940 etwa drei Millionen arbeitsloser Frauen 
gezählt hatte. Viele Frauen nahmen bisherige ‚Männer‘-Arbeitsplätze in der Industrie ein. 
Drei Viertel der neu rekrutierten weiblichen Arbeitskräfte waren verheiratet,217 sodass bei 
Kriegsende mehr verheiratete als ledige Frauen erwerbstätig waren.218 1944 waren durch-
schnittlich 37 von 100 Frauen erwerbstätig. Fast die Hälfte aller Frauen hatte irgendwann 
während des Jahres gearbeitet.219 es waren vor allem Frauen über 35, die erwerbsarbeit 
angenommen hatten, und zwar vor allem solche, die bereits vor ihrer eheschließung be-

215 Siehe die entsprechenden berechnungen und Zahlenangaben bei berger, Zwischen eintopf und Fließ-
band, 85.

216 ebenda.
217 Kessler-Harris, out to Work, 276f.
218 Sealander, As Minority becomes Majority, 96.
219 Hartmann, The Home Front and beyond, 77.
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rufstätig gewesen waren.220 Kessler-Harris beschreibt die Situation mit dem Satz: “[…] 
the emergency presented itself as an opportunity to get ahead. […] black women, older 
women, and professional women all took advantage of a reduction in discrimination to en-
ter well-paying jobs.”221 Dafür sprechen auch die ergebnisse der umfragen, die während 
des Krieges gemacht wurden: Interviews des Women’s Bureau, die 1944/45 durchgeführt 
wurden, ergaben, dass drei Viertel der Frauen nicht beabsichtigten, ihre erwerbstätigkeit 
nach Kriegsende wieder aufzugeben. Aus offensichtlichen Gründen liegen solche Zah-
len für das europäische Fallbeispiel nicht vor, die Hartnäckigkeit, mit der viele Frauen der 
Dienstverpflichtung zu entgehen trachteten, lässt eine solche Haltung aber nicht erwarten: 
Allerdings ist der unterschied zwischen einer (zwangsweisen) Dienstverpflichtung und 
dem Sog des Arbeitskräftemangels der uS-Industrie, die dringend Arbeitskräfte benötigte 
und daher dezentral und ohne politische Intervention Adaptierungen im Produktions-
prozess und an den rahmenbedingungen an spezifische bedürfnisse weiblicher Arbeits-
kräfte vornahm, keinesfalls gering zu schätzen. es ist zu vermuten, dass das bild von und 
die erfahrung mit erwerbsarbeit, die die jeweils betroffenen in den unterschiedlichen 
ländern machten, für die entwicklung in der nachkriegsperiode von maßgeblicher be-
deutung waren.

4.4 Nachkriegszeit und Wirtschaftsboom

nach ende des Zweiten Weltkriegs zeigte sich, dass die Verschiebungen in den Ge-
schlechterverhältnissen einerseits nur temporärer natur waren: Geschlechtsspezifische, 
soziale und ethnische Segregation kennzeichneten den Arbeitsmarkt in den uSA bis in 
die 1960er Jahre. In den meisten Industriezweigen wurden während der ‚normalisierung‘ 
nach dem Zweiten Weltkrieg Gesetze, die Frauen generell diskriminierten oder überhaupt 
von beschäftigung ausschlossen, mit dem Argument, Frauen seien vor gesundheitsschäd-
licher belastung zu schützen, wieder in Kraft gesetzt. Das geschlechtsspezifische lohn-
differenzial wurde durch die Kriegsgesetzgebung nicht wirksam bekämpft, weil die unter-
schiedliche bezahlung von Männer- und Frauenjobs generell nicht in Frage gestellt wurde, 
sondern nur gleiche bezahlung verordnet wurde, wenn Frauen Männer ersetzten.222

trotzdem zeichnete sich in den uSA eine Verschiebung in den Geschlechterbildern 
und -normen ab. berufstätigkeit bedeutete für verheiratete Personen beiderlei Geschlechts 

220 Kessler-Harris, out to Work, 278.
221 ebenda.
222 Hartmann, The Home Front and beyond, 57f.
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zwar nicht dasselbe: Ausgehend von einem ohnehin relativ hohen niveau noch steigende 
Heiratsraten ließen die ehe in der nachkriegszeit zu der norm werden. 96,4 Prozent der 
Frauen und 94,1 der Männer, die während des Zweiten Weltkriegs volljährig wurden, hei-
rateten und bildeten damit in den uSA „the most marrying generation on record“.223 

Während, wie dargestellt, vor dem Zweiten Weltkrieg die am meisten verbreitete rol-
lenaufteilung in der tonangebenden (weißen) Mittelschicht die des männlichen „bread-
winner“ und der weiblichen „homemaker“ gewesen war, setzte sich aber jetzt ein Mo-
dell durch, das Judith Sealander als eines aus männlichem „breadwinner“ und weiblicher 
„cake winner“ beschreibt.224 es waren keine politischen Maßnahmen, die dazu führten, dass 
verheiratete und ältere Frauen verstärkt berufstätig waren. Die Zunahme weiblicher er-
werbstätigkeit war offenbar eine im Privaten getroffene entscheidung, die vor allem durch 
erhöhte Konsummöglichkeiten und -erwartungen motiviert war. Parallel dazu wurde die 
bestätigung der Familie mit klar definierten rollenmustern teil der uS-legitimation im 
Kalten Krieg: “When a women comes to be viewed first as a source of manpower, second as 
a mother, then I think we are losing much that supposedly separates us from the Commu-
nist world. The highest calling of a woman’s sex is the home”225, sagte der Under Secretary of 
Labor James o’Connel ausgerechnet anlässlich des vierzigjährigen Jubiläums des Women’s 
Bureau im Jahr 1960. nichtsdestotrotz nahmen aber immer mehr Frauen erwerbsarbeit 
auf: Während der 1950er Jahre nahm der Anteil der erwerbstätigen Frauen mit betreu-
ungspflichten um ein Drittel zu, der Anteil von erwerbstätigen Frauen mit Kindern unter 
sechs Jahren um ein Viertel.226

Gleichzeitig bahnte sich in der Politik des Women’s Bureau eine Verschiebung an: Die 
Institution, die immer für Arbeiternehmerinnenschutzgesetze eingetreten war, legte ihr 
Hauptaugenmerk jetzt auf die Frage des gleichen lohns für ArbeitnehmerInnen beiderlei 
Geschlechts. bereits während des New Deal waren Sozialgesetze wirksam geworden, die 
ArbeitnehmerInnen ohne unterschied des Geschlechts einen Mindestschutz gewährleis-
teten: Geschlechtsneutrale Mindestlöhne und Maximalarbeitstage und wohl auch ein Ge-
nerationenwechsel ließen das Women’s Bureau mittelfristig seine Haltung ändern. Arbeit-
nehmerinnen waren nun weniger eine schutzbedürftige Gruppe qua Geschlecht. es wurde 
eher angenommen, dass genau die Wirkungen, die Geschlecht bislang zugeschrieben wur-
den, sie am Arbeitsmarkt benachteiligten. 1954 rückte das Bureau von seinem Widerstand 
gegen das Equal Rights Amendment ab, ohne es zu unterstützen. In den 1950er Jahren kam 

223 elaine tyler May, Homeward bound. American Families in the Cold War era, o. o. 1988, 20.
224 Sealander, As Minority becomes Majority, 133.
225 Address by James o’Connel, Presse-Aussendung, 3. Juni 1960 (transkript), Press releases File, records of 

the Women’s bureau, national Archives, zitiert nach: Sealander, As Minority becomes Majority, 140.
226 Kessler-Harris, out to Work, 303.
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es dennoch zu keinen nennenswerten politischen Initiativen, die die Schnittstelle von er-
werbs- und reproduktionsaufgaben betrafen. bei der Suche nach einem Motiv dafür mag 
die beobachtung von Hymowitz und Weissman ein Hinweis sein: “The postwar consumer 
economy had come to rely on a workforce of women who did not think of themselves as 
workers and who were not taken seriously by their employers.”227 

Im bereich der politischen eliten machten sich allerdings wesentliche Haltungsände-
rungen bemerkbar. Der Schwerpunkt in bezug auf die politische Geschlechterdebatte ver-
schob sich in richtung „Gleichheit“, als sich Anfang der 1960er Jahre innerhalb der De-
mokratischen Partei Widerstand regte, weil in Präsident Kennedys Kabinett keine Frauen 
berufen worden waren. um dieser Kritik den Wind aus den Segeln zu nehmen, folgte Ken-
nedy einer Anregung von esther Peterson, der Direktorin des Women’s Bureau, eine Com-
mission on the Status of Women einzuberufen,228 die sich mit der gesellschaftlichen benach-
teiligung von Frauen auseinandersetzen und Vorschläge zu deren bekämpfung machen 
sollte. Solche Kommissionen aus öffentlich bekannten und respektierten Persönlichkeiten 
hatten uS-Präsidenten seit Theodore roosevelt, also seit beginn des 20. Jahrhunderts, ein-
gesetzt, wenn sie ein Thema zum öffentlichen machen und spezifische lösungen propa-
gieren wollten. Als institutionelles ergebnis der Kommissionsarbeit, die im oktober 1963 
endete, gründete John F. Kennedy ein Citizen’s Advisory Council on the Status of Women und 
ein Interdepartmental Committee on the Status of Women. bereits im Juni 1963 unterzeich-
nete er den Equal Pay Act, der festhielt, dass Gehaltsunterschiede bei „gleicher Arbeit“ 
in bezug auf Menschen unterschiedlichen Geschlechts nur gerechtfertigt seien, wenn 
sie auf einem Senioritätsschema, einem leistungsbezogenen Schema, einem Schema, das 
Qualität oder Quantität der Produktion berücksichtige oder irgendeinem anderen unter-
scheidungsmerkmal als ‚Geschlecht‘ beruhten.229 bezeichnenderweise waren in diesem 
Diskriminierungsverbot auch organisationen ausdrücklich eingeschlossen, die die Inter-
essen von ArbeitnehmerInnen vertraten.230 Diese durften sich an der Festsetzung von nach 
Geschlecht diskriminierenden regelungen nicht beteiligen. Die Commission befürwor-
tete auch bezahlte Mutterschaftsurlaube, die allerdings nie realisiert wurden, während die 
nicht diskriminierungspolitiken zumindest auf der legistischen ebene schnell umgesetzt 
wurden. Alice Kessler-Harris schreibt das der tatsache zu, dass die Geschlechterbilder ihre 
Hegemonie behaupteten, die die Vermischung von Mutterschaft und erwerbsarbeit ab-
lehnten, zumindest dann, wenn Kleinkinder betroffen waren.231

227 Hymowitz/Weissman, A History of Women in America, 322.
228 Hoff, law, Gender, and Injustice, 231.
229 Equal Pay Act of 1963, Section 3, Paragraph 1.
230 ebenda, Paragraph 2.
231 Kessler-Harris, The Paradox of Motherhood, 353.
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Die etablierung der Kommission verweist auf die Kontinuität der Präsenz von weib-
lichen Akademikerinnen aus der Mittelschicht in verschiedenen Institutionen: in der Wo-
men’s Trade Union League, der Consumer’s League und der League of Women Voters ebenso 
wie im Women’s Bureau. Diese Personengruppe hatte schon als beraterinnen die Sozial-
programme des New Deal unter Präsident roosevelt beeinflusst und später administriert. 
eleanor roosevelt, die Frau des Präsidenten, war schon in den 1930er Jahren erfolgrei-
che lobbyistin für sogenannte ‚Frauen‘-Themen gewesen und präsidierte auch Präsident 
Kennedys Commission on the Status of Women. Kennedys Commission wurde wichtig als 
nukleus eines sich während der 1960er Jahre entwickelnden netzwerkes aus gut ausge-
bildeten Frauen, die vor allem an der ostküste angesiedelt waren. Die Thematisierung von 
‚Geschlecht‘ durch diese gut ausgebildeten und institutionell eingebundenen und erfah-
renen Frauen sowie die von ihnen beeinflussten Politiken waren nicht resultat einer poli-
tischen bewegung, die die Thematisierung von Geschlecht gefordert und entsprechende 
politische Maßnahmen auch nur unterstützt hätte. Diese entwicklung war das ergebnis 
von lobbying innerhalb der Institutionen. Gleichzeitig war die lozierung dieses femi-
nistischen Interesses innerhalb der Klassenstruktur der uS-amerikanischen Gesellschaft 
eindeutig: Gut ausgebildete, weiße Mittelschichtfrauen wollten die gesellschaftliche be-
nachteiligung, die sie daran hinderte, mit den Männern derselben Schicht in Position und 
einkommen gleichzuziehen, überwinden. Zwar ist nachvollziehbar, wenn Judith Sea lander 
in ihrer Studie über den umgang der uS-Gesellschaft mit erwerbstätigen Frauen die Hal-
tungsänderungen, die sich in der Kennedy-Administration gegenüber weiblicher erwerbs-
tätigkeit abzeichneten und die bald zu einer Veränderung der politischen Strategien führ-
ten, als „a kind of revolution“232 bezeichnet. es ist aber festzuhalten, dass die Zuordnungen 
im bereich der reproduktion sich dadurch nicht änderten. Die reproduktiven Aufgaben 
waren bisher und blieben dem privaten bereich zugeschrieben. Im Geschlechter-Arran-
gement, das seit dem 19. Jahrhundert gültig war, bildete diese betrauung mit den repro-
duktiven Aufgaben die Grundlage für die Personen- und bürgerinnenschaft von Frauen 
generell, auch wenn einzelne Frauen, gerade jene in den politischen organisationen und 
Körperschaften, individuell andere lebensverläufe hatten. Die von Sealander so genannte 
„revolution“ führte zu einer zunehmend geschlechtsneutralen Formulierung der norm zur 
erwerbsarbeit. Sie änderte aber nichts an der geschlechtsspezifischen Zuschreibung der 
reproduktion.

In den uSA führte also die durch die Kriegswirtschaft bedingte Verschiebung in der ge-
schlechterbezogenen bewertung von erwerbsarbeit nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer 
langfristig wirksamen Verschiebung der Geschlechternormen, die für verheiratete (weiße 

232 Sealander, As Minority becomes Majority, 160.
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Mittelschicht-)Frauen erwerbsarbeit ausgeschlossen hatte. Während die Öffnung des 
Arbeitsmarktes für Frauen in den uSA das säkulär sehr langsame Ansteigen der Arbeits-
marktpartizipationsrate von Frauen beschleunigte, ist in Österreich die Situation etwas an-
ders: Die erwerbsbeteiligung von Frauen blieb – auf im internationalen Vergleich hohem 
niveau – nahezu gleich. Zwischen 1934 und 1951 änderte sich weder die absolute Zahl der 
berufstätigen weiblichen Geschlechts233 noch deren Anteil an der Gesamtzahl der berufs-
tätigen234 erheblich: Der Anteil der Frauen an den berufstätigen stieg insignifikant von 38 
auf 39 Prozent. Die Quote der berufstätigen Frauen in bezug auf die weibliche bevölke-
rung sank, und zwar während des gesamten 20. Jahrhunderts bis in die 1960er Jahre, sieht 
man von kurzfristigen Schwankungen als Folge von Kriegen ab: Waren von 100 Frauen im 
Jahr 1900 noch 42 berufstätig, so waren es 1934 nur mehr 36. 1951 war der Anteil der be-
rufstätigen Frauen fast auf ein Drittel, nämlich auf 35 Prozent gesunken.235 Insgesamt dürf-
ten sich aber lebensweltliche Verhaltensmuster in bezug auf die geschlechtsspezifische Zu-
schreibung von betreuungsaufgaben und erwerbsarbeit nicht sehr stark verändert haben. 

Im bereich der Geschlechterverhältnisse zeichnete sich nach Kriegsende aber eine ent-
scheidende rekonfiguration ab, die zur nahezu vollständigen Durchsetzung der lebens-
form „Familie“, die aus ehemann und -frau sowie deren Kindern besteht, führte. Die öster-
reichische Geschichte der späten vierziger und der fünfziger Jahre wird in der historischen 
Forschung meist erzählt als eine, die von der nachkriegskrise der Geschlechterbeziehun-
gen, in denen Macht- und einflusspotenziale für Frauen vermutet werden, und der darauf 
folgenden „normalisierung des ehe- und Familienlebens“ handelt, zu der es unter „rück-
griff auf bewährte lebensformen“ gekommen sei.236 Dabei werden die fünfziger Jahre als 
„Jahrzehnt eines aggressiven konservativen rollbacks“237 dargestellt. etwas undifferenziert 
wird von der „restauration der traditionellen Kernfamilie“238 geschrieben. Die geschlech-

233 Hertha Firnberg, Die entwicklung der Frauenarbeit in Österreich zwischen 1934 und 1951, in: Die Zukunft. 
Monatsschrift für Politik und Kultur 1953/4 (April), 101.

234 Frauenbericht 1975, Heft 5: Die Frau im beruf, 7.
235 Gertrude Weitgruber, Das bild der Frau in der Öffentlichkeit in Österreich, Deutschland und Amerika in 

den nachkriegsjahren (1945–1953), phil. Diss. univ. Salzburg 1982, 169.
236 Siehe zum beispiel erika Thurner, Die stabile Innenseite der Politik. Geschlechterbeziehungen und rollen-

verhalten, in: Thomas Albrich/Klaus eisterer/Michael Gehler/rolf Steininger (Hg.), Österreich in den Fünf-
zigern, Innsbruck–Wien 1995, 54.

237 Wiederum nur stellvertretend Ingrid bauer, eine Chronologie abnehmender weiblicher bescheidenheit. Die 
Sozialdemokratische Frauenorganisation in Salzburg 1945 bis 1990. nicht nur ein Fallbeispiel, in: beharr-
lichkeit, Anpassung und Widerstand. Die Sozialdemokratische Frauenorganisation und ausgewählte berei-
che sozialdemokratischer Frauenpolitik, 1945–1990, hg. vom Dr.-Karl-renner-Institut, Wien 1993, 241.

238 Merith niehuss, Kontinuität und Wandel der Familie in den 50er Jahren, in: Axel Schildt/Arnold Sywottek 
(Hg.), Modernisierung im Wiederaufbau. Die westdeutsche Gesellschaft der 50er Jahre, bonn 1993 (= For-
schungsinstitut der Friedrich-ebert-Stiftung, reihe: Politik- und Gesellschaftsgeschichte 33), 334.
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tersensible historische Forschung nahm zudem an, dass gleichzeitig das gesellschaftliche 
Machtverhältnis zwischen den Geschlechtern (wieder) zu ungunsten der Frauen verscho-
ben wurde. Ich möchte hingegen eine etwas andere lesart vorschlagen: Zwar ist es richtig, 
dass die Geschlechtscharaktere, auf denen das Phantasma „Familie“ der fünfziger Jahre 
beruhte, jene bipolaren waren, die im Zuge der Moderne ausgebildet wurden,239 in die-
sem Sinne werden sie von vielen beobachterInnen zu recht als „traditionell“ beschrieben. 
Dennoch ist die erreichbarkeit der lebensform „Familie“ – in bezug auf die mitteleuro-
päischen Gesellschaften – erstmals in der nachkriegszeit eine nahezu universelle und 
wurde in diesem Sinne von vielen Menschen als „sozialgeschichtliche errungenschaft“240 
begriffen. So gelesen bedeutete die Durchsetzung des bürgerlichen Kleinfamilienmodells 
nicht eine „rückkehr“, sondern eine sozial- und kulturhistorisch neuartige Homogenisie-
rung der Gesellschaft, die zur Auflösung oder wenigstens Ausgrenzung abweichender le-
bensentwürfe führte. In bezug auf das öffentlich repräsentierte rollenrepertoire für Frauen 
bedeutete das eine nahezu durchgängige „Hausfrauisierung“. „Hausfrau“, also ehefrau und 
Mutter zu sein, wurde in den öffentlichen Diskursen zur „ersten natur“ der Frau (ohne 
unterschied der sozialen Zugehörigkeit), obwohl die gesellschaftliche Praxis sich davon 
durchaus und beträchtlich unterschied.241

In diese Phase fiel nicht nur die etablierung eines Politikfeldes „Familienpolitik“: In den 
frühen 1950er Jahren wurden, legitimiert durch einen als bedrohlich empfundenen Ge-
burtenrückgang, erstmals in demokratischen Zeiten Familien als solche zum objekt poli-
tischer Förderung.242 Der entscheidende bedeutungssprung, der damit vollzogen wurde, 
besteht darin, dass „Familien“ als spezifische lebensform, ohne vorrangige beachtung des 
sozialen und des ethnischen Aspekts, finanziell unterstützt wurden.243

etwa zeitgleich kam es zu einem Ausbau der gesetzlichen bestimmungen, die – strikt 
geschlechts-, also frauenspezifisch – die zumindest prinzipielle Vereinbarkeit von er-

239 Karin Hausen, Die Polarisierung der „Geschlechtscharaktere“ – eine Spiegelung der Dissoziation von er-
werbs- und Familienleben, in: Werner Conze (Hg.), Sozialgeschichte der Familie in der neuzeit europas, 
Stuttgart 1976, 368–393.

240 Thurner, Die stabile Innenseite, 56.
241 Siehe dazu ausführlicher edith Saurer, Schweißblätter. Gedankenfetzen zur Frauengeschichte in den fünfzi-

ger Jahren, in: Gerhard Jagschitz/Klaus-Dieter Mulley (Hg.), Die „wilden“ fünfziger Jahre. Gesellschaft, For-
men und Gefühle eines Jahrzehnts in Österreich, St. Pölten–Wien 1985, 46; Mesner, Frauensache?, 83f.

242 Allerdings hatten auch nationalsozialistische Politiken, durch einen rassistischen bevölkerungspolitischen 
Selektionismus motiviert, auf „Familien“ gezielt, genauer gesagt auf „arische Familien“.

243 rainer Münz, Familienpolitik – eine einschätzung konkreter Maßnahmen, in: Kinderwünsche junger Ös-
terreicherinnen. Individuelle Präferenzen und gesellschaftliche bedingungen des generativen Verhaltens, hg. 
vom Institut für Demographie der österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1980 (= Schriften-
reihe 6), 119; ders., Soziologische Aspekte der Familienentwicklung und die Instrumente ihrer beeinflus-
sung, grund- und integrativwissenschaftliche Habilitationsschrift univ. Wien 1985, 172.
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werbs- und reproduktionsarbeit gewährleisten sollten: Österreich wurde so am ende der 
1950er Jahre „im Kreise der westlichen Industriestaaten [das] land mit den großzügigsten 
Mutterschutzbestimmungen“.244 bisher hatten noch immer die deutschen Gesetze gegol-
ten, das heißt, die Schutzregelungen galten nur für unselbstständig beschäftigte in Handel, 
Gewerbe und Industrie und nur für Frauen mit österreichischer Staatsbürgerschaft. Für 
Ausländerinnen und Staatenlose galten weder Stillzeiten noch Kündigungsschutz. Für sie 
waren die Mutterschutzfristen kürzer, das Wochengeld niedriger.

nachdem erste Anträge für ein neues „österreichisches“ Mutterschaftsrecht bereits 
1952245 und 1953246 in den nationalrat eingebracht worden waren, umfasste das 1957 
beschlossene Gesetz im Wesentlichen folgende regelungen:247 Während sechs Wochen 
vor dem errechneten entbindungstermin galt ein absolutes Arbeitsverbot. Für werdende 
und stillende Mütter wurden die leistung von Überstunden, nacht- sowie Sonn- und 
Feiertagsarbeit verboten. Der Kündigungs- und entlassungsschutz wurde ausgeweitet 
und ein Karenzurlaub eingeführt. Das Gesetz bestimmte außerdem, dass es für die be-
troffenen durch die Arbeitsbeschränkungen zu keinem einkommensverlust kommen 
durfte. Weiterhin gab es Stillzeiten für unselbstständig beschäftigte. Für die Zeit des 
Arbeitsverbots vor und nach der entbindung gab es einen 100-prozentigen einkom-
mensersatz. ein etwaiger Karenzurlaub, der höchstens sechs Monate dauern durfte, 
während der die betroffene ein rückkehrrecht auf ihren Arbeitsplatz hatte, blieb aber 
bis 1961 unbezahlt. In diesem Jahr wurde der Karenzurlaub um ein Jahr verlängert, ein 
einkommensersatz, der allerdings bei weitem nicht an ein erwerbseinkommen heran-
reichte,248 wurde geschaffen.

Mit der einführung eines Karenzurlaubes und eines zumindest partiellen einkom-
mensersatzes fiel eine wesentliche politische entscheidung zugunsten einer familiären, in 
der Praxis einer mütterlichen betreuung von Kleinkindern. Der bezug des Karenzgeldes 
war, um diesen Zusammenhang zu verstärken, daran gebunden, dass die Frau mit ihrem 

244 neyer, risiko und Sicherheit, 41.
245 Antrag der Abg. Wilhelmine Moik, Gabriele Proft, Ferdinanda Flossmann, Maria Kren, rosa Jochmann, 

Marianne Pollak, Paula Wallisch, rosa rück und Genossen betreffend die Schaffung eines bundesgesetzes 
zur regelung des Schutzes der erwerbstätigen Mutter (Mutterschutzgesetz) vom 12. november 1952.

246 Antrag der Abg. Wilhelmine Moik, Maria emhart, Ferdinanda Flossmann, Maria Kren, rosa Jochmann, 
Marianne Pollak, Paula Wallisch, rosa rück und Genossen betreffend Schaffung eines bundesgesetzes zur 
regelung des Schutzes der erwerbstätigen Mutter (Mutterschutzgesetz) vom 20. Mai 1953.

247 bundesgesetz vom 13. März 1957 über den Mutterschutz, bGbl. nr. 76.
248 Das Karenzgeld war bei alleinstehenden beziehungsweise für den Familienunterhalt sorgenden Frauen so 

hoch wie das ihnen zustehende Arbeitslosengeld, bei verheirateten Frauen betrug es die Hälfte. Allerdings 
war es einkommensabhängig: Ab einem bestimmten Haushaltseinkommen wurde es reduziert oder fiel ganz 
weg. – neyer, risiko und Sicherheit, 45.
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Kind in einem gemeinsamen Haushalt lebte und es überwiegend selbst pflegte. Die klare 
Prioritätensetzung wird auch an einem – signifikanten – Detail klar: Das österreichische 
Mutterschutzgesetz sah – anders als der nS-Vorgänger – keine Verpflichtung zur Schaf-
fung von öffentlichen Kindereinrichtungen mehr vor. Diese politische Festlegung stellt 
keinen bruch in den Geschlechter-Arrangements dar, sie stärkte, unterstützte und „be-
lohnte“ durchaus bereits weit verbreitete und etablierte Praktiken. Dass Kündigungsschutz 
und die Möglichkeit, einen Arbeitsplatz bei der Geburt eines Kindes – relativ gesichert 
– verlassen zu können, eine geschlechtsspezifische benachteiligung am Arbeitsmarkt be-
deuten würde, war durchaus Argument in der die beschlussfassung begleitenden Debatte: 
„und so wird sich mancher unternehmer überlegen, ob er überhaupt eine verheiratete 
Frau anstellen soll. Da ist die Gefahr doch am größten, daß ein wichtiger Posten unbesetzt 
ist.“ Vorgebracht wurde das Argument von Vertretern der gewerblichen Wirtschaft.249

betrachtet man den politischen entscheidungsfindungsprozess, der zu diesem relativ 
umfangreichen Mutterschutz führte, scheint es fast, als sei die Politikerinnen-Koalition 
aus 1919 wiederaufgelebt, wenn auch mit anderen Personen und unter den bedingungen 
einer Zwei-Parteien-Koalition. ÖVP und SPÖ hatten ihre Funktion als gate keeper zur 
politischen Agenda zu einem Quasi-Monopol ausgebaut und bildeten die einzigen trans-
missionsriemen250 zwischen den Anliegen gesellschaftlicher Gruppen und der staatlichen 
exekutive beziehungsweise legislative. Politische Frauenräume lagen praktisch nur mehr 
innerhalb dieser Parteien, weil traditionen einer autonomen Frauen-organisierung über 
und durch die Faschismen abgerissen waren. 

tatsächlich war der Ausbau des Mutterschutzes von einem breiten Konsens getragen, 
der sehr differente Geschlechterbilder und -normen abdeckte. „Die außerhäusliche er-
werbsarbeit der verheirateten Frau als Massenerscheinung ist ein sozial unerwünschter 
Zustand“, hatte es noch 1948 – in unverkennbarer Kontinuität zu den christlich-sozia-
len Positionen der Vorkriegszeit – in einem ersten Antrag für ein „Österreichisches Mut-
terschutzgesetz“ von christlich-konservativen Politikern und Politikerinnen geheißen.251 
Auch Grete rehor, Christ-Gewerkschafterin und eine der Initiatorinnen des neuen Geset-

249 Zitiert wird der nationalrat Hans r., der als Vater von vier Kindern und Arbeitgeber von fünf weiblichen 
Angestellten vorgestellt wird. Siehe Mutterschutz aus der eigenen tasche, in: bild-telegraf, 26. november 
1955, o. S.

250 rolf ebbighausen, legitimationsproblematik, jüngere staatstheoretische Diskussion und der Stand histo-
risch-empirischer Forschung, in: bürgerlicher Staat und politische legitimation, Frankfurt am Main 1976, 
26.

251 Antrag nr. 155/A der Abg. Frieda Mikola, Dr. Gorbach, Dr. nadine Paunovic, Fink, rainer und Genos-
sen, betreffend ein Österreichisches Mutterschutzgesetz, beiblatt der Parlamentskorrespondenz vom 30. Juni 
1948.



„Mütter der Nation“ und/oder BürgerInnen: Geschlecht, Reproduktion und Sozialpolitik178

zes, konnte sich anlässlich der Parlamentsdebatte zum Gesetz nur vorstellen, dass es „zwin-
gende Gründe“ seien, die „verheiratete Frauen und Mütter“ zu „außerhäuslichen Arbeiten“ 
veranlassten. Wie die Prioritätensetzung zwischen den weiblichen lebensentwürfen zu 
erfolgen habe, war klar: „Dennoch haben sich diese Frauen ihre kostbarste eigenschaft und 
bereitschaft bewahrt, nämlich leibliche Mütter zu werden […].“252 Der Karenzurlaub wird 
in den Dienst einer nationalen Sache gestellt: 

Wenn es uns nun durch den Karenzurlaub gelingt, die Mutter dem Kind so nahezubringen, daß aus je-

dem Kind ein harmonischer Mensch wird, dann haben wir der Wirtschaft tatsächlich keine Opfer auferlegt, 

sondern unserem Volk einen großen Dienst erwiesen, denn die Gemeinschaft braucht harmonische und 

ausgeglichene Menschen, um bestehen zu können.253

einerseits wird in der rede rehors also ein Geschlechter-Arrangement, das die ob-
sorge der leiblichen Mutter um ihr Kind ins Zentrum stellt, zum Angelpunkt des kol-
lektiven Wohls. Andererseits wird auch deutlich, wo rehor den Widerspruch zu den 
neuen bestimmungen ortete: tatsächlich war es „die Wirtschaft“, also die Vertreter der 
unternehmen, vor allem in der bundeswirtschaftskammer, die sie kritisierten. Diese 
Haltung war durch ökonomische, interessenpolitische Argumente motiviert, die mit der 
Drohung verbunden wurden, „dass derartige belastungen des Arbeitgebers die Frau-
enarbeit viel unrentabler erscheinen lassen und daß sich solche überspitzten Schutzbe-
stimmungen schließlich nur gegen die Dienstnehmer [sic!] selbst wenden müssen.“254 
Die unternehmervertreter, die forderten, die staatlichen Mutterschutzbestimmungen 
abzuschaffen und entsprechende regelungen den Verhandlungen zwischen 
DienstnehmerInnen und DienstgeberInnen zu überlassen, wurden im rahmen der 
spezifischen Struktur der zeitgenössischen politischen Kultur nicht politikmächtig: 
In der Aufteilung der Interessensphären war die Vertretung der ArbeitgeberInnen-
Interessen Sache der ÖVP. Dort war die wirtschaftsliberale Position angesichts einer 
öffentlichen Debatte, die auf „Familienpolitik“ und „Geburtenförderung“ als staatliche 
Aufgaben fokussiert war, nicht mehrheitsfähig und fiel daher dem innerparteilichen 
Dirimierungsprozess zum opfer.255

252 Sten. Prot. nr, VIII. GP, 27. Sitzung am 13. März 1957, 1182.
253 rehor, ebenda, 1183.
254 Stellungnahme der Vereinigung Österreichischer Industrieller vom 23. September 1955, GZ. III/102.416-

9/1955, Österreichisches Staatsarchiv, Archiv der republik (im Folgenden zitiert als Adr), bundesministe-
rium für soziale Verwaltung.

255 ein sprechendes beispiel für die innerparteilichen Interessenkonflikte ist ein Schreiben des nationalrats-
abgeordneten Karl Kummer an bundeskanzler Julius raab, in dem Kummer die Positionen des Österreichi-
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Die Sozialdemokratinnen – bemerkbar ist die geschlechtsspezifische Zuteilung von 
politischen Themenbereichen, was öffentliche repräsentation, aber nicht, was entschei-
dungsfindung betrifft – argumentierten vor allem in Kategorien der „Volksgesundheit“ 
und der bevölkerungspolitik. Sie verwiesen auf die höhere rate von Frühgeburten bei 
berufstätigen Frauen oder auf die hohe Säuglingssterblichkeit.256 Weibliche berufsarbeit 
war zwar unwidersprochener teil der sozialdemokratischen Gesellschaftsentwürfe, wurde 
aber als zumindest temporär sekundär gegenüber den reproduktiven Aufgaben definiert. 
Ausschließlich (unselbstständig beschäftigten) Frauen die Möglichkeit zu geben, ihre er-
werbsarbeit zu unterbrechen, war teil des sozialdemokratischen Fortschrittsszenarios, in 
dem die geschlechtsspezifische Positionierung von Individuen innerhalb des Arbeitspro-
zesses, die auch auf der Zuschreibung von reproduktiven Aufgaben basierte, noch kein 
Thema war.

4.5 Entwicklungslinien: die ‚zweite Welle‘ der Frauenbewegungen 

und das letzte Drittel des 20. Jahrhunderts

Sowohl für Österreich als auch die uSA gilt, dass die Frauenbewegungen der 1960er 
und 1970er Jahre zwar reproduktive Fragen ins Zentrum ihrer Aktivität stellten, dass 
in ihrer Problemdefinition aber das Verhältnis zwischen erwerbs- und reproduktions-
aufgaben eine marginale rolle spielte. erst 1978 verabschiedete die regierung unter 
dem der Demokratischen Partei angehörenden Präsidenten Jimmy Carter unter dem ein-
fluss des wachsenden Drucks der Frauenbewegungen den Pregnancy Discrimination Act, 
der es ArbeitgeberInnen verbot, Angestellte aufgrund von Schwangerschaft, Geburt und 
damit zusammenhängenden umständen zu benachteiligen. Das bedeutete, dass es nun 
nicht mehr zulässig war, schwangeren Frauen rechte vorzuenthalten, die kranke Arbeit-
nehmerInnen genossen. Wenn also ein unternehmen ArbeitnehmerInnen im Fall län-
gerer Abwesenheit ein recht auf rückkehr an den früheren oder einen gleichwertigen 
Arbeitsplatz gewährt – wozu es nicht verpflichtet ist –, so musste das auch für schwan-
gere Frauen gelten. Verboten wurde damit auch, schwangere Frauen generell zu kündi-

schen Arbeiter- und Angestelltenbundes denen der Bundeswirtschaftskammer gegenüberstellt. Am späteren Ge-
setz ist klar ersichtlich, dass die von den organisationen der ArbeitgeberInnen artikulierten Interessen deut-
lich unterlagen. – Siehe brief von Dr. Karl Kummer an bundeskanzler Ing. Julius raab vom 17. Jänner 1957, 
Karl-von-Vogelsang-Institut, Mappe Mutterschutzgesetz, ÖPl 2388.

256 Moik, Sten. Prot. nr, VIII. GP, 27. Sitzung am 13. März 1957, 1177.
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gen, sie zwangsweise in unbezahlten urlaub zu schicken257 oder ihnen eine beförderung 
vorzuenthalten258. 

Die entscheidungsgewalt über die Praxis blieb so den individuellen ArbeitgeberInnen 
überlassen. Im Pregnancy Discrimination Act bildete sich einerseits die Fokussierung auf in-
dividuelle rechte und darauf gründende Diskriminierungsverbote ab, die die ‚zweite Welle‘ 
der Frauenbewegung/en aus der Sprache der bürgerrechtsbewegungen übernommen hatte. 
Andererseits verweist das Diskriminierungsverbot von Schwangeren auch darauf, dass die 
Ansicht hegemonial blieb, es sei nicht Aufgabe staatlicher Politik, schwangere Arbeitneh-
merinnen als eigene Gruppe, die spezielle, gesellschaftlich zu berücksichtigende bedürf-
nisse hatte, zu adressieren.

ein Konzept spezieller, kontextueller bedürfnisse von Menschen mit betreuungsaufga-
ben spiegelte sich legistisch erstmals im Family Medical Leave Act (FMlA), den die Clin-
ton-Administration 1993 verabschiedete. Seitdem haben ArbeitnehmerInnen Anspruch 
auf bis zu zwölf Wochen unbezahlter Karenz in folgenden Fällen: wenn sie Vater oder 
Mutter ihres biologischen oder eines adoptierten Kindes werden, ein Pflegekind aufneh-
men, im Falle einer schweren erkrankung eines Kindes, des Partners/der Partnerin oder 
eines elternteils oder wenn sie selbst schwer krank werden. Anspruchsberechtigt sind al-
lerdings nur ArbeitnehmerInnen, die wenigstens ein Jahr lang im unternehmen arbeiten, 
die im Jahr zuvor zumindest 1250 Stunden gearbeitet hatten und die in einem unter-
nehmen arbeiten, das 60 oder mehr ArbeitnehmerInnen innerhalb eines Gebietes von 75 
Meilen radius des Arbeitsortes des/r betroffenen Angestellten beschäftigt. Das bedeutet 
also, dass viele teilzeitarbeitskräfte, ArbeitnehmerInnen in kleinen betrieben beziehungs-
weise in betrieben mit kleinen niederlassungen, also ArbeitnehmerInnen, die mit hoher 
Wahrscheinlichkeit ohnehin schon in ihren sozialen rechten benachteiligt sind, von die-
ser regelung ausgeschlossen bleiben und keinerlei Anspruch auf – bezahlte oder unbe-
zahlte – unterbrechung der erwerbsarbeit wegen Schwangerschaft oder der Geburt eines 
Kindes haben. Mit der Verabschiedung des FMlA hat die regierung aber dokumentiert, 
dass die Vereinbarkeit von Familienobliegenheiten und erwerbsarbeit ein Thema staat-
licher Politik geworden ist. Der Family Leave Act war das erste bundes gesetz in der Ge-
schichte der uSA, das zumindest bestimmte ArbeitgeberInnen verpflichtet, bestimmten 

257 Thomas Weigend, landesbericht uSA, in: Albin eser/Hans-Georg Koch (Hg.), Schwangerschaftsabbruch 
im internationalen Vergleich. rechtliche regelungen – Soziale rahmenbedingungen - empirische Grund-
daten, teil 2: Außereuropa, baden-baden 1989, 981.

258 Kristin e. Smith/Amara bachu, Women’s labor Force. Attachment Patterns and Maternity leave: A review 
of the literature (= Population Division Working Paper 32), 3, in: http://blue.census.gov/population/www/
documentation/twps0032/twps0032.html [Zugriff: 14. August 2001], Ausdruck im besitz der Autorin.
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ArbeitnehmerInnen elternkarenz zuzugestehen.259 Die Formulierung unterscheidet nicht 
nach geförderten Formen des Zusammenlebens, weder in Hinblick auf das Geschlecht – 
eine Differenzierung, die verfassungsrechtlich nicht möglich wäre –, noch im Hinblick 
auf die sexuelle orientierung der betroffenen. Die relevante Differenzierung des Gesetzes 
erfolgt aber – über die erwähnten beschränkungen hinaus – im Hinblick auf die soziale 
lage der potenziell betroffenen, weil kein finanzieller Ausgleich des einkommensentfalls 
erfolgt.

Dass die gesellschaftlichen Haltungen der formal geschlechtsspezifisch neutralen For-
mulierung nicht entsprechen, wird allerdings nach einem blick auf die untersuchungen 
der Auswirkungen des FMlA deutlich:260 Sie alle erheben die Anteile der Frauen bezie-
hungsweise der Mütter, die anspruchsberechtigt sind (und kommen auf einen Anteil von 
grob 50 Prozent). Zahlen über Männer, die Karenz nach dem FMlA in Anspruch neh-
men, konnte ich nicht finden. Dieser Datenmangel aber lässt vermuten, dass Männer, die 
betreuungspflichten wahrnehmen, weder auf der ebene individueller Praktiken noch als 
politikrelevante Subjekte in signifikanter Zahl vorhanden sind. „Arbeitnehmerinnen-Mut-
terschaft“ als teil eines legitimen reproduktiven Arrangements findet also ende des 20. 
Jahrhunderts erstmals hohe symbolische Akzeptanz, indem die entsprechende Position in 
einem Gesetzestext repräsentiert ist. 

Während sich also in den uSA das Verhältnis zwischen erwerbs- und reproduk-
tionsaufgaben deutlich veränderte, soweit es die normativen Vorgaben in bezug auf 
reproduktive Arrangements betraf, kann für Österreich keine so grundsätzliche Ver-
schiebung festgestellt werden. Die entwicklungen der 1970er Jahre zusammenfassend, 
kann festgestellt werden: erstens wurden bestehende Politiken im Wesentlichen bestä-
tigt und verstärkt. Direkte transferleistungen wurden erhöht, der Kreis der Anspruchs-
berechtigten ausgeweitet. berufstätige Mütter erhielten längere Arbeitsfreistellungen 
und höhere Zahlungen, die nun unabhängig von der Höhe des Haushaltseinkommens 
wurden. Staatliche Zahlungen, die wegen der Geburt beziehungsweise betreuung eines 
Kindes an die Stelle von erwerbsarbeitseinkommen traten, blieben aber davon ge-

259 Smith/bachu, Women’s labor Force Attachment Patterns, 3.
260 Commission on Family and Medical leave, A Workable balance: report to Congress on Family and Medi-

cal leave Policies, Washington, D. C. 1996; Jacob Klerman/Arleen leibowitz, FMLA and the labor Sup-
ply of new Mothers: evidence from the June CPS, Paper presented at the Population Association of America 
 meeting, Chicago 1998; Katherin ross, labor Pains, The effects of the Family and Medical leave Act on 
recent Mother’s return to Work After Childbirth, Paper presented at the Population Association of America 
meeting, Chicago 1998; Jane Waldfogel, The Impact of the Family and Medical leave Act, Paper presented 
at the Population Association of America meeting, Chicago 1998.
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kennzeichnet, dass sie einerseits an vorherige erwerbstätigkeit geknüpft blieben261 und 
andererseits ein erwerbseinkommen nie auch nur annähernd ersetzen konnten. Damit 
wurden Konzepte, die bereits um die Jahrhundertwende im bereich der Sozialdemokra-
tie beziehungsweise der entsprechenden Gewerkschaften entwickelt wurden, in etwas 
erweiterter Form umgesetzt, ohne dass deren inhärentes Dilemma adressiert worden 
wäre: Das Postulat der „Gleichheit“ im bereich der Arbeitswelt, also des nachvollzugs 
männlich konnotierter lebensmuster, wurde konterkariert durch eine sehr ‚ungleiche‘ 
Zuschreibung reproduktiver Aufgaben, die durch entsprechende sozialstaatliche rege-
lungen nochmals festgeschrieben wurde. Zweitens waren pronatalistische Argumente 
trotz der Ausweitung staatlicher leistungen unter dem Schlagwort „Familienpolitik“ 
– in deutlichem Kontrast zu den 1950er Jahren – in der öffentlichen Debatte nicht 
mehr von bedeutung.262 Das dritte Charakteristikum war die tatsache, dass erstmals 
ledige und alleinstehende Mütter eine wesentliche „Zielgruppe“ staatlicher Sozialpoli-
tik wurden: Sie erhielten seit 1974 ein höheres Karenzgeld und hatten bis zum dritten 
Geburtstag ihres Kindes Anspruch auf eine eigene Zahlung, die Sonder-notstands-
hilfe, wenn sie ihr Kind überwiegend selbst betreuten. Damit war die Schnittstelle 
von erwerbsarbeit und reproduktiven Aufgaben insofern betroffen, als die Dauer einer 
möglichen unterbrechung von erwerbsarbeit zugunsten der Kinderbetreuung für Al-
leinerzieherinnen ausgeweitet wurde. Ihre spezifische Situation fand allerdings kaum in 
spezifischen Politiken entsprechung, da die Übernahme gesellschaftlicher Verantwor-
tung nur partiell erfolgte, private Abhängigkeiten also bestehen blieben. Am generell 
gesamtgesellschaftlich und politisch bevorzugten und beförderten reproduktiven Arran-
gement änderte sich nichts: Das – weithin akzeptierte – Konzept der „Arbeitnehme-
rinnen-Mutterschaft“ war dadurch geprägt, dass es erwerbsarbeit geschlechtsspezifisch 
gegenüber reproduktiven Aufgaben als zweitrangig konstituierte. reproduktive Aufga-
ben blieben vorrangig privat, ihre erfüllung fest an weibliche Geschlechtszugehörigkeit 
geknüpft. Die ‚zweite‘ Frauenbewegung stellte diese Zuschreibungen zwar in Frage; es 
verweist aber auf die anhaltende Dominanz von sozialpartnerschaftlichen Institutionen, 
in denen Frauenbewegungen kaum einfluss hatten, dass sogar die entsprechenden ge-
setzlichen Grundlagen bis 1990 die klare geschlechts spezifische Zuschreibung wider-
spiegelten, indem (sieht man von der Formulierung des Anspruchs auf Pflegeurlaub 
ab) nur Frauen als Kinder betreuend vorgesehen wurden.

261 Diese feste Verknüpfung wurde erst zu beginn des 21. Jahrhunderts durch die einführung einer allgemeinen 
Zahlung, des „Kinderbetreuungsgeldes“, gelöst.

262 Siehe dazu Münz, Soziologische Aspekte der Familienentwicklung.
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4.6 Ergebnisse und Konklusionen

Die Vergleichsanalyse der beiden unterschiedlichen, hier rekonstruierten Geschichten 
zeigt, dass die Differenzen einerseits in den gesellschaftlichen Geschlechter-Arrange-
ments, andererseits in der Verfasstheit der politischen Kultur liegen. Die entwicklung 
der entsprechenden regelungen ging in den uSA von einem eindeutig dominanten Ge-
schlechter-Arrangement aus, das auf nach Geschlechtern getrennten Sphären und rol-
len beruhte und dem entsprach, was Pfau-effinger „männliche Versorgerehe“263 nennt. 
Sie war der adäquate reproduktive ort. Dieses Arrangement fußt auf übereinstimmenden 
normen, also einer entsprechenden „Geschlechterkultur“: Das bedeutet allerdings nicht, 
dass die tatsächlich gelebte „Geschlechterordnung“ nicht wesentlich heterogener war, als es 
die geschlechterkulturellen regeln vorgaben: In den uSA war die „Geschlechterordnung“ 
während des gesamten untersuchten Zeitraums entlang ethnischer Differenzen tief gespal-
ten,264 eine Spaltung, die sich allerdings nicht in den staatlichen normen widerspiegelte. 
Diese waren zumindest bis in die 1960er Jahre von einer geschlechtsspezifischen Spaltung 
geprägt: einer „bürgerin als Mutter“ stand das Konzept des „bürgers als Vater und ehe-
mann“ dichotom und komplementär gegenüber.265 Während das männliche Konzept durch 
das erfordernis der wirtschaftlichen Autonomie und Selbstverantwortung gekennzeichnet 
war, war die den Frauen zugeschriebene rolle genauso untrennbar mit einer Abhängigkeit 
vom ehemann (und nur ersatzweise vom Staat) verbunden: “Whereas the Protestant work 
ethic as applied to income-producing work was a moral and economic principle for man, 
economic dependency was a moral, God-given principle for women.”266 Dabei ist bemer-
kenswert, dass dieses Geschlechter- und Familienkonzept nicht auf individuelle lebens-
umstände und rollen bezug nahm, sondern in bezug auf die Geschlechtszugehörigkeit 
essenzialistisch war: So verdienten – im doppelten Wortsinn – Männer einen „Familien-
lohn“, auch wenn sie alleinstehend waren, während Alleinerzieherinnen ein solcher nicht 
zukam.267 Dieses Geschlechter-Arrangement blieb bis in den Kalten Krieg eng mit der 
uS-nation verbunden, bildete die Grundlage der Integration von immigrierten nicht-wei-

263 Pfau-effinger, Analyse internationaler Differenzen, 470.
264 Gwendolyn Mink, The lady and the tramp: Gender, race, and the origins of the American Welfare State, 

in: linda Gordon (Hg.), Women, the State, and Welfare, Madison, Wisconsin 1990, 92–122.
265 Siehe dazu Alice Kessler-Harris, In Pursuit of equity. Women, Men, and the Quest for economic Citizen-

ship in 20th-Century America, new York 2001, 15.
266 Virginia Sapiro, The Gender basis of American Social Policy, in: Gordon (Hg.), Women, the State, and Wel-

fare, 43.
267 Kessler-Harris, In Pursuit of equity, 7.
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ßen, nicht-protestantischen Gruppen und der legitimation gegenüber der Systemkonkur-
renz mit der Sowjetunion.268

Für das österreichische beispiel gilt, dass die männliche Versorgerehe – schon aufgrund 
der ökonomischen Gegebenheiten – bis in die 1950er Jahre keine gesamtgesellschaft-
lich durchsetzbare norm darstellte, obwohl verschiedene politische Akteursgruppen wie 
Christlich-Soziale beziehungsweise Katholisch-Konservative sie kontinuierlich vertraten. 
Zur geschlechterkulturellen regel konnte dieses lebensmodell aus verschiedenen Grün-
den nicht werden: erstens waren die bevölkerungsgruppen, in denen eine abweichende 
Geschlechterordnung lebensweltlich vorherrschte, nummerisch – im Vergleich zu den 
uSA – verhältnismäßig bedeutsam. Zudem verfügten diese Gruppen – vor allem in Ge-
stalt sozialdemokratischer organisationen – über eine politische repräsentation. Schon 
in den ersten gesetzlichen regelungen, die auf die Schnittstelle zwischen erwerbs- und 
betreuungsaufgaben zielten, spiegelt sich daher ein Konzept der „Arbeiternehmerinnen-
Mutterschaft“.269 Das heißt, neben einem formal geschlechtsneutralen, implizit aber über-
wiegend männlichen Arbeitnehmerbild zeigten sich in den entsprechenden Konzepten 
auch lebenszusammenhänge von Arbeitnehmerinnen mit betreuungspflichten. Aller-
dings stand der „Arbeitnehmerinnen-Mutterschaft“ keine „Arbeiternehmer-Vaterschaft“ 
gegenüber.270 Das heißt aber nicht, dass die „Arbeiternehmerinnen-Mutterschaft“ als le-
dige existenz gedacht war. Der einkommensersatz für Verdienstausfall kam im Verhältnis 
zur Festlegung von Arbeitsunterbrechungen spät und blieb zu niedrig, um Arbeitseinkom-
men zu ersetzen. Auch die „Arbeiternehmerinnen-Mutter“ blieb also von einem Versorger 
abhängig, trotz einer historisch vergleichsweise hohen rate unehelicher Geburten bis in 
die späten 1950er Jahre. 

268 Mink, The lady and the tramp, 114.
269 erna Appelt, Geschlecht – Staatsbürgerschaft – nation. Politische Konstruktionen des Geschlechterverhält-

nisses in europa, Frankfurt am Main–new York 1999, 106, verwendet den begriff „Arbeitermutterschaft“ für 
das französische beispiel. Im Deutschen bezeichnen Arbeiter beziehungsweise Arbeiterin aber Angehörige 
bestimmter beschäftigtengruppen, vor allem in der industriellen und gewerblichen Produktion, und Mit-
glieder einer bestimmten, von anderen unselbstständig beschäftigten wie zum beispiel Angestellten unter-
schiedenen Gesellschaftsschicht beziehungsweise einem entsprechenden Milieu. Durch die Verarmung des 
österreichischen bürger- und Kleinbürgertums, vor allem in der ersten republik, blieb das entsprechende 
lebensmodell aber nicht auf die Arbeiter und Arbeiterinnen beschränkt.

270 Das erste entsprechend formulierte Gesetz war jenes über die Pflegefreistellung von ArbeitnehmerInnen, 
das 1975 verabschiedet wurde. Geschlechtsneutral formuliert wurden entsprechende regelungen dann erst 
wieder, als Anfang der 1990er Jahre die Möglichkeit einer „elternkarenz“ fixiert wurde. – Siehe neyer, risiko 
und Sicherheit, 51. In der lebensweltlichen Praxis, in der Geschlechterordnung also, sind reproduktive Auf-
gaben aber während des gesamten untersuchungszeitraums nahezu ausschließlich an weibliche Geschlechts-
zugehörigkeit gebunden.
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Deutliche Anzeichen einer Verschiebung der jeweiligen Geschlechter-Arrangements 
zeigen sich in beiden Gesellschaften während des Zweiten Weltkriegs und danach. Die-
ser führte in beiden Gesellschaften zu einer stärkeren Integration von Frauen in den be-
reich der erwerbsarbeit und zu einer (weiteren) Verschiebung der Geschlechterkultur in 
richtung „Arbeitnehmerinnen-Mutterschaft“. Die Folgen dieser entwicklung waren aber 
gegenläufig: In den uSA wurde dadurch ein Prozess eingeleitet, der zu einer mittelfristigen 
Zunahme von weiblicher erwerbsarbeit, auch in bezug auf verheiratete und weiße Frauen, 
und zu einer langfristigen normverschiebung führte. „Arbeitnehmerinnen- Mutterschaft“ 
wurde zur hegemonialen norm. Die Veränderung schlug sich bereits ab Mitte der 1950er 
Jahre in den staatlichen Wohlfahrtsprogrammen271 und ab den 1970er Jahren in Diskri-
minierungsverboten wie dem Pregnancy Discrimination Act nieder. Am ende des 20. Jahr-
hunderts kam es schließlich zur hegemonialen Durchsetzung einer neuen norm, die er-
werbsarbeit zur geschlechtsneutralen bürgerInnen-Pflicht machte.272

In bezug auf Österreich ist das bild, das die nachkriegsgesellschaft bietet, ambivalent: 
Der vergleichsweise großzügige Ausbau der Mutterschutzgesetzgebung, der bis ins 21. 
Jahrhundert anhält, hielt zwar weiterhin am Konzept der „Arbeitnehmerinnen-Mutter-
schaft“ fest. In der Geschlechterordnung verlor dieses Konzept aber an bedeutung, wenn-
gleich die boomende nachkriegswirtschaft auf die Arbeitskraft von verheirateten Frauen 
mit betreuungspflichten nicht verzichten konnte. Auf der diskursiven ebene, in den öf-
fentlichen bildern und reden gewann aber ein Familienbild die oberhand, in dem die 
„Familie“ für breite, auch nichtbürgerliche bevölkerungsschichten den privaten Gegen-
entwurf zur und rückzugsraum von einer bedrohlich empfundenen „Außenwelt“ dar-
stellte und daher von unmittelbaren erwerbsaufgaben entlastet fantasiert wurde. Möglich 
wurde das durch die Vorstellung einer strikten, zweigeschlechtlich strukturierten Aufga-
benteilung zwischen Familien- und erwerbsarbeit. Diese nahezu allgegenwärtige Fantasie 
deckte zweifellos vorhandene Widerstände und brüche des Modells mit der täglich ge-
übten Praxis fortbestehender weiblicher berufsarbeit nahezu zu und ließ diese aus den öf-
fentlichen bildern und reden verschwinden.273 Gleichzeitig sank die erwerbsbeteiligung 
von Frauen bis in die 1960er Jahre. es kann zwar nicht davon gesprochen werden, dass 

271 Siehe dazu Jennifer leigh Mittelstadt, The Dilemmas of the liberal Welfare State, 1945–1964: Gender, 
race, and Aid to Dependent Children, phil. Diss. univ. of Michigan, Ann Arbor 2000; dies., From Welfare to 
Workfare: The unintended consequences of liberal reform, 1945–1965, Chapel Hill 2005.

272 Siehe beispielsweise Ann Shola orloff, explaining uS Welfare reform. Power, Gender, race, and the uS 
Policy legacy, in: Maria Mesner/Gudrun Wolfgruber (Hg.), The Policies of reproduction at the turn of the 
21st Century, Innsbruck u. a. 2006, 67–90.

273 Siehe dazu Maria Mesner, Die „neugestaltung des ehe- und Familienrechts“. re-Definitionspotentiale im 
Geschlechterverhältnis der Aufbau-Zeit, in: Zeitgeschichte 1997/5–6, 186–206.
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sich das Modell der männlichen Versorgerehe gesamtgesellschaftlich durchsetzte: In die 
Konjunkturphase der nachkriegszeit fällt in Österreich die Durchsetzung des Fordismus, 
dessen „Konsumseite“274 den familiären Verzicht auf weibliche beziehungsweise ehefrau-
liche erwerbseinkommen nicht nahelegte.275 Allerdings engten sich die entsprechenden 
Weiblichkeitsbilder signifikant ein. Als Hinweis für politische und lebensweltliche Priori-
täten mag auch gelten, dass sich Österreich im Arbeitskräftemangel der 1960er Jahre für 
die rekrutierung ausländischer, vorwiegend männlicher und gegen die Mobilisierung in-
ländischer, vorwiegend weiblicher Arbeitskräfte entschied. 

erst unter dem einfluss der ‚zweiten‘ Frauenbewegung differenzierten sich weibliche 
rollenbilder aus, sodass die erfordernisse von „Arbeitnehmerinnen-Mutterschaft“, nun 
auch in einer alleinerziehenden Form, in öffentlichen Diskursen und Politiken deutlicher 
repräsentation fanden. Ansätze zur Konzeptionalisierung einer reziproken „Arbeitneh-
mer-Vaterschaft“ blieben aber weiterhin höchst marginal.

Die AkteurInnen, die an den Verhandlungsprozessen in den jeweiligen Politiken maß-
geblich beteiligt waren, waren in beiden Fallbeispielen sehr konstant: Im europäischen 
beispiel wurden die sozialstaatlichen Anfänge stark entlang ökonomischer Positionen ver-
handelt. In diesem Sinne war Status- beziehungsweise Klassenzugehörigkeit von großer 
bedeutung, wenn es um sozialstaatliche Gesetze und Praktiken ging. Politische Parteien, 
die ihre Klientel nach Schichtzugehörigkeit rekrutierten, und Interessenvertretungen wa-
ren in Österreich bis in die 1960er Jahre die wichtigsten teilnehmer an entsprechenden 
Aushandlungsprozessen. In diesem Sinne war Geschlecht eine untergeordnete Kategorie. 
Die beschäftigten waren generell explizit geschlechtsneutral definiert, implizit aber ten-
denziell männlich gedacht, weil sich in der großen Mehrheit der regelungen unabhängige 
Subjekte ohne persönliche betreuungspflichten widerspiegelten. Im unterschied dazu wa-
ren uS-regelungen, die auf die Schnittstelle zwischen erwerbs- und betreuungsarbeit 
zielten, in einem umfeld entstanden, in dem Geschlecht explizit eine wesentlich größere 
bedeutung hatte. Die uS-Frauenbewegung/en war/en nahezu während des gesamten hier 
zur Debatte stehenden Zeitraums wesentliche Akteurin/nen, was die Problemdefinition 
sowie darauf replizierende gesetzliche regelungen betraf. Damit stand Geschlecht und die 
entsprechende normdefinition in der Diskussion über die rahmenbedingungen von re-
produktion explizit zur Debatte. Implizit waren die Debatten allerdings stark von ethnisch 
und klassenspezifisch definierten Hierarchien durchzogen. 

274 reinhard Sieder/Heinz Steinert/emmerich tálos, Wirtschaft, Gesellschaft und Politik in der Zweiten re-
publik. eine einführung, in: dies. (Hg.), Österreich 1945–1995. Gesellschaft Politik Kultur, Wien 1995, 16.

275 Siehe dazu anschaulich brigitte lichtenberger-Fenz, „Frauenarbeit mehrt den Wohlstand“. Frauen und das 
„Wirtschaftswunder“ der 50er Jahre, in: Zeitgeschichte 19/7–8 ( Juli–August 1992), 224–240.
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Wiewohl sich die normdefinierenden gesellschaftlichen Gruppen nach 1945 nicht ver-
änderten, hat sich doch zwischen dem ende des Zweiten Weltkriegs und 1996 – mit der 
welfare reform unter dem Präsidenten Clinton – der norminhalt signifikant verschoben. 
War bis 1945 die männliche Versorgerehe die norm, wurde ab Mitte der 1950er Jahre 
langsam ein Konzept favorisiert, das, vorerst vor allem über Sozialtransfers, „Arbeiterneh-
merinnen-Mutterschaft“ als lebensmodell durchsetzten sollte. „Abhängigkeit“ war in 
diesem System ein inhärentes Merkmal der Geschlechterverhältnisse und beschrieb die 
weibliche Position, entweder im Verhältnis zum ehemann-Versorger oder ersatzweise zum 
Staat. Parallel zur tendenz, dass auch weiße, verheiratete Frauen vermehrt erwerbsarbeit 
suchten und fanden, wurde „Abhängigkeit“ in den 1950er Jahren von einer Koalition aus 
expertInnen in der eisenhower-Administration, befürworterInnen von Sozialprogram-
men, philanthropischen Stiftungen, Freiwilligen-organisationen wie der National Social 
Welfare Assembly und Gewerkschaften zu einem Problem definiert,276 das vorderhand vor 
allem durch Sozialstaatsprogramme zu bekämpfen sei. Wiederum waren also die lebens-
weisen der weißen Mittelschicht zum Parameter der Integration, zum Prüfstein dessen 
geworden, was es hieß, „amerikanisch“ zu sein. nur hatten sich diese lebensweisen inzwi-
schen gewandelt, für alle bürgerInnen galt die Pflicht zur erwerbsarbeit, während die Zu-
schreibung der reproduktion eine ausschließlich weibliche blieb. Diese Konzeption fand 
in den reformen des Sozialwesens ende der 1990er Jahre ihren klarsten Ausdruck, wobei 
die normative Setzung eine über den Kreis der SozialhilfeempfängerInnen hinausgehende 
Wirkung hatte: “[… t]he 1996 law embodies broader social objectives aimed at reforming 
individuals’ sexual behavior and restoring ‚traditional family norms‘ not only among those 
on welfare but among all Americans.”277 Die das Programm tAnF (temporary Assistance 
for needy Families) verwaltende bundes-bürokratie formulierte die Ziele folgenderma-
ßen: „to provide assistance to needy families so that children can be cared for in their own 
homes; to reduce dependency by promoting job preparation, work and marriage; to prevent 
out-of-wedlock pregnancies; and to encourage the formation and maintenance of two-
parent families.“278 

Die Verschiebung der Geschlechter- und reproduktionsnorm in bezug auf die Auftei-
lung von erwerbs- und betreuungsarbeit wurde durch eine umstrukturierung des sozial-
staatlichen Systems gestützt und begleitet: Seit dem beginn des 20. Jahrhunderts hatte ein 

276 Mittelstadt, The Dilemmas of the liberal Welfare State, 84–100.
277 The Alan Guttmacher Institute, Issues in brief: Welfare law and the Drive to reduce ‘Illegitimacy’, in: http://

www.agi-usa.org/pubs/ib_welfare00.html, 14. August 2001, 2.
278 Administration for Children and Families, U. S. Department of Health and Human Services, Fact Sheet Wel-

fare. Temporary Assistance for Needy Families, in: http://www.acf.dhhs.gov/programs/opa/facts/tanf.htm [Zu-
griff: 15. August 2001].
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Sicherungssystem aus Mütterpensionen bestanden, die den betroffenen Frauen und ihren 
Kindern, wenn auch beschränkten, unterhalt bot, wenn ein männlicher ernährer fehlte 
und die Frauen diese gesellschaftliche unterstützung ‚verdienten‘. Während des New Deal 
wurde ein reihe ähnlicher Programme auf bundesstaaten-ebene zu einem föderalen Pro-
gramm unter dem namen Aid to Dependent Children zusammengefasst und vereinheitlicht. 
Ziel dieser Programme war einerseits sicherzustellen, dass auch in ‚unvollständigen‘ Fa-
milien das dominante und privilegierte Geschlechter-Arrangement nicht in Frage gestellt 
wurde, indem Frauen mit Kinderbetreuungspflichten für ihren unterhalt erwerbsarbeit 
leisteten. Andererseits konnten über die Zugangskriterien zu diesen Programmen lebens-
weisen und Verhalten der bedürftigen diszipliniert werden, weil „Anstand“ und „Schick-
lichkeit“ als bedingung formuliert waren und entsprechendes Wohlverhalten tatsächlich 
kontrolliert wurde.279 Ab den 1950er Jahren änderten sich die Voraussetzungen für sozial-
staatliche Hilfe: erwerbsarbeit war nicht mehr Hindernis, sondern wurde vorderhand na-
hegelegt,280 am ende des 20. Jahrhunderts wurde sie sogar Voraussetzung dafür, dass eine 
Person sozialstaatliche unterstützung ‚verdiente‘. Die Verhaltensänderung, die sich nach 
1945 an der Schnittstelle zwischen erwerbs- und reproduktionsarbeit bei den weißen, 
protestantischen Mittelschichten der uSA zeigte, führte letztlich auch zu einer Verschie-
bung der dominanten und von staatlichen Politiken durchgesetzten norm. Diese Verschie-
bung wurde auch und ganz wesentlich über sozialpolitische Arrangements durchgesetzt.

In einem Spannungsverhältnis zur intendierten Durchsetzung der norm der „Arbeiter-
nehmerinnen-Mutterschaft“ steht, dass der bereich der erwerbsarbeit in seinen regeln 
und Praktiken weitgehend an einer männlichen Arbeitnehmernorm ausgerichtet blieb, also 
die Situation von Personen mit (sich abzeichnenden künftigen) betreuungspflichten nicht 
oder aktiv diskriminierend reflektierte. Frauenorganisationen und expertInnen hatten 
zwar rund um die von Kennedy eingerichtete Commission on the Status of Women spezielle 
rechte nicht für Frauen qua Geschlecht wie die SozialreformerInnen und Feministinnen 
der Progressive Era, sondern für bestimmte Situationen – Karenzmöglichkeiten beispiels-
weise – gefordert. Diesen Forderungen konnte allerdings auch die ‚zweite Welle‘ der Frau-
enbewegung/en nicht ausreichend nachdruck verleihen: Forderungen, die im rahmen von 
„gleichen rechten“ formuliert wurden, waren insgesamt wesentlich erfolgreicher, wie die 
Verabschiedung von Antidiskriminierungsgesetzen im Allgemeinen sowie dem  Pregnancy 
Discrimination Act im besonderen zeigt. Auffallend ist, dass die Frauenbewegung/en, die 
zuvor so erfolgreich gewesen war/en, besondere Schutzgesetze für Frauen qua Geschlecht 

279 Siehe dazu linda Gordon, Pitied but not entitled. Single Mothers and the History of Welfare 1890–1935, 
Cambridge, Massachusetts 1994, 37ff.

280 Mittelstadt, The Dilemmas of the liberal Welfare State, 113ff.
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durchzusetzen, zum Höhepunkt der ‚zweiten Welle‘ daran scheiterte/n, besondere bestim-
mungen für Schwangere festzuschreiben. Als erste These für die erklärung dieses Schei-
terns mag der Hinweis dienen, dass der erfolg während der Progressive Era auf einer brei-
ten gesellschaftlichen Zustimmung für das die Forderungen prägende Geschlechtermodell 
beruhte. Diese breite Zustimmung war für die Geschlechterkonzepte der ‚zweiten Welle‘ 
nicht vorhanden: Die Dichotomie der Geschlechterbilder hatte sich zwar abgeschwächt. 
Aber das ArbeitnehmerInnen-Konzept war deswegen nicht „weiblicher“, also offener für 
reproduktive Aufgaben geworden.

Im unterschied dazu sind die österreichischen Politiken, die auf die Schnittstelle von 
erwerbs- und reproduktionsarbeit zielten, sowohl in der ersten als auch in der Zweiten 
republik das ergebnis eines Kompromisses von sozialdemokratischen und katholisch-
konservativen Konzepten, die wiederum mehrheitlich in ökonomischen Positionen ver-
ankert waren. Wiewohl für Katholisch-Konservative der adäquate ort der reproduktion 
zweifellos die männliche Versorgerehe war, stellte diese option bis in die 1950er Jahre hi-
nein aus ökonomischen Gründen keine gesamtgesellschaftlich durchsetzbare Alternative 
dar. Das heißt, dass Frauenerwerbsarbeit beschränkende bestimmungen nicht die rege-
lungen der Wahl waren. es wurden daher – mit sozialdemokratischer Zustimmung – be-
reits in den 1920er Jahren, in umfassenderem Ausmaß in der zweiten Hälfte der 1950er 
und in den frühen 1960er Jahren bestimmungen beschlossen, die relativ großzügige 
unterbrechungen der erwerbsarbeit für Arbeitnehmerinnen vorsahen, wenn sie Kinder 
gebaren. Diese regelungen projizierten „richtige“ reproduktion allerdings auch in eine 
Kernfamilie, die zwar nicht ausschließlich auf männlicher erwerbsarbeit beruhte, in der 
diese aber gegenüber der weiblichen zweifellos als vorrangig galt. 

Spätestens mit dem Mutterschutzgesetz von 1957 sowie der einführung des bezahlten 
Karenzurlaubes 1961 wurde die Präferenz für die betreuung von Kleinkindern durch die 
eigene Mutter gegenüber öffentlichen Formen der Kinderbetreuung – in einem breiten 
politischen Konsens, der keinen Widerspruch erlaubte – festgeschrieben. Seither wurde 
diese sozial- und arbeitsrechtlich abgesichert wie auch die sozialpolitische unterstützung 
für dieses Modell weiter ausgebaut. Das 2002 eingeführte „Kinderbetreuungsgeld“ dehnte 
sowohl den Kreis der Anspruchsberechtigten aus und verlängerte auch die mögliche Ka-
renzierungsdauer noch einmal, es kann daher als bisheriger Höhepunkt dieser politischen 
Prioritätensetzung interpretiert werden.281

281 Siehe dazu Hedwig lutz, Auswirkungen der Kindergeldregelung auf die beschäftigung von Frauen mit 
Kleinkindern. erste ergebnisse, in: WIFo Monatsberichte 2003/3, 213–227. Die Anfang 2010 in Kraft 
tretenden Änderungen in richtung einer einkommensabhängigen ersatzzahlung, die kürzere Karenzzeiten 
vorsieht, sind in der öffentlichen rhetorik vom Versuch motiviert, die rollen in der Kinderbetreuung weni-



„Mütter der Nation“ und/oder BürgerInnen: Geschlecht, Reproduktion und Sozialpolitik190

Im unterschied zu den uSA waren autonom organisierte Frauenbewegungen nicht sehr 
einflussreich in der Formulierung der Politiken: Die Dominanz von politischen Parteien 
hatte autonome organisationen seit der einführung des allgemeinen (also auch Frauen-)
Wahlrechts am beginn der ersten republik bereits deutlich geschwächt, sodass sie in der 
eskalierenden Auseinandersetzung am ende der ersten republik kaum politische Wirk-
macht erlangen konnten. Der nationalsozialismus zerriss die entsprechenden traditions-
stränge endgültig. Die Mutterschutzgesetze der Zweiten republik, ebenso wie diejenigen 
der ersten, wurden daher zwar vor allem von Frauen, die sich als politische Vertretung 
von ‚frauenspezifischen‘ Interessen verstanden, präsentiert und argumentiert. es gab aber 
in den ersten beiden nachkriegsjahrzehnten keine autonomen organisationsformen von 
Frauen. etwaige Interessendifferenzen mussten immer in männlich majorisierten politi-
schen organisationen und ihren Gremien ausgetragen werden. es scheint konsequent, 
dass diese Differenz in der politischen Kultur und Struktur der beiden länder die Formu-
lierung von politischen Strategien und Forderungen wesentlich beeinflusste. empirische 
Hinweise darauf, welche Politiken dabei als Alternativen denk- und diskutierbar waren, 
aber dem Zwang zur bildung einer einheitlichen Parteimeinung zum opfer fielen, gibt es 
leider nur sehr wenige, aber sowohl in den Protokollen der Sozialistischen Frauen als auch 
in jenen der Österreichischen Frauenbewegung.282 

Die ‚zweite‘ Frauenbewegung verschob die entsprechenden normen nur mittelbar, lang-
fristig und nicht grundsätzlich, was auf die starke politische und lebensweltliche Veran-
kerung dieser norm verweist. Zwar wurden in den 1970er Jahren erstmals Alleinerziehe-
rinnen dezidiert Adressatinnen von sozialpolitischen Maßnahmen und entsprechenden 
transfers, die allerdings nie ausreichten, um erwerbseinkommen zu ersetzen. Die Abhän-
gigkeit von Frauen mit entsprechenden betreuungspflichten von familiären netzen wurde 
zwar reduziert, aber nicht aufgehoben. 

Das bereits in den 1950er Jahren festgeschriebene normative Arrangement, in dem re-
produktion stattfinden sollte, wurde also durch die österreichische/n Frauenbewegung/en 
der 1970er Jahre nicht verändert: ein formal geschlechtsneutraler ArbeitnehmerInnen-
begriff konnte auch Aspekte von „Arbeitnehmerinnen-Mutterschaft“ inkludieren. Weil 
aber in der dominanten Geschlechterkultur die mütterliche obsorge in der Kindererzie-
hung prioritär war, zerfiel das augenscheinlich einheitliche geschlechtsneutrale Konzept 

ger geschlechtsspezifisch zu definieren. Über die Auswirkungen dieser politischen Maßnahmen könnte zum 
jetzigen Zeitpunkt im Jänner 2010 nur spekuliert werden. 

282 Siehe entsprechende Hinweise in den Protokollen der Sitzungen des Frauenzentralkomitees der SPÖ in den 
Jahren 1947 bis 1955, Verein für Geschichte der Arbeiterbewegung Wien, sowie im bestand der Österreichi-
schen Frauenbewegung in den Jahren 1946 bis 1951. entsprechende Zitate in Mesner, Die „neugestaltung 
des ehe- und Familienrechts“.
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zumindest in zwei verschiedene. Die trennlinie verläuft im Wesentlichen entlang der Ge-
schlechtszugehörigkeit: Arbeitnehmer ohne betreuungspflichten stehen Arbeitnehmerin-
nen mit betreuungspflichten gegenüber. 

Auf die relevanz von reproduktiven normen für die Herstellung nationaler „Identität“ 
wurde bereits anhand des uS-amerikanischen Fallbeispiels hingewiesen. War ein einheit-
liches reproduktives Modell in den uSA das Vehikel, über das die angelsächsische Do-
minanz behauptet und repräsentiert wurde, so fungierte das Modell „Familie“ in Öster-
reich als „privates“ rückzugsgebiet aus den Verunsicherungen von Weltwirtschaftskrise, 
Faschismen und Krieg. Die Aufrechterhaltung dieses Modells war gesamtgesellschaft-
lich konsensual prioritär gegenüber den Anforderungen der wachsenden und Arbeitskräfte 
benötigenden nachkriegswirtschaft: Statt auf die Mobilisierung weiblicher Arbeitskraft-
reserven setzen die politischen eliten bis Anfang der 1970er Jahre auf die Anwerbung von 
ausländischen Arbeitskräften. In dieser Schwerpunktsetzung wurden sie allerdings, soweit 
das nachvollziehbar ist, von der hegemonial akzeptierten Geschlechterordnung unterstützt.

Generell ist festzustellen, dass die normative Definition des Verhältnisses von erwerbs- 
und reproduktionsaufgaben im Österreich des 20. Jahrhunderts nie so eindeutig wie in den 
uSA und viel stärker von Widersprüchlichkeiten geprägt war. Wie ausführlich dargelegt 
wurde, sind diese Widersprüchlichkeiten auf den Kompromisscharakter österreichischer 
gesamtgesellschaftlicher Setzungen zurückzuführen. „Familienpolitik“ bedeutete auch 
finanzielle unterstützungen für alle Menschen, die lange genug im land lebten oder 
StaatsbürgerInnen waren und Kinder hatten. Diese unterstützungen bestanden vor allem 
in einem teilweisen ersatz für die Kosten, die die Kinder verursachten. unterstützung 
für betreuung bekamen während des 20. Jahrhunderts nur bestimmte Gruppen von 
abhängig erwerbstätigen, weil diese unterstützungsleistungen den entfall von Gehalt 
partiell, aber eben nie vollständig oder überwiegend kompensieren sollten. erst zu beginn 
des 21. Jahrhunderts änderte sich diese Definition von Anspruchsberechtigung, als diese 
auf alle Personen mit Kleinkindern ohne rücksicht auf vorherige erwerbstätigkeit 
ausgedehnt wurde, aber mit der beschränkung, dass ein gewisses einkommen während 
der bezugsdauer nicht überschritten werden dürfe. Die Analyse, ob diese Veränderung 
eine signifikante normenänderung in bezug auf das Verhältnis zwischen reproduktion, 
erwerbsarbeit und Geschlecht abbildet beziehungsweise eine solche Veränderung initiiert, 
unterstützt und befördert, ist allerdings nicht mehr Thema dieser Arbeit.



5 Kriege um das „ungeborene Leben“. Die Auseinandersetzung um 

die gesetzliche Regelung des Schwangerschaftsabbruchs1

Gesetze, die nach je unterschiedlichen Kriterien Schwangerschaftsabbrüche in legale und 
illegale schieden, standen in vielen westlichen Demokratien während des letzten Drittels 
des 20. Jahrhunderts im Zentrum der öffentlichen Diskussion. Im unterschied zu anderen 
Gesetzesmaterien, die meist einigen expertInnen überlassen werden, überschritt die Ab-
treibungsdebatte die Grenzen der juristischen expertenzirkel hinein in den öffentlichen 
raum und wurde schließlich in den 1970er Jahren ein Thema, zu dem jede Politikerin und 
jeder Politiker Stellung beziehen musste. Darüber hinaus machte die Diskussion über Ab-
treibung gesellschaftliche Spaltungen sichtbar und setzte emotionen frei, die zu Massen-
demonstrationen, zivilem ungehorsam, vereinzelt zur tötung von Menschen führten.

Die hohe Aufmerksamkeit, die Abtreibung zumindest für einige Zeit sowohl in den 
Vereinigten Staaten als auch in Österreich erregte, hatte eine Fülle von historischen und 
politikwissenschaftlichen Arbeiten zur Folge, die sich mit der Abtreibungsdebatte im na-
tionalen oder regionalen rahmen befassten,2 sodass im unterschied zu den anderen hier 
diskutierten ‚Arenen‘ bereits auf eine umfangreiche historiografische und politikwissen-
schaftliche literatur zurückgegriffen werden kann. nur sehr wenige WissenschafterIn-

1 eine frühere Fassung dieses textes ist in englischer Sprache unter dem titel „Political Culture and the Abor-
tion Conflict. A Comparison of Austria and the united States“ erschienen in: David Good/ruth Wodak 
(Hg.), From World War to Waldheim: Culture and Politics in Austria and the united States, new York–ox-
ford 1999, 187–209.

2 In bezug auf die Vereinigten Staaten siehe zum beispiel Faye D. Ginsburg, Contested lives: The Abortion 
Debate in an American Community, berkeley–los Angeles–london 1990; linda Gordon, Woman’s body, 
Woman’s right. birth Control in America, revised and updated, new York 1990; dies., The Moral Property 
of Women. A History of birth Control in America, urbana–Chicago 2002; Kristin luker, Abortion and the 
Politics of Motherhood, berkeley–los Angeles–london 1984; James C. Mohr, Abortion in America. The ori-
gins and evolution of national Policy, oxford u. a. 1978; rosalind Petchesky, Abortion and Woman’s Choice, 
new York 1984; leslie J. reagan, When Abortion Was a Crime. Women, Medicine, and the law in the uni-
ted States, 1867–1973, berkeley–los Angeles 1997; rickie Solinger (Hg.), Abortion Wars. A Half Century of 
Struggle. 1950–2000, berkeley–los Angeles–london 1998; in bezug auf Österreich Karin lehner, Verpönte 
eingriffe. Sozialdemokratische reformbestrebungen zu den Abtreibungsbestimmungen in der Zwischen-
kriegszeit, Wien 1989; Maria Mesner, Frauensache? Zur Auseinandersetzung um den Schwangerschaftsab-
bruch in Österreich, Wien 1994; Marianne enigl/Sabine Perthold (Hg.), Der weibliche Körper als Schlacht-
feld. neue beiträge zur Abtreibungsdiskussion, Wien 1993.
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nen befassten sich mit Abtreibung in einer internationalen Perspektive. Ihre Arbeit führte 
meist zur Publikation von – informativen und detailreichen – Sammlungen von einzel-
artikeln, von denen sich jeder jeweils mit einem Staat befasste. Das Anstellen von Ver-
gleichen oder das Ziehen von Schlussfolgerungen blieb oft dem leser und der leserin 
überlassen.3 In den letzten Jahren entstanden allerdings eine reihe von komparatistischen 
Studien, die sich zumindest teilweise mit der Abtreibungsdebatte befassen.4 Für meine 
Überlegungen von besonderer bedeutung war J. Christopher Sopers Studie über die evan-
gelikalischen ChristInnen in den uSA und in Großbritannien, in der er der inhaltlichen 
Positionierung und der Strategie der jeweiligen christlichen Gruppen in der Abtreibungs-
debatte ein umfangreiches Kapitel widmet.5 Seinen Ausführungen über die Dynamik der 
evangelikalischen Gruppierungen als soziale bewegungen verdanken die folgenden Über-
legungen wichtige Anregungen. ende der 1990er Jahre legten dann Julia S. Connor, Ann 
Shola orloff und Sheila Shaver eine Analyse von liberalen Wohlfahrtsstaaten vor, in der 
sie einen engen Zusammenhang zwischen der Art und Weise, wie ein „recht auf Schwan-
gerschaftsabbruch“ formuliert wird, und dem tatsächlichen Zugang dazu feststellten.6 Ich 
werde weiter unten auf ihre Thesen zurückkommen.

Im Folgenden mache ich den Konflikt über die gesetzliche regelung des Schwanger-
schaftsabbruchs, der zwischen zwei eigentlich inkommensurablen, Kompromissen kaum 
zugänglichen Positionen ausgetragen wurde, zum Thema meiner vergleichenden Über-
legungen. In manchen Analysen wird zu recht auf die erstaunlichen Ähnlichkeiten im 
Verlauf des Konflikts in verschiedenen ländern in den späten 1960er und in den 1970er 
Jahren hingewiesen. Diese betreffen den Zeitpunkt des Konfliktausbruchs, die Struktu-
rierung der öffentlichen Debatte, die prägende rolle einer „Frauenbewegung“, ihre Argu-
mente und ihre Strategien zur erregung öffentlicher Aufmerksamkeit sowie die jeweiligen 
resultate in Form gesetzlicher regelungen. Zurückgeführt werden die Similaritäten meist 

3 eser/Koch (Hg.), Schwangerschaftsabbruch im internationalen Vergleich; Feminist review 29 (Frühling 
1988): Abortion: The International Agenda; Paul Sachdev (Hg.), International Handbook on Abortion, ed. 
new York 1988; die Kapitel über Abtreibung in Women and Politics Worldwide, hg. von barbara J. nelson/
najma Chowdhury, new Haven–london 1994.

4 Außer den unten zitierten beispielsweise: Janet Hadley, God’s bullies: Attacks on Abortion; in: Feminist 
review 48 (Herbst 1994), 94–113; Myra Marx Ferree/William Anthony Gamson/Jürgen Gerhards/Dieter 
rucht, Shaping Abortion Discourse. Democracy and Public Sphere in Germany and in the united States, 
Cambridge, uK 2002.

5 J. Christopher Soper, evangelical Christianity in the united States and Great britain: religious beliefs, Politi-
cal Choices, new York 1994.

6 Julia S. o’Connor/Ann Shola orloff/Sheila Shaver, States, Markets, Families. Gender, liberalism and So-
cial Policy in Australia, Canada, Great britain and the united States, Cambridge, uK–new York–Melbourne 
1999, 157–185.
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auf den einfluss, den die uS-amerikanische Frauenbewegung auf ähnliche Gruppen in 
Westeuropa ausübte.7 Ich möchte diese Art der Darstellung, die aus meiner Sicht zu phä-
nomenologisch argumentiert und die ereignisse im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts 
isoliert, etwas modifizieren: Zwar werden diese ereignisse ebenfalls den Fokus meiner 
Analyse bilden, ich werde aber die Abtreibungsdebatte, die in den Vereinigten Staaten 
und in Österreich stattfand, mit länger zurückreichenden entwicklungen kontextualisie-
ren. So versuche ich, einen blick unter die oberfläche der Ähnlichkeiten zu werfen und 
die unterschiedlichen „Grammatiken“ der nationalen politischen Diskurse8 freizulegen. 
Mein Interesse richtet sich in diesem letzten Fallbeispiel darauf, wie politische Struktu-
ren die Handlungsspielräume von AkteurInnen definieren und prägen, wie sie politisches 
Handeln gleichzeitig ermöglichen und beschränken. Darüber hinaus werde ich die bedeu-
tungsfelder der zentralen begrifflichkeiten und Argumentationsmuster in ihrer histori-
schen Kontingenz darstellen und diese in beziehung setzen zu den normativen Setzungen 
im bereich der reproduktion.

5.1 Abtreibungsdiskurse und wer sie führte

Am 23. Jänner 1974 beschloss der österreichische nationalrat nach jahrelanger öffentlicher 
Diskussion die Fristenregelung, die Abtreibungen während der ersten drei Schwanger-
schaftsmonate straffrei machte, als teil eines neuen Strafgesetzes. Über die Dreimonats-
frist hinaus waren Abbrüche dann erlaubt, wenn leben oder Gesundheit der Schwange-
ren durch die Schwangerschaft ernsthaft gefährdet war, wenn die Gefahr bestand, dass 
das Kind körperlich oder geistig schwer geschädigt sein würde oder die Schwangere zum 
Zeitpunkt der Schwängerung unmündig war.9 nahezu genau ein Jahr vorher, am 22. Jän-
ner 1973, hatte der uS-Supreme Court seine entscheidung im Fall Roe v. Wade bekannt 
gegeben: Darin verbot er dem Staat die einmischung in die entscheidung einer Frau, 
ihre Schwangerschaft abbrechen zu lassen, bevor der Fötus lebensfähig sei. Durch diesen 
Spruch wurden die Abtreibungsregelungen nahezu aller uS-amerikanischen bundesstaa-
ten verfassungswidrig und damit aufgehoben.

Die zeitliche Koinzidenz der ereignisse, die mit ähnlich gelagerten in vielen europäi-
schen Staaten, beispielsweise in Frankreich, Großbritannien, der bundesrepublik Deutsch-

7 Siehe zum beispiel Silvia Grillenberger, eine Chronologie der Frauenbewegungen in der bundesrepublik 
Deutschland und in Österreich in den siebziger Jahren unter besonderer berücksichtigung der Abtreibungs-
diskussion, phil. Diplomarbeit univ. Wien 1989.

8 Ich danke Matthew Paul berg dafür, dass ich diesen begriff ausborgen durfte.
9 StGb 1974, §97.
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land und der Deutschen Demokratischen republik, zusammenfallen, legt die Frage nach 
einer gemeinsamen ursache nahe. Diese könnte beispielsweise – denkt man an den Zu-
gang von ursula beer10 – in einer Veränderung der Wirtschafts- und damit der bevöl-
kerungsweise liegen: Man könnte beispielsweise die These formulieren, dass durch den 
Wirtschaftsboom der nachkriegszeit und den diesen begleitenden Arbeitskräftemangel 
die notwendigkeiten der Produktion auch in bezug auf Frauen mehr Gewicht bekommen 
hätten als die Aufgaben der reproduktion. Das hätte eine Veränderung der reproduktiven 
Arrangements, eine Verschiebung der normen notwendig gemacht. Die liberalisierung 
der Abtreibungsbestimmungen habe – neben effizient wirkenden Verhütungsmitteln – da-
rauf abgezielt, die weibliche Generativität besser steuern und damit den erfordernissen 
der erwerbsarbeit anpassen zu können. Auch in den Überlegungen, die Donna Harsch auf 
der basis ihrer Analyse der Verhältnisse in der DDr anstellt, spielt die erwerbsarbeit eine 
zentrale rolle, wenn auch in etwas anderer Perspektivierung. In ihrem weniger struktu-
ralistischen Zugang stellt sie individuelle und kollektive erfahrungen ins Zentrum: “[…] 
we need to focus on a variable that is key to the experience of women and that changed in 
the period under consideration–that is, the nature, degree, and social meaning of women’s 
waged work.” In den frühen 1970er Jahren sei die erwerbsbeteiligung von Frauen sehr 
hoch gewesen, und zwar in vielen Industriegesellschaften. Ähnliche erfahrungen einer 
neuen Generation von Arbeitnehmerinnen-Müttern wären ein wesentlicher Faktor, wa-
rum zuerst die Argumente, die auf die Volksgesundheit zielten, und dann die Forderung 
nach reproduktiven rechten an relevanz gewannen.11

Die folgende Analyse zielt darauf ab, anhand der entwicklungen in den uSA und Ös-
terreich die Genese der Gesetzesänderung und die durch sie signalisierte normverän-
derung zu rekonstruieren. Ich werde dabei mein Hauptaugenmerk auf die Akteure des 
politischen Prozesses legen, um so Hinweise für Antworten auf die Frage nach den Voraus-
setzungen der Gleichzeitigkeit zu finden.

5.1.1 „Frauenbewegungskulturen“

Sowohl in Österreich als auch in den Vereinigten Staaten wurden die oben ange-
führten ereignisse der Jahre 1973/74 in der Öffentlichkeit als Sieg der ‚zweiten‘ oder 
‚neuen‘ Frauenbewegung begriffen. Die bildung der jeweiligen nationalen Frauenbewe-
gungen war während der 1960er Jahre in beiden Staaten auf einer ähnlichen ideologi-

10 beer, Geschlecht, Struktur, Geschichte; dies., Geschlecht – Klasse – Struktur; siehe dazu auch Kapitel „Such-
bewegungen: Annäherungen, Ansätze, Definitionen, Grenzziehungen“, Abschnitt „‚reproduktion‘?“.

11 Donna Harsch, Society, Abortion, and the State in east Germany, 1950–1972, in: The American Historical 
review 102/1 (February 1997), 83.
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schen basis erfolgt: Diese fußte auf einer Gesellschaftsinterpretation, in deren Zentrum 
das Geschlecht als eine der zentralen, wenn nicht als die zentrale Kategorie sozialer 
unterscheidungen und gesellschaftlicher Hierarchien stand. Geschlecht wurde so zur 
mobilisierenden Identifikation für jene Frauen, die in den späten sechziger Jahren zu-
erst in den uSA, bald aber auch in vielen westeuropäischen ländern begannen, sich 
zu organisieren. Die in diesem rahmen politisch aktiven Frauen lehnten meist tradi-
tionale Familienmodelle und die eindimensionale rolle der Mutter und Hausfrau, die 
diese für Frauen bereithielten, vehement und öffentlich ab. Die Aktivistinnen forderten 
Selbstbestimmung und sexuelle befreiung für die Frauen. In diesem Zusammenhang 
wurden Abtreibung und Geburtenkontrolle zu zentralen Themen in der Mobilisierung 
sowohl der uS-amerikanischen als auch der österreichischen Frauenbewegung – trotz 
gravierender unterschiede in den organisatorischen ressourcen und rahmenbedingun-
gen. um diese unterschiede beschreiben zu können, werde ich im Folgenden einige 
Grundlinien der historischen entwicklung, die in unserem Zusammenhang von Inter-
esse scheinen, skizzieren.

In Österreich erfolgte die Kodifizierung des Abtreibungsverbots lange bevor die Mo-
derne feministische bewegungen hervorbringen konnte.12 Im 18. Jahrhundert legte der 
sich entwickelnde moderne Staat – unter den Vorzeichen einer merkantilistisch inspirier-
ten bevölkerungspolitik – besonderes Augenmerk auf die Durchsetzung des Verbots.13 
erst am ende des 19. Jahrhunderts wurden dessen berechtigung und Funktionsweise öf-
fentlich diskutiert und damit in Frage gestellt. Vom 18. bis weit ins 20. Jahrhundert gal-
ten also im Wesentlichen dieselben regeln: Abtreibung war in jedem Fall ein Verbrechen. 
Ausnahmen gab es keine spezifischen, es konnten nur die allgemeinen notstandsklauseln 
des Strafgesetzes herangezogen werden, die Gesetzesverletzungen im Fall der Abwendung 
einer lebensgefahr entschuldigten.

In den uSA hingegen stammt die Kodifizierung des Abtreibungsverbots aus dem letz-
ten Drittel des 19. Jahrhunderts, erfolgte also zu einer Zeit, als sich eine ‚erste‘ Frauenbe-
wegung bereits gebildet und etabliert hatte. bis dahin waren Abtreibungen auf sowohl ge-
setzliche als auch breite gesellschaftliche toleranz getroffen. In den meisten bundesstaaten 
hatte – entsprechend dem common law – gegolten, dass eine Abtreibung dann kein Anlass 
zur Strafe sei, wenn sie vor dem „quickening“ des Kindes durchgeführt wurde, also bevor 
die Schwangere Kindsbewegungen wahrnahm.14 Die Kodifizierung des Verbots ist einge-

12 Siehe dazu ursula Floßmann/elisabeth Križ, Die geschichtliche entwicklung des Sexualstrafrechts. Darge-
stellt an zwei beispielen: Abtreibung und Vergewaltigung, in: ursula Floßmann (Hg.), Frau im recht. Ge-
schichte – Praxis – Politik, linz 1988, 27–58.

13 Siehe dazu Mesner, Frauensache, 11; Pawlowsky, Mutter ledig – Vater Staat.
14 Siehe dazu Mohr, Abortion in America, 22ff.
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bettet einerseits in den Geburtenrückgang im Zuge des demographischen Übergangs – im 
laufe des 19. Jahrhunderts fiel die durchschnittliche Geburtenrate einer weißen Frau von 
7,04 (1800) auf 3,56 Kinder (1900) –,15 andererseits in die etablierung einer professionel-
len, akademischen Medizin, die so ihren Anspruch auf ein Monopol im umgang mit den 
Menschenkörpern demonstrierte. In den 1860er Jahren lancierte die American Medical 
 Association eine aggressive Kampagne gegen Abtreibungen. Der Kampagne der organi-
sierten Ärzte gelang es, sowohl Gesetze als auch gesellschaftliche einstellungen zu beein-
flussen: bis 1880 änderten 40 Staaten ihre Abtreibungsgesetze,16 bis 1900 hatte jeder Staat 
Abtreibungsbeschränkungen: Die verschiedenen Gesetze machten Schwangerschafts-
abbrüche unabhängig vom Schwangerschaftsstadium zum Verbrechen. Meist kannten sie 
aber therapeutische Indikationen, über deren Zutreffen akademisch ausgebildete Ärzte zu 
entscheiden hatten.17 

ebenso unterschiedliche Periodisierungen wie die entwicklung der Abtreibungsnor-
men weisen die Geschichten der Frauenbewegungen in den uSA und in Österreich auf. In 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es aber schließlich in beiden ländern Frauen-
bewegungen außerhalb der Strukturen politischer Parteien,18 wobei die organisatorischen 
ursprünge der uS-amerikanischen Frauenbewegung bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts 
zurückreichen.19 Während sich die österreichische sogenannte „bürgerliche“ Frauenbewe-
gung vor allem aus Angehörigen des städtischen bürgertums rekrutierte, stammten die 
uS-amerikanischen Aktivistinnen meist aus jener weißen Mittelschicht, deren Angehö-
rige, wie bereits an früherer Stelle ausführlich erörtert, schon in der ‚neuen‘ Welt geboren 
waren, also zumindest der zweiten einwanderergeneration angehörten. ohne die immen-
sen unterschiede zwischen den beiden emanzipationsbewegungen zu übergehen, lassen 
sich in beiden Fällen ähnliche Positionen in bezug auf die Abtreibungsregelungen mit 
ganz ähnlichen Argumentationszusammenhängen feststellen: beide Frauenbewegungen 
gingen von der These aus, dass es getrennte, geschlechtlich bezeichnete gesellschaftliche 
Sphären gäbe. Die „natürliche Pflicht“ von Frauen, Kinder zu gebären, und ihre gesell-
schaftliche rolle als Mutter und erzieherin der Kinder wurde nicht in Frage gestellt. Die 

15 Siehe tabelle 3 in Daniel Scott Smith, Family limitation, Sexual Control, and Domestic Feminism in Victo-
rian America, in: tone (Hg.), Controlling reproduction, 80.

16 Siehe dazu Mohr, Abortion in America, 147–170.
17 Introduction, in: tone (Hg.), Controlling reproduction, xviii.
18 Für die österreichische entwicklung siehe Anderson, utopian Feminism, sowie Johanna Gehmacher/natascha 

Vittorelli (Hg.), Wie Frauenbewegung geschrieben wird. Historiographie, Dokumentation, Stellungnahmen, 
bibliographien, Wien 2009.

19 barbara ryan, Feminism and the Women’s Movement. Dynamics of Change in Social Movement, Ideology 
and Activism. new York–london 1992; Hymowitz/Weissman, A History of Women in America.
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liberalisierung der in beiden ländern strengen Abtreibungsgesetze wurde als Konsequenz 
daraus nicht gefordert.20

Die weißen, bereits in den uSA geborenen Mittelschicht-Frauen, die die uS-Frau-
enbewegung bildeten, prägten während des 19. und des beginnenden 20. Jahrhunderts 
die politische Positionierung von Frauen in den Auseinandersetzungen, in denen die Ge-
schlechterhierarchie zur Debatte stand. Die politische Position von Arbeiterinnen war im 
politischen Feld der Vereinigten Staaten nur dort vertreten, wo Arbeitsbeziehungen und 
damit in Zusammenhang stehende Fragen verhandelt wurden, also vor allem im gewerk-
schaftlichen Kontext mit entsprechender politischer Agenda. Zwischen den weißen Mit-
telschicht-Frauen und den Arbeiterinnen gab es kaum organisatorische oder persönliche 
Kontakte. Die uS-amerikanische Frauenbewegung hatten ihre Wurzeln in den „Moral-
bewegungen“ gegen Sklaverei und Alkohol. Wie schon ausgeführt, waren ihre Mitglieder 
meist verheiratet und nicht berufstätig. In einer menschlichen, hier vor allem weiblichen 
„natur“ begründete Geschlechterrollen wurden nicht in Frage gestellt. Den komplemen-
tären Geschlechterrollen entsprachen zwei getrennte gesellschaftliche Sphären: Dem 
Heim als weiblichen raum der Fürsorge, der Geburt und der Pflege von Kindern stand die 
männliche öffentliche Sphäre der Wirtschaft, des Geldverdienens und der Politik gegen-
über. Mutter zu sein war in diesem Zusammenhang ein unverzichtbarer, absolut essenziel-
ler bestandteil weiblicher existenz. Abtreibungen erschienen so als resultat unkontrollier-
ter, unverantwortlicher, roher und ungezähmter männlicher Sexualität,21 sie waren daher 
– in den Worten von elizabeth Cady Stanton, einer der zentralen Personen der ‚ersten‘ 
Frauenbewegung – Ausdruck einer „degradation of woman“22. Die existenz weiblicher 
Sexualität wurde verleugnet. In diesem ‚Gedankenmilieu‘ entstand kein Widerstand gegen 
die einführung der Abtreibungsverbote in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Faye 
Ginsburg findet die ursache dafür, dass es keinen organisierten weiblichen Widerstand 
gegen das gesetzliche Abtreibungsverbot gab, in einer konservativen Haltung der ‚ersten‘ 
Frauenbewegung sowohl in sexuellen als auch in sozialen Fragen.23 Versteht man unter 
„konservativ“, dass die Interessen der weißen protestantischen natives gegenüber später 
einwandernden bevölkerungsgruppen durchgesetzt werden sollten, so scheint diese Inter-
pretation vor allem in den Fällen plausibel, in denen Geburtenkontrolle und Abtreibung 
mit termini wie „race suicide“ in Zusammenhang gebracht wurden. Die betonung des 
Status der Mutterschaft und die Ablehnung all dessen, was Mutterschaft als natürliche 

20 Hacker, Staatsbürgerinnen.
21 Hymowitz/Weissmann, History of Women in America, 67.
22 Zitiert nach: Ginsburg, Contested lives, 29.
23 ebenda, 33f.
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„bestimmung“ in Frage stellen könnte, kann aber auch als Defensivstrategie einer in der 
Öffentlichkeit rechtlosen Gruppe von Menschen gelesen werden. linda Gordon unter-
strich, dass Mutterschaft für diese Frauen die Quelle ihrer Würde in einer Welt war, die ihr 
diese so oft verweigerte.24 Abtreibung als legitime Praktik zu verteidigen und Abtreibungs-
möglichkeiten zu fordern hätte bedeutet, diese ideologische legitimation für die Forde-
rung nach politischer Partizipation und den letzten Zufluchtsort für die Konstruktion 
weiblichen Selbstwertgefühls und gesellschaftlicher bedeutung in Frage zu stellen. Aller-
dings trugen die Aktivistinnen dieser Frauenbewegung auf diese Weise dazu bei, dass das 
„century of silence“25 in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beginnen und ‚ungestört‘ 
bis in die zweite Hälfte des 20. andauern konnte: Geschwiegen wurde kollektiv über die 
Abtreibungen, die versteckt – entweder in den Hinterhöfen, wenn Frauen aus den unteren 
Schichten betroffen waren, oder in den Privatordinationen von ÄrztInnen im Falle etwas 
privilegierterer Frauen – vor sich gingen.26

Wiewohl sich die lebensweltliche Situation von Frauen in Österreich in bezug auf Ab-
treibungspraktiken nicht so stark von der uS-amerikanischen unterschieden haben dürfte, 
verlief die entwicklung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf der ebene der öf-
fentlichen, vor allem der politischen Diskurse erheblich anders. In beiden ländern brachte 
zwar das ende des ersten Weltkriegs die Ausweitung des Wahlrechts auf – im Fall der 
uSA weiße – Frauen. Aber während in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts in 
den uSA ein teil der Frauenbewegung mit ihrer Kampagne für das Equal Rights Amend-
ment begann und ein anderer sich für spezielle Schutzgesetze für erwerbstätige Frauen 
engagierte,27 machte die sozialdemokratische Frauenbewegung als teil der Sozialdemo-
kratischen Arbeiterpartei in Österreich die reform der Abtreibungsgesetze zu einem zent-
ralen Thema ihrer politischen Arbeit.28 nach einführung des allgemeinen Wahlrechts für 
Frauen wurden diese als Wählerinnen für die politischen Parteien von bedeutung.29 Die 
Sprache und die Argumentation der sozialdemokratischen Forderungen oszillierte aller-
dings zwischen verschiedenen und im Grunde widersprüchlichen begründungsstrategien. 
Vertreterinnen des Frauen-Reichskomitees kritisierten, dass das Abtreibungsverbot nur für 

24 Gordon, Woman’s body, Woman’s right, 236.
25 luker, Abortion, 40.
26 Siehe dazu zum beispiel reagan, When Abortion Was a Crime.
27 Siehe dazu Kapitel „‚Mütter der nation‘ und/oder bürgerInnen: Geschlecht, reproduktion und Sozialpolitik“.
28 Auch die KommunistInnen traten in der ersten republik für die Abschaffung des § 144, der das Abtreibungs-

verbot enthielt, ein. Ihre rolle war aber bis zum Verbot der KPÖ 1933 so marginal, dass im Folgenden aus 
Gründen der Übersichtlichkeit auf die Schilderung ihrer Positionen verzichtet wird.

29 Andrea Schurian, Der Agitationswert der Abtreibungsfrage in den sozialdemokratischen Medien der 1. öster-
reichischen republik, grund- und integrativwissenschaftliche Diss. univ. Wien 1982.
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Menschen aus ärmeren bevölkerungsschichten gelte, die sich keine privaten Ärzte leisten 
konnten. es entstehe außerdem durch die vielen illegalen Abtreibungen, die das Verbot 
verursache, und die damit zusammenhängende häufige Verletzung von Frauen ein enor-
mer Schaden an der Volksgesundheit. Vereinzelte Stimmen argumentierten auch mit indi-
viduellen (Frauen-)rechten: es sei Sache der Frauen, „selbst zu bestimmen, wann, ob und 
wie oft sie Mutter werden wollen“.30 bevölkerungs- und gesundheitspolitische ‚experten‘ 
wie der Wiener Gesundheitsstadtrat Julius tandler hingegen wollten mittels Abtreibung 
der „natürlichen Auslese“ nachhelfen. tandler beispielsweise lehnte eine allgemeine ent-
kriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs ab, da im Sinne einer „rationellen be-
wirtschaftung des organischen Kapitals“31 eine regelung vorzuziehen sei, die Abbrüche 
unter bestimmten – medizinischen, sozialen und „eugenischen“ – bedingungen zuließ. 
Drei Ärzte sollten die medizinische und die eugenische Indikation bescheinigen. einer 
davon, vorzugsweise ein „älterer Amtsarzt“32, nehme eine rolle als „Hüter des lebens des 
embryo, aber auch Wächter der Gesundheit der Mutter“, als „Mandatar der Gesellschaft 
und Vertreter der behörde“33 ein. Die beiden anderen seien Fachärzte jener bereiche, in 
die die Indikation falle. eine Kommission aus „einem Arzt, einer Frau, einem Anwalt des 
embryo und einem gewählten Vertreter der Gesellschaft“ hätte unter dem Vorsitz eines 
richters über das Vorliegen der sozialen Indikation zu entscheiden. es ist offensichtlich, 
dass der Anspruch, selektive bevölkerungspolitik zu betreiben beziehungsweise der Gesell-
schaft Zugriff auf entstehendes leben zu sichern, mit der rhetorik von individuellen Frau-
enrechten kollidierte. Dass die Scheidung zwischen frauenemanzipatorischen und euge-
nischen Argumenten nicht unbedingt entlang der Geschlechtszugehörigkeit verlief, zeigt 
ein blick auf oda olberg, eine zu ihrer Zeit bekannte sozialdemokratische Journalistin, 
die in den 1920er Jahren offen für euthanasie an behinderten und Zwangsabtreibungen 
an schwangeren geistig behinderten eintrat.34 

30 unsere Forderungen im Parlament, in: Arbeiterinnen-Zeitung 30/6 (15. März 1921), 2.
31 Julius tandler, Mutterschaftszwang und bevölkerungspolitik, in: Der lebendige Marxismus. Festgabe zum 70. 

Geburtstag von Karl Kautsky, hg. von otto Jenssen, Jena 1924, 380.
32 ebenda, 379.
33 ebenda.
34 Siehe dazu Gudrun exner/Josef Kytir/Alexander Pinwinkler, bevölkerungswissenschaft in Österreich in der 

Zwischenkriegszeit: Personen, Institutionen, Diskurse, Wien 2002 (= endbericht eines Projektes des Fonds 
zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, verfasst im Auftrag des Instituts für Demographie der Ös-
terreichischen Akademie der Wissenschaften), 116–120; Ilse Korotin, „bemerkungen über rassenhygiene und 
Sozialismus“. oda olberg-lerda, die eugenische bewegung und ihre rezeption durch die linke, in: Doris 
Ingrisch/Ilse Korotin/Charlotte Zwiauer (Hg.), Die revolutionierung des Alltags. Zur intellektuellen Kultur 
von Frauen in der Zwischenkriegszeit, Frankfurt am Main–berlin–bern–bruxelles–new York–oxford–Wien 
2004, 101–119.
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Gemeinsamer nenner von eugenisch und frauenemanzipatorisch motivierter Forde-
rung nach mehr Zugriffsrechten auf die menschliche Generativität war die Abschaffung 
des bestehenden Abtreibungsverbots. Die widersprüchlichen erwartungen an diese Auf-
hebung konnten in einem Kompromiss versteckt werden: Die regierende Koalition mit 
christlich-sozialer Dominanz ließ den Gedanken, dass eine Aufhebung oder auch nur die 
lockerung des Abtreibungsverbots realistisch sei, ohnehin nicht aufkommen. Sogar der 
deutsch-nationale regierungspartner, in dessen umfeld die einführung von zwangsweisen 
Sterilisationen durchaus positiv diskutiert wurde, lehnte die legalisierung von „eugenisch“ 
indizierten Abtreibungen ab: Das Thema „Abtreibung“ war in der ersten republik durch 
die Kampagne der sozialdemokratischen Frauen (partei-)politisiert – in das polarisierte 
politische Klima der ersten republik passte für die Deutsch-nationalen offenbar auch 
eine partielle Übereinstimmung mit den oppositionellen SozialdemokratInnen nicht.35 

Das ende der republik brachte 1933/34 auch das ende der öffentlichen Debatte über 
Abtreibung. Der autoritäre „Ständestaat“ setzte die pronatalistische Politik der christlich-
sozial dominierten Vorgänger-regierungen fort und verschärfte die gesetzliche Formulie-
rung des Abtreibungsverbots.36 Das zeitigte zwar wahrscheinlich wenig praktische Auswir-
kungen, auf einer symbolischen ebene ist die reformulierung aber signifikant. Von mehr 
als symbolischer bedeutung ist, dass das „Ständestaat“-Gesetz „zum Schutz des mensch-
lichen lebens“ nach dem ,Anschluss‘ Österreichs an das nationalsozialistische Deutsch-
land aufgehoben und durch das „Gesetz zur Verhütung erbkranken nachwuchses“ ersetzt 
wurde. Die strikt pronatalistische Haltung des „Ständestaats“ wurde durch ein selektives 
Paradigma ersetzt: Grundsätzlich unterstanden Abtreibung und Sterilisation nicht dem 
Willen der betroffenen, sondern ausschließlich dem Staat und den von ihm beauftragten 
organen. Abtreibung wurde nun nicht mehr verboten, sondern „verstaatlicht“.37 Jeder pro-
natalistischen Maßnahme für den „erwünschten“ teil der bevölkerung – sogenannte ari-
sche, sogenannte erbgesunde Menschen – stand eine entsprechende antinatalistische Maß-
nahme für die „lebensunwerten“, die jüdischen oder sonstigen „nicht-arischen“ Menschen 
gegenüber: ehestandsdarlehen, Mutterkreuz, lebensborn und verschärfte bestimmungen 
gegen die Abtreibung auf der einen Seite entsprachen Heiratsverboten und Zwangsauflö-
sungen von ehen, Zwangssterilisationen, euthanasie und Massentötungen von „unwertem 
leben“ auf der anderen.38 

35 Siehe Gehmacher, ‚Völkische Frauenbewegung‘, 137.
36 bundesgesetz zum Schutz des menschlichen lebens, bGbl nr. 203/37.
37 bock, Zwangssterilisation im nationalsozialismus; Gabriele Czarnowski, Das kontrollierte Paar. ehe und Se-

xualpolitik im nationalsozialismus, Weinheim 1991, 159.
38 bock, Zwangssterilisation im nationalsozialismus.
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nach dem Zweiten Weltkrieg reorganisierten sich die sozialdemokratischen Frauen 
schnell innerhalb der nunmehrigen SPÖ – und nahmen nach der Wiedererrichtung der 
parlamentarisch-demokratischen Strukturen auch ihre Vorkriegsanstrengungen in bezug 
auf die reform der Abtreibungsbestimmungen wieder auf. Während zumindest zu beginn 
ihre resolutionen nahezu gleich lauteten wie bis 1933/34, hatten sich das politische Klima 
und der politische Diskurs entscheidend verändert: Wie an anderer Stelle noch detailliert 
gezeigt wird, mündete die nationalsozialistische bevölkerungspolitik in einem die politi-
sche Debatte nachhaltig prägenden legitimitätsverlust der eugenik.39 Von der eugenik 
inspirierte Argumente, die noch in der Zwischenkriegszeit vor allem unter medizinischen 
experten verbreitet und allgemein anerkannt gewesen waren, waren im öffentlichen poli-
tischen Diskurs der nachkriegszeit nahezu bedeutungslos geworden.

Aber nicht nur der politische Diskurs, auch die politischen Strukturen hatten sich ver-
ändert: Die sozialdemokratische Partei bildete gemeinsam mit der ÖVP und der KPÖ 
die Wiederaufbau-Konzentration, die ab 1947 auch de jure zur Wiederaufbau-Koalition 
zwischen ÖVP und SPÖ wurde. unter deren rahmenbedingungen hatte die sozialdemo-
kratische Führung wenig Interesse an einer reform der Abtreibungsbestimmungen. Die 
katholische Kirche, die nach wie vor jede liberalisierung strikt ablehnte, hatte innerhalb 
der ÖVP großen einfluss. Hätte die SPÖ auf der Gesetzesreform bestanden, hätte das 
viel Sand ins mühsam am laufen gehaltene Koalitionsgetriebe gebracht. Das zentrale Ziel 
sowohl von ÖVP als auch von SPÖ war die Aufrechterhaltung der Koalition zur Absi-
cherung der eingeschlagenen marktwirtschaftlich west-orientierten Aufbauvariante. es ist 
typisch für die auf einheit orientierte, zentralistische politische Kultur Österreichs, dass 
die sozialdemokratischen Frauen weder versuchten, Verbündete außerhalb ihrer Partei zu 
finden, noch ihre Kampagne für eine liberalisierung der Abtreibungsbestimmungen in-
nerhalb der Partei fortsetzten, nachdem die traditionelle Forderung von der Parteispitze 
zurückgewiesen worden war. Die Diskussion über die Abtreibungsgesetze verstummte aber 
nicht völlig. Sie wurde in kleinen Zirkeln aus einigen Politikerinnen und wenigen medizi-
nischen und juristischen experten innerhalb der Partei weiter geführt.

Zusammenfassend möchte ich zwei Punkte betonen: Sowohl in den Vereinigten Staaten 
als auch in Österreich gab es wenigstens bis in die 1920er Jahre politische bewegungen, die 
sich, von Frauen getragen, durch die Geschlechterdifferenz definierten und ihre politische 
Agenda danach ausrichteten. Vor allem in den uSA waren diese bewegungen sehr aktiv 
und versuchten, den politischen entscheidungsprozess in vielen Fragen zu beeinflussen. 
Keine der relevanten Gruppierungen bezog allerdings öffentlich gegen das Abtreibungs-
verbot Stellung. Im Hinblick auf Karen offens unterscheidung zwischen beziehungs-

39 Siehe Abschnitt „rationalisierung“ im Kapitel „rationalisierung, Individualisierung, Globalisierung“.



203Abtreibungsdiskurse und wer sie führte

feminismus, der auch im 20. Jahrhundert in europa noch prägend gewesen sei, und Indi-
vidualfeminismus, der sich im lauf des 20. Jahrhunderts in den uSA durchgesetzt hätte,40 
wird bei der Analyse der unterschiedlichen Positionen deutlich, dass die Scheidung und die 
Zuordnung der geografischen räume zu kurz greifen: es scheint, als ob die soziale Posi-
tion der jeweiligen Klientel beziehungsweise wie diese von den jeweiligen feministischen 
eliten wahrgenommen wurde wichtig dafür wäre, welche politischen Positionen jeweils 
eingenommen wurden. Die bürgerlichen Frauenbewegungen, für die die lebensweltliche 
realisierung einer Hausfrauen-Position aufgrund ihrer ökonomischen Situation realistisch 
erschien, tendierten dazu, essenzialistische Geschlechterbilder und getrennte Sphären für 
die beiden Geschlechter anzunehmen. Für Frauen aus den unteren Schichten war die Ver-
sorgerehe zum gegenständlichen Zeitpunkt hingegen keine option. Die österreichischen 
SozialdemokratInnen sahen sich als VertreterInnen dieser bevölkerungsschichten. Die 
entsprechende Frauenbewegung stellte – innerhalb einer männlich geprägten politischen 
Partei – eine gewisse Kontinuität in der Abtreibungsdiskussion her, die in den Vereinigten 
Staaten nicht vorhanden ist, auch wenn die sozialdemokratische Parteiführung dem Thema 
Abtreibung im lauf der entwicklung höchst unterschiedliche relevanz beimaß.

5.1.2 Die „Hoch-Zeit“ der Familie

Wie bereits dargestellt,41 vollzogen sich um die und nach der Mitte des 20. Jahrhunderts 
außerhalb des politischen Feldes Veränderungen vor allem im Fortpflanzungs- und Hei-
ratsverhalten der Menschen. Diese Verschiebungen waren von großer bedeutung für den 
Verlauf, den die Abtreibungsdebatte sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Öster-
reich nahm – oder genauer: nicht nahm. Die „Hoch-Zeit“ der Familie begann in den uSA 
in den vierziger Jahren, in Österreich aufgrund einer durch den nachkriegsmangel verur-
sachten Verzögerung in den frühen fünfziger Jahren und dauerte bis Mitte der sechziger 
Jahre. Folgende entwicklungen waren in beiden ländern signifikant42: Junge leute heira-
teten öfter und früher. Die betreffenden ehepaare hatten mehr Kinder als ihre eltern und 
brachen damit den demographischen langzeit-trend der sinkenden Geburtenrate. Die 
eltern der „baby-boomer“ wurden in den uSA in den späten 1940er, in Österreich in den 
frühen 1950er Jahren erwachsen. Die ehe war für die Angehörigen dieser Generation in 
einem höheren Ausmaß norm und normalität als für die Generationen vor ihnen.

40 offen, Feminismus in den Vereinigten Staaten und in europa.
41 Siehe auch Kapitel „‚Mütter der nation‘ und/oder bürgerInnen“.
42 Detaillierte Zahlen und Statistiken siehe elaine tyler May, Homeward bound. American Families in the Cold 

War era, o. o. 1988 in bezug auf die uSA; Münz, Soziologische Aspekte der Familienentwicklung in bezug 
auf Österreich.
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relevanter und letztlich entscheidender als diese demographischen Verschiebungen er-
scheint für meine Überlegungen allerdings die tatsache, dass sie von einem bedeutungsge-
winn traditioneller Familienmodelle mit klar unterschiedenen und getrennten Geschlech-
terrollen begleitet waren. Das elternpaar bestand idealerweise aus ehefrau und Mutter der 
Kinder, die völlig in ihrer rolle als Hausfrau aufging, und einem ehemann beziehungs-
weise Vater, der das Familieneinkommen durch seine berufstätigkeit zu verdienen hatte. 
Ihre entsprechung in der individuellen lebensführung hatten diese Modelle, sowohl in 
Österreich als auch in den uSA, in einem massiven rückzug der Frauen von einem durch 
die Kriegsheimkehrer angespannten Arbeitsmarkt. Der ‚rückzug‘ war allerdings nicht in 
allen Fällen ein freiwilliger, oft wurden Frauen mit dem Verweis auf die größere „Wichtig-
keit“ von männlichem erwerbseinkommen von den Arbeitsplätzen verdrängt, die sie wäh-
rend der Abwesenheit der Männer eingenommen hatten.43 In den uSA sank auch die rate 
der Frauen an den Colleges, als die Geburtenraten stiegen.44 Weiterhin blieb zwar ein ho-
her Anteil von Frauen berufstätig, und es deutet einiges darauf hin, dass die Zahl vor allem 
verheirateter berufstätiger Frauen während der 1950er Jahre sowohl in den uSA als auch 
in Österreich stieg.45 Öffentliche rhetorik und lebensweltliche Praktiken klafften aber in 
beiden Gesellschaften auseinander, indem die existenz einer großen Zahl von berufstäti-
gen verheirateten Frauen in der öffentlichen rede über und in den bildern von „Familie“ 
schlichtweg ausgeblendet wurde. Der terminus der „renaissance“, mit dem dieser Pro-
zess oft belegt wird, also der Wiederkehr von etwas Vergangenem, kann sich nur auf das 
dominante Familienmodell, nicht auf die lebenswelt der historischen Subjekte beziehen. 
Sondern die tatsache, dass in der Mitte des 20. Jahrhunderts mehr Menschen heirateten 
und Kinder bekamen, ist mit elaine tyler May eher als „the first wholehearted effort to create 
a home that would fulfil virtually all its members’ personal needs through an energized 
and expressive personal live [Hervorhebung der Autorin]“46 zu bezeichnen. rainer Münz 
nannte die Jahre nach 1955 zu recht „,goldenes Zeitalter‘ des Heiratens und Kinderkrie-
gens“47. In ihrer Massenhaftigkeit war die erscheinung des Familie-Gründens tatsächlich 
keine renaissance, sondern eine sozialhistorisch neue erscheinung.

Die bis dahin unbekannte Akzeptanz und Aneignung der traditionellen Geschlechter-
rollen machte eine öffentliche Debatte über Abtreibung nahezu unmöglich. Die Forderung 
nach Abtreibungsmöglichkeiten zu erheben bedeutete auch, die bestimmung der Frauen 

43 Siehe dazu auch Kapitel „‚Mütter der nation‘ und/oder bürgerInnen: Geschlecht, reproduktion und Sozial-
politik“, Abschnitt „nachkriegszeit und Wirtschaftsboom“.

44 Hymowitz/Weissman, A History of Women in America, 326.
45 Siehe Sealander, As Minority becomes Majority, 133 sowie Gehmacher/Mesner, land der Söhne, 37ff.
46 tyler, Homeward bound, 11.
47 Münz, Soziologische Aspekte, 12.
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zur Mutterschaft in Frage zu stellen. Zu akzeptieren, dass Abtreibungen legal sein kön-
nen, heißt zu akzeptieren, dass sich Frauen legitimerweise entscheiden, kein Kind haben 
zu wollen – zumindest nicht zum jeweiligen Zeitpunkt. Der Anspruch, dass es im leben 
einer Frau andere Prioritäten geben könne als die Sicherung der Fortpflanzung, ist eine 
Infragestellung der ideologischen legitimation der Geschlechterrollen durch eine wie im-
mer gedachte „natur“, die nicht gesellschaftlich definiert und konstruiert ist. Wichtig für 
meine Fragestellung ist, dass die jungen Frauen ihre neuen „alten“ rollen vorderhand nicht 
ablehnten – jedenfalls liegt dieser Schluss angesichts des Fehlens öffentlich geäußerten 
Widerstandes und der relativen Schwäche der zeitgenössischen Frauenbewegungen nahe: 
Weder in den Vereinigten Staaten noch in Österreich gab es in den fünfziger Jahren bedeut-
same Frauenbewegungen. “[…] the postwar years saw an almost total rejection of feminist 
programs and awareness; building a home and bringing up a family seemed to be enough 
for most women”48: Die uS-amerikanische Frauenbewegung, ohnehin bereits gespalten und 
geschwächt, löste sich fast auf.49 linda Gordon diagnostizierte einen bis in den 1960er Jahre 
dauernden „long hiatus in the power of feminism“.50 bemühungen sozialdemokratischer 
Politikerinnen in Österreich, an emanzipatorischen Idealen orientierte „Frauenpolitik“ zu 
formulieren, scheiterten auch am mangelnden Interesse der Adressatinnen.51 

Allerdings verlief die gesamtgesellschaftliche Durchsetzung der Mutter- und Haus-
frauen rolle als zentrale und nahezu einzige weibliche positiv konnotierte repräsentation 
in der Öffentlichkeit nicht ohne Widersprüche und reibungen, auch wenn diese in der öf-
fentlichen rede nicht oder nicht als solche angesprochen wurden: Alle verfügbaren Daten 
und Schätzungen in bezug auf die Zahl der illegalen Abtreibungen legen nahe, dass diese 
in den ersten beiden nachkriegsjahrzehnten sowohl in Österreich als auch in den Ver-
einigten Staaten im historischen Vergleich hoch war,52 ein Hinweis auf jedenfalls indivi-
duelle rollenkonflikte. Das Familienmodell der nachkriegszeit und die damit in Zusam-
menhang stehenden Geschlechterrollen wurden aber bis in die sechziger Jahre hinein nicht 
öffentlich in Frage gestellt und blieben die einzig gültige und mögliche repräsentation 
erwachsener lebensführung.

Was die ursachen dieser entwicklung betrifft, nehmen die meisten AutorInnen ein 
„postwar desire to return to ,normalcy‘“53 an. Dieses hätte – nach dem Chaos des Krie-
ges und (jedenfalls in bezug auf europa) des Wiederaufbaus – die Familie „zum brenn-

48 Hymowitz/Weissman, History of Women in America, 326.
49 Hoff, law, Gender, and Injustice, 206ff.
50 linda Gordon, u. S. Women’s History, o. o. 1990 (= The new American History), 3.
51 Siehe dazu detaillierter Mesner, Die „neugestaltung des ehe- und Familienrechts“.
52 luker, Abortion, 53; Mesner, Frauensache, 74f.
53 Hymowitz/Weissman, History of Women in America, 326.
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punkt der individuellen und kollektiven Glücks-, Harmonie- und ordnungsbedürfnisse“ 
gemacht.54 obwohl die von der Wissenschaft angebotenen erklärungen für beide länder 
ähnlich lauten, meine ich, dass eine Differenzierung sinnvoll ist. elaine tyler May weist 
in ihrer Studie über die uS-amerikanischen Familien während des Kalten Krieges darauf 
hin, dass nach dem ersten Weltkrieg keine ähnlichen Steigerungen von Geburts- und 
Heiratsraten verzeichnet wurden.55 Sie begründet die entwicklung in bezug auf Familien-
gründung und reproduktion nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Dynamik des Kalten 
Krieges und interpretiert die Flucht ins private Heim, das oft wie eine burg vorgestellt 
wurde, als eine Spiegelung der befriedung des außenpolitischen Feindes, der Sowjetunion, 
und des inneren Feindes der McCarthy-Ära, des Kommunismus. Ich stimme ihr in der 
Annahme zu, dass der Familienkult nicht nur eine private, individuelle reaktion auf Welt-
wirtschaftskrise und Zweiten Weltkrieg war, sondern eine wichtige politische Komponente 
hatte. Der export der uS-amerikanischen Familienideologie war teil der amerikanischen 
bildungsaktivitäten in europa vor dem Hintergrund des Kalten Krieges und des Wett-
laufs mit der Sowjetunion sowie der Ideologien, die diese repräsentierte. Der Marshallplan 
gewährte ökonomische unterstützung für den europäischen, in diesem Falle österreichi-
schen Wiederaufbau und verhalf den österreichischen Familien unter anderem zu einigen 
der technischen Gerätschaften, die moderne Haushalte symbolisierten. Gleichzeitig lie-
ferte die große Zahl von uS-amerikanischen Filmen in den österreichischen Kinos der 
1950er Jahre bilder eines erfolgreichen „American way of life“, der das österreichische 
Familienideal prägen sollte.56 Aus einer österreichischen Perspektive wurden die Vereinig-
ten Staaten so zum Symbol von Modernität, Fortschritt, Wohlstand, Freiheit und Demo-
kratie. Die uS-amerikanischen Massenmedien, vor allem die Filmindustrie, stellten die 
Vorbilder für den österreichischen „Wiederaufbau“ zur Verfügung. Dieser Prozess führte 
jedoch genauer betrachtet nicht zum „Wieder“-Aufbau57, sondern resultierte in der etab-
lierung einer neuen ökonomischen, sozialen und vor allem kulturellen ordnung, die jenes 
Klima herstellte und unterlegte, das die öffentliche Diskussion der liberalisierung der Ab-
treibungsbestimmungen verhinderte. Der mit einem ökonomischen Versprechen gepaarte 

54 reinhard Sieder, Sozialgeschichte der Familie, Frankfurt/Main 1987, 241.
55 tyler, Homeward bound, 6.
56 1955 wurden zum beispiel 468 Filme in österreichischen Kinos gezeigt, 440 davon kamen aus dem Ausland, 

229 alleine aus den Vereinigten Staaten. – Siehe reinhold Wagnleitner, Coca-Colonisation und Kalter Krieg. 
Die Kulturmission der uSA in Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg, Wien 1991, 299.

57 Siegfried Mattl, „Aufbau“ – eine männliche Chiffre der nachkriegszeit, in: Irene bandhauer-Schöffmann/
ela Hornung (Hg.), Wiederaufbau weiblich. Dokumentation der tagung „Frauen in der österreichischen und 
deutschen nachkriegszeit“, Wien–Salzburg 1992 (= Veröffentlichungen des ludwig-boltzmann-Institutes für 
Geschichte der Gesellschaftswissenschaften 23), 15–23.
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kulturelle einfluss der uSA auf Österreich prägte gemeinsam mit den Folgen der Faschis-
men – persönliche und politische Instabilität, Kriegsauswirkungen, Zerstörung politischer, 
vor allem frauenemanzipatorischer traditionsstränge – das gesellschaftlich konservative 
Klima der nachkriegszeit, das es unmöglich machte, die traditionellen Geschlechterrollen 
in Frage zu stellen.

5.2 Ein „Recht auf Abtreibung“

ende der 1960er Jahre wurde die reform der Abtreibungsgesetze sowohl in Österreich 
als auch in den uSA zum „symbolischen Thema“. obwohl die politisch aktiven befürwor-
terInnen und die GegnerInnen einer liberalisierung in beiden ländern jeweils ähnliche 
Ideologien und Ziele hatten sowie ihre Argumente ganz ähnlich formulierten, ent wickelte 
sich die Abtreibungsdebatte in beiden ländern höchst unterschiedlich. Die ursache dafür, 
dass der Abtreibungskonflikt in den uSA schließlich eine so gewalttätige Form annahm, 
liegt, wie ich ausführen werde, zu einem in den Spezifika des politischen Systems der uSA, 
zum anderen im großen Gewicht religiöser Gruppierungen in der uS-amerikanischen 
Politik. Ich werde im Folgenden die ProtagonistInnen der beginnenden Auseinanderset-
zung um den Schwangerschaftsabbruch vorstellen und ihre Strategien, die organisatori-
sche entwicklung, ihre erfolge und niederlagen im Kontext des jeweiligen politischen 
Systems und der politischen Kultur beschreiben. 

5.2.1 Abtreibung als „symbolisches Thema“

Joseph Gusfield58 beschrieb die Anti-Alkohol-bewegung als „symbolischen Kreuzzug“ der 
uS-amerikanischen ProtestantInnen, die sich während des späten 19. und frühen 20. Jahr-
hunderts durch die Konkurrenz von, meist katholischen, einwandererInnen in ihrer so-
zialen Position gefährdet fühlten. Die unterschiedliche Haltung der beiden bevölkerungs-
gruppen gegenüber dem trinken von Alkohol wurde zum Angelpunkt, zum „symbolischen 
Thema“, wie ich es nennen möchte, das die ProtestantInnen wählten, um ihre Überlegen-
heit in Staat und Gesellschaft zu demonstrieren. Sie wandten sich an politische Institutio-
nen um die Anerkennung ihrer norm, weil, wie Gusfield formuliert: „governments affect 
the distribution of values through symbolic acts“.59 Im Konflikt zwischen den in der ‚neuen 
Welt‘ geborenen ProtestantInnen und den einwanderInnen des späten 19. Jahrhunderts 
wurde das trinken von Alkohol zum Symbol für einen gesellschaftlichen Wertekanon, 

58 Joseph Gusfield, Symbolic Crusade, urbana 1963.
59 ebenda, 167.
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für eine bestimmte lebensweise, für eine bestimmte Haltung gegenüber der Gesellschaft 
und für eine bestimmte Gesellschaftsinterpretation. Die ProtestantInnen hatten erfolg, 
als die legislative ihren Standpunkt akzeptierte und die kulturellen Praktiken der Immi-
grantInnen, die das trinken von Alkohol mit einschlossen, für ungesetzlich erklärte. Dieser 
„symbolische Akt“ des gesetzlichen Verbotes war das eigentliche Ziel des „Kreuzzuges“. es 
ging nicht vorrangig darum – und darauf weist Gusfield besonders hin –, dass tatsächlich 
niemand Alkohol trank.

Gusfield wurde berechtigt kritisiert, seine Interpretation von sozialen bewegungen be-
schränke sich zu sehr auf den ökonomischen Status, den es zu verteidigen gelte.60 Ich werde 
daher in meiner Interpretation des Abtreibungskonflikts Gusfields begriff des Status mo-
difizieren. Der gesellschaftliche Status einer Gruppe wäre dementsprechend nicht nur mit 
wirtschaftlichem Maß zu messen, sondern wird auch davon bestimmt, in welchem Ausmaß 
eine Gruppe imstande ist, ihre normen innerhalb einer Gesellschaft als allgemeingültige 
durchzusetzen. „Symbolische Kreuzzüge“ werden also nicht nur unternommen, um den 
ökonomischen Status in einer Periode sozialen Wandels zu behaupten; sie werden auch ge-
führt, wenn sich eine Gruppe in ihrer Weltinterpretation und in ihren normen gefährdet 
fühlt, um die Dominanz ihres Werte- und normenkanons in bezug auf erwünschtes so-
ziales Verhalten in einer sich verändernden Gesellschaft zu erhalten. es geht also auch um 
Hegemonie im bereich jener bedeutungssysteme, die in der gegenwärtigen Debatte unter 
dem Schlagwort der „Kultur“ zusammengefasst werden. Auch bei der Abtreibungsdebatte 
des letzten Drittels des 20. Jahrhunderts wurde nicht der sozio-ökonomische Status einer 
Gruppe verhandelt, sondern konfligierende Weltinterpretationen und damit in Zusam-
menhang stehende Wertemuster.

Darüber hinaus möchte ich zeigen, dass auch feministische Gruppen, die einen gesell-
schaftlichen Wandel forderten und sich nicht gegen einen solchen zu verteidigen such-
ten, Abtreibung zum Symbol machten – für ihre Ideen über die „richtige“ Gestaltung 
der Gesellschaft und die diesen zugrunde liegende Gesellschaftsinterpretation. Gesetze, 
die Schwangerschaftsabbrüche regelten, eigneten sich als symbolisches Thema, weil sie 
mit der gesellschaftlichen reproduktion und mit den Geschlechterbeziehungen, die für 
die betreffenden Gesellschaften fundamental sind, in Zusammenhang stehen. Indem 
Abtreibungsgesetze verhandelt wurden, wurde auch die gesellschaftliche Definition der 
Geschlechterrollen und der Geschlechterbeziehungen verhandelt, die bestehende Ge-
schlechterhierarchie stand zur Diskussion.61

60 Siehe beispielsweise Soper, evangelical Christianity, 11.
61 eisenstein, The Female body and the law, 188.
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Der in den 1960er und 1970er Jahren vor sich gehende soziale Wandel stellte genau 
diese traditionelle Geschlechterhierarchie in Frage. Sowohl in den Vereinigten Staaten als 
auch in Österreich stieg der Prozentsatz der berufstätigen Frauen stärker. Darüber hinaus 
waren die Frauen wenigstens zum teil besser ausgebildet beziehungsweise nahmen in grö-
ßerer Zahl an einem höherwertigen Ausbildungsgang teil, als das zuvor der Fall gewesen 
war. Die zunehmende brüchigkeit des bestehenden Geschlechter-Arrangements machte 
sich in steigenden Scheidungsraten bemerkbar. nach der „Hoch-Zeit“ der Familie gingen 
auch die Heiratsraten wieder etwas zurück. Die pharmazeutische Industrie stellte rela-
tiv sichere orale Kontrazeptiva zur Verfügung, die – zumindest vorderhand – von vielen 
Frauen sowohl in den uSA als auch in Österreich positiv aufgenommen wurden: Frauen 
konnten ihren Körper besser als zuvor kontrollieren, wenn sie das wollten. und einige we-
sentliche gesellschaftliche legitimationsinstanzen begannen, auf die Werteverschiebun-
gen zu reagieren und die neuen Freiräume zu akzeptieren: 1965 verbot zum beispiel der 
oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten im urteil Griswold v. Connecticut beschrän-
kungen in bezug auf die Geburtenkontrolle, soweit sie verheiratete Paare betrafen, indem 
er auf das recht auf Privatheit verwies.62

Die Veränderungen auf der gesamtgesellschaftlichen ebene entsprachen Wertever-
schiebungen in den individuellen lebensplanungen und -perspektiven. Für immer mehr 
Frauen war es nicht mehr das einzige lebensziel, ein Kind zu haben. Die Kontrolle ihrer 
reproduktiven Fähigkeiten wurde daher zum wichtigen Instrument der realisierung indi-
vidueller lebensplanungen. Kristin luker formulierte: 

When women accepted the definition that a woman’s role was as wife and mother, control of one’s 

own body meant little. When the biological working of one’s body and one’s social status (or intended so-

cial status) are congruent, who needs control? In everyday terms, if one’s role in life is to be a mother, it is 

not such a problem that one’s biology often seems singlemindedly bent on producing children. […] Once 

[women] had choices about life roles, they came to feel that they had a right to use abortion in order to 

control their own lives. [Hervorhebung im Original]63

ende der 1960er Jahre betraten neue Frauengruppen die politische bühne, zuerst in den 
Vereinigten Staaten, später im westlichen europa und in Österreich. In vielen ländern 
sollten sie die Abtreibungsdebatte, an der bisher nur kleine expertenzirkel aus Ärzten und 
Juristen teilgenommen hatten, grundsätzlich verändern. Im Zentrum der Gesellschafts-

62 Siehe dazu leslie Friedman Goldstein, Contemporary Cases in Women’s rights, Madison, Wisconsin 1994, 
10; Garrow, liberty and Sexuality, 196ff.

63 luker, Abortion, 118.
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interpretation der ‚neuen‘ Frauenbewegung stand die Frage, ob und welche Differenz es 
zwischen Männern und Frauen jenseits des physischen „kleinen“ unterschieds gäbe. Da-
mit standen auch alle Konzepte, die Geschlechterrollen essenzialistisch zu begründen 
suchten, zur Debatte. Im Zusammenhang mit dem Anspruch auf ein „selbstbestimmtes“ 
leben rückten für Frauen Abtreibung und Geburtenkontrolle ins Zentrum ihrer politi-
schen Forderungen – als Symbole, um die es sich zu kämpfen lohnte. eine der ersten pro-
choice-Aktivistinnen des Jahres 1967 in Kalifornien formulierte in einem Interview, das 
Kristin luker für ihre Studie über die Auseinandersetzung um die Abtreibungsgesetze 
führte: 

When we talk about women’s rights, we can get all the rights in the world – the right to vote, the right to 

go to school – and none of them means a doggone thing if we don’t own the flesh we stand in, if we can’t 

control what happens to us, if the whole course of our lives can be changed by somebody else that can get 

us pregnant by accident, or by deceit, or by force. So I consider the right to elective abortion, whether you 

dream of doing it or not, is the cornerstone of the women’s movement. […] if you can’t control your own 

body you can’t control your future, to the degree that any of us can control futures.64

eine andere ehemalige Aktivistin gab zu Protokoll: “to advocate the right of abortion […] 
meant destroying the ultimate punishment of sex and allowing the pleasure of sex for its 
own sake without the concomitant obligation of childbirth. Abortion stood at the apex of 
all our nightmares and inhibitions about sex.”65 eine Geschichte der uS-amerikanischen 
Frauenbewegung fasst die Situation in den Vereinigten Staaten lapidar folgendermaßen 
zusammen: “Without the right to abortion many women felt there could be no true sexual 
freedom for women.”66

Die europäischen Quellen legen Ähnliches nahe. In einem Aufruf der französischen 
Frauenbewegung, der auch von österreichischen Frauenrechtsgruppen rezipiert wurde, 
hieß es zu beginn der 1970er Jahre über Abtreibung:

Die freie und kostenlose Abtreibung ist nicht das Ziel im Kampf der Frauen. Sie ist nur eine der ele-

mentarsten Forderungen dieses Kampfes, eine Forderung, ohne deren Erfüllung der politische Kampf der 

Frauen nicht beginnen kann. Es ist notwendig für diesen Kampf, daß die Frauen das Recht auf ihren Kör-

per erlangen, daß sie frei über ihn verfügen können. […] Wir wollen kein besseres Gesetz, wir wollen die 

64 luker, Abortion, 97.
65 ebenda.
66 Hymowitz/Weissman, History of Women in America, 360.
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Aufhebung des Gesetzes. Wir wollen nicht Nächstenliebe, wir wollen Gerechtigkeit. […] Wir wollen, was 

uns gebührt: die Freiheit unseres Körpers.67

Der text eines Flugblattes der Aktion Unabhängiger Frauen (AuF), das in Wien in den frü-
hen siebziger Jahren verbreitet wurde, maß den Abtreibungsregelungen eine ähnlich große 
bedeutung bei: „Der Kampf gegen den Abtreibungsparagraphen ist ein teil des Kampfes 
um das Selbstbestimmungsrecht der Frau, um ihre Gleichberechtigung im Gesetz, im öf-
fentlichen leben, im betrieb und in der Familie!“68

Die liberalisierungsbefürworterInnen sowohl in den uSA als auch in Österreich sa-
hen also im freien Zugang zu Abtreibungsmöglichkeiten für alle Frauen das Symbol für 
„Frauenbefreiung“ und „Selbstbestimmung“. Das „recht“, kein Kind zu haben, wurde zu 
dem Symbol für die Kontrolle über den eigenen Körper, stand wiederum für „Freiheit“ 
schlechthin.69 

Was für die eine Gruppe die Möglichkeit einer positiv konnotierten Veränderung war, 
war für ihre GegnerInnen die bedrohung durch „Modernität“ und moralischen Verfall. In 
beiden ländern ließ die Forderung nach mehr rechten für Frauen, über ihre Schwanger-
schaften zu entscheiden, bald Gruppen entstehen, die für die Aufrechterhaltung der be-
stehenden Abtreibungsbeschränkungen eintraten. Während die pro-choice-AktivistInnen 
eine veränderte Definition von Geschlecht, Familie, Fortpflanzungsfähigkeit und Weib-
lichkeit postulierten, versuchten die pro-life-AktivistInnen eine Gesellschaft zu verteidi-
gen, die auf in ihrer Sichtweise naturhaft fundierten Geschlechterrollen und Geschlechter-
verhältnissen ruhte, gegen die bedrohliche Moderne, die als „materialistisch“, „dekadent“ et 
cetera empfunden wurde. Die Verteidigung des Abtreibungsverbots kann daher als Vertei-
digung der „alten“ ordnung in einer Phase des beschleunigten gesellschaftlichen Wandels 
interpretiert werden. Das Abtreibungsverbot wird in diesem Zusammenhang zum Damm, 
zum bollwerk gegen die bedrohungen der „Moderne“.

um diese Interpretation zu belegen, möchte ich nur einige wenige beispiele anführen. 
Im newsletter der LIFE coalition, einer Gruppe von GegnerInnen liberaler Abtreibungs-
bestimmungen in north Dakota, hieß es: 

67 Zitiert nach: 343 Französinnen. Ich habe abgetrieben. ein Aufruf; in: neues Forum. Internationale Zeitschrift 
für den Dialog 18/209-I/II (April/Mai 1971), 37f.

68 Flugblatt der AuF Für die Abschaffung des § 144, 1973, Österreichische nationalbibliothek, Handschriften-
sammlung, nachlass Christian broda, Mappe V 735.1, F 28.

69 Zur Kritik an diesem begriff siehe auch Susan Zimmermann, Fußnoten zu Geschichte und Politik der Selbst-
bestimmung, in: Aufrisse 11/1 (1990), 18–21; dies., Weibliches Selbstbestimmungsrecht und auf „Qualität“ 
abzielende bevölkerungspolitik. ein unverarbeiteter Zusammenhang in den Konzepten der frühen Sexual-
reform, in: beiträge zur feminstischen theorie und praxis 21/22, 53–71.
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Could it be that we have allowed idols of materialism, drugs, alcohol, money, sex, power or success to 

bind us […] and now our children and our families are being destroyed and taken away captive by satan? 

We must return to the God of the Bible [who] speaks clearly what we must do to reclaim our land and our 

beloved State of North Dakota from the enemy.70 

Francis Schaeffer, einer der wichtigsten Theologen der New Religious Right, schrieb in 
einem seiner bücher: 

The world spirit of our age rolls on and on claiming to be autonomous and crushing all that we cherish 

in its path. Sixty years ago could we have imagined that unborn children would be killed by the millions 

here in our own country? Or that we would have no freedom of speech when it comes to speaking of God 

and biblical truth in our public schools? […] But the Scriptures make clear that we as Bible-believing Chris-

tians are locked in a battle of cosmic proportions. It is a life and death struggle over the minds and souls of 

men for all eternity, but it is equally a life and death struggle over life on this earth.71 

In Österreich äußerte ein konservativer richter folgende Kritik an den bestrebungen, die 
Abtreibungsregelungen zu liberalisieren: 

Die natürliche Ordnung, in der das Kind aufwächst, ist die Familie, in der Vater und Mutter die Pflich-

ten dem Kinde gegenüber in sittlicher verantwortlicher, opfervoller Weise erfüllen. Voraussetzung ist die 

rechte Ehe. [Die] Unbekümmertheit um die Folgen eines unsittlichen und unordentlichen Lebenswandels 

und gegen die Werte des Lebens ist eine Hauptursache für alle weiteren vom Strafgesetz erfaßten Ver-

stöße gegen die Heiligkeit des Lebens – von der Abtreibung bis zum Mord. Kinder aus guten Ehen sind 

keine Mörder, Eltern, die sich lieben, wollen ihre Kinder und haben es nicht nötig, die unerwünschten Fol-

gen eines ungeordneten Verhältnisses […] abzutreiben.72 

Walter Csoklich, der Vorsitzende des Aktionskomitees zur Gesamtreform des Strafrechtes, aus 
dem später die Aktion Leben, eine der aktivsten österreichischen pro-life-Gruppen, hervor-
ging, nannte den Schutz des „ungeborenen“ die „toleranzgrenze“, die nicht überschritten 
werden dürfe, ohne dass man die Grundlagen eines geordneten Gemeinwesens gefährde.73 
und noch 1993 sagte der dem liberalen Katholizismus zugerechnete Kardinal König: 

70 Zitiert nach Ginsburg, Contested lives, 109f.
71 Francis Schaeffer, The Great evangelical Disaster, Westchester, Illinois 1984, 32.
72 Österreichischer Anwaltstag 1960, 9. bis 12. november 1960. Die Strafgesetzreform, Wien 1960, 225f.
73 Strafrechtsreform im Schußfeld. Aktionskomitee kämpft gegen liberalisierung der Abtreibung, in: Die Presse, 

22. Juni 1971, 5.
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Ich bitte Sie, zu bedenken, wenn einmal der Grundsatz fällt, daß kein Mensch das Recht hat, über das 

Leben eines anderen Menschen zu verfügen – wie dieses Leben auch aussieht –, dann schützt uns nichts 

mehr vor der totalen Verfügbarkeit, vor der totalen Manipulation des Menschen. Dann ist der Mensch 

 Material, das nur nach seinem Nützlichkeitswert gemessen wird.74 

trotz des gemäßigten tons dieser Aussage zeigt sie doch wie alle übrigen, dass das Abtrei-
bungsverbot von seinen befürworterInnen als Damm und als bollwerk gegen den „Ver-
fall“, den „untergang“, das „Chaos“ vorgestellt wurde. Abtreibung war in dieser rhetorik 
eng mit den Auswirkungen der Moderne, die in den zitierten texten potenziell tödliche 
bedrohung sind, verbunden.

5.2.2 Die Aufhebung der Abtreibungsbeschränkungen in den USA oder: 

Wie kam es zu Roe v. Wade?

bevor sich die ‚zweite‘ uS-amerikanische Frauenbewegung, die die wichtigste lobby für 
Abtreibungsrechte in den uSA werden sollte, bildete, wurde die Debatte in experten-
zirkeln geführt. es hatten beispielsweise ÄrztInnen ein Interesse an der Änderung der 
gesetzlichen bestimmungen: Durch medizinische Innovation gab es bereits in den 1950er 
Jahren kaum mehr einen medizinischen Grund für legale Schwangerschaftsabbrüche. 
Damit wurde dem bisher herrschenden Kompromiss, der Grundlage für das „Jahrhun-
dert des Schweigens“ war, der boden entzogen: bisher waren durch die formal geltenden 
strengen Abtreibungsverbote jene zufriedengestellt worden, die grundsätzlich gegen sol-
che eingriffe waren. Die tatsächliche medizinische Praxis wiederum kam jenen entgegen, 
die rechte und bedürfnisse der Schwangeren für gewichtiger hielten als jene eines em-
bryos. Auch in der „Hoch-Zeit“ der Familie gab es offenbar genug Gründe für schwangere 
Frauen, ihre Schwangerschaft abzubrechen – die ÄrztInnen klagten über ihr Dilemma: 
Der medizinische „Fortschritt“ habe zwar (legale) Abtreibungen (fast) obsolet gemacht, 
trotzdem hörten ihre Patientinnen nicht auf, derartige eingriffe von ihnen zu verlan-
gen.75 Die ÄrztInnen fühlten sich außerdem unter Druck durch die zunehmende rechts-
unsicherheit, weil Krankheiten und beeinträchtigungen, die vor und während des Zweiten 
Weltkriegs noch als Indikationen für einen Schwangerschaftsabbruch anerkannt worden 
waren, nun für Gerichte nicht mehr akzeptabel waren und die ÄrztInnen Gefahr liefen, für 
Dinge bestraft zu werden, die bisher straffrei gewesen waren.76 ÄrztInnen, die Schwanger-

74 Franz König, Jenseits von Kosten und nutzen, in: Der Standard, 3. Juni 1993, 31.
75 rickie Solinger, Pregnancy and Power before roe v. Wade, 1950–1970, in: dies. (Hg.), Abortion Wars, 21f.
76 Siehe dazu luker, Abortion, 66f.
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schaftsabbrüche durchführten, wollten daher durch eine Gesetzesreform mehr rechtliche 
Sicherheit für ihr tun.77 

In der zweiten Hälfte der 1950er und in den 1960er Jahren entstanden Diskussions-
zirkel und expertInnengruppen, vor allem aus MedizinerInnen und JuristInnen, die ver-
schiedene Gesetzestexte und Indikationen formulierten. eine wichtige treibende Kraft in 
diesen Diskussionen war die Planned Parenthood Federation of America, die die lockerung 
der Abtreibungsverbote als ein Werkzeug in ihrem Versuch, die Geburtenraten mancher 
bevölkerungsgruppen zu senken, sah. es war eine Konferenz von Planned Parenthood, die 
1957 das „century of silence“ über den Schwangerschaftsabbruch beendete.78 

Die Vernetzungen zwischen jenen, die die Diskussion über die reformierung der Ab-
treibungsgesetze führten, und der Gruppe, die die reduktion der Geburtenraten uS-ame-
rikanischer unterschichten, in der nicht-Weiße überproportional vertreten waren, an-
strebte, waren dicht.79 John D. rockefeller III persönlich und die Rockefeller Foundation 
waren wichtige Finanziers beispielsweise der Association for the Study of Abortion, die 1965 
aus der Association for Humane Abortion hervorgegangen war.80 Die Association war eine der 
wichtigsten Institutionen in der organisation jenes Wissens, das die Durchsetzung der 
politischen Ziele unterstützen sollte. 

einer der einflussreichsten in diesem umfeld entstanden Gesetzesentwürfe war jener 
des in der uS-amerikanischen Öffentlichkeit anerkannten und einflussreichen American 
Law Institute, der auf Initiative der genannten Planned-Parenthood-Konferenz erarbeitet 
wurde. er sah – im rahmen eines 1959 konzipierten Model Penal Code – vor, dass Abtrei-
bungen zulässig seien, wenn zwei ÄrztInnen feststellten, dass die Fortsetzung der Schwan-
gerschaft eine ernsthafte Gefahr für leben oder psychische beziehungsweise physische 
Gesundheit der Frau darstelle oder der Fötus mental oder körperlich schwer geschädigt 
sei. Außerdem sollte die Schwangerschaft dann abgebrochen werden dürfen, wenn sie die 
Folge von Vergewaltigung oder Inzest war oder wenn die Schwangere beim Geschlechts-
verkehr das 16. lebensjahr noch nicht vollendet hatte.81 

Die ‚zweite‘ Frauenbewegung formierte sich Mitte der 1960er Jahre und rekrutierte sich, 
ähnlich wie die ‚erste‘, hauptsächlich aus weißen Mittel- und oberschichtfrauen, „who 
wanted to take action to bring women into full participation in the mainstream of Ameri-
can society now, exercising all privileges and responsibilities thereof in truly equal partner-

77 Vergleiche Gene burns, The Moral Veto. Framing Contraception, Abortion, and Cultural Pluralism in the 
united States, Cambridge–new York–Melbourne–Madrid–Cape town–Singapore–São Paulo 2005, 150ff.

78 Siehe dazu Ferree u. a., Shaping Abortion Discourse, 25.
79 Siehe dazu Gordon, The Moral Property, 279f.
80 Garrow, liberty and Sexuality, 297.
81 ebenda, 277.
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ship with men.“82 noW, die National Organization of Women, engagierte sich nach ihrer 
Gründung im Jahr 1966 zuerst für die Verabschiedung des Equal Rights Amendment und 
nahm damit eine zentrale, wenn auch innerhalb der Frauenbewegung nicht unumstrittene 
feministische Forderung aus den 1920er Jahren wieder auf. Im Zentrum der Zielvorstel-
lungen von noW stand die gleichberechtigte teilnahme der Frauen an der bestehenden 
Gesellschaft, nicht deren Veränderung. Reproductive rights waren vorderhand kein Thema, 
das die noW-Aktivistinnen öffentlich diskutierten. Sie fürchteten – wie die spätere ent-
wicklung zeigte, nicht unberechtigt –, dass die Forderung nach freiem Zugang zu Schwan-
gerschaftsabbrüchen die bewegung spalten und ihre wichtigste Zielgruppe, die weißen 
Mittelschichtfrauen, abschrecken würde.

Vor allem ehemalige bürgerrechts- und Antikriegsaktivistinnen, die sich „radical femi-
nists“ nannten und noW als zu reformistisch kritisierten, gründeten daneben neue fe-
ministische Gruppen. Diese Frauen waren vom im Zusammenhang mit dem Geschlech-
terverhältnis sehr traditionellen Verhalten, mit dem sie in der ‚neuen linken‘ und in der 
Studentenbewegung konfrontiert waren, enttäuscht und hatten sich daher entschieden, 
eigene organisationen zu schaffen.83 Während noW sich auf kontinuierliche organisa-
tionsarbeit und traditionelle reformstrategien stützte, stellten die radikalen Feministinnen 
– in Anwendung von in der Studentenbewegung entwickelten Strategien – Öffentlichkeit 
vor allem durch provokante Aktionen, sogenannte „zap actions“ her. Der ‚feministischen 
Sage‘ nach wandten sie dieses Konzept zum ersten Mal anlässlich der Wahl der Miss Ame-
rica im Jahr 1968 an: ein Schaf wurde gekrönt, Stöckelschuhe, Schminkutensilien und 
büstenhalter wurden in eine „freedom trash can“ geworfen.84

nachdem die radikalen Feministinnen öffentlich über generative rechte für Frauen ge-
sprochen hatten, konnte sich noW der damit in Gang gesetzten Dynamik und dem so 
initiierten Diskurs nicht mehr verschließen. Auf ihrer zweiten Jahreskonferenz im Jahr 
1967 nahm noW in ihre Bill of Rights einen Passus auf, in dem die Frauen „the right of 
women to control their own reproductive lives“ beanspruchten und die rücknahme al-
ler Verhütungsbeschränkungen und Abtreibungsverbote forderten. Die resolution wurde 
sehr kontroversiell aufgenommen und führte tatsächlich zu einer Spaltung der gemäßig-
ten Frauenbewegung.85 Damit machte aber das erste Mal in der uS-amerikanischen Ge-
schichte eine der großen Frauenorganisationen Abtreibung zum Thema und das recht 
darauf zur Forderung.

82 Siehe Hymowitz/Weissman, History of Women in America, 344.
83 ebenda, 347ff.
84 ebenda, 355.
85 Faye Ginsburg zitiert betty Friedan, die erste Präsidentin von noW, die über „a very painful confrontation 

with our own conflicts on abortion“ spricht. – Siehe Ginsburg, Contested lives, 39.
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Die Frauengruppen wiesen den reformvorschlag des American Law Institute zurück, 
weil sie in der Formulierung von Indikationen, über deren Vorliegen letztlich expertIn-
nen zu entscheiden hatten, eine Verletzung der persönlichen rechte und Freiheiten der 
schwangeren Frauen sahen. Durch ihre nationale Kampagne gegen die Abtreibungs-
beschränkungen aller bundesstaaten gelang es den Frauenbewegungen, die Debatte über 
die Abtreibungsgesetze aus den kleinen expertenzirkeln hinauszutragen, die Gesetze über 
Abtreibung zum Gegenstand der politischen Diskussion zu machen und dadurch auch 
den Inhalt der Debatte zu verändern. Die öffentliche reaktion war heftig, eine Massen-
bewegung entstand. Gruppen wie Church Women United und der YMCA unterstützten 
nArAl, die National Association for the Repeal of Abortion Laws, die erste national orga-
nisierte pro-choice-Gruppe. Die Diskussion handelte aber nicht nur von der öffentlichen 
redefinition dessen, wer über Abtreibung aus welchen Gründen mit welcher berechtigung 
entscheiden sollte. es war eine Auseinandersetzung über die rechte von Frauen, über die 
Stellung der Frauen in der uS-amerikanischen Gesellschaft, über die gesellschaftlichen 
Werte, die mit dem Gebären von Kindern, der Fortpflanzung, dem traditionellen Fami-
lienmodell verbunden waren. Die liberalisierungsbefürworterInnen sprachen in ihrer Ar-
gumentation von Demokratie und Menschenrechten. Sie beanspruchten die entscheidung 
über eine Abtreibung als „recht“ einer Frau, das sie von niemanden – ob ehemann, Arzt 
beziehungsweise Ärztin oder Staat – zu erbitten hätte. Dass mit dieser Definition die re-
productive choice von Personen in mehrerlei Hinsicht – sowohl durch die eingrenzung auf 
eine negativ-option als auch durch die entkontextualisierung der „rechte“ durch die Fo-
kussierung auf das Strafrecht – stark reduziert wurde, wurde erst lange nach der Gesetzes-
liberalisierung zum Thema.

Die liberalisierungsbefürworterInnen entwickelten Strategien des zivilen ungehor-
sams, gründeten zum beispiel illegale Abtreibungsberatungen und nützten sie für die poli-
tische Mobilisierung. So weigerte sich die kalifornische Society for Humane Abortions eine 
Zeit lang, Frauen mit Informationen über Abtreibungsmöglichkeiten zu versorgen, be-
vor diese nicht an ihren Abgeordneten geschrieben und die Aufhebung der Abtreibungs-
gesetze gefordert hatten.86

Vorderhand waren die pro-choice-AktivistInnen erfolgreich: Die legislativen von vier 
bundesstaaten, nämlich Hawaii, Alaska, new York und Washington, verabschiedeten Ge-
setze, die den Forderungen der liberalisierungsbefürworterInnen entsprachen. 

bald stieß die Kampagne für die Aufhebung bestehender Abtreibungsbeschränkungen 
durch die Parlamente aber auf wachsenden Widerstand von sich rasch sammelnden libe-
ralisierungsgegnerInnen. Daher änderten die liberalisierungsbefürworterInnen ihre tak-

86 luker, Abortion, 98.
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tik und wandten sich an die Justiz, um Abtreibungsbeschränkungen für verfassungswidrig 
erklären zu lassen. Diese Strategie führte schließlich dazu, dass der oberste Gerichtshof 
der Vereinigten Staaten am 22. Jänner 1973 mit seinem urteil im Fall Roe v. Wade fast alle 
in den bundesstaaten bestehenden Abtreibungsbeschränkungen als verfassungswidrig auf-
hob.87 unter berufung auf das „right to privacy“ stellten die Höchstrichter fest, dass der 
Staat auf die entscheidung einer Frau, eine Abtreibung an sich durchführen zu lassen, kei-
nen einfluss ausüben dürfe, bevor der Fötus lebensfähig sei.

5.2.3 „Mein Bauch gehört mir“ – die Auseinandersetzung um die Fristenregelung 

Diskutierten vor der bildung der ‚zweiten‘ Frauenbewegung in den uSA vor allem exper-
tInnen, die keinen unmittelbaren Zusammenhang mit staatlicher oder Parteipolitik hatten, 
über eine Gesetzesreform, so initiierte in Österreich diese expertendiskussion der Staat, 
genauer: die regierung. eine von 1954 bis 1966 tagende Strafrechtsreformkommission be-
fasste sich – rein technokratisch und unter Ausschluss der Öffentlichkeit – auch mit dem 
Schwangerschaftsabbruch. Die Kommission sollte das Thema, über das in Kontinuität zur 
ersten republik in parteipolitischer Hinsicht keine einigung erzielt werden konnte, ka-
nalisieren und „ent(partei-)politisieren“. 

Mitte der fünfziger Jahre erschien außerdem eine weitere Gruppe von Akteuren auf der 
politischen bühne: einzelne ärztliche Standesorganisationen drängten auf eine neufas-
sung der Abtreibungsbestimmungen, da ÄrztInnen durch die gesetzliche Strafandrohung 
– die hohen88 Abtreibungsziffern waren auch resultat professionell-ärztlicher beteiligung 
– in ihrer berufsausübung bedroht waren. Auch in Österreich sahen sich die MedizinerIn-
nen in der Schere zwischen der geringer werdenden Möglichkeit, medizinisch indizierte 
Abtreibungen durchführen zu können, und der erwartungshaltung ihrer Patientinnen. 
trotzdem also einzelne gesellschaftliche Gruppen Interesse an einer Gesetzesreform hat-
ten, verblieb die Debatte vorerst ziemlich ergebnislos in den expertenzirkeln. Das sollte 
sich erst unter dem einfluss einer neuen politischen AkteurInnengruppe entscheidend 
ändern.

Der ‚neue‘ Feminismus im Österreich der 1960er und 1970er Jahre hatte zumindest 
zwei organisatorische Wurzelstränge: einer reichte in einen Studienzirkel, den Arbeitskreis 
Emanzipation im Offensiv Links, der 1969 von Mitgliedern der KPÖ-Jugendorganisation 
gegründet wurde. ein zweiter kam aus einer Gruppe von jungen Frauen, die sich innerhalb 

87 Ausnahmen waren die gesetzlichen regelungen in Hawaii, Alaska, new York und Washington, die aus dama-
liger Sicht nicht gegen das „right to privacy“ verstießen.

88 Zurückhaltende Schätzungen berechneten halb bis ein Drittel so viele Schwangerschaftsabbrüche wie Gebur-
ten. Siehe Mesner, Frauensache, 73–75. Alle diesbezüglichen Zahlen sind allerdings mit großer Vorsicht zu be-
trachten.
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der Jungen Generation, also einer Jugendorganisation der SPÖ, gebildet hatte. 1971 ver-
öffentlichte Christian broda als Justizminister der sozialdemokratischen Alleinregierung 
reformvorschläge in bezug auf die Abtreibungsregelungen, die verschiedene Indikatio-
nen für die Durchführung von legalen Schwangerschaftsabbrüchen vorsahen: im Fall von 
Gefahr für leben oder Gesundheit der schwangeren Frau; wenn es die finanziellen Mög-
lichkeiten der Frau überstieg, ein Kind zu haben; wenn die Möglichkeit bestand, dass das 
Kind physisch oder psychisch behindert geboren würde. Animiert durch den erfolg der 
pro-choice-AktivistInnen in den uSA, vor allem durch die in den österreichischen Zeitun-
gen breit berichtete und intensiv diskutierte Verabschiedung der liberalen Abtreibungs-
bestimmungen in new York gründete die erwähnte sozialdemokratische Frauengruppe ein 
Aktionskomitee für die Abschaffung des § 144. Diese Initiative kombinierte bisher innerhalb 
der politischen Kultur Österreichs unübliche Wege der Kampagnisierung mit gewohnten 
politischen Strategien. 

Die Frauen nutzten die bestehenden politischen Strukturen und verbreiteten ihre For-
derungen nach ersatzloser Aufhebung der Abtreibungsgesetze beziehungsweise nach le-
galisierung von Abtreibungen innerhalb der ersten drei Schwangerschaftsmonate über das 
und im sozialdemokratischen organisations- und Meinungsbildungsnetz. Gleichzeitig 
übertraten die Frauen die bisher gültigen regeln der ‚Grammatik‘ der politischen Kultur 
und verschoben sie dadurch, indem sie sich auch an ein breites Publikum außerhalb der 
politischen Parteien wandten. Sie sammelten unterschriften von in der Öffentlichkeit be-
kannten Personen für ihre Forderungen, trugen ihr Anliegen in den öffentlichen raum von 
Straßen und Marktplätzen. Damit gelang es ihnen wie ihren uS-amerikanischen Vorgän-
gerInnen, Abtreibung zum öffentlich diskutierten Thema zu machen und gleichzeitig den 
Inhalt der Debatte zu ändern. Diese drehte sich nicht mehr um medizinische oder juris-
tische Formulierungen über die eventuelle Zulässigkeit eines Schwangerschaftsabbruchs. 
Zur Diskussion stand nun der freie Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen für jede Frau 
als „recht“. Die staatliche Akzeptanz dieses „rechtes“ würde, so die Hoffnung der Akti-
vistInnen, zur „befreiung der Frau vom Gebärzwang“89 führen.

Als das Aktionskomitee schließlich erreichte, dass der Parteitag der SPÖ im April 1972 
in einer resolution die legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs innerhalb einer be-
stimmten Zeit nach der empfängnis forderte, war das der wichtigste einzelschritt auf dem 
Weg zu einem liberaleren Abtreibungsgesetz: Die sozialdemokratische Mehrheit im na-
tionalrat stimmte schließlich für ein entsprechendes Gesetz und verabschiedete es am 23. 
Jänner 1974 gegen den erbitterten Widerstand der beiden anderen Parlamentsfraktionen.

89 unterschriftenaktion, in: neues Forum. Internationale Zeitschrift engagierter Christen und Sozialisten 
20/218 (Februar 1972), 59.
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unter den rahmenbedingungen, die die politische Kultur Österreichs ausmachten und 
die durch eine starke Dominanz der politischen Parteien geprägt waren, war die umstrit-
tene Aufhebung des Abtreibungsverbots nur möglich, indem die FunktionärInnen einer 
der beiden großen Parteien über die und unter nutzung der Parteistruktur mobilisiert 
wurden. nur damit erhielt die Forderung eine legitimität, die schließlich zur Haltungs-
änderung der Gesamtpartei, des von ihr nominierten Justizministers und des bis zuletzt 
widerstrebenden bundeskanzlers führte. ohne die Instrumentalisierung einer politischen 
Partei als Kanal, als „transmissionsriemen“,90 wäre es im Österreich der 1970er Jahre nicht 
möglich gewesen, die Fristenregelung durchzusetzen. Die sozialdemokratische Partei war 
aufgrund ihrer ideologischen tradition unter den Gegebenheiten der österreichischen 
Parteienstruktur zum damaligen Zeitpunkt der einzig mögliche Politik-Kanal für die li-
beralisierungsbefürworterInnen, auch wenn die Forderung nach lockerung des Abtrei-
bungsverbots in der ersten republik weniger unter den Vorzeichen von „Geschlechter-
gerechtigkeit“, denn im rahmen eines klassenspezifischen Arguments gestanden hatte.

es ist signifikant für die hohe bedeutung von Parteien im Feld des Politischen in Ös-
terreich, dass die zweite Frauenbewegung als eine der ersten sozialen bewegungen, die 
sich in der Zweiten republik außerhalb von traditionellen Parteistrukturen bildete, ihre 
Wurzeln gerade innerhalb dieser aus der nachkriegszeit stammenden Strukturen hatte 
und gleichzeitig über diese hinauswies: Am Höhepunkt der Auseinandersetzung um die 
Abtreibungsgesetze hatte sich bereits eine von männlich gedachten organisationen „auto-
nome“ oder „neue“ Frauenbewegung mit verschiedenen Gruppen und Komitees gebildet 
und sich damit von den bekannten Parteiorganisationen gelöst. Ihr organisierendes Prinzip 
war – wie im Fall ihres uS-amerikanischen Gegenstücks – nicht Klasse, wie im Fall der so-
zialdemokratischen und kommunistischen bewegung, sondern Geschlecht. Frauen schlos-
sen sich auf basis einer bestimmten, gleichzeitig integrierenden und exkludierenden Idee 
von „Frau-Sein“ und der damit verbundenen unterdrückung zusammen. Die autonomen 
Frauen bezogen sich zu beginn der organisierung allerdings nicht auf ihre Vorgängerin-
nen am beginn des 20. Jahrhunderts – deren Spuren und die entsprechenden traditions-
linien waren durch die beiden Faschismen zerstört worden.91 Die zweite Frauenbewegung 
in Österreich fand ihre ideologischen und organisatorischen Vorbilder beziehungsweise die 
Modelle für die von ihr eingesetzten Aktionsformen in der Frauenbewegung der Vereinig-
ten Staaten im Allgemeinen, besonders in ihrem radikalen Flügel. Die entstehungsbedin-

90 rolf ebbighaus, legitimationsproblematik, 26.
91 Siehe dazu auch Gabriella Hauch, „Wir, die viele Geschichten haben …“ Zur Genese der historischen Frauen-

forschung im gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Kontext, in: Gehmacher/Mesner (Hg.), Geschlechter-
geschichte, 21–35.
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gungen der österreichischen ‚neuen‘ Frauenbewegung waren aber geprägt und bestimmt 
durch die politische Kultur und tradition Österreichs.

5.2.4 Zwischenbilanz

betrachtet man zusammenfassend die institutionellen und organisatorischen Vorausset-
zungen der pro-choice-Kampagne und ihre erfolgsstrategien, wird offensichtlich, dass das 
jeweilige politische System und die ideologischen traditionsstränge die bewegungen in 
beiden ländern auf eine spezifische und, wie ich meine, typische Weise geprägt haben. 
erstens unterscheiden sich die organisatorischen traditionen der jeweiligen Frauenbewe-
gungen deutlich: 

Die uS-amerikanische Frauenbewegung hatte ihre Vorbilder und Vorgängerinnen zum 
einen in der ‚ersten‘ Frauenbewegung, zum anderen in der bürgerrechtsbewegung. Die 
Wurzeln des österreichischen Feminismus lagen in den traditionellen Parteistrukturen, 
auch wenn er sich von diesen bald trennte. 

Zweitens war der Stellenwert, den die Diskussion um die Abtreibungsgesetze innerhalb 
der nationalen Frauenbewegungen einnahm, sehr unterschiedlich: Die größte organisa-
tion der uS-amerikanischen Frauenbewegung, noW, zögerte vorderhand, die Forderung 
nach einem „recht“ der Frauen auf Kontrolle über ihre generativen Fähigkeiten in ihre Bill 
of Rights aufzunehmen, und war schließlich 1967 die erste große Frauenrechtsgruppe der 
uSA, die sich doch dazu entschließen konnte. Die befürworterInnen der frei zugänglichen 
Abtreibung in Österreich konnten hingegen, wie oben gezeigt wurde, auf bestehende tra-
ditionsstränge bezug nehmen. obwohl hier die Diskussion über eine Gesetzesreform zwi-
schen einzelnen engagierten JuristInnen und Politikerinnen nie ganz versiegt war, erregte 
die tatsache, dass einige jüngere Frauen zu beginn der 1970er Jahre die Forderung nach 
Aufhebung des Abtreibungsverbots offen erhoben, doch ein großes Interesse der Öffent-
lichkeit und polarisierte diese gleichzeitig. Die reformdebatte, die sich seit fast zwanzig 
Jahren nur mehr dahingeschleppt hatte, erhielt eine neue richtung und setzte eine neue 
Dynamik in Gang.

Drittens lagen die Ansatzpunkte für die Aktivitäten gegen das Abtreibungsverbot an 
unterschiedlichen Stellen des politischen Systems. In den uSA beeinflussten die pro- 
choice-AktivistInnen auf bundesstaatlicher ebene die jeweiligen legislativen, ein libera-
les Abtreibungsgesetz zu verabschieden beziehungsweise bestehende Gesetze aufzuheben. 
Die österreichische ‚neue‘ Frauenbewegung erzielte ihren ersten großen erfolg, die Fris-
tenregelung, nicht zuletzt dadurch, dass sie traditionelle Parteistrukturen effizient nutzte. 

Viertens erreichten die liberalisierungsbefürworterInnen ihr Ziel über unterschied-
liche staatliche Institutionen. In den uSA wandten sich die pro-choice-AktivistInnen an 
die Gerichtshöfe, also an die Justiz, als es zunehmend schwieriger wurde, ihre Ziele über 
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die bundesstaatlichen legislativen zu erreichen. Mit dieser Strategie hatten sie angesichts 
des urteils des Supreme Court im Fall Roe v. Wade tatsächlich erfolg. In Österreich hin-
gegen verabschiedete der nationalrat, also die verfassungsmäßige legislative, die neue Ab-
treibungsregelung. Diese Differenz ist Ausfluss der unterschiedlichen rechtstraditionen, 
denen die beiden länder angehören. Im angel-sächsischen, am common-law orientierten 
rechtsverständnis sind Präzedenzfälle, also case law, von großer bedeutung. Das konti-
nentaleuropäische rechtssystem hingegen ist stärker auf die Kodifikation von normen 
orientiert. 

Die uS-amerikanische Frauenbewegung, ihre Argumentation gegen das gesetzliche 
Abtreibungsverbot sowie ihre politischen Aktionsformen hatten großen einfluss auf die 
westeuropäischen Gesellschaften, vor allem auf die bundesrepublik Deutschland und über 
diese auch auf Österreich. Das Schwergewicht der Argumentation verschob sich in Öster-
reich allerdings gegenüber dem uS-amerikanischen Vorbild. Dort waren individuelle Frei-
heitsrechte, die den Charakter von inhärenten Menschenrechten hatten, die Grundlage der 
Forderungen der liberalisierungsbefürworterInnen. Die auf den/die einzelne abzielende 
Formulierung von rechten war zwar auch in Österreich wesentlich wichtiger, als das in 
der ersten republik der Fall gewesen war. Die Argumentation der österreichischen Frau-
enbewegung war aber in einem höheren Ausmaß mit dem bemühen um gesellschaftliche, 
das heißt staatliche Verantwortung für soziale Zustände im bereich der Fortpflanzung, 
der Kindererziehung et cetera verbunden. es mag dies ein nachhall der Diskussionen der 
Zwischenkriegszeit sein, die in manchen sozialdemokratisch geprägten Zirkeln auch nach 
dem ende des Zweiten Weltkriegs geführt worden waren. 

5.3 Nach der Liberalisierung: Krieg oder Befriedung?

Für den beobachter und die beobachterin liegt der augenscheinlichste unterschied im 
Verlauf des Abtreibungskonflikts in Österreich und in den uSA in den jeweiligen Folgen 
der Aufhebung des Abtreibungsverbots. es zeigen sich allerdings auch bemerkenswerte 
Gemeinsamkeiten, wenn man eine Perspektive einnimmt, die Julia o’Connor, Ann orloff 
und Sheila Shaver92 im Zusammenhang mit ihrer Analyse liberaler Wohlfahrtsstaatssys-
teme entwickelten, die aber meiner Ansicht nach für parlamentarische Systeme generell 
anwendbar ist: Sie unterschieden zwischen der legalität von Schwangerschaftsabbrü-
chen als einem mit dem Körper verbundenem recht („body right“) und der legalität 
von Abbrüchen sowie dem daraus resultierenden Zugang dazu als medizinisch begrün-

92 o’Connor/orloff/Shaver, States, Markets, Families, 157–185.
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detem Anspruch („medical entitlement“). Im letzteren Fall wären Schwangerschaftsab-
brüche als medizinische Dienstleistung legal, während das Gesetz alle nicht therapeu-
tisch indizierten Abtreibungen verbietet. Mit einer solchen Definition des Zugangs zum 
Schwangerschaftsabbruch würde nach o’Connor, orloff und Shaver das gesellschaftliche 
Geschlechter-Arrangement im bereich der Generativität nicht grundsätzlich in Frage 
gestellt. Die gesetzliche liberalisierung ist durch den Definitionsanspruch von medizi-
nischen Autoritäten vor einer umfassenden Politisierung geschützt. Außerdem ist es in 
diesem Fall wahrscheinlicher, dass die entsprechende Dienstleistung tatsächlich für alle, 
die sie wünschen, zugänglich ist: Der entsprechende eingriff ist teil eines allgemeinen 
Katalogs von medizinischen Dienstleistungen und damit der politischen Diskussion ent-
hoben, das führe dazu, dass er ebenso wie andere medizinische Dienstleistungen auch an-
geboten würde. 

Sowohl in Österreich (zumindest bis zum ende des dritten Schwangerschaftsmonats) 
als auch in den uSA wurde die legalität eines Schwangerschaftsabbruchs in den Aus-
einandersetzungen der 1970er Jahre als body right definiert:93 Im Prozess, der zur lega-
lisierung dieser Praktik führte, wurde der Schwangerschaftsabbruch als ein recht von 
Frauen innerhalb eines größeren rahmens von weiblichen rechten auf die Kontrolle des 
eigenen Körpers und seiner generativen Funktionen diskutiert. Das Thema wurde damit 
stark politisiert und Inhalt gesellschaftlicher Kontroverse. Wie schon ausgeführt, stand 
in der dermaßen strukturierten Debatte die Definition von Geschlechternormen in be-
zug auf Frauen generell zur Debatte, wodurch sich die starke emotionalisierung, die der 
Konflikt in beiden Gesellschaften jedenfalls zeitweise erfuhr, begründet. o’Connor, orloff 
und Shaver stellten fest, dass die Fundierung des legalen Schwangerschaftsabbruchs als 
body right dazu führe, dass dieses recht durch die Gegenmobilisierung der in bezug auf 
Geschlechterbilder und -normen konservativen gesellschaftlichen Kräfte immer wieder 
grundsätzlich in Frage gestellt würde. Diese beobachtung wird durch die entwicklung der 
ereignisse in Österreich und in den uSA bestätigt. ebenso trifft auf beide länder zu, dass 
das „recht“ auf Abbruch nicht nur zu jedem Zeitpunkt, sondern auch an jedem ort wie-

93 Das bedeutet, dass hier kein Gegenbeispiel für diesen typus zur Verfügung steht. Ich habe aber bereits an an-
derer Stelle gezeigt, dass die Thesen von o’Connor, orloff und Shaver zutreffen. Siehe Maria Mesner, Über-
legungen zu Geschlecht und reproduktion in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts: Finnland, Österreich, 
Portugal, uSA, in: Andrea Griesebner/Christina lutter (Hg.), Die Macht der Kategorien (= Wiener Zeit-
schrift zur Geschichte der neuzeit 2/2), Wien–Innsbruck 2002, 89–105. In ländern, in denen Abtreibun-
gen nur unter bestimmten bedingungen legal sind – beispiele wären die niederlande, Großbritannien oder 
Finnland –, wurden die entsprechenden regelungen häufig früher und unter wesentlich weniger Konflikten 
eingeführt. Die Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen in den medizinischen einrichtungen ist eine 
Selbstverständlichkeit, sodass der Zugang für betroffene wohl leichter ist. 
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der bestritten werden konnte – wie die nur sporadische Verfügbarkeit der entsprechenden 
einrichtungen in beiden ländern zeigt.94 

Die eben dargestellte These kann zwar Hinweise darauf geben, warum die gesetzliche 
regelung des Schwangerschaftsabbruchs überhaupt zu heftigen und sehr emotional ge-
führten politischen Konflikten führte, sagt aber nichts darüber, warum die entwicklung 
seit der einschneidenden Gesetzesänderung in den 1970er Jahren in Österreich und in den 
uSA so different verlief. Diese Frage soll im Folgenden diskutiert werden. 

es zeigen sich dabei vor allem zwei Gründe, warum der Abtreibungskonflikt in Öster-
reich befriedet wurde, während er in den Vereinigten Staaten eskalierte. Während die De-
batte in den uSA vor dem ergehen des urteils im Fall Roe v. Wade nicht sehr emotional 
verlaufen war, führte der Konflikt, der dem urteil folgte, zu bomben- und brandanschlä-
gen auf Kliniken, zu todesdrohungen gegenüber Krankenhauspersonal, zu vandalistischen 
Akten in Hospitälern und zur tötung von mehreren Menschen. Auf der Suche nach den 
ursachen für diese eskalation erscheint eine institutionelle Voraussetzung des politischen 
Systems der uSA von großer bedeutung: Im Vergleich zu Österreich bieten das födera-
listische System der uSA und seine schwachen politischen Parteien mehr Zugangsmög-
lichkeiten für Interessengruppen.95 Schwach im Verhältnis zu europäischen politischen 
Parteien sind die uS-amerikanischen vor allem aus zweierlei Gründen: Sie können, ers-
tens, den Prozess der Kandidatennominierung nicht kontrollieren. Zweitens ist ihre orga-
nisationsstruktur dezentral und sehr föderalistisch.96 Der umstand, dass die regelung des 
Schwangerschaftsabbruchs im Kompetenzbereich der einzelnen bundesstaaten liegt, ver-
vielfachte die Ansatzmöglichkeiten zur Kampagnisierung und politischen Mobilisierung. 
Geht man vom symbolischen Potenzial des Themas Abtreibung aus, ergeben sich daraus 
also vielfältige Möglichkeiten, heftige emotionen zu provozieren.

Diese Möglichkeiten sowohl der einflussnahme auf die nominierung von Kandida-
tInnen für öffentliche Ämter als auch der breiten emotionalisierung der Öffentlichkeit 
nutzten in den uSA die dort vergleichsweise starken religiösen Gruppierungen mit ent-
sprechenden organisatorischen ressourcen und ideologischen traditionen. Sowohl evan-
gelikalische ChristInnen als auch die römisch-katholische Kirche waren entschlossen, alles 
zu tun, um ihre moralischen normen durchzusetzen. Sie nutzten die politischen Voraus-

94 Siehe dazu regina Köpl, SPÖ-Frauenpolitik am beispiel der entkriminalisierung des Schwangerschafts-
abbruches, in: ÖZPW 1984/4, 457–463; Susanne Feigl, Frauenratgeberin, hg. von der bundesministerin für 
Frauenangelegenheiten, dritte aktualisierte und überarbeitete Auflage, Stand: Mai 1991, 309f.

95 Soper, evangelical Christianity, 128; Dean McSweeney/John Zvesper, American Political Parties: The Forma-
tion, Decline and reform of the American Party System, london–new York 1991.

96 barbara C. burrell, Party Decline, Party transformation and Gender Politics: the uSA, in: Joni lovenduski/
Pippa norris (Hg.), Gender and Party Politics, london–Thousand oaks–new Delhi 1993, 291.
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setzungen, um Druck auf jeden Kandidaten und jede Kandidatin, die sich um welches 
öffentliche Amt auch immer bewarben, auszuüben. Schließlich gelang es den liberalisie-
rungsgegnerInnen, die Haltung zur Abtreibung zum „litmus-test“ für alle bewerberInnen 
zu machen:97 noch 1995 konnte der Arzt Henry Foster nicht Surgeon General werden, weil 
bekannt geworden war, dass er im laufe seines berufslebens auch (legale) Abtreibungen 
durchgeführt hatte.98

um meine beiden Thesen illustrieren zu können, fasse ich zunächst die entwicklung 
der Abtreibungsdebatte seit Mitte der 1970er Jahre in bezug auf beide länder kurz zu-
sammen. In Österreich war die Verabschiedung des neuen Gesetzes im Jahr 1974 der Hö-
hepunkt einer öffentlichen Debatte, die heftig wogte, seit das sozialdemokratisch geführte 
Justizministerium 1971 einen regierungsentwurf, der eine Indikationenlösung vorsah, ein-
gebracht hatte. Der Vorschlag rief den Widerstand der sozialdemokratischen und auto-
nomen Frauenorganisationen einerseits und religiöser Gruppierungen andererseits her-
vor. Als die liberalisierungsbefürworterInnen schließlich ihren Standpunkt durchsetzten 
und die Fristenregelung verabschiedet wurde, begann die Aktion Leben mit unterstützung 
der katholischen Kirche, unterschriften für die einleitung eines Volksbegehrens gegen 
die Fristenregelung zu sammeln. Während der darauf folgenden Kampagne kam der Ab-
treibungskonflikt in jede Pfarre, teilte jede Stadt und jedes Dorf im land in zwei lager. 
Das Volksbegehren gegen die Fristenregelung, das schließlich im Herbst 1975 durchge-
führt wurde, konnte mit 895.665 unterschriften, das entsprach 17,92 Prozent aller Stimm-
berechtigten,99 die bis dahin größte Zustimmung zu einem Volksbegehren in der Zweiten 
republik verzeichnen. 

einen anderen Weg, um ihren Standpunkt durchzusetzen, wählten die legislativen der 
bundesländer tirol und Salzburg. Die dortigen landtage brachten 1974 beim Verfas-
sungsgerichtshof eine Klage gegen die Fristenregelung ein. nach der entscheidung des 
österreichischen Verfassungsgerichtshofs, dass die Fristenregelung verfassungskonform 
sei, und der Ablehnung des Volksbegehrens der Aktion Leben durch den österreichischen 
nationalrat waren alle gesetzlichen Möglichkeiten, das neue Gesetz zu verhindern bezie-
hungsweise wieder aufzuheben, ausgeschöpft. 

Ab diesem Zeitpunkt schwand der öffentliche Widerstand der liberalisierungsgegne-
rInnen im unterschied zur entwicklung in den uSA. Die ÖVP mit ihren immer noch 
starken beziehungen zu katholischen laienorganisationen zog ihre unterstützung von be-

97 Janet Hadley, God’s bullies: Attacks on Abortion; in: Feminist review 48 (Herbst 1994), 107f.
98 Siehe dazu „bin ein Arzt, der babies zur Welt bringt“, in: Die Presse, 4. Mai 1995, 4; Abstimmung über Foster 

endgültig verhindert, in: Die Presse, 24. Juni 1995, 4; Monica riedler, Kampf um den obersten uS-Gesund-
heitswächter wird zum Sittendrama, in: Die Presse, 27. Juni 1995, 3.

99 bericht des Sonderausschusses, 510 der beilagen zu den Sten. Prot. nr, XIV. GP, 1.
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strebungen zur Wiedereinführung strengerer Abtreibungsgesetze zurück. Darüber hinaus 
versuchte sie seit dem ende der siebziger Jahre, in Wahlkämpfen Diskussionen über die 
Abtreibungsbestimmungen tunlichst zu vermeiden: Alle Meinungsumfragen seit Mitte 
der 1970er Jahre hatten gezeigt, dass solche Diskussionen den Parteien nutzten, die in der 
Abtreibungsfrage einen liberalen Standpunkt vertraten.100 Die römisch-katholische Kir-
che, der mehr als 80 Prozent der österreichischen bevölkerung angehör(t)en, kehrte zu 
ihrer gegenüber der tagespolitik distanzierten Haltung zurück, die sie seit dem ende des 
Zweiten Weltkriegs als Konsequenz aus den bürgerkriegsereignissen des Jahres 1934 und 
dem darauf folgenden „Austrofaschismus“ sukzessive eingenommen hatte. 

nachdem sowohl die ÖVP als auch die katholische Kirche von ihrer Forderung nach 
strengeren Abtreibungsbestimmungen Abstand genommen hatten, pendelte sich ein 
Kompromiss ein zwischen liberalisierungsgegnerInnen und liberalisierungsbefürwor-
terInnen, der inzwischen zum langjährigen status quo geworden ist: In vielen Gegenden 
Österreichs, vor allem in katholisch dominierten oder ländlichen bereichen werden Ab-
treibungen gemäß der Fristenregelung nicht durchgeführt, weil sich sowohl Krankenhäu-
ser als auch niedergelassene ÄrztInnen weigern. Frauen, die in diesen Gegenden wohnen 
und eine Abtreibung durchführen lassen wollen, müssen mehr oder weniger weite reisen 
auf sich nehmen. Die staatliche Krankenversicherung trägt die Kosten für Abtreibungen 
nach der Fristenregelung nicht, obwohl die liberalisierungsbefürworterInnen das in den 
1970er Jahren vehement gefordert hatten. 1979, 1984 und im Jahr 1993 wurden Grup-
pen – meist nur kurzzeitig – aktiv, die strengere Abtreibungsgesetze forderten. Im öffent-
lichen Auftreten orientierten sich diese Gruppen meist an den als erfolgreicher erlebten 
uS-amerikanischen Vorbildern: Sie setzten ähnliche Strategien ein, indem sie vor orten, 
an denen Schwangerschaftsabbrüche nach der Fristenregelung durchgeführt wurden, „Wa-
chen“ durchführten und Frauen, die die entsprechenden Häuser betreten wollten, belästig-
ten sowie ÄrztInnen, die Schwangerschaftsabbrüche nach der Fristenregelung durchführ-
ten, bedrohten. Die Gruppe, die 1993 an die Öffentlichkeit ging, nannte sich in Anlehnung 
an das bekannte uS-amerikanische Markenzeichen Prolife-Spot. Auch in der verwendeten 
bildsprache und im eingesetzten Material, das teilweise aus den uSA stammte, ist das 
uS-amerikanische Vorbild eindeutig zu erkennen. Die bedeutung dieser Gruppen in der 
politischen landschaft Österreichs unterschied sich allerdings bedeutend von den trans-
atlantischen Gegebenheiten. einige dieser Gruppen wurden zwar von einzelnen katholi-
schen bischöfen unterstützt. Keiner gelang es aber, die offizielle unterstützung der katho-
lischen Hierarchie oder einer politischen Partei zu gewinnen, und das wäre nötig gewesen, 

100 erhard Angermann/Fritz Plasser, Wahlen und Wähler in Österreich 1972–1975, in: Andreas Khol/Alfred 
Stirnemann (Hg.), Österreichisches Jahrbuch für Politik 1977, München–Wien 1978, 1–20.
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um relevanten und über punktuelles mediales Interesse hinausgehenden einfluss auf die 
öffentliche Debatte auszuüben.

Im Großen und Ganzen verzichteten die in etablierten politischen Institutionen orga-
nisierten GegnerInnen des geltenden, relativ liberalen Abtreibungsrechts auf Versuche, ein 
ihren moralischen Vorstellungen entsprechendes Gesetz durchzusetzen. Gleichzeitig stell-
ten Gruppierungen, die für einen freien Zugang zu Abtreibungsmöglichkeiten eintraten, 
ihre Anstrengungen, diesen Anspruch bundesweit durchzusetzen, nahezu vollständig ein. 
Die österreichische Frauenbewegung als wichtigste befürworterin von individuellen rech-
ten für Frauen hat sich in vielerlei Projekte und Initiativen aufgesplittert und ihre Prio-
ritäten auf andere Themen verlagert. Das Thema „Abtreibung“ hat daher seine relevanz 
weitgehend verloren. Allerdings zeigen Wahlkämpfe und andere tagespolitische Anlässe 
bis ins erste Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts, dass die emotionalisierung von „Abtreibung“ 
immer noch leicht zu aktualisieren ist, auch wenn die entsprechenden Debatten weder lang 
anhielten noch zu konkreten rechtspolitischen Maßnahmen führten.101

In den Vereinigten Staaten hingegen emotionalisierte sich die Abtreibungsdebatte auf 
der nationalen ebene erst mit der entscheidung im Fall Roe v. Wade. Die Aufhebung 
der bestehenden Abtreibungsgesetze erfolgte nicht durch eine parlamentarische Körper-
schaft – ein Hinweis auf die Schwäche des uS-amerikanischen Parteiensystems –, son-
dern durch einen Gerichtshof, der für die Interessen einzelner und kleiner, aber gut orga-
nisierter Gruppen, wie es die pro-choice-Gruppen zu dieser Zeit waren, zugänglicher ist. 
Die entscheidung im Fall Roe v. Wade traf, so legen alle Meinungsumfragen nahe, in ihrer 
radikalität nicht auf die Zustimmung der Mehrheit der bevölkerung102 und erfolgte für 
die meisten unerwartet. Auch Menschen, die in ihrer Haltung gegenüber dem Schwan-
gerschaftsabbruch zwar nicht radikal waren, aber die Aufhebung aller beschränkungen 
bis zum sechsten Schwangerschaftsmonat ablehnten, waren „wie vom blitz aus heiterem 
Himmel getroffen“, wie Kristin luker formulierte.103 unter diesen Voraussetzungen war es 
für die verschiedenen christlichen Glaubensgemeinschaften leicht, mit Hilfe ihres dichten 
netzes aus Kirchen, Pfarrschulen und anderen religiösen Institutionen Menschen gegen 
die Freigabe der Abtreibung zu mobilisieren. es war zwar die nationale bischofskonfe-
renz der katholischen bischöfe, die zuerst für Abtreibungsbeschränkungen und ein Human 
Life Amendment, das Schwangerschaftsabbrüche qua Verfassungsbestimmung kriminalisie-

101 Maria Mesner, „Mein bauch gehört mir!“, Selbstbestimmungsrecht, Wunschkinder: und was weiter?, in: 
Alexandra Weiss/Ingrid tschugg/Horst Schreiber/Monika Jarosch/Gisa Genslucker (Hg.), Heimat bist du 
großer Söhne, Innsbruck–Wien–München–bozen 2004 (= Gaismair-Jahrbuch 2005), 89–101.

102 Judith blake, The Abortion Decisions: Judicial review and Public opinion, in: edward Manier/William 
liu/David Solomon (Hg.), Abortion: new Directions in Policy Studies, notre Dame, Indiana 1977, 51–82.

103 luker, Abortion, 141.
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ren würde, eintrat. Gruppen von fundamentalistischen evangelikalischen ProtestantInnen 
folgten aber sehr bald auf äußerst effiziente Weise und wurden zum dynamischsten Flügel 
der liberalisierungsgegnerInnen.

Die evangelikalischen ChristInnen sahen sich selbst als reformbewegung innerhalb 
der bestehenden Kirchen, die ihrer Meinung nach den von der bibel vorgesehenen Weg 
verlassen hatten und gegenüber den „modernen lastern“ zu nachsichtig geworden waren. 
Verschiedene evangelikalische Gruppen hatten seit den 1960er Jahren eine wachsende 
Zahl von Menschen angezogen, weil sie eine lücke füllten, die die liberaleren Glaubens-
gemeinschaften ließen. Sie stellten ein klares regelwerk zur Verfügung, das viele religiöse 
Menschen in offeneren religiösen Gruppen vermissten. Die evangelikalischen ChristInnen 
weigerten sich, ihre regeln und Glaubenssätze an eine liberalisierte, pluralistische Gesell-
schaft anzupassen, und traten für traditionelle Familienwerte und Moralnormen, vor al-
lem im Zusammenhang mit Sexualität, ein. Darüber hinaus sahen es die evangelikalischen 
ChristInnen, ausgehend von ihrer Interpretation der bibel, als ihre Pflicht an, die politische 
Auseinandersetzung und entscheidungsfindung als Weg zu nutzen, um die gesellschaft-
lichen Ziele und normen, die sie als im einklang befindlich mit dem Willen Gottes ver-
standen, durchzusetzen.104 Die evangelikalen erschienen daher für Menschen attraktiv, 
die sich vom sozialen Wandel und der unter anderem von der Frauenbewegung verursach-
ten Veränderung der Sexualmoral in den 1960er und 1970er Jahren gefährdet fühlten, in 
manchen Fällen geradezu in Angst und Schrecken versetzt wurden, wie das folgende Zi-
tat nahelegt: “America is now facing a grave crisis. unless, we God’s faithful, stand up and 
are counted, we could see our entire nation destroyed from moral decay”, heißt es in einer 
Publikation der 1978 gegründeten Christian Voice105. Abtreibung wurde so – neben dem 
Schulgebet – das wichtigste „symbolische Thema“, das stellvertretend für das ganze evan-
gelikalische normengebäude und die entsprechende Weltinterpretation stand.

Während der späten 1970er und in den 1980er Jahren nutzten die liberalisierungsgeg-
nerInnen die vielfältigen Möglichkeiten, die das politische System und die Massenmedien 
der uSA bieten, um auf den politischen entscheidungsfindungsprozess einfluss zu neh-
men: Sie unterstützten einzelne KandidatInnen finanziell, lancierten Werbekampagnen 
über das Fernsehen, gründeten lokale Gruppen, um die legislative dahingehend zu beein-
flussen, Wartefristen oder obligatorische beratungen vor der Durchführung des eingriffes 
einzuführen und staatliche Mittel für Kliniken oder andere Dienstleistungseinrichtungen 
zu kürzen oder zu verbieten, die Schwangerschaftsabbrüche durchführten oder Frauen be-
rieten. letztlich waren diese bemühungen erfolgreich: ende der 1970er Jahre gelang es der 

104 Soper, evangelical Christianity.
105 Zitiert nach Soper, evangelical Christianity, 56.
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‚neuen rechten‘, einer Koalition aus traditionellen konservativen PolitikerInnen, religiö-
sen Führern und single-issue-Gruppen, die sich für „Familienwerte“ engagierten,106 großen 
einfluss innerhalb der Republikanischen Partei zu erlangen und so den Abtreibungskonflikt 
zur parteipolitisch strukturierten Auseinandersetzung zu machen: bis dahin war weder die 
Demokratische noch die Republikanische Partei besonders offen für Themen wie Abtreibung, 
Schulgebet, Pornographie et cetera gewesen, weil die unterschiedlichen Meinungen in die-
sen Fragen quer zur sozialen basis beider Parteien verliefen. Der 1980 erstmals gewählte 
ronald reagan war der erste uS-Präsident, der seine Ablehnung von Schwangerschafts-
abbrüchen zum parteipolitischen Argument machte und sich damit an evangelikalische 
und fundamentalistische ChristInnen sowie single-issue-Gruppen wandte, die für die be-
hauptung traditioneller, also bipolarer, hierarchisierter rollenbilder in der Familie, der Kir-
che und der Schule eintraten.107

Die katholische Kirche der uSA zog sich, im Gegensatz zur nationalen Hierarchie in 
Österreich, nicht aus dem Abtreibungskonflikt zurück. Die Family Life Division der uS-
amerikanischen bischofskonferenz entwickelte beispielsweise 1975 einen Pastoral Plan for 
Pro-Life Activity, der schließlich zur Gründung von 18.000 pro-life-Komitees im gan-
zen land führte, die nationale und lokale Wahlen verfolgen und beeinflussen sollten.108 
eine wesentliche ursache für die unterschiede im Agieren der nationalen katholischen 
Hierarchien ist die Konkurrenzsituation, in der sich die großen gemäßigten religions-
gemeinschaften in den uSA gegenüber den radikaleren Glaubensgemeinschaften befan-
den: Die großen Kirchen hatten bereits viele Mitglieder an alternative und fundamentalis-
tische Gruppen verloren. Diese Konkurrenzsituation fehlte in Österreich, jedenfalls in dem 
Zeitraum, der hier zur Debatte steht.

Der einfluss der religiösen Gruppierungen auf die uS-amerikanische republik be-
ruht(e) auf im Vergleich zu Österreich unterschiedlichen institutionellen Voraussetzun-
gen. Der erste Zusatz der uS-Verfassung lässt die staatliche Anerkennung von Kirchen 
nicht zu. Keine der vielen Kirchen und Glaubensgemeinschaften konnte daher feste struk-
turelle bindungen an den Staat etablieren. obwohl es also keine formalen beziehungen 
zwischen Staat und Kirchen gibt, spielte und spielt religion in der uS-amerikanischen 
Politik – aufgrund der Struktur des politischen Systems, der politischen Kultur, ihrer of-
fenheit gegenüber und der hohen bedeutung von Interessengruppen, aufgrund ihres hoch-
gradig kompetitiven Charakters – eine wichtige rolle. In Österreich hingegen gab es in 

106 Siehe dazu Walter H. Capps, The new religious right. Piety, Patriotism, and Politics, Columbia, South Ca-
rolina 19942.

107 Ginsburg, Contested lives, 47.
108 ebenda, 44.
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der Vergangenheit starke institutionelle bindungen zwischen der römisch-katholischen 
Hierarchie und dem Staat, die zum teil bis in die Gegenwart existieren. Als resultat und 
als Konsequenz der ereignisse in der Zwischenkriegszeit zog sich die katholische Kirche 
nach 1945 aber schrittweise von der direkten einflussnahme auf Politik, PolitikerInnen 
und politische Parteien zurück.109 Während religion in den uSA also in kultureller Hin-
sicht, das heißt, was die Zurverfügungstellung von bedeutungssystemen anlangt, wesent-
lich ist, ist sie es in Österreich viel eher in institutioneller, die Zurückhaltung der katholi-
schen Kirche prägte die österreichische Debatte daher stark.

Seit Mitte der 1970er Jahre nutzten die liberalisierungsgegnerInnen in den Vereinig-
ten Staaten die bedingungen, die das politische System bot, genauso wie zuvor die pro-
choice-AktivistInnen und waren auf nationaler und bundesstaatlicher ebene erfolgreich: 
Seit 1976 verhinderten die verschiedenen Hyde-Amendments zu den budgetgesetzen, 
dass Schwangerschaftsabbrüche außer solche mit medizinischer Indikation aus öffentli-
chen Mitteln finanziert wurden. Viele bundesstaaten beschränkten und erschwerten den 
Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen durch Wartefristen, Kürzung öffentlicher Mit-
tel und so weiter, ohne dass die Gerichte sie daran gehindert hätten. Gleichzeitig ließen 
De monstrationen der liberalisierungsgegnerInnen, Aktionen zivilen ungehorsams wie 
Mahnwachen vor Kliniken und Drohungen gegen das medizinische Personal die Zahl 
der Kliniken und ÄrztInnen, die Abtreibungen durchführten, sinken: 15 Jahre nach Roe 
v. Wade, also im Jahr 1988 beispielsweise verfügten 83 Prozent aller counties der uSA über 
keine einrichtung zur Durchführung von Abtreibungen.110

es hatte schließlich den Anschein, als wäre den liberalisierungsgegnerInnen in ihrem 
bemühen um eine revision der entscheidung in Roe v. Wade ein erfolg beschieden: Die 
Präsidenten reagan und bush sen. hatten die in ihre Amtszeit fallenden ernennungen 
von richterInnen zum obersten Gerichtshof dazu genutzt, um dort eine Mehrheit gegen 
den freien Zugang zu Abtreibungen zu etablieren. Die Wahlplattformen der Republika-
nischen Partei für die Präsidentenwahlen von 1980 bis 1992 enthielten auch die Forde-
rung nach einschränkung des Zugangs zu Schwangerschaftsabbrüchen. Die tatsache, dass 
die re kriminalisierung von Abtreibungen drohte, mobilisierte allerdings schließlich die 
Frauenbewegung, die das recht auf Abtreibung aktiver zu verteidigen begann. noch ein-
mal machte die Frauenbewegung das recht auf Abtreibung zum „symbolischen Thema“. 
Zwischen 300.000 und 600.000 Menschen nahmen am 9. April 1989 unter dem Motto 

109 Das bedeutet nicht, dass die katholische Hierarchie jeden Kontakt zum politischen Feld verloren und jede 
beeinflussung von dort getroffenen entscheidungen aufgegeben hätte: Wie schon erwähnt, bestehen immer 
noch starke persönliche beziehungen zwischen katholischen laienorganisationen und der ÖVP.

110 Hadley, God’s bullies, 102.
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„Women’s equality, Women’s lives“ an einem der größten Märsche teil, die jemals in Wa-
shington veranstaltet wurden. Die Mitgliederzahlen und die einnahmen von noW und 
nArAl erreichten eine bisher nicht gekannte Höhe.111

Die wieder aufgenommenen Aktivitäten der pro-choice-bewegung erreichten ihre Ziele 
jedenfalls teilweise. obwohl Mitglieder der regierung bush sen. wiederholt die revision 
der entscheidung in Roe v. Wade forderten, blieb der oberste Gerichtshof zumindest im 
Prinzip bei seiner entscheidung aus dem Jahr 1973.112 Im Wahlkampf zu den Präsiden-
tenwahlen des Jahres 1992 wurde Abtreibung wiederum zum zentralen Thema zwischen 
dem liberalisierungsgegner George bush und dem pro-choice-Kandidaten bill Clinton. 
Die Wahlauseinandersetzung endete bekanntlich mit der Wahl Clintons. Als ergebnis 
dieser niederlage distanzierte sich die Republikanische Partei schrittweise von aggressiven 
pro-life-Gruppen. “I will not allow abortion to be a litmus test for membership”, wurde ein 
hoher republikaner 1993 in der Presse zitiert.113 Als Zeichen dieses rückzugs der repu-
blikaner ist zu werten, dass der Contract for America, der im Hinblick auf die Wahlen zum 
Kongress im november 1994 verabschiedet wurde, keine Forderung nach beschränkung 
der Abtreibungsmöglichkeiten enthielt.114 Während der Präsidentschaft Clintons verbot 
die bundeslegislative AbtreibungsgegnerInnen, Gewalt oder Drohungen gegen Kranken-
häuser, die Abtreibungen durchführten, anzuwenden. Die gag-rule, die es öffentlich be-
diensteten untersagte, Patientinnen über Abtreibungsmöglichkeiten zu informieren, wurde 
aufgehoben.

Der einfluss der liberalisierungsgegnerInnen auf die Gesetzgebung und die öffentliche 
Verwaltung wurde daher schwächer, die legalen Möglichkeiten, den Zugang zu Schwan-
gerschaftsabbrüchen zu beschränken, wurden weniger. eine mögliche Interpretation ist, 
dass die daraus resultierende Frustration der fundamentalistischen Abtreibungsgegne-
rInnen die radikalisierung verursachte, die schließlich im März 1993 im ersten Mord an 
einem Arzt, der Abtreibungen durchführte, resultierte. Dieser und die Morde, die folgen 
sollten, waren nicht nur das Werk einiger geisteskranker Fanatiker. Sie waren auch das – 
vielleicht unbeabsichtigte, sicher aber nicht zufällige – resultat der fundamentalistischen 
Antiabtreibungskampagnen und -aktionen von Jahren und die Folge der tatsache, dass 
große organisationen wie die katholische Kirche und die Republikanische Partei funda-

111 Siehe dazu barbara ryan, Feminism and the Women’s Movement. Dynamics of Change in Social Move-
ment, Ideology and Activism. new York–london 1992, 144ff.; Molly Selvin, Warum dieser hitzige Kampf? 
in: Die Zeit 1992/27 (26. Juni), 75.

112 Goldstein, Contemporary Cases in Women’s rights.
113 Zitiert nach Hadley, God’s bullies, 197.
114 Siehe republicans replay reagan’s Promises, in: International Herald tribune, 29. September 1994, 3; The 

basic Points of an Ambitious ‚Contract With America‘, in: International Herald tribune, 4. Jänner 1995, 3. 
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mentalistische Positionen unterstützten oder jedenfalls nicht explizit ablehnten. religiös 
motivierte AbtreibungsgegnerInnen brachten die Sprache des Krieges und des tötens in 
den Diskurs ein. “We’re in a war”, zitierte The New York Times Don treshman, den Direk-
tor der landesweit agierenden Antiabtreibungsgruppe Rescue America: “The only thing is 
that until recently the casualties have only been on one side. There are 30 million dead ba-
bies and only five people on the other side, so it’s really nothing to get all excited about.”115 
Der Kardinal von boston zog seine rechtfertigung von Posten vor Kliniken erst zurück, 
als im Dezember 1994 auf zwei Mitglieder des Krankenhauspersonals geschossen worden 
war.116 ein Nonviolent Action Project mahnte in bezug auf Abtreibung: “[…] the mandate 
in Scripture is clear. […] enough looking. enough talking. enough ignorant evasion of 
responsibility. When you know that an innocent and helpless child is about to be killed, 
you must intervene.”117 Diejenigen, die bisher in ihrem Kampf gegen die Abtreibung Men-
schen töteten, könnten das zu ernst genommen haben. Dallas blanchard und terry Prewitt 
verweisen in ihrer Studie über religiös motivierte Gewalt im Zusammenhang mit Abtrei-
bung auch auf einen anderen wesentlichen Faktor: Die Gewalt eskalierte, als offensichtlich 
wurde, dass die der religiösen rechten verpflichtete reagan-Administration in den zent-
ralen „symbolischen Fragen“, nämlich „Abtreibung“ und „Schulgebet“, keine in den Augen 
der FundamentalistInnen konsequenten Maßnahmen setzte. Die Zunahme der Gewalt 
wäre demnach auch aus der Frustration von erwartungshaltungen entstanden, die die re-
publikanische Administration – nolens oder volens – geweckt hatte.118

Zusammenfassend möchte ich darauf hinweisen, dass die Gründe, warum der Abtrei-
bungskonflikt in den Vereinigten Staaten eskalierte und in Österreich nicht, in sehr unter-
schiedlichen ideologischen und institutionellen Mustern liegen. In Österreich fehlten be-
deutende evangelikalische traditionen. Die katholische Kirche sah – mögen auch einzelne 
Würdenträger anderer Ansicht gewesen sein – keinen Anlass, sich in eine politische Aus-
einandersetzung um die rekriminalisierung von Abtreibungen in den ersten drei Schwan-
gerschaftsmonaten zu begeben. Darüber hinaus bot das relativ zentralisierte politische 
System in Österreich für radikale AbtreibungsgegnerInnen wenig oder keinen Agitations-
raum. Das politische System der uSA ist gegenüber relativ kleinen oder isolierten Inter-
essengruppen offener. Paul Weyrich, der Vorsitzende einer fundamentalistischen Gruppe, 
beschrieb die taktik auf einem treffen von fünfzig FührerInnen von Antiabtreibungs-
gruppen 1980 treffend: “It doesn’t matter what the majority of American people think on a 

115 Anti-Abortion Groups Continue radical talk, in: The new York times, 15. Jänner 1995, A4.
116 Mourning the Victims of two Clinic Shootings, in: The new York times, 4. Jänner 1995, 3.
117 Zitiert nach Soper, evangelical Christianity, 113.
118 Dallas A. blanchard/terry J. Prewitt, religious Violence and Abortion. The Gideon Project, Gainesville 

1993, 181.
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poll. What matters is the perception members of Congress have about your issue and their 
future.”119 Fundamentalistische religionsgemeinschaften bekamen und ergriffen so eine 
Vielzahl von Gelegenheiten, um emotionen zu schüren, die nicht in jedem Fall auch ka-
nalisiert und befriedet werden konnten.

5.4 Konklusionen 

Durch den Vergleich der Konflikte um die Abtreibungsgesetzgebung in den uSA und in 
Österreich ist deutlich geworden, dass die unterschiede in der entwicklung und im Aus-
gang des Konflikts von den jeweils unterschiedlichen und charakteristischen institutionel-
len und ideologischen Voraussetzungen abhingen, die die politische Kultur, verstanden als 
die „Grammatik“ des politischen Diskurses, prägen, auch wenn Konfliktthema und -inhalt 
ähnlich sein mögen.

eines der wichtigsten elemente der politischen Kultur ist das politische System und 
seine Funktionsweise. Im politischen System Österreichs spielten politische Parteien eine 
zentrale rolle. Im Vergleich zu den uS-amerikanischen Parteien waren ihre österreichi-
schen Äquivalente starke, zentralistische organisationen, deren Apparate beispielsweise 
über die nominierung von KandidatInnen entscheiden und die vergleichsweise wenig 
offen gegenüber politischen Gruppierungen außerhalb der Parteiorganisation sind. Weit 
über die nachkriegsjahrzehnte hinaus repräsentierten vor allem die beiden großen Par-
teien ÖVP und SPÖ historisch gewachsene, sozial und kulturell unterschiedliche bevöl-
kerungsgruppen und waren die nahezu einzigen Kanäle von den Anliegen gesellschaftli-
cher Gruppen in die staatliche legislative. Das politische System der uSA hingegen bietet 
– aufgrund seines föderalistischen Aufbaus und der Schwäche der politischen Parteien – 
viele Zugangsmöglichkeiten für single-issue-Interessengruppen und lobbies. Außerdem 
wurde die Justiz, vor allem der Supreme Court, als Folge der Schwäche der politischen Par-
teien und ihrer unfähigkeit, quer zu ihrer basis verlaufende Konflikte zu organisieren, sehr 
einflussreich im Zusammenhang mit der Austragung kultureller Konflikte wie demjenigen 
hinsichtlich des Schwangerschaftsabbruchs. 

In bezug auf die nationalen ProtagonistInnen des Konflikts sind zwei zentrale unter-
schiede, die den Verlauf der Debatte bestimmten, zu identifizieren: Die tatsache, dass 
die uS-amerikanische Frauenbewegung ihre Wurzeln in „Moralbewegungen“ hatte, die 
sich gegen Alkohol und Sklaverei richteten, und der umstand, dass sie Mutterschaft als 

119 Zitiert nach barbara J. nelson/Kathryn A. Carver, Many Voices but Few Vehicles: The Consequences for 
Women of Weak Political Infrastructure in the united States, in: Women and Politics Worldwide, 747. 
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zentrales element von „Frau sein“ definierte, verhinderten bis in die späten 1960er Jahre, 
dass Abtreibung zum „feministischen“ Thema wurde. eine bewegung, die Frauen mit an-
derem sozialem Hintergrund organisiert und daher anderslautende Positionen öffentlich 
vertreten hätte, fehlte weitgehend. obwohl die bürgerliche Frauenbewegung in Österreich 
Abtreibung ebenfalls nicht zu ihrem Thema machte, gab es hier – aufgrund der reform-
bestrebungen vor allem der sozialdemokratischen Frauen – seit den 1920er Jahren eine 
tradition, Abtreibung als politisches Thema zu diskutieren. Sozialdemokratische netz-
werke konnten genutzt werden, um Forderungen nach einem liberaleren Abtreibungsrecht 
zu formulieren und durchzusetzen. Aus den damit in Zusammenhang stehenden Aktivi-
täten und der damit einhergehenden Mobilisierung entstand die autonome Frauenbewe-
gung.

neben den bereits erwähnten unterschieden in der politischen Kultur trugen die evan-
gelikalischen traditionen der uSA dazu bei, den Konflikt nach der Aufhebung des Abtrei-
bungsverbots anzuheizen. Abtreibung wurde und blieb ein symbolisches Thema, anhand 
dessen Weltinterpretationen und gesellschaftliche normensysteme verhandelt wurden. es 
entstand eine Dynamik, die nicht befriedet werden konnte und physische Gewalt provo-
zierte, die Menschenleben forderte, jedenfalls bis zum ende des 20. Jahrhunderts.120 In der 
Wahl zur uS-Präsidentschaft des Jahres 2000 war eines der Kampagnenthemen gegen den 
republikanischen Kandidaten George W. bush (jun.), dass er versuchen würde, Schwan-
gerschaftsabbrüche zu rekriminalisieren.121 bisher hat der Schwangerschaftsabbruch also 
nicht aufgehört, als „symbolisches Thema“ schnell einsetz- und abrufbar zu sein.

In Österreich förderten weder die politische Kultur der Zweiten republik noch deren 
ideologische/religiöse traditionen die eskalation und Polarisierung des Konflikts. Keine 
der institutionalisierten gesellschaftlichen Kräfte einschließlich der römisch-katholischen 
Kirche hatte nach den 1970er Jahren ein ausreichendes Interesse daran, Abtreibung zum 
zentralen Thema zu machen. Die feministische bewegung in Österreich hatte ihre Auf-
merksamkeit anderen Themen, zum beispiel der Gleichstellung am Arbeitsplatz, Gewalt in 
der Familie et cetera zugewandt. nachdem die Hauptforderung der liberalisierungsbefür-
worterInnen im Zusammenhang mit dem Schwangerschaftsabbruch erfüllt war, verlor das 
Thema seine mobilisierende Kraft. Vermutlich wäre es nicht möglich gewesen, Abtreibung 
weiterhin erfolgreich zum Zentrum politischer Kampagnen zu machen – etwa in Zusam-
menhang mit der Übernahme der Kosten des eingriffs durch die Sozialversicherung oder 

120 Am 23. oktober 1998 beispielsweise wurde ein Arzt, der Abtreibungen durchführte, in new York State er-
schossen. Siehe unter anderem Prosecutors to Present Clinic Doctor’s Slaying to Grand Jury, in: The new 
York times, 20. April 1999, b5.

121 both Sides on Abortion Issue Step up Fight, in: The new York times, 27. oktober 2000, A29.
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mit der bereitstellung von Abtreibungsmöglichkeiten im gesamten bundesgebiet. Außer-
dem gelang es der Frauenbewegung in Österreich, die in viele kleinere Gruppierungen 
aufgespalten ist, nicht, eine eigene effiziente politische Struktur zu schaffen. Andererseits 
verhinderte das monolithische politische System Österreichs, dass die immer wieder ent-
stehenden kleinen Gruppen von AbtreibungsgegnerInnen größere politische relevanz er-
langten. unter diesen bedingungen haben daher die Abtreibungsgesetze ihre bedeutung 
als symbolische Werte (nahezu) verloren.

Am Anfang meiner Analyse stand die Frage nach ursachen dafür, dass in vielen Indus-
triegesellschaften ende der 1960er/Anfang der 1970er Jahre eine Aufhebung oder locke-
rung des Abtreibungsverbots zum öffentlichen Thema wurde. Meine rekonstruktion der 
ereignisse und ihr Vergleich zeigt, dass eine – in bezug auf die hier zur Debatte stehenden 
Gesellschaften – möglicherweise gemeinsame ursache in sehr komplexen gesellschaftli-
chen Verschiebungen liegt, die sich nicht ausschließlich auf eine strukturelle Änderung von 
Produktions- und/oder bevölkerungsweise zurückführen lassen. es wurde dargelegt, dass 
in beiden hier analysierten ländern die ‚zweite‘ Frauenbewegung die wichtigste einzelne 
InitiatorInnengruppe war im Prozess, der schließlich zur Veränderung der gesetzlichen 
normen führte. Ich gehe davon aus, dass die bildung dieser bewegung und ihre tempo-
räre Gravitationskraft mit Veränderungen in den Selbstbildern, bedürfnissen und Ansprü-
chen von bestimmten Gruppen von Frauen in Zusammenhang stehen. Diese Veränderun-
gen wurden auch durch die Wandlung im bereich der Arbeitswelt, im bildungszugang et 
 cetera mit verursacht. Ich hoffe aber auch gezeigt zu haben, dass die ursache-Wirkungs-
Zusammenhänge langfristiger gesellschaftlicher entwicklungsprozesse weder unidirekt-
ional und monokausal noch eindeutig gedacht werden können: unterschiedliche, auch 
widersprüchliche gesellschaftliche utopien und ordnungsvorstellungen existieren neben-
einander und gleichzeitig, eingebettet in ständig fluktuierende, Aushandlungs prozessen 
unterworfene Machtverhältnisse.



6 Rationalisierung, Individualisierung, Globalisierung: 

Fragmente einer Geschichte der Reproduktion im 20. Jahrhundert

In den folgenden abschließenden Überlegungen wird es darum gehen, die beschriebe-
nen Abläufe und entwicklungen mit ihrer gesellschaftlichen, genauer gesagt politischen 
und diskursiven ‚umgebung‘ in Zusammenhang zu bringen. Die ‚Arenen‘ sollen also kon-
textualisiert werden, um damit festzustellen, ob punktuell feststellbare Ähnlichkeiten und 
Parallelitäten auf eine entsprechende Similarität, eine über den einzelfall hinausgehende 
Charakteristik schließen lassen und für welchen bereich solche allgemeineren behauptun-
gen möglich und empirisch argumentierbar sind. 

6.1 Die Reproduktion der Nation

Im Abschnitt über die „Geburtenkontrolle“ wurde – unter anderem – eine den entspre-
chenden Aktivitäten inhärente ambivalente tendenz zur ermächtigung und Disziplinie-
rung von Individuen beschrieben. Dieses Spannungsverhältnis zwischen rationalisierung, 
Disziplinierung und erweiterung individueller Handlungsspielräume ist den Sexual-
reformbewegungen in den uSA und Österreich in den 1920er und frühen 1930er Jahren 
gemeinsam. Die bevölkerungspolitischen Diskurse, die das umfeld der Sexualaufklärungs-
bemühungen bildeten, unterschieden sich zwar ganz erheblich. In allen diesen Diskursen 
bildete allerdings der topos von der „differentiellen Geburtenrate“ eine wesentliche rolle, 
auch wenn er im Detail unterschiedliches bedeuten mochte.

In den uSA wurde der terminus verwendet, um ethnische Differenzen zu markieren. In 
den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts hatte sich die Zusammensetzung der Immig-
rantInnen aus europa verschoben: Während etwa vor 1880 vor allem von den britischen 
Inseln und aus nordwesteuropa stammende Menschen, meist protestantisch und dieselbe 
Sprache wie die weißen nordamerikanischen SiedlerInnen sprechend, eingewandert waren, 
kamen ab 1880 immer mehr Menschen, die andere Sitten und Verhaltensweisen pflegten, 
nicht einer protestantischen, sondern der katholischen religion anhingen und in den Au-
gen der sich als „natives“ Fühlenden in seltsamen, nämlich slawischen oder romanischen 
Sprachen redeten.1 Gleichzeitig waren absolute einwanderungszahl und einwanderungs-

1 Siehe dazu Daniels, Coming to America, 121ff.
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rate um und kurz nach der Wende zum 20. Jahrhundert im Verhältnis zu vorher rela-
tiv hoch. Die Verunsicherungspotenziale dieser Verschiebungen wurden durch drastische 
gesellschaftliche Veränderungen – Industrialisierung und urbanisierung beispielsweise – 
noch verstärkt: Die bevölkerung der uSA nahm zwischen 1860 und 1920 um mehr als das 
Dreifache zu, die Vereinigten Staaten wandelten sich von einer vorherrschend landwirt-
schaftlich geprägten Gesellschaft in eine grundsätzlich industrielle, von einer ländlichen in 
eine vorwiegend urbane. und waren die uSA in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
noch eine eher ‚introvertierte‘, also auf sich bezogene, isolierte Gesellschaft gewesen, so wa-
ren sie 1920 zu einer global bestimmenden Macht aufgestiegen, die Interessen in europa 
und Asien hatte.

In den Augen der natives, also der bereits in den uSA geborenen weißen ProtestantIn-
nen, war das Fortpflanzungsverhalten einer der charakteristischen Züge, die die „neuen“ 
als die „Anderen“, „Fremden“, „bedrohlichen“ kennzeichneten. Sowohl die Volksweisheit 
der natives als auch die viktorianischen Wissenschaften wussten, dass die neuankömm-
linge und ihre Kinder wesentlich mehr nachkommen hatten als die Angehörigen des „old 
stock“, der durch die reduktion der Geburten „race suicide“ beginge.2 Das Thema wurde 
von zentraler bedeutung für die dominante bevölkerungsgruppe. es war von großer sym-
bolischer bedeutung, dass Präsident Theodore roosevelt im März 1905 den terminus 
„race suicide“ in einer rede verwendete und damit viel zu seiner Anerkennung und Ver-
breitung beitrug. und in roosevelts rede wurde auch deutlich, wen er für die Hauptschul-
digen an der als bedrohlich empfundenen entwicklung hielt: Die Frauen, die es vermieden, 
Kinder zu bekommen, waren „criminal against the race“ und objekte der Abscheu bei al-
len „gesunden leuten“.3 Auch der heutigen Demographie zufolge setzte der demographi-
sche Übergang und mit ihm sinkende Geburtenraten unter den weißen natives der uSA 
im Vergleich zu europäischen ländern sehr früh und sehr heftig ein – ich habe bereits im 
Kapitel „Kriege um das ungeborene leben“ darauf hingewiesen: bis 1900 waren die bis-
her vergleichsweise hohen uS-Geburtenraten auf ein international unauffälliges Maß re-
duziert. Die hohe Fruchtbarkeit war vor allem im kolonialen Amerika, aber auch danach 
Zeichen amerikanischer Vitalität und Überlegenheit gegenüber anderen Gesellschaften 
gewesen.4 Angesichts der kulminierenden Verunsicherung dienten das generative Verhal-

2 King/ruggles, Immigration and race Suicide, 347f.
3 Zitiert nach linda Gordon, The Moral Property of Women. A History of birth Control Politics in America, 

urbana–Chicago 2002, 86; siehe dazu auch Theodore roosevelt, race Decadence, in: The outlook, 8. April 
1911, zitiert nach: Andrea tone (Hg.), Controlling reproduction. An American History, Wilmington, Dela-
ware 1997, 159–162.

4 James reed, Public Policy on Human reproduction and the Historian, in: Journal of Social History 18 (März 
1985), 385.
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ten und die sozialen, vor allem geschlechtsspezifischen Arrangements, in die es eingebettet 
war, als Prüfstein, als nadelöhr für die Inklusion der neuankömmlinge, als behauptung der 
‚eigenen‘ Hegemonie und Suprematie. 

ein Mittel zur Absicherung der weißen protestantischen Hegemonie war in den Augen 
der ZeitgenossInnen, die Schere in der „differentiellen Geburtenrate“ zu schließen, was auf 
den ersten blick auf zwei Arten möglich ist, entweder durch die Hebung der niedrigeren 
oder durch die Senkung der höheren Geburtenrate. Während eine rückwärts gerichtete ge-
sellschaftliche Strömung, für die beispielsweise roosevelt steht, die Wiederherstellung der 
„alten“ Gegebenheiten forderte, setzten Progressives eher auf ein generatives Konzept, das 
sie als rationeller und rationaler empfanden. In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhun-
derts war der Konflikt zwischen den beiden Konzepten in vollem Gang: Sangers Versuche, 
empfängnisverhütung zu einer legitimen ehelichen Praktik zu machen, trafen einerseits 
auf erbitterten Widerstand des katholischen Klerus, weil nahezu jeder menschliche ein-
griff in das göttliche recht, über den beginn des lebens zu entscheiden, in diesem nor-
mengebäude eine unzulässige Anmaßung ist. Andererseits trafen die bemühungen zur 
rationalisierung der menschlichen reproduktion aber auch auf den Widerstand der na-
tivisten, die davon ausgingen, dass Geburtenkontrolle dazu führen würde, dass die weißen, 
protestantischen bevölkerungsgruppen der Mittelschicht ihre Geburtenzahl weiter senk-
ten, während die ImmigrantInnen, die die unterschicht ausmachten, weiterhin viele Kin-
der haben würden. letztlich setzte sich – nicht nur, aber auch in den uSA – die geringere 
Kinderzahl als norm durch. beratungsstellen wie diejenige Margaret Sangers waren teil 
des unterfangens, den entsprechenden normen eine öffentliche Stimme zu geben, durch-
aus mit nationalistischem unterton. Damit waren sie aber keine singuläre erscheinung: 
bereits viktorianische beobachter hatten einen Zusammenhang zwischen beschränkung 
der Kinderzahl und dem Grad der Assimilation an uS-amerikanische lebensweisen her-
gestellt. In diesem bild geriet eine niedrige Kinderzahl geradezu zum Gradmesser der 
Identifikation mit dem Aufnahmeland.5 Dass Miriam King und Steven ruggles in ihrer 
Studie bewiesen, dass die ende des 19. und in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts 
vorherrschende Meinung über das Fortpflanzungsverhalten nicht zutreffend war, dass viel-
mehr die Frauen der zweiten Generation von ZuwandererInnen durchschnittlich weniger 
Kinder als natives bekamen, tat der politischen Wirksamkeit der Zuschreibung keinen 
Abbruch. 

bilder wie die „differentielle Geburtenrate“, eingebettet in Ängste vor Überfremdung 
und Hegemonieverlust, führten schließlich zu zumindest zwei Gruppen von sehr ein-
schneidenden Maßnahmen, was die kollektive reproduktion anlangt: es ist wohl kein 

5 King/ruggles, Immigration and race Suicide, 349.
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Zufall, dass Sterilisationsgesetze, eheverbote und einwanderungsbeschränkungen in zeit-
licher nähe verabschiedet wurden. 1927 bestätigte der Supreme Court das Sterilisations-
gesetz des Staates Virginia, nachdem ähnliche regelungen zuvor als nicht verfassungs-
konform abgelehnt worden waren. Dieses urteil brach offenbar einen Damm: bis 1940 
hatten 30 bundesstaaten Gesetze, die Zwangssterilisationen an „Schwachsinnigen“ vor-
sahen,6 wobei die Scheidung zwischen „normal“ und „schwachsinnig“ eng mit sozialen 
und ethnischen Differenzierungen verwoben war.7 In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahr-
hunderts kam es auch zu einer Welle von gesetzlich festgelegten Heiratsverboten zwi-
schen Menschen mit unterschiedlicher Hautfarbe. Solche Gesetze hatte es in einzelnen 
bundesstaaten bereits seit dem 17. Jahrhundert gegeben, nach dem ende des bürgerkriegs 
stieg ihre Zahl. In den 1920er Jahren hatten schließlich die meisten uS-Staaten Gesetze, 
die die Heirat zwischen Weißen und Negroes verboten, das heißt mit Personen, die „one-
sixteenth or more negro blood“ hatten; in manchen Staaten genügte schon der nachweis 
eines „single drop“.8 

Race war auch der zentrale begriff, entlang dessen sich die Migrationspolitik der uSA 
entwickelte. Während eines Großteils des 19. Jahrhunderts gab es keine einwanderungs-
beschränkungen, die Vereinigten Staaten waren – sowohl per eigen- und Fremddefinition 
als auch aufgrund statistischer Zahlen – das einwanderungsland schlechthin.9 Als erste 
wurden zu ende des Jahrhunderts ChinesInnen und JapanerInnen von der einwande-
rung ausgeschlossen beziehungsweise bei einer Immigration drastisch behindert.10 1894 
hatte eine Gruppe von Harvard-Absolventen die Immigration Restriction League gebildet, 
die jahrzehntelang die einflussreichste lobby für eine allgemeine beschränkung der ein-
wanderung sein sollte. einer ihrer Gründer, Prescott F. Hall, formulierte die Alternativen, 
die die uSA in Zukunft hätten. Die AmerikanerInnen müssten sich entscheiden, ob sie 
ein land sein wollten, „peopled by british, German and Scandinavian stock, historically 
free, energetic, progressive, or by Slav, latin and Asiatic races down-trodden, atavistic and 
stagnant.“11 1917 wurde die erste allgemein wirksame restriktions- und Selektionsmaß-

6 Ian robert Dowbiggin, Keeping America Sane. Psychiatry and eugenics in the united States and Canada, 
1880–1940, Ithaca–london 1997, 78.

7 Siehe dazu Philip r. reilly, The Surgical Solution. A History of Involuntary Sterilization in the united States, 
baltimore–london 1991. 

8 ebenda, 25. erst 1967 hob der oberste Gerichtshof die zu diesem Zeitpunkt noch in 16 bundesstaaten be-
stehenden diskriminierenden Gesetze in Loving v. Virginia (388 u. S. 1) als verfassungswidrig auf.

9 richard A. easterlin, Growth and Composition of the American Population in the twentieth Century, in: Mi-
chael r. Haines (Hg.), A Population History of north America, Cambridge–new York–Melbourne–Madrid 
2000, 636.

10 Daniels, Coming to America, 270.
11 Zitiert nach: ebenda, 276.
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nahme erlassen: Alle erwachsenen einwanderungswilligen mussten ihre lesekundigkeit 
unter beweis stellen. 

nach dem ende des ersten Weltkriegs ging die Debatte über die einwanderung weiter, 
in der auch und vor allem zur Diskussion stand, wer oder was „America“ künftig sein sollte. 
Der National Origins Act von 1924 reflektierte die tatsache, dass sich die Immigration 
 Restriction League mit ihrer antikatholischen und antiasiatischen Haltung durchgesetzt 
hatte. Auf der basis der Volkszählung von 1890 und der Zusammensetzung nach nationa-
ler Herkunft, die sie auswies, wurden national definierte einwanderungsquoten festgelegt: 
Insgesamt wurde die einwanderung stark beschränkt, den einzelnen nationalitäten wur-
den Quoten zugemessen, die ihrem Anteil an der uS-bevölkerung 1890 entsprachen. Das 
bedeutete, dass die rezente Immigration gegenüber der früheren stark benachteiligt wurde. 
Während die SkandinavierInnen, britInnen und Deutschen (bis zur Vertreibung durch die 
nazis) die entsprechenden Quoten nie ausnutzten, konnten praktisch keine Menschen aus 
Japan mehr immigrieren, weil ihr Anteil an der uS-bevölkerung 1890 sehr niedrig gewe-
sen war. 

es wurde bereits darauf hingewiesen, dass diese „Sicherungsmaßnahmen“ in eine Zeit 
erheblicher kollektiver Verunsicherung fielen. Die natives versuchten, ihre Definition von 
„America“ durchzusetzen. Zu diesem Konzept des ‚Amerikanischen‘ gehörten politische 
Institutionen, individuelle kulturelle Haltungen und lebensweisen. Ironischerweise wa-
ren es gerade die demokratischen politischen Institutionen, die durch den Ausschluss des 
„Fremden“ gesichert werden sollten. Der republikanische Kongressabgeordnete Albert 
Johnson, einer der Autoren des Immigration Act von 1924 und Vorsitzender des House 
Committee on Immigration, formulierte 1927 seine Sicht der Dinge: 

Today, instead of a nation descended from generations of freemen bred to a knowlege of the principles 

and practice of self-government, of liberty under the law, we have a heterogenous population no small 

proportion of which is sprung from races that, throughout the centuries, have known no liberty at all. […] 

our capacity to maintain our cherished institutions stands diluted by a stream of alien blood, with all its 

inherited misconceptions respecting the relationships of the governing power to the governed. […] The 

United States is our land. […] We intend to maintain it so. […] the day of indiscriminate acceptance of all 

races, has definitely ended.12

In dieser Phase, in der es den weißen, protestantischen natives besonders notwendig er-
schien, ihre Vision des ‚Amerikanischen‘ zu behaupten und abzusichern, waren es auch ihre 
Vorgaben in bezug auf reproduktive Arrangements, deren befolgung zum Prüfstein des 

12 Zitiert nach: Daniels, Coming to America, 283f.
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ein- oder Ausschlusses wurden. es wurde bereits beschrieben, in welch deutlicher Weise 
die Protagonistinnen der bewegung, die Geburtenkontrolle zur anerkannten Praxis ma-
chen wollte, an das nationale, die race appellierten, zu deren Prosperität ein rationeller um-
gang mit der generativen Potenz notwendig sei. Der Versuch, die reproduktiven Arrange-
ments der weißen, protestantischen natives durchzusetzen und diese gesamtgesellschaftlich 
hegemonial abzusichern, durchzog aber auch die etablierung des uS-Wohlfahrtssystems, 
dessen zentrale Zielgruppe „Mütter“ waren (im unterschied zum ‚männlichen‘ System der 
Sozialversicherung). Gwendolyn Mink hat zu recht darauf hingewiesen, dass diese Struk-
tur explizit zur Absicherung der Geschlechterverhältnisse diente,13 implizit, aber nicht 
weniger grundlegend, stabilisierte und stützte sie auch ethnische/kulturelle Hierarchien. 
Der weiblich dominierte raum sozialer Fürsorge für mittellose Mütter – es waren vor al-
lem Fürsorgerinnen, die überprüften, ob sich die befürsorgten der unterstützung auch 
würdig verhielten und daher weiterhin unterstützt werden sollten – war eine wesentliche 
Arena der behauptung weißer, protestantischer Mittelschichtnormen: “This politics pro-
moted an uplifted universal motherhood, one that would achieve both uplift and univer-
sality through assimilation of Anglo-Saxon norms. Assimilated motherhood was women 
reformers’ weapon against the blows to democracy dealt by poverty and multiculturalism.”14 

Vor diesem Hintergrund ist zu verstehen, warum es in den uSA keine allgemeinen 
Vorkehrungen für den Fall gab, dass eine erwerbstätige Frau Kinder bekam und ihre er-
werbstätigkeit aufrechterhielt. Das ergab die paradox anmutende Situation, dass Frauen 
nur durch ihre Geschlechtszugehörigkeit zwar insgesamt häufig als zu schwach und aus 
anderen Gründen ungeeignet für verschiedene tätigkeiten und erwerbsbereiche angese-
hen wurden, dass aber Schwangerschaft beziehungsweise eine unmittelbar bevorstehende 
oder erlebte Geburt keine beeinträchtigung oder besondere Schutzbedürftigkeit bedeu-
tete. legte man die als hegemonial durchzusetzende norm an, gab es diesen Fall nicht, er 
war daher auch nicht in den normativen Setzungen des Staates beziehungsweise der bun-
desstaaten zu repräsentieren. bis in die 1950er Jahre war unhinterfragbar, dass es die wich-
tigste und in der entsprechenden lebensphase einzige Aufgabe von Frauen war, Mütter 
zu sein, „mothers of the race“. Die entsprechenden Qualitäten, Haltungen und Praktiken 
durchzusetzen, war teil des Programms der ProtagonistInnen der ehelichen Geburtenver-
hütung, der SozialpolitikerInnen im Women’s Bureau und der Frauenbewegung insgesamt, 
die den Zugang zum Schwangerschaftsabbruch bis in die 1960er Jahre nicht thematisierte. 
In dieser Ausrichtung unterschieden sich die genannten Personengruppen nicht von der 
weißen Mittelschichtgesellschaft, der sie angehörten, die aber – und darin lag möglicher-

13 Mink, The lady and the tramp, 94.
14 ebenda, 102.
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weise die Differenz, an der entlang sich die Frauenbewegung/en bildete/n – die Mutter-
rolle zu wenig schätzte und sie nicht ausreichend als Grundlage von bürgerInnenrechten 
akzeptierte. 

Mit nira Yuval-Davis ist festzustellen: “[…] gendered bodies and sexuality play 
 pivotal roles as territories, markers and reproducers of the narratives of nations and other 
collectivities.”15 Im individuellen Fortpflanzungsverhalten, in den reproduktiven Arrange-
ments, deren befolgung oder Missachtung darüber entschied, ob Menschen als einer be-
stimmten Gruppe angehörig oder als von dieser ausgeschlossen wahrgenommen wurden, 
bildet sich der unmittelbare Konnex zwischen dem Individuum und der Gruppe, der na-
tion, dem Volk ab. Das Verhalten jedes/r einzelnen ist daher – darin ist Foucault zu folgen 
– von großem Gewicht, manifestiert sich im einzelnen doch die zukünftige entwicklung 
und die beschaffenheit der Gruppe, der nation, kann die individuelle Generationenfolge 
doch auch für die Verbindung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der ‚na-
tion‘ – diese Zeitdimensionen verbindet der nationsbegriff, was ihn von anderen, tempo-
rären Kollektiven unterscheidet – stehen.

Yuval-Davis wies auf einen weiteren, in diesem Zusammenhang wichtigen Aspekt hin: 
Sie stellte fest, dass in Siedlergesellschaften eine gemeinsame bestimmung (destiny) wich-
tiger sei im Prozess der nationsbildung als ein gemeinsamer ursprung (origin).16 teil der 
als gemeinsam durchzusetzenden uS-amerikanischen bestimmung war ein bestimmtes 
reproduktives Arrangement, in zweifacher Hinsicht: erstens war die reproduktion der 
ort, wo quantitativ der Fortbestand der uS-amerikanischen nation gesichert wurde, zwei-
tens ging es auch um die etablierung des qualitativ spezifisch ‚Amerikanischen‘. Allerdings 
war nicht unumstritten, was zum gemeinsamen Konzept des ‚Amerikanischen‘ gehören 
sollte: Der rationale und rationelle umgang mit der eigenen Generativität gehörte für 
Gruppen wie diejenige um Margaret Sanger in die Konzeption dieses ‚Amerikanischen‘, 
für ihre GegnerInnen war das nicht der Fall.

Stimmt Yuval-Davis’ These, dann müsste im österreichischen Zusammenhang der ge-
meinsame ursprung im Prozess der nationsbildung wesentlicher sein. Auch die österrei-
chischen, genauer die Wiener Sexualberatungsstellen waren in einer notwendigerweise 
verunsicherten Gesellschaft situiert. Die Verstörungen der Fin-de-Siècle-Gesellschaft, 
der Zerfall der Habsburgermonarchie, der für den österreichischen „rest“ in einer lan-
gen Wirtschaftskrise endete, und die unklare, instabile nationale Identität des landes 
ließen die erste österreichische republik zeit ihres bestehens nicht zur ruhe kommen 

15 Yuval-Davis, Gender & nation, 39.
16 ebenda, 27.
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und schließlich scheitern.17 Die rationalisierungs- und Disziplinierungsbestrebungen, die 
sich in den verschiedenen Sexualberatungsstellen orte gaben, hatten aber im Vergleich zu 
ihrem uS-amerikanischen Pendant einen ganz anderen, nämlich kaum einen nachvoll-
ziehbaren Konnex zur Konstituierung des nationalen oder der nation. Die Gruppe im 
umfeld Wilhelm reichs und die Eheberatungsstellen der Kommune zielten auf eine ge-
sellschaftliche transformation, deren gemeinsamer nenner – trotz sonstiger wesentlicher, 
wohl nicht kommensurabler unterschiede – die Veränderung der „Klassenverhältnisse“ 
war. Verbindungen oder Anklänge an einen für die ProtagonistInnen wohl als „bürger-
lich“ empfundenen nationsbegriff sind nicht nachvollziehbar. Das ist besonders im Fall 
der kommunalen beratungsstelle hervorzuheben, weil diese eindeutig von eugenischen 
Absichten geleitet war. eugenische Zugänge zur Disziplinierung der Fortpflanzung ver-
banden sich an vielen anderen geografischen und zeitlichen orten des 20. Jahrhunderts 
mit nationalistischen bemühungen, mit Versuchen, die jeweilige „nation“, das „Volk“ in 
der Konkurrenz mit anderen nationen und Völkern zu stärken. 

Dass sich in den verschiedenen Sexualberatungsprojekten kaum Spuren des nationalen 
finden lassen, bedeutet allerdings nicht, dass es in der rede über die Fortpflanzung generell 
keine rolle spielte: Wie bereits erwähnt, spielte auch in der österreichischen Debatte die 
differenzielle Geburtenrate eine rolle. Allerdings war der topos in der ersten re publik 
weniger auf eine ethnische Differenz bezogen als auf eine soziale. „An dem rückgang 
der bevölkerung sind nicht alle Volksschichten in gleichem Maße beteiligt. In der regel 
sinken die Geburten in den Schichten am stärksten, die biologisch und kulturell zu den 
wertvollsten gehören. Damit wirkt die Geburtenbeschränkung direkt kontraselektorisch“, 
schrieb der damalige bundespräsident Michael Hainisch 1923.18 Aus dieser Feststellung 
wurde meist abgeleitet, dass der Staat letztendlich nicht über ausreichend arbeitsfähige 
und disziplinierte bevölkerung verfügen würde und damit zum untergang bestimmt sei.19 
In dieser Vision spiegelte sich wohl der Pessimismus und die Zukunftsangst wider, die 
teile der österreichischen politischen und kulturellen eliten zwar schon vor dem ersten 
Weltkrieg, aber durch diesen erheblich verstärkt erfasst hatten. Dass diese Positionierun-

17 Siehe dazu beispielsweise ernst bruckmüller, nation Österreich. Sozialhistorische Aspekte ihrer entwick-
lung, Wien–Köln–Graz 1984, vor allem 151–157; ernst Hanisch, Der lange Schatten des Staates, 1890–1990. 
Österreichische Gesellschaftsgeschichte im 20. Jahrhundert, Wien 1994.

18 Michael Hainisch, Geleitwort, in: Wilhelm Hecke, Der Geburtenrückgang und seine Folgen, Wien–leipzig 
1923 (= Veröffentlichungen des Volksgesundheitsamtes im bundesministerium für soziale Verwaltung 20), 3f.

19 Gudrun exner/Josef Kytir/Alexander Pinwinkler, bevölkerungswissenschaft in Österreich in der Zwischen-
kriegszeit: Personen, Institutionen, Diskurse, Wien 2002 (= endbericht eines Projektes des Fonds zur Förde-
rung der wissenschaftlichen Forschung, verfasst im Auftrag des Instituts für Demographie der Österreichi-
schen Akademie der Wissenschaften), 284.
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gen nicht nur gesellschafts-, sondern im polarisierten Klima der ersten republik auch 
parteipolitisch zu situieren waren, zeigt der folgende polemische Kommentar der sozial-
demokratischen Arbeiter-Zeitung. Aus der tatsache, dass die rede über die differenzielle 
Geburtenrate meist mit Klagen über die grassierende Geburtenkontrolle, die dem einfluss 
des „Marxismus“ zu danken sei, verbunden war, schloss der/die ungenannte AutorIn: „of-
fenbar sind eben gerade die wertvollen Menschen marxistisch verseucht, die soziologisch 
weniger erfreulichen bevölkerungsgruppen aber von vaterländischem Fortpflanzungstrieb 
erfüllt.“20

Dass eine ethnische Konnotation der Differenz kaum ausgeprägt war,21 ist mit der Situ-
ation im Zwischenkriegsösterreich zu erklären: Ab 1921 gab es kaum mehr eine nennens-
werte einwanderung, die von der emigration – übrigens bis 1924 vor allem in die uSA 
– bei weitem übertroffen wurde.22 In bezug auf die schon seit Generationen ansässige be-
völkerung war es herrschende staatliche Ideologie, dass Österreich ein nationalstaat war, 
das heißt, keine Sprachgruppen außer der deutschen hatte. Slowenisch oder slowakisch-
sprachige ÖsterreicherInnen wurden aus dieser repräsentation des Staates ausgeblendet, 
in bezug auf diese Gruppen hätte dann aber auch die Annahme eines differenten Fort-
pflanzungsverhaltens keinen Sinn gemacht.23 Im antisemitischen Klima der Zwischen-
kriegszeit repräsentierten zwar in vielen Diskursen jüdische Menschen „das Andere“, al-
lerdings wurde ihnen generell keine höhere Fruchtbarkeit zugeschrieben. eine Ausnahme 
bildeten die bilder von den „ostjuden“24, deren Anwesenheit, wie diejenige anderer „be-
drohungen aus dem osten“ auch, vor allem unmittelbar nach Kriegsende, zu einer „Über-
fremdung“ in Österreich führen könnte.25 Insgesamt spielten aber in Österreich soziale 
Differenzen in der Generativität diskursiv eine wichtigere rolle als ethnische.

Der topos der „differentiellen Geburtenrate“ hatte also in den bevölkerungs- und ge-
sellschaftspolitischen Debatten der Zwischenkriegszeit auch in Österreich eine gewisse 

20 Progaganda für die vaterländische Gebärpflicht, in: Arbeiter-Zeitung, 8. Jänner 1934, 3.
21 Das bedeutet selbstverständlich nicht, dass nicht in anderen Wissenschaftsdiskursen, beispielsweise in dem 

der Anthropologie, aggressiv nach „rassen“ differenzierende Argumentationsmuster zumindest legitim, wenn 
nicht gar hegemonial waren. Vgl. brigitte Fuchs, »rasse«, »Volk«, Geschlecht. Anthropologische Diskurse in 
Österreich 1850–1960, Frankfurt–new York 2003, 244ff.

22 Heinz Fassmann/rainer Münz, einwanderungsland Österreich? Historische Migrationsmuster, aktuelle 
trends und politische Maßnahmen, Wien 1995, 29.

23 exner/Kytir/Pinwinkler, bevölkerungswissenschaft in Österreich, 66.
24 Zu diesem Thema allgemein siehe Margarete Grandner, Staatsbürger und Ausländer. Zum umgang Öster-

reichs mit den jüdischen Flüchtlingen nach 1918, in: Gernot Heiss/oliver rathkolb (Hg.), Asylland wider 
Willen. Flüchtlinge in Österreich im europäischen Kontext seit 1914, Wien 1995 (= Veröffentlichungen des 
ludwig-boltzmann-Institutes für Geschichte und Gesellschaft 25), 60–85.

25 Siehe dazu Gernot Heiss/oliver rathkolb, Vorwort, in: dies. (Hg.), Asylland wider Willen, 8.
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bedeutung, trat aber meist in Verbindung mit einem stärkeren Angstszenario auf bezie-
hungsweise hinter diesem zurück, nämlich dem „Geburtenrückgang“. Die untersuchung 
und genaue beschreibung sowie begründung dieses Geburtenrückgangs war hervorragen-
des Thema der österreichischen bevölkerungswissenschaft bis 1938 und Diskussionsthema 
der politischen, vor allem der konservativen eliten. 

Der „Geburtenrückgang“, als empirisch fassbares Phänomen teil des demographischen 
Übergangs, war in Österreich im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts deutlich geworden. 
Im letzten Viertel des Jahrhunderts trat diese erscheinung ins blickfeld der staatlich be-
auftragten bevölkerungswissenschafter, ohne vor dem Kriegsausbruch in akademischen 
Kreisen oder in einer breiten Öffentlichkeit größere Aufmerksamkeit oder gar emotiona-
lisierung zu evozieren – allerdings betrug der Anstieg der bevölkerungszahl zwischen 1869 
und 1910 auch nahezu 50 Prozent.26 Der erste Weltkrieg sollte hier einen massiven ein-
schnitt bringen, der in den unmittelbaren nachkriegsjahren allerdings eher die diskursive 
ebene betraf, weil die Geburtenraten bis Mitte des Jahrzehntes nur geringfügig sanken 
und der Geburtenüberschuss sogar stieg.27 

Diese Diskrepanz zwischen empirischen Daten und öffentlicher Wahrnehmung sowie 
die relativ schnell einsetzende emotionalisierung des Themas „Geburtenrückgang“ stan-
den wohl einerseits mit den tatsächlich zu verzeichnenden Verlusten an Menschenleben 
durch den Krieg und seine Folgen in Zusammenhang, lassen sich andererseits aber auch 
mit der politischen, vor allem nationalen Verunsicherung als Konsequenz des Krieges und 
der nachkriegsordnung erklären: Die vorerst angebliche, ab 1925 tatsächlich auch sta-
tistisch messbare Geburtenarmut wurde so zum Problem für das staatliche Überleben, 
die Prosperität des ‚Volkes‘. Das erscheint zwar plausibel als reaktion auf die unsicheren 
Zukunftsaussichten. Diese schätzten in der Monarchie sozialisierte, bürgerlich-konser-
vative, mitunter wohl dem Kaiser nachtrauernde Deutschsprachige wohl nicht unbedingt 
optimistisch ein. Für nichtzeitgenossInnen allerdings klingt die rede vom „Geburten-
rückgang“, vom Aussterben des ‚Volkes‘, der damit einhergehenden Verweichlichung und 
der drohenden Arbeitskräfteknappheit28 in der Zwischenkriegsgesellschaft angesichts der 
kontinuierlich hohen Arbeitslosenzahlen und des ständig herrschenden Mangels, der oft 
existenzielle Ausmaße annahm, aber auch paradox. Das Spannungsverhältnis zwischen den 
Konsequenzen des „Geburtenrückgangs“, nämlich „entvölkerung“, und den unmittelba-
ren erfahrungen der meisten Menschen, die von erwerbsarbeits- und ernährungsmangel 

26 Heinz Faßmann, Der Wandel der bevölkerungs- und Sozialstruktur in der ersten republik, in: emmerich tá-
los/Herbert Dachs/ernst Hanisch/Anton Staudinger (Hg.), Handbuch des politischen Systems Österreichs. 
erste republik 1918–1933, Wien 1995, 11.

27 ebenda, 13.
28 Siehe beispielsweise Hecke, Der Geburtenrückgang und seine Folgen, 15–18.
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geprägt waren, war offenbar auch manchen bevölkerungswissenschaftern und Politikern 
klar: Wilhelm Winkler, einer der einflussreichsten Demographen der Zwischenkriegszeit, 
sprach daher von einer „Übervölkerung“ in den erwerbsfähigen Altersstufen und einer 
„untervölkerung“ bei den jüngeren Jahrgängen.29 

Die so skizzierte Diskussion bildete den Hintergrund für die Sozial- und Geschlechter-
politik der klerikal-konservativ geführten regierungskoalitionen der Zwischenkriegszeit 
sowie des autoritären „Ständestaats“. Konservative politische und wissenschaftliche eliten 
waren sich darin einig, dass nicht so sehr die schlechte ökonomische und unsichere politi-
sche Situation ursache dafür war, dass die Menschen im Österreich der Zwischenkriegs-
zeit weniger Kinder bekamen, sondern deren veränderte ‚Werte‘: Der leiter der Abteilung 
bevölkerungs- und Gesundheitsstatistik des bundesamtes für Statistik Wilhelm Hecke 
entwarf die folgende Strategie: 

Es ist aber ein alter Erfahrungssatz, daß sich das Streben nach Fortpflanzung nicht durch wirtschaft-

liche Begünstigungen, Steuererleichterungen usw. hervorbringen läßt. Dazu gehört Belebung oder besser 

gesagt Wiederbelebung des Familiensinnes, Hochschätzung der Stammesüberlieferungen, Verantwort-

lichkeit für alles eigene Tun […]. Das sind ideale Ziele, die untrennbar von der Liebe zum Vaterlande und 

Volkstum, von dem Bewußtsein der Zugehörigkeit zu einer umfassenden und schützenden Gemeinschaft, 

von der auf das Höhere und Weitere gelenkten Geistesrichtung abhängen. Dies gilt es zu heben und zu 

stärken, und da ist das Zusammenarbeiten der Bevölkerungspolitik mit der Seelsorge auf der einen Seite, 

mit der Volksbildung durch sonntägliche Unterhaltung und Anregung auf der anderen Seite unerläßlich.30

Durch „Geistes- und Herzensbildung“ sollte sich der „blick weiten“, das „Gefühlsleben 
vertiefen“, und die Zukunftshoffnungen sollten wachsen, sodass „‚der Wille zum Kind‘ 
selbst nachfolgen wird.“31

Die bevölkerungswissenschafter entwickelten auch politische Forderungen, mit denen 
das „Problem des Geburtenrückgangs“ bekämpft werden sollte: Maßnahmen wie Jung-
gesellen- beziehungsweise ledigensteuern sowie die Abstufung der beamtenbezüge nach 
dem Familienstand und Ähnliches privilegierten in ihren Konzepten die ehe klar vor an-
deren lebensformen. Die rede von den „restfamilien“, die durch Scheidung oder tod 
entstanden, trug die pejorative Herangehensweise schon in der terminologie. Damit agier-
ten die bevölkerungswissenschafter nicht in einem ‚akademischen elfenbeinturm‘, son-

29 Wilhelm Winkler, Die bevölkerungslage Österreichs, in: bericht über die ursachen der wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten Österreichs, Wien 1931, 43.

30 Wilhelm Hecke, bevölkerungspolitische Aufgaben Österreichs, Wien–leipzig o. J. [1918] (= Sonderdruck 
aus: Österreichische rundschau 54/6), 3.

31 ebenda.
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dern befanden sich durchaus im Hauptstrom des zeitgenössischen bürgerlich-konservati-
ven Denkens, wie ein blick auf die gleichzeitig ablaufende politische Debatte zeigt.32 

Für das Österreich der ersten republik kann also von zwei Diskurssträngen gesprochen 
werden, die während ihrer existenz politikmächtig wurden: eine den „Geburtenrückgang“ 
beklagende, in der zeitgenössischen, politisch bipolaren Kultur eher den bürgerlich-kon-
servativen Kreisen zuzuordnende rede war deutlich pronatalistisch ausgerichtet. Das be-
deutet nicht, dass die ProtagonistInnen indifferent gegenüber den reproduktiven Arrange-
ments gewesen wären: es war eindeutig die männliche Versorgerehe, die präferiert wurde. 
erstaunlicherweise wurden aber bis zum ,Anschluss‘ keine politischen Maßnahmen ge-
setzt, die diese Präferenz auch auf dieser ebene substanzialisiert hätten. Zwar zielte die 
„Doppelverdienerverordnung“ des Jahres 1933 darauf ab, die männliche Versorgerehe als 
norm durchzusetzen. Angesichts des Fehlens von empirischen Hinweisen kann als Mög-
lichkeit nicht außer Acht gelassen werden, dass die Verordnung gegenteilige effekte hatte, 
diskriminierte sie doch verheiratete Frauen gegenüber ledigen, indem sie sie von bestimm-
ten erwerbsmöglichkeiten ausschloss, also ihre Handlungsspielräume einengte.

Der zweite Diskursstrang, eher im sozialdemokratischen bereich angesiedelt, zielte stär-
ker auf die Disziplinierung und rationalisierung der „Menschenproduktion“. Der selek-
tionistische Aspekt manifestierte sich in den Eheberatungsstellen der Gemeinde Wien, zu-
mindest in ihrer Konzeption. Deren Praxis hingegen disziplinierte, offenbar als Antwort 
auf die von den ratsuchenden artikulierten bedürfnisse, nicht nur, sondern konnte auch 
dabei helfen, individuelle Handlungsspielräume zu eröffnen. Insofern trug die Ehebera-
tungsstelle den Widerspruch zwischen Disziplinierung und ermächtigung exemplarisch 
in sich. Ähnliches galt wohl auch, allerdings nicht so ausgeprägt, für die übrigen bera-
tungsunternehmungen in Wien: Die normativen Vorstellungen der beratenden trafen auf 
die individuellen lebensperspektiven der beratenen, die die neuen techniken nach ihrem 
Gutdünken einsetzten. Allerdings soll zwischen beiden Positionen keine klar geschnittene 
Dichotomie konstruiert werden: Die Versuche, die eigene generative Potenz zu kontrol-
lieren, sind von den rationalisierungsbildern der ‚Moderne‘ geprägt, haben innerhalb des 
‚modernen‘ Paradigmas der ‚beherrschbarkeit der natur‘ ihren eindeutigen ort. 

es gab in Österreich zwar auch einen rassenhygienisch-nationalen Diskurs; dieser 
konnte aber – bis 1938 – nicht politikgestaltend werden, weil „negativ“ eugenische For-
derungen angesichts der zwischen 1922 und 1933 bestehenden regierungskoalition zwi-
schen der Großdeutschen Volkspartei und den Christlich-Sozialen nicht durchsetzungsfähig 
waren. nach dem „Anschluss“ gab es hier aber ein netzwerk an Personen mit radikal- 
selektionistischen Konzepten, deren Durchführung nun nichts mehr im Wege stand.

32 Siehe Kapitel „‚Mütter der nation‘ und/oder bürgerInnen: Geschlecht, reproduktion und Sozialpolitik“.
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Über die Eheberatungsstelle hinaus finden sich also bis 1938 keine selektionistisch ange-
legten eugenischen Maßnahmen. Allerdings waren die kommunalen Fürsorgemaßnahmen 
im Wien der ersten republik von der eugenik, wenn auch in ihrer sogenannten „positi-
ven“ Variante, geprägt. Der Ausbau des Mutterschutzes im ersten Jahrzehnt der republik 
war – in bezug auf die bundesebene – wohl die ‚Schnittmenge‘, in der sich zuerst sozial-
demokratische Arbeitnehmerinnenpolitik und sexualreformerische, später dann nationale 
eugenik mit katholisch-konservativem Pronatalismus und den diesen begleitenden Fami-
lienbildern trafen. 

Zweifelsohne war die ehe das von allen politischen eliten präferierte reproduktive Ar-
rangement. Allerdings vertraten die unterschiedlichen gesellschaftlichen AkteurInnen 
durchaus verschiedene Ansichten darüber, wie die Geschlechterverhältnisse innerhalb 
dieser einheit aussehen sollten. Während es in den uSA ein einziges als legitim reprä-
sentiertes reproduktives Arrangement gab – die männliche Versorgerehe mit geschlechts-
spezifisch klar getrennten Sphären –, war die Situation in Österreich nicht so eindeutig. 
Diese befunde widersprechen im Übrigen Göran Therborns beschreibung der ‚Moderne‘. 
er meinte, dass in den einwanderergesellschaften der ‚neuen Welt‘, also dort, wo die ‚Mo-
derne‘ unumstritten ist, das Sexualverhalten weniger genormt sei als beispielsweise in 
europa.33 Meine These ist, dass jedenfalls in bezug auf die von mir analysierten Gesell-
schaften die Situation eine umgekehrte ist. Wie schon dargelegt, ist es gerade der Aspekt, 
dass die uSA – in der Selbst- und in der Fremdwahrnehmung – eine einwanderungs-
gesellschaft waren, der dem reproduktiven Arrangement eine so hohe bedeutung verlieh, 
nämlich als Prüfstein und Gradmesser der Assimilation und Integration. Die im Vergleich 
zu den uSA ‚unentschlossene‘ Haltung in Österreich spiegelte hingegen die dortige so-
ziale, ökonomische und politische Situation wider: bedeutende bevölkerungsschichten 
konnten es sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts – ungeachtet ihrer Werthaltun-
gen – nicht leisten, nach dem Modell einer männlichen Versorgerehe zu leben. Für viele 
war auch die Gründung eines eigenen Hausstandes nicht oder erst in einer verhältnismä-
ßig späten lebensphase möglich. Die SDAP, eine der beiden Massenparteien der ersten 
republik, verstand sich als repräsentantin dieser bevölkerungsgruppen, vor allem wenn 
sie in industriellen und/oder städtischen Milieus lebten. Zumindest über diese parteipoliti-
sche brechung waren also untere soziale Schichten in den politischen Diskursen vertreten 
– im unterschied zu den uSA, wo Mittelschichtangehörige, ihre Positionen und Werthal-
tungen wesentlich dominanter waren. In Österreich setzte sich, wie dargelegt, das Vater-
Mutter-Kind-Modell erst in den 1950er und 1960er Jahren in der relativen Prosperität des 
„Wirtschaftswunders“ als norm und normalität durch.

33 Therborn, european Modernity, 289.
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6.2 Rationalisierung

Auf die nicht unbedeutende rolle, die die eugenik bei Sexualberatungsstellen sowohl in 
den uSA als auch in Österreich spielte, wurde schon im entsprechenden Abschnitt hin-
gewiesen.34 Die tendenzen, die „Menschenproduktion“ zu rationalisieren, beschränkten 
sich während des 20. Jahrhunderts aber bekanntlich weder auf die eugenik noch auf die 
Sexualberatung. es ist hier nicht der ort, die entsprechende entwicklung im Detail und 
vergleichend nachzuvollziehen.35 es sei nur auf einige wesentliche Differenzen zwischen 
den von mir untersuchten Gesellschaften hingewiesen, insofern sie für den Kontext der 
hier detaillierter untersuchten Phänomene von belang sind. Dabei werde ich mein Inter-
esse darauf richten, welche Gruppen und AkteurInnen die rationalisierung der menschli-
chen reproduktion auf welcher argumentativen Grundlage vorantrieben. es wurde bereits 
mehrfach darauf verwiesen, dass im Verlauf des 20. Jahrhunderts eugenische Konzepte 
eine herausragende rolle spielten. ein Höchstmaß des solchermaßen geprägten staat-
lichen Zugriffs erfolgte während des „Dritten reichs“, dessen bestandteil Österreich ab 
1938 war. Ich gehe davon aus, dass die nS-Selektions- und tötungsmaschinerie einen er-
schreckenden, daher markanten einschnitt in der Geschichte der autoritären regulierung 
der menschlichen reproduktion darstellt. Ich interessiere mich daher besonders für die 
Dis-/Kontinuitäten über den nationalsozialismus hinweg und dafür, ob und welchen ein-
fluss die existenz oder Abwesenheit von parlamentarisch-demokratischen Strukturen auf 
den staatlichen Anspruch der Steuerung menschlicher reproduktion hat.

noch einmal möchte ich anknüpfen an der engen Verbindung zwischen den Initiati-
ven zur Sexualberatung und eugenischen Strategien. Ich habe bereits darauf hingewiesen, 
dass die trennung zwischen selektionistischer Auslese und Ausmerzung einerseits und eu-
genisch geprägter lebens- und Sexualreform für die ZeitgenossInnen in den 1920er und 
1930er Jahren häufig nicht sehr scharf war und ihnen offensichtlich nicht so notwendig 
erschien, wie das für die Generationen nach dem nationalsozialismus der Fall war. tat-
sächlich war die eugenik teil eines Fortschrittsparadigmas, das in der rationalisierung ge-
sellschaftlicher Abläufe die lösung sozialer Probleme sah. In diesen Zusammenhang passt 
die Grundlegung verschiedener ‚Wissenschaften vom leben‘: Genetik, entwicklungs-
embryologie und evolutionstheorie, die in den uSA um die Jahrhundertwende und in den 
beiden Jahrzehnten danach vor sich ging. Damit etablierten sich die Disziplinen, die sich 
mit der biologie der menschlichen Fortpflanzung beschäftigten, im Verhältnis zu anderen 

34 Siehe Kapitel „‚Geburtenkontrolle‘: Zwischen Disziplinierung und Handlungsermächtigung“.
35 Siehe dazu beispielsweise Clarke, Disciplining reproduction; nelly oudshoorn, beyond the natural body. An 

archeology of sex hormones, london–new York 1994.
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human-physiologischen Wissenschaften relativ spät. Adele Clarke argumentiert, dass die 
verschiedenen bewegungen, die sich ab dem ende des ersten Weltkriegs mit Sexualreform 
befassten, für die etablierung der neuen Wissenschaftsdisziplinen ausschlaggebend gewe-
sen seien, weil sie sozusagen einen Markt, das heißt nachfrage nach möglichen erkennt-
nissen gebildet hätten.36 ein solcher Zusammenhang zwischen sozialen bewegungen und 
Wissensproduktion ist für den österreichischen Kontext nicht nachvollziehbar. 

In den uSA trafen in der Zwischenkriegszeit in der ‚Arena‘ reproduktion die ver-
schiedensten AkteurInnen und Akteursgruppen aufeinander: reiche PhilanthropInnen und 
die Angestellten jener Stiftungen, in die SpenderInnen ihre Vermögen gemeinnützig und 
steuersparend eingebracht hatten, sowie naturwissenschafterInnen und AktivistInnen so-
zialer bewegungen. Ihr gemeinsames Ziel war die rationalisierung der menschlichen Fort-
pflanzung. Finanziert und organisiert wurden viele der Aktivitäten von Foundations, einem 
typus von einrichtungen, die die uS-amerikanische ‚Arena‘ eindeutig von der österrei-
chischen unterscheidet. Diese hatten die Verbesserung der Gesellschaft zum Ziel, das sie 
glaubten durch einen rationalen, wissenschaftlichen Zugang zu von ihnen als solchen identi-
fizierten sozialen Problemen bewerkstelligen zu können. Selbstverständlich waren ihre Ak-
tivitäten nicht unabhängig von der sozialen Position der AkteurInnen: “Foundations […] 
played an extremely important role during the Progressive era in translating the concerns 
of the wealthy elites into concrete, scientifically grounded research projects, or into actual 
social planning.”37 Die entscheidungsträgerInnen in den Foundations, ihre ManagerInnen 
und Board-Mitglieder, glaubten an das experiment und die Forschung.38 effizienz, ratio-
nale Planung und expertenwissen sollten soziale Problemlagen bereinigen. In diesem Sinne 
sollten öffentliche Institutionen, universitäten und Forschungszentren unterstützt werden, 
wobei die Finanzkraft der privaten Foundations die budgetären Möglichkeiten der öffent-
lichen Körperschaften, mit denen sie zu tun hatten, oft zwergenhaft erscheinen ließen.39

Wesentlich gerade in der Frage der Produktion und Vermittlung von reproduktions-
wissen ist die Scheidung in persönliche Philanthropie und institutionelle Philanthropie, auf 
deren Voraussetzungen daher kurz eingegangen werden soll: Die Gesetzgebung der uSA 
sah zur fraglichen Zeit vor, dass Gelder nur dann steuerbefreiend für wohltätige Zwecke auf-
gewendet werden konnten, wenn sie speziell konstruierten Stiftungen übergeben wurden, 

36 Clarke, Disciplining reproduction, 30.
37 Garland e. Allen, The eugenics record office at Cold Sping Harbor, 1910–1940. An essay in Institutional 

History, in: osiris, 2nd series, 1986/2, 260.
38 robert e. Kohler, Partners in Science. Foundations and natural Scientists 1900–1945, Chicago–london 

1991, 41.
39 Judith Sealander, Private Wealth & Public life. Foundation Philanthropy and the reshaping of American So-

cial Policy from the Progressive era to the new Deal, baltimore–london 1997, 24.
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deren Gebarung dem Willen der SpenderInnen weitgehend entzogen war. Das führte zur 
entstehung einer institutionellen Philanthropie durch die Gründung großer Foundations. 
Ihre Aktivitäten wurden von Honoratioren- oder expertengremien sowie von angestellten 
FunktionärInnen bestimmt, die meist aus der gut ausgebildeten weißen Mittelschicht ka-
men und häufig von anderen ideologischen Zielen oder Werthaltungen geleitet waren als 
die SpenderInnen. Im Fall von Auffassungsunterschieden blieb diesen daher nur der Weg 
der privaten Philanthropie, indem sie ein Anliegen aus ihrem ebenfalls umfangreichen Pri-
vatvermögen, das nicht in philanthropischen organisationen gebunden war, unterstützten. 

In der Zwischenkriegszeit war in der Arena reproduktion der ‚Spendenkonzern‘ der 
Familie rockefeller einer der bedeutendsten, wenn nicht der einflussreichste Geldgeber.40 
Darüber hinaus gehörten die Scripps Foundation, die Carnegie Institution of Washington 
und der Milbank Fund zu den frühen unterstützern der bestrebungen, die auf die ratio-
nalisierung der reproduktion gerichtet waren.41 Die philanthropischen Stiftungen streu-
ten ihre Mittel breit. Dementsprechend ausdifferenziert war das soziale netz, das durch 
ihre Initiativen und Koordinationsbestrebungen konstituiert wurde: unterstützungen in 
relevanter Höhe erhielten neben den ersten demographischen Forschungsprojekten die 
wichtigsten Forschungsnuklei in den Fortpflanzungswissenschaften, die sich vor allem mit 
der erforschung des weiblichen Zyklus und damit eventuell verbundener Möglichkeiten 
der verhütenden Intervention beschäftigten, ebenso wie das Eugenics Record Office in Cold 
Spring Harbor. In den 1940er Jahren wurden Alfred Kinseys bekannte Studien über das 
sexuelle Verhalten der uS-AmerikanerInnen finanziert,42 in den 1950ern die Forschung, 
die schließlich zur erfindung des oralen Antikonzeptivums führte, das als „Pille“ weite 
Verbreitung finden sollte.43 unterstützt wurden aber auch – das wurde bereits dargestellt – 
die beratungszentren, die Margaret Sanger in new York City betrieb. 

40 Insgesamt gab es sieben philanthropische einrichtungen, die mit der Familie rockefeller verbunden waren: 
das Institute for Medical Research, der General Education Board, die Rockefeller Sanitary Commission, später um-
benannt in International Health Board, das Bureau of Social Hygiene, die Rockefeller Foundation, das Laura Spel-
man Rockefeller Memorial und der International Education Board. 1929 wurden die bisher völlig selbstständig 
arbeitenden rockefeller-Philanthropien in der neu organisierten Rockefeller Foundation zusammengefasst. – 
Siehe Sealander, Private Wealth, 12.

41 Siehe dazu Maria Mesner, Global Population Policy: emergence, Function and Development of a network, in: 
berthold unfried/Jürgen Mittag/Marcel van der linden (Hg,), transnationale netzwerke im 20. Jahrhundert. 
Historische erkundungen zu Ideen und Praktiken, Individuen und organisationen, leipzig 2008 (= ItH-ta-
gungsberichte 42), 194.

42 In deutscher Übersetzung erschienen diese texte erst Anfang der 1960er Jahre als Alfred C. Kinsey, Das se-
xuelle Verhalten der Frau, Frankfurt am Main 1963 sowie ders., Das sexuelle Verhalten des Mannes, Frankfurt 
am Main 1964.

43 elizabeth Siegel Watkins, on the Pill. A Social History of oral Contraceptives, 1950–1970. baltimore–lon-
don 1998.
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Die rockefellers waren unter den privaten institutionellen Geldgebern die ersten, die 
für Forschung, die sich mit reproduktion befasste, kontinuierlich beträchtliche Summen 
ausgaben. bis zum beginn des engagements der Ford Foundation in der Arena reproduk-
tion in den 1950er Jahren spielten sie beziehungsweise die von ihnen beschäftigten Funk-
tionärInnen die zentrale rolle im entwicklungsprozess der reproduktionsforschung: von 
der frühen genetischen Forschung im schon erwähnten Cold Spring Harbor zu beginn 
des 20. Jahrhunderts bis zur entwicklung von oralen Kontrazeptiva, der sogenannten Pille, 
in den 1950er und 1960er Jahren. Cold Spring Habor, von Garland Allen in seiner institu-
tionshistorischen Studie als „nerve center“ der eugenischen bewegung bezeichnet, war eine 
der Pionier-Institutionen in genetischer/eugenischer Forschung, wo in Vorbereitung des 
Immigration Restriction Act 1924 biologische Daten gesammelt wurden, um die genetische 
Inferiorität von Süd- und MitteleuropäerInnen sowie Juden und Jüdinnen zu beweisen.44 
In den 1920er und 1930er Jahren wurden umfangreiche Forschungsprojekte durchgeführt, 
die die ‚treffsicherheit‘ der einwanderungsbeschränkungen erhöhen sollten. In diesem 
Zusammenhang wurden auch experimente zur entwicklung von tests durchgeführt – 
und von den Foundations finanziert –,45 mit deren Hilfe es möglich sein sollte, bestimmte 
menschliche Fähigkeiten möglichst kulturunabhängig zuverlässig zu messen, um so gezielt 
selektive einwanderungspolitik machen zu können. 

Dabei waren die Aktivitäten der rockefellers nicht auf die uSA beschränkt, sondern 
sie agierten durchaus transnational: Die ersten uS-amerikanischen Sexualwissenschafte-
rInnen unternahmen in den 1930er Jahren von der Rockefeller Foundation finanzierte er-
kundungsmissionen nach london, berlin und Wien, um die dortigen beratungszentren 
zu studieren. nach der Machtübernahme der nazis finanzierte die Rockefeller Foundation 
Fonds, die die zwangsemigrierten WissenschafterInnen unterstützten.46 Gefördert wur-
den auch genetische Forschungen sowohl in uS-amerikanischen als auch in europäischen 
Forschungszentren. In den fünfziger und sechziger Jahren unterstützte der unter anderem 
von rockefeller III (und ab 1956 auch zunehmend von der Ford Foundation47) finanzierte 
Population Council – ich werde darauf zurückkommen – die Durchsetzung von Familien-
planungsmaßnahmen in mehreren Kontinenten. Darüber hinaus vergaben die rockefel-

44 Allen, The eugenics record office at Cold Sping Harbor, 226, 247.
45 rAC, The rockefeller Foundation Archives, laura rockefeller Spelman Memorial Fund, Series 3, box 58: 

Folders 629–631; box 59: Folder 632.
46 Siehe dazu auch Michael Hubenstorf, Sozialmedizin, Menschenökonomie, Volksgesundheit, in: Franz Kadr-

noska (Hg.), Aufbruch und untergang. Österreichische Kultur zwischen 1918 und 1938, Wien–München–
Zürich 1981, 255.

47 oscar Harkavy, Curbing Population Growth. An Insider’s Perspective on the Population Movement, new 
York–london 1995, 13.
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lers Finanzmittel an soziale bewegungen, die menschliche Fortpflanzung zu ihrem Thema 
gemacht hatten und die ihrerseits wiederum trachteten, die richtung der Forschung zu 
beeinflussen.

Dauerhafte und wesentliche Auffassungsunterschiede im Zusammenhang mit dem 
Thema empfängnisverhütung gab es zwischen den die philanthropischen Aktivitäten 
verwaltenden Angestellten und John D. rockefeller jr., dem oberhaupt der Spender-
familie. Die Rockefeller Foundation finanzierte über den National Research Council zwar 
das Committee for Research on Problems of Sex, das endokrinologische Forschungen unter-
stützte. Projektvorschlägen, die experten und beamte der Rockefeller Foundation aber für 
zu wenig wissenschaftlich fundiert oder für gesellschaftlich zu umstritten hielten, wurde 
die Finanzierung auch gegen den ausdrücklichen Wunsch der Spender verweigert: es war 
bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts klare Politik der institutionellen Philanthro-
pie, die mit dem namen rockefeller verbunden war, ‚unpolitisch‘ in dem Sinn zu agieren, 
dass keine gesellschaftlich strittigen Fragen berührt wurden, und nur eine Wissenschaft 
zu fördern, die diesen ‚unpolitischen‘ objektivitätsanspruch nicht in Frage stellte. John D. 
rockefeller jr. hatte ein hohes persönliches Interesse an Fragen der social hygiene, wie der 
zeitgenössische terminus lautete. er musste diese Aktivitäten aber zum Großteil aus sei-
nem Privatvermögen fördern und gründete eigens zu diesem Zweck das Bureau for Social 
Hygiene, das beispielsweise das Clinical Research Bureau von Margaret Sanger unterstützte. 

Wesentlich ist, dass die Foundations Forschung und soziale bewegungen nicht nur fi-
nanzierten, sondern sie über mit der Finanzierung verbundene inhaltliche und organisa-
torische Auflagen in einem nicht zu unterschätzenden Ausmaß auch steuerten. Als bei-
spielsweise Margaret Sanger Anfang der 1930er Jahre beabsichtigte, mit der eugenischen 
bewegung unter dem titel „People“ eine gemeinsame Zeitschrift herauszugeben, fand sie 
nicht die Zustimmung ihrer Sponsoren.48 nicht zuletzt der Druck des Bureau for Social Hy-
giene hielt sie von ihrem Plan ab. Interessant in unserem Zusammenhang ist die begrün-
dung für die Haltung des Bureau: Die betrauten beamten begründeten ihre Ablehnung mit 
einer skeptischen Haltung gegenüber der eugenik – es mangele ihr an wissenschaftlicher 
Grundlage.49 Diese Haltung ist im historischen Kontext bemerkenswert und wurde von 
der zeitgenössischen scientific community allem Anschein nach nicht geteilt: Die liste der 
FunktionärInnen und Mitglieder der verschiedenen eugenischen Vereinigungen liest sich 
zum beispiel zur selben Zeit wie das „Who’s who“ der uS-amerikanischen biologie.50 Al-

48 rAC, File memorandum rt [ruth toppling], March 27, 1931, Subject: new birth Control Magazine, bu-
reau of Social Hygiene, American birth Control league 1929 -; Committee on Maternal Health misc., Series 
3, box 7, Folder 166.

49 ebenda, Folder 167, File memorandem rt, April 16, 1931, Subject: Interview with Mrs. Sanger.
50 Clarke, Disciplining reproduction, 56.
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lerdings muss der Widerspruch nicht unbedingt als dichotomer gelesen werden: Aus der 
Ansicht, dass die eugenik „unwissenschaftlich“ sei, folgte nicht ihre generelle Ablehnung. 
Die Konsequenz daraus war eher das bemühen, durch verstärkte genetische Forschung die 
erblichkeit von menschlichen eigenschaften voraussehbarer zu machen, die Fortpflan-
zung so rationeller und rationaler gestalten zu können.

In Österreich gab es keinerlei Agenturen, die die Wissensproduktion mit so großen 
Geldmitteln hätten unterstützen und steuern können. obwohl überzeugte eugeniker 
wie tandler häufig beklagten,51 dass die Grundlagen dieser ‚Gesellschaftstechnik‘ so vage 
seien, kam es nicht zur etablierung eines entsprechenden Forschungsbereichs. es waren 
eher Gynäkologen wie Hermann Knaus, die im bereich der Fortpflanzungswissenschaften 
zu Pionieren wurden.52 einzelne Forschungsnuklei, zum beispiel die Biologische Versuchs-
anstalt in Wien, untersuchten zwar die Vererbbarkeit erworbener eigenschaften; die Dis-
ziplin konnte sich aber nicht etablieren, was einerseits mit der Mittelknappheit im Öster-
reich der Zwischenkriegszeit zu tun haben mochte, andererseits auch durch die konkret 
handelnden Personen und entsprechende historische Zufälligkeiten bedingt war: Der bio-
loge Paul Kammerer versuchte mittels experimenten mit Geburtshelferkröten die Vererb-
barkeit erworbener eigenschaften zu beweisen. er beging 1926 Selbstmord, nachdem er 
der Fälschung seiner ergebnisse bezichtigt worden war.53 

Damit lag in der öffentlichen Diskussion auch das „Scheitern des wissenschaftlichen 
Programmes“ nahe.54 Monika löscher, die die rezeption eugenischen Gedankengutes im 
Österreich der Zwischenkriegszeit untersucht hat, kam zu dem Schluss, dass die Diskus-
sion „relativ zurückhaltend“ war.55 Dem ist zuzustimmen, obwohl es auch in Österreich – 
im bereich der Sozialdemokratie und bei nationalen „rassenhygienikern“, etwa in Gestalt 
des Hygienikers Heinrich reichel oder in der Wiener Gesellschaft für Rassenpflege (Rassen-
hygiene) – nicht zu vernachlässigende tendenzen zur rationalisierung der Menschenpro-
duktion gab.56 Diese blieben aber auf eine merkwürdige Weise ‚irrational‘: Die entspre-

51 Siehe z. b. tandler, ehe und bevölkerungspolitik, 18.
52 Adele C. Clarke, embryology and the rise of American reproductive Sciences, circa 1910–1940, in: Keith r. 

benson/Jane Maienschein/ronald rainger (Hg.), The expansion of American biology, new brunswick–lon-
don 1991, 108.

53 neuerdings wird innerhalb der epigenetik diskutiert, ob Kammerers Forschungsergebnisse nicht doch valide 
gewesen sein könnten, siehe dazu z. b. An den Schaltern des erbguts, in: Der Standard, 15. September 2009, 
online in: http://derstandard.at/[Zugriff: 12. oktober 2009].

54 Siehe dazu im Detail Monika löscher, Zur rezeption eugenischen/rassenhygienischen Gedankengutes in 
Österreich bis 1934 unter besonderer berücksichtigung Wiens, phil. Diplomarbeit univ. Wien 1999, 23.

55 ebenda, 35.
56 nur als Fußnote sei festgehalten, dass otto reche, Vorstand des Institutes für Anthropologie in Wien, in sei-

ner rede anlässlich der Gründung der Wiener Gesellschaft für Rassenpflege (Rassenhygiene) am 18. März 1925 
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chenden reden beschworen zwar wissenschaftliche Paradigmata zur legitimation ihrer 
‚Wahrheit‘. Viele Apologeten entsprechender Gesellschaftsinterpretation und Politikfor-
mulierung kamen aus dem Feld der universitären Wissenschaft, waren universitätsprofes-
soren, Dozenten oder Assistenten.57 Forschungsgestützte Wissensproduktion als Grund-
lage entsprechender Haltungen blieb aber singuläre Ausnahme.

Die „rationalisierung der Menschenproduktion“, wie sie sich anhand des beispiels der 
Fürsorgepolitik des „roten Wien“ im Allgemeinen und in den Eheberatungsstellen im be-
sonderen darstellt, repräsentierte innerhalb Österreichs, im unterschied zu den uSA, eine 
Alternative zur schließlich hegemonialen gesellschaftlichen entwicklung. Diese war ge-
prägt vom katholischen einfluss. Die modernistische, fortschrittsorientierte und -gläubige 
Position sollte schließlich – nicht nur in Wien, aber die Geschichte der Eheberatungsstelle 
kann exemplarisch stehen – unterliegen. Man könnte die These formulieren, dass es auch 
dieser katholische einfluss – sowohl auf die politischen als auch auf teile der akademi-
schen eliten – war, der die gesetzliche legitimation von Zwangssterilisationen und die 
etablierung von ähnlichen Programmen der negativen eugenik, die unter anderem von 
rassenhygienikern durchaus diskutiert wurden, bis 1938 in Österreich verhinderte.58 Inso-
fern würde sich anhand meiner Fallstudien belegen lassen, dass die protestantischen län-
der beim Versuch, die menschliche Fortpflanzung zu steuern, der „surgical solution“ zu-
neigten, während in katholischen ländern eher soziale Programme der positiven eugenik 
zum einsatz kamen.59 obwohl es für diese These darüber hinausgehende belege gibt,60 ist 
danach zu fragen, ob tatsächlich die vorherrschende Konfession das entscheidende Cha-
rakteristikum ist. Im Detail müsste untersucht werden, wie die Frage, ob und welche anti-
modernistischen beziehungsweise modernistischen Haltungen gesamtgesellschaftlich he-
gemonial werden, in komplexe soziale Abläufe eingebettet ist – möglicherweise ist die tat-

auf die uSA als Modellfall verwies, weil die dortigen strengen einwanderungsbeschränkungen „körperlich 
und geistig Minderwertige“, vor allem aber „unerwünschte rassenelemente“ ausschlössen, was allerdings von 
nachteil für die europäischen länder sei, weil dort der „Schund“ bleibe. Siehe otto reche, Die bedeutung der 
rassenpflege für die Zukunft unseres Volkes. Vortrag, Wien 1925 (= Veröffentlichungen der Wiener Gesell-
schaft für rassenpflege (rassenhygiene) 1), 6f; im Detail auch löscher, Zur rezeption, 113–117.

57 Als exemplarisch für die soziale Herkunft der „rassenhygieniker“ kann wohl die Mitgliedschaft der Wiener 
Gesellschaft für Rassenpflege (Rassenhygiene) gelten. – Siehe löscher, Zur rezeption, 110f.

58 Auch brigitte Fuchs stellt in ihrer wissenschaftshistorischen Studie über die Anthropologie in Österreich fest, 
dass der einfluss des politischen Katholizismus in Österreich die „völkischen“ Diskurse stark geprägt habe. – 
Siehe dazu Fuchs, »rasse«, »Volk«, Geschlecht, 205.

59 Siehe Stefan Kühl, Die Internationale der rassisten. Aufstieg und niedergang der internationalen bewegung 
für eugenik und rassenhygiene im 20. Jh., Frankfurt–new York 1997.

60 Siehe zum beispiel Gunnar broberg/nils roll-Hansen (Hg.), eugenics and the Welfare State. Sterilization 
Policy in Denmark, Sweden, norway, and Finland, east lansing 1996.
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sache, welche Konfession die vorherrschende ist, nur ein anderes Phänomen der entspre-
chenden historischen entwicklungen.

Auf den katholischen einfluss in Österreich einerseits und auf die reaktion auf die 
nationalsozialistischen tötungs- und Zwangssterilisationsprogramme andererseits ist es 
aber zurückzuführen, dass nach dem ende des Zweiten Weltkriegs eugenische Argu-
mente und Haltungen – besonders verglichen mit den uSA – in Österreich stark an 
legitimation einbüßten. Dass die eugenische tradition der ersten republik nicht zeit-
gleich mit dem nS-Staat unterging, ist aber an einer Debatte abzulesen, die 1945 zwi-
schen beamten des Justizministeriums und dem Staatssekretär für Soziales geführt 
wurde. Innerhalb der Verwaltung war umstritten, welche deutschen Gesetze noch gültig 
oder als aufgehoben anzusehen waren, weil sie „typisches Gedankengut des national-
sozialismus“61 enthielten. Auf dieser basis war am 29. Mai 1945 das „Gesetz zur Ver-
hütung erbkranken nachwuchses“ ungültig geworden.62 Durch ein Gesetz vom 26. Juni 
194563 wurden auch alle Durchführungsbestimmungen des erbgesundheitsgesetzes auf-
gehoben.64 Hinter den Kulissen war diese Maßnahme nicht unumstritten: Der Staats-
sekretär für Soziales wies darauf hin, dass „sehr viele europäische […], aber auch einige 
amerikanische Staaten derartige bestimmungen besitzen, die, gewiss jedem national-
sozialistischen einfluss fernstehend, doch dazu dienen sollen, zu vermeiden, dass erb-
lich belastete oder doch schwer kranke Personen eine ehe schliessen [sic!], aus der er-
fahrungsgemäss [sic!] schwer erbkranker nachwuchs hervorgehen muss“. Daher war er 
für eheverbote unter anderem, „wenn einer der Verlobten […] an einer geistigen Stö-
rung […], die die ehe für die Allgemeinheit unerwünscht erscheinen lässt, [oder] an 
einer der nachstehend angeführten Krankheiten leidet: angeborener Schwachsinn, Schi-
zophrenie, zirkuläres (manisch.depressives) [sic!] Irresein, erbliche Fallsucht, erblicher 
Veitstanz (Huntingtonsche Chorea), erbliche blindheit, erbliche taubheit oder schwere 
erb liche körperliche Missbildung.“65 Der unterzeichnete – Staatssekretär Johann böhm 
– war von 1927 bis 1930 sozialdemokratischer Gemeinderat und landtagsabgeordne-

61 Verfassungsgesetz vom 1. Mai 1945 über die Wiederherstellung des rechtslebens in Österreich § 1, Z 1.
62 Kundmachung der provisorischen Staatsregierung, StGbl. nr. 17, betreffend die Aufhebung des Gesetzes zur 

Verhütung erbkranken nachwuchses vom 18.7.1935, Deutsches rGbl. I, 1035.
63 Gesetz vom 26. Juni 1945 über Maßnahmen auf dem Gebiet des eherechtes, des Personenstandsrechtes und 

des erbgesundheitsrechtes.
64 Adr, VGA, Grundzahl 132.221/48: Meldung von Abortusfällen, gesetzliche Grundlage.
65 Staatsamt für soziale Verwaltung, Volksgesundheitsamt an das Staatsamt für Justiz vom 18. Juni 1945, betrifft: 

Gesetz über die Maßnahmen auf dem Gebiete des eherechtes, des Personenstandsrechtes und des erbgesund-
heitsrechtes, Adr, bundesministerium für Justiz, Sektion I, Karton 13, eherecht r1-1, Zl. IV-160.168/45 bei 
GZ. 10.112.
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ter in Wien gewesen.66 Von seinen nachkriegsvorstellungen eine traditionslinie zu den 
tandlerschen Ideen zum ehekonsens zu ziehen, liegt nahe. Dazu passt, dass böhm es 
vom „medizinischen Standpunkt“ begrüßte, wenn „bestimmungen über gesundheitliche 
ehehindernisse […] gesetzlich verankert werden könnten“.67 Das Justizministerium hin-
gegen war skeptischer, wenn auch nicht in der Sache, sondern in der umsetzbarkeit: 
Man befinde sich auf „immerhin sehr heikle[m] Gebiet“. Die bloße erlassung von Ver-
boten genüge nicht, es müsse auch dafür Sorge getragen werden, dass das Verbot – ge-
meint ist wohl weniger das der eheschließung als das der Fortpflanzung – auch einge-
halten werde; das wollte man lieber einer „kommende[n] reform“ vorbehalten wissen.68 
Schließlich kamen die beiden Ministerien überein, die nS-bestimmungen aufzuheben, 
„obwohl Vorschriften über gesundheitliche ehehindernisse […] nach unserem erachten 
von hohem bevölkerungspolitischem Interesse“ seien. Allerdings hätten die nS-rege-
lungen „mit der wirklichen Fürsorge um den gesunden nachwuchs im Grunde genom-
men nicht zu tun“. Die Sache sei „zwar aufgeschoben, aber nicht aufgehoben“.69 Damit 
irrte der Staatssekretär: es wurde zwar bis 1974 über die reform des eherechts disku-
tiert, verhandelt und gestritten, die Festschreibung von „medizinischen ehehindernissen“ 
verschwand aber, soweit das aus den Archivalien nachvollzogen werden kann, ab dem 
Sommer 1945 aus der öffentlich geführten Diskussion. Während der 1950er und 1960er 
Jahre dominierten pronatalistische Ambitionen die Debatte, politische Interventionsver-
suche in den bereich der reproduktion erfolgten vor allem über familienpolitische Maß-
nahmen. Im Kapitel „‚Mütter der nation‘ und/oder bürgerInnen: Geschlecht, reproduk-
tion und Sozialpolitik“ wurde ausführlich dargestellt, wie der „Wille zum Kind“ auf der 
basis verstärkt werden sollte, dass in geschlechterdichotomer Weise Frauen die Möglich-
keit gegeben wurde, ihre reproduktiven Aufgaben zu erfüllen, ohne grundsätzlich auf er-
werbsarbeit zu verzichten: Die „fordistische Produktionsweise“ setzte ja nicht nur auf die 
Vermehrung der Arbeits-, sondern auch auf jene der Konsumkraft. 

Wesentlich zwiespältiger verlief die entwicklung eugenischer bestrebungen und die ge-
sellschaftliche Auseinandersetzung damit nach dem ende des Zweiten Weltkriegs in den 

66 brigitte Kepplinger, Johann böhm, in: Herbert Dachs/Peter Gerlich/Wolfgang C. Müller (Hg.), Die Politiker. 
Karrieren und Wirken bedeutender repräsentanten der Zweiten republik, Wien 1995, 80.

67 Staatsamt für soziale Verwaltung, Volksgesundheitsamt an das Staatsamt für Justiz vom 18. Juni 1945, Adr, 
bundesministerium für Justiz.

68 Kommentar des Justizministeriums zu Zl. IV-160.168/45, Adr, bundesministerium für Justiz, Sektion I, Kar-
ton 13, GZ. 10.112. 

69 Mündlicher Kabinettsvortrag des Herrs [sic!] Staatssekretärs [für Justiz, Josef Gerö] anläßlich der Kabinetts-
ratssitzung vom 26. Juni 1945, Adr, bundesministerium für Justiz, Sektion I, Karton 13, GZ. 10.080/45: 
Amtserinnerung: entwurf eines Gesetzes über Maßnahmen auf dem Gebiet des eherechtes, des Personen-
standsrechts und des erbgesundheitsrechtes.
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uSA. Auf die mangelnde Kritikfähigkeit der uS-Geburtenkontrollbewegung an den be-
völkerungspolitischen Maßnahmen in nS-Deutschland von 1933 bis 1945 wurde schon 
eingegangen. Zwischen der uS-amerikanischen eugenischen und der deutschen rassen-
hygienischen bewegung hatte es schon zuvor rege Kontakte und inhaltlichen Austausch 
gegeben. bereits zu Anfang des 20. Jahrhundert waren – vor allem über die International 
Society of Racial Hygiene – die persönlichen Kontakte zwischen den uS-amerikanischen 
eugenikern wie Charles Davenport und den wichtigsten deutschen rassenhygienikern 
wie Alfred Ploetz intensiv.70 Die Sterilisationsgesetze, die in einigen uS-Staaten zu An-
fang des Jahrhunderts erlassen worden waren, wurden von den deutschen eugenikern ge-
schätzt und bewundert.71 Das „Gesetz zur Verhütung erbkranken nachwuchses“ von 1933 
orientierte sich am Model Eugenical Sterilization Law, das Harry laughlin, stellvertreten-
der leiter des Eugenic Record Office in Cold Spring Habor, 1922 publiziert hatte.72 Vice 
versa war die Anerkennung der nS-Politik unter führenden uS–eugenikerInnen hoch. 
In einem – sehr lobenden – Artikel über das „Gesetz zur Verhütung erbkranken nach-
wuchses“, das „substantial advances“73 bringe, hieß es in den Eugenical News beispielsweise: 

One may condemn the Nazi policy generally, but specifically it remained for Germany in 1933 to lead 

the great nations of the world in the recognition of the biological foundations for national character. It is 

probable that the sterilization statutes of the several American states and the national sterilization statute 

of Germany will, in legal history, constitute a milestone which marks the control by the most advanced na-

tions of the world of a major aspect of controlling human reproduction, comparable in importance only with 

the states legal control of marriage.74

noch im november 1939 äußerte sich robert Cook, zu diesem Zeitpunkt Herausgeber 
des Journal of Heredity75, einer durchaus auch nach 1945 angesehenen Fachzeitschrift, hin-

70 Siehe dazu Stefan Kühl, The nazi Connection: eugenics, American racism, and German national Socialism, 
new York–oxford 1994, 13–26.

71 Jeremy noakes, nazism and eugenics: The background to the nazi Sterilization law of 14 July 1933, in: r. 
J. bullen/H. Pogge von Strandmann/A. b. Polonsky (Hg.), Ideas into Politics. Aspects of european History 
1880–1950, london–Sydney–totowa, new Jersey 1984, 80; Kühl, nazi Connection, 25.

72 Atina Grossmann, reforming Sex. The German Movement for birth Control and Abortion reform, 1920–
1950, new York–oxford 1995, 260, Fn. 46.

73 eugenical Sterilization in Germany, in: eugenical news VIII/5 (1933), 89.
74 ebenda, 90.
75 Siehe dazu Peter Propping/bernd Heuer, Vergleich des „Archivs für rassen- und Gesellschaftsbiologie“ 

(1904–1933) und des „Journal of Heredity“ (1910–1939). eine untersuchung zu Hans nachtsheims These von 
der Schwäche der Genetik in Deutschland, in: Medizinhistorisches Journal. Internationale Jahresschrift für 
Wissenschaftsgeschichte 26 (1991), 86–90.
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sichtlich der Geburtenraten in faschistischen ländern durchaus positiv in bezug auf man-
che nationalsozialistische Maßnahmen zur Hebung der Geburtenrate, ohne den selektiven 
eugenisch und rassistisch motivierten rigiden Antinatalismus überhaupt zu erwähnen.76 

In den Jahren nach 1945 fehlte eine Auseinandersetzung mit den ereignissen in nS-
Deutschland, beispielsweise in den Eugenical News, dem zentralen organ der bewegung in 
den uSA, das von der Eugenics Research Association, der American Eugenics Society, der Inter-
national Federation of Eugenic Organizations sowie der Galton Society gemeinsam herausge-
geben wurde. Zwar begann schon im März 1943 eine Diskussion über „eugenics after the 
War“. Dabei ging es vor allem darum, was getan werden sollte „after the shooting is over“: 
“racial and colonial problems are going to loom large.” es herrschte Übereinstimmung, dass 
das für die eugenik eine bedeutende Herausforderung sein würde.77 Im Jahr 1946 gab der 
Präsident der American Eugenics Society Frederick osborn zwar zu, dass die eugenik in der 
Vergangenheit zu sehr auf race und soziale Schicht konzentriert gewesen sei, aber:

At this critical time in world history, when the need for more able individuals is so great, we lack the 

scientific information needed to formulate eugenic programs with certainty that they will be effective, and 

to defend those programs against public criticism. This is the true eugenic dilemma; whether to act, or to 

make proposals for action, now, in insufficient knowledge, or to wait until we are more fully informed–when 

it may be too late.78

Wenn Stefan Kühl von einer deutlichen Abgrenzung der eugenik in den uSA von der 
rassistischen eugenik, die in nS-Deutschland betrieben wurde, schreibt,79 so ist davon in 
dem organ der American Eugenics Society wenig zu finden. Im Gegenteil: Im Allgemeinen 
wurden in den Zirkeln, die sich für die Kontrolle und Steuerung der menschlichen Ferti-
lität interessierten und die von der Geburtenkontrollbewegung bis zu jenen reichten, die 
die ersten Initiativen in richtung einer transnationalen bevölkerungspolitik setzten, die 
deutschen Sterilisationsgesetze ebenso wie diejenigen der skandinavischen länder noch 
bis weit in die nachkriegszeit hinein positiv bewertet. In den entsprechenden texten wird 
das nS-regime und seine tötungsmaschinerie einfach nicht erwähnt.80 

76 robert C. Cook, birth rates in Fascist Countries, in: bCr november 1939, 8–9.
77 Siehe eugenics after the War, in: eugenical news XXVIII/1 (März 1943), 10; weiters XXVIII/4 (Dezember 

1943), 64; XXX/1 (März 1945), 22f.
78 Frederick osborn, eugenics and Modern life: retrospect and Prospect, in: eugenical news XXXI/3 (Sep-

tember 1946), 34. 
79 Kühl, Die Internationale der rassisten, 191.
80 Siehe beispielsweise robert latou Dickinson/Clarence James Gamble, Human Sterilization. techniques of 

Permanent Conception Control, o. o. 1950, rAC, Population Council, General File, rG IV3–4.2, box 10, 
Folder 136.
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ebenso wie die eugenik ihre legitimation als besprech- und offen vertretbare Gesell-
schaftsinterpretation und Politikanleitung – im unterschied zu Österreich – in den uSA 
nicht verloren hatte, blieben auch zwangsweise Sterilisationen gängige Praxis. Die Zahl der 
unfreiwillig Sterilisierten stieg in den nachkriegsjahren noch,81 obwohl sich langsam die 
Ansicht durchsetzte, dass Sterilisationsprogramme beispielsweise gegen „Schwachsinnig-
keit“ nicht das probate Mittel waren: Wenn das ‚Symptom‘ durch nicht vererbliche Krank-
heiten hervorgerufen wurde, was nach Ansicht der Mediziner häufig der Fall war, dann war 
Sterilisation sinnlos.82 Die Intensität beziehungsweise der umfang der Sterilisationspro-
gramme nahm also während der 1950er und 1960er Jahre in den meisten uS-Staaten ab, 
ohne dass die zugrunde liegenden Gesetze geändert wurden.83 

ohne hier auf die Details einzugehen, ist festzuhalten, dass die Kontinuität eugeni-
schen Gedankenguts in den uSA nach 1945 erstens eine wesentlich höhere war, als das 
für Österreich der Fall war. ‚negative‘ eugenik war außerdem in den nachkriegs-uSA 
nicht an den rändern der Gesellschaft, in von den meisten als extremistisch angesehe-
nen Zirkeln angesiedelt, sondern galt in den eliten, die sich mit reproduktionspolitiken 
befassten, als einer der möglichen und legitimen Zugänge. Wie groß die Kontinuitäten 
und wie eng die netzwerke waren, lässt sich beispielsweise anhand einer organisation 
nachweisen, die 1937 als Sterilization League of New Jersey – von einer Aktivistin namens 
Marion S. norton (wiederverheiratete olden), einer von der uS-Frauenbewegung ge-
prägten Sozialarbeiterin – gegründet worden war. Im Jahr 1943 wurde aus diesem orga-
nisationskern Birthright Inc., eine national operierende Vereinigung, deren Ziel ein selek-
tives Sterilisationsprogramm an jenen war, „whose parenthood would violate The Child’s 
Bill of Rights.“84 Jene Marion olden gab (vermutlich 1944) eine broschüre heraus, in der 
unter dem titel „The Survival of the unfittest“ mit verächtlich machenden bildern, die 
jenen aus dem Stürmer ähneln, für zwangsweise Sterilisation von Menschen mit beispiels-
weise nur vier Fingern pro Hand geworben wurde, weil: “For a brotherhood of men the 
best human material is essential.”85 eine neuerliche namensänderung 1950 in Human 
Betterment Association of America markierte auch eine langsame Änderung der Ausrich-
tung: Statt zwangsweiser Sterilisation rückte die Propagierung freiwilliger unfruchtbar-

81 reilly, The Surgical Solution, 135.
82 ebenda, 136.
83 ebenda, 148.
84 Minutes of organizational meeting of birthright Inc., 12. April 1943, zitiert nach: reilly, Surgical Solution, 

133.
85 Marion S. olden, The Survival of the unfittest, o. o., o. J., rAC, rockefeller Family, Series Medical Interests, 

rG III 2K, box 4, Folder 26: birthright Inc. (Human betterment Assoc. of America) 1944, 1947–1951, 1955–
1961.
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machung, deren Ziel die beschränkung der Familiengröße sein sollte,86 ins Zentrum der 
Aktivitäten, eine Verschiebung, die sich in einer weiteren umbenennung in Association for 
Voluntary Sterilization ausdrückte. In den 1940er und 1950er Jahren waren viele zentrale 
AkteurInnen im bereich der reproduktionspolitiken Mitglied in Birthright beziehungs-
weise Human Betterment, beispielsweise einer der bekanntesten Gynäkologen des lan-
des, robert latou Dickinson; oder Clarence Gamble, reicher erbe eines Seifenimperiums, 
treibende Kraft der Geburtenkontrollbewegung und einflussreicher Finanzier von For-
schungen nach effizienten Verhütungsmitteln, die schließlich zur entwicklung der „Pille“ 
führten.87 1950 verfassten die beiden auch eine gemeinsame broschüre, die die Sterilisa-
tion als notwendige Maßnahme bezeichnete, und zwar an Schwachsinnigen, Menschen 
mit ernsten erblichen Krankheiten und “those who have had all the children their par-
ticular circumstances justify. […] until now mere numbers of citizens have been a main 
aim of nations. The new world-outlook has for its goal the heightening of quality of its 
citizens and increase in well-being for the family, the community and the nation. to this 
end, limitation of the totally unfit is one clear-cut expedient.”88 Weitere prominente Mit-
glieder waren Margaret Sanger, Harry Fosdick, baptistischer Kleriker in der von John D. 
rockefeller jun. initiierten und finanzierten Riverside Drive Church in new York City, der 
durch seine im radio übertragenen reden landesweit bekannt war, sowie Alan Guttma-
cher, einflussreicher Gynäkologe und seit den 1920er Jahren birth-control-Advokat, der 
1962 Präsident von Planned Parenthood und anschließend leiter des medizinischen Ko-
mitees der International Planned Parenthood Federation werden und als solcher die von den 
uSA ausgehenden Geburtenkontrollprogramme in den ärmeren ländern prägen sollte. 
Hugh Moore, der den terminus „population bomb“ prägte, war von 1964 bis 1969 Präsi-
dent von Human Betterment. bereits dieser kurze blick macht die starke Vernetzung von 
eugenik, Geburtenkontrolle, medizinischer Forschung und politischem Aktivismus in der 
Arena reproduktion in den uSA deutlich. linien direkter personeller und inhaltlicher 
Kontinuität (was nicht bedeutet: die Fortdauer des Immergleichen) können mühelos und 
zahlreich von den 1920er Jahren bis in die 1970er Jahre, als die liberalisierung der Ab-
treibungsbestimmungen der brennpunkt der Auseinandersetzungen war, gezogen werden. 
Kontinuitäten in einem solchen Ausmaß gab es in Österreich nicht. Allenfalls sind einige 
nuklei innerhalb der universitären Medizin auszumachen, die sich nach 1945 mit Fra-
gen der medizinischen Genetik befassten. Seit 1974 wurde „genetische Familienberatung“ 

86 reilly, Surgical Solution, 135.
87 Donald t. Critchlow, birth Control, Population Control, and Family Planning: An overview, in: Donald t. 

Critchlow (ed.), The Politics of Abortion and birth Control in Historical Perspective, university Park, Penn-
sylvania 1996, 4.

88 Dickinson/Gamble, Human Sterilization.
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an der universitätsfrauenklinik Graz durchgeführt.89 es ist denkbar, dass die etablierung 
dieser beratung mit der bevorstehenden einführung der Fristenregelung in Österreich 
am 1. Jänner 1975 in Zusammenhang stand, weil erst dann aus einem genetischen befund 
auch medizinische Schritte, beispielsweise der Abbruch einer Schwangerschaft, entwickelt 
werden konnten. ob ein solcher Zusammenhang tatsächlich bestand, muss von weite-
ren Analysen festgestellt werden. Auffällig ist jedenfalls, dass das österreichische Gesetz 
Schwangerschaftsabbrüche ohne Frist zulässt, wenn „eine ernste Gefahr besteht, daß das 
Kind geistig oder körperlich schwer geschädigt sein werde“90. Dahinter residuen eugeni-
schen Denkens zu vermuten liegt nahe, die Hypothese wäre allerdings durch eine Fein-
analyse der Gesetzesgenese zu überprüfen.

Paul Weindling hat, allerdings bezogen auf das Deutsche reich, dargelegt, welche 
Kontinuität die wissenschaftlichen eliten, die sich in der Zwischenkriegszeit mit „be-
völkerung“ befassten und auf „Selektion“ setzten, bis in die faschistischen Konzeptionen 
hinein, aufwiesen.91 Für die uSA lassen sich, wie eben gezeigt wurde, ebenfalls jahrzehn-
telange traditionsstränge in bezug auf negativ-eugenische Konzepte nachvollziehen. 
Die Kenntnis der Selektions- und tötungspolitik, die in nS-Deutschland stattgefunden 
hatte, führte nicht zu einer Delegitimierung entsprechender Gesellschaftsinterpretatio-
nen und Politikkonzepte. Allerdings trafen die uS-amerikanischen eliten, die sich die 
Steuerung der nationalen Fertilität zum Ziel gesetzt hatten, nicht – wie die deutschen – 
auf einen autoritären Staat, in dem Zwangsmaßnahmen ohne ein Mindestmaß an demo-
kratischer legitimation durchgeführt werden konnten. Das Konzept der „Machbarkeit“, 
der „Steuerbarkeit“, das den theoretischen Konzepten unterlegt war, traf auf der politisch- 
gesellschaftlichen ebene auf Widerstände und Hindernisse. ein entsprechender Vergleich 
zwischen den uSA und Deutschland erscheint lohnend, geht aber über den hier angestell-
ten weit hinaus. 

Die entwicklung in Österreich verlief anders. eine so massive Kontinuität eugenischer 
Gesellschaftsinterpretationen und Politikanweisungen ist hier ebenso wenig zu belegen 
wie ein dauerhaftes naheverhältnis zwischen den akademisch-eugenischen eliten und den 

89 Maria Andrea Wolf, eugenisierung der Mutterschaft. Wissenschaftsdiskurse zur neuordnung der reproduk-
tion am beispiel Österreich 1900–2000, Habilitationsschrift, Fakultät für bildungswissenschaften der uni-
versität Innsbruck 2004, 642. Inzwischen ist eine überarbeitete Version dieser Habilitationsschrift erschienen 
als Maria A. Wolf, eugenische Vernunft. eingriffe in die reproduktive Kultur durch die Medizin 1900–2000, 
Wien–Köln–Weimar 2008.

90 § 97. (1), StGb 1975.
91 Paul Weindling, Fascism and Population in Comparative european Perspective, in: Population and Develop-

ment review, Supplement to Volume 14 (1988): Population and resources in Western Intellectual traditions, 
hg. von Michael S. teitelbaum/Jay M. Winter, 104f.
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politischen Machthabern, jedenfalls soweit das die regierungskoalitionen der 1920er und 
1930er Jahre dominierenden Christlich-Sozialen betrifft. Wesentliche teile der politischen 
eliten waren in der ersten und in der Zweiten republik ebenso wie während des „Stän-
destaates“ antimodernistisch orientiert – was offenbar der hegemonialen umsetzung des 
Paradigmas der „Machbarkeit“ und rigoroser Steuerbarkeit menschlicher reproduktion 
hinderlich war.

6.3 Globalisierung

Globalisierung wird hier als ein Prozess verstanden, in dessen Verlauf sich die wirtschaftli-
che, kulturelle, politische und militärische Hegemonie der ‚westlichen Welt‘ über den gan-
zen Globus ausdehnte. Dezidiert ist damit etwas anderes gemeint als ein Aspekt, der in der 
rede über ‚Globalisierung‘ oft mitschwingt und wofür Johan Galtung hier als illustratives 
beispiel dienen soll. er benennt den Aspekt des „Gemeinsamen“, wenn er unter Globa-
lisierung einen Prozess verstehen will, „an dessen ende ein einziger, die ganze Welt um-
fassender Staat und eine einzige, die ganze Menschheit umfassende nation stehen.“92 Ich 
hingegen spreche von einer entwicklung, die die Globalisierung von Produktion und Kon-
sum inklusive kultureller Produkte sowie kultureller Haltungen und Praxen durch interna-
tionale Konzerne, transnational agierende politische Gruppierungen und inter-gouverne-
mentale Institutionen meint. Dieser Prozess prägt und transformiert alle wirtschaftlichen, 
politischen und kulturellen Formen, auf die er trifft.93

Solche Globalisierungstendenzen sind schon wesentlich früher als die rede über die 
„Globalisierung“ aufzuspüren,94 die entwicklung transnationaler Steuerungsversuche von 
„bevölkerung“ im 20. Jahrhundert ist dafür nur ein beispiel. Globalisierende bewegungen 
geraten bei einem komparatistischen Herangehen leicht aus dem blick, weil die Fokussie-
rung auf nationale oder lokale Zusammenhänge von einem tendenziellen Ausblenden von 

92 Johan Galtung, Der Preis der Modernisierung. Struktur und Kultur im Weltsystem, hg. von Wilfried Graf und 
Dieter Kinkelbur, Wien 1997, 9.

93 Siehe Suzanne bergeron, Political economy Discourses of Globalization und Feminist Politics, in: Signs. Jour-
nal of Women in Culture and Society 26/4 (Sommer 2001), 983.

94 In den letzten Jahren hat das nachdenken über „Globalgeschichte“ einen auch in Publikationen ablesbaren 
boom erlebt. Siehe dazu zum beispiel Margarete Grandner/Dietmar rothermund/Wolfgang Schwendtker 
(Hg.), Globalisierung und Globalgeschichte, Wien 2005; bruce Mazlish, Die neue Globalgeschichte, in: Zeit-
schrift für Weltgeschichte. Interdisziplinäre Perspektiven 3/1 (Frühjahr 2002), 9–22. Jürgen osterhammel und 
niels P. Petersson setzen einen irreversiblen Vernetzungsschub im 15. Jahrhundert an und beginnen damit ihre 
Geschichte der Globalisierung. Siehe Jürgen osterhammel/niels P. Petersson, Geschichte der Globalisierung. 
Dimensionen, Prozesse, epochen, München 42007, 25f.
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bezügen begleitet ist, die über die entsprechende einheit, über den unmittelbar zur De-
batte stehenden Problem- oder Fragenkomplex hinausgehen. Die Globalisierung der Ver-
suche, menschliche reproduktion zu steuern, begleitete aber die Debatten um rationali-
sierung und Individualisierung der reproduktiven entscheidungen seit den 1920er Jahren, 
ist in mancherlei Hinsicht die ‚Kehrseite der Medaille‘. Das wurde besonders deutlich, als 
es darum ging, durch die entwicklung effizienterer Verhütungsmittel individuelle Hand-
lungsspielräume für Frauen in der ‚ersten‘ und ‚Zweiten Welt‘ zu vergrößern. ermöglicht 
wurde dieser „Fortschritt“ unter anderem durch tests an Frauen in der ‚Dritten Welt‘. In 
bezug auf diese war aber nicht „Wahlmöglichkeit“ das Thema, sondern „reduktion der 
Geburtenraten“. Gleichzeitig mit der Globalisierung kam es zu einer Hierarchisierung der 
Körper: Medizinische tests, die Menschen im ‚norden‘ nicht zuzumuten waren, waren an 
Menschen im ‚Süden‘ durchaus operationalisierbar. 

Zu recht wurde darauf hingewiesen, dass globale tendenzen stets einer lokalen An-
eignung bedürfen.95 Dabei bleiben die leitmotivischen Konzepte nicht unverändert, sind 
vielfältigen Modifikationsprozessen unterworfen, denen im Folgenden nicht nachgegan-
gen werden kann: einige wesentliche linien sollen aber zusammenfassend thematisiert 
werden. transnationale, globalisierende entwicklungen können dabei nicht immer im De-
tail ausgeführt werden, mögliche Ansatzpunkte für weitere Denk- und Forschungsstränge 
seien dennoch skizziert.

Der zweite die folgende Skizze strukturierende Aspekt leitet sich von der beobach-
tung ab, dass Geschichten von der reproduktion im 20. Jahrhundert meist von Geburten-
kontrol le oder bevölkerungspolitik erzählen. Vor allem im angloamerikanischen bereich 
ist in diesem Zusammenhang immer wieder von zwei unterschiedlichen, einander wider-
sprechenden Konzepten die rede. Ich hingegen meine und möchte mit einigen Hinweisen 
belegen, dass die Scheidung in individualisierte Geburtenkontrolle und großflächig staat-
lich-interventionistische bevölkerungspolitik nicht adäquat ist. Vielmehr war die Verwo-
benheit der beiden Konzepte ineinander ein konstitutives Merkmal der bestrebungen, die 
darauf zielten, menschliche reproduktion steuern zu können, und machte deren Ambiva-
lenz zumindest mit aus.

6.3.1 Die Erfindung der „population bomb“ und Versuche, sie wieder zu entschärfen

Die ProtagonistInnen der Globalisierung im bereich der reproduktion hatten eine „glo-
bale“ Weltsicht insofern, als sie globale, den ganzen Planeten mit einbeziehende Wechsel-

95 roland robertson, Glokalisierung – Homogenität und Heterogenität in raum und Zeit, in: ulrich beck 
(Hg.), Perspektiven der Weltgesellschaft, Frankfurt/Main 1998, 192–220. 
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wirkungen und Zusammenhänge, die „bevölkerung(en)“ betrafen, dachten.96 Gerade wenn 
man von „Globalisierung“ spricht, halte ich es für notwendig, nach dem ort der Herkunft, 
dem entstehungszusammenhang, der Situiertheit97 des sogenannten „Globalen“ zu fra-
gen. Die häufig beschworene „Globalisierung“ ist nicht ein mit nahezu naturhafter not-
wendigkeit voranschreitender Prozess in einem teleologischen Fortschrittsmodell, der in 
der Gegenwart oder kurz zuvor begonnen hat.98 „Globalisierung“ ist eine entwicklung, die 
sowohl zu historisieren als auch mit der Analyse sozialer, wirtschaftlicher und politischer 
Interessenlagen zu verknüpfen ist. Hinter den Versuchen der internationalen Vernetzung 
stehen ProtagonistInnen mit spezifischen Werthaltungen, Konzepten der Gesellschafts-
interpretation, Interessen, die sie durchzusetzen trachten. Die Vernetzungsprozesse finden 
in einem Feld von ungleichgewichtigen Machtbeziehungen statt, die für die Gestalt der 
„Globalisierung“ konstitutiv sind – wie gerade am beispiel transnationaler bevölkerungs-
politiken überzeugend demonstriert werden kann. Festzuhalten ist, dass die Ausbreitung 
bestimmter Haltungen, Diskurse, technologien et cetera über größere Gebiete der erde 
nicht bedeutet, dass es sich um die Vermehrung des Immerselben handelt und dieses dabei 
auch das Immerselbe bleibt. Selbstverständlich deuten lokale Gesellschaften begriffe und 
Praktiken um, stellen sie in andere Kontexte et cetera. es ist hier nicht der ort, diese Pro-
zesse in einer historischen Fallstudie99 nachzuzeichnen: Österreich ist außerdem dafür kein 
passendes beispiel, was ich in der später folgenden Skizzierung seines Platzes im Prozess 
der Globalisierung zeigen werde. Die Valenz der spezifischen Aneignung, umdeutung und 
nutzbarmachung global hegemonialer Konzepte sollte trotzdem nicht aus dem blick ge-
raten und auf ein zu simples Schema reduziert werden, das nur aktiv Handelnde und passiv 
beeinflusste kennt.

Die Globalisierung von Politiken, die einfluss auf menschliche Generativität nehmen 
wollen, hinterlegt, so ist meine These, die reproduktionspolitiken auf nationaler ebene, die 
in meiner Analyse der Hauptgegenstand der untersuchung sind. Schon in den Diskursen 
der (uS-)American Birth Control League tauchte während und nach dem ersten Weltkrieg 
häufig die Idee von der Geburtenregelung, genauer -beschränkung als internationaler poli-

96 Zu dieser Definition siehe bruce Mazlish, An Introduction to Global History, in: Conceptualizing Global 
History, hg. von bruce Mazlish und ralph buultjens, boulder–San Francisco–oxford 1993, 1f.

97 Ich entlehne diesen begriff von Donna Haraway, Situiertes Wissen. Die Wissenschaftsfrage im Feminis-
mus und das Privileg der partialen Perspektive, in: dies., Die neuerfindung der natur. Primaten, Cyborgs und 
Frauen, hg. und eingeleitet von Carmen Hammer und Immanuel Stieß, Frankfurt–new York 1995, 73–97.

98 ein solches Konzept scheint mir dem text von Mazlish, An Introduction to Global History, jedoch zugrunde 
zu liegen.

99 eine von mehreren Fallstudien, die sich mit der konkreten Implementierung von Verhütungspraktiken in einer 
anderen Gesellschaft befassen, ist Marika Vicziany, Coercion in a Soft State: The Family-Planning Program in 
India, Part I and II, in: Pacific Affairs 55/3 (Autumn 1982), 373–402 und 55/4 (Winter 1982–1983), 557–592.
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tischer Aufgabe auf, weil als Hauptursache des Krieges das starke bevölkerungswachstum 
in manchen ländern identifiziert wurde.100

Im Zentrum der Historiographie über Geburtenregelung und Verhütung steht, zumin-
dest wenn sie das 19. und 20. Jahrhundert betrifft, idealtypisch die historische re-Konst-
ruktion eines Konflikts. Gruppen oder Akteure beziehungsweise Akteurinnen, die – oft im 
Zusammenhang mit den ‚ersten‘ oder ‚zweiten‘ Frauenbewegungen und meist am begriff 
des aufgeklärten autonomen Subjekts orientiert – entscheidungskompetenzen für poten-
ziell Gebärende, also für Frauen fordern, stehen jenen gegenüber, die diese entscheidungs-
kompetenz unter Hinweis auf übergeordnete normengebäude – religion, Gemeinwohl 
et cetera – bestreiten beziehungsweise für andere soziale Gruppen reklamieren: für Ärzte, 
Juristen, Sozialarbeiter und so weiter.101 Zumindest implizit re-konstruieren die entspre-
chenden AutorInnen die Geschichte eines Kampfes um (Frauen-)emanzipation.

Thema des zweiten typus von Geschichten über reproduktion ist bevölkerungspolitik. 
Ziel ist die rekonstruktion von Versuchen auf nationaler und internationaler ebene, be-
völkerungszahlen objektiv zu messen und so erhobene quantitative Größen möglichst nahe 
an ebenso rational argumentierte normzahlen zu bringen, also Methoden zu finden und 
zu implementieren, Menschen in die gewünschte richtung zu beeinflussen.102 Im Zusam-
menhang mit dieser Zweiteilung der Forschungstradition fällt eine zeitlich parallele Schei-
dung auf: Während viele AutorInnen die Geschichte der „Geburtenregelung“ über lange 
Perioden bis in die europäische Antike hin (re-)konstruieren, werden die Anfänge interna-
tionaler bevölkerungspolitik in der Zeit nach dem ende des Zweiten Weltkriegs gesucht 
und gefunden. Wesentliche Daten sind beispielsweise die Gründung des Population Coun-
cil, Inc. 1952, die erste bevölkerungskonferenz der uno 1954 in rom, die tatsache, dass 
nixon als erster amerikanischer Präsident „bevölkerung“ als politisches Problem öffentlich 
anerkannte. Weitere Fixpunkte bilden die Ausrufung des Welt-bevölkerungsjahres durch 
die uno 1974, die verschiedenen entwicklungsprogramme der uno beziehungsweise 
der uSA und so weiter. Die Frage nach den Zusammenhängen und Kontinuitäten über 

100 Siehe dazu die entsprechenden Jahrgänge des birth Control review 1 (1917) bis 4 (1920), zum beispiel Fa-
mine Kills Children, in: bCr 4/6, 8.

101 Aus der umfangreichen literatur sei nur exemplarisch verwiesen auf Chesler, Woman of Valor; John M. 
riddle, eve’s Herbs. A History of Contraception and Abortion in the West, Cambridge, Mass.–london, 
england 1997; Gisela Staupe/lisa Vieth (Hg.), unter anderen umständen. Zur Geschichte der Abtreibung, 
berlin 1993; Maria Mesner, Frauensache? Die Auseinandersetzung um den Schwangerschaftsabbruch in 
Österreich, Wien 1994.

102 ebenso examplarisch siehe dazu Donald t. Critchlow, Intended Consequences: birth Control, Abortion, and 
the Federal Government in Modern America, new York–oxford 1999; Maria Sophia Quine, Population 
Politics in twentieth-Century europe. Fascist Dictatorships and liberal Democracies, london–new York 
1996. 



Rationalisierung, Individualisierung, Globalisierung: Fragmente einer Geschichte der Reproduktion im 20. Jh.266

1945 hinaus oder besser zurück wird kaum gestellt. eine Ausnahme in diesem Schema 
bilden jene AutorInnen, die faschistische beziehungsweise nationalsozialistische bevöl-
kerungspolitik als den bezugspunkt ihrer Arbeit wählen: Die Kontinuitäten und Diskon-
tinuitäten zwischen der Sexualreform der Zwischenkriegszeit und nationalsozialistischer 
Geburtenpolitik sind inzwischen, zumindest was Deutschland betrifft, gut erforscht, wenn 
sie auch durchaus unterschiedlich eingeschätzt werden.103 Meine These ist, dass gerade 
diese ‚Abschiebung‘ der Frage nach den Kontinuitäten und Diskontinuitäten auf national-
sozialistische Politiken die Frage nach den Dilemmata moderner Versuche, reproduktion 
zu kontrollieren und zu steuern, verschleiert. Ich werde daher im Folgenden einige der 
relevanten Kontinuitäten und gemeinsamen bezugspunkte zwischen der Geschichte des 
(feministischen) Kampfes um die Kontrolle über die weibliche Generativität und jener der 
internationalen bevölkerungspolitik benennen.

Die rede von der bevölkerungsexplosion, über die sogenannte „bombe“, die das be-
völkerungswachstum darstelle,104 ist, so werde ich zeigen, nicht getrennt von der Debatte 
über Geburtenregelung aus den zwanziger und dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts zu 
analysieren. Im Gegenteil: Die erstere ist eine konsequente Weiterführung der Zwischen-
kriegsdebatte und zeigt viele Kontinuitäten mit Zweiterer unter den veränderten Voraus-
setzungen nach den Zweiten Weltkrieg. besonders deutlich sind die Kontinuitäten in be-
zug auf die uS-amerikanischen Diskurse, zum einen wohl deswegen, weil die entwicklung 
dort nicht in so hohem Ausmaß von den traumatischen brüchen der europäischen Ge-
schichte geprägt ist, zum anderen auch, weil die Globalisierung der Politiken vor allem von 
uS-amerikanischen AkteurInnen vorangetreiben wurde. Im Falle Österreichs überlagern 
einerseits die Systembrüche graduelle Veränderungen und Kontinuitäten stärker, sind län-
gerfristige entwicklungen schwerer auszumachen. Andererseits zeigt sich auch die relativ 
unbedeutende Position des landes – sowohl vor als auch nach dem Zweiten Weltkrieg –, 
wenn es um die Ausrichtung internationaler Debatten geht. 

bereits in den 1920er und 1930er Jahren hatten die AktivistInnen der uS-ame-
rikanischen Geburtenkontrollbewegung versucht, ein internationales netzwerk, das 
West- und Mitteleuropa mit einbezog, zu etablieren beziehungsweise sich in schon be-
stehende netzwerke, Diskussionszusammenhänge und Austauschverhältnisse zu integ-

103 Siehe exemplarisch Atina Grossmann, reforming Sex, und Cornelie usborne, Frauenkörper – Volkskörper. 
Geburtenkontrolle und bevölkerungspolitik in der Weimarer republik, Münster 1994 (= Theorie und Ge-
schichte der bürgerlichen Gesellschaft 7).

104 Paul r. ehrlichs „The Population bomb“ erschien zwar erst ende der sechziger Jahre (1968), die rede von 
der „explodierenden“ Weltbevölkerung, die einen ressourcenmangel verursache, ist jedoch einige Jahrzehnte 
älter. Siehe zum beispiel b. Fairfield osborn, our Plundered Planet, boston 1948 oder, noch früher, Warren 
S. Thompson, Danger Spots in World Population, new York 1929.
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rieren.105 Ich habe vorher darauf hingewiesen, dass VertreterInnen der American Birth 
Control League die ursache des ersten Weltkrieges monokausal und klassisch nach 
Malthus in zu großem bevölkerungsdruck gesucht hatten.106 Der nahrungsmittelman-
gel, der in vielen ländern europas nach Kriegsende herrschte, sollte mit beschrän-
kung des bevölkerungswachstums bekämpft werden. Daraus leitete sich der Anspruch 
ab, einfluss zu nehmen auf das generative Verhalten der Menschen praktisch welt-
weit. bereits 1927 wurde zum beispiel auf die Initiative Margaret Sangers hin und mit 
unterstützung unter anderem der Rockefeller Foundation die erste Weltbevölkerungs-
konferenz in Genf abgehalten. Auch dort stellte einer der Hauptredner die Frage, ob 
nicht geringer bevölkerte Staaten das recht hätten, von dichter besiedelten zwangs-
weise Geburtenkontrolle zu fordern: Schon der erste Weltkrieg sei von einem überbe-
völkerten Deutschland ausgegangen, nun bedrohe ein bevölkerungsreiches Italien den 
Frieden europas. Die Frage der internationalen bevölkerungskontrolle sei daher am 
besten vor den Völkerbund zu bringen.107

In den 1920er Jahren wurden in den Seiten des Birth Control Review auch schon 
genau jene länder und Weltgegenden als besondere „Krisenherde“ und in diesem Sinn 
als bedrohungen bezeichnet, die in den fünfziger, sechziger und siebziger Jahren des 
Jahrhunderts die länder werden sollten, deren bevölkerungswachstum die Schuld an 
drohenden Weltkatastrophen zugeschrieben wurde: länder Asiens wie Indien, China 
und Japan oder lateinamerikas wie Puerto rico und Mexiko.108 Puerto rico wurde 
in den 1950er Jahren das 1:1-labor von bevölkerungstechnikern und Pharmazeuten, 
um die Verhütungsmittel zu entwickeln und an Menschen zu erproben, die die soge-
nannte „sexuelle revolution“ in den ländern des ‚nordens‘ begleiteten. Soweit es die 
politischen ereignisse zuließen, wurden aber auch andere länder zu Zielgebieten von 
expertenreisen unter den Auspizien der uno oder der uSA, zum beispiel im Fer-
nen osten.109 Anschließende expertisen suchten und fanden das zentrale remedium 
gegen die ökonomischen Schwierigkeiten dieser länder in der begrenzung der Zahl der 

105 Im Detail: Mesner, Global Population Policy.
106 Siehe dazu die entsprechenden Jahrgänge des birth Control review (bCr): Vol. 1/1917)–Vol. 4 (1920), z. b. 

Famine Kills Children, in: Vol. 4/6, S. 8.
107 C. V. Drysdale, The First World Population Conference. Some Impressions, in: bCr october 1927, 256.
108 Siehe zum beispiel elisabeth Freeman, The Greatest need in Puerto rico, in: bCr Vol. 5/8 (August 1921), 

17; Margaret Sanger in China, in: bCr Vol. 6/7 ( July 1922), 123–125; baron Keikichi Ishimoto, The Popula-
tion Problem in Japan, in: bCr Vol. 7/1 ( January 1923), 10.

109 Siehe zum beispiel rAC, The rockefeller Foundation Archives, record Group 1.1, Series 600, box 2, Folder 
9: Public Health and Demography in the Far east; oder India Conference, March 26, 1952, ebenda, record 
Group 2.1, Series 460: South Asia region, Program and Policies, box 1, Folder 4.
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bevölkerung.110 eine interessante Parallelität zwischen Zwischenkriegs-birth-controllers 
und nachkriegs-bevölkerungsexperten scheint mir zu sein, dass Margaret Sanger in den 
1920er Jahren jene asiatischen länder bereiste und darüber publizierte, die auch Mar-
shall balfour ende der 1940er Jahre mit einer Gruppe hochrangiger experten besuchte: 
Marshall balfour war der Spezialist der Rockefeller Foundation für bevölkerungsfragen. 
Der nach ihm benannte report111 formulierte frühzeitig richtlinien und Desiderata für 
eine bevölkerungspolitik seitens der uSA und auf internationaler ebene. balfours rei-
segruppe gehörte unter anderen Frank notestein an, leiter des Office of Population Re-
search in Princeton, das 1936 mit ökonomischer unterstützung des Milbank Funds mit 
der Absicht gegründet worden war, bevölkerungsstudien als wissenschaftliche Disziplin 
zu etablieren.112 notestein entwickelte die Theorie des „demographischen Übergangs“, 
eine zwar nicht unumstrittene, aber sehr einflussreiche Theorie der Demographie, die 
die entwicklung des reproduktionsverhaltens der industrialisierten länder europas als 
Idealnorm für alle Gesellschaften setzte.

Phyllis tilson Piotrow wies in ihrer Studie über die internationale bevölkerungspolitik 
der uSA zwar berechtigterweise darauf hin, dass bis in die späten 1950er Jahre eine offi-
zielle Politik der uSA und damit der uno, die auf Geburtenregelung zielte, nicht exis-
tierte113: “This issue had ‘two major adversaries. one is the taboo, imbedded a little bit in 
us all against the open factural discussion of matters connnected with sex. The other was 
the abiding opposition of a powerful church’”, wie eine zeitgenössische einschätzung von 
Planned Parenthood lautete.114 Die regierenden eliten fürchteten zum einen die Ablehnung 
der puritanisch dominierten Öffentlichkeit, zum anderen den heftigen Widerstand der 
katholischen Kirche. nicht von Wahlen abhängige, daher keiner damit verbundenen Kon-
trolle unterworfene, dafür aber mit umfangreichen Mitteln ausgestattete und einflussreiche 
Agenturen wie der Population Council oder private Stiftungen wie der Milbank Fund115, die 

110 Siehe zum beispiel Special report to the board of Scientific Directors of the International Health Division 
of the rockefeller Foundation, Human ecology (Population), by Dr. Marshall C. balfour and Marston bates, 
november 4, 1949, rAC, The rockefeller Foundation Archives, record Group 3.2, Series 900, box 57, Fol-
der 312: Programm and Police, Population, reports.

111 „balfour-report“ oder: Special report to the board of Scientific Directors of the International Health Divi-
sion of the rockefeller Foundation, Human ecology (Population), by Dr. Marshall C. balfour and Marston 
bates; ebenda.

112 Harr/Johnson, The rockefeller Century, 457.
113 Phyllis tilson Piotrow, World Population Crisis. The united States response, new York–Washington–lon-

don 1973, XI.
114 Zitiert nach: ebenda.
115 Siehe Milbank Memorial Fund, International Approaches to Problems of undeveloped Areas. Papers Pre-

sented at the round table on undeveloped Areas, new York 1948.
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Rockefeller Foundation116 oder die Ford Foundation117 betrieben aber seit den späten 1940er 
Jahren eine eigene Quasi-Außenpolitik in asiatischen und lateinamerikanischen län-
dern.118 Diese folgte – sieht man von der rhetorik des Kalten Krieges ab – ganz ähnlichen 
Prämissen wie denen, die in den 1920er und 1930er Jahren von der Ge bur ten kontroll-
bewegung vorgebracht worden waren: Zu hohe Fertilitätsrate und bevölkerungsdichte 
seien die hauptsächlichen ursachen menschlicher Armut vor allem in den ländern des 
Fernen ostens und lateinamerikas, die damit zu ständigen Herden gewaltsamer Konflikte 
würden. Das aus uS-amerikanischer Perspektive ebenfalls zu dicht besiedelte europa, das 
noch während des ersten Weltkriegs und der Weltwirtschaftskrise als bedrohlich wahrge-
nommen wurde, war inzwischen als potenzieller Überbevölkerungsgefahrenherd aus den 
Szenarien verschwunden. 

ein teil der Wurzeln dieser global operierenden Versuche, auf die menschliche Gene-
rativität einzuwirken, liegen – sowohl in personeller als auch in inhaltlicher Hinsicht – in 
den eugenischen Zirkeln der Zwischenkriegszeit.119 Die Art und Weise, wie die ‚Globali-
sierung‘ der Konzepte vor sich ging, verweist noch einmal auf den graduellen Übergang 
von der eugenik zur Genetik und den langsamen bedeutungsverlust eugenischer Motive 
in den Politiken, die auf „bevölkerung“ zielen. Donald Critchlow betonte zu recht, dass 
die Konzeption und Diskussion von Politiken, die menschliche reproduktion betrafen, in 
den 1950er und frühen 1960er Jahren die Angelegenheit von eliten war: 

Those who first placed family planning on the policy agenda came from established business, govern-

ment, and foundation organizations. These men and women tended to come from the same social back-

grounds, belonged to the same social clubs, and had easy access to those in political power: Most were 

upper-class, Protestant, and white.120

Ihnen war der Glaube an den bereits aus dem ersten Weltkrieg bekannten topos von der 
„Überbevölkerung“ als Kriegsgrund gemeinsam. Der nS–Slogan vom „Volk ohne raum“ 
schien diese Sicht zu bestätigen. Im Kalten-Kriegs-Klima der konkurrierenden politischen, 

116 Siehe zum beispiel John ensor Harr/Peter J. Johnson, The rockefeller Conscience, new York 1991.
117 Siehe John Caldwell/Pat Caldwell, limiting Population Growth and the Ford Foundation Contribution, 

london–Dover 1986; The Ford Foundation’s Work in Population. A review of Past and Present emphasis 
and a Discussion of Plans to expand the Foundation’s Programs based on Current Work. A Working Paper 
from the Ford Foundation, new York 1985.

118 reed, The birth Control Movement before Roe v. Wade, 39.
119 Siehe dazu exemplarisch Garland e. Allen, old Wine in new bottles: From eugenics to Population Control 

in the Work of raymond Pearl, in: Keith r. benson/Jane Maienschein/ronald reinger (Hg.), The expan-
sion of American biology, new brunswick–london 1991, 231–261.

120 Critchlow, Intended Consequences, 9.
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wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Systeme, angesichts der revolution in China 1949 
und des Koreakrieges zu beginn der 1950er Jahre bekam diese Idee von der „Überbevölke-
rung“ eine neue Dynamik.121 „Überbevölkerung“ wurde die ursache von „unterentwick-
lung“ und „Armut“. Durch die Propagierung von Geburtenkontrolle in bevölkerungsrei-
chen Weltgegenden könne man zukünftige Kriege effizienter verhindern als beispielsweise 
durch Atomwaffen.122 es wäre daher vernünftig, wenn der Staat in die entwicklung und 
Verbreitung sicherer Verhütungsmittel investieren würde. um in solcher Weise einfluss 
auf die staatliche Agenda zu nehmen, wurden nach ende des Zweiten Weltkriegs jene 
Personen aktiv, die sich bereits zuvor mit „reproduktion“ befasst hatten, so im Zusammen-
hang mit der Immigrationspolitik und der „differenziellen Geburtenrate“, mit birth control 
oder mit eugenik. ein wesentlicher Kern der neuen Initiative entstand um John D. rocke-
feller III, der die Gründung des bereits mehrfach genannten Population Council, Inc. als 
persönliches Projekt vorantrieb, weil die Rockefeller Foundation die Finanzierung abgelehnt 
hatte. erstens waren die entscheidungsträger der Foundation vorsichtig gegenüber den 
– meist katholischen – politischen eliten lateinamerikanischer Staaten und dem katholi-
schen Klerus, der jede Geburtenplanung ablehnte; zweitens glaubten sie, dass die uS-Ag-
rartechnologie imstande wäre, durch Produktionssteigerungen den nahrungsmittelmangel 
zu bekämpfen.123 Allerdings waren andere Privatstiftungen wie die Ford Foundation oder 
der Milbank Memorial Fund ebenfalls schon sehr bald nach dem ende des Zweiten Welt-
kriegs in ähnliche Initiativen involviert. 

An den Verhandlungsprotokollen im Vorfeld der Gründung des Population Council sind 
die eugenischen traditionslinien deutlich abzulesen: rockefeller selbst wollte einen Passus 
in die Charta der neuen organisation aufnehmen, wonach Forschung zu fördern sei, die 
darauf ziele, dass „within every social and economic grouping, parents who have above the 
average of intelligence, quality of personality and affection, will tend to have larger than 
 average families.“124 erst folgender, im uS-Kontext bemerkenswerter einwand des frühe-
ren Surgeon General, also des obersten Gesundheitsbeamten der uSA, Thomas Parran, eines 
bekennenden Katholiken, brachte rockefellers Plan zu Fall: “Frankly, the implications of 
this, while I know are intended to have a eugenic implication, could readily be misunder-
stood as a nazi master race philosophy.”125 

121 Siehe dazu bonnie Mass, Population target. The Political economy of Population Control In latin Ame-
rica, brampton 1976.

122 William Vogt, The road to Survival, new York 1948.
123 Critchlow, Intended Consequenes, 21.
124 Zitiert nach: ebenda, 23.
125 brief Parrans an John D. rockefeller III, 18. oktober 1952, zitiert nach Critchlow, Intended Consequences, 

23.
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Der erste geschäftsführende Vorsitzende des den Council leitenden Board war Frederick 
osborn, ein langjähriger Aktivist in Fragen der Steuerung der menschlichen reproduktion 
und jahrzehntelang im Vorstand der American Eugenics Society126. Das lieblingsprojekt der 
 ersten Jahre seiner Amtszeit war nicht untypisch für seinen Zugang: er plante – gemein-
sam mit der Eugenics Society, großen uS-amerikanischen universitären Forschungszentren 
und experten in Großbritannien sowie in den skandinavischen ländern – eine Studie an 
Zwillingen, in der es um die erblichkeit von Intelligenz und deren Messung gehen soll-
te.127 Diese Studie passte in die orientierung auf „population quality“, die der Council in 
den ersten Jahren seines bestehens favorisierte. Die untersuchung scheiterte schließlich – 
auf den ersten blick – an personellen Problemen. Ihr ende ist aber darüber hinaus signifi-
kant: unter den experten, die für die Projektleitung in Frage kamen, machten sich Zweifel 
darüber breit, ob denn Intelligenz angesichts der Komplexität der kindlichen Psychologie 
verlässlich gemessen werden könnte.128 trotzdem wurde in den ersten Jahresberichten des 
Council noch gelobt, dass „heredity clinics are becoming an accepted corollary to maternal 
health services.“129 es zeigt sich hier eine deutliche Spaltung des Arguments: In bezug auf 
die Generativität der uS-bevölkerung sollten steuernde Maßnahmen durchaus und expli-
zit die „population quality“ ändern. bei den ersten demographischen Forschungsprojekten, 
die der Council in Puerto rico, Japan, Indien und Ägypten durchführte, wurde im Gegen-
satz dazu ausschließlich quantitativ argumentiert.130 

Im voranschreitenden Kalten Krieg konnten – auf zu hohes bevölkerungswachstum 
zurückgeführte – revolten und unruhen, vor allem in Asien und in lateinamerika, aus 
uS-amerikanischer Sicht ständig von der Sowjetunion genützt werden, um ihren ein-
flussbereich zu vergrößern. Die reduktion der Geburtenraten in diesen ländern war da-
her nationales Interesse der uSA, das auch die uno zu ihrem Ziel machen sollte. In den 
 ersten Jahren seines bestehens ging der Council und das von ihm finanzierte experten-
netzwerk davon aus, dass den Menschen in den ärmeren ländern der Wunsch nach einer 
beschränkung ihrer Kinderzahl natürlich innewohnend sei und diese nur durch „traditio-

126 Siehe die entsprechenden Auflistungen im organ der Gesellschaft, eugenical news beziehungsweise euge-
nics Quarterly (ab 1954).

127 rAC, Population Council, rG IV3–4.2, boxes 39, 40.
128 Siehe brief robert l. Thorndikes an osborn, 3. Jänner 1957, rAC, Population Council, rG IV3–4.2, box 

10.
129 Population Council, Annual report 1955 (new York 1955), 9. Siehe dazu auch Abraham Stone, Margaret 

Sanger bureau, Heredity Counseling. eugenic Aspects of the Premarital Consulation, in: eugenics Quarterly 
2 (1955), 51f.

130 ein Grund für diese diskursive Aufspaltung mag darin liegen, dass auf internationaler ebene die orthodoxe 
eugenik nach dem Zweiten Weltkrieg diskreditiert war. – Siehe dazu Kühn, Die Internationale der rassis-
ten, 175.
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nen“, „religion“ oder einen Mangel an Wissen daran gehindert würden, diesen Wunsch in 
die realität umzusetzen. Die uS-amerikanischen Aktivitäten zielten daher auf die ent-
wicklung effizienter Verhütungsmittel und auf die Weitergabe von demographischem und 
Verhütungswissen durch Stipendien, internationale Konferenzen und Forschungsprojekte 
in den entsprechenden ländern131 sowie durch die Gründung von Ausbildungszentren in 
Santiago, Chile, und bombay, Indien, die gemeinsam mit den Vereinten Nationen erfolgte. 
Die regierungen von ländern wie Kenia, Kolumbien, Indonesien und so weiter wurden 
durch in den uSA ausgebildete expertInnenteams in der Implementierung von Program-
men zur „Familienplanung“ – ein terminus, der zeitgenössisch und in bezug auf länder 
der ‚Dritten Welt‘ nur die reduktion der Geburtenraten meinte – unterstützt.132 

Allerdings erwiesen sich diese Strategien als nicht so erfolgreich, wie ihre erfinder ge-
hofft hatten: Die Geburtenraten sanken nicht im erhofften Ausmaß, was zu heftiger Kritik 
von inner- und außerhalb der bevölkerungswissenschaften und erheblicher Verunsiche-
rung unter den mit bevölkerungspolitik beschäftigten führte. Kingsley Davis zum bei-
spiel, Co-Autor der Programmrichtlinien der Ford Foundation in der ersten Hälfte der 
1950er Jahre, einflussreicher Soziologe und Demograph, der zu jenem Zeitpunkt in ber-
keley lehrte, veröffentlichte 1967 einen aufsehenerregenden Artikel in Science133, in dem er 
die Ineffizienz der bevölkerungspolitischen Programme darauf zurückführte, dass sie auf 
die Freiwilligkeit derer setzten, die ihre Fruchtbarkeit reduzieren sollten. tatsächlich wur-
den in der Folge in den Gremien der uS-amerikanischen Agenturen Maßnahmen disku-
tiert, die an die „positive eugenik“ der Zwischenkriegszeit erinnern: Steuernachlässe oder 
andere staatliche Anreize, sich sterilisieren zu lassen, beispielsweise.134

Als Konsequenz änderten die transnational tätigen organisationen ab Mitte der 1960er 
Jahre ihre Methoden und griffen zu drastischeren Maßnahmen: Vom Population Council 
initiierte und finanzierte Programme propagierten in ländern mit hohem bevölkerungs-
wachstum die Verwendung der „Spirale“, die eben zu diesem Zweck – ebenfalls auf Ini-
tiative des Council – entwickelt worden war. Dieses Verhütungsmittel hatte aus der Per-
spektive derer, die ihre generativen normen in den ländern der ‚Dritten Welt‘ durchsetzen 

131 Zahlreiche Hinweise finden sich dazu auch in den Population reports, die die jeweiligen experten der Ford 
Foundation an ihre Vorgesetzten abfassten, zum beispiel Ford Foundation Archives (FFA), report 000151, 
Thomas H. Carroll an Henry t. Heald, July 3, 1959: “A proposed Program in Population Programs [sic!]”.

132 Siehe Population Council, Annual reports 1956 bis 1968, new York 1956ff.
133 Kingsley Davis, Population Policy: Will Current Programs Succeed?, in: Science, 10. november 1967, 730–

739.
134 FFA, oscar Harkavy, Foundation strategy for population work: discussion paper, Conference paper, lake 

Como, April 8–11, 1968; March 1968, report 009491, The Ford Foundation’s Activities in Population, Infor-
mation Paper, August 1968, PoP, report 140.
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wollten, den Vorteil, dass es jahrelang ohne weiteres Zutun der betroffenen Frau wirkte, 
wenn es einmal eingesetzt war. 

Der Council entwickelte ab 1966135 ein Geburtenkontrollprogramm, das seine beam-
ten später „PC’s [Population Council’s] most successful family planning program“ nennen 
sollten:136 In den Gebärabteilungen der Krankenhäuser der betroffenen länder wurden 
Frauen gedrängt, sich eine Spirale einsetzen zu lassen. Dahinter stand die Annahme, dass 
Frauen unmittelbar nach den Strapazen einer Geburt für solche beeinflussungsversuche 
empfänglicher seien. 

Zwar die meisten, aber nicht alle Interventionen richteten sich an Frauen: In Indien 
wurden sogenannte Vasectomy-Camps errichtet, in denen Männer, meist der unterschicht 
angehörig und nicht des lesens mächtig, motiviert durch Zwang oder finanzielle Anreize, 
massenweise behandelt wurden.137

erst als sich zu beginn der 1970er Jahre der Widerstand in den betroffenen ländern 
verstärkte und in den Gesellschaften der ‚ersten‘ und ‚Zweiten Welt‘, vor allem seitens der 
dortigen Frauenbewegungen, Kritik an diesen Programmen laut wurde, verschob sich die 
Perspektive der international agierenden Agenturen, die auf die entwicklung der Gebur-
tenraten einwirken wollten, langsam in richtung eines umfassenderen entwicklungspoli-
tischen Ansatzes, der auch bildungs- und Gesundheitsprogramme enthielt.138 Die Welt-
bevölkerungskonferenz in bukarest 1974 kann als signifikanter Wendepunkt gelten. Die 
Vertreter der länder des Südens entwickelten eine den bevölkerungspolitikern entgegen-
gerichtete globale Perspektive, indem sie die Programme, die nur darauf ausgerichtet wa-
ren, das bevölkerungswachstum in ihren ländern zu begrenzen, kritisierten und eine welt-
weite umverteilung von reichtum und ressourcen forderten.

Die zunehmende Kritik beschleunigte schließlich einen Generationswechsel innerhalb 
der im Feld bevölkerungspolitik aktiven organisationen. An die Stelle jener, die in der 
Zwischenkriegszeit sozialisiert worden waren, traten Personen, die von bürgerrechts- und 
Frauenbewegungen der späten 1960er Jahre beeinflusst waren. es ist wohl historisch zufäl-
lig, wenn auch symbolträchtig, dass gleichzeitig zwei Frauen in den wichtigsten uS-ame-
rikanischen Institutionen an einflussreiche Positionen gelangten.139 Im September 1972 

135 The Population Council. Major events and Accomplishments, rAC, rG 17: Associates: Joan Dunlop, box 9, 
Folder Population Council rbF Capital Grant.

136 letter from Anna Quandt to Siri Melchior, unFPA, March 26, 1976, rAC, rockefeller Family Archives, 
record Group 17, Associates: Joan Dunlop, box 8.

137 Vicziany, Coercion in a Soft State.
138 Siehe dazu Aurelia Weikert, Genormtes leben. bevölkerungspolitik und eugenik, Wien 1998, 35ff.
139 Matthew Connelly stellt in seiner Studie Fatal Misconception. The Struggle to Control World Population, 

Cambridge, Massachusetts–london, england 2008, 160f. ebenfalls einen Zusammenhang her zwischen dem 
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stieß Adrienne Germain, die vorher Forschungsassistentin beim Population Council ge-
wesen war, zum Population Office der Ford Foundation. Sie war Mitglied von noW und 
eine explizite Kritikerin bisheriger bevölkerungspolitischer Programme aus feministischer 
Perspektive.140 nur kurze Zeit später, zu Anfang 1973, wurde Joan Dunlop Assistentin von 
John D. rockefeller III. Viele der am Geschehen beteiligten führten es auf ihren einfluss 
zurück,141 dass rockefeller als Vorsitzender des Population Council seine Haltung zur be-
völkerungspolitik auch öffentlich änderte und eine umfassendere Sicht, die entwicklungs- 
und geschlechterpolitische Aspekte einschloss, vertrat. Diese Haltungsänderung verweist 
auf einen grundlegenden und nachhaltigen Paradigmenwechsel im bereich der globalisier-
ten bevölkerungspolitischen Initiativen.

6.3.2 Eugenik, Feminismus und Bevölkerungspolitik

Häufig ist in der literatur von der tiefen Kluft die rede, die zwischen den feministi-
schen Geburtenregelungsaktivistinnen und jenen expertenzirkeln aus Medizinern, Zoo-
logen, Demographen et cetera bestanden hätte, die nach dem Zweiten Weltkrieg die be-
völkerungspolitische Debatte vorantrieben und sie wesentlich prägten.142 ein blick in die 
Archivquellen ergibt aber ein etwas differenzierteres, mitunter davon abweichendes bild: 
Die beschriebene Kluft ist nicht durchgängig. Die handelnden Personen trafen einander 
in den Boards und Committees der unterschiedlichen Vereine und sonstiger organisationen, 
die sich mit reproduktion befassten. eine Vielzahl von Initiativen entstand in den 1920er 
und 1930er Jahren in jenem mitunter im politischen System der uSA sehr einflussreichen 
und jedenfalls vielfältigen bereich der civil society, der angesiedelt ist zwischen institutio-
nalisierter Politik und privaten Zirkeln.143 Diese unterschiedlichen Initiativen versuchten, 
ihren einfluss auch mittels Informations- und Publikationsnetzwerken zu entfalten. Ich 
bestreite nicht, dass es zwischen einzelnen Gruppen und Personen in der Arena ,repro-

Geschlecht der expertInnen und ihrer Haltung zur bevölkerungspolitik. er belegt das anhand der Demo-
graphin Irene taeuber, die Anfang der 1950er Jahre bereits einen breiteren Ansatz zur bevölkerungskontrolle 
vertrat, indem sie bildungsprogramme implemtieren wollte. Connelly ist der Ansicht, dass der Population 
Council bildungsprogramme durchgeführt hätte, wäre taeuber nicht die einzige weibliche Stimme im ex-
pertenkreis gewesen. um einen Zusammenhang zwischen Geschlecht und inhaltlicher Position herzustellen, 
wären aber über einzelfälle hinausgehende Feinanalysen nötig.

140 Siehe zum beispiel Adrienne Germain, Poor rural Women: A Policy Perspective, in: Journal of International 
Affairs 30/2 (1976–77), 161–172.

141 Harkavy, Curbing Population Growth; siehe auch die unterlagen zu den Vorbereitungen der Konferenz in 
bukarest sowie zu rockerfellers rede vor der Konferenz rAC, rG 17: Associates: Joan Dunlop, box 8.

142 Stellvertretend für viele andere beispiele sei Chesler, Woman of Valor genannt.
143 Siehe dazu zum beispiel Gordon, Woman’s body, Woman’s right; Guide zu The Margaret Sanger Papers 

Microfilm edition: Smith College Collection Series, ed. by esther Katz, bethesda, MD 1995, 19–80; reed, 
From Private Vice to Public Virtue; McCann, birth Control Politics in the united States.
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duktion‘ Konflikte oder auch grundsätzlich divergierende Muster von Gesellschaftsinter-
pretation und politischen Zielen gegeben haben mag. Dabei verliefen die Konfliktlinien 
aber nicht unbedingt immer zwischen politisch aktiven Feministinnen und expertenzir-
keln: es gab sowohl innerhalb der expertenzirkel (zum beispiel was die Zulässigkeit von 
Verhütung und damit die Positionierung gegenüber der bewegung zur Geburtenregelung 
anlangte144) als auch zwischen den politischen AktivistInnen heftige Konflikte, die bis zum 
Abbruch von beziehungen führten, ebenso wie Kooperationen, wie die bereits geschilder-
ten zwischen den von Margaret Sanger initiierten beratungszentren in new York und tei-
len der Ärzteschaft.145 Die Kontakte zwischen der bewegung zur Geburtenregelung und 
expertenzirkeln beruhten zum einen auf einem geteilten Verständnis von gemeinsamen 
Interessen, was sowohl die Aufhebung des gesetzlichen Verbots der Information über Ver-
hütung als auch die entwicklung effizienterer Verhütungsmittel betraf. Ich habe bereits 
auf die wesentliche rolle einiger privater Foundations bei der etablierung und Aufrecht-
erhaltung dieser netzwerke, deren gemeinsames Ziel die rationalisierung der Generativi-
tät, vorderhand in bezug auf die uSA, war, hingewiesen. Genau diese Koalition dominierte 
auch die rede über Überbevölkerung und notwendige Kontroll- und Steuerungsmaßnah-
men in den 1950er, 1960er und 1970er Jahren – in den uSA und auf den entsprechenden 
Plattformen internationaler Politik. Als sich die Ford Foundation einer bevölkerungspoliti-
schen Agenda zuwandte, spielten so birth-control-netzwerke, wenn auch informeller na-
tur eine rolle: bernard berelson, leiter der Abteilung für Verhaltensforschung der Ford 
Foundation und ab 1968 Präsident des Population Council, gab in einem Interview zur Mo-
tivation der Ford Foundation zu Protokoll: 

The Foundation got into population not because anybody saw this as a big emerging issue in the 

modern world, or anything like that […]. The Foundation got into population because Rowan Gaither [ein 

Vizepräsident der Ford Foundation] was looking for a subject matter that would attract the Board’s support 

in the behavioral sciences, and he knew that two Board members were interested in population and they, 

so to speak, were interested in population because their wives were Planned Parenthood nuts and were 

always buging them, „Well, what are you doing about population?“ And […] Rowan said, „Let’s do that. Let’s 

have a study. Let’s see what we can do about population.“146 

144 Siehe Archiv der new York Academy of Medicine, Folders birth Control, 1920–1925 sowie 1926–1930.
145 Siehe z. b. rAC, The rockefeller Foundation Archives, bureau of Social Hygiene, American birth Control 

league 1929–, Committee on Maternal Health misc., Series 3, box 7, Folder 167, birth Control Clinical re-
search bureau 1931–35: Memo ruth topping, bureau of Social Hygiene, an Dunham, rockefeller Founda-
tion, February 3, 1931, Subject: Application from birth Control Clinical research bureau.

146 bernard berelson, oral History, november 21, 1973, 15, Ford Foundation Archives, zitiert nach: Harkavy, 
Curbing Population Growth, 10.
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Gemeint waren elizabeth Cowles und Mrs. Frank Abrams, zwei führende Funktionärin-
nen von Planned Parenthood, die hier offenbar private beziehungen einsetzten, um ihre Sa-
che voranzutreiben. Gemeinsamer bezugspunkt der verschiedenen Akteure und Akteurin-
nen in der Arena ,reproduktion‘ war ein rationalistisches und ökonomistisches Paradigma 
von menschlicher reproduktion als „Menschenproduktion“.

Die dauerhaften Kontinuitäten in eugenischen Konzeptionen in den uSA weit über das 
ende des Zweiten Weltkriegs habe ich bereits dargestellt. Diese Kontinuität prägte auch 
rhetorik und Politik der Überbevölkerungstheoretiker nach dem Zweiten Weltkrieg. Auf 
die tatsache, dass eugenik und progressive Sexualreform in den 1920er und 1930er Jah-
ren keinen Widerspruch darstellten, wurde mehrfach hingewiesen.147 bei der Suche nach 
einem verlässlichen, einfach zu handhabenden Verhütungsmittel – einem unterfangen, in 
dem sich die oben angesprochene Koalition aus politischen AktivistInnen, experten und 
Finanziers ebenfalls schon in der Zwischenkriegszeit zusammenfand – wurde das gesuchte 
Medikament folgendermaßen geschrieben: es müsse dergestalt sein, dass es auch bei unte-
ren, ländlichen oder ungebildeten bevölkerungsschichten effizient sei148 – schließlich ging 
es um die Senkung von deren Geburtenrate. Dasselbe Argument galt immer noch, als 
bevölkerungspolitische experten und feministisch motivierte birth controllers Anfang der 
1950er Jahre die Suche nach jenem Verhütungsmittel vorantrieben, das etwa zehn Jahre 
später schließlich zur Ikone werden sollte, der Pille.149

Das Argument hatte sich inzwischen allerdings etwas verschoben: Die nachkriegs-
rede von der internationalen Anwendbarkeit von „Familienplanung“ war nicht mehr in 
die Sprache der klassischen eugenik gekleidet, die angebliche qualitative unterschiede 
zwischen den Menschen zentral setzte. Vielmehr war ausschließlich von Quantitäten die 
rede: es seien schlichtweg zu viele Menschen auf der erde, das prophezeite Wachstum 
würde allein quantitativ in die Katastrophe führen. Die „Über“-bevölkerung, die zu be-
schränken sei, wurde aber nur in den sogenannten unterentwickelten ländern festge-
stellt.

147 Siehe Kapitel 3: „‚Geburtenkontrolle‘: Zwischen Disziplinierung und Handlungsermächtigung“; Gross-
mann, reforming Sex.

148 Siehe zum beispiel File Memorandum rt [ruth topping, bureau of Social Hygiene], September 22, 1931, 
Subject: Crew Spermaticide Study. rAC, The rockefeller Foundation Archives, bureau of Social Hygiene, 
American birth Control league 1929–, Committee on Maternal Health misc., Series 3, box 7, Folder 174, 
Committee on Maternal Health, 1930–34.

149 Aus einem brief Margaret Sangers 1950: „Ich bin der Meinung, daß die Welt, und mithin unsere ganze Zivi-
lisation, in den nächsten fünfundzwanzig Jahren von der existenz eines einfachen, billigen und sicheren Ver-
hütungsmittels abhängig sein wird, das in Slums, urwaldregionen und bei völlig unwissenden bevölkerungs-
gruppen eingesetzt werden könnte.“ – Zitiert nach: bernard Asbell, Die Pille und wie sie die Welt veränderte, 
München 1996, 28. Siehe auch: Watkins, on the Pill, 26.
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Ich habe bereits oben150 darauf hingewiesen, dass die eugenische rede in Österreich, 
zumindest soweit sie öffentlich und unter gesellschaftlichen eliten geführt wurde, nach 
dem ende des Zweiten Weltkriegs bald verstummte. es setzte sich in den Zirkeln, de-
ren Thema die beeinflussung der menschlichen reproduktion war, wieder das bereits aus 
der Zwischenkriegszeit bekannte leitmotiv des „Geburtenrückgangs“ durch. Dass dieses 
die staatlichen reproduktionspolitiken der 1950er und 1960er Jahre in Österreich prägte, 
wurde bereits dargestellt.151 Das Thema der Globalisierungsbestrebungen im bereich der 
reproduktion war hingegen das der „Überbevölkerung“. Dieses tauchte in der österreichi-
schen Debatte allerdings nur vereinzelt und äußerst selten auf: Der Wiener rechtsanwalt 
ernst Jahoda, auch Autor einer broschüre, in der er für euthanasie eintrat,152 publizierte 
beispielsweise 1947 im Selbstverlag ein Pamphlet, in dem er sich für die Freigabe von 
Schwangerschaftsabbrüchen aussprach, weil die „Vermehrung“ „[d]ie größte Gefahr für 
die Menschheit bilde[…]“.153 Außerdem forderte er zur eindämmung der „Vermehrung“ 
die zwangsweise Sterilisation von Frauen, die bereits vier Kinder hatten und weitere ha-
ben wollten.154 Jahodas text stand, soweit das aus den Quellen nachzuvollziehen ist, iso-
liert und ist keine signifikante einzelstimme. Isoliert blieb aber auch ein text wie jener, 
der 1961 in der sozialdemokratischen Theorie-Zeitschrift „Die Zukunft“ erschien und der, 
rekurrierend auf neo-malthusianische Argumente, die internationale Debatte zur „Über-
bevölkerung“ und zum drohenden Hunger referierte.155 es ist zwar kein Zufall, dass diese 
Debatte, die im angloamerikanischen raum schon Jahre geführt wurde, gerade Anfang der 
1960er Jahre auch nach Österreich sickerte: Mitte der 1950er Jahre hatte auch hier eine 
Steigerung der Geburtenraten eingesetzt, die sich für die ZeitgenossInnen um 1960 als ei-
nigermaßig nachhaltig darstellen musste. Der „Geburtenrückgang“ war so nicht mehr das 
bevölkerungspolitische Thema in Österreich, das alles andere nahezu verdrängte, blieb aber 
auch weiterhin in den öffentlichen Debatten dominant. Ähnliches zeigt auch ein blick auf 
die wissenschaftlichen eliten des landes, soweit sie in den internationalen netzwerken, 
die sich um das Thema „bevölkerung“ bildeten, auftauchten. Auf dem von der Internatio-
nal Union for the Scientific Investigation of Population Problems im September 1959 in Wien 

150 Siehe Abschnitt 6.2. rationalisierung.
151 Siehe Kapitel „‚Mütter der nation‘ und/oder bürgerInnen: Geschlecht, reproduktion und Sozialpolitik“ so-

wie „Kriege um das ‚ungeborene leben‘. Die Auseinandersetzung um die gesetzliche regelung des Schwan-
gerschaftsabbruchs“.

152 ernst Jahoda, Sterben und sterben lassen!, Wien 1948.
153 ernst Jahoda, § 144 StG oder Kampf der Vermehrung?, Wien 1947, 17.
154 ebenda, 32.
155 Friedrich Keller, Überbevölkerung – gefährlicher als die Wasserstoffbombe?, in: Die Zukunft. Sozialistische 

Monatsschrift für Politik, Wirtschaft, Kultur 1961/1 ( Jänner), 1–6.



Rationalisierung, Individualisierung, Globalisierung: Fragmente einer Geschichte der Reproduktion im 20. Jh.278

durchgeführten bevölkerungskongress beschäftigten sie sich überwiegend mit ‚österrei-
chischen‘ Themen, präsentierten Forschungsergebnisse über Säuglingssterblichkeit, Ge-
burtenrückgang oder auch die Demographie „einer inneralpinen Großstadt [sic!]“.156 Mit 
dieser ‚Introvertiertheit‘ des forschenden blicks ging eine thematische und, zumindest par-
tielle, organisatorische Distanzierung von internationalen netzwerken einher, die nicht nur 
für die Demographie, sondern auch für die Fortpflanzungsmedizin zu konstatieren ist: In 
den unterlagen des Population Council finden sich kaum Hinweise auf die unterstützung 
von Forschungen in Österreich. einzige Ausnahme davon ist die universität Innsbruck, 
die in den späten 1950er und in den 1960er Jahren mehrfach Stipendien zur endokrino-
logischen erforschung der Samenproduktion bei Menschen und ratten erhielt. Welche 
rolle diese Forschungen spielten und aufgrund welcher Kontakte die unterstützung des 
Population Council gewährt wurde, müsste in einer Detailstudie geklärt werden, für die 
hier nicht der ort ist.157 Auch wurde in Österreich im unterschied zu Deutschland, wo im 
Juli 1952 Pro Familia etabliert wurde,158 keine Mitgliedsorganisation von Planned Parent-
hood, der organisation, die in der Globalisierung von reproduktionspolitiken eine ganz 
wesentliche rolle spielte, gegründet. Diese wenigen Hinweise müssen an dieser Stelle als 
beleg dafür genügen, dass die Schwergewichte in der österreichischen Debatte über die 
menschliche reproduktion anders lagen als in der internationalen, vor allem von den uSA 
dominierten. ein wesentlicher Aspekt dieser spezifisch österreichischen Schwerpunktset-
zung war die Dominanz von auf Österreich bezogenen Fragestellungen und Themen. Die 
Debatte über die globale bevölkerungsentwicklung fand in Österreich sowohl in einer 
breiteren Öffentlichkeit als auch in den wissenschaftlichen eliten wenig Widerhall. Auch 
erörterungen über mögliche Wege, Haltungen, Praktiken und lebensweisen in ärmeren 
ländern, vor allem in Asien und lateinamerika, im Sinne westlicher Vorstellungen zu be-
einflussen, fanden kaum statt. 

es gibt noch zu wenig fundierte Forschungsergebnisse, die erlauben würden, Thesen zu 
den ursachen dieses Charakteristikums zu formulieren. Alexander Pinwinkler beschrieb 
in seiner biografie Wilhelm Winklers die Schwierigkeiten der österreichischen demogra-
phischen Forschung, Anschluss an internationale entwicklungen zu finden, und konsta-

156 liste der eingelaufenen Arbeiten zum bevölkerungswissenschaftlichen Kongress in Wien 1959, undatiert, 
rAC, Population Council, General File, rG IV3–4.2, box 20, 310. nur der bereits erwähnte Wilhelm 
Winkler, organisator des Kongresses, widmete sich einem ‚außer-österreichischen‘ Thema: „Wieviel Men-
schen haben auf der erde bisher gelebt?“; siehe auch Pinwinkler, Wilhelm Winkler, 427ff.

157 rAC, Population Council, Subject File, rG IV4–4.6, box 127, Folder 2339; General Files, box 35, Folder 
500; Folder 501; Folder 507; sowie Population Council, Annual reports 1957, 1958, 1960, 1966, 1969, new 
York 1957ff.

158 Grossmann, reforming Sex, 205.
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tiert eine „randstellung innerhalb der Fachwelt“ für die gesamte deutschsprachige De-
mographie.159 Karl Husa und Christian Fielhaber begründeten in ihrem Überblick über 
die bevölkerungsforschung in Österreich das geringe öffentliche Interesse an diesem Feld 
der Wissensproduktion mit „der unglücklichen rolle“, die es während der nS-Zeit ge-
spielt habe.160 Mit ein Grund könnte sein, dass mit der ‚Abschaffung‘ der ersten republik 
auch sexualreformerische Versuche, menschliche Generativität zu beeinflussen, ihr ende 
gefunden hatten. Die niederlage des nationalsozialismus brachte auch den legitimitäts-
verlust der damit verbundenen unternehmungen, die menschliche Fortpflanzung einer 
rigiden Kontrolle und Steuerung zu unterwerfen, mit sich. Der nachkriegskonsens lag in 
einer betonung von ausschließlich pronatalistischen Perspektiven: Das dürfte nicht nur für 
das Feld der Politik – oder der Wissenschaft – gelten,161 sondern hat wesentlich darüber 
hinausreichende gesellschaftliche bereiche geprägt. Diese Grundlinien der entwicklung 
mögen mit zur spezifischen Strukturiertheit der Debatte über „bevölkerung“ in Österreich 
geführt haben.

Zusammenfassend ist Folgendes festzuhalten: Die reaktion auf erfahrungen mit der 
nationalsozialistischen „eugenik“ führte in bezug auf Österreich und auf die uSA zu völ-
lig unterschiedlichen entwicklungen. Wie gezeigt wurde, führten die politischen Sys-
tembrüche zwischen 1933 und 1945 zur niederlage von selektiven Steuerungsversuchen 
in bezug auf die menschliche Fortpflanzung. Die Konzentration auf Pronatalismus und 
binnenentwicklungen ließ Österreich aus den international geführten Debatten, die von 
der Globalisierung von reproduktionspolitiken im namen der Verhinderung von „Über-
bevölkerung“ geprägt waren, ‚fallen‘. In den uSA hingegen führte die reaktion auf die 
nS-eugenik mittelfristig – und nicht unmittelbar – dazu, dass Praktiken und Argumente, 
die Zugriffsversuche auf menschliche reproduktion „qualitativ“ begründeten, zumindest 
im bereich internationaler Politiken vermieden wurden. Das qualitative Argument wurde 
in der rede von der globalen Überbevölkerung in ein quantitatives beziehungsweise geo-
grafisches oder entwicklungstheoretisches verschoben. Die Kerngehalte blieben aber die-
selben: Die Ausgangsthese war und blieb, dass soziale Probleme dadurch entstünden, dass 
die „falschen“ Menschengruppen, also jene, die „anders“, „arm“ oder „ungebildet“ seien 
oder ein von der norm abweichendes leben führten, „zu viele“ Kinder hätten. Die lösung 
der sozialen Probleme bestünde daher in der Änderung ihres Fortpflanzungsverhaltens. 

159 Pinwinkler, Wilhelm Winkler, 443.
160 Karl Husa/Christian Vielhaber, Die entwicklung der bevölkerungsforschung nach dem Zweiten Weltkrieg, 

in: Karl Husa/ernest troger/Christian Vielhaber/Helmut Wohlschlägl, bibliographie zur bevölkerungsfor-
schung in Österreich 1945–1978, Wien 1980, 123.

161 Siehe dazu Kapitel „‚Mütter der nation‘ und/oder bürgerInnen: Geschlecht, reproduktion und Sozialpoli-
tik“, Abschnitt „nachkriegszeit und Wirtschaftsboom“.
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Wesentlich ist, dass diese rede immer in ungleiche Machtbeziehungen eingebettet, teil 
und Ausdruck eines gesellschaftlichen Machtgefälles war.

Ich betone, dass die dermaßen festgestellten Kontinuitäten nicht denunziatorisch zu 
wenden sind. Aus meiner Sicht ist die Ambivalenz des modernen Versuches, menschliche 
reproduktion zu kontrollieren und zu steuern, in diesem Versuch selbst angelegt. Dieser 
Ambivalenz kann man nicht ausweichen, indem man Diskurse in „gute“ und „schlechte“ 
Stränge, historische Akteure und Akteurinnen in „Gute“ und „Schlechte“ spaltet. Man 
muss vielmehr, um der entwicklung der reproduktionspolitiken im 20. Jahrhundert ge-
recht zu werden, die Ambivalenz ernst nehmen und ihr nachspüren. Sie prägte die eman-
zipativ auftretenden bewegungen für Geburtenverhütung und reproductive choice ebenso 
wie die Ansätze zur transnationalen bevölkerungspolitik in der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts. 



7 Abkürzungsverzeichnis

AbCl American birth Control league
Adr Österreichisches Staatsarchiv, Archiv der republik
AFl American Federation of labor
AÖFV Allgemeiner Österreichischer Frauenverein
AuF Aktion unabhängiger Frauen
bCr birth Control review
bÖFV bund österreichischer Frauenvereine
bSH bureau of Social Hygiene 
Crb birth Control Clinical research bureau
erA equal rights Amendment
FFA Ford Foundation Archives, new York City
FMlA Family Medical leave Act
GDVP Großdeutsche Volkspartei
GFWC General Federation of Women’s Clubs
Ilo International labour organisation
KPÖ Kommunistische Partei Österreichs
nArAl national Association for the repeal of Abortion laws
nCl national Consumer’s league
noW national organization of Women
nWP national Woman’s Party
ÖFP Österreichische Frauenpartei
rAC rockefeller Archives Center, tarrytown, new York
SDAP(D)Ö Sozialdemokratische Arbeiterpartei (Deutsch-)Österreichs
Sten. Prot. AH  Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Hauses der Abge-

ordneten des österreichischen reichsrathes 
Sten. Prot. nr  Stenographische Protokolle des nationalrates der republik Österreich
StGb Strafgesetzbuch (der republik Österreich)
tAnF temporary Assistance for needy Families
WMC War Manpower Commission
Wtul  Women’s trade union league
YMCA Young Men’s Christian Association
YWCA Young Women’s Christian Association
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